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Editorial 

Die nationalsozialistische Verfolgung der Sinti und 

Roma hat erst relativ spät in der Geschichtsschrei-

bung wie in der deutschen Erinnerungskultur Be-

rücksichtigung gefunden. Dafür gab es viele Grün-

de: das Desinteresse der akademischen Historiogra-

fie, einen Mangel an selbstkritischer Aufarbeitung 

ihres «Zigeunerbildes» und der eigenen Verstrik-

kung in den Nationalsozialismus in der Ethnologie, 

personelle und ideologische Kontinuitäten vor al-

lem in Justiz, Politik und Verwaltung, die eine zu-

mindest partielle Negierung des Unrechtscharakters 

der nationalsozialistischen «Zigeunerpolitik» zur 

Folge hatten, die damit zusammenhängende Fort-

setzung einer offenen Diskriminierung der Sinti und 

Roma im Nachkriegsdeutschland, die in der Bevöl-

kerung mehrheitlich auf Akzeptanz stiess, und nicht 

zuletzt den auch emotional tief verwurzelten Vorur-

teilskanon gegenüber Sinti und Roma. 

Erst die Formierung und die Aktivitäten der 

Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma führten 

hier einen Wandel herbei. Mit öffentlichkeitswirk-

samen Aktionen seit Ende der 1970er-Jahre – nicht 

zuletzt an Orten ehemaliger Konzentrationslager 

wie Neuengamme, Bergen-Belsen und Dachau – 

forderten sie die öffentliche Anerkennung der Tat-

sache ein, dass ihre Minderheit in der Zeit des Na-

tionalsozialismus Opfer eines rassenideologischen 

Völkermords geworden war und dass sie nach 1945 

nicht nur weitgehend von einer Wiedergutmachung 

ausgeschlossen waren, sondern ihnen immer noch 

wesentliche Bürgerrechte vorenthalten wurden. Es 

waren vielfach die Sinti und Roma selbst, die die 

personellen und ideologischen Kontinuitäten des 

staatlichen Handelns ihnen gegenüber aufdeckten  

und den oft skandalösen Umgang mit den histori-

schen Quellen, die den nationalsozialistischen Völ-

kermord an ihnen und seine Vorbereitung dokumen-

tierten, öffentlich machten. 

An dem dann in den 1980er-Jahren einsetzen-

den Prozess der Erforschung und Dokumentation ih-

res Verfolgungsschicksals unter dem Nationalsozia-

lismus beteiligten sich die Sinti und Roma selbst, 

nicht zuletzt durch die Gründung des Dokumenta-

tions- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Ro-

ma in Heidelberg und seine 1997 eröffnete Ausstel-

lung. Das Dokumentationszentrum wie auch seine 

Dauerausstellung sollten nicht nur dazu beitragen, 

diesen Teil der nationalsozialistischen Verfolgungs-

geschichte in der deutsche Erinnerungskultur zu 

verankern, sondern in seine Erforschung und Dar-

stellung auch die Eigenperspektive der Sinti und 

Roma einzubringen. 

Diese Bemühungen waren und sind wesentlich 

durch den Auf weis von Parallelen und Analogien 

vom nationalsozialistischen Völkermord an den eu-

ropäischen Juden einerseits und an den Sinti und 

Roma andererseits gekennzeichnet. Diese erfolgrei-

che Strategie des Dokumentationszentrums und des 

ihn tragenden Zentralrats Deutscher Sinti und Roma 

ist legitim und hat viele historische Argumente auf 

seiner Seite. Es bleibt jedoch zu fragen, wie weit 

eine solche Parallelisierung trägt – bis hin zur termi-

nologischen Angleichung, wenn etwa im Katalog 

zur Dauerausstellung des Heidelberger Dokumenta-

tionszentrums vom «Holocaust an den Sinti und 

Roma» die Rede ist und Simon Wiesenthal an glei-

cher Stelle in seinem Vorwort konstatiert: «Wäh-

rend der Nazizeit gab es keinen Unterschied bei der 

Verfolgung und Vernichtung zwischen den Sinti 

und Roma und den Juden.»1 
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Gegenüber solch weitgehenden Thesen hat die 

historische Forschung zur nationalsozialistischen 

«Zigeunerpolitik» auch auf die Unterschiede hinge-

wiesen – von der ideologischen Grundierung bis hin 

zur praktischen Durchführung von Ausgrenzung, 

Festsetzung und Mordaktionen. Während die 

Grundlinien der NS-Verfolgung der Sinti und Roma 

mittlerweile als relativ gut erforscht gelten können, 

sind viele Fragen nach den konkreten Voraussetzun-

gen, Formen und Akteuren der Verfolgung, aber 

auch nach den Lebensbedingungen und Reaktions-

formen der Sinti und Roma an den einzelnen Orten 

und in den einzelnen Phasen ihrer Verfolgung noch 

nicht hinreichend beantwortet. So mangelt es u.a. 

sowohl an Studien zu den Sinti und Roma als Häft-

lingsgruppe in einzelnen Konzentrationslagern als 

auch an weiteren lokal- und regionalgeschichtlichen 

Untersuchungen zur Verfolgung der Sinti und Ro-

ma. 

Das vorliegende Themenheft geht – konzen-

triert auf den norddeutschen Raum – diesen Deside-

rata nach. In seinem einleitenden Beitrag nimmt 

Hans-Dieter Schmid die komparatistische Perspek-

tive auf, jedoch nicht als präjudizierende These, 

sondern als heuristisches Mittel, um die Charakteri-

stika bzw. Spezifika der NS-Verfolgung der Sinti 

und Roma herauszuarbeiten. Dafür skizziert er die 

Voraussetzungen dieser Verfolgung in demografi-

scher und sozialhistorischer Hinsicht, die Gemein-

samkeiten und Unterschiede im Blick auf die NS-

Rassenideologie und die Gesetzgebung wie auch die 

unterschiedlichen Phasen und Verläufe der Verfol-

gung. Zu den Spezifika des Genozids an den Sinti 

und Roma gehöre dabei u.a. der sehr hohe Anteil 

von Kindern unter ihren Opfern, der bei rund 50% 

lag. 

Während Hans-Dieter Schmid die Sinti und 

Roma in Deutschland am Beginn der NS-Herrschaft 

als eine sozial wenig integrierte Minderheit be-

schreibt, die in ihrer grossen Mehrzahl an oder unter 

der Armutsgrenze lebte, stellt Karola Fings in ihrer 

Übersicht fest, dass sie gegen Ende der Weimarer  

Republik «einen Platz inmitten der deutschen Ge-

sellschaft gefunden» habe. Diese unterschiedlichen 

Einschätzungen lassen erkennen, dass die Sozial- 

und Wirtschaftsgeschichte der Sinti und Roma in 

Deutschland in der Zeit des Kaiserreichs und der 

Weimarer Republik – anders als bei den Juden in 

Deutschland – bislang kaum erforscht ist. Eine der 

Ursachen hierfür ist sicher die schwierige Quellen-

lage, da es kaum Selbstzeugnisse der Sinti und 

Roma zu diesem Aspekt gibt, vor allem da das Ro-

manes keine Schriftsprache ist. 

Indirekt verweist Karola Fings in ihrem Beitrag 

noch auf ein weiteres Desiderat, wenn sie auf die 

ethnische und kulturelle Vielfalt der summarisch als 

Sinti und Roma bezeichneten Minderheit und die 

Besonderheiten ihrer Kultur verweist. Wie sich 

diese Vielfalt und Spezifika auf den Verfolgungs-

prozess bzw. die Reaktionsformen der Sinti und 

Roma ausgewirkt haben, ist bislang ebenfalls nur 

wenig erforscht. 

So wie keine Geschichte des Holocaust ge-

schrieben werden kann, ohne die Geschichte des 

Antisemitismus analytisch mit einzubeziehen, ist, 

so Karola Fings, auch ein Blick auf die Entwick-

lungsgeschichte und Funktion des «Zigeunerbildes» 

der Mehrheitsgesellschaft notwendig, um den Weg 

zum Genozid an den Sinti und Roma darstellen zu 

können. So skizziert sie Begriffsbildung und Kon-

zept des «Antiziganismus» als einer spezifischen 

Vorurteilsstruktur mit eigener Historizität. 

Ulrich Prehn zeigt anhand seiner Untersuchun-

gen zur NS-Verfolgung der Sinti und Roma in Ham-

burg das breite Spektrum der daran beteiligten Ak-

teure ebenso auf wie ihre qualitative Veränderung 

vom traditionellen Konzept der Sesshaftmachung 

und Disziplinierung der «Zigeuner» hin zu einer 

rassenbiologisch motivierten Deportation. 

Ganz ähnlichen Fragen geht auch Patricia 

Pientka in ihrem Beitrag zum Zwangslager Berlin-

Marzahn nach. Deutlich wird in ihrer Analyse, dass 

die Entwicklung dieses Zwangslagers eine auch für 

andere Städte belegbare Radikalisierung der «Zi- 
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geunerpolitik» von unten, aus den Städten und ein-

zelnen Regionen heraus, erkennen lässt. 

Der Häftlingsgruppe der Sinti und Roma in na-

tionalsozialistischen Konzentrationslagern in Nord-

deutschland sind insgesamt vier Beiträge gewidmet. 

Dietmar Sedlaczek skizziert die Situation der insge-

samt 21 deutschen Sinti und Roma im Jugendkon-

zentrationslager Moringen vor dem Hintergrund ei-

ner lang zurückreichenden Tradition sozialer Kon-

trolle durch staatliche Zwangsmassnahmen, die sich 

in der NS-Zeit mit rassenbiologischen Konzepten 

verbanden – mit tödlichen Auswirkungen für die ju-

gendlichen Sinti und Roma: Für sie alle erwies sich 

Moringen letztlich nur als Durchgangsstation nach 

Auschwitz. 

In den drei weiteren Beiträgen zu den Konzen-

trationslagern Ravensbrück, Mittelbau-Dora und 

Bergen-Belsen geht es zunächst um die Ermittlung 

der Grunddaten zur Häftlingsgruppe der Sinti und 

Roma, ihrer Gesamtzahl im jeweiligen Lager, ihrer 

demografischen Struktur und nationalen Herkunft 

sowie um die Rekonstruktion ihrer Verfolgungs-

wege. 

Barbara Danckwortt widmet sich darüber hin-

aus der gegenseitigen Wahrnehmung von Sinti und 

Roma in Ravensbrück durch andere Häftlingsgrup-

pen und umgekehrt. Die grosse Zahl von Kindern 

unter den Sinti und Roma war dafür ebenso relevant 

wie die nationale Zugehörigkeit. 

Jens-Christian Wagner geht näher auf den über-

raschenden Befund ein, dass die Todesrate der Sinti 

und Roma in den Lagern des KZ Mittelbau-Dora si-

gnifikant niedriger war als bei anderen nationalen 

Häftlingsgruppen. Als Ursachen sieht er vor allem 

die in einer feindlichen Mehrheitsgesellschaft ein-

geübten Selbstbehauptungsstrategien und die Tatsa-

che, dass ein – wenn auch kleiner – Teil der Sinti 

und Roma in den Lagern Mittelbau-Doras in Kapo-

funktionen gelangen konnte. 

Die Mehrzahl dieser männlichen Sinti und 

Roma aus dem Lagerkomplex Mittelbau-Dora wur-

de wenige Tage vor der Befreiung nach Bergen-Bel- 

sen verlegt. Hier wurde den Funktionshäftlingen aus 

ihren Reihen, wie Thomas Rahe aufzeigt, ihre pre-

käre Situation nun oft zum Verhängnis, da zumin-

dest einige von ihnen hier unmittelbar nach der Be-

freiung Opfer von Lynchjustiz unter den befreiten 

Häftlingen wurden. Wie die Selbstzeugnisse von 

Sinti und Roma, insbesondere Interviews, stärker 

für die historische Forschung genutzt werden könn-

ten, versucht Thomas Rahe durch neue interpretato-

rische Ansätze an Beispielen aus der Lagerge-

schichte Bergen-Belsens zu zeigen. 

Sinti und Roma waren im Nachkriegsdeutsch-

land keineswegs eine «vergessene» Opfergruppe. In 

der öffentlichen Wahrnehmung waren sie durchaus 

präsent ebenso wie im Verwaltungshandeln staatli-

cher Einrichtungen. Wie es möglich war, dass die 

Stigmatisierung des «Zigeuners» auch nach 1945 

weitgehend unverändert weiterexistierte und die na-

tionalsozialistische Verfolgung der Sinti und Roma 

nicht als NS-Unrecht, sondern weiterhin als gros-

senteils berechtigtes kriminalpräventives Handeln 

gedeutet wurde, zeigt der Beitrag von Frank Reuter 

über die «Deutungsmacht der Täter» auf. Vor allem 

die personellen Kontinuitäten in der Kriminalpoli-

zei, die massgeblich an der Verfolgung und Ver-

nichtung der Sinti und Roma beteiligt gewesen war, 

und ihr Festhalten an rassenbiologischen Modellen 

der NS-Kriminologie trugen wesentlich dazu bei, 

wie Frank Reuter an Beispielen aus den norddeut-

schen Bundesländern Schleswig-Holstein, Nieder-

sachsen, Bremen und Hamburg deutlich macht. Die 

erfolgreiche Selbstrechtfertigung der Täter setzte 

die fortdauernde Kriminalisierung ihrer Opfer zwin-

gend voraus. 

Kathrin Herold und Yvonne Robel untersuchen 

am Beispiel des Hannoveraner Boxers Johann Troll-

mann Tendenzen der Erinnerungskultur bezüglich 

der NS-Verfolgung der Sinti und Roma. Die Stili-

sierung Johann Trollmanns als Identifikationsange-

bot und mit Raffinesse Gegenwehr leistendes Opfer, 

die Verengung der Erinnerung auf eine vermeintlich 

exemplarische Biografie, so ihr Fazit, erweist sich 
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als durchaus problematisch, auch wenn sie 

pädagogischen Bedürfnissen gerecht wird. 

Rezensionen und Meldungen, schwerpunkt-

mässig zum Thema Sinti und Roma, be-

schliessen dieses Heft. Die Redaktion dankt 

allen Autorinnen und Autoren, die sich der 

Themenstellung angenommen und durch 

ihre Beiträge die Herausgabe dieses The-

menheftes erst möglich gemacht haben. Die 

nächste Ausgabe wird sich schwerpunkt-

mässig mit «Polizei, Verfolgung und Gesell-

schaft im Nationalsozialismus» befassen. 

Anregungen und Kritik sind ebenso will-

kommen wie Informationen über aktuelle 

Projekte, Neuerscheinungen und Tagungen 

mit Bezug zum Thema des nächsten Heftes. 

Für entsprechende Hinweise sind wir allen 

Leserinnen und Lesern verbunden. 

      Für die 

Redaktion 

Thomas Rahe 

Anmerkung 1 Romani Rose (Hg.): «Den Rauch hatten 
wir täglich vor Augen». Der nationalsozia-
listische Völkermord an den Sinti und 
Roma, Heidelberg 1999, S. 9, 7. 
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Hans-Dieter Schmid 

Verfolgung der Sinti und Roma in der Zeit des Nationalsozialismus 

Ausgangssituation 

Der folgende Überblick über die Verfolgung der 

Sinti und Roma in der Zeit des Nationalsozialismus 

beschränkt sich im Wesentlichen auf die allgemei-

nen Entwicklungslinien. Wo der regionale Gesichts-

punkt eine Rolle spielt, bezieht er sich auf Nordwest-

deutschland in den jeweils benannten geografischen 

Grenzen. Weitgehend ausgeklammert bleibt die 

Verfolgung in den besetzten Gebieten, obwohl dem 

Verfasser bewusst ist, dass dies eine starke Verkür-

zung der Perspektive bedeutet, da die Opfer des Ge-

nozids an den Sinti und Roma – wie bei den Juden – 

ganz überwiegend aus den besetzten Ländern Ost- 

und Südosteuropas kamen, und dass die weitge-

hende Beschränkung auf die deutschen Sinti und die 

– wenigen – damals in Deutschland lebenden Roma 

bis heute auch politisch instrumentalisiert wird.1 

Im Folgenden wird die Perspektive allerdings 

dadurch erweitert, dass durchgängig auf die Verfol-

gung der Juden Bezug genommen wird. Bei dieser 

vergleichenden Perspektive soll es nicht darum ge-

hen, eine allgemeine These zu beweisen – weder die 

Singularität des einen, noch die Identität der beiden 

Genozide.2 Vielmehr wird der Vergleich als heuri-

stisches Mittel eingesetzt, um durch das Inbezie-

hungsetzen und das Feststellen von Gemeinsamkei-

ten und Unterschieden den Blick zu schärfen für das 

Wesentliche und Charakteristische des Gegenstands 

der Untersuchung – die Verfolgung der Sinti und 

Roma. 

Bei Betrachtung der demografischen und sozia-

len Ausgangslage der beiden Minderheiten zu Be-

ginn der nationalsozialistischen Herrschaft zeigen 

sich erhebliche Unterschiede: Nach der Volkszäh-

lung von 1933 lebten in Nordwestdeutschland (den 

Territorien der heutigen Bundesländer Niedersach-

sen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein) 

etwa 37’000 Jüdinnen und Juden, statistisch erfasst 

über die Religionszugehörigkeit. Dies entsprach 

0,5% der Gesamtbevölkerung.3 Die Juden in 

Deutschland am Ende der Weimarer Republik ge-

hörten weitgehend dem oberen Mittelstand an, wa-

ren kulturell angepasst («akkulturiert») und gut in-

tegriert – wenn auch mit einer Art «negativer Inte-

gration» in einem abgegrenzten eigenen Milieu, das 

vor allem durch ein äusserst lebendiges jüdisches 

Vereinsleben geprägt war.4 Auffällig war nach wie 

vor ihre Berufsstruktur, die durch starke Schwer-

punkte im Handel und in den freien Berufen gekenn-

zeichnet war.5 

Sehr viel schwieriger ist es, entsprechende An-

gaben über die Sinti und Roma zu erhalten, da sie 

von der amtlichen Statistik in Deutschland nicht er-

fasst wurden. Die einzigen umfassenderen Zahlen 

aus der NS-Zeit stammen von einer Zählung der 

«Rassenhygienischen und bevölkerungsbiologi-

schen Forschungsstelle» im Reichsgesundheitsamt, 

deren Leiter, Robert Ritter, sich mehrfach in Veröf-

fentlichungen auf diese Zählung bezieht.6 Ritter 

nannte als Gesamtzahl für das Deutsche Reich in 

den Vorkriegsgrenzen, d.h. einschliesslich Öster-

reichs und des «Sudetengaus», etwa 30’000 «Zigeu-

ner», darunter rund 1‘800 Roma. Die genauen Kri-

terien der Zuordnung und der Grad der Vollständig-

keit der Angaben bleiben allerdings im Unklaren. 

Grundlage der Zählung waren die Meldungen der 

Polizeibehörden über die ihnen bekannten «Zigeu-

ner und Zigeunermischlinge», die auf der Grundlage 

des sogenannten «Festsetzungserlasses» vom 17. 

Oktober 1939 an besonderen «Fahndungstagen» im  
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Oktober 1939 erfasst und über die Kriminalpolizei-

leitstellen an das Reichskriminalpolizeiamt weiter-

geleitet worden waren.7 Die Angabe Ritters, dass 

von den erfassten Sinti mehr als 90% «Mischlinge» 

seien, lässt vermuten, dass die Polizeibehörden bei 

der Zuordnung zur Kategorie «Zigeunermischling» 

nicht sehr zögerlich verfahren sind.8 Nach einer re-

gionalen Übersicht, die auf der Grundlage dieser 

Zählung nach Mai 1940 vermutlich in Ritters «For-

schungsstelle» angefertigt worden ist, lebten in 

Nordwestdeutschland 1939/40 etwa 3‘000 Sinti und 

Roma – dies wären knapp 0,05% der Gesamtbevöl-

kerung und etwa 16% der im «Altreich» lebenden 

Sinti und Roma gewesen.9 

Die soziale Situation der Sinti und Roma war 

eine völlig andere als die der Juden: Die grosse 

Mehrheit war der Unterschicht zuzurechnen und 

lebte an oder unter der Armutsgrenze. Die Familien 

waren oft gross und wegen der vielen Kinder oft nur 

mithilfe der Wohlfahrtsunterstützung über die Run-

den zu bringen. Nur eine kleine Minderheit von 

Wohlhabenden unter den Sinti und Roma (Schau-

steller, Artisten, Musikinstrumentenbauer und -

händler u. Ä.) kann zur unteren Mittelschicht ge-

zählt werden. Sozial waren die Sinti und Roma we-

nig integriert, sichtbar schon daran, dass viele noch 

in ihren Wohnwagen auf besonderen Stellplätzen 

lebten. Aber selbst dort, wo sie in feste Wohnungen 

gezogen waren, lagen diese häufig in sozialen Pro-

blemquartieren wie etwa der Altstadt von Hanno-

ver. Die häufigste Berufsbezeichnung, die sich in 

den Akten findet, ist «Händler» – ein Beruf, der in 

aller Regel als Wandergewerbe ausgeübt wurde, 

meist mit dem Handel von Textilien, aber auch von 

Korbwaren u. Ä. Das Gewerbe war verbunden mit 

dem «Reisen», einer Lebensweise, die auch für an-

dere Berufe, die Sinti und Roma ausübten, wie z.B. 

Musiker oder Schausteller, typisch war. Allerdings 

«reisten» die meisten Familien schon in der Weima-

rer Zeit nur noch einen Teil des Jahres. Phasen des 

«Reisens» wurden – meist im Winter – unterbro-

chen von Phasen längerer Aufenthalte am selben 

Ort, im Wohnwagen auf einem Stellplatz oder ei- 

nem privaten Grundstück, manchmal auch in einer 

festen Wohnung.10 In diesen «Winterquartieren» 

gingen die Kinder dann auch zur Schule – «auf Rei-

sen» werden die wenigsten ihrer Schulpflicht nach-

gekommen sein.11 

Trotz dieser sehr unterschiedlichen demografi-

schen und sozialen Situation zu Beginn der NS-

Herrschaft verband Juden mit Sinti und Roma die 

gleiche Grundsituation, nämlich seit Jahrhunderten 

als Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft gelebt 

zu haben, die ihr in aller Regel mit Misstrauen, Ab-

lehnung und Diskriminierung begegnete, oft genug 

auch mit offener Verfolgung. Erst durch die Aufklä-

rung hatte sich allmählich der Gedanke durchge-

setzt, sie als Individuen, wenn auch nicht als ethni-

sche Gruppen, zu tolerieren und zu akzeptieren, al-

lerdings verbunden mit der Erwartung, sich bedin-

gungslos der Kultur der Mehrheitsgesellschaft an-

zupassen. Dieser Erwartung einer «bürgerlichen 

Verbesserung» entsprachen allerdings die Juden 

deutlich besser als die «Zigeuner», die sich dem sä-

kularen Prozess der Sozialdisziplinierung seit der 

Frühen Neuzeit und der rigorosen Normierung 

durch die moderne Industriegesellschaft im Namen 

ihrer Tradition von Unabhängigkeit und «freiem» 

Leben konsequent verweigerten, selbst um den 

Preis, auch von den Fortschritten der modernen Ge-

sellschaft, vor allem der Verbreitung von Wohl-

stand und Bildung, weitgehend ausgeschlossen zu 

bleiben. 

Die Kontinuität der Diskriminierung über die 

Jahrhunderte endete auch in der Weimarer Demo-

kratie nicht, obwohl die liberale Weimarer Verfas-

sung dem eigentlich entgegenstand. Trotz aller for-

malen Rechtsstaatlichkeit erlebte die Diskriminie-

rung der Juden und «Zigeuner» in der Weimarer 

Zeit sogar eine Steigerung gegenüber dem Kaiser-

reich, allerdings in unterschiedlichen Erscheinungs-

formen. Die Juden waren vor allem in den Krisen-

jahren der Republik – 1918/19, 1923 und 1929/30 – 

einer heftigen antisemitischen Hetze vonseiten völ-

kisch-nationalistischer und nationalsozialistischer 

Kreise ausgesetzt, die sich teils zu pogromartigen 

Ausschreitungen steigerte. Die vorherrschenden  
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Formen antisemitischer Aktionen waren Friedhofs- 

und Synagogenschändungen; auch Boykottaktionen 

gegen jüdische Warenhäuser, Geschäfte, Rechtsan-

wälte und Ärzte waren vor allem in der Wirtschafts-

krise ab 1929 an der Tagesordnung. Die grösste 

Wirkung erzielte dabei der populäre «Bäderantise-

mitismus», dem es gelang, auf einigen niedersäch-

sischen Nordseeinseln von Juden «befreite Gebiete» 

zu schaffen (der bekannteste Fall ist Borkum) – ein 

eklatanter Verstoss gegen die Weimarer Verfas-

sung, in der das Grundrecht auf Freizügigkeit ver-

ankert war.12 

In dieser Zielsetzung – der Einschränkung der 

Freizügigkeit – gleichen sich die Aktionen gegen 

Juden und Sinti und Roma. Bei den «Zigeunern» 

ging es allerdings nicht um Ferieninseln, sondern 

vor allem um städtische Kommunen, aus denen be-

troffene Bürger, meist unterstützt durch Bürgerver-

eine, bürgerliche Parteivertreter und die lokale 

Presse, die «Zigeuner» verbannt wissen wollten. 

Schon in den 1920er-Jahren erscheint dabei als Ziel-

vorstellung die Errichtung von zentralen Sammella-

gern ausserhalb der Städte.13 Solche Vorstellungen 

trafen sich mit Bestrebungen der Polizei, unter dem 

Stichwort «Bekämpfung der Zigeunerplage» das 

Umherziehen weitgehend einzuschränken. Norm-

bildend hierfür war das bayerische «Gesetz zur Be-

kämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeits-

scheuen» von 1926, das das Umherziehen generell 

von einer jederzeit widerrufbaren Genehmigung der 

zuständigen Polizeibehörde abhängig machte und in 

bestimmten Fällen überhaupt verbot bzw. nur mit 

einer Ausnahmegenehmigung der Polizei zuliess. 

Durch die Etablierung der «Zigeunerpolizeistelle» 

bei der Polizeidirektion München als zentraler 

Nachrichtenstelle der Länder mit der Aufgabe, eine 

zentrale Kartei aller «Zigeuner» und «Landfahrer» 

einzurichten, wurde versucht, die Voraussetzungen 

für deren wirksame Überwachung zu schaffen.14 

Nicht immer liess sich die Polizei allerdings für den 

«Kampf gegen die Zigeunerplage» instrumentali-

sieren: Der hannoversche Polizeipräsident Erwin 

Barth, Sozialdemokrat und Freund des Oberpräsi- 

denten Gustav Noske, widersetzte sich z.B. der Ab-

schiebungspolitik des hannoverschen Magistrats 

und versuchte – allerdings vergeblich –, die Einrich-

tung von dezentralen Stellplätzen für die Wohnwa-

gen mit Wasser- und Abwasseranschluss in einzel-

nen Stadteilen zu erreichen.15 

In der Durchführungsverordnung zu dem baye-

rischen «Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, 

Landfahrern und Arbeitsscheuen» von 1926 wurde 

zum Begriff «Zigeuner» ausgeführt: «Der Begriff 

‚Zigeuner’ ist allgemein bekannt und bedarf keiner 

näheren Erläuterung. Die Rassenkunde gibt darüber 

Aufschluss, wer als Zigeuner anzusehen ist.»16 Seit 

der Entstehung einer «wissenschaftlichen» Rassen-

theorie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

wurden vor allem die Juden, aber zunehmend auch 

die «Zigeuner» unter rassistischen Prämissen wahr-

genommen. Wesentlich an dieser Auffassung von 

«Rassen» ist die Annahme von erblichen und damit 

unveränderlichen charakterlichen Merkmalen und 

die unterschiedliche Wertung der höchst willkürlich 

definierten «Rassen». Während nun der traditionelle 

Judenhass unter dem Einfluss des Rassismus durch 

den modernen Antisemitismus zu einer umfassen-

den Weltanschauung entwickelt wurde, die im Rah-

men eines manichäischen Weltbildes in den Juden 

die Verkörperung alles Bösen in der Welt sah und 

die Geschichte als «Rassenkampf» zwischen den 

«Ariern» und den Juden interpretierte, einen Kampf, 

den die Juden im Begriff seien zu gewinnen, blieb 

der Hass auf die «Zigeuner» von einer solchen ideo-

logischen Aufladung weitgehend frei und bestand 

vielmehr aus einem Konglomerat traditioneller Vor-

urteile und negativer Stereotypen, die die «Zigeu-

ner» in erster Linie als minderwertig und asozial ab-

stempelten; gefährlich erschienen sie allenfalls un-

ter «rassenhygienischen» und «kriminalbiologi-

schen» Gesichtspunkten.17 Noch in der von den Na-

tionalsozialisten übernommenen Form der rassisti-

schen Wahrnehmung der «Zigeuner» von Robert 

Ritter werden sie vor allem als eine minderwertige 

Mischlingsrasse mit den schlechtesten Rasseeigen- 
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schaften beider Rassen charakterisiert, die es daher 

unter sozialhygienischen Prämissen «auszumerzen» 

galt.18 Dagegen hatte die vom Antisemitismus ent-

wickelte ideologische Wahrnehmung der Juden eine 

sehr viel umfassendere Qualität.19 So unterschied-

lich die rassistischen Sichtweisen auf Juden und 

«Zigeuner» auch waren – für beide Minderheiten 

hatten sie doch letztlich dieselbe Konsequenz: den 

Genozid. 

Zäsuren 1933 bis 1938 

Im Folgenden wird nicht versucht, eine kontinuier-

liche Darstellung des Vorgehens des NS-Regimes 

gegen die Sinti und Roma zu geben, vielmehr soll 

die Darstellung, jeweils vergleichend, um verschie-

dene für die Verfolgungsgeschichte bedeutsame Zä-

suren zentriert werden: 1933, 1935, 1938, 1940 und 

1943. 

1933: Nationalsozialisten 

an der Macht 

Für die Juden begann die NS-Herrschaft mit einer 

spektakulären Aktion – dem Aprilboykott von 1933. 

Zwar hat die neuere Forschung zur antijüdischen 

Gewalt in der Weimarer Republik gezeigt, dass 

diese Boykottmassnahmen nur eine Fortsetzung 

ähnlicher Aktionen in der Weimarer Zeit waren, al-

lerdings wurden sie nun systematischer vorbereitet 

und reichsweit durchgeführt.20 Darüber hinaus be-

deutete der Aprilboykott zugleich den Beginn der 

«stillen» Arisierungen, d.h. der erzwungenen Ent-

fernung der Juden vor allem aus dem Handel durch 

Liquidation der jüdischen Geschäfte oder deren 

Übergang in «arische» Hände, und zwar ohne ge-

setzliche Grundlage, und er markierte den Beginn 

der Verdrängung der Juden aus den freien Berufen 

mithilfe des «Arierparagrafen», der zum ersten Mal 

im «Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeam-

tentums» vom 7. April 1933 gesetzlich verankert 

wurde.21 

Eine vergleichbare Aktion gegen Sinti und Ro-

ma hat es 1933 nicht gegeben. Nur in Bremen wur- 

de im August 1933 ein eigenes «Zigeunergesetz» 

(«Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Belästi-

gung durch Zigeuner, Landfahrer und Arbeits-

scheue») erlassen, das aber dadurch, dass es sich 

sehr stark an das bayerische Gesetz von 1926 an-

lehnte, eher die Kontinuität der «Zigeunerpolitik» 

über 1933 hinaus verkörperte als den Beginn einer 

neuen Ära.22 Allerdings wurde die Tonart der Ein-

gaben der Bürger und der Berichterstattung der Zei-

tungen schärfer und unduldsamer – sie entwickelte 

sich zu «einiger Bösartigkeit», wie Wolfgang Gün-

ther schreibt23 – und auch Polizei und Behörden ha-

ben ihr Vorgehen gegen die Sinti und Roma bald 

merklich verschärft.24 

Das einzige neue Gesetz in dieser Phase, das die 

Sinti und Roma in besonderer Weise betraf, war das 

Sterilisationsgesetz («Gesetz zur Verhütung erb-

kranken Nachwuchses») vom 14. Juli 1933. Aller-

dings wird die Bedeutung des Gesetzes für die Sinti 

und Roma stark überschätzt: Nach vorsichtigen 

Schätzungen wurden reichsweit nur etwa 400 der 

insgesamt ca. 400’000 Sterilisationen nach dem Ge-

setz an Sinti und Roma vorgenommen, während die 

Zahl der Zwangssterilisationen auf der Grundlage 

des «Auschwitz-Erlasses» ab 1943 auf 2‘000 bis 

2‘500 geschätzt wird.25 Dass diese Sterilisationen in 

der Regel mit der Diagnose «erblicher Schwach-

sinn» vorgenommen wurden, wozu oft genug die 

mangelnde Lese- und Schreibfähigkeit als einzige 

Begründung diente, zeigt andererseits, welche weit-

reichenden Folgen die rassistische Wahrnehmung 

der «Zigeuner» unter sozialhygienischem Blickwin-

kel hatte. 

1935: Nürnberger Gesetze 

Das Jahr 1935 wird von Peter Longerich als das Jahr 

der zweiten antisemitischen Welle beschrieben, die 

im Frühjahr und Sommer mit antijüdischen Aus-

schreitungen begann und auf dem Reichsparteitag 

im September mit der kurzfristig beschlossenen 

Verkündung der Nürnberger Gesetze ihren Höhe-

punkt fand.26 Die Gesetze selbst waren nach ihrem  
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Entstehungszusammenhang und ihrem Wortlaut 

zunächst nur gegen Juden gerichtet. Erst durch 

nachträgliche Erlasse und Anweisungen von Innen-

minister Frick wurden sie auch auf «Zigeuner» aus-

gedehnt.27 Dabei war der Ausschluss aus der 

Reichsbürgerschaft durch das «Reichsbürgerge-

setz» eher ein symbolischer Akt ohne grosse prak-

tische Bedeutung. Die erlangte das Gesetz erst 

durch seine 13 Ausführungsverordnungen, durch 

die in den folgenden Jahren alle wichtigen rechtli-

chen Regelungen der nationalsozialistischen Juden-

politik erlassen wurden. Diese Verordnungen betra-

fen aber in der Regel nur Juden.28 

Dies gilt nicht für das «Blutschutzgesetz», in 

dessen 1. Ausführungsverordnung vom 14. Novem-

ber 1935 bestimmt wurde, dass Ehen nicht ge-

schlossen werden sollten, «wenn aus ihr eine die 

Reinerhaltung des deutschen Blutes gefährdende 

Nachkommenschaft zu erwarten» sei.29 Die Bestim-

mung wurde auch auf Sinti und Roma angewandt 

und führte zu einzelnen Fällen von Eheverboten, 

vor allem zwischen «Zigeunermischlingen» und 

«deutschblütigen» Partnern, insbesondere nachdem 

durch einen Erlass des Innenministers vom Juni 

1941 angeordnet worden war, Ehegenehmigungs-

anträge von Antragstellern mit «zigeunerischem 

Bluteinschlag» einer besonders scharfen Prüfung zu 

unterziehen, und zugleich für «Zigeunermisch-

linge» die sonst bei «Mischlingen» übliche Praxis 

aufgehoben wurde, bei einem Viertel oder weniger 

«artfremden Blutes» in der Regel keine Bedenken 

gegen eine Eheschliessung zu erheben.30 Mit den 

Eheverboten hätten die Sinti und Roma leben kön-

nen, hatten sie doch mit der «Zigeunerehe» einen 

Ersatz, der in ihren Augen rechtsgültig war (und 

nach dem Krieg auch von den deutschen Behörden 

als rechtswirksam anerkannt wurde), hätte nicht die 

Polizei mithilfe des Wohnungsamtes versucht, sol-

che Verbindungen mit aller Gewalt auseinanderzu-

bringen.31 

Andererseits gab es offenbar gegen Sinti und 

Roma keine «Rassenschandeprozesse», wie sie ge-

gen Juden auch in Niedersachsen in vielen Städten 

durchgeführt wurden, auch keine «Prangerumzüge» 

wegen «Rassenschande», wie sie schon vor Verkündung 

des Gesetzes verbreitet waren.32 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass es für 

Sinti und Roma vor 1938 keine Verfolgungsmassnahmen 

gab, die wesentlich x über die auch schon in der Weimarer 

Republik praktizierten Diskriminierungsmassnahmen hin-

ausgingen und eine neue Qualität der Verfolgung bedeutet 

hätten. Dies änderte sich erst 1938. 

1938: Aktion «Arbeitsscheu Reich» und 

«Reichskristallnacht» 

Das Jahr 1938 bildete für Juden und Sinti und Roma eine 

wichtige Zäsur. Für die deutschen Juden wird es geradezu 

als «Schicksalsjahr» bezeichnet. Es ist das Jahr der dritten 

antisemitischen Welle nach Longerich.33 Joseph Walk hat 

bis zum Beginn dieser Welle, der durch die «Verordnung 

über die Anmeldung des Vermögens von Juden» vom 26. 

April 1938 markiert wird, mehr als 1’000 Sonderbestim-

mungen für Juden ermittelt.34 Bis zum gleichen Zeitpunkt 

bestanden für Sinti und Roma – auch unter Einbeziehung 

aller Bestimmungen, in denen die «Zigeuner» nicht ge-

nannt, aber mit betroffen waren, wie des Sterilisationsge-

setzes von 1933 oder des «Grunderlasses zur vorbeugenden 

Verbrechensbekämpfung durch die Polizei» (VVP) von 

Dezember 1937 – nur knapp über 10 solcher Bestimmun-

gen. Dies hatte verschiedene Gründe: 

Zum einen ging es bei den meisten Sonderbestimmun-

gen gegen Juden aus diesen Jahren darum, sie aus dem be-

ruflichen und gesellschaftlichen Verkehr mit Nichtjuden 

herauszulösen. Eine solche Segregation war bei den Sinti 

und Roma in der Regel nicht nötig, da sie sowieso weitge-

hend ausserhalb der bürgerlichen Gesellschaft standen. 

Zum anderen waren die Sinti und Roma sowohl der Zahl 

nach als auch nach der wirtschaftlichen und – wie gezeigt 

– auch der ideologischen Bedeutung erheblich niedriger an-

zusetzen als die Juden, daher hatte ihre Verfolgung auf der  
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politischen Agenda der Nationalsozialisten eine ge-

ringere Priorität als die der Juden. 

Trotz dieser Unterschiede wurden Juden und 

«Zigeuner» im Juni 1938 im Rahmen derselben Ak-

tion – der sogenannten Aktion «Arbeitsscheu 

Reich» – zum ersten Mal in grösserer Zahl in die 

Konzentrationslager eingeliefert.35 Die Aktion rich-

tete sich eigentlich gegen «Asoziale» und sollte in 

erster Linie die Konzentrationslager mit neuen Ar-

beitskräften versorgen. In die Aktion wurden in 

letzter Minute auch Juden mit Vorstrafen von min-

destens einem Monat Gefängnis einbezogen, eine 

Massnahme, die es Goebbels als Gauleiter von Ber-

lin ermöglichte, schon vor Beginn der «Endlösung» 

einige Hundert Berliner Juden aus der Stadt entfer-

nen zu lassen. Während den betroffenen Juden nach 

dem Krieg nie unterstellt wurde, sie seien als «Aso-

ziale» und nicht als Juden verfolgt worden, wurde 

vielen Sinti und Roma mit eben dieser Begründung 

lange Zeit die Wiedergutmachung versagt. Dabei 

zeigt die vorherrschende Praxis, bei den «Zigeu-

nern» nicht eigens zu überprüfen, ob sie tatsächlich 

«asoziales Verhalten» im Sinne des Erlasses zur 

vorbeugenden Verbrechensbekämpfung gezeigt 

hatten, sondern dies einfach generell zu unterstel-

len, dass sie wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit 

– also aus rassistischen Gründen – und nicht wegen 

«Asozialität» in die Konzentrationslager eingewie-

sen wurden. 

Das Jahr 1938 markiert zugleich den Beginn der 

systematischen Verfolgung der Sinti und Roma: 

Durch Erlass vom 16. Mai wurde die «Zigeunerpo-

lizeistelle» beim Polizeipräsidium München als 

«Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerun-

wesens» dem Reichskriminalpolizeiamt in Berlin 

eingegliedert. Es sollte vor allem sämtliche «Zigeu-

ner» im Reich erfassen, alle Massnahmen der «Zi-

geunerbekämpfung» koordinieren und die Erkennt-

nisse der «rassenbiologischen Forschung» aus wer-

ten.36 

Diese Aufgaben hatte die «Rassenhygienische 

und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle» im 

Reichsgesundheitsamt schon seit 1937 praktisch in  

Angriff genommen. Das Institut von Robert Ritter 

arbeitete eng mit dem Reichskriminalpolizeiamt zu-

sammen, sodass – wie schon Michael Zimmermann 

herausgearbeitet hat – in Berlin ein «wissenschaft-

lich-polizeilicher Komplex» in Sachen Zigeunerfor-

schung und -Verfolgung entstanden war.37 Dieser 

Komplex ist in erster Linie dafür verantwortlich, 

dass die Verfolgung der Sinti und Roma ab 1938 

nach Ausmass und Intensität erheblich zunahm. 

Den Einfluss der Wissenschaftler zeigen sogar 

die Erlasse aus dieser Zeit, die nicht mehr vom kar-

gen polizeilichen Anordnungsstil geprägt waren, 

sondern von einer eher umständlichen und redun-

danten Wissenschaftssprache und von den «wissen-

schaftlichen» Erkenntnissen Ritters. Das gilt z.B. 

für den «Zigeunergrunderlass» vom 8. Dezember 

193838, nach dem die «Regelung der Zigeunerfrage 

aus dem Wesen der Rasse heraus» in Angriff ge-

nommen werden sollte durch erste Massnahmen 

wie rassenbiologische Untersuchung und Einord-

nung, erkennungsdienstliche Behandlung und kar-

teimässige Erfassung der «Zigeuner» – Massnah-

men, die schon längst im Gange waren. Das gilt 

noch mehr für die Ausführungsanweisung zu die-

sem Erlass vom 1. März 1939, in der auch die da-

malige Zielsetzung dieser Massnahmen formuliert 

wird, nämlich «einmal die rassische Absonderung 

des Zigeunertums vom deutschen Volkstum, so-

dann die Verhinderung der Rassenmischung und 

schliesslich die Regelung der Lebensverhältnisse 

der reinrassigen Zigeuner und der Zigeuner-Misch-

linge», und zwar durch ein reichseinheitliches Vor-

gehen auf der Grundlage eines Reichsgesetzes.39 

Dahinter stand die Vorstellung Ritters, durch Ge-

schlechtertrennung und Sterilisation die «Zigeuner-

mischlinge» zum «Verschwinden» zu bringen, den 

«rassereinen Kem» der Sinti aber als exotische 

Volksgruppe unter quasi musealen Bedingungen als 

sentimentale Erinnerung an eine alternative noma-

dische Lebensweise «arischer» Menschen in grauer 

Vorzeit zu erhalten.40 
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An einem solchen «Zigeunergesetz» war seit 1934 

gearbeitet worden, trotzdem ist es über das Stadium 

eines Entwurfes nicht hinausgekommen; mit 

Kriegsbeginn waren dann diese Überlegungen ange-

sichts der neuen Möglichkeiten für eine «Endlösung 

der Zigeunerfrage» überflüssig geworden.41 

«Endlösung der Zigeunerfrage»:  

Deportationen 1940 und 1943 

Dem neuen zentralen Komplex zur Verfolgung der 

«Zigeuner» ist es auch zuzuschreiben, dass in der 

kurzen Phase der nationalsozialistischen Judenpoli-

tik, in der der Plan einer «territorialen Endlösung» 

verfolgt wurde, auch Überlegungen entstanden, die 

«Zigeuner» in diese ersten Transporte einzubezie-

hen. Diese Variante der «Endlösung» sah vor, die 

Deportierten in ein abgegrenztes Territorium – sei 

es in Ostpolen oder auf Madagaskar – zu schaffen 

und sie dort weitgehend sich selbst zu überlassen, in 

der sicheren Erwartung, dass die meisten der Depor-

tierten dies nicht überleben würden. Nach einem 

Vorschlag Eichmanns sollten den ersten Transpor-

ten, die im Oktober 1939 aus Wien, Mährisch-Ost-

rau und Kattowitz nach Nisko am San an der Ost-

grenze des Generalgouvernements gingen, jeweils 

einige Waggons mit «Zigeunern» angehängt wer-

den. Dazu scheint es aber nicht mehr gekommen zu 

sein, da die Transporte noch im Oktober wieder ein-

gestellt wurden.42 

1940: Deportation nach Belzec 

Stattdessen kam es – ebenfalls noch in der Phase der 

«territorialen Endlösung» – im Mai 1940 zu einer 

ersten Deportation von 910 Sinti aus Nordwest-

deutschland über Hamburg nach Belzec im General-

gouvernement – «auf Veranlassung des Oberkom-

mandos der Wehrmacht», wie es in einem Erlass 

Himmlers von 1941 heisst.43 Der Grund für diese 

Deportation aus den «westlichen und nordwestli-

chen Grenzgebieten» war ebenso irrational wie alt-

bekannt, nämlich die Angst vor Spionage durch die 

«Zigeuner».44 

Diese Deportation war nicht nur für Hamburg 

die erste Deportation überhaupt, sondern auch für 

Niedersachsen, da die im selben Zusammenhang 

geplante Deportation der Juden aus Ostfriesland und 

Oldenburg ins Generalgouvernement nicht zustande 

kam, weil die Reichsvereinigung der Juden in 

Deutschland schnell reagierte und dafür sorgte, dass 

diese Juden in Städte und Gemeinden im Inneren 

des Reiches «ausgesiedelt» wurden.45 So kam es, 

dass die erste Deportation aus Nordwestdeutschland 

nicht Juden, sondern Sinti und Roma betraf. Damit 

hatten die Organisatoren der Verfolgung der «Zi-

geuner» die der Judenverfolgung in der Radikalität 

der von ihnen durchgeführten Massnahmen über-

trumpft. 

Das sollte aber nicht lange so bleiben. Noch im 

Sommer 1940 dekretierte Himmler die Aussetzung 

der Deportation der «Zigeuner» aus dem Reichsge-

biet «bis die Judenfrage allgemein gelöst» sei.46 

1943: Deportation nach Auschwitz 

Durch die Judendeportationen aus dem Reich in den 

Jahren 1941 und 1942 konnte die «Judenfrage» im 

Reich aus Sicht der Nationalsozialisten als weitge-

hend «gelöst» gelten, da es mit Ausnahme der in 

«Mischehe» lebenden Juden als «judenfrei» angese-

hen werden konnte. Im Dezember 1942 wandte 

Himmler sich nun wieder der «Lösung der Zigeu-

nerfrage» zu.47 Inzwischen hatten die Einsatzgrup-

pen in den besetzten Teilen der Sowjetunion damit 

begonnen, auch die dort lebenden Roma in ihre Er-

schiessungsaktionen einzubeziehen. Auch bei den 

«Zigeunern» begann also die «Endlösung» im Sinne 

der physischen Vernichtung mit den Massakern der 

Einsatzgruppen (und weiterer Verbände) im Spät-

sommer 1941 in Osteuropa. Im Herbst 1941 bezog 

dann in Serbien die Wehrmacht die Roma in ihre 

Erschiessungsaktionen als «Sühnemassnahmen» für 

Partisanenüberfälle ein.48 

Gegenüber der Willkür und der rohen Gewalt, 

die bei den Mordaktionen der Einsatzgruppen und 

ihrer Hilfstruppen angewandt wurden, erscheinen 
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die detaillierten Regelungen des Durchführungser-

lasses der Auschwitz-Deportation extrem bürokra-

tisch und geordnet.49 Allerdings entsprach dem die 

Realität nur teilweise. So scheinen etwa die Aus-

nahmebestimmungen des Erlasses, nach denen vor 

allem die «reinrassigen Zigeuner» nicht deportiert 

und auch nicht sterilisiert werden sollten, in der Pra-

xis nur eine geringe, zahlenmässig kaum ins Ge-

wicht fallende Rolle gespielt zu haben. Auch das im 

Erlass genannte Kriterium der sozialen Anpassung 

wurde offenbar sehr willkürlich und höchst unter-

schiedlich (wenn überhaupt) angewandt, zumal die 

Entscheidungen darüber die Kriminalpolizeistellen 

bzw. -leitstellen fällten, die einen weiten Ermes-

sensspielraum hatten, von dem sie auch Gebrauch 

machten. Es entsteht vielfach der Eindruck, dass es 

den zuständigen Kriminalbeamten in erster Linie 

darum ging, die Gelegenheit zu nutzen, einfach die 

ihnen schon lange lästigen «Zigeuner» endlich los-

zuwerden. In der Praxis scheint jedenfalls – wie bei 

den Juden – das Kriterium, in einer «Mischehe» zu 

leben, eine quantitativ weitaus bedeutendere Rolle 

für die Entscheidung gespielt zu haben, eine als «Zi-

geuner» eingestufte Person nicht zu deportieren.50 

In Niedersachsen begannen die Verhaftungen 

stellenweise schon kurz vor dem 1. März 1943; die 

Verhafteten wurden mit einem Sonderzug, der am 

2. März in Osnabrück eingesetzt wurde und in Min-

den, Hannover und Braunschweig weitere Sinti auf-

nahm, nach Auschwitz gebracht. Ihr Transport war 

einer der ersten, der in das noch unfertige «Zigeu-

nerfamilienlager» in Auschwitz-Birkenau kam.51 

Der «Auschwitz-Erlass» bzw. der Durchfüh-

rungserlass vom Januar 1943 enthielt – anders als 

die meisten Deportationsbefehle – keine Gesamt-

zahl der zu Deportierenden. Er ist also als eine Art 

Generalbefehl zu verstehen, der – wie bei den Ju-

dendeportationen auch – jeweils durch örtliche Or-

ganisationserlasse oder -anordnungen ergänzt wer-

den musste. Ungewöhnlich an der Auschwitz-De-

portation war auch, dass bei der Ankunft im Lager  

keine Selektion und keine Trennung nach Ge-

schlechtern stattfand, sondern dass die Familien in 

dem Lagerabschnitt BII e zusammen untergebracht 

wurden. Die Erklärung hierfür könnte sein, dass die 

Verantwortlichen bei Polizei und SS den bei «Zi-

geunerfamilien» üblichen engen Familienzusam-

menhalt kannten und beim Auseinanderreissen der 

Familien mit heftigem Widerstand rechneten. 

Etwas mehr als die Hälfte der Häftlinge des «Zi-

geunerfamilienlagers» in Auschwitz wurde im 

März 1943 eingeliefert, darunter die meisten der aus 

Nordwestdeutschland Deportierten. Die Deporta-

tionen wurden aber ununterbrochen fortgesetzt, al-

lerdings bald nur noch in kleinen Transporten, oft 

familienweise, so auch aus Nordwestdeutschland, 

etwa im Januar 1944 aus Oldenburg, im Februar aus 

Hannover, im April aus Hamburg und im Mai aus 

Sossmar bei Hildesheim.52 

Ein Teil der Häftlinge des «Zigeunerfamilienla-

gers» hat überlebt, weil ab Frühjahr 1944 die noch 

arbeitsfähigen Häftlinge in mehreren Transporten in 

Konzentrationslager im Reichsgebiet überstellt 

wurden. Ein letzter Transport mit über 1‘500 Perso-

nen ging noch unmittelbar vor der Liquidierung des 

«Zigeunerlagers» ab. Es handelte sich dabei vor al-

lem um ehemalige Wehrmachtsangehörige, die ver-

mutlich abtransportiert wurden, um bei der Auflö-

sung des Lagers nicht – wie bei einem ersten Ver-

such im Mai – auf Widerstand zu stossen. 

Die letzten knapp 3’000 Insassen des Lagers 

wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 

in den Krematorien von Auschwitz ermordet. Von 

den Überlebenden kamen viele über die Konzentra-

tionslager Buchenwald und Mittelbau-Dora und 

dessen Aussenkommandos schliesslich nach Ber-

gen-Belsen, wo sie befreit wurden. Für viele Sinti 

hat Bergen-Belsen daher eine ganz besondere Be-

deutung. 

Bei der Verwertung des Eigentums der depor-

tierten Sinti und Roma wurden dieselben Rechts-

grundlagen und Methoden angewandt wie bei der 

Ausplünderung der deportierten Juden, allerdings 

wurde stärker summarisch vorgegangen. Zudem  
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wurden die Vorschriften weit ausgelegt, indem z.B. 

auch das Eigentum untergetauchter Sinti zugunsten 

des Reiches eingezogen wurde, obwohl der Besitzer 

hierfür das Deutsche Reich hätte verlassen haben 

müssen (was ja schon bei der Deportation nach 

Auschwitz nur durch einen Akt der Rechtsbeugung 

behauptet werden konnte).53 

Zuständig für die Sicherstellung der Vermö-

genswerte war die Gestapo, die sich dazu der örtli-

chen Behörden bediente. Die sichergestellten Ver-

mögenswerte übergab die Gestapo dem zuständigen 

Oberfinanzpräsidenten, der sie bei grösseren Objek-

ten wie den Pferdewagen und Pferdegespannen des 

hannoverschen Fuhrunternehmers Wilhelm Fried-

rich selbst «verwertete», d.h. verkaufte oder verstei-

gerte, oder bei kleineren Objekten zur «Verwer-

tung» an das zuständige Finanzamt weitergab. 

Meist handelte es sich jedoch bei dem Besitz 

von Sinti um Hausrat und Bargeld, da Sinti ihr Geld 

in der Regel keiner Bank anvertrauten. Auch klein-

ste Beträge – wie z.B. die meist nur einstelligen 

Reichsmarkbeträge, die den Fürsorgezöglingen bei 

ihrer Entlassung aus dem Provinzial-Erziehungs-

heim Göttingen ausbezahlt worden waren – wurden 

eingezogen und, penibel nach Eigentümern und Fi-

nanzamt getrennt, bei der Oberfinanzkasse einge-

zahlt. Viele Sintifamilien besassen allerdings nicht 

sehr viel mehr als einen alten, meist nicht mehr 

fahrtüchtigen Wohnwagen und dessen Einrichtung. 

Auf dem Braunschweiger Lagerplatz Veltenhof 

z.B. wurden diese Wagen nach der Deportation der 

Besitzer einfach zusammenschoben und ver-

brannt.54 

Nutzniesser dieser bürokratischen Beraubung 

war in erster Linie das Reich oder – wenn man so 

will – die «Volksgemeinschaft». Nutzniesser waren 

auch die beteiligten Behörden, die sich in aller Re-

gel bei den beschlagnahmten Gegenständen erst 

einmal selbst bedienten. Erst über den Umweg über 

das Reich profitierte indirekt auch der «kleine 

Volksgenosse», direkt konnten Nachbarn oder Mit-

bürger nur dann profitieren, wenn es ihnen gelang, 

bei einer der Versteigerungen Gegenstände günstig 

zu erwerben. Bei wertvolleren Gegenständen achte- 

te die Finanzverwaltung allerdings sehr darauf, dass 

sie nicht verschleudert wurden. Trotzdem war na-

türlich auch in diesem Bereich die Korruption all-

gegenwärtig.55 

Wie viele der ca. 3‘000 Sinti und Roma, die 

1940 in Nordwestdeutschland gelebt haben, dem 

Genozid zum Opfer gefallen sind, ist nur zu schät-

zen. Hinreichend genaue Angaben sind wahrschein-

lich nur kleinräumig möglich. So haben von den 

insgesamt 76 Sinti, die 1943/44 aus dem Regie-

rungsbezirk Hildesheim nach Auschwitz deportiert 

wurden, nur 16 nachweislich überlebt, 60 fielen 

dem Genozid zum Opfer, das sind fast 80 %.56 Von 

manchen dieser teils grossen Familien hat kein ein-

ziges Mitglied überlebt. Zudem entzieht sich die 

Zahl der Sinti und Roma, die gar nicht deportiert 

wurden, weil sie untergetaucht oder als Rüstungsar-

beiter unentbehrlich waren, weil sie zu einer Steri-

lisation erpresst oder als «reinrassige Zigeuner» 

verschont wurden, einer Schätzung. 

Die ausserordentlich hohe Zahl der Opfer bei 

den deportierten Sinti, wie sie das geschilderte Bei-

spiel zeigt, erklärt sich in erster Linie durch den ho-

hen Anteil der Kinder – in der Regel etwa die Hälfte 

der Deportierten. Kinder hatten in Auschwitz kaum 

eine Überlebenschance. Dies ist zugleich ein letzter, 

wesentlicher Unterschied zum Genozid an den Ju-

den. Von den Juden in Deutschland waren, als die 

Deportationen im Herbst 1941 begannen, schon 

etwa zwei Drittel ausgewandert oder – wie ein 

Grossteil der polnischen Juden – zwangsweise ver-

trieben worden; zurückgeblieben waren vor allem 

die Älteren und die Unbemittelten. Selbst Familien, 

die sich nicht rechtzeitig zur Auswanderung ent-

schlossen hatten, hatten doch vielfach ihre Kinder 

durch die Kindertransporte nach Grossbritannien in 

Sicherheit gebracht. Die Sintifamilien hatten mit 

dem Tod ihrer Kinder oft auch ihre Zukunft verlo-

ren und nicht viele hatten nach dem Krieg die Mög-

lichkeit oder den Mut, eine neue Familie zu grün-

den. 
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Ausblick: Forschungsdesiderate 

Den derzeitigen Forschungsstand repräsentiert im-

mer noch weitgehend die Habilitationsschrift von 

Michael Zimmermann aus dem Jahr 1995. Seine 

Forschungsergebnisse sind bisher nur an wenigen 

Stellen präzisiert oder ergänzt worden. Das betrifft 

vor allem die Rolle des Ritter’sehen Forschungsin-

stituts und der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 

die Ritter grosszügig förderte.57 Auch über die Rolle 

des Reichskriminalpolizeiamtes und seiner Spitzen-

beamten bei der ideologischen Vorbereitung und der 

Beschlussfassung zur «Endlösung der Zigeuner-

frage» gibt es weiterführende Erkenntnisse.58 Ein 

ganz zentrales Desiderat der Forschung – nämlich 

die Untersuchung der Praxis der Kriminalpolizei vor 

Ort – wurde durch die gründliche Studie von Karola 

Fings und Frank Sparing über die Verfolgung der 

«Zigeuner» in der Kölner Region auf der Grundlage 

des umfangreichsten erhaltenen Bestandes an «Zi-

geunerpersonalakten», des Bestandes der «Dien-

stelle für Zigeunerfragen» bei der Kriminalpolizei-

leitstelle Köln, exemplarisch erfüllt.59 Es ist zu hof-

fen, dass auch der zweitgrösste Bestand an «Zigeu-

nerpersonalakten», der der Kriminalpolizeistelle 

Magdeburg, bald zu einer ähnlich intensiven Studie 

führt, zumal er durch die Öffnung der Archive in der 

ehemaligen DDR nun ohne Probleme zugänglich ist. 

Eine erste Auswertung dieser Akten liegt bereits 

vor.60 

Ansonsten hat sich durch die Öffnung der Ar-

chive in der ehemaligen DDR kein wesentlicher Zu-

wachs an Akten zur Verfolgungsgeschichte der Sinti 

und Roma ergeben. Dagegen dürfte die Öffnung der 

Archive in Osteuropa auf längere Sicht zu neuen Er-

kenntnissen über die Verfolgung der Roma führen. 

Bisher wurde sie zwar gelegentlich in der Literatur 

zur Besatzungspolitik oder zum Holocaust in diesen 

Gebieten mitbehandelt, aber doch meist sehr peri-

pher. So wird das Thema zum Beispiel in Christian 

Gerlachs 1‘200-seitigem Werk über die Besatzungs-

politik in Weissrussland auf nur viereinhalb Seiten 

behandelt.61 Einen ersten Überblick über die besetz- 

te Sowjetunion gibt immerhin ein Gutachten für das 

Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher 

Sinti und Roma in Heidelberg.62 

Eine völlige Leerstelle ist weiterhin die Erfor-

schung des Schicksals der Roma in Deutschland. 

Die Roma waren – wie gezeigt – zahlenmässig kei-

ne sehr grosse Gruppe, hatten aber, da die meisten 

von ihnen Ausländer oder staatenlos waren, doch 

ein eigenes Schicksal, das allerdings aktenmässig 

sehr schwer zu fassen ist.63 

Viele Fragen sind nur auf der mikrohistorischen 

Ebene befriedigend zu klären. Daher sind weitere 

gründliche Lokal- und Regionalstudien erforder-

lich, die sich nicht nur heimatgeschichtlich verste-

hen, sondern an den Fragestellungen der makrohi-

storischen Forschung orientiert sind und in der Lage 

sind, diese eventuell auch zu korrigieren. 

Schliesslich bieten die nun wohl überall zu-

gänglichen Wiedergutmachungsakten ein breites 

Feld der Forschung, und zwar in erster Linie die 

Entschädigungsakten, in geringerem Umfang aber 

auch die Rückerstattungsakten. Diese Akten bieten 

nicht nur Material zur spezifischen Problematik der 

Wiedergutmachung bei Sinti und Roma,64 sondern 

auch zur Verfolgungsgeschichte und – darüber hin-

aus – zur Rekonstruktion der Geschichte ganzer 

(Gross-) Familien. Dazu sind diese Akten oft die 

einzige schriftliche Überlieferung, die überhaupt 

zur Verfügung steht. Dass diese Akten mancherorts 

schon grossflächig kassiert worden sind, ist daher 

für die Geschichte der NS-Verfolgung und die Ge-

schichte mancher Sintifamilie ein irreparabler Ver-

lust. 

Es bleibt zu hoffen, dass der qualitative und 

quantitative Aufschwung in der Erforschung der na-

tionalsozialistischen Zigeunerpolitik und -Verfol-

gung seit den 1990er-Jahren auch in den kommen-

den Jahren weiter anhält und sich in Zukunft auch 

stärker der Zeit nach dem Holocaust annimmt. Das 

ist umso mehr zu wünschen, als in den letzten Jah-

ren die Organisationen der Sinti und Roma nicht nur 

ihre Vorbehalte gegen die Erforschung ihrer Ge-

schichte weitgehend aufgegeben haben, sondern 
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solche 

Geschichtsprojekte zunehmend auch aktiv un- 

terstützen. Nicht mehr lange werden uns Sinti 

oder Roma als Zeitzeugen und Zeitzeuginnen  

über ihr Leben vor und nach dem Kriegsende 

erzählen können. 
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Karola Fings 

Dünnes Eis. Sinti, Roma und Deutschland 

Herr J. ist ein selbstständiger Handwerksmeister 

und lebt mit Frau und drei Kindern in einer west-

deutschen Kleinstadt. Sein Betrieb läuft gut, er be-

schäftigt mehrere Angestellte und hat sich in den 

vergangenen Jahren einen bescheidenen Wohlstand 

erarbeiten können. Das Haus, in dem er in unmittel-

barer Nachbarschaft von seinen Eltern und dem 

Bruder lebt, befindet sich in Familienbesitz. Als er 

von einer Wissenschaftlerin im Jahr 2007 um ein In-

terview gebeten wird, stellt er sich nur widerwillig 

und nach mehreren Anläufen zur Verfügung, 

obwohl sie ihm aus seinem privaten Umfeld her ver-

traut ist. Das verabredete Interview droht zu schei-

tern, weil Herr J. daran zweifelt, dass die zugesi-

cherte Anonymität tatsächlich eingehalten werden 

kann. Wie sich im Verlauf des Gespräches heraus-

stellt, besteht seine Angst darin, dass seine «wahre 

Nation» bekannt wird. Er erzählt, dass er bei seinen 

Kunden Vertrauen geniesse und sie ihm zur Durch-

führung der Arbeiten oftmals Wohnungs- oder Kel-

lerschlüssel überliessen. Wenn seine Kunden aber 

wüssten, dass er Angehöriger der Roma sei, könne 

er «seinen Laden dichtmachen».1 

Die Geschichte von Herm J. zeigt beispielhaft, 

wie tief sich Diskriminierungserfahrungen bei den 

Betroffenen einschreiben und wie wirkungsmächtig 

Zuschreibungen der Mehrheitsgesellschaft sind. 

Vorurteile können nicht nur dazu führen, Menschen 

eine gesellschaftliche Teilhabe, etwa über den Zu-

gang zu Bildung und Erwerbsmöglichkeiten, zu er-

schweren. Sie können eine Existenz auch, um im 

gängigen Sprachbild zu bleiben, «vernichten». 

Ohne jemals mit Sinti oder Roma persönlich Kon-

takt gehabt zu haben, hat meist jede und jeder eine 

fest gefügte Vorstellung davon, «wie Zigeuner 

sind». Diese Vorurteilsstruktur gegenüber «Zigeu-

nern» verweist auf eine lange Tradition eines «Zi-

geunerbildes» in Deutschland. Ein Blick auf die 

Herkunft und Ausprägung des Zigeunerbildes sowie 

der daran anknüpfenden staatlichen Zigeunerpolitik 

ist daher notwendig, um den Weg in den Völker-

mord an Sinti und Roma zu beschreiben. Damit 

hängt ein zweiter Aspekt zusammen, der bei der Be-

schäftigung mit der Geschichte der Sinti und Roma 

in Deutschland beachtet werden muss. Die überlie-

ferten Quellen und Texte geben in der Regel ledig-

lich Meinungen und Zuschreibungen der Mehrheits-

gesellschaft wieder und haben mit der Minderheit 

und ihrer Lebensrealität oft nichts gemein. Das be-

deutet, dass auch dem Wissenskanon über «Zigeu-

ner» kritisch begegnet werden muss. 

«Zigeuner» – «Sinti und Roma» 

Zunächst seien einige Begriffe und Gruppenbe-

zeichnungen erläutert. «Zigeuner» ist eine seit dem 

15. Jahrhundert im deutschen Sprachraum nachge-

wiesene Bezeichnung, deren etymologische Her-

kunft nicht eindeutig geklärt ist.2 Der Begriff «Zi-

geuner» wurde zur summarischen und ausgrenzen-

den Beschreibung von Gruppen verwendet, denen 

eine von der Mehrheitsgesellschaft abweichende 

Lebensweise unterstellt wurde, und er beinhaltete 

sowohl soziologische als auch biologistisch-rassi-

stische Elemente. Als soziografische Kategorie 

markiert der Begriff unterschiedliche soziale und 

ethnische Gruppen, deren Lebensweise als unstet, 

deviant und delinquent galt, etwa «Fahrende» oder 

«Landstreicher». Als ethnisierende, genetisch-bio-

logistische Kategorie wird «Zigeuner» ausschliess-

lich auf Sinti und Roma bezogen. Dabei ist von be- 
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sonderer Bedeutung, dass die vermeintliche Abwei-

chung von der gesellschaftlichen Norm als angebo-

ren und damit unveränderlich unterstellt wird. Seit 

Ende der 1970er-Jahre wurde die Verwendung des 

Begriffes «Zigeuner» von der Bürgerrechtsbewe-

gung der Minderheit als diskriminierend abgelehnt. 

Es gelang dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 

und den ihm angeschlossenen Landesverbänden, 

stattdessen den Begriff «Sinti und Roma» durchzu-

setzen. Inzwischen ist «Zigeuner» zumindest aus 

dem offiziellen Sprachgebrauch weitgehend ver-

bannt.3 In wissenschaftlichen Arbeiten wird der Be-

griff nach wie vor weiterverwendet, weil eine syn-

onyme Verwendung von «Sinti und Roma» histo-

risch falsche Bezüge herstellen würde, etwa im Zu-

sammenhang mit der nationalsozialistischen Zigeu-

nerverfolgung.4 

Mit dem Wortpaar «Sinti und Roma» werden 

die beiden grössten in Deutschland lebenden Grup-

pen bezeichnet, die jeweils wiederum aus verschie-

denen Untergruppen bestehen.5 Dabei werden 

«Sinti» bzw. «Roma» als Plural für die Gruppe und 

mehrheitlich «Sinto» bzw. «Rom» für den Mann 

und «Sinteza» oder «Sintiza» bzw. «Romni» für die 

Frau verwendet.6 Anhand der geografischen Vertei-

lung in Europa lassen sich die grössten Gruppen be-

schreiben: die Roma in Ost- und Südosteuropa, die 

Sinti im deutschsprachigen Raum (auch in Teilen 

von Norditalien, Belgien, den Niederlanden sowie 

die Untergruppe der Manush in Frankreich), die 

Kale in Spanien und Südfrankreich mit den Ciganos 

in Portugal sowie die Romanichals in Grossbritan-

nien.7 Die gemeinsame Sprache der Roma – das Ro-

manes oder Romani – hat ihren Ursprung im indi-

schen Sanskrit.8 Deshalb konnte die Herkunft der 

Roma in Europa aufgrund von linguistischen For-

schungen auf Nordindien zurückgeführt werden. 

Zwischen dem 8. und dem 12. Jahrhundert wander-

ten mehrere Gruppen über drei Routen nach Mittel-

europa, nach Russland und Osteuropa sowie entlang 

der nordafrikanischen Küste nach Spanien aus. 

In Deutschland leben heute nach jüngsten 

Schätzungen 80‘000 bis 120‘000 Sinti und Roma 

mit deutscher Staatsangehörigkeit.9 Zu dieser auto-

chthonen, also alteingesessenen deutschen Gruppe 

zählen vor allem die Sinti, eine Selbstbezeichnung, 

die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts belegt ist. 

«Zigeuner» werden zu Beginn des 15. Jahrhunderts 

in Mitteleuropa erstmals urkundlich erwähnt. Dar-

unter befand sich beispielsweise eine Gruppe, die 

1417 Lüneburg, Hamburg, Lübeck, Wismar, Ro-

stock, Stralsund und Greifswald bereiste.10 Daneben 

gehört zu den so bezeichneten «deutschen Roma» 

eine kleinere Gruppe, deren Vorfahren Ende des 19. 

und zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Aufhe-

bung der Leibeigenschaft in Osteuropa in das Deut-

sche Reich einwanderten und die bereits vor 1933 

die Staatsangehörigkeit eines der deutschen Länder 

besassen. Zu erwähnen sind in diesem Zusammen-

hang ausserdem die Familien der Kalderasch und 

Lovara, die in den 1950er-Jahren aus Polen, der 

Tschechoslowakei und Österreich in die Bundesre-

publik kamen und in deren Herkunftsfamilien oft-

mals neben dem Romanes Deutsch als zweite Mut-

tersprache gesprochen wird.11 

Der eingangs erwähnte Handwerksmeister J. 

wiederum gehört zu der schwer zu quantifizieren-

den Gruppe der «Gastarbeiter»-Roma. Darunter 

werden die Roma verstanden, die seit Ende der 

1960er-Jahre als «Gastarbeiter» aus dem damaligen 

Jugoslawien in die Bundesrepublik migrierten. 

Diese inzwischen in dritter Generation in Deutsch-

land lebende Gruppe wurde nie als Roma wahrge-

nommen. Die überwiegende Mehrheit bezog sich, 

um der Diskriminierung zu entgehen, auf ihre 

Staatsangehörigkeit als Jugoslawen, was ihnen, un-

ter individuell unterschiedlich hohen Belastungen, 

eine Berufskarriere und ihren Kindern und Enkeln 

einen Bildungsaufstieg möglich machte.12 Wie Herr 

J. sind viele von ihnen, insbesondere die Angehöri-

gen der dritten Generation, inzwischen auch deut-

sche Staatsbürger. 
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Als die fünfte Gruppe und zugleich diejenige, 

die am kürzesten in Deutschland beheimatet ist, sind 

die Roma zu nennen, die als Asylsuchende und 

Flüchtlinge seit den 1980er-Jahren aus Jugoslawien, 

dann auch aus Polen, Rumänien oder z.B. Bulgarien 

einwanderten. Die Zahl der Roma, die dieser eben-

falls schwer zu beziffernden Gruppe angehören,13 

steht in keinem Verhältnis zu ihrer Publizität. Ein-

zelne oder kleinere Gruppen von ihnen sind in der 

Regel diejenigen, die immer wieder für Negativ-

schlagzeilen und Hetzkampagnen in der deutschen 

und europäischen Presse missbraucht werden.14 

Fast alle in der Bundesrepublik lebenden Sinti 

und Roma aus den fünf genannten Gruppen, ob au-

tochthon oder erst in den 1980er-Jahren eingewan-

dert, weisen in ihren Familienbiografien eine in die 

Zeit von 1933 bis 1945 zurückreichende Verfol-

gungserfahrung unter nationalsozialistischer Herr-

schaft auf. 

Im europäischen Kontext wird inzwischen über-

wiegend «Roma» («Rom»: «Mensch» oder «Mann» 

auf Romanes) als Sammelbegriff verwendet, wobei 

in einzelnen Organisationen auch «Roma und Sinti» 

– in dieser Reihenfolge – anzutreffen ist.15 Abgelöst 

werden damit national übliche Begriffe, die An-

klänge an das deutsche «Zigeuner» haben, etwa 

«Tzigan» in Rumänien oder «Zingari» in Italien, so-

wie die auf die Bezeichnung «Ägypter» zurückge-

henden Begriffe für Roma wie das englische «Gyp-

sy», das französische «Gitan», das spanische «Gi-

tano». Die geschätzten acht bis zehn Millionen 

Roma gelten als grösste ethnische Minderheit in Eu-

ropa. Eine europäische Politik für Roma gilt Men-

schenrechtsorganisationen aufgrund der diskrimi-

nierenden Praxis in den Mitgliedsstaaten, ihrer mi-

serablen sozialen Lage und der zahlreichen Pog-

rome, die insbesondere in Osteuropa zu verzeichnen 

sind, als eine der wichtigsten Aufgaben der Europäi-

schen Union für die nächsten Jahre. 

In der Bundesrepublik sind Sinti und Roma wie 

Dänen und Sorben im Zuge des «Rahmenüberein-

kommens zum Schutz nationaler Minderheiten» des 

Europarates, das die Bundesregierung 1997 unter- 

zeichnet hat, als «nationale Minderheit» anerkannt 

worden.16 Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass 

Sinti und Roma als deutsche Staatsangehörige tra-

ditionell in Deutschland beheimatet sind, sich aber 

durch eine «eigene Sprache, Kultur und Geschich-

te» von der Mehrheitsbevölkerung unterscheiden. 

Der kurze Überblick über die in Deutschland 

und Europa lebenden Gruppen hat bereits gezeigt, 

dass es sich bei Roma und Sinti nicht um ein homo-

genes «Volk» handelt. Die einzelnen Gruppen un-

terscheiden sich sprachlich, kulturell, sozial und hi-

storisch voneinander und auch innerhalb der Grup-

pen sind in den vergangenen Jahrhunderten höchst 

unterschiedliche Entwicklungen vonstatten gegan-

gen. Doch wenn Sinti und Roma im Selbstverständ-

nis massgeblicher Repräsentanten wie Romani 

Rose vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma eine 

nationale Minderheit sind, wodurch unterscheiden 

sie sich dann von der Mehrheitsgesellschaft? Wie 

lässt sich ihre Kultur beschreiben, ohne in ethnisie-

rende und homogenisierende Zuschreibungen zu 

verfallen? 

Einen solchen Versuch hat überzeugend Katrin 

Reemtsma unternommen, die in Auseinanderset-

zung mit und Abgrenzung von sogenannten «Zigeu-

nerforschern» signifikante Kulturelemente von Ro-

ma in Europa17 zusammengetragen hat. Dabei be-

tont sie, dass diese sich bei einzelnen Gruppen be-

ziehungsweise Personen in unterschiedlichem 

Masse erhalten und durch kulturellen Wandel ver-

ändert hätten. Zu den Kulturelementen gehören vor 

allem die eigene Sprache (das Romanes oder Ro-

mani), die Abgrenzung gegenüber der Mehrheitsbe-

völkerung (den «Gadje» oder «Gadze») und ande-

ren Romagruppen, eine auf die Familie bezogene 

Sozialorganisation (bei der Ältere eine besondere 

Achtung geniessen und der Verstoss aus der Familie 

die schlimmste Strafe ist), ein Wertesystem, das aus 

einer Konzeption von Reinheit/Unreinheit besteht 

(Meidungsvorschriften, die vor allem im Zusam-

menhang mit Geburt und Tod stehen) sowie ein ho-

her Stellenwert der beruflichen Selbstständigkeit.  
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Weiter führt sie auf: das Selbstverständnis als rei-

sende oder sesshafte Gruppe, eine interne rechtliche 

und politische Selbstverwaltung, die Religion (eine 

Zugehörigkeit zu bestehenden Glaubensgemein-

schaften verknüpft mit Elementen anderen Ur-

sprungs), die Sozialisation der Kinder (frühe Inte-

gration in das Alltagsleben der Eltern), eine starke 

Trennung der männlichen und weiblichen Le-

benssphären, die Bedeutung der Heirat zur Herstel-

lung von Allianzen zwischen Familien sowie mehr-

schichtige Identitäten.18 

«Zigeunerbild» und  

«Zigeunerforschung» 

Die Positionierung von Sinti und Roma als Sub-

jekte, die sich von der Mehrheitsgesellschaft zwar 

als Minderheit unterscheiden, gleichzeitig aber mit 

der Mehrheit die nationale Identität teilen, ist ein 

Perspektivwechsel, dessen Bedeutung nicht hoch 

genug eingeschätzt werden kann. Das tradierte Bild 

über «Zigeuner» – ob im populären Diskurs oder in 

polizeilichen und administrativen Ordnungskatego-

rien – wies der Minderheit stets und ausschliesslich 

die Position des «Heimatlosen», des «Dritten» oder 

des «Fremden» zu. Forschungen über das Zigeuner-

bild in Lexika und der Literatur, in Musik, bildender 

Kunst und Fotografie zeigen, wie wenig dieses 

Konstrukt mit der Minderheit selbst zu tun hatte, 

sondern vor dem Hintergrund der sich herausbil-

denden Nationalstaaten und der Identitätskrisen in 

der Moderne im 18. und 19. Jahrhundert entstand.19 

Die Wissensproduktion über «Zigeuner» nah-

men bis in die 1980er-Jahre hinein vor allem selbst 

ernannte «Zigeunerforscher» oder Ethnologen 

(Völkerkundler) vor. Dabei lohnt sich ein Blick auf 

deren Wissensbestände, um sich ein Bild von der 

Qualität dieser Forschungen zu verschaffen. Die 

Grundlagen für das moderne Zigeunerbild, das wie-

derum die Folie für die Zigeunerpolitik in Kaiser-

reich und Weimarer Republik bildete, legte der als 

Wissenschaftler aufstrebende Heinrich Moritz 

Gottlieb Grellmann.20 Grellmann, geboren 1753 in 

Jena, ging nach seinem Studium der Theologie und 

Philosophie von dort an die Universität Göttingen. 

1783 veröffentlichte er «Die Zigeuner. Ein histori-

scher Versuch über die Lebensart, Verfassung und 

Schicksale dieses Volkes in Europa, nebst ihrem 

Ursprunge».21 Grellmann räumte mit allerlei Aber-

glauben über «Zigeuner» auf, machte die Entde-

ckung anderer Forscher populär, dass die «Zigeu-

ner» aus Indien stammten, und forderte, ganz im 

Geiste der Aufklärung, dazu auf, sie notfalls mit 

Zwangsmassnahmen zu «brauchbaren Bürgern» zu 

erziehen. Dennoch legte er gleichfalls den Grund-

stein für eine ethnisch-rassistische Kategorisierung 

von «Zigeunern». Das folgende Zitat kann beispiel-

haft zeigen, welches Bild Grellmann dabei zeich-

nete: «Man denke sich einen Menschen, bey dem 

Gewohnheit und angestammte Neigungen das ein-

zige und stärkste Triebrad seiner Handlungen sind; 

in dessen Seele kein neuer und ungewohnter Ge-

danke, weder durch eigenes Nachdenken leicht ent-

stehet, noch, von andern erweckt, leicht haftet [...]. 

Man erwäge nur ihre Verschiedenheit vom Euro-

päer: dieser ist weiss, der Zigeuner schwarz, oder 

doch gelb; der Europäer geht bekleidet, der Zigeu-

ner halb nacket [...]. Ueberdies sind auch diese 

Menschen, seit ihrer ersten Erscheinung in Europa, 

durch Raub und Unthaten berüchtiget; man hegte 

also nicht nur Abscheu und Ekel gegen sie, sondern 

auch Hass. Um solcher Ursachen willen also wies 

sie der Gesittete von jeher von sich, und nur der Ein-

fältige machte bisweilen genauere Bekanntschaft 

mit ihnen, um Angelegenheiten des Aberglaubens 

abzuthun.»22 

Wie war Grellmann zu seinen vermeintlich wis-

senschaftlichen Ergebnissen gekommen? Grell-

mann ist selbst nie einem «Zigeuner» begegnet. 

Alle seine Kenntnisse gewann er aus Schriften ver-

schiedener Autoren und Journalisten, bei denen er 

sich grosszügig bediente. Er überzeichnete deren 

Beschreibungen, Beobachtungen und Meinungen, 

löste sie aus dem jeweiligen Kontext und Referenz-

raum (z.B. Ungarn oder Siebenbürgen), tradierte sie 

einseitig verkürzt und verwob sie zu einem Bild, das  
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die Fremdheit und Randständigkeit von «Zigeu-

nern» für weitere 200 Jahre festschrieb.23 

Die heutige «Zigeunerforschung» knüpft an 

solche überaus problematischen Traditionslinien an, 

zumal deshalb, weil sie sich kaum mit ihrer Ge-

schichte und insbesondere ihren Positionen und ih-

rer Tätigkeit während der NS-Zeit auseinanderge-

setzt hat. Innerhalb der deutschen Ethnologie hat 

sich diese «Forschung» unter dem Terminus 

«Tsiganologie» als eigene Disziplin etablieren kön-

nen. Dieser seit den 1990er-Jahren an der Universi-

tät Leipzig angesiedelte Spezialzweig24 ist immer 

wieder und auch zu Recht in die Kritik geraten, vor 

allem wegen seiner selbstreferenziellen Arbeits-

weise und des Mangels an Standards wissenschaft-

lichen Arbeitens^25 Das Grellmann’sehe Stereotyp 

von den «Zigeunern» als «Naturvolk» und damit ei-

nem Gegenbild zur europäischen Zivilisation 

schreiben heutige «Tsiganologen» fort, indem le-

diglich neue Begriffe eingeführt werden, ohne von 

der Semantik der Zuschreibung abzurücken: Roma 

werden zu «Trägern kultureller Dissidenz» oder 

«kultureller Souveränität» stilisiert und damit wei-

ter als «Randständige» aus der modernen Gesell-

schaft ausgeschlossen.26 

«Antiziganismus» 

Um den von Grellmann in die Moderne tradierten 

Kanon an Stereotypen und Vorurteilen gegenüber 

«Zigeunern» zu charakterisieren, wird seit Mitte der 

1990er-Jahre in Anlehnung an den Begriff «Antise-

mitismus» der Begriff «Antiziganismus» (im Engli-

schen «Antigypsism», im Französischen «An-

titsiganisme») verwendet. Erstmals wurde der Be-

griff im deutschen Sprachraum Anfang der 1980er-

Jahre von dem «Tsiganologen» Bernhard Streck 

verwendet, jedoch in einem ganz anderen Sinn. Er 

führte ihn als sarkastisch gemeinte Wortschöpfung 

mit der Absicht an, den nationalsozialistischen Völ-

kermord an Sinti und Roma in Abrede zu stellen.27 

So behauptete Streck 1981, damals Mitarbeiter im 

Projekt «Tsiganologie» an der Universität Giessen,  

die Verfolgung der «Zigeuner» habe sozialpoliti-

sche Ursachen gehabt, «also höchst praktisch ver-

standen im Sinne einer Beseitigung von Missstän-

den, weniger von Personen». Indem er die Opfer 

selbst als «Missstände» anführte, lastete er diesen 

die Ursachen der Verfolgung an – und nicht den Tä-

tern. Weiter führte er aus, der «sogenannte [sic!] 

zweite Genocid» habe nicht auf «Antitsiganismus» 

beruht.28 Dies war ein durchaus perfider Schachzug. 

Als Wissenschaftler war Streck zum damaligen 

Zeitpunkt unter Druck geraten, weil Angehörige der 

Minderheit den Forschungsansatz des Projekts kri-

tisiert hatten. Streck zielte mit seiner Herabwürdi-

gung darauf, die im Entstehen begriffene Bürger-

rechtsbewegung zu delegitimieren. Dieser Ansatz 

schien umso erfolgversprechender, als Überlebende 

und deren Angehörige einen grossen Teil ihrer Re-

sonanz in der Öffentlichkeit deshalb erhielten, weil 

sie die verweigerte Anerkennung und Entschädi-

gung der NS-Verfolgung nach 1945 skandalisierten. 

Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

Streeks Behauptung, es habe keine über Jahrhun-

derte vorhandene Vorurteilsstruktur gegenüber 

Sinti und Roma gegeben, blieb zunächst aus. Dies 

hatte zahlreiche Gründe, etwa die bis 1985 vorhan-

dene Randständigkeit des Themas Nationalsozialis-

mus, das Nischendasein der «Tsiganologie», das 

Desinteresse am Schicksal der Sinti und Roma, die 

wohl breite Zustimmung zu Streeks Thesen, nicht 

zu vergessen der ungenügende Kenntnisstand über 

Ursachen und Verlauf der NS-Zigeunerverfolgung. 

Der Begriff «Antiziganismus» stand im Raum, wur-

de in verschiedenen Publikationen auch verwen-

det,29 doch eine theoretische Fundierung wurde in 

den folgenden Jahren von der Schieflage der Opfer-

konkurrenz, in die der Begriff einmal gerückt wor-

den war, behindert. Wolfgang Wippermann unter-

nahm 1997 erstmals denVersuch, in einer Monogra-

fie anhand einer parallelen Betrachtung der Verfol-

gung von Juden und von Sinti und Roma quer durch 

die Jahrhunderte, «Antiziganismus» als ein gesell-

schaftliches Phänomen zu erklären.30 Seine Aus-

gangsthesen waren, dass Antiziganismus wie der 
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Antisemitismus historisch gewachsen sei, mit diesem 

gemeinsame Züge aufweise, zum kulturellen Code 

der Mehrheitsgesellschaft zähle und – anders als der 

Antisemitismus – nach 1945 nie infrage gestellt wor-

den sei.31 Unbestritten war dies ein wichtiger Vor-

stoss, doch die erneute Parallelisierung mit der Ver-

folgung der Juden lenkte – nicht zuletzt vor dem Hin-

tergrund der Debatte über das Holocaust-Mahnmal in 

Berlin – wieder die Aufmerksamkeit von der Be-

griffsbildung ab. Zehn Jahre später lehnte ' Michael 

Zimmermann die Verwendung des Begriffs «An-

tiziganismus» ab, weil er die Gefahr einer möglichen 

«Gleichsetzung oder Gleichgewichtung der Juden- 

und Zigeunerpolitik seit der Frühen Neuzeit und vor 

allem zwischen 1933 und 1945» sah, den Begriff für 

zu plakativ befand und seinen Erklärungswert als ge-

ring erachtete.32 

Viele der Argumente, die zum Begriff «Antiziga-

nismus» ausgetauscht wurden, waren und sind beden-

kenswert. Etliche Einwürfe gingen jedoch nicht zur 

Sache ein, sondern bedienten einen Metadiskurs, 

nämlich den um den Stellenwert der NS-Zigeunerver-

folgung und die Legitimität der Ansprüche von Über-

lebenden. Auch Ressentiments gegenüber der Min-

derheit und persönliche Animositäten und Konkur-

renzen unter Autoren spielten eine Rolle. Dabei geriet 

das Forschungsfeld oftmals aus dem Blick.33 Den-

noch: Antiziganismus wird sicfi^ zukünftig deshalb 

als ein auch wissenschaftlich fundierter Begriff 

durchsetzen, weil das damit zu bezeichnende Phäno-

men weit über das hinausgeht, was sich mit Begriffen 

wie Vorurteil, Stereotyp, Feindbild oder Ressenti-

ment fassen liesse. Antiziganismus benennt, so ein 

früher Definitionsversuch von Arnold Spitta, eine 

spezifische Vorurteilsstruktur. die – darin dem Anti-

semitismus ähnlich – «unabhängig vom konkreten 

Verhalten eines Zigeuners existiert^ und die Einstel-

lung ihm gegenüber (im Sinne einer Voreingenom-

menheit) bestimmt».34 Markus End, der am Zentrum 

für Antisemitismusforschung über die «Struktur und 

Funktionsweise des modernen Antiziganismus» pro- 

moviert, bezieht die Wirkungsmächtigkeit und die Histo-

rizität der Vorurteils Struktur mit ein.35 In einer Zeit, in 

der in Europa erneut das Angstbild einer Flüchtlingswelle 

von Hunderttausenden von Roma aus Bulgarien, Ungarn 

und Rumänien umgeht, kann ein an der Geschichte ge-

schulter Blick nur hilfreich sein. Der «Diskursraum Mit-

tel-Osteuropa»36 prägte seit dem 18. Jahrhundert das 

deutsche «Zigeunerbild» massgeblich, und mit der Ver-

schiebung der EU-Aussengrenzen nach Osten erfahrt er 

nun eine Wiederbelebung. «Antiziganismus» als Analy-

sekategorie ist hilfreich, weil der Blick auf die Mehrheits-

gesellschaft, die zuschreibt und ausgrenzt, umgelenkt 

wird. Auch ist zu begrüssen, wenn damit – siehe die Ge-

schichte von Herm J. – die Rück- und Wechselwirkungen 

zwischen den verschiedenen Subjekten ein Gegenstand 

der Betrachtung werden. 

Vor dem Völkermord 

Die soziale Lage von Sinti und Roma während des Kai-

serreichs und der Weimarer Republik i ist nicht erforscht. 

Untersuchungen über diesen Zeitraum konzentrieren sich 

auf die staatliche Politik,37 was in der Geschichtswissen-

schaft meist die vorherrschende Perspektive X auf Min-

derheiten ist. Hinzu kommt aber auch ein Quellenpro-

blem: zeitgenössische Quellen aus der Perspektive der 

Betroffenen sind fast nicht überliefert, und bei Sinti und 

Roma fallt diese Lücke grösser als bei anderen Bevölke-

rungsgruppen aus, weil das Romanes_keine Schriftspra-

che ist. Selbst wenn dieses Forschungsdesiderat in An-

griff genommen wird, wird die Lebensrealität der Be-

troffenen nur mühsam und in Umrissen zu skizzieren 

sein.38 

Einen ersten Hinweis auf die Lebensverhältnisse von 

Sinti und Roma vor 1933 geben Selbstaussagen von 

Überlebenden, allerdings auch hier mit der Einschrän-

kung, dass diese Zeit in den publizierten Interviews und 

Lebensberichten eine untergeordnete Rolle spielt und vor 

dem Hintergrund der NS-Verfolgung möglicherweise 

verzerrt (sei es als Idylle idealisiert, sei es als Vorge-

schichte des Völkermords verteufelt) dargestellt wird.39 
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Es wird jedoch deutlich, dass die meisten Familien 

ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten konnten. Un-

ter den Berufen, die die Betroffenen, ihre Eltern 

oder andere Familienangehörige noch bis in die 

Weimarer Republik hinein ausübten, werden abhän-

gige Beschäftigungsverhältnisse, etwa als Arbeiter 

in der Fabrik, beim Bau oder in der Forst- und Land-

wirtschaft, selten genannt. Es wurden fast aus-

schliesslich selbstständige Berufe ausgeübt, und 

zwar im künstlerischen Bereich (insbesondere als 

Musiker, aber auch als Inhaber von Wandertheatern 

oder -Zirkussen oder Marionettentheatern, als Arti-

sten, Kinobesitzer, Filmvorführer, Sportler), als 

Händler (von Stoffen und Pelzen, Möbeln, Musik-

instrumenten oder Pferden), als Hausierer und 

Dienstleister (mit Kurzwaren, als Scherenschleifer, 

Korbmacher oder Inhaber von Fuhrbetrieben). Die 

Familien waren – wie beispielsweise auch eine «Zi-

geunererhebung» von 1886 in Preussen ergeben 

hat40 – überwiegend sesshaft. Sie waren fast aus-

schliesslich an einem Ort ansässig, oft seit vielen 

Jahren, und lebten zur Miete oder in einem eigenen 

Haus. Sie besassen eigene oder angemietete Grund-

stücke zum Abstellen von Wohnwagen, sofern sie 

diese zur Ausübung eines Wandergewerbes benö-

tigten. Wenn die 1920 geborene Anna Dörr erzählt, 

«unsere Familie war damals noch auf Reisen»,41 

dann heisst das nicht, dass die Familie von Ort zu 

Ort zog, sondern dass sie von einem festen Wohnort 

aus in den Sommermonaten Handel betrieb. Das 

«Reisen» wird als ein Synonym für die berufliche 

Selbstständigkeit verwendet. Private Fotografien42 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigen, dass die 

Gruppe der Sinti und Roma im Deutschen Reich 

sehr heterogen war. Sie zeigen Haushalte in ärmli-

chen Lebensverhältnissen, aber auch klein- und 

grossbürgerliches Ambiente und Wohlstand, foto-

grafiert anlässlich der üblichen Familienereignisse 

wie Hochzeit, Geburtstag, Kommunion, Einschu-

lung, oder Sinti und Roma, die sich mit der Musik-

kapelle oder als Soldat der kaiserlichen Armee für 

ein Erinnerungsfoto präsentieren. Die Bilder ver-

mitteln den Eindruck einer Normalität, die anneh-

men lässt, dass nach der spätmittelalterlichen Vo-

gelfreiheit, den frühneuzeitlichen Umbruchzeiten 

und dem um Aufklärung ringenden 18. Jahrhundert 

im Laufe des 19. Jahrhunderts auch Sinti und Roma 

einen Platz inmitten der deutschen Gesellschaft ge-

funden hatten. 

Im Gegensatz dazu stehen die in die Hunderte 

gehenden Beschwerden, Denkschriften, Verfügun-

gen und Erlasse aus dem 19. und beginnenden 20. 

Jahrhundert, in denen von einer «Zigeunerplage» 

die Rede ist. Die Konstanz dieses Topos und der 

«projektive und aggressive Charakter»43 dieses Phä-

nomens verwundern umso mehr, als die Anzahl von 

Sinti und Roma im Vergleich zur übrigen Bevölke-

rung verschwindend gering war. Bei der «Zigeu-

nererhebung» von 1886 waren in den Regierungs-

bezirken in Preussen 1057 «ortsansässige Zigeuner» 

gezählt worden (bei einer Gesamtbevölkerung von 

rund 29 Millionen Menschen), in Bayern wurden 

Mitte 1899 rund 950 «Zigeuner» registriert, um nur 

zwei der deutschen Länder zu nennen.44 Die Anzahl 

der Sinti und Roma im Deutschen Reich blieb auch 

nach der zahlenmässig bescheidenen Immigration 

von Roma aus Osteuropa niedrig. Die 1899 gegrün-

dete «Zigeunerpolizeistelle München», die faktisch 

eine reichsweite Zuständigkeit erlangte, legte bis 

Mitte 1925 mehr als 14‘000 Personenakten über 

«Zigeuner» an. 1938 hatte sie in 18‘000 Akten mit 

etwa 30‘000 Personen beinahe lückenlos alle zu die-

sem Zeitpunkt im Deutschen Reich lebenden Sinti 

und Roma erfasst.45 In das «Zigeunerbild» wurden, 

ähnlich wie heutzutage, die in Ost- und Südosteu-

ropa lebenden Roma und deren Lebensverhältnisse 

mit hineinfantasiert.46 

Die doppelte Stigmatisierung dieser in Deutsch-

land lebenden kleinen Gruppe als «fremde Rasse» 

und «Asoziale» bzw. «Arbeitsscheue» während des 

Nationalsozialismus baute auf dem kriminalisti-

schen und kriminalbiologischen «Zigeunerdiskurs» 

des 19. Jahrhunderts auf, der im Zusammenhang 
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mit der Nationalstaatsbildung entstand.47 Ob es die 

Etablierung der Staatsbürgerschaft auf der Basis des 

«ius sanguinis» («Recht des Blutes»)48 oder die Ein-

führung anderer Ordnungsmassnahmen waren, die 

der Homogenisierung der deutschen Teilstaaten 

dienten: «Zigeuner» wurden während aller dieser 

gesellschaftlichen Prozesse als «Wilde» und 

«Fremde», als eine Gefahr für das deutsche Volk 

markiert und ausgeschlossen. Mit der Bürokratisie-

rung der staatlichen Politik und der Professionalisie-

rung bei den Polizeibehörden (z.B. Nachrichtenwe-

sen, Zentralisierung, Einsatz von Daktyloskopie und 

erkennungsdienstlicher Fotografie) steigerten sich 

die Möglichkeiten der Erfassung, und die polizeili-

che Erfassungstätigkeit wurde präventiv auf alle 

Sinti und Roma ausgedehnt, unabhängig davon, ob 

sie jemals polizeilich aufgefallen waren oder nicht. 

Eine wesentliche Grundlage dieser Praxis waren die 

kriminalbiologischen Ideen von Cesare Lombroso, 

wonach «Zigeuner» schon von Geburt an als Ver-

brecher galten. Solche biologistischen Vorstellun-

gen stiessen im 19. Jahrhundert sowohl innerhalb 

verschiedener Wissenschaftsdisziplinen als auch bei 

der Bevölkerung auf eine breite Resonanz. Oft auf-

grund nur geringfügiger Anlässe und mit dem Ziel, 

Sinti und Roma aus dem jeweiligen Zuständigkeits-

gebiet zu vertreiben, wurden öffentlichkeitswirk-

same Fahndungsaufrufe, Kontrollen und Razzien 

durchgeführt, die wiederum das negative Bild vom 

vermeintlich kriminellen «Zigeuner» verstärkten. 

Unter der Chiffre der «Bekämpfung der Zigeu-

nerplage» waren die Betroffenen immer neuen, oft-

mals verfassungswidrigen Einschränkungen ihrer 

Rechte ausgesetzt. Als einen wirksamen Hebel zur 

Unterbindung eines angeblichen «Wandertriebes» 

hatten Behörden die Verweigerung von Wanderge-

werbescheinen entdeckt. Diese sollten an «Zigeu-

ner» nur noch ausgegeben werden, wenn sie die 

deutsche Staatsangehörigkeit nachweisen konnten, 

über einen festen Wohnsitz verfügten sowie den Un-

terhalt der Familie und den Schulbesuch der Kinder 

sicherstellen konnten. 

Solche Nachweise waren aber im Einzelfall schwer 

zu erbringen, weil die dafür zuständigen Behörden 

solche für «Zigeuner» kaum ausstellten. Durch die 

restriktive Vergabe von Legitimationspapieren und 

überzogene Polizeikontrollen wurden insbesondere 

die Sinti und Roma, die ein Gewerbe ausübten, kri-

minalisiert: Ordnungskräfte griffen regelmässig auf 

die vorhandenen, speziell gegen Sinti und Roma ge-

richteten Erlasse zurück, um sie mit Verwarnungen, 

Ordnungsgeldem und Anzeigen zu überziehen. Auf-

grund der behördlichen Beschränkung in ihrer Be-

rufspraxis war es für zahlreiche Sinti und Roma 

schwieriger als für andere, sich selbstständig in all-

gemeinen Krisenzeiten noch ein Überleben zu si-

chern, auch wenn sie bis dahin flexibel und meist 

erfolgreich auf den Wandel, den die Industrialisie-

rung für ihre Berufszweige bedeutet hatte, reagiert 

hatten.49 Wenn dann die Familien auf Fürsorgelei-

stungen angewiesen waren, wurde ihnen dies wie-

derum negativ angelastet, galt dies doch als Beleg 

für Faulheit und Schmarotzertum. Das vielerorts be-

klagte «kriminelle» und «arbeitsscheue Zigeuner-

tum» erweist sich bei genauerer Betrachtung als ein 

Zerrbild, das sich aus einem traditionellen Zigeuner-

bild und den Folgen der Ausgrenzungspraxis spei-

ste. 

Der Kreislauf aus Vertreibung, Kriminalisie-

rung und Verelendung hatte sich bis 1933 zweifels-

ohne verschärft, aber es waren nicht zwangsläufig 

alle Sinti und Roma davon betroffen. Zahlreiche Fa-

milien hatten sich etablieren können, andere zogen 

vom Land in die Stadt, um den Diskriminierungen 

zu entgehen und einen Neuanfang zu wagen. Und 

doch findet sich immer wieder die auf den ersten 

Blick paradoxe Situation, dass die ansässigen Sinti 

und Roma von Behörden als angepasst und unpro-

blematisch beschrieben werden, diese Behörden zu-

gleich aber schärfere Massnahmen gegen die «Zi-

geunerplage» fordern.50 Diese Widersprüchlichkeit 

der «Zigeunerpolitik» wurde mit der nationalsozia-

listischen Rassenpolitik in eine entschiedene, für die 

Betroffenen tödliche Richtung «gelöst». 
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Ulrich Prehn 

«... dass Hamburg mit als erste Stadt an den Abtransport  

herangeht». Die nationalsozialistische Verfolgung 

der Sinti und Roma in Hamburg 

Im Frühjahr 1961 schrieb ein sich im Briefkopf als 

«Rechtsanwalt bei dem Hanseatischen Oberlandes-

gericht und Amtsgericht zu Hamburg» ausweisen-

der Bevollmächtigter des Schaustellerverbandes 

«Internationaler Verein reisender Schausteller und 

Berufskollegen zu Hamburg von 1884 e.V.» an den 

Hamburger Senat. Die unverdächtig klingende Ab-

sicht des anwaltlichen Schreibens war es, den Senat 

im Auftrag des Verbandes auf gewisse Problemla-

gen der Hamburger Schausteller, die «ihr Gewerbe 

im umherziehen [sic!]» ausüben, hinzuweisen. Ins-

besondere baten Anwalt und Schaustellerverband 

den Senat darum, «Erwägungen darüber anzustel-

len, ob den Schaustellern nicht innerhalb des Stadt-

gebietes ein Gelände zur Abstellung ihrer Fahr-

zeuge» zur Verfügung gestellt werden könne. Dies 

wäre im Rahmen eines Aufsatzes über die Verfol-

gung der Sinti und Roma in Hamburg in den Jahren 

1933 bis 1945 kaum der Erwähnung wert, hätte der 

Anwalt die Bitte an den Senat nicht mit folgender 

historischer «Reminiszenz» versehen: Die Schau-

steller hätten «seinerzeit der Bereinigung der Innen-

stadt von Wohnwagen der Zigeuner und Asozialen 

zugestimmt».1 

Nur zwei Monate später machte der Bundesvor-

sitzende der Vereinigung «Die Schausteller im Lan-

desverband des Ambulanten Gewerbes und der 

Schausteller Hamburg e.V.» in einem an das Be-

zirksamt Hamburg-Mitte gerichteten Schreiben 

deutlich, dass Antiziganismus und Sozialrassismus 

in der Bundesrepublik weiter existierten. Die Ver-

bindung der Stigmata «Zigeuner» und «asozial» in 

Form stereotyper Fremdzuschreibungen bildete im-

mer noch einen fest eingeschriebenen Bestandteil 

der Einstellungswelt zahlreicher Mitglieder der 

deutschen Mehrheitsgesellschaft, hier: eines Berufs-

verbandes, und kulminierte in der konkreten Forde- 

rung einer räumlichen (und sozialen) Trennung der 

«Wir- Gruppe» und der Gruppe der «Anderen»: 

«Die Berufsorganisation würde es begrüssen, wenn 

das Bezirksamt Hamburg-Mitte alle geeigneten 

Schritte unternimmt, um für unsere Schausteller 

entsprechende Wohnwagenplätze zu erstellen. 

Hierbei ist natürlich folgendes dringend zu beach-

ten, dass die Schausteller nicht mit anderen Wohn-

wagenbesitzern (Assoziale [sic!] oder Zigeuner) zu-

sammen untergebracht werden.»2 

Eine derartige Vorurteilsstruktur war in den 

1960er-Jahren unter Hamburger Verwaltungsbeam-

ten offenbar ähnlich ausgeprägt wie unter den sich 

von «Zigeunern» und «Asozialen» abgrenzenden 

Vertretern der Schausteller-Berufsorganisation. So 

schrieb etwa ein Beamter des Verwaltungsamtes im 

Bezirksamt Harburg an das Bezirksamt Hamburg-

Mitte im August 1961 unter dem Betreff «Meldung 

von freien Stellflächen auf dem Wohnwagenplatz 

Hamburg-Harburg, Hörstener Str. 55», auf dem «im 

Augenblick 15 Freiplätze verfügbar» seien, unter 

anderem: Es werde «nochmals darauf hingewiesen, 

dass Zigeuner im Bezirk Harburg nicht mehr aufge-

nommen werden, um ein Übergewicht dieser Perso-

nen auf dem Platz zu vermeiden».3 

«Zigeuner» als Objekte: Vom Doppel-

konzept der «Sesshaftmachung» und 

«Disziplinierung zur Arbeit» zur  

«Erfassung» und «Abschiebung» 

Die Stigmatisierung und Ausgrenzung von Sinti 

und Roma aus der deutschen «Volksgemeinschaft» 

nach 1933 wurde – in Hamburg wie im gesamten 

Deutschen Reich – kontinuierlich betrieben, wenn-

gleich die namentlich von den lokal zuständigen  
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Fürsorgeämtem verfolgte Politik zunächst auf ei-

nem beinahe widersprüchlich erscheinenden Ziel-

vorstellungs- und Massnahmenkatalog basierte: ei-

nem System aus «Wohlfahrtsunterstützung», «Für-

sorgeerziehung» sowie temporären Massnahmen 

zur (partiellen) sozialen «Eingliederung» und 

«Sesshaftmachung», das jedoch durch entschiedene 

lokale «Abschiebungs»-Praktiken konterkariert 

wurde. Dabei sind mit Blick auf den gesamten Zeit-

raum der nationalsozialistischen Herrschaft Phasen 

zu unterscheiden, in denen von verschiedenen betei-

ligten kommunalen, staatlichen und Parteistellen 

mit unterschiedlicher, im Laufe der Jahre jedoch 

prinzipiell gesteigerter Intensität die Entrechtung 

und Diskriminierung sowie schliesslich die Isolie-

rung von Sinti und Roma mit dem Ziel betrieben 

wurde, sich ihrer – zunächst auf lokaler und später 

auf Reichsebene – zu «entledigen». 

In Hamburg – auch in dieser Hinsicht stellt die 

Stadt im reichsweiten Vergleich keine Ausnahme 

dar – waren in diesem Prozess das Landesfürsorge-

amt, namentlich die Abteilung für Wohnungslose 

und Wanderer (WuW) bzw. seit Frühjahr 1938 die 

ihr nachfolgende «Sonderdienststelle A», und die 

Kriminalpolizei die Hauptakteure, deren Initiativen 

im Folgenden geschildert und analysiert werden sol-

len. Dabei werden die Quellen, die Auskunft über 

die von Hamburger Behörden getroffenen und von 

ihren Beamten entsprechend umgesetzten Massnah-

men gegenüber den im Stadtgebiet lebenden Sinti 

und Roma geben, konfrontiert und «gegengelesen» 

mit Aussagen von Überlebenden der «Zigeuner»- 

und Vernichtungspolitik des «Dritten Reiches». Bei 

diesen vorwiegend im Kontext staatsanwaltlicher 

Ermittlungsverfahren gegen einige Vollstrecker, 

«Vor»- und «Zuarbeiter» der nationalsozialistischen 

Verfolgungspolitik überlieferten Quellen handelt es 

sich um Stimmen von – marginalisierten und krimi-

nalisierten – Subjekten, die nach 1933 zunehmend 

zu Objekten kommunaler und staatlicher Politik 

bzw. eines Verwaltungshandelns (gemacht) worden 

waren, dessen Prämissen sich allmählich von der  

«Fürsorge» zur geplanten Verelendung, Kriminali-

sierung und schliesslich zur Absicht, eine entspre-

chend stigmatisierte Gruppe zu «erfassen», zu iso-

lieren und endlich «loszuwerden», verschoben. 

Im Frühjahr 1934 fertigten die für die Hambur-

ger Stadtteile Altstadt, Neustadt und St. Pauli zu-

ständigen lokalen Wohlfahrtsstellen und die in der 

Paulinenstrasse 12 im Stadtteil St. Pauli ansässige 

Abteilung WuW des Landesfürsorgeamtes Berichte 

über den Zuzug von «Zigeunerfamilien» an, die 

weitgehend geschlossen an einigen Stellen Unter-

kunft gefunden hätten und «gleich hilfsbedürftig» 

geworden seien.4 Der Zuzug von Sinti und Roma 

vor allem aus den angrenzenden preussischen Ge-

meinden zu dieser Zeit mag nicht zuletzt darin be-

gründet gewesen sein, dass den betreffenden Klein-

händlern in Hamburg im Gegensatz zu Preussen 

weiterhin Wandergewerbescheine ausgestellt wur-

den. Ab April 1934 jedoch, als Hamburg zum Not-

standsgebiet erklärt wurde, war offiziell jeglicher 

Zuzug in die Stadt untersagt.5 Das im Herbst 1934 

einsetzende Bestreben der Fürsorgebehörde, alle 

von ihr unterstützten Sinti- und Roma-Familien und 

-Einzelpersonen zentral zu erfassen, zeitigte seitens 

der für die Stadtteile Altstadt, Neustadt und St. Pauli 

zuständigen Wohlfahrtsstellen I und II folgendes 

Ergebnis: Es wurden 23 Parteien mit insgesamt 85 

Personen (unter ihnen 48 Kinder), die zumeist erst 

1933/34 zugezogen waren, mit Mietzahlungen und 

wöchentlichen Barleistungen unterstützt.6 Im Som-

mer 1935 erachtete es der Präsident der Hamburger 

Sozialverwaltung, Oskar Martini, nun «als zweck-

mässig, die Fürsorge für Zigeuner in einer Dienst-

stelle zusammenzufassen, damit die erforderliche 

Unterstützung nach einheitlichen, der Wesensart 

und den Lebensgewohnheiten der Zigeuner ange-

passten Grundsätzen» gewährt werde. Für die 

«Ausübung der Fürsorge» sei daher künftig «die 

Abteilung für Wohnungslose und Wanderer auch 

dann zuständig, wenn der hilfesuchende Zigeuner 

eine eigene Wohnung nachweist»7 – eine Mass-

nahme, die bezüglich des zeitgenössisch zugemes-

senen Wertes von «Sesshaftigkeit» bzw. «Nicht-

sesshaftigkeit» als Ausweis eines entsprechenden 
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sozialen Status mit Blick auf die in der Hansestadt 

ansässigen Sinti und Roma und die ihnen pauschal 

zugeschriebenen «Lebensgewohnheiten» bzw. an-

gebliche «Wesensart» wahrlich Bände spricht: Eine 

Bevölkerungsgruppe wurde, was Verwaltung und 

«Aufsicht» anbelangte, unter dem stigmatisieren-

den Label «Wohnungslose und Wanderer» zusam-

mengefasst – ganz gleichgültig, wie die betreffen-

den Individuen oder Familien tatsächlich lebten. 

Denn trotz der gängigen Praxis, in der Stadt ansäs-

sige oder ins Stadtgebiet zuziehende Sinti und 

Roma in die Nachbarstädte abzudrängen bzw. ihnen 

den Zuzug zu verwehren, lebten viele von ihnen ein 

weitgehend assimiliertes Leben. Zwar existieren in 

den 1930er-Jahren in einigen Stadtteilen Stellplätze 

und Lager für Wohnwagenbesitzer und «nichtsess-

hafte Zigeuner», doch waren diese – anders als in 

einigen anderen deutschen Städten – in der Regel 

nicht eingezäunt oder polizeilich bewacht. 

Bereits im Frühjahr 1934 berichtete das «Ham-

burger Fremdenblatt» unter der Überschrift «Zigeu-

ner sollen erzogen werden» über eine Gruppe von 

61 «Zigeunern», die sich «seit vielen Wochen im 

Altonaer Obdachlosenasyl» aufgehalten hätten, 

«ohne dass die Stadt eine Möglichkeit sieht, diese 

unbequemen Nomaden wieder loszuwerden», über 

eine erste, frühe Massnahme zur Internierung von 

Sinti und Roma in Altona, das zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht zum Hamburger Stadtgebiet gehörte. Mit 

der Verlegung des bis dahin in der Catharinen-

strasse ansässigen Altonaer Obdachlosenasyls in 

den Stadtteil Bahrenfeld seien die besagten «Zigeu-

ner» mit dem Ziel, sie «zu anständigen und brauch-

baren Menschen» zu erziehen, «in einem geschlos-

senen Lager interniert» worden, das in der Strasse 

Rondenbarg eingerichtet worden sei. Dort müssten 

die Männer über die neben dem Freiheitsentzug hin-

aus getroffenen Massnahmen zur «Erziehung» der 

«Zigeuner» «aufbauende Arbeit verrichten, die 

Frauen sollen kochen und Hausarbeit tun».8 

Nach der am 1. April 1937 vollzogenen Einglie-

derung der bis dahin preussischen Hamburger Vor-

städte Altona, Wandsbek und Harburg-Wilhelms- 

burg in das Hamburger Stadtgebiet durch das soge-

nannte Gross-Hamburg-Gesetz vom 26. Januar 1937 

verzeichnete die Wohlfahrtsstelle A des Hamburger 

Landesfürsorgeamtes in einem am 15. November 

1938 angefertigten Bericht über die «Betreuung 

hilfsbedürftiger Zigeuner» einen sprunghaften An-

stieg der unterstützten Sinti- und Roma-Familien. 

Hätten sich 1937 lediglich fünf Familien «in laufen-

der Fürsorge» befunden, denen überdies in drei Fäl-

len – wegen «unregelmässiger Leistung» bzw. 

«Nichtleistung von U[nterstützungs]-Arbeit» sowie 

«wegen unklarer Verhältnisse und ungebührlichem 

Benehmen gegenüber den Ermittlungsbeamten bei 

Hausprüfung» – die Unterstützung habe eingestellt 

werden können, so sei «mit der Übernahme der Zi-

geuner aus Altona, Wandsbek und Harburg» ein er-

heblicher Zuwachs eingetreten, nämlich die neue 

«laufende Betreuung» von insgesamt 44 Parteien mit 

153 Personen, darunter 95 Kinder.9 

Dass die Wohlfahrtsstelle A überaus bestrebt 

war, den Anteil der zu unterstützenden Familien und 

Einzelpersonen zu minimieren, lässt sich aus folgen-

den Formulierungen des Berichtes schliessen: In 15 

Fällen hätten die Unterstützungsleistungen «sofort 

bzw. nach einmaliger Zahlung» und in weiteren 17 

Fällen «im Laufe verhältnismässig kurzer Zeit (1-3 

Monate)» eingestellt werden können, entweder weil 

es sich um arbeitsfähige Einzelpersonen gehandelt 

habe, Arbeitsaufnahmen oder Aufnahmen eines 

Handelsgewerbes hätten nachgewiesen werden kön-

nen oder aus Gründen wie den für die Einstellung der 

Zahlungen im Jahr 1937 oben genannten. Dabei 

werde die Unterstützung «grundsätzlich von der Lei-

stung von U-Arbeit [Unterstützungs-Arbeit; U.P.] 

abhängig gemacht», die im Übrigen auch von schul-

entlassenen Kindern verlangt werde. Doch nicht nur 

diese wurden überwiegend für «Drückeberger» ge-

halten; als charakteristisch für die angebliche «Ar-

beitsscheu der Zigeuner» führte der Bericht eine 

ganze Reihe von Einzelfallen an und erwähnte in 

diesem Zusammenhang eher beiläufig die Tatsache, 
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dass sich «seit dem 14. Juni ds. Js. in Oranienburg» 

– die Bezeichnung Konzentrationslager erscheint in 

dem Dokument nicht – «verschiedene Zigeuner in 

Vorbeugungshaft» befänden. Ob es gelingen könne, 

«sie dort zur Arbeit und zur Sorge für ihre Familien 

zu erziehen», so die verharmlosend klingende, 

gleichwohl für die Sicht der Angestellten der Wohl-

fahrtsstelle Atypische Formulierung, müsse «abge-

wartet werden».10 

Tatsächlich war auf der Basis des grundlegen-

den Erlasses «Vorbeugende Verbrechensbekämp-

fung durch die Polizei» des Reichsund Preussischen 

Ministers des Innern (Ru-PrMdl), Wilhelm Frick, 

vom 14. Dezember 193711 mit der «Vorbeugungs-

haft» ein Instrument geschaffen worden, das dem 

kriminalpolizeilichen Zugriff auf alle Individuen 

und Menschengruppen, die aus behördlicher Sicht 

als «asozial» galten, neue Möglichkeiten eröffnete. 

In dem Exemplar der in den Akten der Hamburger 

Polizeibehörde (in Abschrift) überlieferten Richtli-

nien zum Grunderlass «Vorbeugende Verbrechens-

bekämpfung», die Reinhard Heydrich für das 

Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) am 4. April 

1938 unterzeichnete, wurde in der Nachkriegszeit 

auf der ersten Seite handschriftlich in roter Farbe ein 

Vermerk angebracht, der auf die entsprechende 

Textstelle der Richtlinien folgendermassen ver-

weist: «Zigeuner Pol Vorbeugungshaft (KZ Sach-

senhausen) siehe Blatt 15».12 Der Vermerk stammt 

vermutlich von einem Hamburger Kriminalbeam-

ten, möglicherweise einem ehemaligen Angehöri-

gen der «Zigeunerdienststelle» der Hamburger Po-

lizei, und verweist auf die Kontinuität der Verfol-

gung nach 1945. Die Eingangsdefinition der fragli-

chen Passage, auf deren tautologischen Charakter 

der Historiker Michael Zimmermann zu Recht hin-

gewiesen hat,13 lautete: «ALS ASOZIAL GILT, 

WER durch gemeinschaftswidriges, wenn auch 

nicht verbrecherisches Verhalten zeigt, dass er sich 

nicht in die Gemeinschaft einfügen will.» Demnach 

seien «z.B. asozial»: «Personen, die durch geringfü-

gige, aber sich immer wiederholende Gesetzesüber-

tretungen sich der in einem nationalsozialistischen 

Staat selbstverständlichen Ordnung nicht fügen 

wollen (z.B. Bettler, Landstreicher (Zigeuner), Dir-

nen, Trunksüchtige, mit ansteckender Krankheit, 

insbesondere Geschlechtskrankheiten behaftete 

Personen, die sich den Massnahmen der Gesund-

heitsbehörden entziehen)». 

Die Richtlinien des RKPA wiesen «Zigeuner» 

– gleichsam als Untergruppe der Kategorie «Land-

streicher» oder als Synonym zu diesen aufgefasst – 

als «gemeinschaftswidrigen» bzw. «asozialen» Per-

sonenkreis aus, gegen deren Angehörige die «poli-

zeiliche Vorbeugungshaft» nun «[i]n erster Linie» 

angeordnet werden sollte, wenn es sich bei ihnen 

um «Asoziale ohne festen Wohnsitz» handele. Da-

bei wurde mit Blick auf den Ort der Vollstreckung 

der «Vorbeugungshaft» – für den Bezirk der Krimi-

nalpolizeileitstelle Hamburg benannten die Richtli-

nien «Sachsenhausen b. Oranienburg» für männli-

che «Vorbeugungshäftlinge» und «Lichtenburg b. 

Prettin/Elbe» für weibliche «Vorbeugungshäft-

linge» – ausdrücklich von «Besserungs- und Ar-

beitslagern (Konzentrationslagern)» gesprochen,14 

was die gewählte diesbezügliche Formulierung über 

die unklaren Erfolgsaussichten dieser Variante der 

«Erziehung durch Arbeit» im zitierten Bericht der 

Wohlfahrtsstelle A vom 15. November 1938 mit zu 

erklären vermag. 

Die entscheidenden Vorgaben für die Mitte Ju-

ni 1938 von der Kriminalpolizei reichsweit durch-

geführte Aktion «Arbeitsscheu Reich», in deren 

Rahmen die erwähnten Verschleppungen Hambur-

ger Sinti und Roma in das KZ Sachsenhausen statt-

fanden, stammten aus dem RKPA in Berlin. In ei-

nem von Reinhard Heydrich unterzeichneten 

Schnellbrief vom 1. Juni 1938 ordnete der Chef der 

Sicherheitspolizei den ihm unterstellten Kriminal-

polizeileitstellen gegenüber an, dass «unter schärf-

ster Anwendung des Erlasses vom 14. Dezember 

1937 in der Woche vom 13. bis 18. Juni 1938» aus 

den jeweiligen Leitstellenbezirken jeweils «minde-

stens 200 männliche arbeitsfähige Personen (aso-

ziale) in polizeiliche Vorbeugungshaft» zu nehmen 

seien.15 Die Kriminalpolizeileitstellen handelten da- 
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bei autonom und waren nicht verpflichtet, hinsicht-

lich der Auswahl der Verhafteten eine Bestätigung 

beim RKPA einzuholen,16 das noch zwei Wochen 

vor Beginn der Aktion in einem Schnellbrief an die 

Kriminalpolizeileitstellen mit Blick auf die in «Vor-

beugungshaft» zu nehmenden Personen besonders 

auf «Zigeuner und nach Zigeunerart umherziehende 

Personen» hingewiesen hatte.17 

Diese Sammelbezeichnung war vor allem durch 

Kriminologen und «Rasseanthropologen» wie dem 

berüchtigten Tübinger Nervenarzt und Kriminal-

biologen Dr. Robert Ritter eingeführt worden, auf 

deren Vorarbeiten zur Deportation und Zwangsste-

rilisation von Sinti und Roma noch einzugehen sein 

wird. Ausdrücklich hatte schon Wilhelm Frick im 

bereits erwähnten «Grunderlass» vom 14. Dezem-

ber 1937 auf die Bedeutung der «durch die krimi-

nalbiologischen Forschungen gewonnenen Er-

kenntnisse» hingewiesen, durch deren Auswertung 

die polizeiliche Vorbeugungshaft «zu erweitern» 

sei.18 

Allein in dem der Kriminalpolizeileitstelle 

Hamburg zugeordneten Bezirk wurden rund 700 

Menschen verhaftet (davon 300 im Hamburger 

Stadtgebiet) – Heydrichs Vorgabe der mindestens 

durchzuftihrenden Inhaftierungen hatte sich für alle 

Kriminalpolizeileitstellenbezirke dagegen auf le-

diglich 200 belaufen.19 Die genaue Zahl der im 

Grossraum Hamburg verhafteten Sinti und Roma 

lässt sich nicht ermitteln; auszugehen ist von einer 

Zahl, die bei rund 100 Personen lag.20 Häufig wurde 

«Vorbeugungshaft» gegen sie allein mit der Be-

gründung angeordnet, dass sie keinen Arbeitsplatz 

nachweisen konnten.21 Dabei befanden sich unter 

den Inhaftierten auch Jugendliche wie der damals 

fünfzehnjährige Gustav Laubinger aus Osnabrück, 

der nach seiner Entlassung Ende 1939 zu Verwand-

ten in Hamburg kam, von wo aus er am 20. Mai 

1940 nach Belzec deportiert wurde.22 Der damals 

ebenfalls fünfzehnjährige Hamburger Sinto Lani 

Rosenberg berichtete, dass nach der Verhaftung sei-

nes Vaters und seiner älteren Brüder im Rahmen der 

Aktion «Arbeitsscheu Reich» seine Mutter einen  

Anwalt beauftragt gehabt habe, um die Verhafteten 

aus dem KZ Sachsenhausen freizubekommen. 

Nachdem dies keinen Erfolg gezeitigt habe, habe er 

selbst sich per Gnadengesuch an das RKPA, ja sogar 

an Adolf Hitler persönlich gewandt – eine Bemü-

hung, die von Beamten der zuständigen Hamburger 

Polizeiwache mit der Verwarnung quittiert wurde, 

den «Führer» künftig nicht mehr zu belästigen; an-

dernfalls könne er selbst mit seiner Verhaftung rech-

nen.23 

Offenbar sorgten die mit der «Vorbeugungs-

haft» insbesondere im Rahmen der Aktion «Arbeits-

scheu Reich» gemachten Erfahrungen dafür, dass 

sich auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern der Sonderdienststelle A, die massgebliche Ver-

antwortung dafür trug, dass die Fürsorgeleistungen 

für «Zigeuner» seit Mitte der 1930er-Jahre immer 

knapper bemessen bzw. für einzelne Familien ganz 

gestrichen wurden, eine erheblich radikalere Hal-

tung bezüglich einer künftigen «Regelung der Zi-

geunerfrage» herausbildete als in den Jahren zu-

vor.24 Dies geht aus einem Bericht vom 13. März 

1939 hervor, der mit einem Vermerk des Leiters der 

Sonderdienststelle A, Stadtoberinspektor Otto Bek-

kendorf, vom 14. März 1939 versehen ist. In dem 

von einer Fürsorgerin und einem (oder einer) «Soz. 

Angest.» verfassten Bericht wird konstatiert, dass 

«der bisher von der Polizeibehörde und auch der So-

zialverwaltung zur Regelung der Zigeunerffage ge-

machte Versuch als unzulänglich bezeichnet» wer-

den müsse, da nur «ein verhältnismässig geringer 

Teil der schlechthin asozialen und arbeitsscheuen 

Zigeuner in Konzentrationslagern auf Fleiss und 

Ordnung geschult» werde. Dagegen sei der grössere 

Teil der Sinti und Roma «von dieser segensreichen 

Massnahme leider noch nicht erfasst, obwohl er 

mindestens der gleichen Schulung, das deutsche 

Volk aber noch viel stärker des Schutzes vor diesem 

Fremdkörper» bedürfe, den man für das Gross-

Hamburger Stadtgebiet auf schätzungsweise 800 bis 

900 Personen bezifferte. Durch Unterstreichung 

hervorgehoben, kulminierte die Bestandsaufnahme 

der unterm Strich nicht durchgängig als erfolgreich 
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eingeschätzten Hamburger «Zigeunerpolitik» in 

folgender Forderung: «Dieses Ziel [die ‚Schulung’ 

der ‚Zigeuner’ sowie der ‚Schutz’ der ‚Volksgenos-

sen’ vor den zu ‚Fremdkörpem’ erklärten Sinti und 

Roma; U.P.] kann kaum anders als durch Unterbrin-

gung der gesamten Zigeunerschaft in Arbeits- und 

Erziehungslagern erreicht werden. [...] Durch die 

vorstehend bezeichnete Unterbringung würde auch 

allein Gelegenheit gegeben sein, aus dem genannten 

Personenkreise die für die Volksgemeinschaft noch 

verwertbaren Kräfte ausfindig zu machen.»25 

Otto Beckendorf konkretisierte diese Forderung 

und tat sein Möglichstes, um die Implementierung 

entsprechender Massnahmen in Zusammenarbeit 

mit der Polizeibehörde in die Wege zu leiten. Sein 

erklärtes Ziel war es, dass die Hamburger Sozialver-

waltung beim Polizeipräsidenten «dahin wirken» 

möge, «dass für die in Wohnwagen auf grossham-

burgischem Gebiet hausenden Zigeuner ein unter 

straffer Aufsicht stehendes [,] mit geeigneten Ar-

beitsmöglichkeiten verhenes [versehenes; U.P.] 

Sammellager eingerichtet wird». Zudem sei es 

«wünschenswert, auch die in Gross-Hamburg fest 

ansässigen Zigeuner, soweit sie arbeitsscheu sind, 

ihren Lebensunterhalt aus nicht nachweisbaren 

Quellen erwerben oder durch ihr Verhalten eine Be-

lästigung für die deutschblütige Nachbarschaft bil-

den, ebenfalls in dieses Lager einzuweisen».26 

Flankiert wurden diese Forderungen, während 

die verschiedenen an der Planung eines zentralen 

Hamburger «Zigeuner-Sammellagers» beteiligten 

Stellen über dessen Ort und Finanzierung debattier-

ten, schon bald durch eine entsprechende Berichter-

stattung in der Presse. Sowohl die «Hamburger 

Neueste Zeitung» als auch das «Hamburger Frem-

denblatt» berichteten am 11. Mai 1939 über die «zu-

nehmende Zigeunerplage» in der Hansestadt.27 

Zwei Tage darauf beklagte sich die Kreisvereini-

gung Altona der «Vereinigung Niederdeutsches 

Hamburg» beim Wohnungspflegeamt der Hanse-

stadt über die «Zigeunerplage im Süderteil des 

Stadtbezirks Altona» und sprach dem Amt gegen-

über «die Bitte aus, wegen des widerwärtigen Ver-

haltens dieser ekelhaften Rasse die schärfsten 

Massnahmen zu treffen, damit die Plage und das sit-

tenwidrige Gebahren [sic!] dieser braunen Gesellen 

[!] ein Ende nimmt».28 Und wiederum drei Monate 

später wies der Kreisamtsleiter des Amtes für 

Volkswohlfahrt der NSDAP, Gau Hamburg, den 

Präsidenten der Sozialverwaltung, Oskar Martini, 

auf den verstärkten «Zuzug von Zigeunern» im 

Stadtteil Hammerbrook hin, der «schon heute eine 

so erschreckende Zahl» angenommen habe, «dass 

hier unverzüglich etwas geschehen muss, nicht nur, 

um den Zuzug zu vermeiden, sondern auch, die hier 

Zugezogenen zu entfernen».29 

Die Inspektion IB («Erkennungsdienst, Vor-

beugende Massnahmen gegen Verbrecher») der 

Hamburger Kriminalpolizeileitstelle, die bei der 

Verfolgung und schliesslich bei den Deportationen 

der Sinti und Roma aus Hamburg ins «Generalgou-

vernement» bzw. nach Auschwitz eine bedeutende 

Rolle spielen sollte,30 griff Ende Juli 1938 in ihrem 

«Meldeblatt» unter dem stereotypen Betreff «Be-

kämpfüng der Zigeunerplage» noch einmal auf ei-

nen gegenüber dem Grunderlass «Vorbeugende 

Verbrechensbekämpfung» älteren Erlass des Ru- 

PrMdl vom 6. Juni 1936 (auch hier lautete der Be-

treff bereits «Bekämpfüng der Zigeunerplage») zu-

rück, um zwei Jahre nach Erlass-Datum und sechs 

Wochen nach dem Beginn der Aktion «Arbeits-

scheu Reich» anlässlich eines nicht näher beschrie-

benen «Sonderfalls» unter der Rubrik «Allgemeine 

Bekanntmachungen» folgende Anweisung zu ge-

ben: «Über besondere Ausschreitungen von Zigeu-

nern – seit 1.10.37 – ist den zuständigen KP.-Stellen 

[Kriminalpolizeistellen] bis zum 10.8.38 zu berich-

ten, unter Angabe, ob, in welchem Umfang und zu 

welchem Zeitpunkt die Anwendung des RdErl. – B 

3 e – Razzia auf Zigeuner – in Vorschlag gebracht 

wird.»31 

Von interessierter Seite wurde also, so lässt sich 

die Stossrichtung dieser behördeninternen, auf poli-

tischer Ebene und medial vermittelten Initiativen  
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zusammenfassen, «Handlungsbedarf» gesehen und 

dementsprechend öffentlich wie auf dem internen 

Verwaltungsweg lanciert und forciert, indem ein aus 

der Luft gegriffenes Bedrohungsszenario entworfen 

und eine Art «Gefahr im Verzug» konstruiert wurde. 

Und tatsächlich handelten die Verantwortlichen der 

städtischen Verwaltung nicht unbedingt bzw. allein 

auf jenen Druck hin, sondern weil sie selbst davon 

überzeugt waren, dass es höchste Zeit sei, der «Zi-

geunerplage» «Herr» zu werden. 

Zwischen Vernetzung und Konkurrenz: 

Initiativen und Planungen zur Internie-

rung der Hamburger Sinti und Roma in 

einem zentralen Sammellager sowie zu 

ihrem endgültigen «Abtransport» 

Bereits einige Jahre vor Beginn der Deportation von 

Sinti und Roma in die Vernichtungslager in den vom 

Deutschen Reich besetzten Gebieten32 (der erste 

Hamburger Transport ging im Mai 1940 nach Bel-

zec) hatte es Vorschläge seitens der Führung von SS 

und RKPA, des Rassenpolitischen Amtes der 

NSDAP sowie von sogenannten Rasseforschern ge-

geben, die «Regelung der Zigeunerfrage» «in An-

griff zu nehmen», und zwar «aus dem Wesen dieser 

Rasse heraus» und auf der Grundlage der «durch die 

rassenbiologischen Forschungen gewonnenen Er-

kenntnisse», wie es im entsprechenden Runderlass 

Heinrich Himmlers vom 8. Dezember 1938 hiess.33 

Der Erlass, der neben der Ausrichtung des Vorge-

hens der «polizeilichen Vollzugsorgane» auch die 

zukünftigen Massnahmen der Standes- und der Ge-

sundheitsämter formulierte,34 war das Ergebnis ei-

ner «Wende zur Gesellschaftsbiologie», die der Hi-

storiker Patrick Wagner mit Blick auf die deutsche 

Kriminalpolizei ungefähr auf die Jahreswende 

1937/38 datiert und die die Ausrichtung sowohl der 

Kriminalitätsprävention und -bekämpfung als auch 

der «Zigeunerpolitik» betraf.35 

Für das weitere Verfolgungsschicksal der Sinti 

und Roma sollte der Erlass zur «Bekämpfung der 

Zigeunerplage» weitreichende Konsequenzen ha-

ben – hatte Himmler in ihm doch verfügt, «die Ras-

senzugehörigkeit der einzelnen im Deutschen Reich 

lebenden Zigeuner und der nach Zigeunerart umher-

ziehenden Personen festzustellen» und «alle sess-

haften und nicht sesshaften Zigeuner sowie alle nach 

Zigeunerart umherziehenden Personen beim 

Reichskrim.-Pol.-Amt – Reichszentrale zur Be-

kämpfung des Zigeunerunwesens – zu melden», 

sprich: erkennungsdienstlich erfassen zu lassen.36 

Kurze Zeit später popularisierte das «Hamburger 

Tageblatt» den Inhalt des Erlasses und malte die 

Folgen seiner Umsetzung in der Unterzeile der 

Überschrift des betreffenden Artikels folgendermas-

sen aus: «Neue Massnahmen der Polizei – Hamburg 

fast ohne Zigeuner».37 

In Hamburg war im Sommer 1939 – nach ent-

sprechenden ersten Initiativen der Oberbürgermei-

ster von Altona und Wandsbek im Herbst 1937 mit 

der Forderung, «irgendein grösseres gemeinsames 

Lager» zu errichten, «welches möglichst weit ab 

von den übrigen Wohngebieten liegen müsste»38 – 

begonnen worden, konkrete Pläne zur Einrichtung 

eines zentralen, bewachten «Zigeuner-Sammella-

gers» auszuarbeiten. Denn die Verantwortlichen 

waren sich durchaus bewusst, dass Hamburg der 

Entwicklung in anderen Städten wie Berlin oder 

Frankfurt am Main, die längst über bewachte Sam-

mellager (in Köln-Bickendorf seit 1935, in Berlin-

Marzahn seit 1936, in Frankfurt am Main – in der 

Dieselstrasse – seit 1937) verfügten, «hinterherhink-

te». Für die Abteilung WuW empfahl Stadtoberin-

spektor Otto Beckendorf in einem Schreiben an die 

Fürsorgeabteilung unter explizitem Hinweis auf das 

«unter ständiger Polizeilicher Aufsicht stehende» 

Sammellager in Berlin-Marzahn, in der Hauptstadt 

beim Polizeipräsidenten und bei der Fürsorgebe-

hörde «Nachfrage über die Voraussetzungen für die 

Schafhing von Sammellagern und die damit ge-

machten Erfahrungen zu halten».39 Zu einem 

schriftlichen Erfahrungsaustausch mit dem Haupt- 
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wohlfahrtsamt in Berlin, dem Frankfurter Fürsorge-

amt sowie mit der Stadt Königsberg kam es auch, 

lediglich der bereits geplante Besuch einer Hambur-

ger Abordnung in Berlin musste infolge gewandel-

ter Prioritäten unmittelbar vor dem deutschen Über-

fall auf Polen abgesagt werden.40 

Ausdrücklich wurde «die Sozialverwaltung – 

Arbeitsfürsorge –» in einem Vermerk vom 2. März 

1939 über eine «Besprechung beim Bürgermeister 

über die Behandlung der Zigeuner» als «federfüh-

rende Stelle» bezeichnet, die in Zusammenarbeit 

mit dem Arbeitsbeschaffungsamt, der Bauverwal-

tung und der Schulverwaltung die notwendigen 

Massnahmen zur Einrichtung eines zentralen Sam-

mellagers durchführen sollte. Die weiteren Planun-

gen seien «in Verbindung mit der Polizei (Sachbe-

arbeiter Kriminalrat Lyss)» vorzunehmen. Darüber, 

an welchem Ort das Lager entstehen sollte, hatten 

sich die beteiligten Stellen zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht geeinigt. Erneut wurde jedoch betont, 

dass in Berlin entsprechende Massnahmen bereits 

umgesetzt worden seien; in Hamburg, wo sich der-

zeitig 800 «Zigeuner» aufhielten, könne nun «der 

gegenwärtige Zustand polizeilicherseits nicht län-

ger geduldet werden».41 Die Beteiligten richteten 

sich darauf ein, dass lokale Sammellager überall im 

Reich einzurichten seien und wohl über «einen Zeit-

raum von rund 5 Jahren» bestehen würden, da eine 

«reichsseitige Regelung» – gemeint war ein 

«Reichszigeunergesetz», das seit Langem disku-

tiert, jedoch bis zum Kriegsende nicht realisiert 

wurde – wohl noch «eine längere Zeit in Anspruch 

nehmen würde», wie Kriminalrat August Lyss wäh-

rend einer Besprechung am 3. Juli 1939 festhielt. Je-

denfalls empfahl Lyss mit Blick auf das zu errich-

tende Hamburger Sammellager, «äusserlich den 

Charakter eines Konzentrationslagers» zu vermei-

den.42 

Kurz nachdem die Entscheidung für ein Ge-

lände im Stadtteil Öjendorf gefallen war und die er-

sten Erdarbeiten begonnen hatten, informierte der 

Hamburger Polizeipräsident, Oberregierungsrat 

Walter Bierkamp, am 20. Oktober 1939 die Teil-

nehmer einer Besprechung beim Hamburger 

Reichsstatthalter, Karl Kaufmann, über einen 

Schnellbrief des Reichssicherheitshauptamtes an 

die Kriminalpolizei(leit)stellen vom 17. Oktober 

1939 (den sogenannten «Festsetzungserlass»); er 

setzte dem Hamburger Bauvorhaben ein Ende. Bier-

kamp berichtete, dass sich «die gesamten Zigeuner 

am 25., 26. und 27.10.1939 in ganz Deutschland bei 

den Polizeistellen zu melden» hätten. Diese Mel-

dungen würden «an Berlin» – gemeint war das 

RKPA – weiterzugeben sein, wo entschieden werde, 

«welche Zigeuner in Vorbeugungshaft genommen 

werden müssen». Ein Sammellager werde dann 

höchstens noch «für eine gewisse Übergangszeit» 

benötigt.43 Denn der Betreff des Schnellbriefes lau-

tete zwar lediglich «Zigeunerez/a^wwg», doch ent-

hielt er bereits auch einen konkreten Hinweis auf 

das geplante Schicksal der Sinti und Roma: «Die 

später festzunehmenden Zigeuner sind bis zu ihrem 

endgültigen Abtransport in besonderen Sammella-

gern unterzubringen.»44 

Planung und Durchführung der Depor-

tation nach Belzec am 20. Mai 1940 

Im «Festsetzungserlass» vom 17. Oktober 1939 war 

schon vom «endgültigen Abtransport» der Sinti und 

Roma die Rede. Die Hamburger Verwaltung ergriff 

daraufhin weitere Massnahmen. In einer Bespre-

chung zwischen Polizeipräsident Bierkamp und der 

Hamburger Sozialverwaltung am 12. Dezember 

1939 hiess es, auch Reichsstatthalter Kaufmann 

habe «vor einigen Tagen dem Herm Polizeipräsi-

denten gegenüber auf Erledigung der Zigeunerfrage 

gedrängt [...].» Es sei «wichtig, dass Hamburg mit 

als erste Stadt an den Abtransport herangeht, weil 

nicht zu übersehen ist, ob später noch Unterbrin-

gungsmöglichkeiten für Zigeuner in Polen bestehen 

werden». Bierkamp stehe deshalb «mit SS-Grup-

penführer Streckenbach in Krakau in Verbindung, 

ob die Möglichkeit besteht, dass die Zigeuner dort 

untergebracht werden können. [...] Gedacht ist 

daran, die rund 1’000 Zigeuner in zwei Transporten 

zu je 500 nach Polen zu verfrachten. Vorher müss- 
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ten sie für die Dauer von 8 bis 10 Tagen in einer 

Sammelstelle zusammengezogen werden. Als Sam-

melstelle hat man die Hanseatenhalle in Vorschlag 

gebracht. [...] Ihre Wohnwagen sowie Einrichtungs-

gegenstände sollen die Zigeuner mitnehmen. An 

Kosten dieser Abschiebung, wodurch Hamburg 

endlich frei von allen Zigeunern wird, würden rund 

RM 50.000,- entstehen [,..].»45 

Knapp fünf Monate später, am 27. April 1940, 

ordnete der Reichsführer SS und Chef der Deut-

schen Polizei, Heinrich Himmler, in einem Schnell-

brief an die Kriminalpolizei(leit) stellen Hamburg, 

Bremen, Hannover, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am 

Main und Stuttgart die «Umsiedlung von Zigeu-

nern» an.46 Betroffen von diesem ersten Transport 

waren insgesamt 2‘500 Personen, davon allein 

1‘000 aus dem Gebiet der Kriminalpolizeileitstellen 

Hamburg und Bremen. Als Sammellager für die zur 

Deportation Festgenommenen diente nun nicht (wie 

ursprünglich geplant) die 1935 zur Sportarena 

umgebaute Hanseatenhalle im Stadtteil Rothen-

burgsort, sondern ein Fruchtschuppen im Freihafen-

gebiet.47 Auch die Mitnahme von Wohnwagen und 

Einrichtungsgegenständen war nicht mehr vorgese-

hen. 

In den frühen Morgenstunden des 16. Mai 1940 

begannen eigens für diese Aktion abgestellte Krimi-

nal- und Schutzpolizisten48 rund 550 Sinti und Ro-

ma im Hamburger Stadtgebiet zu verhaften. Zu-

gleich beschlagnahmten sie ihren Besitz. In einigen 

Fällen übernahmen Justizbeamte der Amtsgerichte 

noch sogenannte Abwesenheits-Pflegschaften, d.h., 

sie vertraten die «abwesenden» volljährigen Sinti 

und Roma in vermögensrechtlicher, «nachlassbezo-

gener» Hinsicht.49 Spätestens ab Herbst 1942 wur-

den solche «Übergangslösungen» im Zuge der Be-

raubung der unerwünschten Menschen, die ohnehin 

nicht zurückkehren sollten, dann als überflüssig er-

achtet: Die nun gängige Praxis war es, ihr Hab und 

Gut so schnell es ging öffentlich zu versteigern.50 

Auch alte oder kranke Familienmitglieder, 

schwangere Frauen, Säuglinge und Kleinkinder 

wurden von den Verhaftungen am 16. Mai 1940 

nicht verschont: Therese Rosenberg, deren Familie 

in der Hamburger Altstadt wohnte, gab am 6. Juli 

1946 im Ermittlungsverfahren gegen die beiden Be-

amten der Hamburger «Zigeunerdienststelle» Kurt 

Krause und Paul Everding zu Protokoll: «Ich wurde 

am 16.5.1940 um 4 Uhr morgens durch Krause aus 

meiner Wohnung [,] Hamburg, Cremon Nr. 16[,] 

verhaftet. Die Beamten drangen mit der Pistole in 

der Hand in die Wohnung ein und forderten uns 

auf[,] sofort mit uns [sic!] auf das Stadthaus zu kom-

men. [...] Hier wurden wir vernommen und dann 

zum Fruchtschuppen C gebracht. Trotz ärztlichen 

Gutachtens, dass eins der Kinder mit einer doppel-

ten Lungenentzündung schwer krank lag und 3 an 

Masern zu Bett und nicht transportfähig wären, er-

klärte Krause, die Kinder müssten mit.»51 

Die Polizisten luden die Menschen, ohne dass 

sie mehr als nur die notwendigsten Habseligkeiten 

zusammenpacken konnten, auf Lkw und transpor-

tierten sie zum nächstgelegenen von insgesamt 

sechs hierfür bestimmten Polizeirevieren in St. 

Georg, in der Altstadt, in der Neustadt, in Wands-

bek, in Harburg und in Altona. Von dort brachten 

Kriminal- und Schutzpolizisten die Sinti und Roma 

entweder zu Fuss oder wiederum mit Lkw zu dem 

kurzfristig als Sammellager eingerichteten Frucht-

schuppen C im Freihafen, der an der Baakenbrücke 

2 am Westkai des Magdeburger Hafens lag.52 Dort 

wurden die Verhafteten, von der Aussenwelt abge-

schnitten und unter strenger Bewachung, fünf Tage 

und vier Nächte interniert. Der Sinto Helmut Rose, 

im Mai 1940 25 Jahre alt, berichtet in seiner Aus-

sage vom 14. Dezember 1966 vor der Hamburger 

Sonderkommission, die gegen den ehemaligen 

Sachbearbeiter in der «Zigeunerdienststelle» der 

Hamburger Kriminalpolizei Gerhard Junge wegen 

des Verdachts auf «Beihilfe zum Mord» ermittelte, 

über die vorbereitenden Massnahmen, die die Kri-

minalpolizisten gegenüber den Verhafteten vor dem 

Transport ins «Generalgouvernement» trafen: «Dort 

wurden Listen zusammengestellt und jede Person 

wurde mit einer Nummer auf dem Arm gestempelt. 

Nummemweise wurden wir aufgerufen und in Wag- 
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gons verladen.»53 Ausserdem wurden die Sinti und 

Roma noch einmal nach Wertsachen durchsucht. 

Der Sinto Eduard Ernst gab in seiner Aussage vom 

5. November 1947 an, die Inhaftierten seien auch 

fotografiert worden.54 

Das Schicksal der 551 deportierten Hamburger 

Sinti und Roma teilten rund 360 ihrer Leidensge-

nossen aus Bremen55, Niedersachsen56 und Schles-

wig-Holstein57, die ebenfalls am 16. Mai verhaftet 

und mit dem Zug nach Hamburg gebracht worden 

waren. Sie mussten sich, bevor auch sie im Frucht-

schuppen C interniert wurden, in der Desinfektions-

anstalt am Bullerdeich 6 einer demütigenden «Ent-

lausung» unterziehen.58 

Im zunächst nur provisorisch eingerichteten La-

ger in Belzec kamen bereits in den ersten zwei Wo-

chen ungefähr 70 bis 80 Sinti- und Roma-Kinder 

ums Leben, wie die Hamburger Sinteza Luise 

Schalle, die zu den im Fruchtschuppen C Internier-

ten gehörte, am 4. Dezember 1946 im Rahmen des 

von der britischen Militärregierung gegen Kurt 

Krause und Paul Everding von der Hamburger «Zi-

geunerdienststelle» eingeleiteten Ermittlungsver-

fahrens zu Protokoll gab. In dem bei Lublin im «Ge-

neralgouvernement» gelegenen Lager seien darüber 

hinaus «Erschiessungen am laufenden Band vorge-

nommen» worden.59 Vor diesem Hintergrund und 

angesichts der weiter bestehenden Diskriminierung 

in der Nachkriegszeit überrascht es nicht, dass die 

Aussagen, die Sinti und Roma in den wenigen ge-

gen Täter und Tatbeteiligte eingeleiteten Ermitt-

lungsverfahren machten, Emotionen der Opfer der 

nationalsozialistischen «Zigeunerpolitik» nur selten 

widerspiegeln. Eine Ausnahme – das traurige Le-

bensresümee angesichts des eigenen erlittenen Ver-

folgungsschicksals, das die Sinteza Marta Weiss in 

ihrer im Rahmen des Ermittlungsverfahrens gegen 

Krause und Everding gemachten Aussage vom 5. 

Dezember 1946 zog – sei abschliessend zitiert: 

«Heute stehe ich allein im Leben und habe alle 

meine Angehörigen in den verschiedenen Lagern 

verloren.»60 

Marta Weiss teilte dieses Schicksal mit einer 

ganzen Reihe von Überlebenden; einer vom Ham-

burger Komitee ehemaliger politischer Gefangener 

vorgelegten Schätzung aus dem Jahr 1950 zufolge 

hatten mindestens 80 % der im Mai 1940 aus Ham-

burg Deportierten nicht überlebt.61 

Täter (innen) und Tatbeteiligte an der 

Mai-Aktion 1940 

Federführend bei der Mai-Aktion 1940 war die beim 

Kommissariat BK 2 der Kriminalinspektion IA 

(Aufgabengebiet «Vorbeugende Verbrechensbe-

kämpfung») angesiedelte «Zigeunerdienststelle». 

Einer der Hauptakteure war Kriminalobersekretär 

Kurt Krause, der bereits 1913 in den Dienst der Po-

lizeidirektion der Stadt Harburg eingetreten war. 

Ihm hatten Sinti den Spitznamen «Zigeuner-

Krause» gegeben. Im Oktober 1938 wechselte 

Krause vom Erkennungsdienst der Hamburger Kri-

minalpolizei zur «Zigeunerdienststelle», die er be-

reits vor der Mai-Deportation 1940 de facto leitete.62 

An massgeblicher Stelle beteiligt war ausserdem der 

seit Oktober 1939 als Büroangestellter für die Ham-

burger Kriminalpolizei tätige Paul Everding, der 

erst im März 1940 seinen Dienst als Sachbearbeiter 

in der «Zigeunerdienststelle» angetreten hatte.63 Ge-

wissermassen als Verbindungsglied zwischen der 

Hamburger Kriminalpolizeileitstelle und dem 

RKPA, der dortigen «Reichszentrale zur Bekämp-

fung des Zigeunerunwesens» sowie der 1936 im 

Reichsgesundheitsamt eingerichteten «Rassenhy-

gienischen und bevölkerungsbiologischen For-

schungsstelle» (RHF) in Berlin-Dahlem, die der 

Kripo die Daten für die Erfassung der «Zigeuner» 

und «Zigeunermischlinge» lieferte, fungierte Ger-

hard Junge. Er war 1939 vom Erkennungsdienst 1 

zur «Zigeunerdienststelle» versetzt und einen Mo-

nat vor der ersten Deportation von Sinti und Roma 

ins «Generalgouvernement» zum Kriminaloberassi-

stenten befördert worden. Ab Mai 1941 wurde Jun-

ge von der Hamburger Kriminalpolizei zu den ge-

nannten Berliner Einrichtungen zunächst für ein 
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Jahr und ab Januar 1943 noch einmal für ein weite-

res halbes Jahr abgeordnet.64 

Diese drei Kriminalpolizisten bereiteten im 

Fruchtschuppen C unter der Leitung von Kriminal-

kommissar Otto Schmidt65 den Transport nach Bel-

zec vor. Zusammen mit Gerhard Junge fertigte Paul 

Everding, wie er in zwei Nachkriegsaussagen aus 

den Jahren 1947 und 1948 zu Protokoll gab, die De-

portationslisten nach Angaben seines Vorgesetzten 

Schmidt an.66 

Neben den eingesetzten Polizisten waren mittel-

bar verschiedene Behörden sowie eine Vielzahl von 

Verwaltungs- und Vollstreckungsbeamten an der 

Planung und Durchführung der Deportationen und 

an der Beraubung der Opfer beteiligt. An der Pla-

nung wirkten etwa hohe Beamte der Sozialbehörde 

mit, und während der Durchführung der Verhaftun-

gen unterstützte die der Sozialbehörde unterste-

hende Sonderdienststelle A die Aktion mit einem 

«Bereitschaftsdienst».67 Darüber hinaus wickelten 

Hamburger Polizeibeamte und Gerichtsvollzieher 

die Beschlagnahme und Versteigerung des Eigen-

tums der deportierten Sinti und Roma ab. Die Erlöse 

wurden zum Teil an die Gestapo abgeführt. Nach 

Angaben des damaligen Sachbearbeiters in der «Zi-

geunerdienststelle» Gerhard Junge war auch ein bis 

heute nicht namentlich bekannter höherer Beamter 

des Reichskriminalpolizeiamtes in Berlin im Mai 

1940 als «leitende Persönlichkeit in Hamburg zu 

dieser Aktion anwesend». Mitgewirkt hätten an die-

ser Aktion, so Junge weiter, u.a. «die Gesundheits-

behörde – Desinfektionsanstalt –, die Justizverwal-

tung als Abwesenheitspfleger und die damalige 

Reichsbahn, die für den Transport sorgte».68 Dem-

entsprechend kam der leitende Oberstaatsanwalt in 

dem Ermittlungsverfahren gegen die ehemalige 

RHF-Mitarbeiterin Dr. Ruth Kellermann und an-

dere, das Mitte der 1980er-Jahre wegen des Tatver-

dachts der «Beihilfe zum Mord» von der Staatsan-

waltschaft bei dem Landgericht Hamburg nach ei-

ner entsprechenden Strafanzeige der Rom und Cinti 

Union e. V. eingeleitet worden war, zu folgender 

Wertung des Tatbeteiligungsanteils vieler Stellen – 

nicht zuletzt der Reichsbahn: «Soweit sich die er-

stattete Strafanzeige auf alle Angehörigen sonstiger 

Hamburger Dienststellen [neben der Kriminalpoli-

zeileitstelle Hamburg und insbesondere dem Kom-

missariat BK 2; U.P] erstreckt, soweit sie in Zigeu-

ner-Deportationen verwickelt waren [...], kommen 

Angehörige weiterer Polizeidienststellen, der Für-

sorgeämter, der Arbeits-, Gesundheits- und Jugend-

ämter sowie der Deutschen Reichsbahn als Tatver-

dächtige in Betracht [.. .].»69 

Der 1913 geborene Sinto Hugo Franz wurde am 

16. Mai 1940 nicht verhaftet, sorgte sich jedoch um 

das Schicksal seiner Freunde und Bekannten, sodass 

er gegenüber den am Fruchtschuppen C in einer 

«Postenkette» wachhabenden Polizisten verlangte, 

zu Krause vorgelassen zu werden: «Ich bin darauf-

hin zu Herm Krause und Herm Everding gegangen 

und habe beide gefragt, was mit den Sintis gesche-

hen würde. Herr Krause und Herr Everding antwor-

teten mir, die Sintis und Roma kämen nach Polen, 

würden da Bauernhäuser, Land und Vieh bekommen 

und es würde ihnen dann besser gehen, als hier in 

Deutschland.»70 

Diese Lüge hatte Krause, so berichtete der nach 

Belzec deportierte Johann Schalle in seiner eides-

stattlichen Erklärung vom 4. Dezember 1946, auch 

den im Fruchtschuppen C festgehaltenen Sinti und 

Roma in einer «Ansprache» aufgetischt.71 Regina 

Böhmer, die die Deportation nach Belzec und in 

viele weitere Lager und Gettos im Gegensatz zu ih-

rem Vater und ihren Grosseltern sowie zu zweien ih-

rer insgesamt acht Geschwister überlebte, kommen-

tierte die beschwichtigenden Lügen über die «klei-

nen Häuser in Polen» im Jahr 2008 mit den Worten: 

«Viele haben’s geglaubt, und viele haben’s nicht ge-

glaubt.»72 

Die Deportationen nach Auschwitz am 

11. März 1943 und am 18. April 1944 

Die Deportation vom 11. März 1943 verlief ähnlich 

wie die Deportation vom Mai 1940.73 Mit dem soge-

nannten «Auschwitz-Erlass» vom 16. Dezember 

194274 hatten sich allerdings zwei Dinge verändert: 
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Dieser Erlass Heinrich Himmlers lieferte die 

Grundlage für umfassende Deportations- und Ver-

nichtungsmassnahmen gegenüber den «Zigeuner-

mischlingen, Rom-Zigeunern u. balkanischen Zi-

geunern», wie es in den Ausführungsbestimmungen 

zum «Auschwitz-Erlass» vom 29. Januar 1943 

heisst, die der Leiter des RKPA, Arthur Nebe, ver-

fasste.75 Nicht zuletzt war dort auch das Transport-

ziel genannt, das häufig ganze Familien betraf: das 

Zigeunerlager «Blle» in Auschwitz-Birkenau.76 

Aus Erinnerungsberichten und Nachkriegsaus-

sagen von Sinti und Roma ist bekannt, dass es am 

9. März 1943 zu einer aufgeladenen Situation auf 

dem Gelände vor dem Fruchtschuppen C kam. Der 

von Kurt Krause im Herbst 1939 vorgeladene und 

dabei als «Zigeunermischling» eingestufte Ferdi-

nand Heinrich Bernhardt, der sich nach angedrohter 

Verhaftung einen sogenannten Ariernachweis «be-

sorgte», beschrieb die Situation am Fruchtschup-

pen, wohin «fast sämtliche Mischlinge» verbracht 

worden seien, folgendermassen: «Krause war der 

Leiter dieser Aktion. Er gebärdete sich hierbei äus-

serst rabiat. Als ich meiner Schwiegermutter einige 

Decken und Lebensmittel zum Schuppen bringen 

wollte, kam Krause auf mich zu und drohte mir mit 

der Pistole. [...] Inzwischen hatte sich eine Men-

schenmenge angesammelt, die sich über das Ver-

halten der Beamten aufregte. Darauf liess Krause 

die Beamten in Zivil ablösen und innerhalb von 10 

Minuten waren uniformierte SS-Leute mit Maschi-

nenpistolen zur Stelle, die den Platz räumten.»77 

Der Deportation von 328 Sinti und Roma nach 

Auschwitz, die am 11. März 1943 direkt vom 

Fruchtschuppen C aus erfolgte, standen die wenigen 

Angehörigen und Freunde der Internierten, die in 

Hamburg verblieben, machtlos gegenüber. Inter-

ventionen – wie auch die des Vaters von Franz und 

Johann Geisler, die durch die Mitarbeiter der RHF 

als «Zigeunermischlinge» eingestuft worden waren 

und nach Auschwitz deportiert wurden – blieben  

zumeist erfolglos. Nachdem er am 7. April 1943 

eine Eingabe an den Reichsminister für Volksauf-

klärung und Propaganda, Joseph Goebbels, gerich-

tet hatte, erhielt Franziskus Geisler von Kriminalrat 

Johannes Otto (RKPA) am 1. Juni 1943 eine Mittei-

lung über das weitere Schicksal der beiden «als Zi-

geunermischlinge begutachtet [en]» Jungen: «Nach 

eingehender Prüfung der für die Einweisung in ein 

Zigeunerlager massgebenden Gründe kann ich Ih-

rem Gesuch um Entlassung Ihrer Söhne nicht ent-

sprechen.»78 

Der letzte Transport von Sinti und Roma, der 

vom Fruchtschuppen C aus nach Auschwitz-Bir-

kenau führte, fand am 18. April 1944 statt. Er um-

fasste nur 26 Personen, überwiegend Kinder und Ju-

gendliche, unter denen sich «auch Personen befan-

den, die im Schleswig Holsteinischen [sic!] Raum 

ansässig waren», wie der für die Deportationsvor-

bereitung verantwortliche Kriminalrat August Bahr, 

der seit Juni 1943 die Kriminalinspektion IA mit 

den Kommissariaten BK 1 und BK 2 («Zigeuner-

dienststelle») leitete, in seiner Vernehmung am 29. 

April 1966 im Rahmen des erwähnten Ermittlungs-

verfahrens gegen Gerhard Junge zu Protokoll gab. 

Bahr, der jegliche Verantwortung von sich wies und 

angab, kaum hinreichende Kenntnisse bezüglich der 

Deportation besessen zu haben, fügte seiner Aus-

sage vor der ermittelnden Hamburger Sonderkom-

mission noch folgende lapidare Bemerkung – zu-

gleich eine dreiste Lüge – hinzu: «Wie ich schon er-

wähnte, war mir das Transportziel Auschwitz nicht 

bekannt. Aus der Anweisung aus Berlin war das 

nicht zu erkennen.»79 

Präziser waren die Erinnerungen des ehemali-

gen Kriminalsekretärs Theodor Schröder, der sich 

freiwillig als Transportbegleiter gemeldet hatte: 

«Die zu transportierenden Zigeuner übernahm ich 

am Tage des Abtransportes in einem Schuppen im 

Freihafen. Dort hatte Everding die Zigeuner gesam-

melt. Die Waggons waren an die Schuppenrampe 

gefahren und die Zigeuner entsprechend unterge-

bracht.»80 
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«Ich doch nicht, das sind doch KRA 

USE und EVERDING gewesen.»  

Die Vorarbeiten der RHF zur  

Zusammenstellung der Transporte 

Welchen Anteil hatten die Beamten der Hamburger 

«Zigeunerdienststelle», speziell Kurt Krause, an der 

Zusammenstellung der Transporte, also an der Aus-

wahl der zu deportierenden Menschen? Welchen 

Anteil hatten die Berliner Zentrale, also vor allem 

das RKPA, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der «Rassenhygienischen und bevölkerungsbio-

logischen Forschungsstelle», die verstärkt seit 1939 

Befragungen von Sinti und Roma über ihre Fami-

lien- und Verwandtschaftsverhältnisse durchgeführt 

und sie nach «rassischen» Kriterien untersucht hat-

ten? 

Auch wenn der Kriminalhauptmeister i. R. 

Gerhard Junge in seiner Aussage vom 16. Januar 

1985 lediglich den zeitlichen Zusammenhang der 

Deportationen mit den sogenannten Befragungen 

von Sinti und Roma betonte, war der ursächliche 

Zusammenhang mit der «rassischen Begutachtung» 

durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RHF 

nicht zu verkennen. Junge sagte aus: «Die von Frau 

Dr. Kellermann durchgeführten Befragungen waren 

sehr häufig und umfangreich bis zum Abtransport 

am 20. Mai 1940, aber auch danach erfolgten derar-

tige Befragungen in zahlreichen Fällen.»81 

Ruth Kellermann, am 26. Juni 1913 als Ruth 

Hesse in Berlin geboren, war praktisch parallel zu 

ihrem im Dezember 1938 abgeschlossenen Promo-

tionsverfahren an der Philosophischen Fakultät der 

Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin82 von Ro-

bert Ritter als Mitarbeiterin der RHF eingestellt 

worden. Bereits seit 1937 erfassten Ritter und seine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die «zigeuneri-

sche» Bevölkerung in sogenannten «fliegenden Sta-

tionen», fragten die Betroffenen über ihre Ver-

wandtschafts- und Lebensverhältnisse aus, erstell-

ten «Erbtafeln» und Stammbäume und bauten so ein 

umfangreiches «Zigeunersippenarchiv» auf. Bis 

März 1944 resultierten die Untersuchungen der 

RHF in sogenannten gutachtlichen Äusserungen  

über knapp 24‘000 der insgesamt ca. 30‘000 im 

«Grossdeutschen Reich» als «Zigeuner» bzw. «Zi-

geuner-Mischlinge» erfassten Menschen.83 

In der ersten Jahreshälfte 1939 begann Keller-

mann, die laut Aussage Gerhard Junges «eine Art 

Aussenstelle» der RHF «für Hamburg» war, mit an-

deren Mitarbeitern der Forschungsstelle die Unter-

lagen der Hamburger «Zigeunerdienststelle» auszu-

werten. Im Sommer 1939 reiste sie mit Robert Ritter 

und der technischen Angestellten Cäcilie Schulte 

erneut nach Hamburg,84 um die dort lebenden Sinti 

und Roma nach ihren Vorfahren auszufragen und 

anthropometrische Untersuchungen an ihnen durch-

zuführen. Nach ihrer Heirat 1939 blieb Kellermann 

als freie Mitarbeiterin der RHF in Hamburg und 

setzte die Erfassung und «rassische» Begutachtung 

der «Zigeuner» und «Zigeuner-Mischlinge» fort. In 

dem 1965 gegen Gerhard Junge eingeleiteten Er-

mittlungsverfahren sagte sie im Oktober 1965 aus, 

sie sei «[e]twa bis 1942 [...] etwa zweimal im KL 

Ravensbrück gewesen», wo sie «im Rahmen ihrer 

Arbeit ältere Frauen befragt habe», daher wisse sie 

«dass Zigeuner auch im KL untergebracht waren». 

Bei der «Zigeunemachrichtendienststelle in Ham-

burg» sei sie, so formulierte sie vage und in eigener 

Sache exkulpierend, «nur gelegentlich gewesen, um 

entsprechende Auskünfte zu erhalten oder zu ge-

ben».85 

Die entsprechenden Erinnerungen derer, auf die 

Ruth Kellermann damals Zwang ausübte, ihr Aus-

künfte zu geben, sich «freiwillig» sterilisieren zu 

lassen oder im Häftlingsbordell des KZ Ravens-

brück zu arbeiten, lesen sich anders. Aus den vielen 

überlieferten, im Tenor gleichlautenden Aussagen 

sei nur eine einzige zitiert – die einer im Juni 1942 

nach einer zwischenzeitlichen Inhaftierung in dem 

in der Hamburger Neustadt gelegenen Polizeige-

fängnis Hütten im Juni 1942 ins KZ Ravensbrück 

eingewiesenen Sinteza J. B. Als sie im Krankenre-

vier von der Ärztin «Herta Oberhausen» [Hertha 

Oberhäuser; U.P.] und einem SS-Arzt nach einem 

Unfall während der von ihr geleisteten Zwangsar-

beit ohne Betäubung chirurgisch behandelt wurde, 

sei eine Frau aufgetaucht, die sie sofort wiederer- 
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kannt habe «vom Stadthaus [dem Sitz der Hambur-

ger «Zigeunerdienststelle»; U. P.] her». In Ravens-

brück habe sie zum ersten Mal gehört, wie die Ärz-

tin die betreffende Frau mit ihrem Namen «‚Frau 

KELLERMANN’ begrüsste». Diese schrie J.W., so 

schilderte die Zeugin 1986 den ermittelnden Beam-

ten, «mit folgenden Worten an: ‚Du alte Drecksau, 

stell Dich nicht so an’[,] und schlug mir mit der 

Hand ins Gesicht, so dass ich aus Mund und Nase 

blutete».86 

Eine andere überlebende Sinteza berichtete 

1986 über ihre Wiederbegegnung mit Kellermann 

im Nachkriegshamburg Folgendes: Sie könne sich 

«ganz genau daran erinnern – es könnte im Sommer 

1945 gewesen sein», dass Kellermann «wieder bei 

uns in Hamburg-Wandsbek (Mühlteich) auf den 

Platz» gekommen sei. «Sie wollte sich wohl erkun-

digen, wer von uns aus dem KL zurückgekommen 

ist.» Die anwesenden Sinti hätten ihr damals «vor-

gehalten, dass sie uns doch alle auf dem Gewissen 

hätte, indem sie uns ins Lager brachte. Darauf sagte 

sie: ‚Ich doch nicht, das sind doch KRAUSE und 

EVERDING gewesene»87 

Verantwortung der Tatbeteiligten und 

die Erinnerung daran 

Bei den «Vorarbeiten» zu den Deportationen wur-

den drei Stellen infolge des «Festsetzungserlasses» 

vom 17. Oktober 1939 in enger Kooperationtätig. 

Gerhard Junge, schilderte 1985 das durch den 

«Festsetzungserlass» in Gang gesetzte Prozedere 

folgendermassen: «Wir [die Mitarbeiter der Ham-

burger ‚Zigeunerdienststelle’; U.P.] haben Listen 

erstellt, die an das Reichskriminalpolizeiamt nach 

Berlin geschickt wurden. Die Listen des Reichskri-

minalpolizeiamts wurden von der Rassebiologi-

schen [sic!] Forschungsstelle des Reichsgesund-

heitsamts begutachtet. Auf Grund von Hinweisen 

der Rassebiologischen Forschungsstelle wurden wir 

in vielen Fällen vom Reichskriminalpolizeiamt be-

auftragt, ungeklärten Fällen nachzugehen. Wir hol-

ten in diesen Fällen in der Regel die betreffenden  

Personen zur Dienststelle, um sie über ihre Zigeu-

nereigenschaft zu befragen.»88 

Die enge Zusammenarbeit zwischen einer loka-

len Stelle (der Hamburger «Zigeunerdienststelle»), 

der übergeordneten Reichsstelle (dem RKPA) und 

der – hauptsächlich durch Ruth Kellermann sowie 

durch Ritters Assistenten Dr. Karl Morawek89 – 

auch vor Ort vertretenen RHF vor der Mai-Depor-

tation 1940 steht ausser Frage. Doch wie sind die 

Anteile am Entscheidungsprozess, wer genau zur 

Deportation bestimmt sein sollte, zu ermessen? Si-

cherlich ist dem von der Historikerin Karola Fings 

geäusserten Befund zuzustimmen, nach dem in der 

Historiografie zum Massenmord an den Sinti und 

Roma der Beitrag, der von den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der RHF in Form der «gutachtli-

chen Äusserungen» mit Blick auf die Mai-Deporta-

tionen 1940 geleistet wurde, als unmittelbarer Tat-

beitrag eine Zeitlang überbewertet wurde.90 Aller-

dings bleibt nach wie vor festzuhalten: Auch wenn 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RHF nicht 

an der Zusammenstellung der Deportationslisten 

beteiligt waren, so fungierten sie – vor allem mit 

Blick auf die Deportationen nach Auschwitz – mit 

ihren «gutachtlichen Äusserungen» keineswegs nur 

als «Vordenker der Vernichtung» (sei es nun qua 

der von Ritter favorisierten Variante der «Unfrucht-

barmachung» oder durch planmässigen Massen-

mord), sondern lieferten als verlässliche Vor- und 

Zuarbeiter (aus der Sicht der Verfolger) «valide», 

harte Daten zur Selektion. Vor allem bezüglich der 

nach dem sogenannten «Auschwitz-Erlass» durch-

geführten Deportationen ist Karola Fings auch darin 

zuzustimmen, dass in dem komplizierten Verfahren, 

an dem (qua «Rassegutachten») die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der RHF und die per Zwang zur 

Kooperation verpflichteten «Zigeunersprecher» 

(oder -«Häuptlinge») mit beteiligt waren, letztlich 

«die Einschätzung der kriminalpolizeilichen 

‚Dienststellen für Zigeunerfragen‘ [...] den Aus-

schlag gab».91 

Über diese Befunde hinaus weisen im Hinblick 

auf die konkrete Zusammenstellung der Deporta- 
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tionstransporte viele Quellen auch auf nicht zu un-

terschätzende Einflussmöglichkeiten und (be-

grenzte) Freiräume der «Zigeunerspezialisten» in 

den lokalen Polizeidienststellen hin. Offenbar hatte, 

wie ein als sogenannter «Zigeunermischling» einge-

stufter Sinto in seiner Aussage vom 18. Juni 1946 

bestätigte, Kurt Krause diesbezüglich erheblichen 

Ermessensspielraum: Krause habe ihn im Frühsom-

mer 1943 unter Druck gesetzt, sich sterilisieren zu 

lassen. «Da wir uns natürlich weigerten, sagte er 

[Krause; U.P.] zu mir wörtlich: ‚Deine Schwieger-

mutter habe ich schon hingebracht, Du kommst 

auch noch nach Auschwitz. Rein geht ihr, aber auf 

dem Puckel kommt ihr in die Gaskammern.’ [...] Ich 

erinnere noch genau eine Redewendung des Krause, 

die seine enormen Machtbefugnisse besonders be-

leuchtete. Er sagte zu mir: ‚Ich kann die Leute hier-

lassen, kann sie aber auch hinschicken, dass [sic!] 

liegt ganz an meinem Bericht. Aber ich schicke sie 

hin.’«92 

Ein ähnliches Beispiel gab der Vater des am 11. 

März 1943 nach Auschwitz deportierten Jungen 

Bruno Weiss im Oktober 1945 zu Protokoll. 

Obwohl er beim RKPA in Berlin «bei dem Krimi-

nal-Beamten Eichberger und Kriminalrat Otto die 

Freigabe» seines Sohnes erwirkt gehabt habe, wor-

über Krause «fernmündlich benachrichtigt» worden 

sei, habe «Krause den Jungen im Transport mitge-

nommen». Der Sohn sei dann «im Lager sofort um-

gebracht worden».93 

Laut Aussage des Kripobeamten Gustav Spröde 

vom 17. März 1947 leitete Krause als Transportfüh-

rer die Deportation nach Auschwitz im März 1943 

und wurde von einem Kommando von ca. zehn 

Schutzpolizisten begleitet. Spröde erinnerte auch, 

«dass Krause nach seiner Rückkehr äusserte, der 

Transport sei ganz gut angekommen, es sei nur 1 

Kind unterwegs verstorben».94 

Viele Überlebende haben – meist im Rahmen 

von Ermittlungsverfahren – berichtet, dass insbe-

sondere Kurt Krause und Paul Everding, aber auch 

andere Polizeibeamte sie selbst oder ihre Verwand-

ten und Bekannten immer wieder massiv einge- 

schüchtert, bedroht und beleidigt hätten.95 Für sie 

war es ein Schock, nach ihrer Rückkehr aus den 

Gettos, Konzentrations- und Vernichtungslagern im 

Sommer 1945 in Hamburg den Kriminalpolizisten 

wieder zu begegnen, die sie verhaftet und ins KZ 

gebracht hatten. Der Sinto Otto Klimkeit, der am 11. 

März 1943 von Krause und Everding verhaftet und 

nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden war, 

berichtete in seiner Aussage vom 8. Oktober 1986 

von seiner überraschenden Konfrontation mit «Zi-

geuner-Krause»: «Im Jahre 1945 brauchte ich eine 

Bescheinigung über meine Identität und habe das 

Polizeigebäude am Karl-Muck-Platz in Hamburg 

aufgesucht, wo ich rein zufällig den Krause wieder-

getroffen habe. Er sprach mich an: ‚Hallo, Scham-

peli [Otto Klimkeits Sinti-Name; U. P], was machst 

du denn? Bist du da rausgekommen?’ Krause ist so-

fort weggelaufen und ich habe ihn im Hause ver-

folgt. Ich wurde dann durch Kriminalbeamte festge-

nommen und anschliessend durch Engländer ver-

nommen, denen ich den Sachverhalt schilderte. Den 

Engländern war nicht bekannt, dass Krause sehr viel 

Zigeuner nach Auschwitz gebracht hat. Ich habe 

den Engländern gegenüber auch Angaben bezüglich 

des Everding gemacht.»96 

Kurt Krause und Paul Everding sowie einige 

Hamburger Ärzte, die an der Sterilisation von Sinti 

und Roma beteiligt gewesen waren, wurden im De-

zember 1946 von einem britischen Militärgericht zu 

jeweils drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt,97 aller-

dings vorzeitig aus der Haft entlassen. Kurt Krause 

starb am 29. September 1954, Paul Everding am 14. 

Juni 1965. Beide hatten zwar den Polizeidienst ver-

lassen müssen, waren jedoch 1949 bzw. 1950 in ih-

ren Entnazifizierungsverfahren in die Kategorie V 

(«entlastet») eingestuft worden.98 Die überlebenden 

Sinti und Roma empfanden dies als besonderes Un-

recht, zumal die deutsche Nachkriegsgesellschaft 

ihnen selbst bescheidenste Entschädigungs-, ge-

schweige denn Rentenzahlungen in den allermei-

sten Fällen verweigerte. 
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Patricia Pientka 

Leben und Verfolgung im Zwangslager Berlin-Marzahn 1936-1945 

Zwischen 1936 und 1945 mussten schätzungsweise 

über 1‘200 als «Zigeuner»1 verfolgte Männer, Frau-

en und Kinder im Zwangslager Berlin-Marzahn le-

ben. Laut Karola Fings gilt damit das am Rande der 

damaligen Reichshauptstadt Berlin gelegene Lager 

als das «grösste kommunale Zigeunerlager im ‚Alt-

reich’»2. Diese ab 1935 in vielen Städten des Deut-

schen Reiches eingerichteten Lager definiert Karola 

Fings als «einen ausserhalb des KZ-Systems eta-

blierten Lagertyp mit Zwangscharakter», der den 

Verfolgern zur «Konzentration und Erfassung von 

Sinti und Roma, der Rekrutierung zur Zwangsar-

beit, der rassistischen Trennung von der ‚Volksge-

meinschaft’ und schliesslich als Sammellager für 

Deportationen» diente.3 

Trotz der vergleichsweise grossen Bedeutung, 

die Berlin – als Standort der zentralen Institutionen 

für die lokale wie reichsweite NS-Zigeunerverfol-

gung und des grössten Zwangslagers im «Altreich» 

– für die Verfolgung von als «Zigeuner» Stigmati-

sierten einnahm, muss die wissenschaftliche Be-

schäftigung mit der lokalen NS-Zigeunerverfol-

gung als noch ausgesprochen gering beschrieben 

werden.4 Die weitgehend fehlende wissenschaftli-

che Aufmerksamkeit hat in Verbindung mit der für 

die deutsch-deutsche Nachkriegsgeschichte zu kon-

statierenden Ignoranz gegenüber der Opfergruppe 

der Sinti und Roma nicht zuletzt auch dazu geführt, 

dass der ehemalige Verfolgungsort in Berlin-Mar-

zahn bis heute keine seiner Bedeutung angemessene 

Wahrnehmung in der von vielen Erinnerungsorten 

geprägten Hauptstadt besitzt. 

Im Folgenden wird zunächst die Entwicklung 

beleuchtet, die zur Einrichtung des Zwangslagers 

Berlin-Marzahn führte. Nach quantitativen und  

qualitativen Aussagen zur Zusammensetzung der 

Zwangslagerinternierten und einer Darstellung der 

Lebensbedingungen der im Lager Festgehaltenen 

werden die einzelnen Etappen der Radikalisierung 

in der Lagergeschichte mit den reichsweit wirksa-

men Verfolgungsmassnahmen gegen Sinti und 

Roma kontextualisiert.5 

Einrichtung des Lagers und Zusammen-

setzung der Internierten 

Spätestens seit 1934 entwickelten das Wohlfahrts-

amt Berlin und die dortige Polizeibehörde Pläne für 

die «Zusammenziehung der Zigeuner in lagermässi-

ger Form unter möglichst strenger Aufsicht der Po-

lizei und der Wohlfahrtsverwaltung»6. Unterstüt-

zung erhielten die Initiatoren durch die einzelnen 

Bezirksämter der Hauptstadt und seit dem Jahres-

wechsel 193 5/367 auch vom Rassenpolitischen Amt 

(RPA) der NSDAP. Im Fall der Bezirksverwaltung 

Berlin-Wedding unterstützte vor allem der Bezirks-

bürgermeister, Rudolf Suthoff-Gross, diese Pläne, 

denn er befürwortete die Exklusion eines Teils der 

Bevölkerung vehement. Für ihn stellten die Wohn-

plätze von «Zigeunern» in Berlin-Wedding und de-

ren Bewohnerinnen und Bewohner starke «Beein-

trächtigungen der Anwohner, der Strassenpassan-

ten, der Besucher der Friedhöfe, der Schulkinder 

[...], der ratsuchenden Volksgenossen in den Bera-

tungsstellen für Erb- und Rassenfragen und der er-

holungsbedürftigen Besucher der Parkanlagen»8 

dar, die durch die Bewohner in «rassischer, sittli-

cher und gesundheitlicher Beziehung» verursachten 

Schäden seien «überhaupt nicht wieder gut zu ma-

chen». Konkrete Vorfälle oder Schäden nannte Sut- 
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hoff-Gross nicht, für ihn verkörperten «Zigeuner» 

vielmehr qua ihrer Existenz und Sichtbarkeit eine 

Gefahr für die «Volksgemeinschaft», die nur durch 

Ausschluss gebannt werden könne. 

Die lokalen Vorbereitungen zur Einrichtung des 

Zwangslagers in Berlin wurden in dem darüber hin-

ausweisenden Kontext der 1936 in Deutschland 

stattfindenden Olympischen Spiele realisiert. Am 5. 

Juni 1936 unterzeichnete Wilhelm Frick als Reichs- 

und Preussischer Minister des Innern den Erlass zur 

«Bekämpfung der Zigeunerplage»9. In dem Rund-

erlass wurde bestimmt, dass bei «inländischen Zi-

geunern und nach Zigeunerart umherziehenden 

Landfahrem» das Bestreben der Behörden darauf 

gerichtet sein sollte, «sie an einem bestimmten Ort 

sesshaft zu machen», da dies die polizeiliche Über-

wachung erleichtere und das «Vagabundieren» er-

schwere. Der Minister erteilte dem Polizeipräsiden-

ten von Berlin ausserdem die «Ermächtigung zur 

Durchführung eines allgemeinen Landesfahn-

dungstages noch vor den Olympischen Spielen» für 

Preussen. Einen Monat später erliess die Staatspoli-

zeileitstelle Berlin eine Anordnung10, in der sie an-

wies, dass «sämtliche in Gross-Berlin lagernde Zi-

geuner nach dem Rastplatz bei Marzahn überführt 

werden»11 sollten. Daraufhin gab das Kommando 

der Schutzpolizei (Schupo) am 10. Juli 1936 an die 

unterschiedlichen Beteiligten – in 520-facher Aus-

führung – die Anweisung zur «Überführung der Zi-

geuner aus Gross-Berlin auf den Rastplatz bei Mar-

zahn» aus.12 Die Verhaftungsaktion fand am frühen 

Morgen des 16. Juli 1936 statt und markiert damit 

zugleich den Zeitpunkt der Einrichtung des 

Zwangslagers Berlin-Marzahn. 

Wer zu diesem Zeitpunkt als «Zigeuner» im 

Zwangslager interniert werden sollte, definierten 

die Verfolger. Die «Durchführung der Aktion» lag 

«in Händen der Reviervorsteher».13 Kriminalpolizi-

sten, Schutzpolizisten und lokal tätige Polizisten, 

die die oft seit vielen Jahren in den Berliner Bezir-

ken beheimateten Familien kannten14, beteiligten 

sich an den zahlreichen über das Stadtgebiet der 

Hauptstadt verteilten Einzelaktionen. Insgesamt 

wurden über 600 Männer, Frauen und Kinder fest- 

genommen, die auf öffentlichen Wohnwagenplät-

zen, privat angemieteten Grundstücken, in Miets-

wohnungen und Häusern wohnten. Wegen der va-

gen Vorgaben im Schreiben der Schupo internierten 

die Verfolger auch Personen, die sehr wahrschein-

lich nicht zur Gruppe der Sinti und Roma gehör-

ten.15 Diese Festgehaltenen kehrten vermutlich alle 

innerhalb kurzer Zeit zu ihren eigentlichen Wohn-

orten zurück bzw. konnten das Zwangslager verlas-

sen.16 Den verfügbaren Quellen und Zeitzeugenaus-

sagen zufolge waren die als «Zigeuner» verfolgten 

Zwangslagerinternierten – vorbehaltlich der Dis-

krepanz zwischen Selbstbild der Verfolgten und 

Zuschreibung durch die «Rassenhygienische und 

bevölkerungsbiologische Forschungsstelle» (RHF) 

und weitere Verfolger – Sinti und Roma; Personen, 

die den Verfolgern als «nach Zigeunerart umherzie-

hend» galten, wurden grundsätzlich – abgesehen 

von der Anfangsphase des Lagers – nicht dort fest-

gehalten.17 In den folgenden Monaten und Jahren 

wurden zahlreiche weitere Sinti und Roma, die neu 

nach Berlin kamen18 bzw. dorthin verschleppt wur-

den, in das Lager Berlin-Marzahn gezwungen. Was 

die Zusammensetzung der Internierten betrifft, 

kann folglich ein kommunaler Charakter des 

Zwangslagers – wenn überhaupt – nur einge-

schränkt festgestellt werden. 

Aufgrund der lückenhaften Quellenlage ist eine 

genaue Bestimmung der Gesamtzahl der Internier-

ten im Berliner Zwangslager derzeit nicht möglich. 

Unter Berücksichtigung der Schwankungen in der 

Belegung des Lagers, die spätestens ab 1938 im 

Wesentlichen auf Deportationen aus dem Zwangs-

lager in verschiedene Konzentrationslager und Ver-

schleppungen in das Zwangslager zurückzuführen 

sind, und der höchsten bekannten Anzahl von 852 

Internierten am 27. September 1938 erscheint die 

von Reimar Gilsenbach geschätzte Zahl von 1‘200 

Personen plausibel.19 Aus den 179 überlieferten Ak-

ten der 1938 eingerichteten «Dienststelle für Zigeu-

nerfragen» im Berliner Polizeipräsidium, den frag-

mentarischen Informationen in den «Hauptbüchern  
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des Zigeunerlagers» im KZ Auschwitz-Birkenau 

und zusätzlichen Quellen (wie z.B. Zeitzeugenerin-

nerungen und den Veröffentlichungen von Reimar 

Gilsenbach) konnten die Namen von insgesamt 304 

Personen ermittelt werden, die zu einem Zeitpunkt 

zwischen 1936 und 1945 im Zwangslager Berlin-

Marzahn leben mussten. Von ihnen waren 158 

männlichen und 141 weiblichen Geschlechts.20 

Unter diesen 304 Zwangslagerinternierten be-

fanden sich 137 Kinder und Jugendliche. Die Über-

lebenden, die als Kinder bzw. Jugendliche im Lager 

festgehalten wurden, beschrieben die gewaltsame 

Internierung als deutlichen Bruch in ihrem Leben, 

u.a. auch deshalb, weil sie bis zum Zeitpunkt ihrer 

Festsetzung im Lager – im Gegensatz zu einem Teil 

der erwachsenen Festgehaltenen – keine Erfahrun-

gen mit der Verfolgung durch die Polizei, gewaltsa-

mer rassistischer Ausgrenzung und Freiheitsberau-

bung hatten machen müssen. Als Spezifika der ju-

gendlichen Erfahrungswelt im Lager können Selbst-

behauptungspraktiken und veränderte Famili-

enstrukturen gelten, die den Kindern und Jugendli-

chen durch den Zuwachs an Verantwortung in be-

sonderer Weise Anpassungsleistungen abverlang-

ten. Auch der durch die Internierung erlittene Bil-

dungsabbruch und -schaden, der sich am deutlich-

sten an den Verpflichtungen von Jugendlichen zu 

Zwangsarbeiten sowie der erzwungenen Aufgabe 

von Lehrstellen zeigen lässt, gehört zu den Merkma-

len der spezifischen Erfahrungen von im Lager Ber-

lin-Marzahn festgehaltenen Kindern und Jugendli-

chen.21 

Lebensbedingungen im Lager 

Alle Festgehaltenen litten unter der Wohnsituation 

im Zwangslagen 1936 lebte ein Teil der über 600 

Zwangslagerinternierten in «etwa 130 Wohnwagen 

und einigen Buden»22. Auf den 1936 entstandenen 

Fotografien des Amateurfotografen Artur Georgi ist 

zu erkennen, dass die Lagerinternierten zusätzlich 

mit Decken und Stoffen Unterbringungsmöglichkei-

ten unterhalb und zwischen den Unterkünften 

geschaffen hatten.23 Zwei Jahre nach der Lager-

gründung errichtete die Stadtverwaltung drei 

Wohnbaracken, in denen im Herbst 1938 etwa ein 

Viertel der damals 852 Internierten lebten.24 Die Ba-

racken waren nicht unterteilt und mit jeweils nur ei-

ner Kochstelle versehen, die sich die dort unterge-

brachten Familien teilen mussten.25 

Im Zwangslager gab es keine Lebensmittelver-

sorgung, die Internierten waren dafür selbst verant-

wortlich. Der im Dorf Marzahn ansässige Bäcker 

verkaufte ihnen ebenso widerwillig Brot wie der lo-

kale Metzger die Reste, die nach dem Verkauf an 

die Dorfbewohner übrig waren.26 Manchmal be-

schäftigten Bauern auf ihren umliegenden Feldern 

die hungrigen Lagerinternierten im Tausch gegen 

eine kleine Mahlzeit oder einige Lebensrnittel.27 

Die ohnehin mangelhafte Versorgung verschlech-

terte sich mit Kriegsbeginn zusehends, denn die 

Ausgabe von Lebensmittelmarken – besonders für 

Fleisch, Speck, Eier und Fett – wurde noch weiter 

eingeschränkt.28 Schliesslich bestimmte das Haupt-

ernährungsamt von Berlin im Mai 1942, dass als 

«Zigeuner» Verfolgten «mit sofortiger Wirkung 

weder Zusatzkarten für Schwer- und Schwerstarbei-

ter, noch Zulagekarten für Lang- und Nachtarbeiter 

auszugeben» seien.29 Ergänzend hierzu verfügte der 

Berliner Oberbürgermeister im Herbst 1942, dass 

die Abgabe von Vollmilch an als «Zigeuner» Ver-

folgte in der Hauptstadt künftig nicht mehr erfolgen 

solle.30 

Die Wohnsituation, die schlechten hygieni-

schen Bedingungen, die schwere Arbeit, Unterer-

nährung und unzureichende Kleidung verursachten 

zahlreiche Krankheiten, die sich wegen der erzwun-

genen Nähe zu den anderen Lagerinternierten 

schnell ausbreiteten. Bereits 1936 traten Augen- 

und Hautkrankheiten auf.31 Eine Untersuchung der 

städtischen Gesundheitsverwaltung ergab, dass im 

März 1939 40% der Zwangslagerinternierten an 

Krätze litten. Hinzu kamen zahlreiche Fälle von 

Scharlach, Diphtherie und Tuberkulose.32 In der 

Zeit von Juli 1936 bis März 1938 erkrankten rund 

170 Personen so schwer, dass sie im Krankenhaus 
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behandelt werden mussten.33 Im Zwangslager 

selbst gab es keine medizinische Versorgung. Ins-

besondere chronisch Kranke und alte Menschen 

konnten infolge der Internierung lebenswichtige 

Arztbesuche und medizinische Behandlungen nicht 

mehr in Anspruch nehmen.34 In den ersten Jahren 

nach 1936 erhielten die internierten Sinti und Roma 

Unterstützung von Angehörigen katholischer und 

protestantischer Gemeinden und Einrichtungen.35 

Diese christlichen Helfer gehörten der Katholi-

schen Stadtrandseelsorge, der Katholischen Ge-

meinde Berlin-Biesdorf, dem protestantischen 

Christkönigshaus und der 1910 in Berlin gegründe-

ten und von der protestantischen Kirche getragenen 

«Zigeunermission» an. Sie übernahmen teils seel-

sorgerische Aufgaben, unterstützten die Internier-

ten mit Lebensmittelpaketen, erteilten den Kindern 

Religionsunterricht und sangen mit ihnen Lieder. 

Der Stadtmissionar Kurt Süsskind versagte 1936 

seine Unterstützung bei den geplanten rassenbiolo-

gischen Untersuchungen an den Internierten und 

positionierte sich so auf der Seite der gegen diese 

Massnahmen protestierenden Sinti und Roma.36 

Die Tätigkeit der «Zigeunermission» im Zwangsla-

ger endete sehr wahrscheinlich spätestens aufgrund 

der radikalisierten Verfolgung ab 1938/39. Der 

Stadtrandseelsorger Felix Krajewski suchte jeden-

falls die Zwangslagerinternierten ein letztes Mal am 

21. August 1939 auf.37 Nach jetzigem Kenntnis-

stand hatten die im Zwangslager festgehaltenen ka-

tholischen Gläubigen danach nur noch Kontakt zur 

lokal zuständigen Gemeinde in Berlin-Biesdorf.38 

Allen im Lager Berlin-Marzahn lebenden Män-

nern, Frauen und Kindern wurde mit der zwangs-

weisen Internierung in mehrfacher Hinsicht Gewalt 

angetan: Das individuelle Freiheits- und Selbstbe-

stimmungsrecht über ihr Leben, ihren Wohnort und 

ihren Körper wurde ihnen entzogen sowie fami-

liäre, soziale und wirtschaftliche Beziehungen ge-

waltsam abgeschnitten. Im Verfolgungsinstrument 

Zwangslager manifestierte sich der volksgemein-

schaftliche Ausschluss, hier wurde Exklusionsge- 

walt routiniert und radikalisiert. Exklusionsgewalt, 

für die Markus Schroer als ein Kennzeichen fest-

hält, dass «die Ausgeschlossenen ihrer Persönlich-

keitsrechte beraubt und nur noch als blosse Körper 

behandelt» würden, beschreibt zutreffend die Ver-

schränkung der häufig voneinander getrennt ge-

dachten strukturellen und direkten Gewalt, wie sie 

auch für das Lager Berlin-Marzahn festgestellt wer-

den kann.39 Die antiziganistische Exklusionsgewalt, 

die in Berlin ihren ersten deutlichen Ausdruck in 

der grossen Verhaftungsaktion am 16. Juni 1936 

fand, führte mittelbar zu körperlichen Folgen, wie 

Hunger, unzureichendem Schutz vor Kälte und kör-

perlicher Ausbeutung durch schwere Arbeit. Diese 

mittelbar wirkende Gewalt war von direkten Ge-

waltakten begleitet, die als intendiertes körperliches 

Verhalten und verantwortliches Tun ausgeübt wur-

den und vor dem Hintergrund der lückenhaften 

Quellenlage vorerst in drei Gewaltsituationen mit 

jeweils spezifischen Täterkreisen unterschieden 

werden können. 

Zum Ersten waren dies die Gewaltakte der ver-

mutlich funfköpfigen Lagerwache; sie gehörten 

zum Lageralltag der Internierten und wurden vor-

dergründig wegen Verstössen gegen die Lagerord-

nung40 bzw. allgemein sowie speziell gegen «Zi-

geuner» gerichtete Bestimmungen begangen. Die 

Praktiken umfassten Schläge mit der Faust, aber 

auch mittelbare Gewaltanwendungen durch den 

Einsatz von Waffen, wie einen Degen oder einen 

Schäferhund. Lina Steinbach und ihre Tochter 

Alma beschrieben den Einsatz des Schäferhundes 

durch Hauptwachtmeister Bredel, ein Mitglied der 

Lagerwache: «G [Gilsenbach]: Gab es in Marzahn 

auch noch andere Strafen? K [Alma Steinbach]: Da 

war einer gewesen, ein Nazi war gewesen, der hatte 

nen grosse Hund gehabt. Der hatte die Frauen 

beissen lassen. Eine alte Frau hat der Hund hier 

oben in Oberarm gekriegt, alles wegzerbissen. Und 

den Schnapsi, was hat er mit dem Schnapsi ge-

macht? S [Lina Steinbach]: Dem hat er hier unten 

das ganze Geschlechtsteil weggerissen. K: Hat der 

den Hund gehetzt. S: Hund gehetzt. K: Das ganze 
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Geschlechtsteil, alles weg. Der Mann wurde auch 

ins Krankenhaus und da aus auch nach dem KZ [ge-

bracht]. S: Meine Tochter hat der Hund auch hier 

gebissen. Sie hat noch auf der Hand die Narben.»41 

Zum Zweiten eröffnete die nationalsozialisti-

sche Rassenbiologie einen Gewaltraum im Lager. 

Bereits unmittelbar nach Lagereinrichtung begann 

der Rassenforscher Gerhart Stein seine Tätigkeit im 

Zwangslager.42 Die im Spätsommer 1936 begonne-

nen Forschungen stellen die ersten belegbaren um-

fangreichen rassenbiologischen bzw. anthropologi-

schen Untersuchungen an Berliner Sinti und Roma 

in der NS-Zeit dar. Stein führte seine anthropome-

trische Messungen, Blutgruppenbestimmungen, 

Fotografien, Stammbäume, Charakterbestimmun-

gen und Untersuchungen hinsichtlich «sozialer 

Stellung, Kriminalität, Lebensweise, Sitten und Ge-

bräuche»43 umfassenden Forschungen im Auftrag 

des in Frankfurt am Main ansässigen «Instituts für 

Erbbiologie und Rassenhygiene» an über 10044 

festgehaltenen Sinti und Roma im Zwangslager 

Berlin-Marzahn durch. Sowohl das Reichs- und 

Preussische Ministerium des Innern als auch das 

Staatskommissariat Berlin waren 1936 an Steins 

Forschungsergebnissen interessiert und nahmen 

diese – obwohl Stein zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht einmal sein Staatsexamen abgelegt hatte45 – 

ernst. Sie waren durch Stein mit den später vor al-

lem von den Mitarbeitern der «Rassenhygienischen 

und bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle» 

verbreiteten Ansichten zu einer Klassifizierung von 

«Zigeunern» in «reinrassige» und «Mischlinge» be-

reits vertraut und wurden zudem durch die antiziga-

nistischen Zuschreibungen des Rassenforschers in 

ihren Ressentiments bestärkt. 

Dennoch ist festzustellen, dass die polizeiliche 

Bereitschaft zur Gewaltanwendung für die Durch-

setzung der Vorhaben Steins im Zwangslager 1936 

noch nicht gegeben war. Aus einem Schreiben des 

Polizeipräsidenten von Berlin ist zu erfahren, dass 

dieser die örtlichen polizeilichen Behörden dazu an-

gewiesen habe, «dem Gesuchsteller [Stein] auf An- 

spruch polizeilichen Schutz zu gewähren», dies je-

doch unter der Massgabe, «dass eine solche zu einer 

zwangsweisen Vornahme der Untersuchung nicht 

gewährt werden» könne.46 Erst die Mitarbeiter der 

RHF, zu denen zeitweise auch Stein zählte, wende-

ten teils gemeinsam mit Polizisten ab 1938 Gewalt 

an, die über die bisherigen körperlichen Übergriffe 

hinausging. Die folgende exemplarische Gewaltsi-

tuation, die von Otto Rosenberg und anderen Zeit-

zeugen beschrieben wurde, changiert zwischen Be-

strafung und Folter: «Nun konnten einige Auskunft 

geben, aber einige, die schon älter waren, hatten auf 

Anhieb nicht gleich alles parat. Ich kann mich an 

eine Frau erinnern, der sie deshalb die Haare ab-

schnitten. Furchtbar, wenn man sich das überlegt. 

Sie hatte wohl nicht die Wahrheit gesagt oder nicht 

das, was die Justin [Eva Justin, Mitarbeiterin der 

RHF; P.P.] und der Dr. Ritter wissen wollten, und 

war weggelaufen und hatte sich am Falkenberger 

Weg versteckt. Sie wurde dort von den beiden mit 

Hilfe der Polizei aufgestöbert und geholt. Dann ha-

ben sie ihr die Haare abgeschnitten. Stellen Sie sich 

das einmal vor, so einer alten Frau! Dann hatte die 

nur noch so Stacheln auf dem Kopf! Es war schon 

kalt, und da übergossen sie sie auch noch mit eiskal-

tem Wasser, und sie musste auf der Stelle ste-

henbleiben und war, glaube ich, innerhalb von drei 

Tagen tot.»47 

Schliesslich prägte drittens die mit Gewalter-

fahrungen verbundene Zwangsarbeit die Lebenssi-

tuation der in Berlin-Marzahn festgehaltenen Sinti 

und Roma. Der Zwangscharakter der Arbeit war 

von mindestens drei Komponenten geprägt.48 Die 

Arbeitsämter in den Berliner Bezirken teilten den 

internierten Männern, Frauen und Jugendlichen 

Stellen zu, sie konnten sie nicht selbst auswählen. 

Ausserdem waren als «Zigeuner» Verfolgte seit ih-

rer arbeitsrechtlichen Gleichstellung mit Juden 1942 

– wahrscheinlich in der Praxis auch schon zuvor – 

gegenüber anderen Arbeitnehmern u.a. in entloh-

nungs- und versorgungstechnischer Hinsicht be-

nachteiligt.49 Schliesslich übten die Arbeitgeber in 

vielfacher Weise selbst Gewalt gegenüber den Sinti  
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und Roma aus.50 Durch ihre Beschwerden an die 

«Dienststelle für Zigeunerfragen» wirkten sie, 

ebenso wie die anderen Gewaltakteure – Rassenfor-

scher und Lagerwache – an der Radikalisierung der 

Verfolgungsmassnahmen mit. Seit 1942 vermittelte 

die «Einsatzstelle für Juden und Zigeuner»51 beim 

Berliner Arbeitsamt die Zwangslagerinternierten an 

die jeweiligen Unternehmen.52 Arbeitsverhältnisse 

bestanden mit einer Vielzahl kleiner, mittlerer und 

grosser Unternehmen, darunter die Maschinen-

fabrik «Danneberg und Quandt» in Berlin-Lichten-

berg, die Papierwarenfabrik «F. &M. Schöffler», 

die nach eigenen Angaben «zur Durchführung von 

Rüstungsarbeiten der höchsten Dringlichkeitsstufe 

[...] Zigeuner»53 beschäftigte, sowie die Filmstudios 

in Babelsberg und die Riefenstahl-Film GmbH54. 

Radikalisierung der Verfolgung von 

Sinti und Roma 

In den Jahren zwischen der Einrichtung des 

Zwangslagers 1936 und dem Kriegsbeginn 1939 

wurde der polizeiliche Apparat der NS-Zigeuner-

verfolgung in Berlin zentralisiert. Die Spitze des 

kriminalpolizeilichen Komplexes bildete das ab 

Herbst 1939 als Amt V des Reichssicherheitshaupt-

amtes (RSHA) tätige Reichskriminalpolizeiamt 

(RKPA) und die dort angesiedelte «Reichszentrale 

zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens», ihr nach-

geordnet folgten die Kriminalpolizeileitstellen 

(KPLSt) und die Kriminalpolizeistellen (KPSt) bis 

zu den lokal tätigen Polizeirevieren, Gendarme-

rieposten und Gemeindebürgermeistern, die die 

Funktion von «Ortspolizeibehörden» hatten. In-

folge des «Runderlasses zur Bekämpfung der Zi-

geunerplage» vom 8. Dezember 1938 wurde die 

«Dienststelle für Zigeunerfragen» im Berliner Poli-

zeipräsidium am Alexanderplatz eingerichtet. Ne-

ben dem Leiter, Leo Karsten, waren dort folgende 

Mitarbeiter mit der Erfassung und Verfolgung von 

zu «Zigeunern» Erklärten beschäftigt: Kriminal-

oberassistent Pykowski, Kriminalassistent Lossägk, 

Kriminalangestellter Przybilla und der Mitarbeiter 

Britz.55 Die von der Dienststelle spätestens seit 

Sommer 1939 aktiv betriebenen Verfolgungsmass-

nahmen setzte diese in Zusammenarbeit mit ande-

ren Abteilungen der Berliner Kriminalpolizei, wie 

der Kriminalinspektion Vorbeugung, sowie der 

RHF, der Gestapo und teils übereifrig und eigenin-

itiativ handelnden Mitarbeitern und Mitarbeiterin-

nen von Fürsorgebehörden, Standesämtern, Kran-

kenhäusern und weiteren städtischen Behörden und 

Einrichtungen um. Die kriminalpolizeiliche Erfas-

sung der im Zwangslager lebenden Sinti und Roma 

übernahmen die Mitarbeiter der Dienststelle teils 

selbst, teils beauftragte Karsten die Beamten des lo-

kal für das Zwangslager zuständigen 257. Polizeire-

viers in Berlin-Friedrichsfelde. 

Als Annäherung an die Frage des Ausmasses 

der Erfassungs- und Verfolgungstätigkeit der 

«Dienststelle für Zigeunerfragen» und der mit ihr 

kooperierenden Akteure kann anhand der überlie-

ferten Akten der Dienststelle festgestellt werden, 

dass in dem Überrest von 179 Akten mindestens 422 

Personen kriminalpolizeilich erfasst wurden. Da-

nach müssten innerhalb derjenigen nach Nachna-

men geordneten Aktengruppen, die für zwölf Buch-

stabengruppen teilweise im Überrest enthalten 

sind,56 insgesamt mindestens 3630 Männer, Frauen 

und Kinder erfasst worden sein. Die Hochrechnung 

basiert auf den alphanumerischen Aktensignaturen, 

die die Dienststelle fortlaufend nach den Familien-

namen und dem Zeitpunkt der Erfassung vergeben 

hat. Demzufolge ging der Kreis der kriminalpolizei-

lich erfassten Personen weit über die in Marzahn 

Festgehaltenen hinaus. 

Die für den Nationalsozialismus charakteristi-

sche rassistische Mobilisierung fand in der soge-

nannten vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, 

die sich gegen angeblich Kriminelle und als «aso-

zial» stigmatisierte Personen richtete, einen weite-

ren Aktionsraum, in dessen Fokus auch die Inter-

nierten des Zwangslagers Berlin-Marzahn gerieten. 

In dem von Reinhard Heydrich, Chef der Sicher-

heitspolizei, unterzeichneten Schnellbrief des 

RKPA an die KPLSt des Reiches vom 1. Juni 193857  
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wurde bestimmt, dass die «straffe Durchführung 

des Vierjahresplanes» den Einsatz aller arbeitsfähi-

gen Kräfte erfordere, und dies nicht zulasse, dass 

«asoziale Menschen sich der Arbeit entziehen und 

somit den Vierjahresplan sabotieren». Daher sollten 

die KPL St in der Woche vom 13. bis 18. Juni 1938 

aus ihren Bezirken «mindestens 200 männliche ar-

beitsfähige Personen (Asoziale) in polizeiliche Vor-

beugungshaft» nehmen. Im Schnellbrief wurden 

nun erstmals «Zigeuner und nach Zigeunerart um-

herziehende Personen, wenn sie keinen Willen zur 

geregelten Arbeit gezeigt» hätten oder straffällig 

geworden seien, offiziell dem Kreis der zu Verhaf-

tenden zugeordnet. Daraufhin fand am 1. Juni 1938 

eine Zählung der Lagerinternierten statt.58 Zwei 

Wochen später, am 16. Juni 1938, deportierten Ber-

liner Kriminalpolizisten mit der Unterstützung von 

Mitarbeitern des 257. Polizeireviers um 6 Uhr mor-

gens eine unbekannte Anzahl59 männlicher Inter-

nierter in das KZ Sachsenhausen.60 Im Februar des 

folgenden Jahres wurden abermals Männer aus dem 

Zwangslager in das KZ Sachsenhausen ver-

schleppt.61 Die Analyse der rekonstruierbaren Ver-

folgungsfälle zeigt, dass die Verhafteten weder vor-

bestraft noch polizeilich auffällig geworden waren. 

Ihre Verfolgung durch die Kriminalpolizei stützte 

sich auf die ihnen zugeschriebene «rassische» Zu-

ordnung.62 Nur wenige der Verhafteten konnten 

wieder in das Zwangslager Berlin-Marzahn zurück-

kehren. Sie mussten sich verpflichten, nicht über 

die Erlebnisse in der Haftzeit zu berichten. Dass ih-

nen Gewalt angetan wurde, sie schwer arbeiten 

mussten und teilweise traumatisiert waren, bemerk-

ten die Angehörigen gleichwohl.63 

Im Juni 1939 übermittelte der Berliner Oberbür-

germeister, Ludwig Steeg, im Namen des Haupt-

wohlfahrtsamtes die Pläne für die Zukunft des 

Zwangslagers an den Polizeipräsidenten von Ber-

lin.64 Vorgesehen war eine Umwandlung des La-

gers in ein Konzentrationslager bzw. die Neuein-

richtung eines Konzentrationslagers in der Reichs-

hauptstadt. Vor allem zwei Argumente motivierten 

die Stadtverwaltung zu diesem weiteren Schritt der  

Radikalisierung: Zum einen scheint die Stadtver-

waltung darum bemüht gewesen zu sein, die «sehr 

erheblichen weiteren Mittel für die bauliche Ausge-

staltung des Lagers» in Marzahn einzusparen; zum 

anderen verfolgte sie mit der geplanten Auflösung 

und Verlegung des Lagers das Ziel der Unterbrin-

gung der im Berliner Stadtgebiet lebenden Sinti und 

Roma.65 Die NS-Zigeunerverfolgung in Berlin zeigt 

hier eine auch für andere Städte zu konstatierende 

Radikalisierung(sbemühung) «von unten». Vermut-

lich verhinderte der Beginn des Zweiten Weltkrie-

ges die Umsetzung des vom Polizeipräsidium und 

der Stadtverwaltung favorisierten Vorhabens. Der 

Krieg und die kurz darauf beschlossenen Pläne des 

RSHA, die «restlichen 30’000 Zigeuner auch [wie 

die Juden; P. R] nach Polen»66 zu deportieren, eröff-

neten den lokalen Berliner Behörden seitens einer 

Reichsinstanz neue Handlungsräume, d.h. Abschie-

beorte und -möglichkeiten für die von ihnen ver-

folgten Sinti und Roma, sodass sie sehr wahrschein-

lich aus diesem Grund von lokalen Massnahmen zur 

Ausweitung der Verfolgung Abstand nahmen. Am 

12. Oktober 1939 bat Arthur Nebe – ehemaliger Lei-

ter des preussischen LKA und seit Juli 1937 Leiter 

des RKPA, das nun als Amt V in das RSHA einge-

gliedert war – die Stapostelle Berlin telefonisch um 

Auskunft, «wann er die Berliner Zigeuner schicken» 

könne.67 Er argumentierte für eine baldige Umset-

zung der von ihm als «Abschub» bezeichneten De-

portation, da der andernfalls notwendig werdende 

Bau eines Lagers für die Berliner «Zigeuner» mit 

grossen Kosten und grossen Schwierigkeiten ver-

bunden sein würde.68 SS-Hauptsturmführer Braune 

erbat ein paar Tage Geduld, während derer er Eich-

manns Meinung zur Anfrage Nebes einholte. Drei 

Tage später wurde dem Chef des RKPA mitgeteilt, 

dass dem ersten für den 20. Oktober 1939 geplanten 

«Judentransport» «3 bis 4 Waggon Zigeuner ange-

hängt werden» könnten.69 Eichmann plante dem-

nach, einen Teil der Berliner Sinti und Roma zusam-

men mit den Wiener Juden und Jüdinnen nach Nisko 

an der Ostgrenze des «Generalgouvernements» 
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deportieren zu lassen. Diese Nachricht hatte für die 

Berliner Sinti und Roma zur Folge, dass die RHF 

ihre Vermessungs- und Erfassungstätigkeiten in der 

Zeit von Herbst 1939 bis Februar 1940 aus-

schliesslich auf sie konzentrierte.70 Die sogenannte 

Nisko-Aktion zeichnete laut Alfred Gottwaldt und 

Diana Schulle eine mangelhafte und übereilte Pla-

nung aus.71 Diese verhinderte wohl letztlich auch 

die Umsetzung der Deportationspläne für die Berli-

ner Sinti und Roma zu diesem Zeitpunkt. 

Deportationen 

Die erstmals 1939 von Nebe beabsichtigte Deporta-

tion der Berliner Sinti und Roma wurde ab Jahres-

wechsel 1942/43 für alle im Deutschen Reich behei-

mateten Sinti und Roma vorbereitet und überwie-

gend im März 1943 umgesetzt. Der Rahmen, in dem 

über die Auswahl der zu Deportierenden entschie-

den werden sollte, wurde vordergründig durch den 

sogenannten «Auschwitz-Erlass» vom 16. Dezem-

ber 194272, dem dazugehörigen Schnellbrief des 

RSHA vom 29. Januar 194373 und dem gemein-

sam74 von der «Reichszentrale zur Bekämpfung des 

Zigeunerunwesens» und der RHF erarbeiteten «Er-

lass betr. Zigeunerhäuptlinge» vom 13. Oktober 

194275 abgesteckt. Tatsächlich eröffnete der 

Schnellbrief einen breiten Handlungsraum für die 

KPLSt bzw. die dortigen «Dienststellen für Zigeu-

nerfragen». Formal musste das RKPA der Auswahl 

der Deportierten durch die KPLSt nicht zustimmen, 

die Deportationen galten als «Vorbeugungshaft». 

Dies führte laut Karola Fings und Frank Sparing 

dazu, dass «jeder KPLSt selbst überlassen war, in 

welchem Ausmass sie von den Ausnahmebestim-

mungen Gebrauch machte».76 

Die ausgewerteten Verfolgungsakten der Berli-

ner Dienststelle zeigen, dass Leo Karsten in seiner 

Funktion als Leiter der Berliner «Dienststelle für 

Zigeunerfragen» die erste Entscheidungsinstanz 

über die Auswahl derjenigen Sinti und Roma aus 

Berlin und Brandenburg war, die infolge des 

Schnellbriefs nach Auschwitz-Birkenau deportiert 

werden sollten. 

Das Entscheidungsverfahren ist zu Teilen auf den 

hierzu von ihm verwendeten und unterzeichneten 

Vordrucken dokumentiert, die sich in 3777 der Ak-

ten befinden. Die Vordrucke beginnen mit dem Ver-

merk «Gemäss RdErl. des RSHA. vom 13.10.42 –

[...] – ist zu prüfen, wer von den im Bereich der 

KPLSt. Berlin wohnhaften Zigeunermischlingen in 

die Sippe der Sinti- oder Lallerie-Zigeuner einge-

ordnet werden kann. Im Falle der Aufnahme ist an 

das RKPA. über jede einzelne Familie auf einem 

Einzelblatt mit Durchschrift unter Angabe der Per-

sonalien, Beruf, Wohnung gesondert zu berich-

ten»78. Das RKPA wurde also nur im Fall der Aus-

nahme von der Deportation unterrichtet. Für den 

Auswahlprozess der zu Deportierenden waren den 

auf den Vordrucken vermerkten Bemerkungen nach 

zu urteilen persönliche und eingeübte kriminalpoli-

zeiliche Kriterien wie Vorstrafen79, Eheverhält-

nisse, Kinderanzahl und «soziale Angepasstheit» 

von Belang.80 Die Entscheidung hielt Karsten stich-

wortartig auf den Vordrucken fest: «bleibt»81, 

«bleibt vorläufig»82, «muss schon bleiben»83 oder 

«ab»84. 

Anhand der erhaltenen Angaben zu 304 

Zwangslagerinternierten kann festgestellt werden, 

dass neben den infolge des Erlasses vom 13. Okto-

ber 1942 als «Sprechern» eingesetzten Männern nur 

36 weitere Personen von der Deportation im Früh-

jahr 1943 ausgenommen wurden. Die in das KZ 

Auschwitz-Birkenau deportierten Lagerinternierten 

wurden mehrheitlich in sechs Transporten im März 

1943 in das KZ verschleppt. Die meisten Zwangsla-

gerinternierten befanden sich in den Transporten, 

die am 7. März, 19. März, 24. März und 30. März 

1943 in Auschwitz-Birkenau eintrafen. Die konkre-

ten Deportationsumstände können derzeit aus-

schliesslich anhand der Erinnerungsberichte rekon-

struiert werden. Demnach wurden die Internierten 

nach zuvor angefertigten Namenslisten im Zwangs-

lager verhaftet und auf Lkw geladen.85 Die Verhaf-

tungen fanden sowohl tagsüber als auch nachts 

statt.86 Die im Lager Zurückgeblieben wussten vor 

dem Hintergrund der seit 1938 stattfindenden De- 
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portationen, dass ihre Angehörigen in Konzentrati-

onslager verschleppt werden würden und unter-

stützten sie daher mit Brot, das sie ihnen mitgaben. 

Die für die Deportation vorgesehenen Sinti und 

Roma wurden in das Polizeipräsidium am Alexan-

derplatz gebracht und dort bis zu ihrem Abtransport 

festgehalten.87 Ihnen wurde bekanntgegeben, dass 

sie nach Auschwitz gebracht werden würden. Mit 

Personenzügen, die früh morgens unter Bewachung 

von Polizei und Wehrmachtsangehörigen vom 

Schlesischen Bahnhof, dem heutigen Ostbahnhof, 

abfuhren, wurden sie innerhalb einer zwei bis drei 

Tage währenden Zugfahrt in das KZ Auschwitz-

Birkenau deportiert. Nur sieben der 186 namentlich 

bekannten Personen, die aus dem Zwangslager Ber-

lin-Marzahn in das KZ Auschwitz-Birkenau depor-

tiert wurden, überlebten den als «Zigeunerlager» 

oder «Zigeuner-Familienlager» bezeichneten La-

gerabschnitt BII e.88 Noch im Jahr 1943 starben 118 

Sinti und Roma aus Berlin-Marzahn an den Folgen 

der Lagerhaft bzw. wurden ermordet. 

Nur wenig ist derzeit über die Situation der min-

destens 52 Sinti und Roma bekannt, die zwischen 

1943 und 1945 weiterhin im Zwangslager Berlin-

Marzahn festgehalten bzw. dorthin verschleppt 

wurden. Einige von ihnen lebten bereits sieben 

Jahre dort, andere wurden erst im Zusammenhang 

der Auschwitz-Deportationen aus dem Berliner 

Stadtgebiet in das Lager gezwungen. Weitere 14 

Männer, Frauen und Kinder wurden im September 

1944 aus Lublin nach Berlin-Marzahn deportiert. 

Zu dieser Zeit war das Berliner Lager durch Bom-

bardierungsschäden grösstenteils zerstört und die 

Lebensbedingungen waren unerträglich geworden. 

Die Berliner «Dienststelle für Zigeunerfragen» ver-

merkte zu den Hintergründen dieser als «Übersied-

lung» bezeichneten Deportation ins Reichsgebiet: 

«Durch die Deutsche Reichsbahn sind im Zuge der 

Räumungsmassnahmen aus Lublin die bei der dor-

tigen Verwaltung bzw. bei der Vertragsfirma 

Schenker u. Co. beschäftigt gewesenen zigeuneri-

schen Personen: [...] nach Berlin-Mahlow, Reichs 

bahnlager, übersiedelt worden. Soweit diese Perso-

nen in arbeitsfähigem Alter stehen, werden sie im 

Dienst der Reichsbahnverwaltung beschäftigt, und 

wohnen jetzt im Zigeunerlager Berlin-Marzahn. Da 

es sich im vorliegenden Fall um deutsche Zigeuner 

handelt, die 1940 von der KPLSt. Hamburg ins Ge-

neralgouvernement umquartiert wurden, wurden sie 

nunmehr aus kriegsbedingten Gründen für Berlin 

zwangsaufenthaltsverpflichtet.»89 

Die aus Lublin nach Marzahn deportierten Per-

sonen wurden durch die Dienststelle kriminalpoli-

zeilich erfasst, mussten schriftlich den Empfang der 

Auflage vom 17. Oktober 193990 bestätigen und 

sich erkennungsdienstlich fotografieren lassen.91 

Wie die anderen im Lager Internierten mussten sie 

Zwangsarbeit leisten, Belege dafür, dass sie im 

Reichsbahnlager in Berlin-Mahlow eingesetzt wur-

den, lassen sich in den überlieferten Quellen jedoch 

nicht finden. 

Die letzten noch im Zwangslager lebenden 

Männer, Frauen und Kinder verfügten kaum noch 

über Lebensmittel und waren weiterhin der Kon-

trolle und Überwachung durch die «Dienststelle für 

Zigeunerfragen» und die Wachmannschaft ausge-

setzt. Bis zum Kriegsende verschärfte sich ihre Le-

benssituation dramatisch. Eine Überlebende erin-

nerte sich: «Wir hatten nicht viel an. Was wir hatten, 

dass hatten wir an. Und doch war es zerfetzt.»92 Auf 

der Basis von Zeitzeugenerinnerungen schrieb 

Reimar Gilsenbach: «Ein Bombenangriff verheerte 

1944 das Marzahn-Lager. Für die letzten Insassen 

blieb nur die Schulbaracke bewohnbar. Dort hausten 

sie in drangvoller Enge und tiefster Not, dem Ver-

hungern nahe. Als die Sowjetarmee Ende April 

1945 die östlichen Vororte Berlins eroberte, befreite 

sie auch jene zwei Dutzend Sinti, die im Marzahn-

Lager überlebt hatten.»93 

Einige Zwangslagerinternierte waren zuvor mit 

der Zustimmung Karstens und der jeweils zuständi-

gen «Dienststelle für Zigeunerffagen» zu Angehöri-

gen in anderen Städten gezogen. Die Bombenan-

griffe hatten das Lager so stark zerstört, dass ein 

langfristiger Erhalt zu diesem Zeitpunkt anschei- 
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nend von den Verfolgern als nicht mehr wahr-

scheinlich eingeschätzt wurde. Mit der Befreiung 

des Zwangslagers Ende April 1945 waren die letz-

ten dort noch lebenden Männer, Frauen und Kinder 

von der Gefahr der Deportation in ein KZ, der di-

rekten kriminalpolizeilichen Überwachung und der 

rassistischen Verfolgung befreit. Wie Reimar 

Gilsenbach von den Überlebenden erfuhr, «dauerte 

es noch lange, ehe die Opfer das Lager verlassen 

konnten».94 Diejenigen, die die Möglichkeit hatten, 

bei Verwandten oder Bekannten aufgenommen zu 

werden, verliessen das ehemalige Lagergelände.95 

Agnes Steinbach und ihre Mutter, die in einem KZ-

Aussenlager bei Leipzig befreit wurde und zu ihrer 

Tochter in das ehemalige Lager zurückgekehrt war, 

lebten bis Anfang 1949 auf dem von der Polizei 

weiterhin als «Rastplatz Marzahn» bezeichneten 

Gelände.96 

Zusammenfassung 

In Übereinstimmung mit den Forschungsergebnis-

sen, die bisher zu anderen Zwangslagen! für «Zi-

geuner» vorliegen, kann zur Geschichte der Ein-

richtung des Zwangslagers Berlin-Marzahn festge-

stellt werden, dass die anfängliche Initiative zur ge-

waltsamen Exklusion der Berliner Sinti und Roma 

aufseiten der lokalen Behörde, genauer des Haupt-

wohlfahrtsamtes und der Polizei, lag. Bei ihren spä-

testens seit 1934 einsetzenden Planungen erhielten 

die dortigen Mitarbeiter durch das Rassenpolitische 

Amt der NSDAP und die Bezirksämter Unterstüt-

zung. Die Vorbereitungen wurden aber erst in ei-

nem darüber hinausweisenden Kontext im Vorfeld 

der Olympischen Spiele 1936 realisiert: dem Rund-

erlass zur «Bekämpfung der Zigeunerplage» des 

RuPrMdI sowie der einen Monat später durch die 

Staatspolizeileitstelle für den Landespolizeibezirk 

Berlin erlassenen Anordnung, dass «sämtliche in 

Gross-Berlin lagernde Zigeuner nach dem Rastplatz 

bei Marzahn überführt werden» sollten. 

Das Verfolgungsinstrument Zwangslager bot 

den verschiedenen Akteuren einen uneingeschränk- 

ten Zugriff auf die anfänglich über 600 dort festge-

haltenen Sinti und Roma und einen Exklusions-

raum, in dem sie fortan weitere Sinti und Roma in-

ternierten. Sie alle sollten möglichst lückenlos er-

fasst werden. Die von den Rassenforschern, Krimi-

nalpolizisten, Polizisten des lokal für das Lager zu-

ständigen 257. Reviers, Mitgliedern der Lagerwa-

che und der Wohlfahrtsbehörde getätigte Erfas-

sungsarbeit wurde spätestens seit Mitte 1939 von 

der «Dienststelle für Zigeunerfragen» unter Leo 

Karsten koordiniert. Ihre Erfassungs- und Verfol-

gungstätigkeit betraf nach der vorgenommenen 

Hochrechnung vermutlich über 3‘630 Personen im 

Bereich des KPLSt-Bezirks Berlin. 

Die Zusammensetzung der mehrheitlich fami-

lienweise Festgehaltenen war nach derzeitigem 

Wissensstand sehr heterogen, die gemeinsame 

Grundlage ihrer Internierung war allein die rassisti-

sche Stigmatisierung als «Zigeuner». Die in Mar-

zahn internierten Sinti und Roma wurden wenige 

Wochen nach ihrer Festsetzung erstmals für die ras-

senanthropologischen Untersuchungen von Gerhart 

Stein missbraucht. Der junge Rassenforscher stiess 

im Rahmen seiner Tätigkeit bereits 1936 einen bio-

logistisch-antiziganistischen Diskurs auf lokaler 

Ebene an, dessen Kern die Unterscheidung von 

«rassereinen Zigeunern», «Zigeunermischlingen» 

und «nach Zigeunerart umherziehenden Personen» 

bildete, bevor dieser – u.a. durch die Mitarbeiter der 

RHF – reichsweite Wirkung erlangte. 

Die Lebensumstände der Internierten sowie 

konkrete Einzelschicksale können durch Erinne-

rungsberichte und mithilfe einer aus zahlreichen 

Quellen ermittelten namentlichen Übersicht von 

304 Personen, die in Berlin-Marzahn leben muss-

ten, nachvollzogen werden. Die genauere Betrach-

tung der im Lager praktizierten Gewalt zeigt, dass 

die Internierten mit Gewaltanwendung durch ihre 

Arbeitgeber, die Mitglieder der Lagerwache und die 

Rassenforscher konfrontiert waren. Die Arbeitsver-

hältnisse, die zwischen den Internierten und in Ber-

lin ansässigen Unternehmen bestanden, hatten 
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Zwangscharakter. Ein bisher nicht erforschter As-

pekt ist hierbei die Tätigkeit der «Einsatzstelle für 

Juden und Zigeuner» beim Berliner Arbeitsamt. 

Das Lager in Berlin-Marzahn diente als Sam-

mellager für Deportationen. Diese wurden erstmals 

systematisch im Rahmen der sogenannten vorbeu-

genden Verbrechensbekämpfung ab Juni 1938 

durchgeführt. Die genaue Zahl der Deportierten ist 

nicht bekannt, ebenso bedarf die Aufklärung ihres 

weiteren Verfolgungswegs der im Rahmen dieser 

kriminalpolizeilichen Massnahmen im Zwangsla-

ger und möglicherweise auch im Berliner Stadtge-

biet verhafteten Männer und Frauen, die in die KZ 

Sachsenhausen und Ravensbrück verschleppt wur-

den, weiterer Untersuchungen. Nach derzeitigem 

Kenntnisstand entkamen die als «Asoziale» stigma-

tisierten Sinti und Roma aus dem Zwangslager nicht 

mehr der Überwachung durch die Kriminalpolizei; 

nahezu alle wurden in das KZ Auschwitz-Birkenau 

deportiert und dort ermordet. 

Mit Kriegsbeginn ist auch für Berlin eine Radi-

kalisierung(sbemühung) der gegen «Zigeuner» ge-

richteten Verfolgung festzustellen, die ihre Impulse 

«von unten», d.h. von den lokalen Verfolgungsak-

teuren erhielt. 1939 plante das Berliner Hauptwohl-

fahrtsamt die Umwandlung des Zwangslagers in ein 

Konzentrationslager. Die ausbleibende Realisie-

rung dieses Planes kann in den Kontext der von 

Nebe und Eichmann kurz nach Kriegsbeginn gefas-

sten Deportationspläne für die Berliner Sinti und 

Roma nach Nisko eingeordnet werden, die letztlich 

allerdings nicht umgesetzt wurden. Bei den reichs-

weiten Deportationen im Frühjahr 1943 liess die 

«Dienststelle für Zigeunerfragen» fast alle der im 

Zwangslager festgehaltenen Sinti und Roma in das 

KZ Auschwitz-Birkenau deportieren. 

Die bisher vorliegenden Erkenntnisse zum 

Zwangslager in Berlin-Marzahn bedürfen weiterer 

Forschungen zur NS-Zigeunerverfolgung in Berlin, 

um sie im Kontext einer übergreifenden Lokalge-

schichte der Verfolgung vergleichend bewerten zu 

können. 
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14 Vgl. Otto Rosenberg: Das Brennglas. Aufgezeichnet von 

Ulrich Enzensberger, Berlin 1998, S. 18. 
15 Vgl. Schreiben v. 1.9.1936, Berlin-Wedding, unterzeich-

net von einer nicht näher identifizierten Person namens 
Schewe (Teilabschrift ohne Adressat, Absender und Be-
treff), LAB, A Rep. 033-08, Bl. 90. Sehr wahrscheinlich 
handelt es sich um den Auszug einer Antwort auf das 
Schreiben von Suthoff-Gross (Anm. 8). In dem Schreiben 
von Schewe heisst es u.a.: «Für die rassisch nicht zu den 
Zigeunern gehörenden Wohnwagenbesitzer ist eine Tren-
nung im Zigeuner-Rastplatz nicht vorgesehen worden. 
Die Entlassung dieser Wohnwagenbesitzer aus dem Lager 
ist angestrebt und gestattet worden, jedoch mit der Ein-
schränkung, dass lediglich gewerblich zugelassenen 
Schaustellern diese Vergünstigung gewährt werden soll.» 
(Hervorh. i. Orig.). 

16 Hierfür spricht auch die abnehmende Zahl der Internierten 
im ersten Jahr nach Einrichtung des Zwangslagers: Im 
September 1936 befanden sich 617 Personen im Zwangs-
lager, im Juli 1937 war die Zahl auf etwa 400 gesunken. 
Schreiben Rassenforscher Stein an Regierungsinspektor, 
1.9.1936, BArch, Zsg 142/29, Bl. 2-14, hier Bl. 3; vgl. 
Sybil Milton: Antechamber to Birkenau: The Zigeunerla-
ger after 1933, in: Grabitz/Bästlein/Tuchel (Anm. 4), S. 
241-259, hier Anm. 25. Schreiben Oberbürgermeister 
Berlin an Polizeipräsident Berlin, 14.6.1939, StAHH, SB 
I, AF 83.70, Bl. 58-60, hier Bl. 58v. 

17 Die Berliner «Dienststelle für Zigeunerfragen» erfasste 
und verfolgte auch Personen, die von der «Rassenhygie-
nischen und bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle» 
als «Nichtzigeuner» eingestuft wurden. Diese in den über-
lieferten Akten der Dienststelle dokumentierten Verfol-
gungsfälle betreffen aber ausnahmslos Personen, die nicht 
im Zwangslager interniert waren. 

18 Vgl. z.B. den Erinnerungsbericht von Ewald Hanstein, der 
im Spätsommer oder Herbst 1936 mit seiner Familie von 

Breslau nach Berlin umgezogen war und gleich nach der 
Ankunft in der Hauptstadt in Berlin-Marzahn zwangsin-
terniert wurde. Visual History Archive, University of 
Southern California, Los Angeles, CA, USA (VHA), 
Ewald Hanstein, Interview 40368, 16.12.1997. 

19 Vgl. Reimar Gilsenbach: Zwangslager, Manuskript, 
20 3.1985, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher 

Sinti und Roma, Heidelberg (DokuZ), Nachlass Gilsen-
bach (NG), Ordner 4, o. Bl. (S. 6 des 10-seitigen Berichts). 

20  Von fünf Personen lässt sich das Geschlecht nicht bestim-
men, da Vomamenangaben und weitere Informationen 
fehlen. Vgl. Pientka (Anm. 5), S. 28, Anm. 139. 

21 Vgl. z.B. die Erinnerung von Oskar Böhmer, der 1920 als 
Ältester von zehn Geschwistern in Hamburg geboren 
wurde und seit 1936 im Zwangslager Berlin-Marzahn le-
ben musste: «Als wir in Marzahn festgehalten wurden, 
musste ich natürlich meine Lehre abbrechen. Ich konnte ja 
nicht zu Fuss von Marzahn bis nach Charlottenburg gehen. 
Fahren durften wir nicht. Da habe ich dann eine Arbeit ge-
macht, die heute ein 20jähriger Mann machen würde. Ich 
war 16. Das war bei dieser Firma Erwin Knabe. Erst habe 
ich da als freier Arbeiter gearbeitet und als der Krieg aus-
brach, habe ich da als Dienstverpflichteter weitergearbei-
tet.» Karin Guth hat ein umfangreiches Onlinearchiv «Die 
Verfolgung und Deportation der Sinti und Roma in Ham-
burg durch die Nationalsozialisten» zusammengestellt, 
das Oskar Böhmer gewidmet ist:  
http://wwwl.uni-hamburg.de/rz3a035//sintiroma.html, 
Zugriff: 18.9.2011. Auch der Zeitzeugenbericht Oskar 
Böhmers, der aus vielen über drei Jahre geführten Gesprä-
chen zwischen ihm und Karin Guth entstanden ist, kann 
dort abgerufen werden:  
http://wwwl.uni-hamburg.de/rz3a035//eyeboehmer.html, 
Zugriff: 18.9.2011. 

22 Vgl. Schreiben Oberbürgermeister Berlin an Polizeipräsi-
dent Berlin, 14.6.1939, StAHH, SB I,AF 83.70, Bl. 58-60, 
hier Bl. 58v. 

23  LAB, F Rep. 290-09-03, 65/3581-3590. Es handelt sich 
um eine Serie von zehn Schwarzweissfotografien, die Ge-
orgi 1936 als Auftragsarbeit für das Lichtenberger Heima-
tarchiv anfertigte; vgl. Stoye (Anm. 4). 

24 Schreiben Oberbürgermeister Berlin an Polizeipräsident 
Berlin, 14.6.1939, StAHH, SB I, AF83.70, Bl. 58-60, hier 
Bl. 58v. 

25 Vgl. Erinnerungsbericht Böhmer (Anm. 21). 
26 Ebd. 
27 Rosenberg (Anm. 14), S. 33 f. 
28 Ebd. 
29 Haupternährungsamt Berlin an Bezirksbürgermeister, 

13.5.1942, in: Romani Rose (Hg.): Der nationalsozialisti-
sche Völkermord an den Sinti und Roma, Heidelberg 
1995, S. 23, ohne Quellenangabe. 

30 Schnellbrief Oberbürgermeister Berlin, betr. Zulagekarte 
für Zigeuner, 26.10.1942, BArch, R36, Nr. 2649, Bl. 9, zit. 
nach Udo Engbring-Romang: Die Verfolgung der Sinti 
und Roma in Hessen zwischen 1870 und 1950, hg. v. 
Adam Strauss, Verband Deutscher Sinti und Roma, Lan-
desverband Hessen, Frankfurt am Main 2001, S. 208,  
Fn. 33. 

31 Schreiben Rassenforscher Stein an Regierungsinspektor, 
1.9.1936, BArch, Zsg 142/29, Bl. 2-14, hier Bl. 4. 

32 Schreiben Oberbürgermeister Berlin an Polizeipräsident 
Berlin, 14.6.1939, StAHH, SB I,AF83.70, Bl. 58-60, hier 
Bl. 59. 
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http://wwwl.uni-hamburg/


 

Die Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus – «Beiträge», Heft 14 67 

logie 72 (1941), S. 75-113, hier S. 91. 
45 Stein legte erst im Mai 1937 sein medizinisches Staatsex-

amen ab. Vgl. Sandner (Anm. 42), S. 185. 
46 Polizeipräsident von Berlin, Abt. V, an Staatskommissar 

von Berlin, 28.9.1936, LAB, A Pr.Br. Rep. 057, Nr. 2184, 
o. Bl. Die im Folgenden zitierte Passage Steins aus seiner 
Dissertation gibt Anlass zur Annahme, dass diese Vorgabe 
eingehalten wurde: «Nicht gemessen habe ich den Brust-
umfang, die Symphysenhöhe [Schambeinfügenhöhe] und 
Beckenbreite, da ich die Leute nicht bewegen konnte, sich 
auszuziehen.» Vgl. Stein (Anm. 44), S. 92. Die späteren 
Untersuchungen der RHF beinhalten diese gegen den Wil-
len der Betroffenen bei Nacktheit vorgenommen Vermes-
sungen des Schambereichs. 

47  Rosenberg (Anm. 14), S. 24-25. 
48  Vgl. Sandner (Anm. 42), S. 157-160. 
49  Am 13. März 1942 ordnete Reichsarbeitsminister Franz 

Seldte an, dass «die für Juden erlassenen Sondervorschrif-
ten auf dem Gebiete des Sozialrechts [...] in ihrer jeweili-
gen Fassung auf Zigeuner entsprechend Anwendung» fin-
den sollten. Anordnung über die Beschäftigung von Zigeu-
nern, Reichsgesetzblatt I, 1942, S. 138; vgl. Martin Lucht-
erhandt: Der Weg nach Birkenau. Entstehung und Verlauf 
der nationalsozialistischen Verfolgung der «Zigeuner» 
Lübeck 2000, S. 197. 

50  Helene Ansin berichtete, dass sie bei einer «SS-Frau» na-
mens Sperling in der Berliner Grenadierstrasse beschäftigt 
war und von dieser misshandelt wurde. «Wir mussten bei 
ihr den ganzen Tag arbeiten von früh bis um 5 Uhr bis 
abends um 20 Uhr. Und bekamen Schläge. Ich habe Nar-
ben an meinem Körper und vier Zähne wurden mir raus-
geschlagen.» Lebenslauf Helene Ansin, 4.5.1966, DokuZ, 
NG, Ordner 4, o.Bl. 

51  Bisher wurde die Rolle dieser zentralen Berliner Stelle für 
die Vermittlung von rassistisch Verfolgten an Unterneh-
men nicht erforscht. 

52  Die standardisierte Meldung war mit dem Betreff «Anord-
nung über die Beschäftigung von Zigeunern v. 13.3.1943» 
überschrieben und meldete die genannte Person unter Ver-
weis auf das für sie durch die RHF erstellte Gutachten und 
der darin erfolgten Klassifizierung an die «Einsatzstelle 
für Juden und Zigeuner» beim Berliner Arbeitsamt. Vgl. 
z.B. LAB, APr. Br. Rep. 030-02-03, Nr. 24, Nr. 116, Nr. 
121, Nr. 177. 

53  Schreiben F. &M. Schöffler an Karsten, Leiter der Dienst-
stelle für Zigeunerfragen Berlin, LAB, APr.Br.Rep. 030-
02-03,Nr. 127, Bl. 15. 

54 Vgl. zur Beschäftigung von Zwangslagerinternierten 
durch Leni Riefenstahl für ihren Film «Tiefland» Reimar 
Gilsenbach/Otto Rosenberg: Riefenstahls Liste. Zum Ge-
denken an die ermordeten Komparsen, in: Berliner Zei-
tung, 17.2.2001. 

55  Vgl. Pientka (Anm. 5), S. 59. 
56  Es handelt sich um folgende Buchstaben (die höchste in 

der jeweiligen Buchstabengruppe vergebene Aktennum-
mer ist in Klammern angegeben): D (11), F (143), H (117), 
K (87), L (86), M (33), N (2), P (91), R (198), S (202), T 
(23), W (217). Da in der Mehrheit der Akten Familien, sel-
tener auch Ehepaare, erfasst wurden, kann davon ausge-
gangen werden, dass durchschnittlich mindestens drei Per-
sonen pro Akte erfasst wurden; vgl. Pientka (Anm. 5), S. 
59. 

57 Hier und im Folgenden RKPA, Tgb.-Nr. RKPA 6001/ 
295.38,1.6.1938, Erlasssammlung Vorbeugende Verbre-
chensbekämpfung; vgl. Wolfgang Ayass: «Ein Gebot der 
nationalen Arbeitsdisziplin». Die Aktion «Arbeitsscheu 



 

68 Pientka: Leben und Verfolgung im Zwangslager Berlin-Marzahn 1936-1945 

Reich» 1938, in: Beiträge zur nationalsozialistischen Ge-
sundheits- und Sozialpolitik 6 (1988), S. 43-74, hier S. 44, 
Fn. 3. 

58 Schreiben Oberbürgermeister Berlin an Polizeipräsident 
Berlin, 14.6.1939, StAHH, SB I, AF83.70, Bl. 58-60, hier 
Bl. 58v. 

59 Zur Zahl der bei der sogenannten «Aktion Arbeitsscheu 
Reich» im Bereich der KPLSt Berlin als «Zigeuner» ver-
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den überlieferten Grössenordnungen anderer KPLSt im 
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60  Vgl. die Einlieferungsanzeigen in den überlieferten Akten 
der Dienststelle, LAB, APr. Br. Rep. 030-02-03. 

61  Vgl. z.B. LAB, APr.Br.Rep. 030-02-03, Nr. 154. 
62  Vgl. Pientka (Anm. 5), S. 64-71. 
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net von Ralf Lorenzen, Bremen 2005, S. 38 f «Zuerst kam 
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rungsbericht von Elisabeth Lehmann, in: Romani Rose 
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tionalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma, 
bearb. v. Frank Reuter u. Silvio Peritore, Heidelberg 1999, 
S. 66-67, hier S. 66. 

64 Schreiben Oberbürgermeister Berlin an Polizeipräsident 
Berlin, 14.6.1939, StAHH, SB I, AF83.70, Bl. 58-60, hier 
Bl. 59 f. 

65  Ebd., Bl. 59v. 
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II/Rf./Fh., 27.9.1939; zit. n. Michael Zimmerman: Die na-
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Birkenau, in: Christoph Dieckmann (Hg.): Die nationalso-
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67 Telegramm, Geheime Staatspolizei, Stapostelle Berlin, 
13.10.1939, abgedruckt in Rose: Der nationalsozialisti-
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68  Ebd. 
69 Telegramm, Geheime Staatspolizei, Stapostelle Berlin, 

16.10.1939, abgedruckt in Rose: Der nationalsozialisti-
sche Völkermord (Anm. 29), S. 90, o. Quellenangabe. 

70 Vgl. Luchterhandt (Anm. 49), S. 180. Wahrscheinlich 
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mentierte Chronologie, Wiesbaden 2005, S. 32. 

72  Der Befehl Himmlers mit der Tgb.-Nr. 12652/42 Ad./RF/ 
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tismusforschung 15 (2006), S. 303-333, hier S. 317. 

75  Erlass betr. Zigeunerhäuptlinge, RSHA (RKPA) V A2 Nr. 
2260/42,13.10.1942, Auszüge bei Reimar Gilsenbach: Oh 
Django, sing deinen Zorn. Roma und Sinti unter den Deut-
schen, Berlin 1993, S. 150, sowie bei Fings: «Wannsee-
Konferenz» (Anm. 74), S. 317-322. 

76  Vgl. Karola Fings/Frank Sparing: Rassismus, Lager, Völ-
kermord. Die nationalsozialistische Zigeunerverfolgung 
in Köln, Köln 2005, S. 298. 

77  Luchterhandt (Anm. 49), S. 242, Anm. 41. 
78  Vgl. z.B. Vermerk Dienststelle für Zigeunerfragen, 4.2. 

1943, LAB, A Pr.Br.Rep. 030-02-03, Nr. 75, Bl. 15. 
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formationen der zu überprüfenden Person, hierzu gehörten 
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80 Vgl. z.B. ebd. 
81 Vgl. z.B. ebd. 
82 Vgl. z.B. Vermerk Dienststelle für Zigeunerfragen, 4.2. 

1943, LAB, A Pr.Br.Rep. 030-02-03, Nr. 32, Bl. 8. 
83 Vgl. Vermerk Dienststelle für Zigeunerfragen, 4.2.1943, 

LAB, A Pr.Br.Rep. 030-02-03, Nr. 82, Bl. 8. 
84  Zit. nach Luchterhandt (Anm. 49), S. 243, Fn. 59. 
85  Vgl. Erinnerungsbericht einer Überlebenden des Zwangs-

lagers in Rose: Der nationalsozialistische Völkermord 
(Anm. 29), S. 49; Erinnerungsbericht von Oskar Böhmer 
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86  Vgl. die Erinnerung einer Überlebenden (die Zeitzeugin-
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falsche Wort – Wiedergutmachung an Zigeunern (Sinti) in 
Deutschland?», BRD 1987, 83 Min., Regie: Katrin Sey-
bold, Drehbuch: Melanie Spitta, hier 00:47:25. 

87  Vgl. ebd. 
88  Pientka (Anm. 5), S. 94. 
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1944, LAB, A Pr.Br.Rep. 030-02-03, Nr. 177, Bl. 6. 
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92  DokuZ, NG, Ordner 4, Lebenslauf Ansin. 
93  Gilsenbach: Django (Anm. 75), S. 145. 
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Dietmar Sedlaczek 

Nur eine Zwischenstation. 

Sinti und Roma im Jugend-KZ Moringen1 

Bereits lange vor der Machtübernahme der Natio-

nalsozialisten wurden Sinti und Roma diskriminiert: 

Seit der Reichsgründung 1871 gab es Erlasse zur 

«Bekämpfung des Zigeunerunwesens», die eine 

Einweisung von Kindern und Jugendlichen in eine 

Fürsorgeerziehung vorsahen.2 Auf diese Weise soll-

te auf die vermeintliche körperliche Verwahrlosung 

und den unzureichenden Schulbesuch als Folge des 

«Wanderlebens der Zigeuner» reagiert werden – mit 

dem Ziel, ihr «Umherziehen» zu unterbinden und 

sie sesshaft zu machen.3 In den Gemeinden verspra-

chen sich die Beamten durch die Wegnahme der 

Kinder freilich zuallererst einen Abschreckungsef-

fekt, um den Zuzug von Sinti und Roma in ihrer Re-

gion zu verhindern.4 In der Zeit des Nationalsozia-

lismus blieben diese Erlasse in Kraft. Sinti und 

Roma galten den neuen Machthabern als «asoziale 

Rasse». Soziale und rassistische Verfolgung können 

hier nicht getrennt voneinander betrachtet werden.5 

Im Juli 1933 wurde die Zwangsvereinigung der 

deutschen Wohlfahrtsverbände zur – von der «Na-

tionalsozialistischen Volkswohlfahrt» (NSV) be-

herrschten – «Reichsgemeinschaft der freien Wohl-

fahrtspflege Deutschlands» vollzogen. Damit be-

gann die Ausrichtung der Fürsorgeerziehung nach 

«nationalsozialistischen Erziehungsgedanken». 

Früh wurde eine Unterscheidung der Zöglinge in 

Erfolgs- und Nichterfolgsfälle vorgenommen. Die 

«leichten Fälle» verblieben bei der NSV, während 

die «einwandfrei erbbiologisch minderwertigen 

Fälle» den Einrichtungen der kirchlichen Verbände 

zugeführt wurden. Damit war der Weg frei für eine 

Ausrichtung der Heime nach rassenhygienischen 

Massgaben.6 Die sogenannten «Zöglinge» wurden  

nach ihrer «sozialen Brauchbarkeit» bewertet. Das 

Ergebnis konnte die Zwangssterilisation bedeuten. 

In jedem Fall aber wurden die Jugendlichen als 

«erbgesund» bzw. «gemeinschaftsgefährdend» ka-

tegorisiert und bestimmten Heimtypen zugeordnet.7 

Darüber hinaus wurde überlegt, weitergehende Be-

wertungsabstufungen der Fürsorgezöglinge einzu-

führen – z.B. die Unterteilung in acht Gruppen, die 

vom «erbgesunden, geistig normalen Jugendlichen 

aus schlechten häuslichen Verhältnissen» bis zum 

«verwahrlosten rassischen Fremdling» reichten.8 

In der Praxis versuchten die zuständigen Behör-

den allerdings häufig, eine Einweisung von «Zi-

geunerkindem» in Heime zu verhindern, da deren 

«Erziehbarkeit» prinzipiell bezweifelt wurde. Diese 

Frage hatte unter anderem der Psychologe und Psy-

chiater Robert Ritter aufgeworfen, der bei seinen 

pseudowissenschaftlichen Untersuchungen an Sinti 

und Roma herausgefünden haben wollte, dass diese 

trotz Erziehung und Lehre «Vagabunden» blieben. 

Die Ursache sah Ritter in der Vererbbarkeit solcher 

Verhaltensweisen. Ritters These hatte konkrete 

Auswirkungen. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Lei-

ter der 1937 beim Reichsgesundheitsamt eingerich-

teten «Rassenhygienischen und bevölkerungsbiolo-

gischen Forschungsstelle» begannen er und seine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sämtliche Sinti 

und Roma im Deutschen Reich zu erfassen. Bereits 

nach drei Jahren hatten sie 20’000 Gutachten ange-

fertigt. Diese Gutachten wurden später vom Reichs-

kriminalpolizeiamt (RKPA) als Grundlage für die 

Deportationen von Sinti und Roma in Konzentrati-

onslager herangezogen.9 
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Während die «Zigeuner» im Mittelpunkt der 

Tätigkeit von Ritters «Forschungsstelle» standen, 

wurden zugleich auch «Asoziale» und straffällig 

gewordene Jugendliche behördlich registriert. 

Im September 1939 hatte Reinhard Heydrich, 

der Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheits-

dienstes der SS (SD), erstmals eigene Lager ausser-

halb der Fürsorgeerziehung zur Internierung «ver-

wahrloster» und sozial unangepasster Jugendlicher 

gefordert. Unterstützung erhielt Heydrich von 

Heinrich Himmler, dem Reichsführer SS und Chef 

der Deutschen Polizei. Im Frühjahr 1940 wurde dar-

aufhin das RKPAmit der Errichtung sogenannter 

«Jugendschutzlager» beauftragt. Damit endete die 

Debatte über die «Erziehbarkeit» bzw. vermeintli-

che «Unerziehbarkeit» von Jugendlichen in der Für-

sorgeerziehung.10 

Diese Diskussion hatte bereits in der Weimarer 

Republik begonnen: Als «unerziehbar» eingestufte 

Jugendliche sollten in «Bewahranstalten» einge-

wiesen werden. Diese Einrichtungen sollten keine 

erzieherischen Aufgaben mehr wahmehmen, son-

dern lediglich die Verwertung der Arbeitskraft der 

betreffenden Personen ermöglichen. Erb- und ras-

senhygienische Vorstellungen des frühen 20. Jahr-

hunderts bildeten die Grundlage für diese Debatte. 

Die Unterscheidung der in Betracht genommenen 

Personengruppen in «Gemeinschaftsfähige» und 

«Gemeinschaftsfremde» lässt die Errichtung der Ju-

gend-KZ, so Martin Guse und Andreas Kohrs, als 

zweckmässigen Ersatz für das seit Jahren geforderte 

Bewahrungsgesetz erscheinen. Entsprechend posi-

tiv waren die Äusserungen aus der Fürsorge: «Wir 

begrüssen es nun als einen grossen Fortschritt, dass 

wir die zu bewahrenden männlichen Zöglinge seit 

einigen Monaten in das neu eingerichtete Jugend-

schutzlager Moringen einweisen können [...]. Die 

neue Einrichtung bedeutet für die Fürsorgeerzie-

hungsarbeit eine wesentliche Entlastung und be-

deutsame Verbesserung.»11 

Das Jugend-KZ Moringen wurde im August 

1940 als erstes sogenanntes «polizeiliches Jugend-

schutzlager» in den Gebäuden eines Werkhauses in 

Moringen bei Göttingen eingerichtet. Hier waren 

männliche Jugendliche im Alter von etwa 13 bis 22 

Jahren interniert. 1942 entstand nahe dem Frauen-

KZ Ravensbrück in Brandenburg ein weiteres Ju-

gend-KZ: das «Jugendschutzlager Uckermark» für 

weibliche Jugendliche. Annähernd 2‘500 Häftlinge 

waren aus den unterschiedlichsten Gründen in den 

beiden Jugend-KZ Moringen und Uckermark inhaf-

tiert. Sie kamen nicht allein aus dem Reichsgebiet, 

sondern auch aus den besetzten Ländern, so aus Lu-

xemburg, Polen, Norwegen und Slowenien, aber 

auch aus Österreich. 

Einrichtung des Lagers und Lageralltag 

Im August 1940 kamen die ersten jugendlichen 

Häftlinge nach Moringen. Die Einweisung erfolgte 

über die Jugend- und Landesjugendämter sowie die 

Kriminalpolizei; sie hatten vom RKPA ein Vor-

schlagsrecht zur Inhaftierung «asozialer» und «kri-

mineller» Jugendlicher erhalten. Später wurde der 

Kreis der Einweisungsberechtigten auf Vormund-

schaftsrichter, Justizstellen und die jeweilige Ge-

bietsführung der Hitlerjugend (HJ) erweitert. Sie 

alle waren berechtigt, die Haft in einem Jugend-KZ 

zu beantragen.12 Vor allem Erziehungsheime und 

Jugendämter machten von dieser Möglichkeit Ge-

brauch, um sich missliebiger Zöglinge zu entledi-

gen. 

Sehr unterschiedliche Gründe konnten zur Haft 

in einem Jugend-KZ führen: Sie reichten von der 

Verweigerung des HJ-Dienstes oder dem Vorwurf 

der Arbeitsverweigerung oder Sabotage über ver-

meintliche Unerziehbarkeit, Renitenz oder Krimi-

nalität und «Rassenschande» oder Zugehörigkeit 

zur Swing-Jugend bis hin zu Sippenhaft bei politi-

schen Aktivitäten der Eltern. Oppositionelles Ver-

halten und Widerstand gegen das System konnte 

ebenso ein Einweisungsgrund sein wie der Vorwurf 

sittlicher und sexueller «Verwahrlosung» oder der 

Homosexualität. Auch aus religiösen (Zeugen Jeho-

vas), eugenischen und rassistischen Gründen 

konnte eine Internierung erfolgen.13 
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Robert Ritter war 1941 zum Leiter des «Krimi-

nalbiologischen Instituts der Sicherheitspolizei und 

des SD» (KBI) aufgerückt. Die Aufgabe des KBI 

bestand darin, die mit sicherheitspolizeilichen Auf-

gaben betrauten staatlichen Einrichtungen im 

«Kampf gegen Gemeinschaftsfremde» «wissen-

schaftlich» zu beraten. Des Weiteren sollte ein Ar-

chiv mit Daten über alle «asozialen und kriminellen 

Sippen innerhalb des Reichsgebietes» eingerichtet 

werden.14 

Neben dieser Tätigkeit arbeitete Ritter als «Lei-

tender Kriminalbiologe» im Jugend-KZ Moringen. 

Den Jugend-KZ kam die Aufgabe zu, «ihre Insassen 

nach kriminalbiologischen Gesichtspunkten zu 

sichten, die noch Gemeinschaftsfähigen so zu för-

dern, dass sie ihren Platz in der Volksgemeinschaft 

ausfüllen können[,] und die Unerziehbaren bis zu 

ihrer endgültigen anderweitigen Unterbringung (in 

Heil- und Pflegeanstalten, Bewahranstalten, Kon-

zentrationslagern usw.) unter Ausnutzung ihrer Ar-

beitskraft zu verwahren».15 Wie Ende der 1930er-

Jahre die Sinti und Roma, unterzogen Ritter und 

seine Mitarbeiter nun die jugendlichen Häftlinge in 

Moringen einer kriminalbiologischen Erfassung. 

Diese bestand aus Befragungen zu den Familienver-

hältnissen über mehrere Generationen, zum Verlauf 

der Pubertät, zu Freizeitgestaltung und Krankhei-

ten, zu Schulbildung und Beruf. Darüber hinaus 

wurden die Körper der Jungen vermessen. Für die 

jugendlichen Häftlinge waren Sinn und Bedeutung 

dieser Untersuchungen nicht zu erfassen. Zu den 

Folgen dieser Untersuchungen gehörten auch 

Zwangssterilisierungen. So sind für Moringen 22 

solcher Eingriffe nachgewiesen, die in der Chirur-

gie der Göttinger Universitätsklinik durchgeführt 

wurden.16 

Ritter entwickelte im Rahmen seiner Tätigkeit 

in den beiden Jugend-KZ ein eigenes Blocksystem; 

auch dies war für die Häftlinge nicht zu durch-

schauen. Es basierte auf «sozialdarwinistisch und 

rassenbiologisch orientierten Vorstellungen von ei-

ner erblich bedingten Kriminalität oder Asoziali-

tät».17 Ziel war die Differenzierung der Lagerzög-

linge in bestimmte «Menschentypen». Dies sollte  

durch ein aus unterschiedlichen Blocks bestehendes 

System erreicht werden. In einem Aufsatz im Mit-

teilungsblatt des RKPA vom Dezember 1944 be-

schreibt der Lagerkommandant Karl Dieter das Mo-

ringer Blocksystem18: Der «1. Block» war der «Be-

obachtungsblock», in den zunächst einmal alle 

Neunankömmlinge kamen. Der «U-Block» war für 

sogenannte «Geistesschwache und geistig Geschä-

digte» vorgesehen. Der «S-Block = Block der Stö-

rer» galt für «besonders schwierige Naturen (hoch-

gradig Abartige und geistig etwas Beschränkte), die 

in ständigem Konflikt mit der Gemeinschaft leben 

und dauernd der Sicherung bedürfen. Es sind die in 

engerem Sinne, ‚Frühkriminellen’, kriminell aktiv 

veranlagte junge Menschen, Überrege, Erregbare, 

anlagemässig Unzufriedene, rücksichtslose Gauner, 

die den Nachwuchs der Berufs- und Gewohnheits-

verbrecher bilden.»19 Der «D-Block» war der Block 

der «Dauerversager», in dem «die grosse Gruppe 

der Haltlosen» untergebracht wurde. Als Beispiel 

stellt er den Lagerzögling Emil G. vor, der aus «ei-

ner asozialen Verbrecherfamilie» stamme. Über alle 

jugendlichen Häftlinge wurden in halbjährlichem 

Abstand Führungsberichte verfasst. Im Bericht über 

Emil G. vom 27. Juli 1944 heisst es: «Er wirkt lust-

los und tut mit sichtlichem Widerwillen nur das Nö-

tigste, oft auch dies nur nach Antrieb. Es ist noch 

nicht gelungen, G. an Zucht und Ordnung zu ge-

wöhnen. Sein Arbeitswille ist recht gering. Aussich-

ten auf Erziehungserfolg scheinen kaum gegeben. 

G. dürfte ein Bewahrungsfall bleiben.»20 

Neben den genannten Blocks bestanden noch 

der «G-Block = Block der Gelegenheitsversager», 

der «F-Block = Block der fraglich Erziehungsfähi-

gen» und der «E-Block = Block der Erziehungsun-

fähigen». Dieser war nach Dieter für «vorwiegend 

Verwahrloste, schwer Erziehungsgeschädigte oder 

Pubertätsversager» vorgesehen.21 

Die Zuordnung zu einem bestimmten Block 

konnte weitreichende Konsequenzen haben, wie 

z.B. die Überstellung in andere Konzentrationslager 

oder die Einberufung zum Militär im Erwachsenen- 
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alter, aber auch die Einweisung in eine geschlossene 

Heil- und Pflegeeinrichtung oder in eine «Bewahr-

anstalt».22 

Ritter wurde bei seiner Tätigkeit in Moringen 

von einem promovierten Psychologen, zwei weibli-

chen Schreibkräften sowie 15 der Waffen-SS ange-

hörenden sogenannten «Erziehern bzw. Blockfüh-

rern» unterstützt; fünf von ihnen waren ausgebil-

dete Lehrer, einer war Sozialpädagoge. 

Zwischen 1940 und 1945 waren in Moringen 

etwa 1‘400 männliche Jugendliche aus einem der 

oben genannten Gründe inhaftiert. Zunächst waren 

die Häftlinge in den Gebäuden des Werkhauses un-

tergebracht. 1941 wurde aufgrund der hohen Bele-

gung des Lagers ein zusätzliches Barackenlager mit 

doppelter Stacheldrahtumzäunung und Wachtür-

men errichtet. Das Lager verfügte über zwei Aus-

senkommandos in Berlin-Weissensee (seit Sommer 

1943) und in einer unterirdischen Munitionsfabrik 

in Volpriehausen, etwa zwölf Kilometer von Morin-

gen entfernt (seit Juli 1944). 

Der Tagesablauf der jugendlichen Häftlinge 

war strikt geregelt. Ordnung, Sauberkeit und Diszi-

plin waren die zentralen Werte, die durch Anord-

nungen, Appelle und Strafen brutal und erbar-

mungslos durchgesetzt wurden. Neben dem Entzug 

von Vergünstigungen (z.B. Postsperre) und Ord-

nungsstrafen (z.B. das Essen stehend einnehmen zu 

müssen) wurden vor allem Essensentzug, das «harte 

Lager» (Entfernung des Strohsacks), Strafstehen, 

Dauer- und Bunkerarrest (nur an jedem dritten Tag 

volle Beköstigung, ansonsten nur Wasser und Brot), 

Stockhiebe und Strafexerzieren (sogenannter 

«Strafsport», der nicht selten zum völligen physi-

schen Zusammenbruch führte) praktiziert.23 

Einen wesentlichen Bestandteil des Moringer 

Lageralltags bildete die Zwangsarbeit.24 Bei unzu-

reichender Ernährung und mangelnder Hygiene 

mussten die Jungen einen mehr als zehnstündigen 

täglichen Arbeitseinsatz in einer Vielzahl unter-

schiedlicher Kommandos leisten. Vor allem für die 

Wehrmacht wurde produziert. Auch Betriebe aus 

der Umgebung nutzten die jugendlichen Häftlinge 

als billige Arbeitskräfte. 

Sinti und Roma in Moringen 

Ab Juni 1938 wurden im Rahmen der «vorbeugen-

den Verbrechensbekämpfung» unter den als «aso-

zial» Diffamierten auch Sinti und Roma in Konzen-

trationslagern inhaftiert.25 Im September (2) und im 

Dezember 1940 (1) kamen die ersten Sinti und 

Roma in das Jugend-KZ Moringen. 1941 erfolgten 

5 Einlieferungen, 1942 19 Einlieferungen.26 Im Ge-

fangenenbuch des Lagers werden allerdings ledig-

lich 23 Häftlinge als sogenannte «Zigeunermisch-

linge» bezeichnet. Ritter hielt «Zigeuner» aus bio-

logischen Gründen für kriminell, arbeitsscheu und 

unstet. 90 % aller «Zigeuner» im «Reich» waren 

seiner Meinung nach jedoch «Mischlinge», in de-

nen er eine grössere Gefahr sah als in den von ihm 

als «stammecht» Bezeichneten.27 Die endgültige 

Auswertung der Recherchen zu ehemaligen Häft-

lingen des Jugend-KZ im Archiv des International 

Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen könnte mög-

licherweise ergeben, dass noch weitere Sinti und 

Roma Häftlinge in Moringen waren.28 

Die Hauptquelle über Sinti und Roma im Lager 

Moringen stellt der erhalten gebliebene Teil des Ge-

fangenenbuches dar. Über Jahrzehnte war das Ori-

ginal dieses Dokuments für die KZ-Gedenkstätte 

Moringen unzugänglich, da es sich im Archiv des 

ITS befindet und der Gedenkstätte der Zugang ver-

wehrt wurde.29 Neben Personenangaben der Häft-

linge und dem Datum der Einlieferung sowie der 

Häftlingsnummer ist bei den Sinti und Roma unter 

der Rubrik «Bemerkung» jeweils «Zigeunermisch-

ling» eingetragen. Als Block wird in der Regel le-

diglich der Beobachtungsblock angegeben, bei 

sechs von ihnen, die bereits seit 1941 bzw. Januar 

1942 im Lager waren, werden auch andere Blocks 

genannt. Darüber hinausgehende Informationen zu 

Sinti und Roma in Moringen sind nicht bekannt. Es 

existieren keinerlei autobiografische Dokumente, 

auch keine Zeitzeugeninterviews. 

Allerdings lassen sich Aussagen über Haftorte 

der Jugendlichen im Anschluss an die Haft im Ju-

gend-KZ Moringen machen.30 Am 24. März 1943 
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fand die Deportation von 21 Sinti und Roma nach 

Auschwitz statt. Sie gehörten zu einem Transport 

mit Sinti und Roma aus dem Reichsgebiet, in dem 

sich insgesamt 251 Männer und Jungen sowie 263 

Frauen und Mädchen befanden.31 Ein anderer Häft-

ling des Lagers, Adolf K., wurde zusammen mit 

weiteren an Tuberkulose erkrankten Häftlingen in 

das «TBC-Asylierheim Benninghausen» bei Pader-

born32 überstellt, von dem er am 24. Juni 1943 nach 

Moringen zurückkehrte. Im November erfolgte sei-

ne Deportation nach Auschwitz, wo er am 4. De-

zember mit fünf weiteren aus dem Reichsgebiet 

überstellten «Zigeunern» seine Häftlingsnummer 

(Z 8956) erhielt.33 Er starb dort am 29. März 1944.34 

Ein weiterer Häftling, der zuvor Moringen gewesen 

war, wurde von der Landesanstalt Brandenburg-

Görden35 aus nach Auschwitz deportiert. Im Ge-

denkbuch der Sinti und Roma in der Gedenkstätte 

Auschwitz stehen die 21 Namen jener Häftlinge, die 

im März 1943 aus Moringen in das Konzentrations-

lager Auschwitz-Birkenau deportiert worden wa-

ren, hintereinander; ihre Häftlingsnummern sind 

fortlaufend.36 

Die Überstellung nach Auschwitz fällt in den 

Zeitraum der Auflösung der meisten «Zigeunerla-

ger» im Reichsgebiet. Die rechtliche Grundlage für 

die Deportation lieferte der am 16. Dezember 1942 

in Kraft getretene sogenannte «Auschwitz-Erlass» 

Himmlers, in dem die Einweisung von Sinti und 

Roma in das «Zigeunerfamilienlager BII e» in 

Auschwitz-Birkenau angeordnet wurde. Ausge-

nommen von der Deportation nach Auschwitz wa-

ren nur eine kleine als «reinrassig» definierte 

Gruppe und einige sozial angepasste Sinti und 

Roma.37 In der Praxis blieb diese Einschränkung 

ohne Bedeutung, denn bis März 1943 wurden die 

meisten der zu diesem Zeitpunkt noch in Deutsch-

land verbliebenen Sinti und Roma nach Auschwitz 

deportiert. Am 2. und 3. August 1944 wurde das 

«Zigeunerfamilienlager Blle» liquidiert und die 

Mehrzahl der Häftlinge ermordet. Nur wenige, die 

als «arbeitsfähig» galten, wurden in die Konzentra-

tionslager Buchenwald, Flossenbürg und Ravens-

brück überstellt. 

Bereits am 15. April 1944 wurde aus Ausch-

witz-Birkenau ein Transport mit 884 «Zigeunern» 

in das KZ Buchenwald überstellt, darunter acht 

Häftlinge aus Moringen.38 Ähnliches wiederholte 

sich am 2. August 1944, als ein Transport mit über 

1‘400 Häftlingen aus dem «Zigeunerfamilienlager» 

und aus den Blocks 10 und 11 des Stammlagers 

Auschwitz verliess. Sein Ziel war ebenfalls Buchen-

wald. Auch in diesem Transport befanden zwei der 

ursprünglich in Moringen inhaftierten Sinti und 

Roma.39 Ein weiterer Häftling aus Moringen wurde 

bereits am 9. November 1943 mit einem Transport 

mit «mehreren hundert jungen und gesunden Zigeu-

nern» in das KZ Natzweiler überstellt.40 Am 3. März 

1945 kam ein anderer Moringer Häftling mit einem 

Transport in das Männerlager Ravensbrück.41 Die 

nach Buchenwald deportierten Häftlinge wurden 

unterschiedlichen Lagern und Kommandos zuge-

ordnet: B 3 Anhydrit, Harzungen, Ellrich, B 11 

Dora und Lager Mittelbau.42 

Von den Häftlingen aus Moringen, die in 

Auschwitz verblieben waren, hat nur einer überlebt. 

Vier Häftlinge waren bereits 1943 und sechs 1944 

gestorben. Für zwei von ihnen konnten die Todes-

umstände ermittelt werden. Sie gehörten zu einer 

Gruppe von insgesamt 18 Häftlingen, denen Flucht 

oder Fluchtvorbereitung vorgeworfen wurde. Am 

28. September wurden der 16-jährige Arthur Laf-

renz und der 18-jährige Eduard Laubinger auf An-

ordnung des Lagerführers vor der Hinrichtungs-

wand im Hof von Block 11 erschossen.43 

Verfolgung vor der Haft in Moringen 

Während sich die Haftstationen der jugendlichen 

Sinti und Roma nach dem Jugend-KZ beinahe lük-

kenlos dokumentieren lassen, ist dies für die Zeit 

vor ihrer Haft in Moringen kaum möglich. Bislang 

können nur zu acht Häftlingen entsprechende Anga-

ben gemacht werden. Einer von ihnen ist der 1924 

in Linz geborene Wilhelm B. Sein Name findet sich 

im Verzeichnis «Trabrennplatz»44, einem Sammel-

lager bei Salzburg. Aufgrund des von Himmler und 
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Heydrich 1939 beschlossenen «Festsetzungserlas-

ses» war es Sinti und Roma verboten, ihre Wohn-

orte zu verlassen. 1939 kam es zu einer grossen In-

ternierungs welle in Sammellager. Eines von ihnen 

war Maxglan in Salzburg, wo zwischen 300 und 

400 Sinti und Roma interniert waren und die ar-

beitsfähigen Männer Zwangsarbeit beim Autobahn-

bau oder bei Flussregulierungen leisten mussten.45 

Im April 1943 wurde das Lager Maxglan aufgelöst 

und etwa 160 der Internierten nach Auschwitz-Bir-

kenau deportiert. 

Gemeinsam mit einem anderen Häftling, Jo-

hann Walter, war Wilhelm B. am 5. Mai 1941 aus 

dem Lager Maxglan geflüchtet.46 Um zu überleben, 

begingen die beiden Diebstähle. Die Freiheit war 

nur von kurzer Dauer. Am 21. Oktober 1941 wurde 

Wilhelm B. verhaftet47 und am 13. Mai 1942 in das 

Jugend-KZ Moringen eingewiesen. 

Wilhelm B. wurde mit anderen Sinti und Roma 

aus Moringen im März 1943 nach Auschwitz de-

portiert. Er gehörte zu jener Gruppe, die am 16. 

April 1944 nach Buchenwald und von dort wenige 

Tage später zum Kommando Harzungen und am 

29. Oktober 1944 nach Mittelbau transportiert 

wurde. In einem in den 1950er-Jahren gestellten 

Antrag an das Bayerische Hilfswerk in München 

gibt Wilhelm B. an, dass er in Bergen-Belsen be-

freit wurde.48 

Wilhelm B. gehörte zu einer grossen in Buch-

kirchen, Bezirkshauptmannschaft Wels in 

Oberösterreich, ansässigen Familie, die dort teil-

weise seit dem frühen 19. Jahrhundert ein Heimat-

recht hatte. «Es ist bereits gelungen,» so der Schrift-

steller und Literaturwissenschaftler Ludwig Laher, 

«die Schicksale vieler verschiedener Mitglieder der 

Familie B[...] zu rekonstruieren, in Buchkirchen 

werden in naher Zukunft Stolpersteine verlegt wer-

den. Zahlreiche Mitglieder der Familie B[...] führte 

ihr Schicksal über Salzburg-Maxglan nach Ausch-

witz, andere (insgesamt 23) kamen über das Lager 

Weyer-St. Pantaleon nach Lodz, wo sie im Zigeu-

nerghetto durch Fleckfieber, Hunger etc. verstarben 

oder nach Auflösung desselben in Chelmno vergast 

wurden.»49 

Auch über die Haftzeit von Siegfried S. vor der 

Haft im Jugend-KZ Moringen liegen Informationen 

vor. Er wurde als Sohn des Händlers Franz S. und 

dessen Ehefrau Margarete 1924 in Leipzig geboren. 

Siegfried S. besuchte die «Hilfsschule» und arbei-

tete in einer Glasschleiferei und später als Hilfsar-

beiter bei einer Firma für Pflanzenschutzmittel. 

1938 wurde gegen ihn Anzeige erstattet, weil er ge-

gen ein ihm gegenüber ausgesprochenes Radfahr-

verbot verstossen hatte.50 Ein Jahr später, im Juli 

1939, geriet er erneut in Konflikt mit der Polizei. 

Siegfried S. wurde von einem Polizisten beobachtet, 

wie er mit einer jungen Frau auf dem Fahrrad unter-

wegs war. Aus der gemeinsamen Fahrradfahrt 

wurde eine Beziehung zwischen den beiden abge-

leitet. Entsprechend lautete der Vorwurf gegen die 

junge Frau auf «Verkehr mit Zigeunern». Bei der 

Vernehmung bestritten beide diesen Vorwurf. Sieg-

fried S. beteuerte, dass er die junge Frau erst vor 

wenigen Tagen bei einem Gartenfest kennengelemt 

habe. «Wir sind nur so spazieren gefahren», gab er 

zu Protokoll, «und meist waren auch Sportskamera-

den von mir dabei.» Siegfried S. wurde vorgewor-

fen, dass er der jungen Frau verheimlicht habe, dass 

er kein «Arier» sei. Er betonte, nicht gewusst zu ha-

ben, dass «Zigeuner» keine «Arier» seien. 

Schliesslich versprach er: «Ich werde nun die Be-

kanntschaft mit der G. abbrechen, weil mir gesagt 

worden ist, dass ich als Zigeuner und ‚nichtarisch’ 

jeden Verkehr mit deutschblütigen Frauen und 

Mädchen zu meiden habe und vor weiteren derarti-

gen Verkehr ernstlich gewarnt worden bin.»51 Nach 

einer Verwarnung wurde Siegfried S. weiterhin von 

der Polizei beobachtet. Beruhigt wurde festgestellt, 

dass er keinen Kontakt mehr zu der jungen Frau 

habe, auch nicht zu einem anderen «arischen Mäd-

chen». Dennoch sollte er im «Rahmen der allgemei-

nen Zigeunerüberwachung» im Auge behalten wer-

den. Es wurde empfohlen, über ihn als «Zigeuner» 

eine Polizeiakte anzulegen.52 

Aus von den Alliierten durchgeführten Befra-

gungen von NS-Opfern in der Nachkriegszeit geht 

hervor, dass Siegfried S. vom 18. Dezember 1940  
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bis zum 18. November 1941 in Leipzig im Polizei-

gefängnis wegen Arbeitsverweigerung inhaftiert 

war.53 Am 20. November 1941 wurde er in das Ju-

gend-KZ Moringen eingewiesen. Laut Gefangenen-

buch ist er der erste nachweisbare «Zigeunermisch-

ling» in Moringen. Siegfried S. wurde dem Block 

D, dem sogenannten Block der «Dauerversager» 

zugewiesen. Am 24. März 1943 erfolgte mit ande-

ren Sinti und Roma seine Deportation nach Ausch-

witz. Drei Tage später erreichte der Transport 

Auschwitz-Birkenau. Am 3. August 1944 wurde 

Siegfried S. von Auschwitz nach Buchenwald 

«Zeltlager» überstellt.54 Am 1. September kam er 

von Block 58 in den Quarantäne-Block 47.55 Der 

Name von Siegfried S. erscheint dann bei mehreren 

Facharbeiter-Musterungen für verschiedene Ar-

beitskommandos und auf Transportlisten des KZ 

Buchenwald. Am 18. Dezember 1944 kam er in das 

Aussenkommando SIII Ohrdruf.56 Hier wurden im 

Herbst 1944 das Gelände eines Kriegsgefangenen-

lagers und einer unterirdischen Fernmeldeanlage zu 

einem KZ-Aussenlager ausgebaut. Bis Anfang 

April wurden 25 Stollen in den Berg getrieben. 

Ende des Jahres 1944 hatte das Lager eine Stärke 

von über 10‘000 Häftlingen, die für den Bau um-

fangreicher unterirdischer Tunnel- und Bunkeranla-

gen eingesetzt wurden. Die Lebensbedingungen 

waren extrem schlecht, und es bestand eine hohe 

Sterberate.57 

Auch die Eltern von Siegfried S. wurden 1943 

nach Auschwitz deportiert. Seine Mutter starb am 

21. Oktober 1943 in Auschwitz-Birkenau. Nach der 

Deportation der Eltern fiel den Behörden in Leipzig 

auf, dass der Vater seinen Führerschein nicht abge-

geben hatte. In einem Schreiben wandte sich die 

Kriminalpolizei Leipzig daraufhin an den «Leiter 

des Konzentrationslagers – Zigeunerlager – in 

Auschwitz» und ersuchte darum, dem Vater von 

Siegfried S. den Führerschein abzunehmen und 

nach Leipzig zu schicken, was auch prompt er-

folgte.58 

Ein weiterer Moringer Häftling, von dem es 

eine Spur gibt, ist der 1925 im saarländischen 

Urexweiler geborene und katholisch getaufte Peter 

W. Im April 1935 machte sich der seit einiger Zeit 

elternlose 11-jährige Peter W. auf den Weg, um sei-

nen Paten aufzusuchen, von dem er sich in dieser 

Situation Unterstützung und Aufnahme erhoffte. 

Das «St. Wendeler Volksblatt» stellte dies so dar: 

«Zigeunerjunge stiehlt Fahrräder. Urexweiler, 24. 

April. Ein lljähriger Zigeunerjunge, Peter W[...], der 

seiner Zeit hier in Urexweiler geboren wurde, traf 

dieser Tage hier ein und suchte seinen Taufpaten 

auf. Er erklärt demselben, nicht mehr fortgehen zu 

wollen. Er wäre hier geboren und wolle nun auch 

hier bleiben, da seine Eltern gestorben seien. Da er 

aber nicht hier bleiben konnte, der Junge kann we-

der lesen noch schreiben, sollte er am anderen Mor-

gen durch die Polizei nach St. Wendel zur weiteren 

Verwahrung gebracht werden. Für die Nacht fand er 

Unterkunft im Obdachlosenasyl. Aber anscheinend 

liess ihm das Zigeunerblut in den Adem doch keine 

Ruhe, denn am Morgen war das Bürschchen ver-

schwunden. Auch stellte sich gleich heraus, dass ei-

nem Nachbarn ein Herren- und ein Damenrad fehl-

ten. – An dem betreffenden Morgen fuhr ein Berg-

man von Urexweiler mit seinem Rade zur Schicht, 

als am Ausgang des Ortes hinter ihm her der Zigeu-

nerjunge auf einem Damenrad ankam. Er stellte den 

Jungen zur Rede, der zur Antwort gab, er wolle spa-

zierenfahren. Der Mann nahm ihm das Rad ab und 

stellte es in seiner Scheune sicher. Nun hatte der Zi-

geunerjunge die Frechheit und ging zurück, nahm 

das andere Rad und verschwand. Hoffentlich wird 

der Dieb bald gefasst.»59 

Über das Leben von Peter W. in den folgenden 

Jahren ist nichts bekannt. Sieben Jahre später, am 

26. August 1942, wurde er in das Jugend-KZ Mo-

ringen eingeliefert. Von dort aus wurde er am 24. 

März 1943 zusammen mit anderen Sinti und Roma 

des Lagers nach Auschwitz deportiert, wo kaum 

zwei Monate später am 18. Mai 1943 – Peter W. war 

noch keine 18 Jahre alt – sein Tod beurkundet 

wurde. 

Während bei Peter W., Siegfried S. und Wil-

helm B. zu einem Teil Angaben über die Zeit vor 

der Haft vorliegen, ist über die Umstände ihrer Ver- 
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haftung, mögliche Verurteilungen und die Einwei-

sung in das JugendKZ Moringen nichts bekannt. 

Bei Moritz P. konnten Karola Fings und Frank Spar-

ing diese Vorgeschichte der KZ-Haft allerdings er-

mitteln und dabei auch die Rolle des RKPA sichtbar 

machen. Der damals 17-jährige Moritz P. wurde im 

April 1942 vom Kölner Jugendgericht zu zwei Wo-

chen Haft verurteilt, weil er sich nachts auf öffent-

lichen Strassen und Plätzen aufgehalten habe: «Das 

RKPA forderte die Kölner Kriminalpolizeileitstelle 

(KPLSt) einen Monat nach dem Urteil dazu auf, ge-

gen P. die Einweisung nach Moringen einzuleiten, 

weil er ‚eine ständige Gefahr für die Allgemeinheit 

bilde und ‚Erziehungsmassnahmen und Zuchtmittel 

des Jugendarrestes bei ihm als erzieherisch ungeeig-

net erscheinen. In ihrem Antrag auf ‚Vorbeugungs-

haft vom 30. Juli 1942 charakterisierte die Kölner 

KPLSt den Jugendlichen als einen arbeitsscheuen 

und haltlosen Zigeunerjungen, der durch seinen 

Hang zum Umhertreiben und Geschäftemachen 

eine Gefahr für die Allgemeinheit bilde’. Da Fürsor-

gemassnahmen für ihn als Zigeuner nicht in Frage 

kämen, sei er in ein Jugendschutzlager einzuwei-

sen.»60 

Am 4. November 1942 wurde Moritz P. in das 

Jugend-KZ Moringen eingeliefert. Auch er wurde 

am 24. März 1943 nach Auschwitz deportiert, wo er 

am 28. September desselben Jahres verstarb. 

In weiteren Biografien von Sinti und Roma aus 

dem Jugend-KZ Moringen finden sich ebenfalls 

Hinweise auf Festnahmen und Verurteilungen. Zu 

Bernhard W. wird im Deutschen Kriminalpolizei-

blatt vom 22. Oktober 194061 mitgeteilt, dass von 

der Kriminalpolizei in Nürnberg eine Aufenthalts-

ermittlung gegen ihn eingeleitet worden sei, und in 

der Ausgabe vom 7. November 194062 wird bereits 

seine Verhaftung in Köln gemeldet. Am 25. Februar 

1942 kam er nach Moringen. Nach einer erneuten 

Verlegung starb Bernhard W. im Dezember 1942 

im «TBC-Asylierheim Benninghausen».63 

Auch Johann G. war vor seiner Haft in Morin-

gen polizeilich verfolgt worden. Nach einem Auf-

enthalt im «Zigeunerlager» Ravensburg wurde er 

zweimal straffällig und daraufhin zu sechs Monaten 

«Kerker» verurteilt.64 

Ähnliches gilt für den 1926 im thüringischen 

Remstädt geborenen Willy L. Sein Klassenlehrer 

vermerkte in einem Gutachten vom 13. Juli 1939, 

dass wegen unentschuldigten Fehlens im Unterricht 

eine Anzeige beim Schulamt erfolgt sei. Eine nega-

tive Charaktereinschätzung lieferte der Lehrer 

gleich mit: «L[...] ist ein arbeitsscheuer, unsauberer 

Junge; Aufrichtigkeit u. Wahrheitsliebe zeigt er sel-

ten; über mangelnde Disziplin während des Unter-

richts habe ich mich nicht zu beklagen. Vom unge-

bührlichen Betragen ausserhalb der Schulzeit auf 

der Strasse berichtete kürzlich eine polizeiliche 

Strafanzeige.»65 Wenig später wurde Willy L. in das 

katholische St. Vinzenziusstift in Leipzig eingewie-

sen. Als Grund wurde von den Behörden angege-

ben, dass sich seine Eltern in einem Konzentrations-

lager befanden und der Vater zwischenzeitlich dort 

verstorben sei. Am 11. Mai 1940 stellte die Krimi-

nalpolizei Leipzig eine Anfrage an die Kriminalpo-

lizei in Weissenfels, ob der gerade aus dem Heim 

entlassene Willy L. zu seiner Tante nach Weissen-

fels ziehen dürfe: «Die Unterbringung des L. bei ei-

ner anderen Familie seines Stammes ist bei seiner 

Jugend unbedingt erforderlich, da er, sich selbst 

überlassen, bald völlig verwahrlosen würde. Seine 

Geschwister sind bis auf den ältesten Bruder und 

die jüngste Schwester in Lagern untergebracht. 

Auch der älteste Bruder ist verwahrlost und meist 

ohne Obdach, so dass auch bei ihm ein Unterkom-

men des Willy L. unmöglich ist.»66 Als rechtliche 

Grundlage für das Vorgehen wird in dem Schreiben 

angegeben: «Gemäss Erlass des Reichssicherheits-

hauptamtes v. 20. November 1939-V(RKPA.) Nr. 

60. 01 /474.39-haben Familien- und Stammesange-

hörige die Pflege solcher Zigeunerkinder zu über-

nehmen, deren Mütter (Wahrsagerinnen) in polizei-

licher Vorbeugungshaft sind.»67 Dies treffe im Fall 

von Willy L. zu. Die Kriminalpolizei in Weissenfels 
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lehnte die Anfrage allerdings ab. Die weiteren Er-

eignisse lassen sich nur grob skizzieren. Vom 21. 

auf den 22. Juni 1940 war Willy L. im Polizeige-

fängnis Leipzig inhaftiert.68 Am 6. Dezember 1940 

wurde er dann vom Jugendgericht Leipzig wegen 

Diebstahls zu sechs Monaten Haft verurteilt.69 Die 

Haft endete am 22. Mai 1941. Vier Tage später kam 

er in das Erziehungsheim Mittweida. Vom 19. No-

vember bis 3. Dezember 1942 war er erneut Häft-

ling im Polizeigefangnis Leipzig.70 Als Grund der 

Einlieferung wird die Überführung in ein Konzen-

trationslager angegeben. Am 3. Dezember 1942 er-

folgte die Überstellung in das Jugend-KZ Morin-

gen, von wo aus er mit den anderen Sinti und Roma 

am 24. März 1943 nach Auschwitz deportiert wur-

de. 

Zunächst kam Willy L. in das sogenannte «Zi-

geunerlager» in Auschwitz-Birkenau, am 12. April 

1943 wurde er in das Stammlager verlegt. Am 16. 

April 1944 kam er auf einen Transport in das KZ 

Buchenwald.71 Von hier aus folgten weitere Lager: 

Bereits am 21. April 1944 wurde er dem Kom-

mando Ellrich überstellt, von hier kam er am 29. 

Oktober in das KZ Mittelbau und am 1. November 

wurde er schliesslich dem Aussenlager Harzungen 

zugeteilt. Über das weitere Schicksal von Willy L. 

ist nichts bekannt. 

Ähnlich negativ wie bei Moritz P, über den 

oben berichtet wurde, argumentierten die Behörden 

auch bei dem aus Minden stammenden Heinz M. Er 

kam bereits im September 1940 in das Jugend-KZ 

Moringen. Bei seiner Aufnahme im Lager wurde er 

als «Schulschwänzer» und «Herumtreiber» be-

schrieben, der über keinen Beruf verfüge. Das Ju-

gendamt in Minden hatte Antrag auf Fürsorgeerzie-

hung gestellt, dem aber wegen «Aussichtslosigkeit» 

vom Amtsgericht Minden nicht stattgegeben wurde: 

«Die Eltern sind beide Zigeunermischlinge, sein 

Vater hat in jüngeren Jahren niemals regelrecht ge-

arbeitet, sondern nur ein Wandergewerbe ausgeübt. 

Erst nach Versagung des Wandergewerbescheines 

war er genötigt, ordentliche Arbeit anzunehmen. 

Die Mutter – bisher kriminell nicht in Erscheinung 

getreten – kann wegen ihrer Zigeunerabstammung 

jedoch keinen günstigen Einfluss auf die Erziehung 

und Fortbildung ihrer Kinder ausüben. Aus den gan-

zen Umständen ergibt sich, dass M[...] alle Anzei-

chen eines Asozialen in sich trägt. Es ist anzuneh-

men, dass er fernerhin ein Faulenzer- und Bummel-

leben einem ehrlichen Broterwerb vorziehen 

wird.»72 

Zwei Jahre später wird Heinz M. erneut beur-

teilt. Am 26. November 1942 erklärt Robert Ritter 

in seiner Funktion als «Leitender Kriminalbiologe» 

im Jugend-KZ Moringen, dass Heinz M. «gänzlich 

undisziplinierbar» sei: «(Sein gesamtes Verhalten 

erweckt) den Verdacht, dass es sich bei M[...] nicht 

um die Artlosigkeit eines arbeitsscheuen und an-

triebslosen Mischlings, sondern, dass es sich bei die-

sen Auffälligkeiten um Äusserungen eines krank-

haften Prozesses bzw. einer organischen Schädi-

gung handelt. Gegebenenfalls wäre aber auch einer 

Psychopathie oder ‚Neurasthenie’, die sich so hoch-

gradig wie im vorliegenden Falle äussert, Krank-

heitswert zuzusprechen.»73 

Entsprechend empfiehlt Ritter, Heinz M. «zu 

gegebener Zeit» zur klinischen Beobachtung und 

Begutachtung der Landesanstalt Görden zuzuwei-

sen. Die Überstellung nach Görden erfolgte wenige 

Monate später. Am 1. April 1943 wurde Heinz M. 

in Görden aufgenommen. Von hier aus erfolgte ein 

Dreivierteljahr später die Deportation nach Ausch-

witz. Am 14. Januar 1944 erreichte der Transport, 

bestehend aus einer kleineren Gruppe «Zigeuner» 

aus dem Reichsgebiet, Auschwitz, wo Heinz M. am 

5. Juni 1944 zu Tode kam.74 

Karola Fings und Frank Sparing berichten noch 

über einen weiteren aus dem Bereich der Kriminal-

polizeileitstelle Köln stammenden «Zigeuner», der 

ebenfalls in das Jugend-KZ Moringen deportiert 

wurde. Bereits Mitte September 1940 war der 

Aachener Nikolaus P. in Moringen eingewiesen und 

von dort nach wenigen Monaten «infolge seiner gei-

stigen Abnormität»75 in die Heil- und Pflegeanstalt 

Göttingen verlegt worden. Am 1. Dezember 1941 

starb er im Krankenhaus Hildesheim, wohin er Mitte 

November 1941 wegen «hochgradiger Lungentu-

berkulose» verlegt worden war.76 
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Schlussbemerkung 

Es bleibt festzustellen, dass die jugendlichen Sinti 

und Roma zum Teil bereits vor ihrer Haft im Ju-

gend-KZ Moringen in unterschiedlichem Ausmass 

Repression und Verfolgung ausgesetzt und auch 

von Inhaftierungen betroffen waren. Dass sie ins 

Blickfeld von Polizei und Gestapo gerieten, hing 

ganz offensichtlich wesentlich damit zusammen, 

dass sie Sinti und Roma waren. 

Auch wenn Sinti und Roma in der Regel im Ge-

fangenenbuch des Jugend-KZ Moringen mit dem 

Zusatz «Zigeunermischling» geführt worden sind, 

gibt es in den vorliegenden Quellen keinen Hinweis 

darauf, dass sie in Moringen eine eigene Häftlings-

gruppe gebildet hätten. Die Gründe für ihre Einwei-

sung ähnelten eher denen der übrigen Häftlinge. 

Ausschlaggebend für die Inhaftierung der Sinti und 

Roma im Jugend-KZ war daher vermutlich nicht 

ihre Zugehörigkeit zu den Sinti und Roma: Die mei-

sten Häftlinge des Jugend-KZ wurden aufgrund ei-

nes sozialen Verhaltens kriminalisiert und zu «Ge-

meinschaftsfremden» erklärt. Dies galt wahrschein-

lich auch für die jugendlichen Sinti und Roma. 

Eine rassistische Aufladung erhielt die Haft in 

Moringen aufgrund der Glaubenssätze der soge-

nannten Kriminalbiologie, wonach das den jugend-

lichen Häftlingen attestierte Verhalten erblich be-

dingt sei. Hieran wird deutlich, wie sehr rassistische 

und soziale Verfolgung im Nationalsozialismus 

miteinander verwoben waren. Das in Moringen von 

Ritter entwickelte und angewandte Blocksystem 

konnte für die Häftlinge erhebliche Konsequenzen 

haben. Die am weitesten reichende Auswirkung auf 

das Leben der Sinti und Roma im Jugend-KZ hatte 

allerdings der sogenannte «Auschwitz-Erlass». Er 

bedeutete eine dramatische Differenzierung der 

Häftlingsbiografien im Jugend-KZ. Er konnte den 

Tod bedeuten, bestenfalls eine etwa einjährige 

Odyssee durch weitere Lager im Anschluss an die 

Haft in Auschwitz. Karola Fings und Frank Sparing 

schreiben zurecht, dass das Jugend-KZ Moringen 

im Leben der jugendlichen Sinti und Roma nur eine 

Zwischenstation war.77 
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Barbara Danckwortt 

Sinti und Roma als Häftlinge im KZ Ravensbrück 

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die 

bislang bekannten Fakten zu Sinti und Roma als 

Häftlingen im KZ Ravensbrück gegeben. Sie sind 

durch Schilderungen von Gefangenen, insbesondere 

Sinti und Roma, ergänzt. Bis heute bestehen aller-

dings noch Forschungsdesiderate. So fehlt z.B. eine 

Bestandsaufnahme der Transportlisten und der Mel-

dungen über Häftlingsstärken sowie eine Auswer-

tung der Einzelüberstellungen. Für einige Zeitpha-

sen liegt eine dichte Überlieferung vor, für andere 

ist die Quellenbasis weiterhin schmal. So sind aus-

ländische Transporte kaum erforscht – gerade in der 

letzten Phase des Lagers 1944/45 sind zahlreiche 

Sinti und Roma aus Ungarn ins KZ Ravensbrück 

und die Aussenlager deportiert worden. 

Dem zweiten Teil liegt die Auswertung zahlrei-

cher Lebenserinnerungen von ehemaligen Gefange-

nen zugrunde. Die Sichtweise der Mithäftlinge auf 

die Sinti und Roma wird hier mit der der Wahrneh-

mung dieser Gefangenen durch die Sinti und Roma 

kontrastiert. 

Überblick: Einweisungen, Transporte, Le-

benssituation, medizinische Experimente 

Am 15. Mai 1939 wurde das Konzentrationslager 

Ravensbrück bei Fürstenberg an der Havel als zen-

trales Frauenkonzentrationslager offiziell eröffnet.1 

Im Frühjahr 1939 wurden die ersten 1’000 Frauen 

aus dem KZ Lichtenburg2 überstellt, unter ihnen 

auch Sinti und Roma.3 Am 29. Juni 1939 erreichte 

der erste grosse Transport mit 440 Sinti- und Roma-

Frauen sowie -Mädchen über 14 Jahre aus Nieder-

österreich und dem Burgenland das KZ Ravens-

brück.4 Sinti und Roma waren nicht die einzige 

Häftlingsgruppe in Ravensbrück, die Kinder und 

Jugendliche umfasste, aber in ihren Lebenserinne-

rungen verbinden dies die ehemaligen Gefangenen 

besonders mit dieser Gruppe. Erika Buchmann be-

schreibt die Ankunft eines Transports: «Die Frauen 

waren vollkommen verwirrt vor Angst [...]. Die 

kleinen Zigeunermädchen klammerten sich an die 

Röcke der Mütter und fingen zu schreien an, sobald 

ein SS-Mann zu sehen war. Zwei Tage und eine 

Nacht liess die SS diese Gefangenen auf dem Sand-

boden vor dem Bad sitzen, bis sie endlich registriert, 

gebadet und eingekleidet, von den Aufseherinnen 

und SS-Männern verhöhnt, angespuckt, geschlagen 

und getreten, tagsüber der glühenden Sonne und 

nachts der Kälte ausgeliefert, auf einen Block ge-

schickt wurden.»5 

Doch nicht nur aus Österreich, sondern aus dem 

gesamten Deutschen Reich, nach Kriegsbeginn 

auch aus den besetzten Gebieten, wurden «Zigeune-

rinnen» eingewiesen, wobei zu berücksichtigen ist, 

dass nicht alle deportierten «Zigeunerinnen» als sol-

che registriert wurden. Bis zum Frühjahr 1941 be-

fanden sich mindestens 550 «Zigeunerinnen» im 

KZ Ravensbrück.6 Allerdings fehlt zu dieser Häft-

lingsgruppe bislang eine Auswertung der Trans-

portlisten und der Meldungen über Häftlingsstär-

ken, insbesondere hinsichtlich der Einzelüberstel-

lungen. So könnte z.B. festgestellt werden, ob es re-

gionale Unterschiede gab bzw. ob Kriminalpolizei-

leitstellen durch ihre Einweisungspraxis besonders 

hervortraten. Eine Auswertung ist sehr zeitaufwen-

dig, da dem Kalendarium von Ravensbrück zufolge 

von 1939 bis 1942 unter fast jedem zweiten Zugang, 

d.h. der Neueinlieferung einer oder mehrerer Gefan-

gener, «Zigeunerin» bzw. «Zigeunerinnen» ver-

merkt ist.7 Diese Dichte der Vermerke endet aller- 
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dings mit der Einrichtung des «Zigeunerlagers» in 

Auschwitz-Birkenau im Frühjahr 1943. 

Anders als die jüdischen Häftlinge, die seit ei-

nem Befehl Himmlers, die Lager «judenfrei» zu 

machen, ab 1942 in die Vernichtungslager depor-

tiert wurden, verblieben Sinti und Roma anschei-

nend bis auf zwei belegbare Transporte nach 

Auschwitz und Lublin8 bis Anfang 1945 im KZ Ra-

vensbrück bzw. den Aussenlagern. 

Die KZ-Einweisungen konnten wegen Verstos-

ses gegen den Festsetzungserlass vom 17. Oktober 

19399, aufgrund des Erlasses gegen Wahrsagerei 

vom 20. November 193910, wegen «Rasseschande» 

oder unter dem Vorwand der «Asozialität» erfol-

gen. Die Betroffenen wurden wie die «Asozialen» 

mit dem schwarzen Winkel gekennzeichnet. Die 

Rassenpolitik der Nationalsozialisten stigmatisierte 

auch Personen als «Zigeuner», für die die ethnische 

Zuschreibung zur Gruppe der Sinti und Roma nicht 

zutraf, so die Jenischen11 oder Menschen, deren 

Vorfahren Sinti und Roma waren, die sich jedoch 

assimiliert und der Kultur der Sinti und Roma ent-

fremdet hatten. Andere waren in Waisenhäuser oder 

zu Pflegeeltern gegeben worden und wussten vor 

ihrer Deportation nicht von ihrer Zugehörigkeit zu 

den Sinti und Roma oder zu den Jenischen.12 Ferner 

wurden Frauen eingeliefert, die mit Sinti in eheähn-

lichen Verhältnissen lebten. Aufgrund des Erlasses 

des Reichssicherheitshauptamtes vom 25. Oktober 

1941 betreffend Verhängung der polizeilichen Vor-

beugehaft bei Konkubinaten konnten sie als «Aso-

ziale» in ein KZ eingewiesen werden.13 

Nach Berichten von Überlebenden sind Sinti- 

und Roma-Frauen offenbar zunächst in einem spe-

ziellen «Zigeunerblock» von den anderen Häftlin-

gen isoliert worden. Die Angaben, um welchen 

Block es sich handelte, variieren allerdings. So 

schildert Margarete Buber-Neumann: «Uns [Block 

2; B.D.] gegenüber war der politische Block 1 auf-

gestellt, neben uns die Zigeunerinnen von Block 4, 

schräg gegenüber die Bibelforscherinnen von Block 

3 [,..].»14 Tona Bauer dagegen erinnert sich an  

Block 10: «[...] 10 Zigeuner. Dieser Block zeichnete 

sich dadurch aus, dass er zu jeder Tages- und Nacht-

zeit Strafe stand.»15 Berta Teeges Bericht verweist 

auf Block 9: «Was sie [Berta Teege; B.D.] erzählt, 

hat mit Block 9 zu tun. Dort sind auf der A-Seite 

Asoziale, auf der B-Seite Zigeunerinnen unterge-

bracht.»16 Christa Wagner blieb dagegen Block 22 

in Erinnerung: «Block 22 – kein Festsaal mit Fest-

beleuchtung [...]. Hier hatten Kranke gelegen, ty-

phuskranke Zigeunerfamilien, fort nun.»17 Dies be-

stätigt auch der Erinnerungsbericht von Neus Ca-

talà.18 

In Dokumenten im Archiv der Mahn- und Ge-

denkstätte Ravensbrück werden die Blocks 4, 8, 19, 

22 und 25 genannt.19 Mit steigenden Häftlingszah-

len waren die Neuzugänge auf verschiedene Blocks 

verteilt worden. Dies erklärt die unterschiedlichen 

Blockangaben für den «Zigeunerblock». Es ist da-

her immer der Zeitraum zu berücksichtigen, über 

den jeweils berichtet wird. Andere ehemalige Ge-

fangene erinnern sich an eine Unterbringung in ei-

ner gemeinsamen Baracke. So schreibt Anja Lund-

holm über Block 17: «Bei den Betten im rückwärti-

gen Teil der Baracke gibt es Streit [...]. Das ruft alle 

Zigeunerinnen, und es sind viele, auf den Plan. Ve-

hement verteidigen sie die beschuldigte Stammes-

genossin. Wir Sintis, nix stehlen, du Mistvieh lü-

gen.»20 

1944 mussten einige der Frauen mit Jüdinnen 

und Polinnen, die nach dem Warschauer Aufstand 

deportiert worden waren, unter katastrophalen Be-

dingungen in einem Zelt auf dem neuen Lagerge-

lände vegetieren. Andere waren in einem Bereich 

des Lagers untergebracht, der an das Männerlager 

grenzte, wie Walter Stanoski Winter schildert: «Bis 

zur Blocksperre abends um zehn konnten wir uns im 

Bereich des Männerlagers bewegen. Unsere Frauen 

auf der anderen Seite der Mauer haben sich abends 

wie zufällig in der Nähe der Mauer zusammenge-

stellt und so getan, als würden sie sich miteinander 

unterhalten. Wir standen aber auf der anderen Seite. 

Und so konnten wir dann von einer Mauerseite zur 

anderen manchmal mit den Frauen sprechen – aber 
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in unserer Sprache. Dass wir eine eigene Sprache 

haben, das Romanes, war für uns von Vorteil. Da-

mit konnten die SS-Leute nichts anfangen. Sie 

konnten nichts verstehen.»21 

Als mit den Transporten aus dem «Zigeunerla-

ger» in Auschwitz-Birkenau und den Transporten 

aus dem Gefängnis in Presov (Ostslowakei) zahlrei-

che Jungen ins Lager kamen, wurde ein Teil der 

fünften Baracke im Männerlager, die an das Frau-

enlager angrenzte, als «Kinderblock» abgetrennt.22 

Die fragmentarischen Zugangslisten verzeichnen 

zwischen 1939 und 1945 162 Sinti- und Roma-Kin-

der.23 Einige Kinder wurden im KZ Ravensbrück 

geboren,24 sie hatten allerdings kaum eine Überle-

benschance. 

Auch im «Jugendschutzlager» Uckermark25, 

das 1942 in der Nähe des KZ Ravensbrück errichtet 

wurde und diesem unterstellt war, waren jugendli-

che Sinti und Roma inhaftiert.26 Eine ehemalige Ge-

fangene berichtet über den brutalen Alltag im «Ju-

gendschutzlager» Uckermark: «Bei uns oben waren 

einige Zigeunerinnen, sehr junge. Da war ein Zwil-

lingspärchen, das sie sehr viel geschlagen haben. 

Warum? Einfach, weil sie Zigeuner waren [...]. Wir 

haben die Mädchen ja abends beim Duschen gese-

hen, wie sie grün und blau waren. Vor allem die 

kleinen Zigeunermädchen, aber auch die ande-

ren.»27 Manche Jugendliche wurden nicht in das Ju-

gendkonzentrationslager, sondern direkt ins Haupt-

lager Ravensbrück überstellt.28 

Nicht ausreichend erforscht ist bislang der Auf-

enthalt der Rassenhygieniker im «Jugendschutzla-

ger» Uckermark und im KZ Ravensbrück. In den 

«Jugendschutzlagern» Moringen für männliche und 

Uckermark für weibliche Häftlinge waren die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der «Rassenhygieni-

schen und bevölkerungsbiologischen Forschungs-

stelle» im Reichsgesundheitsamt (RHF) für die Be-

gutachtung der Jugendlichen zuständig. Im August 

1943 wurde ein Teil des Bestandes der RHF nach 

Bombenschäden in die Führerschule der Sicher-

heitspolizei in Fürstenberg-Drögen ausgelagert.29 

Eine Mitarbeiterin dieser «Forschungsstelle», Ruth 

Hesse, später verehelichte Kellermann, in erster Li-

nie zuständig für die Erfassung der «Zigeuner» in 

Hamburg, hielt sich mehrfach im KZ Ravensbrück 

auf.30 

Sinti und Roma gehörten wie die Juden zur 

niedrigsten Häftlingskategorie. Sie wurden zu den 

schmutzigsten Arbeiten abkommandiert. Daran er-

innert sich Charlotte Müller: «Es gab im Lager eine 

Kanalisationskolonne. Zigeunerinnen, von den Na-

zis unter den ‚minderwertigen Rassen‘ am meisten 

verachtet, mussten diese unangenehmste und 

schmutzigste Arbeit verrichten.»31 

Ein Aufstieg als Funktionshäftling und damit 

der Zugang zu besserer Verpflegung und Unter-

kunft und zu einem leichteren Arbeitseinsatz, was 

eine höhere Überlebenschance bedeutete, war Sinti 

und Roma in der Regel verwehrt. Für Ravensbrück 

ist allerdings überliefert, dass Sinti- und Roma-

Frauen die Position der Vorarbeiterin bzw. «Anwei-

serin» in bestimmten Arbeitskommandos, wie etwa 

der Strohschuhflechterei, innehatten.32 Rosa Winter 

bestätigt dies in ihrer Erinnerung an die Zwangsar-

beit: «Ich war immer im Aussenkommando. Schwer 

arbeiten haben wir müssen, Strassen bauen. Viel 

Hunger, viele Schläge. Mit der vielen Arbeit, mit 

dem vielen Hunger und mit den vielen Schlägen ha-

ben sie dich moralisch umgebracht [...]. Kilometer-

steine haben wir ausgegraben und Pflastersteine. 

Eine Vorarbeiterin, die von den Zigeunern war, hat 

manchmal gesagt, ihr dürft’s euch ein bissel ausra-

sten.»33 Für das Aussenlager Barth ist eine Blockäl-

teste namens Lissy von Block Nr. 10 überliefert.34 

Besonders häufig wurden Sinti und Roma in der 

Rohrmattenweberei, der Strohschuhflechterei, der 

Schneiderei, der Kürschnerei des SS-Betriebes 

«Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung 

mbH» und der Wäscherei, aber auch in dem in der 

Nähe des Hauptlagers liegenden Betrieb von Sie-

mens & Halske zur Zwangsarbeit eingesetzt.35 Ab 

Frühjahr 1942 wurden die meisten in Ravensbrück 

inhaftierten Sinti- und Roma-Frauen zur Arbeit in 

Rüstungsbetrieben in Aussenlager und -komman- 
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dos überstellt. Viele waren vor der Überstellung nur 

wenige Tage im Hauptlager.36 Für die Aussenlager 

Barth, Schlieben, Altenburg, Graslitz, Wolkenburg 

und Zwodau ist überliefert, dass dort zahlreiche 

Sinti und Roma eingesetzt waren.37 

Auch unter den im KZ Ravensbrück selektier-

ten Frauen und Mädchen, die in den Lager-Bordel-

len anderer Lager zur Prostitution gezwungen wur-

den, sollen «Zigeunerinnen» gewesen sein.38 

In mehreren Berichten heisst es, dass SS-Auf-

seherinnen Sinti- und Roma-Mädchen und -Frauen 

oft misshandelten und Hunde auf «Zigeunerinnen» 

hetzten, die diese schwer verletzten. Dieses Schick-

sal erlitt auch Rosa Winter: «Da ist die Nachtwache 

mit dem Hund hereingekommen und hat ihn losge-

lassen. Überall hat er mich gebissen. Mit der Peit-

sche hat sie [die SS-Aufseherin; B.D.] mich dazu 

geschlagen. Der Hund hätte mich glatt totgebissen, 

wenn die zwei Sintikapofrauen nicht aufgestanden 

wären und um mein Leben gebettelt hätten [...]. 

Meine Tante hat dann gesagt zu mir, geh ja nicht ins 

Krankenrevier, da spritzen sie dich tot. [...] mit der 

Zeit sind die Wunden geheilt, aber die Schmerzen, 

die ich gehabt hab, sind nicht zum Vorstellen.»40 

Hinzu kamen das stundenlange Appellstehen, 

auch bei minus 20 Grad, Begiessen der Häftlinge 

mit eiskaltem Wasser, Essensentzug, Arrest im 

Bunker, Einweisung in den gefürchteten Strafblock, 

Prügelstrafen und andere Misshandlungen.41 Stän-

dig litten die Häftlinge unter Hunger. Pakete von 

Angehörigen erhielt kaum eine von ihnen, da ihre 

Verwandten, Freundinnen und Freunde zumeist 

ebenfalls inhaftiert waren. So verdeutlicht Rosa 

Winter: «Sie [die anderen Häftlinge; B.D.] haben ja 

Menschen draussen gehabt, die ihnen Pakete schik-

ken. Wir haben draussen niemand gehabt, die Zi-

geuner waren ja selber alle drinnen.»42 

Lily van Angeren-Franz gibt an, dass «Zigeune-

rinnen» im Aussenlager Graslitz sogar die Rote-

Kreuz-Pakete vorenthalten wurden. Nicht geklärt 

ist, ob es sich dabei um eine zeitweilige Schikane 

oder um einen generellen Umgang mit dieser Häft-

lingsgruppe handelte.43 Bedingung für den Erhalt 

der Pakete des Vereinigten Hilfs werks des Roten 

Kreuzes in Genf war allerdings eine Registrierung 

der jeweiligen Häftlinge in Genf.44 

Einige der Frauen versuchten, dem Terror durch 

Selbstmord45 – oder häufiger durch Flucht46 – zu 

entkommen. So wurde die Sintizza Katharina Waitz 

 

Abb. 1: Aufnahme der Rohrmattenweberei, 1940/41. Aus einem Album der SS 

des KZ Ravensbrück. Quelle: Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/ Stiftung 

Brandenburgische Gedenkstätten, Sig. 1688. 

nach einem Fluchtversuch als 

abschreckendes Beispiel von 

Häftlingen der Strafkompanie, 

die von der SS aufgehetzt wor-

den waren, getötet.47 Andere 

Fluchten fanden ein ähnlich 

tragisches Ende, wie z.B. 

Charlotte Müller berichtet: 

«Einmal gelang es einer Zi-

geunerin, von einem Bara-

ckendach über den hohen Sta-

cheldraht zu springen und zu 

entkommen. Wir standen Tag 

und Nacht. Am nächsten 

Abend brachte die SS-Meute 

die Zigeunerin ins Lager, zer-

schlagen und blutig. Wenn sie 
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hinstürzte, rissen die Hunde an ihr. Sie hielt sich ih-

ren Bauch und schrie erbärmlich. Da bemerkten 

wir, dass ihre Gedärme heraushingen. Sie wurde in 

den Bunker gejagt. Dort starb sie in der Nacht.»48 

Vor der Liquidierung des «Zigeunerfamilienla-

gers» in Auschwitz-Birkenau am 2. und 3. August 

1944 wurden mit drei Transporten von April bis 

Anfang August 194449 mindestens 1320 Sinti und 

Roma von Auschwitz in das KZ Ravensbrück de-

portiert. Als diese ins Lager kamen, war es vollends 

überfüllt. Es herrschte Knappheit an Nahrungsmit-

teln und Bettstellen, Häftlingskleidung wurde nicht 

mehr ausgegeben, sondern nur dünne, mit einem 

Kreuz gekennzeichnete Zivilkleidung. Oft passte 

diese Kleidung den Gefangenen nicht. So erinnert 

sich Ceija Stojka: «Die Kleider hatten vorne und 

hinten ein langes Kreuz, meines war blau mit einem 

gelben Kreuz. Es war schrecklich.»50 

Im April 1941 war im KZ Ravensbrück mit dem 

Aufbau eines Männerlagers begonnen worden, in 

dem bis 1945 über 20’000 Häftlinge inhaftiert wa-

ren. Die erhaltenen Nummembücher verzeichnen 

insgesamt 292 Männer und Jungen mit dem Zusatz 

«Zigeuner».51 Die Gesamtzahl lag aber wahrschein-

lich höher.52 Die Mehrheit, insgesamt 213 der dort 

untergebrachten Sinti und Roma, war mit dem letz-

ten Transport aus dem «Zigeunerlager» Auschwitz-

Birkenau nach Ravensbrück gekommen. 211 von 

ihnen wurden im März 1945 im Zuge einer «Teile-

vakuierung» des Männerlagers in das KZ Sachsen-

hausen überstellt. Augenzeugenberichte ehemaliger 

Gefangener deuten darauf hin, dass es sich bei die-

sen im Männerlager inhaftierten Sinti und Roma in 

erster Linie um ehemalige Wehrmachtssoldaten 

handelte, die nach ihrer Zwangssterilisierung und 

Verlegung ins KZ Sachsenhausen zum Einsatz in 

der SS-Sondereinheit Dirlewanger gezwungen wur-

den.53 Ebenso wie die Frauen mussten die Männer 

Zwangsarbeit im Lager und in der Rüstungsindu-

strie leisten. 

Die Transporte mit Sinti und Roma aus Ungarn 

und aus anderen Nationen sind, wie eingangs er-

wähnt, hinsichtlich des Zielortes KZ Ravensbrück 

bisher nicht näher untersucht. Es ist wahrscheinlich, 

dass es noch nach der Liquidierung des «Zigeuner-

familienlagers» Auschwitz-Birkenau Transporte 

mit ungarischen Sinti und Roma nach Ravensbrück 

gegeben hat. Unter den Transporten mit ungari-

schen Jüdinnen sind ebenfalls Sinti und Roma ge-

wesen. So befanden sich in einem Transport aus 

Auschwitz vom 29. Oktober 1944 210 «Zigeunerin-

nen».54 Anscheinend kamen Transporte aus Ungarn 

auch direkt in das KZ Ravensbrück. Unter dem 

«Sondertransport Nr. 129 aus Gomarom/Ungam» 

sind z.B. ungarische Jüdinnen, ungarische «Zigeu-

nerinnen», Ungarinnen und ungarische «Arierin-

nen» verzeichnet.55 Mit diesem Transport vom 28. 

November 1944 kamen neben Jüdinnen also auch 

290 ungarische «Zigeunerinnen» ins Lager. In dem 

Transport aus Käsmark (Slowakei) vom 18. Januar 

1945 befanden sich neben Jüdinnen auch 15 «Zi-

geunerinnen», überwiegend mit ungarischer Natio-

nalität.56 Zu den ungarischen Frauen finden sich 

Hinweise bei Norbert Aas in seiner Schilderung des 

Aussenlagers Zwodau: «Etwas später nach der An-

kunft der Jüdinnen brachte man ins Lager Zwodau 

einen Transport von etwa dreihundert bis vierhun-

dert Zigeunerinnen aus Ungarn, die man ebenfalls 

in einem abgeschlossenen Revier unterbrachte. 

Man gab ihnen nichts zu essen, sondern nur etwas 

dünnen Gerstenkaffee [...]. Sie blieben aber nicht 

lange im Lager. Man brachte sie mit Lastautos weg 

in unbekannte Richtung. Man erzählte, dass sie in 

den nahen Wald gebracht und dort erschossen wor-

den sind.»57 

Es gibt bisher keine detaillierte Forschung zu 

dieser ungarischen Häftlingsgruppe in Ravens-

brück, obwohl sie sehr gross war.58 Viele aus dieser 

Gruppe waren vor der Deportation im Getto Ko-

marom interniert worden. Ein Transport aus Ko-

marom ist im Kalendarium Ravensbrück verzeich-

net.59 Es lassen sich aber auch weitere Transporte 

nach Deutschland nachweisen.60 Möglicherweise 

war das KZ Dachau – neben Buchenwald und Mau-

thausen, eines der Lager, in die die Männer einge-

wiesen wurden – eine Zwischenstation auch für die 
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Frauen.61 Allerdings wird in der Bildlegende im un-

garischen Gedenkraum im ehemaligen Zellenbau 

der Mahn-und Gedenkstätte, anders als in den Ge-

denkräumen anderer Nationalitäten, explizit auf 

«die aus Ungarn in Massen hergeschleppten Jüdin-

nen und Zigeunerinnen» hingewiesen.62 

Auch in Transporten aus anderen Ländern in 

das KZ Ravensbrück haben sich Sinti und Roma be-

funden.63 Nach der von mir vorgenommenen Aus-

wertung des Kalendariums Ravensbrück sind polni-

sche, tschechische, slowakische, italienische und 

jugoslawische «Zigeunerinnen» verzeichnet.64 Bar-

bara Reimann erwähnt griechische «Zigeunerfami-

lien»65 und Germaine Tillion berichtet von franzö-

sischen und belgischen Sinti und Roma.66 

Die SS-Ärzte Walter Sonntag, Horst Schu-

mann, Franz Bernhard Lucas und Carl Clauberg 

führten im Zeitraum von 1940 bis 1945 im KZ Ra-

vensbrück Sterilisationsexperimente und Sterilisa-

tionen durch operative Eingriffe, Röntgenbestrah-

lung und Einspritzungen einer Flüssigkeit in die 

Gebärmutter durch, wobei auch Kinder unter zehn 

Jahren nicht verschont wurden.67 Für diese Experi-

mente wurden in erster Linie Sinti und Roma bei-

derlei Geschlechts missbraucht. So berichtet Ama-

lie Schaich nach vielen Jahren noch mit Entsetzen: 

«In Ravensbrück war ich auch Zeuge, wie die SS-

Ärzte junge Sinti-Mädchen zwangssterilisiert ha-

ben. Sie wurden von den Blöcken abgeholt, um 

‚operiert’ zu werden – das ist abgelaufen wie auf 

einer Schlachtbank. Die Mädchen haben so sehr ge-

schrieen, dass ich mir die Ohren zugehalten habe, 

weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Das 

Schlimmste war, dass viele Mädchen viel jünger 

waren, als sie sich ausgegeben haben. Wir lebten ja 

in ständiger Furcht, dass die Kinder erneut selektiert 

und nach Auschwitz zurückgeschickt werden. Von 

einem Kind, das sterilisiert worden ist, wusste ich, 

dass es erst sieben Jahre alt war.»68 

Von der Zwangsarbeit erschöpfte, durch Hun-

ger und Krankheiten arbeitsunfähige Häftlinge wur-

den im Rahmen der «Euthanasie»-Aktion «Sonder-

behandlung 14 f 13» seit April 1942 in den Gas- 

kammern der «Heil- und Pflegeanstalten» Bern-

burg, Hartheim und Berlin-Buch69 ermordet oder 

zur Vergasung in die Konzentrationslager Ausch-

witz und Lublin-Majdanek geschickt. Das dem 

Frauen-KZ Ravensbrück unterstellte «Jugend-

schutzlager» Uckermark wurde im Dezember 1944 

teilweise aufgelöst und zum Selektions- und Ver-

nichtungslager des Frauen-KZ Ravensbrück um-

funktioniert. Anfang 1945 wurde eine Gaskammer 

in Betrieb genommen, in der noch vor Kriegsende 

Tausende Häftlinge ermordet wurden. Die Asche 

der Verbrannten wurde vermutlich in den angren-

zenden Schwedtsee geschüttet. Unter den Opfern 

waren auch als «Zigeunerinnen» und «Zigeuner» 

Verfolgte. Andere Häftlinge wurden durch Er-

schiessungskommandos ermordet.70 

Am 2. März 1945 ging ein Transport von 1981 

Frauen vom KZ Ravensbrück zum KZ Mauthausen. 

Unter ihnen sollen 800 Sinti- und Roma-Frauen mit 

Säuglingen und Kleinkindern gewesen sein.71 Ei-

nige wurden von dort zum KZ Bergen-Belsen über-

stellt.72 Weitere Transporte gingen direkt nach Ber-

gen-Belsen, das zu diesem Zeitpunkt bereits ein 

Sterbelager war. Bei der «Aktion Bernadotte», in 

deren Rahmen im April 1945 7‘500 Frauen aus Ra-

vensbrück – hauptsächlich aus Belgien, den Nieder-

landen, Luxemburg, Dänemark, Norwegen, Frank-

reich und Polen – vom Schwedischen Roten Kreuz 

evakuiert wurden, haben sich unter den Geretteten 

vermutlich keine Sinti und Roma befünden. 

Die noch in Ravensbrück verbliebenen Gefan-

genen wurden auf einen der grausamen «Todesmär-

sche» getrieben. Häftlinge, die am Ende ihrer Kräfte 

waren, wurden von den Bewachern am Wegesrand 

erschossen. Am 30. April 1945 befreiten Einheiten 

der Roten Armee die zurückgelassenen ca. 2‘000 

kranken und marschunfähigen Häftlinge in Ravens-

brück. Über 132‘000 Frauen und Kinder, 20‘000 

Männer und 1‘000 weibliche Jugendliche aus 40 

Nationen sind im KZ Ravensbrück und im «Jugend-

schutzlager» Uckermark registriert worden.73 Ge-

naue Zahlen der inhaftierten Sinti und Roma sind  
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bisher nicht ermittelt. Schätzungen gehen von bis zu 

6‘000 Sinti und Roma aus.74 Viele von ihnen ver-

hungerten, starben an Seuchen, Misshandlungen 

und in Gaskammern, wurden zur Ermordung im 

Rahmen der «Euthanasie»-Aktion «Sonderbehand-

lung 14 f 13» selektiert oder gingen als Opfer medi-

zinischer Experimente im Lager zugrunde. 

Publizierte Lebenserinnerungen 

Erinnerungen an die Sinti und Roma 

Die folgende Darstellung beruht auf der Auswer-

tung zahlreicher Lebenserinnerungen von Ravens-

brückerinnen aus verschiedenen Ländern.75 Über-

einstimmend erscheinen Sinti und Roma als Son-

dergruppe, interniert in besonderen Baracken, als 

Ausnahmefall mit Kindern, fremd in Aussehen und 

Verhalten und mit einer unverständlichen Sprache. 

Diese Häftlinge wurden als anonyme Masse wahr-

genommen, sie waren Mitgefangene, aber eigent-

lich kannte man diese Menschen nicht. Pointiert for-

muliert Odette Fabius: «Die Zigeunerinnen, die 

auch in unserem Lager waren, blieben mit ihren 

Kindern unter sich. Sie hatten sehr wenig Kontakt 

mit uns, den Sesshaften.»76 

Sinti und Roma waren zwar zeitweilig in sepa-

raten Blocks untergebracht, in den Arbeitskomman-

dos waren sie jedoch nicht von den anderen Häftlin-

gen getrennt. Trotzdem bestanden kaum persönli-

che Kontakte.77 Dies ist für die Lebenserinnerungen 

ehemaliger Ravensbrück-Häftlinge ungewöhnlich, 

denn häufig werden Mitgefangene mit Namen ge-

nannt und es wird von persönlichen Beziehungen 

berichtet. 

Den Häftlingen war bewusst, dass die Sinti und 

Roma wie die jüdischen Häftlinge am unteren Ende 

der Häftlingshierarchie standen und besonders ge-

fährdet waren. So macht ein Häftlingsbericht die 

Rangabstufung deutlich: «Wenn es darum ging, 

sich in Reihen vor dem Krankenbau aufzustellen, 

mussten Norweger, Holländer und Deutsche in der 

ersten Reihe stehen, ganz am Ende standen Juden 

und Zigeuner.»78 Es war bekannt, dass im Lager vor 

allem sie von Selektionen zur Vernichtung und von 

medizinischen Experimenten bedroht waren: «Sie 

sind im Lager besonders gefährdet. Noch mehr als 

wir.»79 

Beeindruckt zeigten sich Häftlinge wie Bou-

bout Masson über die Solidarität unter den Sinti und 

Roma: «Öffentliche Auspeitschung. Die Frauen 

sehr, sehr tapfer. Wenn eine vor Schmerzen auf-

schreit, stimmen die anderen ein Lied an. Nach der 

Exekution dürfen sie sich noch nicht erheben. Viele 

sind sowieso nicht mehr imstande, bleiben stumm 

liegen, haben ausgelitten. Erst spät nachts wird er-

laubt, den Platz zu verlassen. Wir hören die Ge-

schlagenen auch beim Einzug in ihre Baracke sin-

gen.»80 

In Erinnerung blieben ihr Gesang, der Tanz und 

das Kartenlegen. So schildert Berta Teege eine 

Abendsituation: «Der Wind trägt eine Melodie 

durchs Lager, fremd, schwermütig, plötzlich feurig, 

stark rhythmisch [...]. Das kommt aus dem Zigeu-

nerblock. Die singen und tanzen andauernd, singen 

sich nachts in den Schlaf, haben schon oft genug 

Prügel dafür einstecken müssen.»81 

Dagmar Hâjkovâ war fasziniert von einem 

Mädchen, das auch bei Gefahr bis zur Erschöpfung 

für ein Stück Brot tanzte: «Einmal gegen Abend 

steppte ein etwa vierjähriges Mädchen [...]. Plötz-

lich wurde Fliegeralarm gemeldet [...]. Das Mäd-

chen schenkte diesem Geschehen keine Aufmerk-

samkeit. Man hatte ihr für den Tanz Brot verspro-

chen, und so tanzte es, solange die Kräfte reich-

ten.»82 

Besonders die Kinder erregten starkes Mitge-

fühl, wie Odette Fabius in ihren Lebenserinnerun-

gen verdeutlicht: «Durch sie fühlten wir uns wieder 

als Mütter».83 Margarete Buber-Neumann berichtet 

von einem auffallend schönen Mädchen: «Ein Zi-

geunermädchen von neun Jahren, eine kleine indi-

sche Schönheit. Sie ging auf der Lagerstrasse zwi-

schen ihren zahlreichen Verwandten, und alle Frau-

en blickten nach ihr mit wehen mütterlichen Au-

gen.»84 Häftlinge steckten den Kindern Brot zu, ver-

steckten sie oder halfen ihnen auf andere Weise.85 

Nanda Herbermann trauerte um ein «Zigeunermäd-

chen»: «Es war im Lager eine Kranke [sic!], bild- 
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schöne, kleine Zigeunerin [...]. Wie eine kleine, 

schwarze Madonna mit unergründlichen Augen, die 

von überaus langen Wimpern beschattet wurden, 

lag sie da [...]. Eines Tages war auch meine kleine 

Zigeunerin tot. Wahrscheinlich hatte auch sie die 

‚Todesspritze’ bekommen. Wir nahmen es alle an, 

die wir das Kind besonders liebhatten.»86 

An ein anderes Ereignis wird auch in der Ge-

denkstätte Ravensbrück erinnert: Ein kleiner Sinti-

Junge, der mit einem Transport nach Ravensbrück 

kam, hatte sich auf der Lagerstrasse nach seinem 

Teddybär gebückt, woraufhin er von einem SS-

Mann erschlagen wurde. Eine Gefangene, die diese 

Szene mit Entsetzen beobachtete, verbarg den Ted-

dy unter ihrer Schürze und konnte ihn bis zur Be- 

 

Abb. 2: Zeichnung eines unbekannten «Zigeunermäd-

chens» der niederländischen Künstlerin Aat Breur, die 

von September 1943 bis April 1945 im KZ Ravensbrück 

inhaftiert war. Quelle: Mahn- und Gedenkstätte Ravens-

brück/Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Sig. 

V902E1 

freiung verstecken. Der Teddy ist als Symbol des 

Mitgefühls und der Solidarität der in Ravensbrück 

gefangenen Frauen mit den verfolgten Kindern im 

Gedenkraum für die inhaftierten Sinti und Roma im 

Zellenbau der Gedenkstätte Ravensbrück ausge-

stellt. Er ist unterdessen zum bedeutenden Objekt 

der Erinnerungskultur avanciert.87 

Die Sterilisationen, die an Sinti und Roma, auch 

an ganz jungen Mädchen, vorgenommen wurden, 

erregten bei vielen Mitgefangenen Abscheu. Das 

Entsetzen über die grausamen Sterilisationen spie-

gelt sich auch in einigen Berichten Überlebender: 

«So zum Beispiel sterilisierte er [der SS-Arzt Dr. 

Walter Sonntag; B.D.] die Zigeunerkinder. Ich hörte 

das Schreien dieser Kinder zwischen neun und elf 

Jahren, die nach dieser Sterilisierung starben. Ich 

selber führte zwei Kinder zwischen neun und elf 

Jahren, die nach dieser Sterilisierung über die La-

gerstrasse wankten, auf ihren Block, diese Kinder 

wurden später (ein bis zwei Tage) tot in ihren Betten 

aufgefunden.»88 

Überwiegend sind die Lebenserinnerungen der 

ehemaligen Ravensbrück-Gefangenen jedoch von 

grosser Distanz und Abgrenzung und von einer Ab-

wertung der Sinti und Roma geprägt,89 die sich am 

Aussehen und sozialen Verhalten festmacht. So äus-

sert sich auch in ihren Erinnerungen Wanda Pol-

tawska: «Wir arbeiteten in einer langen, schmutzi-

gen Baracke, in der wir Stroh einsammeln und zu 

Zöpfen flechten mussten [...]. Stinkende Zigeune-

rinnen, alte Deutsche, die mir wie Hexen aus dem 

Märchen erschienen. Fremde, hässliche, abstossen-

de Gesichter, die Ausdrücke gebrauchten, die ich 

damals noch nicht verstand, und die mich später mit 

Ekel erfüllten.»90 Kontrastiert mit den noch überlie-

ferten Fotos eines SS-Albums (darunter Abb. 1 und 

3 in diesem Beitrag), auch wenn es sich um Propa-

gandaaufnahmen handelt, erscheint dieser Bericht 

unwahrscheinlich: die Frauen mussten ordentlich 

und sauber gekleidet sein, standen unter ständiger 

Aufsicht der SS-Frauen, Unterhaltungen waren 

strikt verboten und wurden streng geahndet. 
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Isa Vermehren berichtet in antiziganisti- 

schem Tenor selbst über die Kinder: «Ihre Ges- 

ten, ihre Nasen, ihre Hautfarbe, ihre dunklen, 

schnellen Augen, die Art, wie sie das Schulter- 

tuch trugen – ein möglichst buntes Schulter- 

tuch –, wie sie mit hexenhafter Schnelligkeit 

und drei entwendeten Kohlköpfen unter dem 

Arm um die Ecke huschten, das alles machte 

sie ganz unverkennbar. Natürlich legten sie 

einem auch die Karten, lasen aus der Hand, 

stahlen wie die Raben und lehrten ihre Kin- 

der das gleiche. Sie genossen als einzige den 

Vorzug, ihre Nachkommenschaft bei sich zu 

führen, und es wimmelte auf ihren Blocks von 

kleinen und kleinsten Kindern, alle sehr, sehr 

niedlich, alle sehr, sehr schmutzig, alle sehr, 

sehr verwahrlost und alle entsetzlich verdor- 

ben.»91 

Germaine Tillion aus Frankreich katego- 

risiert Verhaltensweisen von Sinti- und Ro- 

ma-Frauen nach ihrer Herkunft aus bestimm- 

ten Ländern, allerdings mit einer deutlichen 

Abwertung der nicht aus Belgien oder Frank- 

reich stammenden «Zigeunerinnen»: «[...] sie 

[belgische und französische ‚Zigeunerinnen’; 

B. D.] besassen Grundschulbildung und hatten 

materielle Lebensgewohnheiten, die ihnen ein 

Zusammenleben auf engstem Raum mit deut- 

schen Zigeunerinnen uner- 

träglich machten. Die rest- 

lichen Zigeunerinnen (mit 

Ausnahme einiger tsche- 

chischer) waren erstaun- 

lich wild und menschen- 

scheu, weniger jedoch als 

einige Ukrainerinnen, aber 

in weit stärkerem Masse als 

die Frauen afrikanischer 

Stämme, mit denen ich in 

meinem Beruf als Ethno- 

login zu tun hatte.»92 

Die an den Zitaten aus 

den Lebenserinnerungen 

deutlich werdenden Nega- 

tivbeWertungen von Sinti 

und Roma korrespondierten 

mit einer auch den Lagerall- 

tag prägenden Reproduktion ihrer gesellschaftli-

chen Ausgrenzung. 

Erinnerungen von Sinti und Roma 

Seit den späten 1980er-Jahren sind Biografien von 

Sinti und Roma erschienen, die im KZ Ravensbrück 

inhaftiert waren. Allerdings sind sie jeweils über-

wiegend den Kindheitserinnerungen vor der Depor-

tation nach Auschwitz-Birkenau gewidmet. Sie 

stammen fast ausschliesslich von Sinti und Roma, 

die mit den Transporten 1944 aus Auschwitz-Birke-

nau in das KZ Ravensbrück kamen. Für diese Phase 

gibt es daher eine dichtere Überlieferung. Bis auf 

Walter Stanoski Winter und Philomena Franz han-

delt es sich dabei um die Biografien von Sinti und 

Roma, die als Kinder oder Jugendliche deportiert 

worden sind. Aus der Gruppe der Sinti und Roma 

aus Niederösterreich und dem Burgenland, die 1939 

nach Ravensbrück kamen, liegt die Biografie von 

Rosa Winter vor. Andere Zeiträume der Inhaftie-

rung von Sinti und Roma im KZ Ravensbrück sind 

also weiterhin unterrepräsentiert.93 

Interessanterweise entspricht der Zeitpunkt der 

Veröffentlichung der Biografien dabei nicht dem 

 

Abb. 3: Die Strohschuhflechterei, 1940/41. Aus einem Album der SS des 

KZ Ravensbrück. Quelle: Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/Stiftung 

Brandenburgische Gedenkstätten, Sig. 1676 
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üblichen Schema der Historiografie der Konzentra-

tionslager, wie es Karin Orth analysiert: Sie unter-

scheidet vier unterschiedliche Phasen, wobei die 

frühe Erinnerungsliteratur der Überlebenden lange 

vor der wissenschaftlichen Aufarbeitung durch Hi-

storikerinnen und Historiker die erste von vier Pha-

sen darstellt.94 Die Historiografie der Verfolgung 

der Sinti und Roma zeigt vielmehr einen entgegen-

gesetzten Verlauf: Zunächst setzte, wenn auch spät, 

Ende der 1970er-Jahre die wissenschaftliche Auf-

arbeitung ein, bevor ab Ende der 1980er-Jahre Le-

benserinnerungen bzw. Interviews, die von wissen-

schaftlichen und literarischen Bearbeiterinnen und 

Bearbeitern in Buchform umgesetzt wurden, er-

schienen.95 Dies gilt übrigens auch für die Sinti und 

Roma in Osteuropa mit Ausnahme der Sowjet-

union.96 

Sehr bekannt sind die Erinnerungen von Ceija 

Stojka, einer österreichischen Romni, die 1944 mit 

ihrer Mutter und Geschwistern aus Auschwitz-Bir-

kenau ins KZ Ravensbrück kam. Von dort wurden 

sie nach Bergen-Belsen transportiert, wo sie von 

britischen Truppen befreit wurden. Ceija Stojka ist 

eine der ersten aus dem Kreis der nach Ravensbrück 

deportierten Sinti und Roma gewesen, die ihre Bio-

grafie veröffentlichte.97 Ausserdem sind mehrere 

Dokumentarfilme mit ihr entstanden.98 Sie besuchte 

immer wieder die Gedenkstätte Ravensbrück, war 

stets bereit, mit Jugendlichen zu sprechen und In-

terviews zu geben. So wurden die meisten der von 

der Gedenkstätte Ravensbrück durchgeführten In-

terviews mit ihr geführt. Zudem ist Ceija Stojka 

eine bekannte Roma-Künstlerin; einige ihrer be-

deutendsten Bilder zu Ravensbrück sind von der 

Gedenkstätte erworben worden, die wiederum ein 

Ölgemälde mit dem Porträt von Ceija Stojka anfer-

tigen liess. Im Oktober 2009 erfolgte ihre Ernen-

nung zur Professorin durch das österreichische 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kul-

tur. 

Das Schicksal von Amalie Schaich, geborene 

Reinhardt, ist eng verbunden mit der Tätigkeit der 

«Rassenhygienikerin» Eva Justin, der engsten Mit- 

arbeiterin von Dr. Dr. Robert Ritter, dem Leiter der 

«Rassenhygienischen und bevölkerungsbiologi-

schen Forschungsstelle» in Berlin-Dahlem.99 1943 

dienten ihr Kinder aus Sinti-Familien, die im katho-

lischen Kinderheim St. Josefspflege in Mulfingen/ 

Baden-Württemberg lebten, als Probanden für ihre 

Dissertation «Lebensschicksale artfremd erzogener 

Zigeunerkinder und ihrer Nachkommen». Nach Ab-

schluss des Promotionsverfahrens wurden 39 der 

Kinder, darunter auch Amalie Reinhardt, am 9. Mai 

1944 nach Auschwitz deportiert. 

Else Baker, geborene Schmidt, wuchs bei Pfle-

geltern in Hamburg auf und wusste nicht, dass ihre 

Eltern Sinti waren.100 Ihr Pflegevater konnte ihre 

Deportation zunächst verhindern und ihre Freilas-

sung aus dem Sammellager erwirken, im April 1944 

wurde sie dann aber nach Auschwitz deportiert. 

Von dort kam sie nach Ravensbrück. Ihrem Pflege-

vater gelang es wiederum, ihre Entlassung zu errei-

chen. Über Else Bakers Zeit im Lager verfasste Mi-

chail Krausnick ein Kinderbuch.101 

Walter Stanoski Winter kam mit dem letzten 

Transport im August 1944 aus dem «Zigeunerla-

ger» Auschwitz-Birkenau in das KZ Ravensbrück. 

Dort starben seine junge Frau und das dort geborene 

Kind. Da er zuvor bei der Marine gedient hatte, 

wurde er in das KZ Sachsenhausen überstellt und in 

die SS-Sondereinheit Dirlewanger gezwungen.102 

Zu erwähnen sind weiter die Biografien von 

Philomena Franz103, Anna Mettbach104, Lily van 

Angeren-Franz105, Rosa Winter106 sowie Hugo107 

und Mano Höllenreiner108 und Daweli Reinhardt109. 

Verweisen möchte ich auch auf die Kurzbiografie 

und das verfilmte Interview von Sophie Wittich110. 

In den Lebenserinnerungen von Sinti und Roma 

spielt Solidarität, gegründet auf das Zusammenge-

hörigkeitsgefühl und die gegenseitige Hilfeleistung 

innerhalb der eigenen Gruppe, insbesondere der ei-

genen Familie, eine entscheidende Rolle. Viele 

Sinti und Roma trafen in Ravensbrück Verwandte 

und tauschten sich über das Schicksal der zurückge- 
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bliebenen Familienangehörigen aus. So blieb Lily 

van Angeren-Franz das Wiedersehen mit ihrer Tan-

te im Gedächtnis: «In Ravensbrück begegnete ich 

glücklicherweise Tante Raba, die dafür sorgte, dass 

ich zusätzliches Essen bekam. Sie erkundigte so 

sich lang und ausführlich nach unseren Verwand-

ten, dass es fast wie ein SS-Verhör schien.»111 

Übereinstimmend berichten die genannten 

Überlebenden in ihren Erinnerungen, dass sie ohne 

die Solidarität der Familienmitglieder, oft der Auf-

opferung der eigenen Mutter, nicht überlebt hätten. 

So versuchte eine Frau trotz der damit verbundenen 

Gefährdung, stets in der Nähe des Arbeitskomman-

dos ihres Mannes zu arbeiten.112 An Spottlieder und 

Tanz als heimlichen Widerstand gegen die SS, als 

Mittel, sich in der lebensbedrohenden Lagersitua-

tion gegenseitig aufzubauen und Mut zu machen, 

erinnert sich Hugo Höllenreiner. Er gibt folgende 

Zeilen eines Liedes wieder: 

«Wenn die alte Raabe kommt, bumm, bumm, 

wenn die alte Raabe kommt, bumm, bumm, 

dann weinen die Zigeuner 

mit ihren Jungen.»113 

Ohne Brüche war die Solidarität unter den Sinti 

und Roma jedoch nicht, wie Rosa Winter berichtet: 

«Da waren auch österreichische Roma in Ravens-

brück, aber die waren sogar böse auf uns, weil sie 

im Burgenland sesshaft waren. Und die haben ge-

meint, sie sind nur deshalb im KZ, weil wir Sinti 

umhergezogen sind. Da hat es auch Spannungen ge-

geben. Sinti, wenn sie Kapo waren, haben übrigens 

nie wen geschlagen.»114 Ausgegrenzt waren auch 

Gefangene, die als «Zigeunerinnen» und «Zigeu-

ner» verfolgt wurden, aber keine Sinti und Roma 

waren, durch die Nichtkenntnis des Romanes. So 

beschreibt Else Baker, wie einsam sie sich in Ra-

vensbrück gefühlt hat.115 

Misstrauen herrschte gegenüber anderen deut-

schen Mithäftlingen. Dies wird besonders deutlich 

in einer Aussage von Philomena Franz: «Unter den 

Deutschen im Lager gab es nicht die Solidarität wie 

bei uns, sie haben sich gegenseitig erschlagen, ha-

ben sich gegenseitig ihr Brot gestohlen [...]. Wir ha-

ben uns immer gesagt, mit denen haben wir nichts 

zu tun. Die können auch nicht schweigen. Das hat 

alles keinen Zweck. Die denunzieren sich gegensei-

tig und bringen sich um. Aber bei uns war es nicht 

so. Wir haben niemals einander unser Brot gestoh-

len. Wir haben uns gegenseitig nicht verraten. Viele 

von uns sind lieber gestorben.»116 

Die Erfahrung der Ausgrenzung aus der Mehr-

heitsgesellschaft, die viele schon als Kind erfahren 

hatten, wurde auf die Situation im Lager übertragen. 

Namen von Häftlingen, die nicht zu den Sinti und 

Roma gehören, werden in den Erinnerungen in der 

Regel nicht genannt. Eine Ausnahme findet sich bei 

Ceija Stojka: «Vorne bei der Barackentür war ein 

langer Tisch, an dem eine Blockführerin sass [...]. 

Diese Frau hatte einen grünen Winkel, sie war eine 

sogenannte kriminelle Gefangene. Sie war eine klei-

ne, zierliche Person, hatte schöne, glatte, zurückfri-

sierte Haare, ihr Name war Ria. Man sah, dass sie 

ein guter Mensch sein musste.»117 Ceija Stojka half 

dieser Blockältesten bei der Säuberung des Blocks 

und erhielt dafür zusätzliche Nahrungsmittel. Sie 

nennt sie im Weiteren «Tante Ria», was die emotio-

nale Nähe zu dieser Mitgefangenen ausdrückt und 

begrifflich einer Inklusion in den Familienverband 

gleichkommt. 

Wenn von «Diebstahl» gesprochen wird, ist das 

«Organisieren» von Kartoffeln oder Rüben ge-

meint. Von Diebstählen an Mithäftlingen ist nicht 

die Rede, sondern vom solidarischen Teilen. Dies 

entspricht der Kultur der Sinti und Roma, zu deren 

Grundregeln das Bewirten von Gästen und das Tei-

len von Nahrung gehört. Über eine solche «Aktion» 

berichtet Walter Stanoski Winter: «Wir haben vom 

Bauhof eine Karre genommen, uns in die Schlange 

eingereiht und so getan, als gehörten wir zu diesem 

Kartoffelkommando. [...] Wir schieben unsere 

Karre nun genau in die entgegengesetzte Richtung 

wie die anderen – zum Bahnhof. Geschafft! Im 
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Block hat man uns ‚Kartoffelkönige’ getauft. Ein 

paar Tage lang gab es Kartoffeln für alle.»118 

Über die politischen Gefangenen äussert sich 

Rosa Winter wie über eine andere Klasse, weit ent-

fernt von den Häftlingen mit einem schwarzen Win-

kel: «Von den politischen Häftlingen hab ich mir 

manchmal ein bissl Essen organisiert [...]. Die poli-

tischen Häftlinge habens nicht so schlecht gehabt. 

Die waren in der Küche, in der Schreibstube und 

überall [...]. Die hast du nur rumrennen gesehen mit 

dem roten Winkel. Nur von ihnen hast du etwas er-

fahren. Die haben mehr mit der SS zu tun gehabt 

[...]. Aber in diesen Kreis bist halt nicht hineinge-

kommen. Du hast eben einen anderen Winkel ge-

habt.»119 

Keine negativen Äusserungen finden sich dage-

gen über andere Häftlinge mit schwarzem oder grü-

nem Winkel, wie sie für die Erinnerungsberichte 

von politischen Häftlingen so typisch sind. Auch die 

sowjetischen Häftlinge – nach der Befreiung auch 

die sowjetischen Soldaten – werden überwiegend 

positiv beschrieben. Einige Sinti und Roma berich-

ten, sie hätten sich bei Diskriminierungen später er-

folgreich an die sowjetische Kommandantur ge-

wandt. Für ihre Solidarität und Verschwiegenheit 

bewundert wurden die Zeugen Jehovas.120 In der 

Nachkriegszeit konvertierten einige Sinti und Roma 

zu den Zeugen Jehovas. Gegenüber den jüdischen 

Mithäftlingen wird mehrheitlich Solidarität spürbar; 

viele der Sinti und Roma waren zuvor in Auschwitz 

inhaftiert gewesen und hatten die jüdischen Gefan-

genen in die Gaskammern gehen sahen. Philomena 

Franz überlebte Ravensbrück dank der Hilfe eines 

jüdischen Häftlings: «Im Stehbunker kommt ein 

Engel zu mir. Ich hatte ja keinen Kontakt mit den 

anderen Gefangenen. Aber ein jüdischer Arzt, ein 

Lagerarzt, der kam zu mir, warf mir einmal ein 

Stück Brot in die Zelle, oder eine Zigarette. Das hat 

mich gestärkt. Ich glaube, wenn er nicht gekommen 

wäre, ich wäre heute tot.»121 
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Jens-Christian Wagner 

Sinti und Roma als Häftlinge im KZ Mittelbau-Dora 

Das KZ Mittelbau-Dora bei Nordhausen existierte 

bekanntlich nur über einen relativ kurzen Zeitraum 

von anderthalb Jahren, von Spätsommer 1943 bis 

April 1945 ? In diese Phase fällt die Auflösung des 

«Zigeuner-Familienlagers» in Auschwitz-Birkenau 

und die Ermordung der meisten seiner Insassen. Für 

die wenigen Überlebenden des Auschwitzer «Zi-

geuner-Familienlagers», die zur Zwangsarbeit für 

die Rüstungsindustrie herangezogen wurden, ent-

wickelte sich das KZ Mittelbau-Dora zum wichtig-

sten Ziellager: Etwa die Hälfte von ihnen, rund 

1‘500 Jungen und Männer, brachte die SS aus 

Auschwitz über Buchenwald nach Mittelbau-Dora. 

Innerhalb der Verfolgungsgeschichte der Sinti 

und Roma ist das KZ Mittelbau-Dora daher ein zen-

traler Haft- und Todesort. Umso erstaunlicher ist es, 

dass die Geschichte dieser Haftgruppe in Mittelbau-

Dora bislang nur wenig erforscht ist.2 Der vorlie-

gende Beitrag kann diese Lücke nicht füllen, will 

aber eine erste Bestandsaufnahme liefern und zur 

weiteren Forschung anregen. 

Zahlen und Fragen 

Die Geschichte der Sinti und Roma im KZ Mittel-

bau-Dora begann bereits kurz nach der Gründung 

des Lagers im Spätsommer 1943. Von Beginn an 

befanden sich unter den Häftlingen des zunächst 

dem KZ Buchenwald unterstehenden und später 

zum KZ Mittelbau verselbstständigten Lagers Sinti 

und Roma. Bereits im Herbst 1943 waren einzelne 

als «Asoziale» kategorisierte Sinti und Roma in den 

Transporten, die im Abstand von nur wenigen Ta-

gen das KZ Buchenwald in Richtung Nordhausen 

verliessen. Allerdings handelte es sich nur um ei-

nige wenige Männer. 

Die erste grössere Gruppe von Sinti und Roma, 

etwa 200 Häftlinge, wurde Mitte April 1944 von 

Buchenwald in den Mittelbau-Komplex verlegt, 

und zwar in das gerade neu eingerichtete Aussenla-

ger Harzungen.3 Dorthin gelangten auch die meisten 

von rund 530 Sinti und Roma aus einem zweiten 

Transport, der einen Monat später, Mitte Mai 1944, 

von Buchenwald in das Lager Dora überstellt 

wurde.4 

Fast alle Häftlinge aus diesen beiden Transpor-

ten waren erst kurz zuvor von Auschwitz-Birkenau 

nach Buchenwald gebracht worden. Nach der Auf-

lösung des «Zigeuner-Familienlagers» in Ausch-

witz-Birkenau und der Ermordung der meisten sei-

ner Insassen deportierte die SS Anfang August 1944 

noch einige Hundert weitere männliche Sinti und 

Roma über Buchenwald in das KZ Mittelbau-Dora, 

darunter viele Jugendliche und auch einige Kinder. 

Auch von diesen Häftlingen gelangten die meisten 

in das Lager Harzungen sowie in das Anfang Mai 

1944 eingerichtete Aussenlager Ellrich-Julius-

hütte.5 Augenscheinlich versuchte die SS, die Sinti 

und Roma in bestimmten Lagern zu konzentrieren, 

vor allem in Harzungen, Ellrich-Juliushütte und 

Dora. In den meisten anderen Lagern des Mittelbau-

Komplexes gab es hingegen keine Häftlinge dieser 

Gruppe. 

Insgesamt deportierte die SS bis April 1945 den 

erhalten gebliebenen Unterlagen zufolge etwa 

1‘500 Sinti und Roma nach Mittelbau-Dora.6 In al-

len Lagern des KZ Mittelbau zusammen stellten sie 

seit dem Herbst 1944 etwa 3,6% aller Häftlinge. In 

Lagern wie Harzungen und Ellrich-Juliushütte war 

ihr Anteil jedoch deutlich höher; in Harzungen er-

reichte er im Herbst 1944 mit 11% (von 4‘000 Häft-

lingen) den höchsten Wert.7 Insgesamt war der An-

teil von Sinti und Roma damit im KZ Mittelbau- 
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Dora im letzten Kriegshalbjahr höher als in allen 

anderen Konzentrationslagern. Auf die Gründe 

hierfür wird unten noch näher eingegangen. 

Neben der relativ hohen Zahl von Sinti und 

Roma im KZ Mittelbau-Dora fällt auf, dass die To-

desrate innerhalb dieser Haftgruppe in Mittelbau-

Dora relativ niedrig gewesen ist. Von den etwa 

1‘500 in den Südharzer KZ-Komplex verschleppten 

Sinti und Roma starben mindestens 171.8 Absolut 

gesehen ist das sehr viel, bedeutet dies doch, dass 

innerhalb von weniger als einem Jahr jeder neunte 

Häftling aus dieser Gruppe starb. Verglichen mit 

anderen Häftlingsgruppen war die Todesrate unter 

den Sinti und Roma in den Mittelbau-Lagern dage-

gen jedoch eher niedrig (vgl. Abb. 1). 

Nun ist das Ausrechnen und der Vergleich pro-

zentualer Angaben zu Lebenden und Toten wegen 

der dürftigen Quellenlage und ganz prinzipiell aus 

ethischen Erwägungen fragwürdig. Dennoch sind 

die Zahlen aufschlussreich, zeigen sie doch, dass  

für die Häftlingsgruppe der Sinti und Roma im KZ 

Mittelbau im Vergleich zu allen anderen Haftkate-

gorien bzw. Herkunftsländern die niedrigste Todes-

rate zu verzeichnen ist – ein überraschender Be-

fund, denn an der Vernichtungsabsicht seitens der 

SS gegenüber den in die Konzentrationslager de-

portierten Sinti und Roma besteht angesichts des 

Deportationsbefehls von Heinrich Himmler von 

Dezember 1942 und der Ermordung der letzten In-

sassen den «Zigeuner-Familienlagers» in Ausch-

witz-Birkenau im August 1944 kein Zweifel. Und 

die niedrige Todesrate in den Lagern des KZ Mit-

telbau ist noch erstaunlicher, wenn berücksichtigt 

wird, dass die meisten Sinti und Roma, die von der 

SS aus Buchenwald oder anderen Lagern in das 

Mittelbau-Hauptlager Dora deportiert wurden, von 

dort in die «Baulager» Ellrich-Juliushütte und Har-

zungen kamen – Lager, in denen extrem harte Ar-

beits- und Existenzbedingungen mit sehr hohen To-

desraten herrschten.9 Vor dem Hintergrund dieses 

 

a Durchschnittlicher Anteil an Gesamtzahl der Häftlinge (%) «Anteil an Gesamtzahl der Toten (%) 

Abb. 1: Prozentualer Anteil der Häftlingsgruppen nach Herkunft bzw. Einweisungsgrund an der durchschnittli-

chen Gesamtzahl der Häftlinge (36‘300 Häftlinge) und an der Gesamtzahl der Toten (11‘089 Tote) im KZ  

Mittelbau-Dora, 1943-1945 
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zunächst überraschenden Befundes stellt sich damit 

die Frage nach den Gründen für die relativ niedrige 

Todesrate der Sinti und Roma in den Mittelbau-La-

gern und ganz allgemein nach ihren Lebens- und 

Arbeitsbedingungen. 

Haftwege 

Mit Ausnahme einiger weniger Frauen, die im Ja-

nuar 1945 mit einem Räumungstransport aus dem 

KZ Auschwitz in Dora eintrafen und kurz darauf 

nach Bergen-Belsen gebracht wurden, waren alle 

Sinti und Roma im KZ Mittelbau-Dora männlichen 

Geschlechts. Fast alle waren vor ihrer Deportation 

in den Südharz im «Zigeuner-Familienlager» in 

Auschwitz-Birkenau inhaftiert gewesen. Dort hat-

ten sie mehrere Selektionen überstanden und gehör-

ten zu jenen Überlebenden, die in zwei Schüben – 

parallel zur Ankunft der ungarischen Jüdinnen und 

Juden in Auschwitz – im April 1944 und unmittel-

bar vor der Auflösung des «Zigeuner-Familienla-

gers» Anfang August 1944 als Zwangsarbeiter für 

die Rüstungsindustrie in die Konzentrationslager im 

Reichsinnem deportiert wurden.10 Zunächst war das 

Ziel der Transporte aus Auschwitz das KZ Buchen-

wald gewesen. Dort blieben die Sinti und Roma je-

doch nur sehr kurz, denn die SS verlegte die meisten 

von ihnen als geschlossene Gruppe in das Lager 

Dora bzw. in die gerade neu eingerichteten «Baula-

ger» Harzungen und Ellrich-Juliushütte. Im Haupt-

lager Buchenwald blieben vor allem Kinder und Ju-

gendliche zurück, von denen 200 Ende September 

1944 nach Birkenau zurücktransportiert und ermor-

det wurden.11 Nach diesem Transport gab es unter 

den Häftlingen des KZ Buchenwald nur noch we-

nige Sinti und Roma. 

Die meisten Sinti und Roma im KZ Mittelbau-

Dora, insgesamt rund drei Viertel, waren Deutsche 

und Österreicher. Die übrigen kamen aus der Tsche-

choslowakei, Polen, den Niederlanden und Frank-

reich. Manche Sinti in Mittelbau-Dora kannten den 

Südharz bereits aus der Zeit vor ihrer KZ-Haft, denn 

sie waren dort geboren worden und aufgewachsen. 

1942/43 hatte die Gestapo sie verhaften und nach 

Auschwitz deportieren lassen. Exemplarisch ist die 

Biografie von Jakob Gerste, der Dora überlebte. Ja-

kob Gerste, geboren 1926, hatte seit Anfang der 193 

Oer-Jahre in Nordhausen gelebt und war mit seinen 

Eltern und Geschwistern von den städtischen Be-

hörden 1939/40 einem «Zigeuner-Lager» am Stadt-

rand zugewiesen worden. Wenig später deportierten 

die Nationalsozialisten seinen Vater über das KZ 

Buchenwald in das KZ Neuengamme und seine 

Mutter in das KZ Ravensbrück. Im März 1943 ver-

haftete die Kriminalpolizei auch die in Nordhausen 

zurückgebliebenen Kinder. Jakob Gerste und seine 

Geschwister wurden in das «Zigeuner-Familienla-

ger» in Auschwitz-Birkenau gebracht. Dort ermor-

dete die SS seine jüngeren Brüder Hermann, Rudolf 

und Heinrich. Jakob Gerste wurde als «arbeitsfähig» 

eingestuft und musste in Auschwitz als Maurer ar-

beiten. Im Mai 1944 überstellte ihn die SS über das 

KZ Buchenwald in das Lager Dora. Hier musste er 

in Sichtweite zu seinem Heimatort bis zur Räumung 

des Lagers in der unterirdischen Raketenproduktion 

arbeiten. Anfang April 1945 wurde Jakob Gerste auf 

einem Räumungsmarsch in das KZ Bergen-Belsen 

getrieben, wo er am 15. April 1945 durch britische 

Truppen befreit wurde. Jakob Gerste und seine 

Schwester Emma waren die einzigen Überlebenden 

der Familie Gerste. Ihre Mutter hatte zwar die Be-

freiung im KZ Ravensbrück erlebt, war aber schon 

kurz darauf an den Folgen der KZ-Haft gestorben.12 

Jakob Gerste gehörte zu der kleineren Gruppe 

von 300 Sinti und Roma, die von Dora aus nicht in 

die Lager Harzungen, Ellrich-Juliushütte oder in an-

dere Aussenlager verlegt wurden. Im Hauptlager 

Dora waren nach Beendigung des Ausbaus der Un-

terkünfte und der Raketenfabrik seit dem Frühsom-

mer 1944 die Lebens- und Arbeitsbedingungen im 

Vergleich zu den mörderischen Verhältnissen in den 

«Baulagern» allgemein, d.h. auf alle Häftlingsgrup-

pen bezogen, vergleichsweise günstig. Dieser Um- 
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stand mag mit zum Überleben von Jakob Gerste bei-

getragen haben. 

Wie sich die spezifischen Existenzbedingungen 

für die Gruppe der Sinti und Roma im Lager Dora 

gestalteten und ob sie sich grundlegend von denen 

anderer Haftgruppen unterschieden, geht aus den 

erhalten gebliebenen Quellen nicht deutlich hervor. 

Ohnehin sind genauere Angaben zu den Lebens- 

und Arbeitsbedingungen der Gruppe der Sinti und 

Roma in den verschiedenen Lagern des KZ Mittel-

bau nur bedingt möglich. Dies liegt vor allem an der 

schlechten Quellenlage, und zwar nicht nur bezüg-

lich SS-produzierter Quellen, sondern auch im Hin-

blick auf Berichte überlebender Häftlinge.13 

Nicht nur in der Zeitgeschichtsforschung, son-

dern auch in den Nachkriegsprozessen gegen SS-

Angehörige und Kapos aus dem KZ Mittelbau-Dora 

stiess das Leiden von Sinti und Roma nur auf gerin-

ges Interesse. Nur selten wurden sie als Zeugen ver-

nommen. Im Dachauer Dora-Prozess von 1947 

etwa sagten Überlebende fast aller Häftlingsgrup-

pen als Zeugen aus, jedoch kein einziger Sinto oder 

Rom.14 So blieben die Berichte über die Lebensbe-

dingungen dieser Häftlingsgruppe in dem Prozess 

auf die Zeugenaussagen zweier ehemaliger politi-

scher Funktionshäftlinge beschränkt, die wenig 

Freundliches über ihre als «Zigeuner» eingewiese-

nen Mithäftlinge berichteten: Ein französischer 

Häftling beklagte sich über die Brutalität einer 

Reihe von Sinti und Roma, die im Sommer 1944 

Kapo-Posten in Harzungen bekleidet und spürbar 

zu einer Verschlechterung der allgemeinen Lebens-

bedingungen im Lager beigetragen hätten, da sie als 

Schläger gefürchtet gewesen seien.15 Jupp Wort-

mann, als politischer Häftling von August 1944 bis 

zur Räumung des Lagers im April 1945 Lagerälte-

ster in Harzungen, sagte aus, er habe auf die SS- 

bzw. Luftwaffenführung im Lager Harzungen ein-

gewirkt, bis diese die «Zigeuner»-Kapos abgesetzt 

habe.16 

Auch in veröffentlichten Erinnerungsberichten 

überlebender Häftlinge sind bisweilen bittere Kla- 

gen über angeblich brutale«Zigeuner»-Kapos zu le-

sen. Der Belgier Edgar van de Casteele etwa berich-

tete von Misshandlungen durch zum Teil erst 14-

jährige Sinti und Roma, die ihre Mithäftlinge in 

Harzungen mit Knüppelschlägen angetrieben haben 

sollen.17 Ähnliches berichtete der Franzose Jean Mi-

alet: «Ein grosser Transport mit ‚Zigeunem’ aus 

Mitteleuropa, die Hitler ebenso wie die Juden ver-

nichten wollte, war gerade aus Auschwitz in Dora 

eingetroffen. Einigen von ihnen war es gelungen, 

Posten mit Befehlsgewalt zu besetzen, auf denen 

sie, obwohl sie noch sehr jung waren, nicht gerade 

sanft zu Werke gingen.»18 Und der Franzose Serge 

Miller schrieb über die Funktionshäftlinge im Lager 

Ellrich-Juliushütte: «Die gefährlichsten Schmeiss-

fliegen waren die Zigeuner. [...] Ihr Lächeln verbarg 

einen Dolch, und wenn die Alliierten plötzlich ins 

Lager gekommen wären, so hätten sie als erste ihre 

Beschützer vom Vortage gehängt, denn sie waren 

bereit, jeden zu verraten, wer es auch sein moch-

te.»19 

Nun sind die Berichte mancher KZ-Überleben-

der durch stereotype Verurteilungen der jeweils an-

deren Häftlingsgruppen gekennzeichnet, vor allem, 

wenn es sich um Häftlingsgruppen handelt, die auch 

heute noch diskriminierten Bevölkerungsgruppen 

angehören. In den Lagern, in denen wegen der ge-

zielten Unterversorgung durch die SS und ange-

sichts des allgegenwärtigen Hungers unter den Häft-

lingen ein Kampf auf Leben und Tod herrschte, 

wurden Vorurteile aus der Zeit vor der Verhaftung 

nicht abgebaut, sondern eher verstärkt. Das ist bei 

der quellenkritischen Bewertung von Erinnerungs-

berichten aus den Lagern stets zu berücksichtigen, 

insbesondere, wenn es sich um Aussagen über das 

Verhalten verhasster Kapos handelt. 

Doch bleibt kein Zweifel daran, dass in Harzun-

gen, Ellrich-Juliushütte und wohl auch in Dora zu-

mindest vorübergehend mehrere Sinti und Roma auf 

Funktionsposten im Lager, vor allem aber in den 

Arbeitskommandos kamen.20 Damit gelangten zu-

mindest einzelne Sinti und Roma in die Situation, 

als Angehörige einer nach SS-Klassifizierung nied- 
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rig stehenden Häftlingsgruppe Mitgefangenen 

übergeordneter Häftlingskategorien Anweisungen 

geben zu können oder zu müssen. Vermutlich hatte 

das funktionale Gründe: Deutschsprachige «politi-

sche» oder «kriminelle» Häftlinge, die sich in den 

Arbeitskommandos mit den zivilen Vorarbeitern 

und Meistern verständigen konnten, gab es in den 

Mittelbau-Lagern nur in sehr begrenzter Zahl, und 

so griff die SS auf deutschsprachige Sinti zurück – 

ein Hinweis mehr auf das Aufweichen normativer 

ideologischer Zielsetzungen und rassistischer 

Grenzziehungen zugunsten pragmatischer Nütz-

lichkeitserwägungen in der Endphase des KZ-Sy-

stems.21 

Gleichwohl betraf die Ernennung zu Kapos und 

Vorarbeitern nur eine verschwindend kleine Min-

derheit unter den Sinti und Roma. Die Mehrheit 

hatte – auch wenn das viele Mithäftlinge nicht 

wahmahmen – besonders unter der Drangsalierung 

durch die Lager-SS zu leiden. So sollen die Sinti 

und Roma im Lager Harzungen dem Bericht eines 

SS-Angehörigen zufolge im Vergleich zu ihren 

Mithäftlingen besonders schlecht ernährt gewesen 

sein.22 Über die Arbeitsbedingungen, unter denen 

sie leiden mussten, berichtete ein französischer ehe-

maliger Häftling: «Diese Häftlinge wurden wäh-

rend einer Arbeit, die sie für einige Tage verrichten 

mussten, die Opfer unsagbarer Gewalttätigkeiten. 

Diese Arbeit wurde immer im Laufschritt ausge-

führt, ohne dass man auch nur einmal anhalten 

durfte. Einer dieser Zigeuner fiel entkräftet in eine 

Grube auf der Baustelle. Der SS-Mann, der uns be-

wachte, befahl allen anderen Häftlingen, Trägern 

und Schubkarrenfahrern, über den Körper des Un-

glücklichen zu gehen, woran dieser starb.»23 

Nur wenigen Sinti und Roma gelang es, der 

mörderischen Arbeit auf den Baustellen zu entge-

hen. Zu denen, die es schafften, gehörten neben den 

Funktionshäftlingen die Angehörigen der soge-

nannten «Zigeunerkapellen», von denen aus den 

Lagern Dora und Harzungen berichtet wird (in Har-

zungen soll es bereits im Sommer 1944 eine «Zi-

geunerkapelle» gegeben haben, in Dora erst spä-

ter).24 

Todeszahlen 

In der in den vergangenen Jahren erstellten Daten-

bank der Todesfälle im KZ Mittelbau-Dora sind mit 

11089 Namen fast alle Häftlinge erfasst, die zwi-

schen August 1943 und Anfang April 1945 in den 

Mittelbau-Lagern starben (nicht erfasst sind diejeni-

gen, die als «arbeitsunfähig» in andere Lager über-

stellt wurden und von denen die meisten starben, 

und auch nicht mehrere Tausend Häftlinge, die die 

Todesmärsche während der Räumung der Mittel-

bau-Lager im April und Mai 1945 nicht überleb-

ten).25 Unter den 11 089 namentlich erfassten Toten 

des KZ Mittelbau-Dora sind, wie bereits ausgeführt, 

171 Häftlinge, die auf den SS-Listen als «Zigeuner» 

kategorisiert waren. Insgesamt mag die Zahl der To-

ten aus dieser Haftgruppe noch etwas höher gewe-

sen sein, da manche von ihnen in den SS-Listen 

nicht als «Zigeuner», sondern als «Asoziale» bzw. 

mit dem Kürzel «ASR» («Aktion Arbeitsscheu 

Reich») geführt wurden. Trotzdem ist die Gesamt-

zahl der in Mittelbau-Dora getöteten Sinti und 

Roma verglichen mit den Angehörigen anderer 

Häftlingsgruppen auffallend niedrig. 

Aussagefähige Zahlen liegen für den Gesamt-

komplex Mittelbau-Dora allerdings nur bruchstück-

haft vor. Immerhin sind aber vom Aussenlager Ell-

rich-Juliushütte die vollständigen Stärkemeldungen 

und vergleichsweise umfangreiche Häftlingslisten 

für den gesamten Zeitraum seines Bestehens erhal-

ten geblieben.26 Danach deportierte die SS knapp 

500 Sinti und Roma in dieses Lager, das innerhalb 

des Mittelbau-Komplexes (mit Ausnahme der als 

Kranken- und Sterbelager genutzten Boelcke-Ka-

serne in Nordhausen) unter allen Haftkategorien die 

mit Abstand höchste Todesrate aufwies. Den von 

der SS geführten Unterlagen zufolge wurden in Ell-

rich-Juliushütte (und im Revier des Lagers Dora, in 

das manche Kranke aus Ellrich-Juliushütte verlegt 

wurden) von Mai 1944 bis Ende März 1945 77 Sinti 

bzw. Roma ums Leben gebracht – dies war inner-

halb von weniger als einem Jahr fast jeder fünfte. 
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Mit etwa 80 Toten war fast die Hälfte aller To-

desfälle unter den Sinti und Roma innerhalb des 

Mittelbau-Komplexes im Lager Ellrich-Juliushütte 

zu verzeichnen. Trotzdem war auch hier, wie Abb. 

2 zeigt, die Todesrate unter den Sinti und Roma 

niedriger als in allen anderen Häftlingsgruppen, vor 

allem im Vergleich mit den französischen und bel-

gischen Häftlingen, die auf der von der SS vorge-

gebenen rassistischen Werteskala deutlich höher 

standen.27 

Eine Erklärung für die ungleiche Verteilung der 

Todesfälle je nach Herkunft oder Einweisungs-

grund ist schwer zu finden, zumal die Quellenlage 

dazu sehr disparat ist und vielfach auf die Erinne-

rungen der Überlebenden zurückgegriffen werden 

muss, die, wenn es um die Sicht auf andere Häft-

lingsgruppen geht, oft vorurteilsbehaftet sind. 

Trotz dieser quellenkritischen Einschränkung 

gibt es einige Indizien, die auf eine Gemengelage 

aus situativen und ideologischen Faktoren hindeu-

ten, wobei erstere vermutlich wichtiger waren. Von 

einiger Bedeutung dürfte das Alter der Häftlinge 

gewesen sein. Es fällt jedenfalls auf, dass der erhal-

tenen Gesamtaufstellung aller Lagerinsassen in Ell-

rich-Juliushütte vom 1. November 1944 zufolge die 

Sinti und Roma durchschnittlich 24,5 Jahre alt wa-

ren, französische Häftlinge dagegen 31 und belgi-

sche Gefangene fast 33 Jahre.28 Noch deutlicher 

wird der Unterschied bei der Betrachtung nach Al-

tersgruppen. Fast 60% der Sinti und Roma waren 

zwischen 18 und 30 Jahre alt und damit in einem 

Alter, in dem die körperliche Widerstandskraft am 

höchsten ist. Bei den Franzosen und Belgiern war 

hingegen die Hälfte der Gefangenen über 30 Jahre 

alt und immerhin noch über 5% waren älter als 50 

Jahre. Am auffälligsten strukturiert ist die alters-

mässige Zusammensetzung der ungarischen Juden, 

die nach den Franzosen und Belgiern die höchste 

Todesrate aufwiesen: Drei Viertel von ihnen waren 

jünger als 20 oder älter als 40 Jahre. 

Mit entscheidend für die Überlebenschancen 

war ausserdem sicherlich der Haftweg vor der De-

portation in die Lager des KZ Mittelbau-Dora. Im 

 

Abb. 2: Prozentualer Anteil einzelner Häftlingsgruppen an den Gesamtzahlen aller Häftlinge und aller Toten im 

Aussenlager Ellrich-Juliushütte, 2.5.1944-31.3.194529 
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Unterschied zu den französischen und belgischen 

Häftlingen waren die Sinti und Roma vor ihrer De-

portation nach Mittelbau-Dora meist jahrelang in 

anderen Konzentrationslagern gefangengehalten 

worden und hatten dort bereits mehrere Selektionen 

über sich ergehen lassen müssen; körperlich ge-

schwächte sowie ältere und sehr junge Häftlinge 

waren danach sofort ermordet worden. Nach Mittel-

bau-Dora gelangten daher vorwiegend die Wider-

standsfähigeren unter den Sinti und Roma. 

Am entscheidendsten dürften hinsichtlich der 

Überlebenschancen jedoch die Gruppenstrukturen 

sowie die habituelle und soziale Prägung der Gefan-

genen gewesen sein. Eine einzigartige Quelle ist in 

dieser Hinsicht der Bericht des französischen Diplo-

maten und Orientalisten Frédéric Max, der 1944 als 

Häftling im KZ Buchenwald sprachwissenschaftli-

che und anthropologische Aufzeichnungen über 

mitgefangene Sinti und Roma vor deren Deporta-

tion nach Mittelbau-Dora anfertigte. Diesen Auf-

zeichnungen zufolge, deren (streckenweise von «Zi-

geunerromantik» geprägte) Zusammenfassung er 

Anfang 1946 in einer Fachzeitschrift veröffent-

lichte, hätten diese Häftlinge ihre Mitgefangenen 

vor allem durch ihre kollektiv zur Schau getragene 

Lebensfreude und ihren Mut beeindruckt: «Sie san-

gen und lachten, obwohl sie am Morgen darauf zur 

Arbeit in den Stollen von ‚Dora’ aufbrechen soll-

ten.» Bezeichnend ist der Bericht über einen Aus-

senseiter unter den für Dora bestimmten Roma: 

«Nur einer von ihnen, der sehr jung war, hielt sich 

abseits und schien sehr traurig zu sein. Er weigerte 

sich, zu singen und stützte seinen Kopf auf die 

Hände. Die anderen betrachteten ihn mit Verach-

tung und Ärger: ‚Dieser Mensch da’, sagte ein jun-

ger Rom, ‚wäre besser, wenn er stirbt, denn er ist 

traurig.’«30 

In den Augen seiner Mithäftlinge hatte dieser 

junge Rom offenbar bereits verloren; er zeigte kei-

nen Optimismus und hatte sich ausserhalb der 

Gruppe gestellt. Indem er sich abseitsstellte, hatte er 

nach Meinung seiner Mitgefangenen (oder zumin-

dest des teilnehmend-beobachtenden Wissenschaft- 

lers) das preisgegeben, was ihn am Leben erhielt: 

den Gruppenzusammenhalt, der nicht nur psy-

chisch, sondern auch materiell Voraussetzung dafür 

war, in der Situation des Konzentrationslagers zu 

überleben. 

Dass der Gruppenzusammenhalt unter den Sinti 

und Roma stärker ausgeprägt gewesen sein dürfte 

als in anderen Häftlingsgruppen, ist wenig überra-

schend. Zum einen waren vielfach ganze Grossfa-

milien (Max spricht von «Stämmen») ins KZ ver-

schleppt worden, deren Angehörige sich gegensei-

tig stützten. Zum anderen waren es viele Sinti und 

Roma wegen der Ausgrenzung und Verfolgung 

durch die Mehrheitsgesellschaften in ihren Her-

kunftsländern von klein auf gewöhnt, sich gegen 

eine feindlich gesinnte Umgebung durchzusetzen. 

Das taten sie auch in einem Lager wie Ellrich-Juli-

ushütte, in dem unter den Häftlingen ein Kampf auf 

Leben und Tod herrschte. Mehr als andere Häft-

lingsgruppen nahmen die Sinti und Roma hier, das 

deuten jedenfalls die Berichte Überlebender an, ihr 

Schicksal in die eigenen Hände und kämpften sich 

in Gruppen buchstäblich durch. 

Dabei half es ihnen, dass die SS mehrere deut-

sche Sinti in Ellrich-Juliushütte als Vorarbeiter und 

Kapos einsetzte. Ein Häftling, der einen Funktions-

posten hatte, erhielt gewöhnlich das «Privileg», 

nicht gleich verhungern zu müssen, und er konnte 

seine begrenzte Macht nutzen, um Familienmitglie-

der oder andere Angehörige seiner Häftlingsgruppe 

in leichtere Arbeitskommandos zu bringen oder sie 

bevorzugt mit Lebensmitteln zu versorgen. Das 

scheint angesichts der engen solidarischen Grup-

penbeziehungen innerhalb der Häftlingsgruppe der 

Sinti und Roma oftmals möglich gewesen zu sein. 

Der Sinto Friedrich M. etwa berichtete, er sei im La-

ger Ellrich-Juliushütte Vorarbeiter in einem Ar-

beitskommando geworden, das sein Cousin als 

Kapo angeführt habe.31 

In anderen Fällen wird die Inhaftierung von Fa-

milienangehörigen aber die psychischen Qualen si-

cherlich noch verstärkt haben; schliesslich mussten 

viele Sinti und Roma in Auschwitz mit ansehen, wie 
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ihre Familienangehörigen in die Gaskammern ge-

trieben wurden, und auch auf den Baustellen des 

Mittelbau-Komplexes sahen viele Sinti und Roma 

den Bruder oder den Vater vor Erschöpfung tot zu-

sammenbrechen. 

Fazit 

Mit dem relativ hohen Häftlingsanteil von Sinti und 

Roma spielen die Lager des KZ Mittelbau, insbe-

sondere Ellrich-Juliushütte, Harzungen und Dora, 

innerhalb der NS-Verfolgungs- und Vernichtungs-

politik gegenüber den Sinti und Roma eine beson-

dere Rolle. Dies gilt vor allem für die Funktion Mit-

telbau-Doras als Ziellager für diejenigen Häftlinge, 

die von der SS bei der Auflösung des «Zigeuner-

Familienlagers» in Auschwitz-Birkenau als «ar-

beitsfähig» vom Rest ihrer Familienangehörigen, 

die im Gas erstickt wurden, getrennt worden waren. 

Vor diesem Hintergrund überrascht die vergleichs-

weise niedrige Todesrate unter den nach Mittelbau-

Dora verschleppten Sinti und Roma. 

Die Untersuchung der Gründe für diese niedrige 

Todesrate offenbart, dass die Überlebenschancen 

bei Weitem nicht ausschliesslich von den Absichten 

der SS und damit intentionalen ideologischen Vor-

gaben abhängig waren, sondern stark von situativen 

Faktoren: dem Haftweg, dem Zeitpunkt der Einwei-

sung bzw. Deportation in das KZ Mittelbau-Dora, 

dem Alter und, vor allem in Lagern, deren Insassen 

in der Rüstungsproduktion eingesetzt wurden, der 

beruflichen Qualifikation. Ganz wesentlich dürfte 

zudem das jeweilige individuelle und kollektive 

Verhalten der Häftlinge selbst gewesen sein. Der 

Blick auf die Häftlingsgruppe der Sinti und Roma 

und ihren Überlebenskampf in den Konzentrations-

lagern ist daher auch ein Plädoyer dafür, die Häft-

linge nicht als willenlose anonyme Masse, sondern 

als handelnde Akteure wahrzunehmen, an deren 

Überlebens- und Widerstandswillen die SS oftmals 

scheiterte. Es ist deshalb an der Zeit, die Geschichte 

der Sinti und Roma in den Konzentrationslagern 

nicht nur als Leidensgeschichte zu erzählen, son- 

dern auch als eine von Eigensinn, Selbstbehauptung 

und Widerstand. 
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Thomas Rahe 

Sinti und Roma im Konzentrationslager Bergen-Belsen. 

Eine Zwischenbilanz der historischen Forschung 

Eine analysierende Darstellung der Häftlingsgrup-

pe der Sinti und Roma im Konzentrationslager Ber-

gen-Belsen sieht sich mit einer Reihe von Proble-

men konfrontiert, die vor allem in der schwierigen 

Quellenlage ihre Ursache haben. Dies hängt zu-

nächst mit der Tatsache zusammen, dass die grosse 

Mehrzahl der Sinti und Roma erst wenige Wochen 

bzw. Tage vor der Befreiung nach Bergen-Belsen 

gekommen ist. Der weitaus grösste Teil ihrer Ver-

folgung hatte sich an anderen Orten, in anderen La-

gern ereignet, sodass sich die vorhandenen Quellen 

grösstenteils auf die anderen Phasen und Orte ihrer 

Verfolgungsgeschichte beziehen. 

Die in allen Konzentrationslagern in der 

Schlussphase betriebene Vernichtung von Lagerak-

ten ist im Fall Bergen-Belsens besonders intensiv 

praktiziert worden. Hier gelang es der SS noch un-

mittelbar vor der Befreiung, nahezu den gesamten 

Aktenbestand des Lagers einschliesslich der Trans-

portlisten und der Häftlingskartei zu verbrennen. 

Für die Transporte, mit denen die meisten männli-

chen Sinti und Roma in den letzten fünf bis sechs 

Tagen vor der Befreiung nach Bergen-Belsen ge-

langten, gab es ohnehin keine Transportlisten 

mehr.1 

Des Weiteren handelt es sich bei den Sinti und 

Roma traditionell um eine im Wesentlichen nicht 

schriftliche Kultur. Auch die Generation der Sinti 

und Roma, die Opfer der nationalsozialistischen 

Verfolgung wurde, war es noch gewohnt, ihre Tra-

ditionen, ihre Erfahrungen und Erlebnisse durch Er-

zählen und nicht durch Texte weiterzugeben. So 

entstanden nach 1945 auch aus diesem Grund kaum 

schriftliche Erinnerungsberichte von Überlebenden 

Bergen-Belsens aus dieser Gruppe. 

Zudem fehlte es an Institutionen, die wie Loch-

amei Haghetaot und Yad Vashem in Israel oder das 

Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in den 

Niederlanden schon früh mit der Quellensammlung 

und Dokumentation des Verfolgungsschicksals der 

Sinti und Roma hätten beginnen können, die Erin-

nerungen der Überlebenden gezielt hätten aufneh-

men und die – wenn auch spärlichen – schriftlichen 

Quellen hätten sichern können. Die Historiografie 

ignorierte jedenfalls über lange Zeit das Verfol-

gungsschicksal der Sinti und Roma nahezu völlig. 

Dies änderte sich im Wesentlichen erst in den 

1990er-Jahren, und erst 1997 entstand mit dem Do-

kumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti 

und Roma in Heidelberg eine Institution, die sich 

dieser Aufgabe stellte und der wichtigste Katalysa-

tor und Träger der Dokumentation der nationalso-

zialistischen Verfolgung der Sinti und Roma ge-

worden ist. 

So bilden die seit Ende der 1980er-Jahre ent-

standenen Interviews mit Sinti und Roma, die im 

Konzentrationslager Bergen-Belsen befreit wurden, 

den wichtigsten Quellenbestand für die Historiogra-

fie zu dieser Häftlingsgruppe in Bergen-Belsen. 

Diese zentrale Überlieferung von Selbstzeugnissen 

kann jedoch die skizzierten Quellenprobleme nicht 

gewissermassen retrospektiv hinreichend lösen und 

sie wirft selbst neue historiografische bzw. metho-

dische Fragen auf. So existieren bislang im Wesent-

lichen nur Interviews mit deutschen Sinti, jedoch 

fast keine Interviews mit ungarischen und anderen 

osteuropäischen Roma, die ebenfalls in Bergen-

Belsen inhaftiert waren. Anders als bei anderen 

Häftlingsgruppen wie den Juden oder den politisch 

Verfolgten fehlt es bezüglich der im KZ Bergen-

Belsen inhaftierten Sinti und Roma weitestgehend 

an Quellen wie schriftlichen Erinnerungsberichten 
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oder im KZ geführten Tagebüchern, die zu diesen 

Interviews in Korrelation gesetzt werden können, 

um damit ihre historische Validität einschätzen zu 

können und ihre Inhalte in einer auch zeitlich breit 

gespannten Quellenüberlieferung kontextualisieren 

zu können. 

Vor allem aber dürfen diese Interviews nicht als 

reine Faktenlieferanten, als eine Art Aktenersatz ge-

lesen und ausgewertet werden. Sie sind keine retro-

spektiven Ereignisprotokolle mit historiografischer 

Intention, sondern Erzählungen über das unter trau-

matisierenden Bedingungen in den Konzentrations-

lagern Erlebte. Es sind keine gesprochenen Texte, 

sondern genuin erzählerische Quellen in der Tradi-

tion einer nicht schriftlichen Kultur. Sie stellen zu-

gleich in hohem Masse eine Verarbeitung der trau-

matischen Erfahrungen dar, die im Wesentlichen als 

gruppeninterner Prozess und nicht als Teil eines ge-

samtgesellschaftlichen oder wissenschaftlichen 

Diskurses zu verstehen ist. Sie sind Reflexion durch 

Erzählung. 

Diese Interviews sind damit für den Historiker 

eine eher sperrige Quelle, aber sie sind keineswegs 

defizitär oder für die Historiografie von minderer 

Bedeutung, selbst oder gerade bei Aussagen, die im 

Widerspruch zu gesicherten historischen Erkennt-

nissen der Lagergeschichte stehen. Wenn die Quel-

len die Fragen des Historikers nicht oder nur einge-

schränkt beantworten, dann sind vielleicht nicht die 

Quellen unzureichend, sondern die Methoden, mit 

denen sie ausgewertet werden. Im Rahmen dieses 

Beitrages soll deshalb auch versucht werden, an 

zwei Beispielen aufzuzeigen, wie solche Selbst-

zeugnisse mit neuen, anderen Fragen und Methoden 

erschlossen werden könnten, die eine Analyse der 

«Strukturen narrativer Sinnbildung» (Volker 

Depkat) einschliessen.2 

Forschungsstand 

Die historische Forschung zu Sinti und Roma im 

Konzentrationslager Bergen-Belsen setzte erst spät 

ein und fand nur eine geringe Rezeption. In Eber-

hard Kolbs 1962 erschienener Untersuchung, die  

noch immer das Standardwerk zur Geschichte des 

KZ Bergen-Belsen ist, wird mit keinem Wort auf 

die Sinti und Roma eingegangen. Selbst in neueren 

Studien wie in der 2000 erschienenen Dissertation 

von Alexandra-Eileen Wenck werden die Sinti und 

Roma in Bergen-Belsen lediglich in einer Anmer-

kung knapp erwähnt. 

Erst 1990 erschien eine erste Studie von Wolf-

gang Günther über Sinti und Roma als Häftlinge im 

KZ Bergen-Belsen, an deren Zustandekommen der 

Niedersächsische Verband Deutscher Sinti mass-

geblich beteiligt war und die bis heute die einzige 

Monografie zu diesem Thema geblieben ist.3 Ihr 

Hauptanliegen war zum einen der historiografische 

Nachweis, dass es auch im KZ Bergen-Belsen Sinti 

und Roma als Häftlingsgruppe gegeben hat, zum 

anderen der Versuch, annäherungsweise die Zahl 

der in Bergen-Belsen inhaftierten Sinti und Roma 

zu ermitteln. 

Die Beantwortung dieser scheinbar einfachen 

Fragen erwies sich jedoch angesichts der Quellen-

lage als äusserst schwierig. So waren Transportli-

sten mit Bezug auf Sinti und Roma im KZ Bergen-

Belsen noch kaum ermittelt. Sie konnten erst in den 

Folgejahren im Zuge des Aufbaus einer historischen 

Sammlung durch die Gedenkstätte Bergen-Belsen 

aufgefunden und beschafft werden. Das durch die 

Gedenkstätte seit Anfang der 1990er-Jahre erarbei-

tete Namensverzeichnis der Häftlinge Bergen-Bel-

sens mit zurzeit über 50’000 Namenseinträgen und 

biografischen Datensätzen lag ebenfalls noch nicht 

vor. Auch die Sammlung der Selbstzeugnisse von 

(ehemaligen) Häftlingen des KZ Bergen-Belsen ist 

heute um ein Vielfaches umfangreicher als 1990. 

Wolfgang Günthers Untersuchung war zudem nicht 

nur die erste Studie zu dieser Häftlingsgruppe im 

KZ Bergen-Belsen, sondern überhaupt die erste 

neuere Forschungsarbeit zur Geschichte des Kon-

zentrationslagers Bergen-Belsen seit der Publika-

tion von Eberhards Kolbs Monografie im Jahr 1962. 

Sie konnte mithin an keine entsprechende For-

schungstradition zur Geschichte Bergen-Belsens 

anknüpfen und von ihr profitieren. 
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Im Wesentlichen stand Wolfgang Günther da-

mit nur eine Quellenkategorie zur Verfügung: die 

Erinnerungen der ehemaligen Häftlinge Bergen-

Belsens aus dem Kreis der Sinti und Roma.4 Von 

September 1989 bis Februar 1990 führte er in Zu-

sammenarbeit mit dem Niedersächsischen Verband 

Deutscher Sinti 14 lebensgeschichtliche Interviews, 

zum Teil auch als Gruppeninterviews, mit insge-

samt 18 Interviewpartnern durch. Die Kriterien für 

die Auswahl der Interviewpartner waren die Haft 

und Befreiung im KZ Bergen-Belsen sowie die An-

erkennung als «unsere Leute» durch die Sinti. 

Textquellen standen Wolfgang Günther kaum 

zur Verfügung. Mit den veröffentlichten Erinnerun-

gen von Ceija Stojka lag, neben lediglich kursori-

schen Erwähnungen in Erinnerungsberichten ande-

rer Gruppen und im Protokoll des Lüneburger Ber-

gen-Belsen-Prozesses vom Herbst 1945, nur ein 

ausführliches schriftliches Selbstzeugnis zum KZ 

Bergen-Belsen aus dem Kreis der hier befreiten 

Sinti und Roma vor.5 Für eine quellenkritische Nut-

zung der Interviews mit den in Bergen-Belsen be-

freiten Sinti und Roma war dieses Textkorpus je-

doch viel zu schmal. Ohne eine quellenkritische 

Evaluation wären diese Interviews jedoch gerade 

hinsichtlich der zu erforschenden quantitativen Fra-

gestellungen kaum historiografisch nutzbar gewe-

sen, zumal sich keiner der Interviewpartner «mit 

Bestimmtheit an den Tag der Einweisung, die Num-

mer ihres Blocks oder die Ergebnisse der ewigen 

Zählappelle [erinnerte]. Offenkundig war dazu die 

Aufenthaltsdauer nicht lange genug gewesen.»6 Das 

einzig übrig bleibende Evaluationskriterium war für 

Wolfgang Günther eine detaillierte Rekonstruktion 

der Topografie des Lagers, die es zu den Erinnerun-

gen der Sinti und Roma in Beziehung zu setzen galt. 

Mithilfe dieses Kriteriums war es zwar recht gut 

möglich, die Verteilung der nach Bergen-Belsen 

deportieren Sinti und Roma auf die einzelnen Teil-

lager Bergen-Belsens zu rekonstruieren. Problema-

tisch und eher unscharf war dieses Vorgehen jedoch 

für den Versuch, die Zahl der in den jeweiligen La-

gerteil eingewiesenen Sinti und Roma zu ermitteln, 

zumal die in den Interviews enthaltenen statisti-

schen Aussagen zum Teil deutlich voneinander ab-

wichen. Zudem zählen generell gerade statistische 

Angaben eher zu den Schwächen der Oral History 

als Quellenkategorie (wie auch der später entstan-

denen Erinnerungsliteratur). Vergleiche von Zeu-

genaussagen auch der Sinti und Roma zu Grösse 

und Zeitpunkten von Transporten oder Befreiungs-

daten zeigen dies recht deutlich.7 Die Schwan-

kungsbreite und begrenzte Evidenz der statistischen 

Schätzung von Wolfgang Günther waren somit 

letztlich eine Konsequenz der ausserordentlich 

schwierigen Quellenlage, die ein anderes historio-

grafisches Vorgehen nicht zuliess. 

Gleichwohl lagen mit Wolfgang Günthers Stu-

die erste Erkenntnisse zur Häftlingsgruppe der Sinti 

und Roma im KZ Bergen-Belsen vor, die bis heute 

Bestand haben: Sinti und Roma kamen erst spät, in 

den letzten Wochen und Tagen vor der Befreiung, 

nach Bergen-Belsen. Bei ihnen handelte es sich 

mehr um Frauen und Kinder als um männliche Häft-

linge. Letztere waren zum grössten Teil in dem le-

diglich in der letzten Woche existierenden Nebenla-

ger im Kasemenbereich des angrenzenden Truppen-

übungsplatzes Bergen-Hohne untergebracht. Die 

Frauen mit Kindern wurden in das sogenannte 

«Grosse Frauenlager» eingewiesen, die kleinere 

Gruppe der Frauen ohne Kinder in das «Kleine 

Frauenlager». In ihrer Mehrzahl handelte es sich bei 

dieser Häftlingsgruppe um deutsche Sinti, die zu-

meist kurz nach der Befreiung ohne formelle Ent-

lassung das ehemalige Konzentrationslager auf ei-

gene Faust verliessen, um Angehörige zu suchen 

und Schutz im Kreis der Familie zu finden. Die Ge-

samtzahl der Sinti und Roma, die in Bergen-Belsen 

inhaftiert war, schätzte Günther auf 2150 bis 3200, 

davon etwa 500-700 Männer.8 

Neue Quellen 

Seit der Veröffentlichung der Studie von Wolfgang 

Günther 1990 hat sich die Quellenlage deutlich ver-

bessert. So konnte das von ihm durchgeführte Inter-

viewprojekt ab 1991 von Heike Krokowski im Auf- 
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trag des Niedersächsischen Verbandes Deutscher 

Sinti fortgesetzt werden. Von 1988 bis 1994 wurden 

damit insgesamt 22 (Audio-)Interviews mit Sinti 

und Roma geführt, die im KZ Bergen-Belsen befreit 

worden sind, davon zwei Gruppeninterviews mit je-

weils mehreren Überlebenden. Von 2001 bis 2003 

führte Hans Jürgen Hermel im Rahmen eines Ko-

operationsprojekts mit der Gedenkstätte Bergen-

Belsen 9 Videointerviews mit Überlebenden aus der 

Gruppe der Sinti und Roma, wobei es sich zum Teil 

um dieselben Personen handelte, die schon zuvor 

von Wolfgang Günther oder Heike Krokowski in-

terviewt worden waren. Weitere 4 Videointerviews 

aus dem Jahr 1991 mit in Bergen-Belsen befreiten 

Sinti und Roma finden sich im Bestand der For-

tunoff Video Archives for Holocaust Testimonies 

an der Yale University, Connecticut, USA.9 

Insgesamt nahm die Zahl der schriftlichen Erin-

nerungsberichte zur Geschichte des KZ Bergen-

Belsen stark zu, darunter erstmals auch Berichte 

zum sogenannten Kasemenlager, in dem die Mehr-

zahl der männlichen Sinti und Roma untergebracht 

war. Waren 1990 lediglich 3 Häftlingstagebücher 

aus Bergen-Belsen bekannt, so liegen heute die 

Texte von 30 Tagebüchern vor. Insbesondere die in-

tensive Quellenrecherche für das Namensverzeich-

nis der Häftlinge des KZ Bergen-Belsen, die die Ge-

denkstätte Bergen-Belsen seit Beginn der 1990er-

Jahre durchführte, erbrachte Kenntnisse über Trans-

porte von Sinti und Roma nach Bergen-Belsen und 

Informationen über Teilgruppen und Einzelperso-

nen, die die bisherigen historiografischen Aussagen 

zu dieser Häftlingsgruppe erweitern und präzisie-

ren. 

Weibliche Sinti und Roma in  

Bergen-Belsen 

Zwar gab es seit der Einrichtung des sogenannten 

Häftlingslagers Ende März 1944, in das kranke, 

nicht mehr arbeitsfähige Häftlinge aus anderen 

Konzentrationslagern eingeliefert wurden, Trans-

porte, mit denen auch einzelne männliche Sinti und 

Roma nach Bergen-Belsen gelangten. Der erste 

Gruppentransport von Sinti und Roma kam jedoch 

erst am 24. November 1944 in Bergen-Belsen an. 

Dazu notierte Arieh Koretz am 27. November 

1944 in sein Tagebuch: «In Baracke 21 wurden jetzt 

Zigeuner untergebracht, vor allem Frauen und Kin-

der, die aus Ungarn kamen. Am Nachmittag wurden 

sie zur Desinfektion geholt, nackt und barfuss in 

dieser Kälte, ein schreckliches Bild, vor allem ist ihr 

physischer Zustand sehr schlecht.»10 Am folgenden 

Tag notierte Eugen Jenö Kolb in sein Tagebuch: 

«Angeblich sind ungarische Zigeuner eingetroffen: 

Sie haben hereingerufen: Budapest, Danko, Pista-

Strasse, Madach-Strasse.»11 

Bei diesem von Arieh Koretz und Eugen Jenö 

Kolb erwähnten Transport handelt es ich um einen 

aus dem Aussenlager Allach des KZ Dachau am 23. 

November 1944 abgegangenen Transport, mit dem 

insgesamt 461 Frauen nach Bergen-Belsen gelang-

ten und zu dem auch 125 «Zigeunerinnen» gehör-

ten.12 Durch einen Abgleich mit dem Dachauer 

Nummembuch lassen sich 67 dieser insgesamt 125 

Frauen namentlich identifizieren.13 Nach dem Ge-

burtsort als Indikator handelte es sich bei ihnen aus-

nahmslos um ungarische Romni. Die Hälfte von ih-

nen war zum Zeitpunkt ihrer Deportation nach Ber-

gen-Belsen 35 Jahre alt oder jünger. Die Älteste un-

ter ihnen war 1867 geboren, die Jüngste 1931. Die 

jüngeren Kinder wurden offensichtlich nicht erfasst 

bzw. namentlich aufgeführt. Diese Romni waren 

Anfang 1944 bei landesweiten Razzien in Ungarn 

verhaftet worden, um sie zur Zwangsarbeit in deut-

sche Konzentrationslager zu deportieren. Am 8. No-

vember 1944 waren sie von Budapest aus auf Trans-

port geschickt worden und 10 Tage später in Dachau 

bzw. Allach eingetroffen.14 

Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurde zumin-

dest ein Teil dieser aus Allach gekommenen ungari-

schen Romni aus Bergen-Belsen mit unbekanntem 

Ziel wieder abtransportiert. Dies lässt sich jedenfalls 

aus einer Transportliste schliessen, die einen Häft-

lingstransport dokumentiert, der von Mauthausen  
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kommend am 19. März 1945 in Bergen-Belsen ein-

traf.15 Von den insgesamt 692 Frauen, die mit die-

sem Transport nach Bergen-Belsen gelangten, wa-

ren 372 Sintezas und Romni und ihre Kinder. Zu 

ihnen gehörten auch 18 ungarische Romni, die im 

November 1944 vom Aussenlager Allach aus schon 

einmal nach Bergen-Belsen transportiert worden 

waren. Im Gegensatz zu der Transportliste des Al-

lach-Transports sind bei dem Mauthausen-Trans-

port auch die Kinder namentlich aufgeführt, auch 

wenn sie keine eigene Häftlingsnummer trugen, 

sondern unter der Häftlingsnummer ihrer Mütter 

verzeichnet sind. 

Ein weiterer Transport von «Zigeunerinnen», 

der durch eine erhalten gebliebene Transportliste 

belegt ist, verliess am 4. März 1945 das Aussenla-

ger Altenburg des KZ Buchenwald nach Bergen-

Belsen. Von den insgesamt 150 Frauen dieses 

Transportes sind 27 als «Zigeunerinnen» aufge-

führt.16 Bei ihnen handelte es sich überwiegend um 

deutsche Sintezas, deren Altersdurchschnitt deut-

lich unter dem der «Allach-Gruppe» lag: Mehr als 

die Hälfte von ihnen war jünger als 25 Jahre. Hinzu 

kommt schliesslich ein am 1. März 1945 nach Ber-

gen-Belsen abgehender Transport aus dem Buchen-

wälder Aussenlager Taucha, mit dem 70 Sintezas 

und Romni nach Bergen-Belsen gelangten.17 

Andere Häftlingstransporte, mit denen auch 

Sintezas und Romni und ihre Kinder nach Bergen-

Belsen kamen, sind zwar als solche belegt, jedoch 

liegen zu ihnen keine Transportlisten mehr vor, so-

dass keine genauen Angaben über ihren Anteil an 

diesen Transporten möglich sind. Dies gilt z.B. für 

zwei grosse Häftlingstransporte aus Ravensbrück, 

die am 6. und 26. März 1945 in Bergen-Belsen ein-

trafen. 

Die vorliegenden Quellen bzw. Daten zu 

Frauen und Kindern der Sinti und Roma im KZ Ber-

gen-Belsen lassen sich wie folgt summarisch aus-

werten: Die meisten von ihnen gelangten im Fe-

bruar, vor allem aber im März 1945 nach Bergen-

Belsen. Insgesamt ist von einer Mindestzahl von 

etwa 1’000 Sintezas und Romni und ihren Kindern 

im KZ Bergen-Belsen auszugehen. Bemerkenswert 

ist die hohe Zahl von Kindern, auch sehr jungen 

Kindern, in dieser Gruppe. So ist z.B. in den Quel-

len unter den namentlich bekannten Sinti und Roma 

insgesamt neunmal 1945 als Geburtsjahr aufge-

führt. Insgesamt lassen die Daten den Schluss zu, 

dass der prozentuale Anteil der Kinder bei den Sinti 

und Roma höher war als bei allen anderen Häft-

lingsgruppen in Bergen-Belsen. Dieser Eindruck 

wird auch durch Selbstzeugnisse aus anderen Häft-

lingsgruppen bestätigt. So schreibt der als politi-

scher Häftling nach Bergen-Belsen deportierte Mi-

chel Fliecx: «Eines Tages sehen wir die Ankunft 

von Frauen, die aus Ravensbrück kommen, beinahe 

alle ‚arisch’. Sie wurden wegen des Vormarsches 

der Russen evakuiert. Unter ihnen sehen wir Zigeu-

nerfrauen, etwa 30. Sie stehen in den hinteren Rei-

hen und tragen in den Armen ihre Babys, die wäh-

rend der Fahrt verhungert sind. Die SS-Männer, die 

sie am Eingang der Sektion zählen, verharren un-

schlüssig: – ‚Muss man die toten Babys zählen?’ – 

‚Nicht der Mühe werft, sagt einer mit dreckigem 

Lachen, ‚sie werden nicht fliehen! ‘ Im Übrigen 

kommen viele dieser Zigeunerfrauen mit zahlrei-

chen Kindern jeden Alters hier an.»18 

Deutsche Sinti bildeten unter den weiblichen 

Häftlingen der Sinti und Roma und ihren Kindern 

die deutlich grösste Teilgruppe, gefolgt von ungari-

schen Roma. In kleinerer Zahl sind in den Quellen 

auch polnische und tschechische Roma erwähnt so-

wie als staatenlos verzeichnete Sinti oder Roma mit 

deutsch oder ungarisch klingenden Namen. Nur 

vereinzelt finden sich westeuropäische Roma. In-

formationen zur internen ethnischen Struktur der 

Häftlingsgruppe der Sinti und Roma in Bergen-Bel-

sen lassen sich aus den Quellen kaum ableiten. 

Sowohl bei den weiblichen als auch bei den 

männlichen Sinti und Roma, die in Bergen-Belsen 

inhaftiert waren, ist eine grössere Zahl in den Trans-

portlisten nicht als «Zigeuner» kenntlich gemacht, 

sondern wird mit Kürzeln wie «ASR» («Arbeits-

scheu Reich») oder «AZR» («Arbeitszwang 

Reich») in die Häftlingsgruppe der «Asozialen»  
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eingruppiert, im Einzelfall auch als «BV» oder 

«SV» den «Kriminellen» zugeordnet. Durch den 

Abgleich der verschiedenen Quellenüberlieferun-

gen mit dem Namensverzeichnis der Häftlinge des 

KZ Bergen-Belsen ist es möglich, bei den nament-

lich identifizierbaren Sinti und Roma diese Zuord-

nung aufzudecken. Demnach wurden 93 Sinti und 

Roma mit dem Häftlingswinkel der «Asozialen» in 

Bergen-Belsen eingeliefert (davon 49 Kinder, also 

Häftlinge bis zum Alter von 14 Jahren). Im Fall der 

Haftgruppen «BV» und «SV» sind es 4 Sintezas 

und Romni.19 

Männliche Sinti und Roma 

in Bergen-Belsen 

Die meisten männlichen Sinti und Roma kamen erst 

sehr viel später als die Frauen und Kinder nach Ber-

gen-Belsen. Die grosse Mehrzahl von ihnen wurde 

in das Lager II – in der Historiografie auch als Ka-

semenlager oder Nebenlager bezeichnet – gebracht, 

das nur die letzte Woche vor der Befreiung in einem 

Teilareal des benachbarten Truppenübungsplatzes 

Bergen-Hohne existierte und wie das Hauptlager 

Bergen-Belsen am 15. April 1945 befreit wurde.20 

Zu den insgesamt vermutlich sechs Häftlings-

transporten, die in dieses Nebenlager gelangten, lie-

gen keine Transportlisten mehr vor und die Häft-

linge wurden hier auch nicht mehr registriert. Min-

destens fünf dieser Transporte kamen aus Dora 

bzw. Aussenlagern von Mittelbau-Dora, zu denen 

die Quellenlage in dieser Spätphase besser ist als zu 

Bergen-Belsen. Eine Auswertung dieser Quellen zu 

den in Transporten nach Bergen-Belsen geräumten 

Lagern ermöglicht zumindest die Angabe einer 

Grössenordnung der in das Lager II deportierten 

Sinti und Roma. 

So befanden sich am 1. April 1945 in den drei 

Aussenlagern Ellrich-Juliushütte, Harzungen und 

Klein-Bodungen des KZ Mittelbau-Dora zusam-

men ca. 930 Sinti und Roma. Im Hauptlager belief 

sich ihre Zahl zum gleichen Zeitpunkt auf 219. Zu 

den Aussenlagern Tettenborn, Klosterwerke und 

Karlshagen liegen zwar keine differenzierten Anga-

ben vor, die Gesamtzahl der Sinti und Roma in die-

sen Aussenlagern kann jedoch am 1. April 1945 bei 

maximal 37 gelegen haben.21 

Da es aus dem Hauptlager und seinen hier er-

wähnten Aussenlagern nur Teilräumungen nach 

Bergen-Belsen gab, lässt sich die Zahl der in das La-

ger II gelangten Sinti und Roma nicht durch eine 

einfache Addition der oben erwähnten Zahlen er-

mitteln. Zudem ist zu berücksichtigen, dass es in 

dem Zeitraum vom 1. April 1945 bis zur Ankunft in 

Bergen-Belsen noch eine erhebliche Zahl von To-

desfällen gab. 

Für die Schätzung der Zahl der Sinti und Roma 

im Lager II stehen jedoch noch weitere Quellen zur 

Verfügung. So fertigte der britische Offizier Wil-

liam Roach, der zu den Befreiern Bergen-Belsens 

gehörte und in den ersten vier Tagen nach der Be-

freiung stellvertretender Kommandant im befreiten 

Lager II war, am 16. April 1945 eine Verpflegungs-

liste für das Lager II an, die zum Teil nach den Na-

tionalitäten der befreiten Häftlinge differenziert 

war.22 Eine Analyse dieser Daten und ihr Abgleich 

mit den statistischen Angaben zu Sinti und Roma im 

KZ Mittelbau-Dora und seinen Aussenlagern ergibt, 

dass die Zahl der Sinti und Roma im Lager II bei 

etwa 700 gelegen haben dürfte. 

Die Zahl der Sinti und Roma im Häftlingslager 

dürfte auf etwa 100 zu beziffern sein. Ein Teil von 

ihnen kam ebenfalls erst kurz vor der Befreiung in 

Bergen-Belsen an, am 11. April 1945 mit dem ein-

zigen Räumungstransport aus dem Lagerkomplex 

Mittelbau-Dora, der nicht in das Lager II geleitet 

wurde. 

Die meisten Sinti und Roma erreichten Bergen-

Belsen in einem äusserst beklagenswerten Zustand. 

Die Mehrzahl der männlichen Sinti und Roma, die 

im Kasemenlager untergebracht waren, hatten die 

mörderischen Bedingungen der Rüstungsproduk-

tion in Mittelbau-Dora und seinen Aussenlagern 

überstehen müssen und waren im Durchschnitt fünf 

bis sechs Tage auf Transport gewesen – zum Teil in 

offenen Güterwaggons –, bis sie nach Bergen-Bel-

sen gelangten. 
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Die von Mauthausen nach Bergen-Belsen trans-

portierten Sintezas und Romni und ihre Kinder hat-

ten gewaltige Strapazen zu überstehen. Ihr Trans-

port hatte Ravensbrück am 2. März 1945 verlassen 

und war vermutlich am 7. März in Mauthausen ein-

getroffen. Schon zehn Tage später wurden sie er-

neut auf Transport geschickt, nun nach Bergen-Bel-

sen. 

Kaum nachvollziehbar sind auch die physi-

schen und psychischen Verletzungen, die ein Teil 

der Sintezas und Romni in Ravensbrück nur kurze 

Zeit vor ihrem Transport nach Bergen-Belsen noch 

erlitten hatten. «Aus der langen Liste der Nazi-Ver-

brechen», so urteilte Germaine Tillion, die selbst 

Gefangene in Ravensbrück war, «muss das Marty-

rium der Zigeuner besonders hervorgehoben wer-

den: alle Tötungsarten sind an ihnen ausprobiert 

worden, häufiger als jedes andere Volk mussten sie 

als Versuchskaninchen für wissenschaftliche ‘ Ex-

perimente herhalten, und wenn in Ravensbrück 

auch einige deutsche Frauen einzeln und zur Strafe 

sterilisiert worden sind, so gab es doch keine Mas-

sensterilisationen – ausser bei den Zigeunern und 

hier auch bei allen kleinen Mädchen, die daran zu-

grunde gingen.»23 

Durch das falsche Versprechen einer späteren 

Freilassung meldeten sich zahlreiche Sintezas und 

Romni in Ravensbrück Ende 1944 und Anfang 

1945 für eine Sterilisation. Andere wurden, wie Mi-

chael Zimmermann in seiner grundlegenden Mono-

grafie zur NS-Verfolgung der Sinti und Roma be-

tonte, «von der Gestapo-Abteilung des Lagers dazu 

gezwungen. Unter den Sterilisationsopfern waren 

Mädchen unter zehn Jahren. Ohne Narkose injiziert 

und danach gezwungen, für ein Röntgenbild der 

Gebärmutter eine Kontrastflüssigkeit einzunehmen, 

wurden die Frauen und Mädchen trotz ihrer enor-

men Schmerzen sofort in ihren Block zurückge-

schafft; dort blieben sie sich selbst überlassen. Die 

Zahl der auf diese Weise Sterilisierten betrug nach 

Schätzungen aus dem Kreis der Häftlinge minde-

stens 140.»24 Hinzu kamen zwangsweise Schwan-

gerschaftsabbrüche bis in den neunten Monat und 

Tötungen von Kleinkindern. 

Während das nur wenige Tage existierende 

Männerlager im Kasemenkomplex von einem Mas-

sensterben verschont blieb, hatte sich das Hauptla-

ger Bergen-Belsens längst zu einem Todeslager ent-

wickelt, als die Mehrzahl vor allem der Sintezas und 

Romni nach Bergen-Belsen gelangte. Allein im 

März 1945 starben hier 18168 Häftlinge (bei einer 

Lagerstärke von 41 520 Häftlingen am 1. März 

1945), vornehmlich an Hunger und Krankheiten, zu 

deren Beseitigung die SS keine ernsthaften An-

strengungen unternahm. Die totale Überfüllung des 

Lagers, der alles beherrschende Hunger und die ka-

tastrophalen hygienischen Verhältnisse hatten auch 

für die Sinti und Roma in Bergen-Belsen eine 

enorme Todesrate zur Folge, auch wenn sich diese 

nicht näher quantitativ präzisieren lässt. 

Wahrnehmung der Sinti und Roma 

Die Selbstzeugnisse der ehemaligen Häftlinge spie-

geln dies in aller Deutlichkeit wider und dokumen-

tieren zugleich, wie sich der Konkurrenzkampf ums 

Überleben, in den die SS die Häftlinge hinein-

zwang, in der Erinnerung mit antiziganistischen 

Einstellungen vermischen konnte. Einige Beispiele 

sollen dies verdeutlichen. 

«In unserem Lager wohnten auch Zigeuner. Die 

waren die Kannibalen», so heisst es im Erinne-

rungsbericht von Ina Weiss, die im März 1945 nach 

Bergen-Belsen gelangte. «Als ich wieder zum Tor 

kam, um in das Lager zurück zu gehen [sic!], war-

tete dort auf mich eine Horde Zigeuner, und meine 

Freunde standen auf der anderen Seite, und warte-

ten wieder auf den Kübel. Wir wussten nun, dass 

die Riesenknochen, die dort herumlagen, neben den 

Zigeunerbaracken von Menschen herrührten, und 

dass sie das weisse Fleisch von Menschen assen. – 

Anfangs munkelte man es nur, dann wurde es Ge-

wissheit.»25 

In den Erinnerungen der tschechischen Jüdin 

Ruth Weisz ist zu lesen: «Bei unserer Ankunft ka-

men uns Zigeunerinnen entgegen und erzählten uns, 

in Bergen-Belsen gäbe es keine Gaskammern, es  
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sei aber doch ein Vernichtungslager. Man sah hier 

fast nur ‚Muselmänner’, es wurde nicht gearbeitet 

und seit Tagen bekamen die Insassen kein Brot, nur 

etwas Wassersuppe, kein Trinkwasser. Da die Häft-

linge zu keiner physischen Arbeit mehr zu gebrau-

chen waren, gab es auch keine Kalorien. Wir wur-

den einfach ausgehungert. Ich sah schwarz für 

meine Zukunft. Die Chance zu überleben war hier 

gleich Null. Ich fragte eines der Zigeunermädchen, 

wie der Kurs für eine Zigarette hier in diesem Lager 

sei. ‚Erst zeig mir’, sagte sie, und in meiner Dumm-

heit öffnete ich meine Faust, in der mein ganzes 

Vermögen lag, meine drei Zigaretten. Das Mädchen 

machte eine schnelle Bewegung und weg war mein 

Schatz. Sie lief sofort davon und ich fiel fast in Ohn-

macht.»26 

Helena Schützova notierte in ihrem Bericht: 

«Ganz plötzlich wurde ich von einer Zigeunerin an-

gegriffen, die mir die Kartoffeln wegnehmen 

wollte. Mann, oh Mann! Ich weiss nicht mehr, wo-

her ich die Kraft nahm – ich trat und biss die Zigeu-

nerin. Ich hätte ihr keine einzige Kartoffel gegeben, 

selbst wenn sie mir den Kopf abgeschnitten hätte. 

Wir kämpften wie Tiger, dann gab ich ihr einen 

Stoss und sagte: ‚Warum gehst du nicht und gräbst 

dir selbst Kartoffeln aus? Ich habe sie mir auch aus-

gegraben und ich bin älter als du.’ Offenbar ver-

stand sie etwas von dem, was ich sagte, denn sie 

liess mich gehen und ging ihres Weges.»27 

Diese Textstellen sind durchaus typisch. Es gibt 

fast keine neutralen oder positiven Darstellungen zu 

Sinti und Roma im KZ Bergen-Belsen in den 

Selbstzeugnissen von Überlebenden aus anderen 

Häftlingsgruppen.28 Es ist dies freilich ein Befund, 

der nicht wirklich überraschen kann angesichts des 

massenhaften Hungertodes in Bergen-Belsen in den 

letzten Wochen vor der Befreiung. Der Hunger 

hatte solche Ausmasse angenommen, dass Kanni-

balismus in der Endphase des KZ Bergen-Belsens 

sowohl in den Frauen- als auch in den Männerla-

gern ein häufig auftauchendes Phänomen war, an  

dem Häftlinge aus den verschiedensten Nationalitä-

ten und Häftlingsgruppen beteiligt waren. 

Diebstahl und Raub von Lebensmitteln kamen 

auch in den früheren Phasen der Lagergeschichte 

Bergen-Belsens häufig vor. Selbst Kinder unter den 

Häftlingen waren z.B. beim Brotdiebstahl als Opfer 

und Täter beteiligt. Dass Sinti und Roma in Bergen-

Belsen in diesen Berichten fast nur im Kontext von 

Kannibalismus bzw. von Diebstahl und Raub von 

Lebensmitteln wahrgenommen bzw. dargestellt 

werden, ist also vor allem ein Ausdruck des ver-

zweifelten Konkurrenzkampfes ums Überleben in 

Bergen-Belsen in den letzten Wochen vor der Be-

freiung und kein Beleg für ein auf die Sinti und 

Roma beschränktes oder für sie spezifisches Verhal-

ten. Vergleichbare Äusserungen finden sich in den 

Erinnerungsberichten und Interviews auch zu ande-

ren national bzw. ethnisch definierten Häftlings-

gruppen wie etwa Russinnen oder Ukrainerinnen. 

Dass bei der Erwähnung der Täter und Täterinnen 

in diesem Zusammenhang nicht allgemein von Mit-

häftlingen, sondern ausdrücklich von «Zigeunern» 

gesprochen wird, ist aber nicht zuletzt auch damit zu 

erklären, dass Diebstahl und Raub geradezu klassi-

sche Elemente des Vorurteilskanons gegen Sinti 

und Roma sind. Durch die Reduktion der Häftlinge 

auf ihren Gruppenstatus als «Jude», «Zigeuner» 

usw. und dessen Kenntlichmachung durch das Sy-

stem der Häftlingswinkel war es zudem nicht 

schwer, die jeweiligen Mithäftlinge als Sinti und 

Roma zu erkennen und wahrzunehmen. 

Kapos und Lynchaktionen 

Eine Konfliktlage anderer Art war im Kasernenla-

ger Bergen-Belsens, einem reinen Männerlager, ge-

geben. Unmittelbar nach der Befreiung durch briti-

sche Truppen kam es hier zu Lynchaktionen von 

Mithäftlingen gegen ehemalige Kapos, und zwar in 

sehr viel grösserem Umfang als im Hauptlager Ber-

gen-Belsens. Im Kasemenlager fielen am Abend des 

15. April 1945 etwa 30 und am 16. April etwa 130- 
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140 ehemalige Funktionshäftlinge der Lynchjustiz 

zum Opfer.29 

Zu den Opfern dieser Lynchjustiz zählten auch 

«reichsdeutsche» Sinti und Roma. Am 16. April 

1945 notierte Jaroslav Piroutek dazu im gerade be-

freiten Kasemenlager in sein Tagebuch: «Ja. Das 

neue Leben beginnt und das alte wird liquidiert und 

die Liquidierung ist konsequent. Die Russen und 

Polen überfallen die ehemaligen Kapos, von denen 

sie in der verflossenen Ära gequält und geschlagen 

worden waren und schlagen sie mit Steinen und 

Ziegeln tot. Wenn das Opfer, das bereits in einer 

Blutlache liegt, noch versucht sich zu erheben, er-

hält es noch weitere Schläge mit einem Ziegel auf 

den Kopf. Jede Weile erhebt sich irgendwo Lärm 

und die Verfolgung dieser ehemaligen Helfershelfer 

des schlimmsten Terrors der Welt. Einige haben 

sich in einem Zimmer eines der Blöcke verbarrika-

diert. Die rasende Menge dringt durch das Fenster 

ein. Zuerst mussten die Matratzen und Schränke 

weggeräumt werden, die den Zugang verwehren 

sollten. Eine zweite Gruppe brach durch die Tür ein. 

Sie entkamen nicht. Es handelte sich grösstenteils 

um Zigeunerkapos, die sowieso als Reichsdeutsche 

galten, und dann um Deutsche selber.»30 Auch im 

Tagebuch von Paul Trepman findet sich am 16. 

April 1945 ein entsprechender Eintrag: «Ich war 

Zeuge, wie eine Masse befreiter Häftlinge an einem 

Lager-Polizisten und einem Kapo, ein deutscher Zi-

geuner, Rache nahm. Sie hatten sich in Ellrich mit 

ihrem sadistischen Anketten von Häftlingen tra-

gisch berühmt gemacht.»31 

Im Kasemenlager hatten sich kaum neue so-

ziale Beziehungen bzw. Herrschaftsstrukturen aus-

gebildet. Vielmehr wurden diese aus Mittelbau-

Dora bzw. seinen Aussenlagern mit den Räumung-

stransporten gewissermassen in das Kasemenlager 

mitgebracht. Da es sich bei der grossen Mehrzahl 

der Häftlinge des Kasernenlagers um Häftlinge han-

delte, die zuvor im Lagerkomplex Mittelbau-Dora 

inhaftiert waren, konnte das Kasemenlager Bergen-

Belsens gewissermassen wie ein räumlich verlager-

ter Aussenposten von Mittelbau-Dora erscheinen. 

Die «Zigeunerkapos» waren mithin nicht erst in 

Bergen-Belsen, sondern schon zuvor in Mittelbau-

Dora bzw. seinen Aussenlagern in ihre Funktionen 

eingesetzt worden.32 

Diese Spannungen und Konflikte waren zum 

Teil schon auf dem Transport nach Bergen-Belsen 

zum Ausbruch gekommen. So notierte Emile De-

launois, der während des Transports von Woffleben, 

einem der Aussenlager von Mittelbau-Dora, nach 

Bergen-Belsen ein Tagebuch führte, am 6. April 

1945: «Heute Nacht sind noch welche geflohen! 

Und heute Morgen hat unser Lagerführer mit dem 

Revolver durch Genickschuss sieben Polen getötet, 

weil sie in der Nacht drei Zigeuner verprügelt hat-

ten, die andere Polen an der Flucht hindern wollten. 

Die Zigeuner hatten sofort beim Lagerführer Mel-

dung machen wollen und waren von den Polen 

daran gehindert worden.»33 

Ein ähnliches Phänomen ist für einen früheren 

Zeitpunkt durch die Erinnerungsliteratur für das 

Häftlingslager I im Hauptlager Bergen-Belsens be-

legt. Pierre Petit, ein aus Luxemburg stammender 

politischer Häftling, der Schreiber im Häftlingslager 

I war, notiert in seinen Erinnerungen zur «Lagerwa-

che»: «An ihrer Spitze stand Franz, ein halber oder 

ganzer Narr, dem die SS eine Phantasieuniform ver-

passt hatte, in der er im Lager umherstolzierte und 

sich ungeheuer wichtig vorkam. Er selbst war harm-

los, aber die Mitglieder seiner ‚Wache’, ein paar Zi-

geuner, denen man eisenbewehrte Prügel in die 

Hand gegeben hatte, waren verkommene Subjekte 

und pervertierte Mörder. Theoretisch sollten sie für 

Ordnung und Disziplin sorgen und besonders jede 

Verbindung zwischen den ‚Erholungshäftlingen’ 

und den Insassen des angrenzenden ‚Neutralenla-

gers’ verhindern. Das nahmen sie zum Vorwand, 

wie Wilde auf die vor den Baracken am Boden Ho-

ckenden loszudreschen und jeden niederzuknüp-

peln, der sich dem Zaun auch nur auf einige Meter 

näherte.»34 Ob es sich hier nur um eine informelle 

Funktion oder um eine formelle Position im System 

der Häftlingsfunktionäre handelte, bleibt jedoch un-

klar. 
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Dass Sinti und Roma, die ursprünglich eine un-

tere Stellung in der Häftlingshierarchie in den Kon-

zentrationslagern hatten, überhaupt in solche Funk-

tionen gelangen konnten, ist ein für die Endphase 

der Geschichte der nationalsozialistischen Konzen-

trationslager charakteristisches Phänomen, das auch 

bei anderen ursprünglich von diesen Funktionen 

ausgeschlossenen Häftlingsgruppen wie den Homo-

sexuellen zu beobachten ist. Angesichts der sprung-

haften Zunahme der Zahl der KZ-Häftlinge in der 

Schlussphase des Zweiten Weltkrieges nahm der 

prozentuale Anteil der deutschen bzw. deutschspra-

chigen Häftlinge in den Konzentrationslagern dra-

matisch ab, sodass nun auch deutschsprachige Häft-

linge aus bisher für Funktionsposten nicht vorgese-

henen Häftlingsgruppen die Möglichkeit hatten, als 

Kapo in der Häftlingshierarchie aufzusteigen. 

Sinti und Roma wurden mithin auch seitens der 

SS nicht nur als «Zigeuner» wahrgenommen, son-

dern auch als «Reichsdeutsche». Nur so erklärt sich, 

dass sie sowohl in Aussenlagern von Mittelbau-

Dora als auch im Kasemenlager Bergen-Belsens zur 

SS-Sondereinheit Dirlewanger «angeworben» wur-

den. So war etwa Otto Rosenberg schon bereit, sich 

in Woffleben zur Einheit Dirlewanger zu melden, 

und liess sich erst von seinem Onkel davon abhal-

ten. Er erinnert sich jedoch, dass sich viele zur Ein-

heit Dirlewanger gemeldet hätten.35 Auch in Ber-

gen-Belsen gab es dann gezielte Ansprachen der 

Sinti und Roma durch die SS, mit dem Ziel, sie noch 

zum Kampfeinsatz in der Sondereinheit Dirlewan-

ger zu gewinnen.36 

Darin spiegelt sich die spezifische und zugleich 

prekäre Position der Sinti und Roma im Gefüge der 

Häftlingshierarchie in der Schlussphase des Krieges 

in Bergen-Belsen wie auch in anderen Konzentrati-

onslagern wider. Da es sich bei ihnen ganz überwie-

gend um «Reichsdeutsche» handelte, kamen sie 

schliesslich aus Sicht der SS sowohl für Kapo-Posi-

tionen als auch für die Einheit Dirlewanger in Be-

tracht. Dies bedeutete für Einzelne aus dieser Häft-

lingsgruppe eine «Privilegierung», die das Überle- 

ben erleichterte, sich unmittelbar nach der Befrei-

ung aber auch als Gefährdung erwies. 

Eine vergleichbare Entwicklung ist in Bezug 

auf die jüdischen Häftlinge nicht festzustellen. Bis 

auf seltene Ausnahmen blieb es hier bei dem Grund-

satz, dass «Juden» keine Aufsichtsfunktionen ge-

genüber nicht jüdischen Häftlingen ausüben durf-

ten. Auch vergleichbare «Anwerbungen» von jüdi-

schen Häftlingen für die Einheit Dirlewanger – un-

abhängig davon, ob sie deutscher Herkunft waren 

oder nicht – gab es in Bergen-Belsen wie auch in 

anderen Lagern bezeichnenderweise nicht. 

Wolfgang Günther konnte aufgrund seiner In-

terviews mit Sinti und Roma, die im Kasemenlager 

befreit wurden, belegen, dass sie das Personal für 

mindestens eine der Küchen des Nebenlagers stell-

ten und als Lagermusiker spielten, wahrscheinlich 

nicht nur im Nebenlager. Es spricht vieles für seine 

Vermutung, dass es Sinti-Musiker aus dem Neben-

lager waren, die jene makabere Begleitmusik zu 

dem Transport der Leichen in die Massengräber im 

Hauptlager Bergen-Belsens zu liefern hatten, von 

dem Rudolf Küstermeier und andere berichten. 

Seine Schilderung macht deutlich, in welcher Weise 

und in welchem Ausmass die SS hier die Sinti-Mu-

siker benutzte: «Eines der seltsamsten Merkmale je-

ner Tage war, dass äusserste Unterdrückung und 

äusserstes Elend mit einer Art wilder Heiterkeit ge-

mischt waren. Mitten im tiefsten Leid keimte neue 

Hoffnung. Zwei Kapellen spielten den ganzen Tag 

Tanzmusik, während zweitausend Männer Leichen 

nach den Massengräbern schleppten. Es hatte im-

mer Geigen und Gitarren im Lager gegeben, und ein 

paar Zigeuner hatten abends oft ein wenig Musik 

gemacht. In den letzten Tagen aber gab es plötzlich 

eine vollständige Kapelle. Die SS ermunterte sie, in-

dem sie Zigaretten gab; und so spielte sie im Freien 

vom Morgen bis zum Abend, und die Leichen 

schleiften über die Steine, und die SS-Männer hie-

ben mit Stöcken und Peitschen auf die stolpernden 

Gefangenen ein – zu Melodien von Lehar und Jo-

hann Strauss. Die Zigeuner spielten sogar bei Nacht. 

Niemand konnte schlafen. Wir waren erschöpft und 
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doch zugleich auf unserer Hut. Die Zigeuner wan-

derten von Baracke zu Baracke, spielten ein paar 

Stücke, sammelten kleine Geschenke und gingen 

weiter. Sie besuchten unsere Baracke um 11 Uhr, 

dann wieder um zwei und schliesslich noch einmal 

um fünf. Einige Insassen waren dagegen, nannten 

es Irrsinn und Dummheit, während andere froh wa-

ren, etwas Unterhaltung zu haben.»37 

Die Existenz von Sinti-Musikern und Instru-

menten im Kasemenlager ist mittlerweile durch 

mehrere Quellen gut belegt. Die ausführlichste Dar-

stellung dazu findet sich bei Yves Béon, der in 

Form einer dokumentarischen Erzählung von einem 

Überfall französischer politischer Häftlinge auf die 

«Zigeunerkapelle» im Kasemenkomplex in Bergen-

Belsen berichtet, durch den sich die Franzosen Mu-

sikinstrumente beschaffen wollten, um im Kase-

menlager selbst Musik machen zu können.38 

Die Situation der Kinder 

Ein besonders bedrückendes Kapitel der Geschichte 

der Sinti und Roma in Bergen-Belsen stellt das 

Schicksal ihrer Kinder dar. Bevor sie nach Bergen-

Belsen gelangten, erlitten sie in anderen Konzentra-

tionslagern schwere Traumata. Viele hatten die Er-

mordung ihrer Geschwister oder anderer Verwand-

ter in Auschwitz miterlebt, hatten schwere Krank-

heiten durchstehen und extremen Hunger erdulden 

müssen. Hinzu kamen die gewaltigen Strapazen, die 

mit ihrer mehrfachen Verlegung in andere Konzen-

trationslager verbunden waren. 

Besonders traumatisierend waren für einige 

von ihnen die in Ravensbrück vorgenommenen Ste-

rilisierungen. Auch Mädchen ab dem Alter von 12 

Jahren waren davon betroffen. In Einzelfällen wur-

den vermutlich aber auch noch jüngere Mädchen 

sterilisiert, denn «das Schlimmste war», so erinnert 

sich Amalie Schaich, die später in Bergen-Belsen 

befreit wurde, «dass viele Mädchen viel jünger wa-

ren als sie sich ausgegeben haben. Wir lebten ja in 

ständiger Furcht, dass die Kinder erneut selektiert 

und nach Auschwitz zurückgeschickt werden. Von 

einem Kind, das sterilisiert worden ist, wusste ich, 

dass es erst 7 Jahre alt war.»39 

Was diese ohne Narkose vorgenommene Steri-

lisierung für die betroffenen Kinder bedeutete, lässt 

sich nur mit den Worten der Überlebenden ange-

messen wiedergeben. Die damals 12 Jahre alte Else 

Freiermuth schreibt dazu: «[In Ravensbrück] waren 

wir ärztlichen Versuchen ausgesetzt. Dann wurden 

wir sterilisiert und mussten mit den grossen 

Schmerzen am nächsten Morgen vor dem Block 

Appell stehen, stundenlang, bis wir wieder ohn-

mächtig wurden. Das Blut floss uns an den Beinen 

runter und die Aufseherin schlug mit einem Knüp-

pel heftig auf uns Häftlinge ein und schrie, ihr Zi-

geunerschweine, wollt ihr wohl geradestehen, dann 

schlug sie wieder mit dem Knüppel und den Füssen 

auf meine Tante ein, bis sie am Boden lag und ihr 

Kind dadurch verlor.»40 

In vielen Fällen wurden sowohl die Mütter als 

auch ihre Töchter sterilisiert wie im Fall von Alvine 

Rosenbach und ihren 15 und 17 Jahre alten Töch-

tern41 – eine zusätzliche Belastung für die Mädchen, 

die neben ihrer eigenen Verletzung auch die Hilflo-

sigkeit und den Schmerz ihrer Mutter erleben 

mussten, die ihnen keinen Schutz mehr geben konn-

te. 

Mit diesen schwersten psychischen und physi-

schen Verletzungen kamen diese Kinder schliess-

lich nach Bergen-Belsen, wo es für sie ebenfalls 

keine medizinische Hilfe gab. Hier, in Bergen-Bel-

sen, waren die Kinder nun neuen traumatisierenden 

Situationen ausgesetzt. Neben den sich epidemisch 

unter den Häftlingen ausbreitenden Krankheiten 

war es vor allem der extreme Hunger, der die Kin-

der quälte. In der Schlussphase Bergen-Belsens, in 

der die meisten Kinder der Sinti und Roma hierher 

gelangten, gab es für sie kein spezielles Essen und 

keine Sonderrationen mehr. Sie spürten, wie sehr 

der Hunger für sie selbst und ihre Familienangehö-

rigen eine tödliche Gefahr darstellte, die manche 

Häftlinge zu Verzweiflungstaten trieb, deren Zeuge 

sie wurden. 

Margarete Hellen Reiner (d. i. Höllenreiner), 

eine deutsche Sinteza aus München, erklärte in ihrer 
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Zeugenaussage für den Lüneburger Bergen-Belsen-

Prozess: «Als ich in Belsen war, sah ich einmal, wie 

ein SS-Mann mit einem Revolver aus dem Fenster 

der Küche Nr. 2 ein acht Jahre altes Mädchen ins 

Bein schoss. Sie hatte Gemüse gestohlen.»42 

Else Freiermuth berichtet: «Ich lief ständig im 

Lager rum, um mir etwas Essbares zu suchen. Als 

ich in der Küche herumkam, sah ich einen SS-

Mann, wie er mit dem Gewehrkolben auf eine Frau 

einschlug, bis sie sich nicht mehr rührte. Es lief ihr 

Blut aus dem Munde. Es war so schrecklich, das 

Bild werde ich nie vergessen. An einem anderen 

Tage sah ich, dass ein SS-Mann auf ein kleines 

Mädchen schoss, weil sie eine Rübe genommen hat. 

Das Kind fiel auf die Strasse und blutete. Dann kam 

die Mutter und holte das Kind in den Block, wo es 

dann starb.»43 

Nur in wenigen Fällen war es den Müttern mög-

lich, ihren Kindern durch «Beziehungen» zusätzli-

che Rationen zu verschaffen, so wie Veronika 

Steinbach: «Eine Frau, die ich kannte, eine Schau-

stellerin, war dort in der SS-Küche, sie kochte für 

die SS. Sie hatte zwei Töchter, eine so alt wie 

meine, die andere vielleicht 12 Jahre. Die Frau 

konnte manchmal etwas Mehl aus der Küche brin-

gen, dann machten wir ein kleines Feuer und koch-

ten in einer kleinen Büchse Spätzle. Damit hat sie 

unser Leben gerettet.»44 

So griffen manche der Kinder auch zu ausser-

gewöhnlichen Formen der Selbsthilfe: «Vor Hun-

ger bin ich hingegangen, (weinend) hab ich meine 

Schwester gesagt: ‚Komm, Schwester, nutzt uns 

nix, wir gehen Block vor Block’, hab ich gesagt, ‚da 

sind so viele Juden, und so viele, wo nicht essen 

mehr können, sind typhuskrank, komm, ich singe, 

du tust tanzen. ‘ Das Mädchen hat getanzt, mit ih-

rem Herzen hat sie gesagt, hat sie ... ‚Ach, liebe 

Schwester, ich kann nicht mehr tanzen, die Beine 

tun weh! ‘ und dann sind wir Block für Block ge-

gangen und dann haben wir gesagt: ‚Gibst uns biss-

chen Essen, denn ich singe, meine Schwester tanzt.‘ 

Und haben gesagt: ‚Ja’, weil sie nicht essen konn- 

ten, weil die typhuskrank waren. Da haben sie uns 

ein bisschen Essen gegeben.»45 

Der Kampf um das physische Überleben im 

Konzentrationslager stand in einem nicht auflösba-

ren Widerspruch zu den in der Welt der sozialen 

Normalität gültigen moralischen Massstäben und 

sozialen Tabus. Das Überleben war nur um den 

Preis einer zumindest partiellen Aufgabe der über-

kommenen moralischen und sozialen Standards 

möglich, was sich im Verhalten der Häftlinge ent-

sprechend niederschlug. Die Kinder nahmen diese 

Tabubrüche, zu denen auch ihre Eltern gezwungen 

waren, sehr intensiv wahr, eine für sie äusserst ver-

unsichernde Erfahrung, die ihre Eltern nicht mehr 

uneingeschränkt als Schutz und Orientierung ge-

bende Bezugspersonen erscheinen liess und damit 

für die Kinder noch angstverstärkend war. 

Eine ganz ungewöhnliche und aufschlussreiche 

Quelle zu den unbewussten Strategien, mit denen 

Kinder diese existenziellen Bedrohungen und Äng-

ste zu bewältigen versuchten, sind die Aufzeichnun-

gen von Ceija Stojka. Sie war zunächst in Ausch-

witz und Ravensbrück inhaftiert und gelangte 

schliesslich im Februar oder März 1945 als Elfjäh-

rige zusammen mit ihrer Mutter in das Konzentrati-

onslager Bergen-Belsen, zu einem Zeitpunkt, als es 

sich bereits zu einem Sterbelager entwickelt hatte. 

Allein im März 1945 kamen in Bergen-Belsen mehr 

als 18‘000 Häftlinge durch Hunger und Seuchen 

ums Leben. In jeder Baracke gab es fast täglich neue 

Todesfälle. Ceija Stojka erlebte nicht nur den extre-

men Hunger am eigenen Körper und zahlreiche To-

desfälle um sie herum, sie wurde auch Zeugin von 

Kannibalismus unter den Häftlingen. Trotz allen Er-

findungsreichtums gelang es auch ihrer Mutter 

nicht, diesen Hunger und seine Folgen zu lindem. 

In diesem Zusammenhang beschreibt Ceija 

Stojka den Besuch einer Gruppe von SS-Offizieren 

und des Lagerkommandanten von Auschwitz (!), 

der nach Bergen-Belsen gekommen sei, um zu über-

prüfen, wie es den Häftlingen hier gehe: «Dann sag-

te der Lagerkommandant: Wie lange habt ihr schon 

kein Brot bekommen?  Ihr wisst ja, dass ihr im La- 
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ger Auschwitz täglich eine Ration Brot bekommen 

habt. Ab heute werdet ihr wieder täglich eine Ration 

Brot bekommen. Und damit ihr seht, dass ich es 

ehrlich meine, machen wir jetzt ein grosses Lager-

feuer und kochen für euch alle eine sehr gute Suppe. 

Die SS-Männer und -Frauen holten aus ihrem Vor-

rat viele Holzscheiter und machten ein Riesenfeuer. 

Dann holten sie eine 50 Liter grosse alte Öltonne 

und fällten sie mit Wasser. (Wir Gefangenen schau-

ten alle zu.) Es war herrlich. Das schöne Feuer kni-

sterte und roch nach Wald. Endlich kochte das Was-

ser. Die SS-Frauen und -Männer standen mit ihren 

Maschinengewehren und amüsierten sich und lach-

ten. Der Lagerkommandant befahl einem SS-Mann: 

‚Nun holen Sie das Suppenpulver. ‘ Der Lagerkom-

mandant hatte einen grossen Schöpfer und sagte: 

‚Nun wird es gleich duften und ihr könnt euch satt 

essen. ‘ Er schüttete das Erbsenpulver in den heis-

sen Kochtopf, die Suppe schäumte über den Kessel, 

es war ein hellgrüner Brei. Der Duft war herrlich 

und so eine dicke gute Erbsensuppe war für uns ge-

rade das richtige. Jede konnte sich satt essen. Dann 

sagte der Lagerkommandant: ‚Es muss in eurem 

Lager wieder Ordnung gemacht werden. Ich werde 

veranlassen, dass es euch jetzt wieder besser geht, 

denn so kann es nicht bleiben. Und mit den vielen 

Toten muss auch etwas geschehen!‘ Mama sagte 

ganz leise zu mir: ‚Mei diekesa mûrie scheej, warie 

sawo cejs side awell warieso, ge schawenas gat-

sawe lasche.’ (Du wirst sehen mein Kind, irgendet-

was muss jetzt bald passieren, denn sonst wären sie 

nicht so.) Dann sagte der Lagerkommandant: ‚Hört 

gut zu: In einigen Tagen werde ich veranlassen, 

dass ihr ab jetzt euer Brot und eure Wurst bekom-

men werdet. Ich muss heute nach Auschwitz zu-

rück, aber der Zug mit Brot und Wurst wird bald 

ankommen. Also Kinder, seid ihr alle damit einver-

standen? ‘ Wir bedankten uns und klatschten in die 

Hände. Dann verliessen die SS und der Lagerkom-

mandant das Lager Bergen-Belsen. Der Alltag 

nahm wieder seinen Lauf und unsere Suppe wurde 

auch nicht besser.»46 

Es steht ausser Frage, dass es sich bei dieser Ge-

schichte nicht um einen objektiven Faktenbericht 

handelt. Sie gibt keine Auskünfte über ein reales Er-

eignis im Konzentrationslager Bergen-Belsen im 

Frühjahr 1945, sondern sie gibt einen Eindruck da-

von, wie ein von Todesangst geprägtes elfjähriges 

Kind unter diesen Bedingungen weiterleben konnte 

– und zwar durch Imagination. Die Hoffnung auf 

Hilfe vor dem lebensgefährlichen Hunger erfüllt 

sich zwar nicht real, aber zumindest in der Imagina-

tion. Und so nimmt zwar nicht der Hunger ab, wohl 

aber die Angst. Dem psychologischen Wirkungsme-

chanismus dieser Imagination entsprechend hat 

diese Geschichte auch eine stringente innere Logik: 

Die Hilfe kann nur von aussen kommen und sie kann 

nur durch den Mächtigsten, eben den Lagerkom-

mandanten bewerkstelligt werden. So ist es nur kon-

sequent, dass die Vorbereitungen für die Herstellung 

der nährenden Suppe von den Hilfskräften getroffen 

werden, deren eigentliche Herstellung aber wie bei 

der Zauberhandlung in einem Märchen vom Kom-

mandanten persönlich vorgenommen wird. Die Ge-

schichte, die Ceija Stojka hier erzählt, ist daher auch 

nicht eigentlich eine «erfundene» Geschichte, son-

dern sie hat sie in einem psychologischen Sinne tat-

sächlich so erlebt und damit auch so in Erinnerung. 

Denn diese Imagination funktionierte nur dann, 

konnte nur dann eine angstmindernde Wirkung ent-

falten, wenn sie tatsächlich zu einer veränderten 

Wahrnehmung der Realität führte, wenn sie nicht 

vom «Akteur» selbst als Autosuggestion durch-

schaut wurde. 

Das «vergiftete Brot» 

In zahlreichen der Interviews mit Sinti und Roma, 

die in Bergen-Belsen inhaftiert waren und befreit 

wurden, wird von einem Versuch der SS erzählt, die 

Häftlinge in Bergen-Belsen noch kurz vor der Be-

freiung durch vergiftete Lebensmittel zu ermorden, 

ein Aspekt, auf den in der Studie von Wolfgang 

Günther noch nicht eingegangen wurde, obwohl dies 

in den von ihm geführten Interviews häufig erwähnt 
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wurde. Diese Erzählung weist verschiedene Varian-

ten auf: 

«Und hinten, wo der grosse Block war, so ’ne 

grosse Halle, da haben sie gleich Wache hingestellt, 

weil da war das vergiftete Essen drin, die Wurst, 

Käse und Butter und Brot. [...] Die Soldaten haben 

uns gesagt, die englischen, und dann die nachher da 

waren, die Dolmetscher, wir sollen von das nicht 

essen. Die hätten das probiert an einem Hund, und 

der Hund wär umgefallen, wär tot gewesen, wie er 

die Wurst gegessen hat, und das wär vergiftet, wir 

sollen da nichts von holen.»47 

«Und da sollten wir kriegen Brot und das war 

vergiftet. [...] Zwei Stunden eher ist der Engländer 

reingekommen. Wenn der wär‘ nur später reinge-

kommen, wären alle tot. Aber der ist zwei Stunden 

eher gekommen und der hat die Küche in Beschlag 

genommen.»48 

«Ja, und da haben sie das ganze Essen vergiftet 

in Belsen, haben schon grosse Massengräber ge-

macht, wo wir alle rein sollten, wir haben vier Tage 

nichts zu essen gekriegt.»49 

«Mussten wir in die Küche wieder rein, da ist 

aber ein Engländer mit reingekommen, hat erst mal 

das ganze Kochgeschirr, was da war, die grossen 

Waschkessel, die hat er erst mal auswaschen lassen, 

bevor die Milch da reingekommen ist, weil, er hat 

gesagt, da ist irgendwie Gift drin, dass sie uns noch-

mal auf’m letzten Mal mit vergiften wollen.»50 

«Jetzt kam aber der Tag, wo der Engländer rein-

kam, da wollten sie uns alle vergiften. Sonst haben 

wir jeden Tag höchstens da Viertelliter, so Steckrü-

bensuppe gekriegt, blank Wasser, zwei, drei Steck-

rüben drin und den Tag haben wir gar nichts ge-

kriegt und haben sie gesagt, ja, das Essen wird erst 

um vier Uhr ausgeteilt. Und der Engländer kam 

aber zwei Stunden früher. Wenn er zwei Stunden 

später gekommen wär, wär kein Lager, kein 

Mensch mehr am Leben geblieben in Bergen-Bel-

sen.»51 

Schon die Differenz unter diesen verschiedenen 

Varianten deutet daraufhin, dass es sich hier nicht 

um ein belegbares historisches Ereignis handelt. 

Ein Versuch der SS, die Häftlinge in Bergen-Belsen  

noch kurz vor der Befreiung zu vergiften, ist in den 

britischen Berichten und Akten an keiner Stelle be-

legt. Im Lüneburger Bergen-Belsen-Prozess vom 

Herbst 1945 wird ein solches Ereignis weder in der 

Anklageschrift noch in den Zeugenaussagen er-

wähnt, auch nicht in der Zeugenaussage des ehema-

ligen SS-Arztes Alfred Kurzke, der ansonsten be-

hauptete, er habe das vergiftete Brot in Bergen-Bel-

sen entdeckt und dafür gesorgt, dass es nicht an die 

Häftlinge ausgegeben wurde und ihnen so das Le-

ben gerettet.52 Auch in allen bis zum Befreiungsda-

tum und darüber hinaus in Bergen-Belsen geführten 

Häftlingstagebüchern ist davon an keiner Stelle die 

Rede. 

Warum taucht diese Erzählung gleichwohl in 

der Mehrzahl der Interviews der Sinti und Roma auf 

und wird dort als Tatsache verstanden und darge-

stellt? Die Geschichte der vergifteten Lebensmittel 

wird zunächst deshalb für wahr gehalten, weil sie 

als kompatibel mit den eigenen Erfahrungen der 

Häftlinge erscheint. Als britische Soldaten das La-

ger befreiten, gaben sie zunächst ihre eigenen Le-

bensmittelrationen an die um Nahrung bettelenden 

ehemaligen Häftlinge aus – mit oft tragischen Kon-

sequenzen: Die ausgehungerten und abgemagerten 

ehemaligen Häftlinge vertrugen fettreiche Lebens-

mittel, wie etwa das Büchsenfleisch, nicht und star-

ben innerhalb kürzester Zeit an schockartigen Reak-

tionen ihres Körpers. Die im Lager grassierenden 

Seuchen wie Typhus und Tuberkulose breiteten sich 

auch nach der Befreiung weiter epidemisch aus. Ins-

gesamt etwa 14’000 der Mitte April 1945 in Ber-

gen-Belsen befreiten Häftlinge starben in den ersten 

12 Wochen nach der Befreiung an den Folgen ihrer 

Haft. 

Zum Zweiten entsprach die Erwartung einer 

kollektiven Tötung der Häftlinge durch die SS kurz 

vor der Befreiung den Erfahrungen, die die Häft-

linge mit der SS gemacht hatten, die bisher alles da-

für getan hatte, die Befreiung der Häftlinge zu ver-

hindern, indem sie sie im Zuge von Räumungstrans-

porten in andere Lager verlegte und dabei mit bei-

spielloser Brutalität jeden Häftling tötete, dessen 

Kräfte versagten oder der zu fliehen versuchte. Vor 
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diesem Erfahrungshintergrund war es durchaus 

wahrscheinlich, anzunehmen, dass die SS auch in 

Bergen-Belsen versuchen würde, durch einen kol-

lektiven Tötungsakt die Befreiung der Häftlinge zu 

verhindern. 

So war es durchaus rational, wenn die Häftlinge 

Überlegungen über die von der SS möglicherweise 

angewendete bzw. geplante Tötungsmethode an-

stellten. Denn nur wenn die Häftlinge die Pläne der 

SS bzw. die wahrscheinliche Tötungsmethode anti-

zipatorisch erkennen konnten, konnten sie sich ent-

sprechend verhalten und so doch noch ihr Leben 

retten. Angesichts von 55’000 Häftlingen, die sich 

in Bergen-Belsen befanden, schieden Tötungsme-

thoden wie das Erschiessen der Häftlinge aus – 

hätte dies doch eine nicht mehr kontrollierbare Pa-

nik unter ihnen ausgelöst. Durch eine Vergiftung 

der Häftlinge wäre eine solche Panik jedoch ausge-

blieben: Sie hätten ihre gleichzeitige Ermordung 

erst bemerkt, wenn sie nicht mehr handlungsfähig 

gewesen wären. 

Der Quellenwert der gerade für die Sinti und 

Roma so bedeutsamen Geschichte der vergifteten 

Lebensmittel liegt also zunächst einmal in diesem 

Bild ihrer psychischen Situation in der Zeit unmit-

telbar vor und nach der Befreiung, ihrer Erwartun-

gen, Ängste, Wahrnehmungen und Gedanken in 

dieser Situation einer existenziellen Bedrohung. 

Eben dies aber gehört zum Kern der nationalsozia-

listischen Verfolgungsgeschichte, den die Historio-

grafie analytisch darzustellen hat, will sie mehr sein 

als nur Rekonstruktion von Tatabläufen und ihrer 

statistischen Dimension. In diesem Sinne sind auch 

solche Selbstzeugnisse zentrale Quellen und nicht 

«nur» Illustrationen der Lebensbedingungen. 

Zugleich enthält diese Geschichte indirekt auch 

noch einmal eine klare Zuschreibung von Verant-

wortung und Schuld der SS für die Tausenden von 

Toten unter den ehemaligen Häftlingen: Dass so 

viele von ihnen auch noch nach der Befreiung star-

ben, war weder Zufall noch Schicksal, sondern von 

der SS durchaus so gewollt. Angesichts der zumin-

dest partiellen Verharmlosung der nationalsoziali- 

stischen Verfolgung der Sinti und Roma im Nach-

kriegsdeutschland als kriminalpräventives staatli-

ches Handeln bzw. gerechtfertigtes Vorgehen ge-

gen vermeintliche Asozialität ist der Subtext dieser 

Erzählung – mit der sich die Sinti und Roma gros-

senteils erstmals an eine Öffentlichkeit ausserhalb 

ihrer Gruppe wenden – auch die eindeutige Qualifi-

zierung ihrer Verfolgung als intentionales Verbre-

chen.53 

Die Erzählung vom vergifteten Brot taucht 

zwar auch in einigen anderen Interviews und Erin-

nerungsberichten zumeist jüdischer Überlebender 

auf. Hier ist es jedoch eine relativ kleine Minderheit 

unter den Selbstzeugnissen, während im Fall der 

Sinti und Roma die grosse Mehrzahl der Interviews 

davon berichtet. Daher muss es für die Plausibilität 

dieser Erzählung gerade für die Sinti und Roma 

noch eine spezifische Ursache geben. Heike Kro- 

kowski sieht sie in der psychischen Funktion dieser 

Geschichte, mit ihr das eigene Überleben besser er-

klären und verstehen zu können. Die überlebenden 

Sinti nähmen «diese Episode in Anspruch und be-

richten sie als erlebtes Geschehnis, um die bedrük-

kende Last des Überlebens zu verarbeiten. In ihr 

können sie eine Verbindung zu den ermordeten An-

gehörigen herstellen und sich mit ihnen imaginär 

gleichstellen. Das Schuldgefühl, welches sie quält, 

da sie selbst überlebten, während ihre Familien star-

ben, wird entkräftet durch das Selbstverständnis als 

Menschen, die dem Tod geweiht waren und ihm nur 

knapp entronnen sind. Allen Varianten der Erzäh-

lung, ungeachtet der unterschiedlichen Einzelhei-

ten, ist die Quintessenz dieser Darstellung gemein, 

dass die Sinti nur durch einen glücklichen Zufall, 

das ‚Zufrühkommen’ der britischen Armee, dem 

bereits sicher geglaubten Tod entgangen sind. Die 

kurze zeitliche Distanz, die die meisten Gesprächs-

partner zwischen dem Vorfall und dem Eintreffen 

der Briten angeben, verweist darauf, wie überra-

schend sie ihr Überleben empfinden. Eigentlich 

sind auch sie dem Tod geweiht gewesen, es ist nicht 

ihr persönliches ‚Verdienst’, dass sie überlebten. 

[...] Diese ‚fiktive’ Geschichte, die in den Verfol- 
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gungserzählungen der überlebenden deutschen Sinti 

mythologischen Charakter angenommen hat, kann 

somit als Sublimierung eines Überlebensschuldge-

fühls angesehen werden. Das Schuldgefühl vermö-

gen die Überlebenden mittels der Überzeugung aus-

ser Kraft zu setzen oder zumindest abzumildem, 

dass auch sie eigentlich schon auf der Seite des To-

des standen.»54 

Nach der Befreiung 

Die Situation der in Bergen-Belsen befreiten Sinti 

und Roma weist viele Parallelen zu der der Juden 

auf: Viele hatten die Ermordung ihrer Familienan-

gehörigen miterlebt. Die zunächst noch überleben-

den Familien waren auseinandergerissen worden 

und über das Schicksal vieler Angehöriger herrschte 

Ungewissheit. 

Die Sinti und Roma wussten nicht, was auf sie 

zukommen würde, als das SS-Personal grösstenteils 

aus Bergen-Belsen abzog und die britische Armee 

schliesslich das Lager übernahm. 

Die Mehrzahl von ihnen verliess das Lager ohne 

offizielle Entlassung schon in den ersten Tagen und 

Wochen nach der Befreiung. Die wichtigsten Mo-

tive dafür waren die Ungewissheit über das, was im 

befreiten Lager Bergen-Belsen nun mit ihnen ge-

schehen würde, die Suche nach Familienangehöri-

gen, die vielleicht andernorts überlebt hatten, und 

die Befürchtung, sich noch im letzten Moment im 

befreiten Lager Bergen-Belsen mit Typhus oder an-

deren Krankheiten anzustecken. 

Das wichtigste Motiv und Charakteristikum 

aber war wohl die Angst. «Viele Überlebende der 

Konzentrationslagerhaft und des Massenmordes 

realisierten zunächst kaum die veränderte Situation 

nach der Befreiung. Jahrelange Entindividualisie-

rung, Gefühlsverdrängung und angstvolle Wach-

samkeit während der Verfolgung und Konzentrati-

onslagerhaft hatten sich tief in das Bewusstsein der 

Menschen eingeprägt und ihre Verhaltensweisen 

bestimmt. Diese Konditionierung war nur schwer 

abzulegen. Ein prägnantes Moment war die ständige 

Angst, die die Häftlinge ergriffen hatte – Angst vor 

den Wachmannschaften, Angst vor den Funktions-

häftlingen, Angst vor Hunger und Erkrankung, 

Angst vor den Selektionen und Mordaktionen. Sie 

bestimmte auch unmittelbar nach der Befreiung das 

Verhalten vieler überlebender Sinti.»55 

Otto Rosenberg, der im Kasemenlager in Ber-

gen-Belsen befreit wurde, schreibt dazu in seinen 

Erinnerungen: «Ich hatte vor den Amerikanern und 

vor den Engländern und den Russen genau so Angst 

wie vor den deutschen Truppen, wie vor der SS. Ich 

hatte ja mit diesen Leuten nie zu tun gehabt. Ich 

wusste nicht: wollten sie uns Böses, oder wollten sie 

uns Gutes? Ich war noch zu jung, um das alles rich-

tig erfassen zu können. Und dann hab ich mich doch 

auf die Füsse gemacht. Wir zogen gemeinsam los: 

mein Onkel Florian, mein Cousin Willi und noch 

ein Mann, dessen Namen ich nicht mehr weiss. Ih-

nen schloss ich mich an.»56 

Die Suche nach der sozialen Gemeinschaft mit 

anderen Sinti und Roma, nach dem Schutz des Fa-

milienverbandes, erschien ihnen als das einzig mög-

liche Mittel zur Bewältigung dieser Angst, die 

selbst die Art ihres Reisens auf der Suche nach Fa-

milienangehörigen prägte: «So, und dann sind wir, 

wie wir draussen waren, da haben wir uns ja nicht 

mal auf die Strasse getraut, da haben wir immer 

noch Angst gehabt, dass sie uns kriegen. Nur Land-

wege, Waldung, Landwege. Und haben uns bei den 

einzelnen Bauern ’n Butterbrot gebettelt (lacht) und 

dabei konnste schon rumlaufen. Hatten wir Angst 

gehabt, wir waren doch eingeschüchtert. [...] Wir 

haben ja nicht [mehr] richtig denken können.»57 

In einem anderen Interview heisst es zum glei-

chen Zusammenhang: «Seid ihr auch mit dem Zug 

gefahren nach Hamburg? – Hm, (lacht), nein, wir 

haben doch viel zu viel Angst gehabt. – Angst wo-

für, ihr wart doch befreit? – Ja, aber die Angst war 

ja immer noch da. Wir sind zu Fuss gelaufen, wir 

sind von Hamburg, also von Bergen-Belsen sind wir 

zu Fuss gelaufen bis vor Hamburg auf die, die wo 

die Brücken sind, Elbbrücken.»58 

Aber nicht alle Sinti und Roma hatten die Ab-

sicht oder wegen ihres Gesundheitszustandes über- 
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haupt die Möglichkeit, aufgrund eigener Entschei-

dung Bergen-Belsen schon kurz nach der Befreiung 

zu verlassen. So ist etwa im Bericht eines sozialme-

dizinischen Hilfsteams aus Frankreich noch für 

Ende Juli 1945 von Sinti und Roma in dem nun zum 

DP-Camp umgewandelten Kasemenkomplex des 

früheren Truppenübungsplatzes Bergen-Hohne die 

Rede.59 Schwieriger als für die deutschen Sinti war 

die Rückkehr an den Heimatort für die in Bergen-

Belsen befreiten osteuropäischen Roma. Über die 

genauen Umstände ihrer Repatriierung ist bislang 

nichts Näheres bekannt. 

So ähnlich die Situation der befreiten Sinti und 

Roma der der jüdischen Überlebenden in mancher 

Hinsicht auch war – die sozialen und politischen 

Perspektiven waren für die Sinti und Roma funda-

mental anders. Ein politisch-soziales Konzept wie 

der Zionismus, das eine staatliche Eigenständigkeit 

und Emigration ebenso in Aussicht stellte wie die 

Option einer neuen Selbstdefinition, die auch eine 

neue, säkulare Form der Sinngebung einschliessen 

konnte, stand den Sinti und Roma nicht zur Verfü-

gung. Zugleich bot der Zionismus auch eine von 

vielen jüdischen Überlebenden als plausibel wahr-

genommene politisch-historische Deutung des na-

tionalsozialistischen Massenmords an – ein Deu-

tungsrahmen, für den es aufseiten der Sinti und 

Roma kein Pendant gab. Sie konnten sich der Rück-

kehr in die ihnen grossenteils ablehnend gegenüber-

stehenden Mehrheitsgesellschaften nicht durch ei-

nen Prozess der Staatsbildung oder durch eine Emi-

gration entziehen. Daher war für sie auch – anders 

als für viele jüdische Überlebende Bergen-Belsens 

– der langfristige Verbleib im DP-Camp Bergen-

Belsen keine echte Option, wäre er doch nur als 

Transitstation für eine spätere Emigration sinnvoll 

gewesen. So verstärkte dies ihren Drang, sich der 

Festsetzung – da die Möglichkeiten dazu nun nach 

der Befreiung gegeben waren – zu entziehen. 

Räumlich und sozial kehrten die Sinti und Ro-

ma zumeist an die Orte zurück, an denen ihre Ver-

folgung ihren Ausgang genommen hatte. Für ihren 

individuellen und kollektiven Neubeginn wie für 

die Auseinandersetzung mit den traumatischen Er- 

fahrungen der Verfolgung bzw. ihre Erinnerungs-

kultur waren dies denkbar schwierige Vorausset-

zungen. 
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Frank Reuter 

Die Deutungsmacht der Täter. Zur Rezeption des NS-Völkermords 

an den Sinti und Roma in Norddeutschland 

Im Jahr 1982 wurde auf der 30 Jahre zuvor einge- Sinti und Roma unter Vorsitz von Romani Rose 

weihten Inschriftenwand der Gedenkstätte Bergen-

Belsen eine Inschrift mit folgendem Wortlaut er-

gänzt: «In tiefer Trauer und tiefer Ehrfurcht / geden-

ken wir Sinti (Zigeuner) / der Opfer unseres Volkes 

// Durch ihren gewaltsamen Tod / sind sie den Le-

benden Mahnung / zum Widerstand gegen das Un-

recht». Es handelt sich um eines der frühesten dieser 

Opfergruppe gewidmeten Erinnerungszeichen in 

der Bundesrepublik.1 Die Inschrift geht zurück auf 

eine Gedenkveranstaltung in Bergen-Belsen am 27. 

Oktober 1979, durchgeführt vom damaligen Ver-

band Deutscher Sinti und der Gesellschaft für be-

drohte Völker.2 Durch die Teilnahme so prominen- 

ter Fürsprecher wie der Präsidentin des Europäi-

schen Parlaments und Auschwitz-Überlebenden Si-

mone Veil wurde der öffentliche Fokus erstmals auf 

ein Verbrechen gelenkt, das bis dahin fast vollstän- 

dig aus dem dem historischen 

Gedächtnis der Bundesrepu-

blik verbannt worden war: 

den nationalsozialistischen 

Völkermord an den Sinti und 

Roma.3 

Die Gedenkfeier in 

Bergen-Belsen und der 

Hungerstreik von Sinti 

in der Gedenkstätte Da- 

chau Ostern 1981, der in 

den internationalen Medi- 

en ebenfalls ein bis dato 

ungekanntes Echo erfuhr, 

waren Meilensteine in der 

Entwicklung der Bürger- 

rechtsbewegung, die An- 

fang 1982 in die Gründung 

des Zentralrats Deutscher 

mündete.4 Am 17. März desselben Jahres erkannte 

Bundeskanzler Helmut Schmidt den nationalsozia-

listischen Völkermord an den Sinti und Roma erst-

mals offiziell an. 

Die 1980er-Jahre markieren einen Bruch in der 

deutschen Erinnerungskultur. War der Völkermord 

an den Sinti und Roma in den ersten Nachkriegs-

jahrzehnten im öffentlichen Bewusstsein – auch in 

der Wissenschaft und Gedenkstättenarbeit – allen-

falls eine Fussnote gewesen, so hat in den letzten 

dreissig Jahren ein Paradigmenwechsel stattgefun-

den: Ungeachtet aller noch bestehenden Defizite 

kann mit Blick auf die Sinti und Roma nicht mehr 

von «vergessenen Opfern» gesprochen werden. Ei- 

ne entscheidende Rolle bei diesem Prozess hat 

zweifellos die politische Emanzipationsbewegung 

der deutschen Sinti und Roma gespielt. Es waren 

die Betroffenen selbst, die nicht nur ihre Anerken- 

 

Abb 1: Die den Opfern der Sinti und Roma gewidmete Inschrift auf 

der Gedenkwand in Bergen-Belsen. Quelle: Dokumentations- und 

Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg, o. Sig. 
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nung als Opfer der nationalsozialistischen Rassen- 

und Vernichtungspolitik öffentlich eingeklagt, son-

dern überdies eklatante ideologische wie personelle 

Kontinuitäten angeprangert haben. Der Bewusst-

seinswandel, der sich seither vollzogen hat, lässt 

sich auch daran ablesen, dass in den vier nordwest-

lichen Bundesländern inzwischen vom Gedenk-

stein bis zur Strassenbenennung 17 Gedenkorte für 

Sinti und Roma entstanden sind.5 

Der vorliegende Beitrag fragt nach den Grün-

den für die jahrzehntelange Leugnung oder Margi-

nalisierung der an den Sinti und Roma begangenen 

NS-Verbrechen nach dem Zusammenbruch des 

«Dritten Reiches». Dabei nehme ich insbesondere 

jene Institution in den Blick, die, wie zu zeigen sein 

wird, diesen Verdrängungsprozess massgeblich be-

einflusste, die Kriminalpolizei. 

Der Kriminalpolizei kam bei der Verfolgung 

und schliesslich systematischen Vernichtung der 

 

Abb. 2: Romani Rose, damals Vorsitzender des Verbands Deutscher Sinti, 

und Simone Veil auf der Gedenkveranstaltung in Bergen-Belsen 

am 27. Oktober 1979. Quelle: Dokumentations- und Kulturzentrum 

Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg, o. Sig. 

Sinti und Roma im NS-Staat eine 

wichtige Rolle zu. Umso schwerwiegender 

wirkte sich die personelle wie ideologische 

Kontinuität in diesem Täterapparat für die 

überlebenden Sinti und Roma nach 1945 aus. 

Meine These lautet, dass die Exkulpations- 

strategien der Täter und die Kriminalisierung 

der Opfer in einem kausalen Zusammenhang 

stehen, und zwar im Sinne einer notwendigen 

Voraussetzung. Im Folgenden werde ich an- 

hand besonders aussagekräftiger Beispiele aus 

Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg 

und Bremen – mit je anderen thematischen 

Schwerpunkten – jene Paradigmen polizeili- 

chen Denkens und Handelns herausarbeiten, 

die auf unterschiedlichen Feldern den gesell- 

schaftlichen Umgang mit den Opfern der Sinti 

und Roma nach 1945 geprägt haben. Diese spe- 

zifische Täter-Opfer-Beziehung wird im Rück- 

blick als ein Schlüssel für das Verständnis der 

Nachkriegsgeschichte der deutschen Sinti und 

Roma und ihre fortgesetz- 

te Ausgrenzung erkennbar. 

Dabei kommt insbesondere 

der «schleichenden Restau- 

ration»6 der deutschen Po- 

lizei in der ersten Dekade 

nach dem Krieg entschei- 

dende Bedeutung zu. 

Die Rolle der 

Kriminalpolizei 

im NS-Staat 

Wie die Ergebnisse der neu- 

eren Geschichtsforschung, 

hier vor allem die Studi- 

en Patrick Wagners, zei- 

gen, war die Kriminalpo- 

lizei integraler Bestandteil 

des nationalsozialistischen 

Verfolgungs- und Terrorap- 

parats.7 Die fortschreiten- 

de Verschmelzung von SS 

und Polizei, repräsentiert in 

Himmler als «Reichsführer 

SS und Chef der Deutschen 
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Polizei», spiegelte sich nicht nur darin wider, dass 

die meisten höheren Kripobeamten entsprechende 

SS-Ränge führten, sondern ebenso in einer weltan-

schaulichen Neuausrichtung des gesamten Polizei-

apparats und seines Gegnerbegriffs. Dieser orien-

tierte sich ganz an der «völkischen» Rechtsauf-

fassung der neuen Machthaber und deren rassisti-

scher und gesellschaftsbiologischer Ideologie.8 

Deutlich wird dies nicht zuletzt in der engen Zu-

sammenarbeit der Kriminalpolizei mit der Rassen-

forschung, wofür der Historiker Michael Zimmer-

mann die prägnante Formel eines «wissenschaft-

lichpolizeilichen Komplexes»9 gefunden hat, den er 

als eine wichtige Voraussetzung des Völkermords 

an den Sinti und Roma wertet. Im 

Zuge der Zentralisierung 

der deutschen Polizei wur- 

den Kripo und Gestapo von 

1936 an zur «Sicherheitspo- 

lizei» (Sipo) zusammenge- 

fasst. Das Reichskriminal- 

polizeiamt (RKPA) war als 

Amt V des im September 

1939 in Berlin eingerichte- 

ten Reichsicherheitshaupt- 

amtes (RSHA) im Zentrum 

des SS-Staates verankert. 

Mit der «Reichszentrale zur 

Bekämpfung des Zigeune- 

runwesens» etablierte sich 

dort ein eigener, alle Poli- 

zeiebenen umfassender Ap- 

parat, der die Verfolgung der 

Sinti und Roma immer wei- 

ter vorantrieb und aus die- 

ser Radikalisierung zugleich 

seine Legitimation im kon- 

kurrierenden polykratischen 

Institutionengeflecht des 

«Dritten Reiches» bezog. 

Beamte der Kriminalpolizei 

waren nicht nur mitverant- 

wortlich für die Deportation 

Tausender Sinti- und Roma- 

Familien aus dem Reich in 

die Konzentrations- und Ver- 

nichtungslager, insbesondere nach Auschwitz-Bir-

kenau, sondern auch massgeblich an den Massener-

schiessungen im besetzten Osteuropa beteiligt, etwa 

als Angehörige der Einsatzgruppen oder der Gehei-

men Feldpolizei.10 

Im Urteil der Nürnberger Militärgerichtshofs 

spiegelte sich die Dimension dieser Verbrechen al-

lerdings nicht wider. Im Gegensatz zur Gestapo 

wurde die Kriminalpolizei nicht zu einer verbreche-

rischen Organisation erklärt. Diese unterschiedliche 

Bewertung stand in völligem Widerspruch zur or-

ganisatorischen Entwicklung von Kripo und Ge-

stapo unter Himmlers Leitung: «Die beiden Zweige 

der Sipo waren im NS-Staat nur für die Bekämp-

fung unterschiedlicher ‚Gegnergruppen’ zuständig 

 

Abb. 3: Gruppenfoto von Angehörigen der «Reichszentrale zur 

Bekämpfung des Zigeunerunwesens», aufgenommen am 28. Mai 1942 im 

Treppenhaus des Reichskriminalpolizeiamtes am Werderschen Markt in 

Berlin. Quelle: Landesarchiv Berlin, Foto Nr. 410223 
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gewesen, hatten sich in der Substanz ihrer Arbeit 

aber kaum unterschieden.»11 Doch für die weitere 

Entwicklung sollte sich das Nürnberger Urteil als 

grundlegend erweisen: Es bildete für die Kriminal-

polizei die Basis für die Leugnung der eigenen 

Rolle im NS-Terrorapparat und für eine kripoeigene 

Entschuldungsstrategie, die von der «Erfindung ei-

ner Tradition konsequenter Rechtsstaatlichkeit und 

Humanität»12 gekennzeichnet war. Die Nachkriegs-

geschichte der deutschen Polizei lässt sich als «In-

tegration der alten Kader in den neuen Sicherheits-

apparat»13 charakterisieren, wobei selbst schwerste 

Verbrechen kein Ausschlussgrund waren, wenn sie 

an vermeintlich «Fremden» wie Juden oder «Zigeu-

nern» begangen worden waren. Patrick Wagner 

kam 1993 mit Blick auf die Kriminalpolizei in Bre-

men und Nordwestdeutschland zu dem Befund: 

«Diese Restauration traditionellen Arbeitsstruktu-

ren erweist sich im Rückblick als besonders proble-

matisch, weil die Kriminalpolizei über 1945 hinweg 

hartnäckig an Modellen der NS-Kriminologie fest-

hielt.»14 Geradezu exemplarisch hierfür steht der 

Umgang mit den Überlebenden des NS-Völker- 

mords an den Sinti und Roma. Die Weichen für 

diese Entwicklung wurden bereits in den ersten 

Nachkriegsjahren unter alliierter Besatzung gestellt. 

Die Rolle der britischen Besatzungspoli-

tik: Das Beispiel Schleswig-Holstein In den 

letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges war 

Schleswig-Holstein Rückzugsgebiet weiter Teile 

des SS- und Polizeiführungsapparats des «Dritten 

Reiches», insbesondere des Reichssicherheitshaupt-

amtes und des darin eingegliederten Reichskrimi-

nalpolizeiamtes. Zwar tauchten einige ehemalige 

RKPA-Be- amte mit gefälschten Ausweisen unter, 

andere jedoch meldeten sich – unter Angabe ihrer 

Zugehörigkeit zum RKPA – bei den schleswig- hol-

steinischen Kripostellen. So wird z.B. der Kriminal-

rat Heinrich Böhlhoff, der als Abteilungsleiter im 

Reichssicherheitshauptamt (Abt. A2 Vorbeugende 

Verbrechensbekämpfung) massgeblich an der De-

portation der Sinti und Roma in die Konzentrations- 

und Vernichtungslager mitgewirkt hatte, in einem 

Report vom Juli 1945 als Leiter der Flensburger 

Kripo aufgeführt.15 Wie Stephan Linck in seiner 

akribisch recherchierten Studie über die Flensbur-

ger Polizei16 gezeigt hat, hielten britische Planer die 

belasteten Funktionseliten der nationalsozialisti-

schen Kriminalpolizei zur Bewältigung der anste-

henden besatzungspolitischen Aufgaben für unver-

zichtbar, obgleich die Briten über detaillierte 

Kenntnisse der Struktur der nationalsozialistischen 

Polizei verfügten (ohne indes die Beteiligung des 

Kripoapparats an den NS-Verbrechen in ihrer gan-

zen Tragweise zu erfassen). Aus pragmatischen 

Überlegungen griffen die Briten bei der Vergabe 

von Leitungspositionen und insbesondere beim 

Aufbau eines kriminalpolizeilichen Meldedienstes 

und neuer Zentraldateien gezielt auf das ehemalige 

Führungspersonal des RKPA zurück; die ange-

strebte Entnazifizierung war demgegenüber zweit-

rangig.17 Diese nahezu ungebrochene Weiterbe-

schäftigung vieler RKPA-Spezialisten und anderer 

Kriminalbeamter «erbrachte nicht nur personelle 

Kontinuitäten, sondern auch das Weiterwirken ihrer 

rassistisch geprägten Denkmuster und Feindbild-

stereotypen».18 

Nirgends wird dies deutlicher als im Fall der 

Sinti und Roma. In der ersten Ausgabe des «Mel-

deblatts für die Provinz Schleswig-Holstein» vom 

7. August 1945, herausgegeben von der Kriminal-

polizei in Kiel, wurde allen «von Zigeunern und Zi-

geunerinnen begangenen Straftaten» eine eigene 

Melderubrik zugeordnet; beim Vordruck für Perso-

nenbeschreibungen von gesuchten Personen gab es 

eine eigene Spalte «Zigeuner ja – nein».19 Die 

Steckbriefkartei der NS-Zeit, die nicht vernichtet 

worden war, fand landesweit weiter Verwendung. 

Auf ihre Nutzbarkeit wurde im «Chefbefehl für die 

Provinz Schleswig-Holstein Nr. 8» vom 22. Okto-

ber 1945 sogar ausdrücklich verwiesen.20 Bereits 

im Meldeblatt der Kriminalpolizei Flensburg vom 

28. Juli 1945 war als besonderes Kennzeichen eines 
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verdächtigen «Zigeuners» dessen auf dem linken 

Unterarm eintätowierte Auschwitz-Nummer ange-

geben worden:21 eine polizeiliche Praxis, die sich in 

der Folge deutschlandweit etablieren sollte. Auch 

wenn zwischen Juli und August 1946 – ein halbes 

Jahr, bevor die Briten die Polizeigewalt an das neue 

Land Schleswig-Holstein übertrugen – alle ehema-

ligen SS-Mitglieder der Kripo und damit alle ehe-

maligen RKPA-Mitarbeiter zunächst aus dem Poli-

zeidienst entfernt wurden,22 legte die Personalpoli-

tik der britischen Besatzungsmacht, indem sie die 

Richtlinien von Entnazifizierung und Polizeireform 

bewusst unterlief, die Grundlagen für die 1947 ein-

setzende Renazifizierung der deutschen Polizei: 

«Die Vergabe von Führungspositionen war an die 

einstigen kollegialen Beziehungen im NS-Staat ge-

knüpft. Die ‚Seilschaften’ aus dem RKPA blieben 

bestimmend für die Kriminalpolizei im Nachkriegs-

deutschland.»23 

Nachdem die Polizeigewalt am 1. Januar 1949 

formal an Schleswig-Holstein übergegangen war, 

besetzte die sozialdemokratische Landesregierung 

viele Führungspositionen der Kriminalpolizei mit 

eben jenen ehemaligen RKPA-Beamten, die die 

Briten im Jahr zuvor entlassen hatten.24 Nach einer 

lediglich vorübergehenden Zäsur während der Be-

satzungszeit war die Kriminalpolizei der jungen 

Bundesrepublik also weitgehend identisch mit jener 

des NS-Staates. Ein Exempel für diese personelle 

Kontinuität ist der erwähnte ehemalige Kriminalrat 

und SS-Sturmbannführer Heinrich Böhlhoff, der 

1956 als Leiter der Kripo in Dortmund trotz seiner 

Beteiligung am Völkermord an den Sinti und Roma 

unbehelligt in den Ruhestand trat.25 

Wie sehr das ideologische Erbe aus der NS-Zeit 

das polizeiliche Denken in der neu gegründeten 

Bundesrepublik dominierte, zeigt der Aktenplan der 

1949 neu gebildeten Polizeigruppe Nord, Kriminal-

polizei. Unter der Ordnungsnummer «17. Vorbeu-

gende Verbrechensbekämpfüng» findet sich unter 

anderem die Rubrik «17.15 Bekämpfung der Zigeu-

nerplage»26 – ein nahtloses Anknüpfen an die Dik- 

tion des Nationalsozialismus. Hatte der Chef der 

schleswig-holsteinischen Polizei allen Polizeidis-

trikten am 30. Juli 1946 noch mitgeteilt, dass auf-

grund einer Anordnung der Kontrollkommission 

«die Zigeuner automatisch unter den Schutz des 

Mil.Reg.Gesetzes Nr. 1 Art. 2 gestellt sind und da-

her wegen ihrer rassischen Zugehörigkeit nicht 

durch besondere Kontrollen benachteiligt werden 

dürfen»,27 wird in einem Erlass der Landespolizei-

verwaltung im Innenministerium mit dem Titel 

«Bekämpfung des Zigeunerwesens» vom August 

1948 den Polizeibeamten befohlen, «auf die Zigeu-

ner ihr besonderes Augenmerk zu richten» und «na-

mentlich die grösseren Banden unter dauernde poli-

zeiliche Kontrolle zu nehmen»,28 womit die Min-

derheit unter General verdacht gestellt wurde. Diese 

pauschale Kriminalisierung bedeutete eine dem bri-

tischen Repressionsverbot entgegensetzte Praxis. 

Im Jahr 1949 startete die Polizeigruppe Süd so-

gar eine Initiative zur «Neueinführung des Aufent-

haltsverbots für Zigeuner in Badeorten» und griff 

damit unverhohlen antisemitische und antiziganisti-

sche Bestimmungen der NS-Zeit auf. Erst «politi-

sche Bedenken» der Rechtsabteilung des Innenmi-

nisteriums wegen der Unvereinbarkeit derartiger 

Regelungen mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 1 (ras-

sische Benachteiligung) stoppten dieses Vorha-

ben.29 

Weder in Schleswig-Holstein noch in anderen 

Bundesländern wurde an der Rechtmässigkeit der 

kriminalpolizeilichen KZ-Einweisepraxis gezwei-

felt,30 im Gegenteil: «Was blieb, war die volle Re-

habilitierung der kriminalpolizeilichen Arbeit im 

NS-Staat.»31 Die Selbstexkulpation der Täter indes 

setzte die fortgesetzte Stigmatisierung der Opfer 

zwingend voraus. Um die eigene Rolle innerhalb 

des nationalsozialistischen Vernichtungsapparats 

und die rassenideologischen Motive zu verschlei-

ern, wurden die massenhaften KZ-Einweisungen 

von Sinti und Roma ab Juni 1938 und die im Mai 

1940 einsetzenden Deportationen ganzer Familien 

ins besetzte Polen als «Kriminalprävention» ver- 
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harmlost. Selbst der Bundesgerichtshof vermochte 

in seinem Grundsatzurteil vom 7. Januar 1956 eine 

«rassische» Verfolgung der «Zigeuner» erst mit 

dem Himmler-Befehl vom 16. Dezember 1942 zu 

erkennen, der die Grundlage für die Deportation der 

Sinti und Roma nach Auschwitz-Birkenau bildete; 

viele Überlebende wurden dadurch von Entschädi-

gungsleistungen ausgeschlossen. Erst sieben Jahre 

später wurde das BGH-Urteil revidiert.32 

Vom «Zigeuner» zum «Landfahrer»: 

Das Beispiel Niedersachsen 

Entsprechende Strategien des Verschleierns und Be-

schweigens hat Frank Liebert auch für die Entwick-

lung der niedersächsischen Polizei zwischen 1945 

und 1951 nachgewiesen.33 Britische Review & In-

terrogation Staffs ordneten Führungsbeamte der 

Kriminal- und Ordnungspolizei, die zunächst inhaf-

tiert worden waren, selbst dann in die provisori-

schen Kategorien IV (Mitläufer) und V (Entlastete) 

ein, wenn sie hohe SS-Ränge bekleidet hatten, und 

setzten sie anschliessend auf freien Fuss.34 Die mei-

sten niedersächsischen Kripo-Beamten, die wegen 

ihrer SS-Zugehörigkeit zwischenzeitlich entlassen 

worden waren, kehrten ebenso wie viele ihrer ehe-

maligen Kollegen aus der Gestapo nach Gründung 

der Bundesrepublik wieder in den Polizeidienst zu-

rück.35 Die «berufliche Wiedereingliederung von 

polizeilichen NS-Eliten in diesen sensiblen Kembe-

reich der inneren Verwaltung» bewertet Frank Lie-

bert im Falle Niedersachsens insgesamt als «sehr 

weitreichend».36 

Ein Musterbeispiel für den Umgang mit den be-

lasteten Funktionseliten des «Dritten Reiches» ist 

Felix Linnemann, der zwischen 1925 und 1945 

ausserdem DFB-Präsident und Reichsfachamtslei-

ter Fussball, Rugby, Kricket war.37 

Linnemann sass seit April 1939 als Leiter der 

Kriminalpolizeileitstelle in Hannover an einer der 

Schaltstellen des nationalsozialistischen Verfol-

gungsapparats; in dieser Funktion war er auch mit-

verantwortlich für die Deportation der Sinti und 

Roma aus Hannover nach Auschwitz-Birkenau im 

März 1943.38 Noch kurz vor Kriegsende vom Leiter 

des RSHA Kaltenbrunner zum SS-Standartenführer 

ernannt, gelang es Linnemann nach halbjähriger 

Haft in einem britischen Internierungslager erfolg-

reich, seine Beteiligung am NS-Völkermord an den 

Sinti und Roma und anderen Verbrechen zu ka-

schieren. Im Zuge seines Entnazifizierungsverfah-

rens zunächst in die Kategorie II (Belastete) einge-

stuft, erfolgte im Dezember 1947, ein halbes Jahr 

vor seinem Tod, die Einordnung in Kategorie IV 

(Mitläufer).39 Die Entnazifizierungsakte Linne-

manns, so der Historiker Hubert Dwertmann, «kann 

gleichsam als Lehrbeispiel für die Lügen- und Ver-

wandlungsmentalität deutscher NS-Funkti- onäre 

aufgefasst werden».40 Auch in der Sportgeschichts-

schreibung wurde die Verstrickung des ehemaligen 

DFB-Präsidenten Linnemann lange Zeit verharm-

lost. 

Dass es mit Blick auf die Beteiligung am Völ-

kermord an den Sinti und Roma keinerlei Unrechts- 

 

Abb. 4: Felix Linnemann, um 1936. Quelle: Österrei-

chische Nationalbibliothek, Wien, ÖGZ P 6801 
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bewusstsein gab, sondern die rassistischen Kon-

zepte der NS-Polizei weiterhin wie selbstverständ-

lich vertreten wurden, unterstreicht die Tatsache, 

dass der Kommandant der Ordnungspolizei der Pro-

vinz Hannover sich im Oktober 1945 an den Pro-

vinzpräsidenten mit der Bitte um allgemeine Richt-

linien für den Kampf gegen das «Zigeunerunwe-

sen» wandte. Als gesetzliche Grundlage für gegen 

«Zigeuner» gerichtete Massnahmen schlug er den 

(von den Alliierten aufgehobenen) Himmler-Erlass 

vom 8. Dezember 1938 vor, der in der historischen 

Forschung als massgebliches Dokument für die ras-

senbiologisch motivierte Verfolgung der Sinti und 

Roma gewertet wird. Dem Kommandanten war sehr 

wohl bewusst, dass «eine unterschiedliche Behand-

lung nach der Rassenzugehörigkeit nicht mehr zu-

lässig ist», weshalb er empfahl, jene Passagen des 

Himmler-Erlasses, in denen die NS-Rassenideolo-

gie unmittelbar Ausdruck fand, zu ignorieren und 

sich nur auf dessen grundsätzliche Ausgrenzungs-

bestimmungen zu fokussieren. Unter anderem for-

derte er die Beibehaltung einer Zentralstelle zur 

«Bekämpfung des Zigeunerunwesens» und scheute 

sich nicht, entsprechende Vorschläge der Kriminal-

polizei an die britische Militärregierung weiterzu-

leiten.41 Auch die Direktion der Kriminalpolizei in 

Hannover schlug dem Provinzpräsidenten die Ein-

richtung eines eigenen Nachrichtendienstes inner-

halb der Kripo vor, einschliesslich des Aufbaus ei-

ner Sonderkartei und des Ausstellens spezieller 

Ausweise.42 Solche diskriminierenden Sonderbe-

stimmungen knüpften nahtlos an die Verfolgungs-

praxis des NS-Staates an. Selbst wenn in den mei-

sten deutschen Ländern der Rückgriff auf den 

Himmler-Erlass vom 8. Dezember 193 8 für unzu-

lässig gehalten wurde, so zeigt das Beispiel Nieder-

sachsen doch eindringlich das Festhalten an den ras-

sistischen Konzepten der NS-Kriminologie in ei-

nem neuen, vorgeblich demokratischen Gewand. 

Hierzu zählte insbesondere der bewusste Verzicht 

auf den rassistisch aufgeladenen «Zigeuner»-Be-

griff zugunsten des scheinbar unbelasteten, faktisch 

aber synonym verwendeten Begriffs «Landfahrer», 

um «das Problem mangelnder Legitimität zu lösen 

und der Fortsetzung der Diskriminierung unter an-

derem Deckmantel neue Legitimität zu verlei-

hen».43 

Ein vom niedersächsischen Landeskriminalamt 

in der frühen Nachkriegszeit herausgegebenes 

«Merkblatt für die Bekämpfung des Zigeunerunwe-

sens» wurde in der zweiten Auflage aus dem Jahr 

1962 in «Merkblatt zur Bekämpfung des Land-

fahrerunwesens» umbenannt.44 Dass damit inhalt-

lich dasselbe gemeint war, beweist die vom Landes-

kriminalpolizeiamt Niedersachsen am 11. und 12. 

April 1961 durchgeführte «1. Arbeitstagung für 

Sachbearbeiter zur Bekämpfung des Landfahrerun-

wesens». Themen des ersten Tages waren unter an-

derem «Der Zigeuner und seine Welt», «Ge-

schichte, Sitten und Gebräuche der Zigeuner» und 

«Einführung in die Zigeunersprache».45 Eines der 

Themen des zweiten Tagungstages lautete «Aufbau 

der Landfahrerkartei beim LKPA/Nds».46 Im Jah-

resbericht der Landeskriminalpolizei Hannover von 

1958 ist hierzu vermerkt, dass der zwei Jahre vorher 

begonnene Aufbau einer «Landfahrerkartei» wei-

testgehend abgeschlossen sei und die Kartei 3‘500 

«Landfahrer» enthalte.47 

Solcherlei semantische Tammanöver waren 

Praxis in allen bundesdeutschen Polizeibehörden. 

Die meisten Bundesländer verabschiedeten überdies 

nach dem Vorbild Bayerns, das auf diesem Feld wie 

schon im Kaiserreich und in der Weimarer Republik 

eine Vorreiterrolle spielte, ab 1953 spezielle «Land-

fahrerordnungen», die «ein Sonderrecht gegen Zi-

geuner induzierten und trotz dieser unzweideutigen 

Grundgesetzwidrigkeit meist erst um 1970 zurück-

gezogen wurden».48 

Das Fortwirken des «wissenschaftlich-

polizeilichen Komplexes»:  

Das Beispiel Hamburg 

Auch in Hamburg war der nach 1945 für Sinti und 

Roma verantwortliche Kripobeamte namens Jehring 

bereits in den Jahren der NS-Diktatur für die «Zi- 
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geunerfrage» zuständig gewesen.49 Darüber hinaus 

wird am Beispiel Hamburgs das Fortwirken jenes 

«wissenschaftlich-polizeilichen Komplexes» er-

kennbar, von dem schon die Rede war. So gab es 

eine enge Zusammenarbeit der Hamburger Krimi-

nalpolizei mit Ruth Kellermann, die als freie Mitar-

beiterin der «Rassenhygienischen und bevölke-

rungsbiologischen Forschungsstelle» an der syste-

matischen Erfassung der Sinti und Roma im NS-

Staat beteiligt gewesen war und über entsprechende 

Unterlagen aus dieser Zeit verfügte.50 Die Hambur-

ger Kripo wollte dieses Material 1959 für ihre 

«Landfahrerdienststelle» nutzen und vereinbarte 

mit Ruth Kellermann, dass diese ihre Unterlagen 

«von Fall zu Fall» gegen Entgelt für die polizeiliche 

«Zigeunerkartei» zur Verfügung stellen solle.51 In 

den Folgejahren referierte sie ausserdem auf poli-

zeilichen Fachtagungen über «Zigeuner» und wurde 

in mindestens einem Wiedergutmachungsverfahren 

um ihre Expertise gebeten. Ein Mitte der 1980er-

Jahre nach einer Strafanzeige der Hamburger Rom 

und Cinti Union eingeleitetes Ermittlungsverfahren 

gegen Ruth Kellermann wurde 1989 eingestellt.52 

Eine enge Arbeitsbeziehung unterhielt die 

Hamburger Kriminalpolizei auch zu dem Landauer 

Amtsarzt Dr. Hermann Arnold, dem wohl wichtig-

sten Repräsentanten des in der Kontinuität der NS-

Rassenbiologie stehenden «Zigeuner»-Diskurses in 

der Bundesrepublik Deutschland.53 Ungeachtet sei-

ner rassistischen Auffassungen in der Tradition des 

einflussreichsten NS-»Zigeunerforschers», Robert 

Ritter, dessen Wirken er in apologetischer Manier 

verteidigte, galt Hermann Arnold bis in die 1970er-

Jahre als führender Experte für «Zigeuner» und fun-

gierte sogar als Berater der Bundesregierung. Ein 

Teil der Unterlagen der «Rassenhygienischen und 

bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle» war 

1960 in seinen Besitz gelangt.54 Ein Jahr später, im 

April 1961, fuhren zwei Hamburger Kripobeamte 

zu Arnold nach Landau, um das Material zu sichten: 

laut Bericht der Beamten «eine fast lückenlose Auf-

stellung aller vor 1945 in Deutschland lebenden zi-

geunerischen Personen mit ihren familiären Bezie- 

hungen» auf Mikrofilm.55 In der Folge kam es zu 

einem engen Austausch zwischen Arnold und dem 

Hamburger Landeskriminalamt. Die Hamburger 

Kripo bekam von Arnold personenbezogene Daten 

und Unterlagen aus der NS-Zeit von etwa 50 in 

Hamburg lebenden Sinti-Familien (u.a. Stamm-

bäume und Fotos), dieser erhielt als Gegenleistung 

fotografische Vergrösserungen seiner Unterlagen. 

Die aus dem NS-Material gewonnenen Informatio-

nen gab die Hamburger Kripo nicht nur an Hambur-

ger Behörden, sondern auch an andere Landeskrimi-

nalämter weiter. Darüber hinaus sandte das Landes-

kriminalamt Schleswig-Holstein zwischen Januar 

und Mai 1960 105 NS-»Rassegutachten» an das 

Hamburger Landeskriminalamt, das diese zum 

Zwecke der Personenfeststellung angefordert hat-

te.56 

Bei einer vom Hamburger Senat Anfang der 

1980er-Jahre initiierten Untersuchung alter Akten-

bestände stellte sich heraus, dass zwischen 1950 und 

1971 1120 Akten von «Landfahrern» angelegt wor-

den waren; in vielen dieser Akten fanden sich Foto-

kopien oder Abschriften von Unterlagen aus der 

NS-Zeit wie Genealogien, Fotos oder «Rassegut-

achten». Eine Abteilung im Landeskriminalamt 

Hamburg hatte die Kartei der bei Kriegsende aufge-

lösten NS-»Zigeunerdienststelle» bereits 1948 

übernommen und die Sondererfassung der Sinti und 

Roma unter der neuen Bezeichnung «Landfahrer» 

weiterbetrieben.57 

Die beschriebenen Kontinuitätsmuster wirkten 

sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche aus, vor al-

lem jedoch auf die Entschädigungspraxis.58 In Ham-

burg wurden bereits im Sommer 1945 Anträge von 

KZ-Überlebenden aus den Reihen der Sinti und 

Roma auf «Wiedergutmachung» von der Polizei un-

ter der Rubrik «Betrug und verwandte Delikte» ab-

gehandelt und damit von vornherein kriminali-

siert.59 Für Hamburg ist überdies die (bundesweit 

praktizierte) Zusammenarbeit zwischen Wiedergut-

machungsbehörden und jenen Kripobeamten doku-

mentiert, die im NS-Staat an der Verfolgung der 

Sinti und Roma aktiv beteiligt gewesen waren und  
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seit den 1950er-Jahren Gutachten über ihre ehema-

ligen Opfer anfertigten. So erkundigte sich das Amt 

für Wiedergutmachung in Hamburg 1950 bei der 

Kriminalpolizei nach den Gründen für die erste von 

Himmler angeordnete familienweise Deportation 

der Hamburger Sinti und Roma im Mai 1940, die 

von ebenjener Hamburger Kripo organisiert worden 

war.60 Im September 1950 antwortete der Leiter der 

Hamburger «Zigeunernachrichtenstelle», Otto 

Schmidt: «Soweit mir erinnerlich, handelte es sich 

bei den Umsiedlungen der Zigeuner um vorbeu-

gende Massnahmen, in der Hauptsache gegen Aso-

ziale.»61 Einmal mehr gehen Kriminalisierung der 

Opfer und Selbstexkulpation Hand in Hand. 1961 

ersuchte das Hamburger Amt für Wiedergutma-

chung Leo Karsten, der als Leiter der «Dienststelle 

für Zigeunerfragen» im Reichskriminalpolizeiamt 

in Berlin massgeblich an der Deportation der Berli-

ner Sinti und Roma nach Auschwitz-Birkenau mit-

gewirkt hatte, um ein Gutachten; entsprechende 

«Dienste» leistete dieser auch für andere bundes-

deutsche Behörden bzw. Gerichte.62 Den Kontakt 

zu Leo Karsten hatte wiederum das Hamburger Kri-

minalpolizeiamt vermittelt: ein Musterbeispiel für 

das reibungslos funktionierende Netzwerk der 

«Ehemaligen» nach der «Stunde null».63 

«Keine erstklassigen Staatsbürger»: öf-

fentliche Stigmatisierung und kommu-

nale Ausgrenzung am Beispiel Bremens 

Die aufgezeigte Entschuldungsstrategie der Krimi-

nalpolizei, wonach die im NS-Staat verfolgten und 

ermordeten Sinti und Roma selbst für ihr Schicksal 

verantwortlich seien, war auch in Bremen gängige 

Praxis. Dabei wurde sich in der Wortwahl keinerlei 

Zurückhaltung auferlegt. So heisst es z.B. in einem 

Bericht der Kriminalpolizei Bremen aus dem Jahr 

1953: «Die Glaubwürdigkeit der Zigeuner ent-

spricht der eines chronisch verlogenen Kindes. Da-

her muss man allen Angaben zigeunerischer Perso-

nen äusserst misstrauisch gegenüberstehen. 

Zäh wie die Zigeuner sind, genügten auch die 12 

Jahre NS-Herrschaft nicht, um sie auszuradieren.»64 

Einen Einblick in den Geist jener Jahre und den 

damaligen öffentlichen Diskurs über «Zigeuner» 

gibt eine Debatte am 8. Juni 1955 in der Bremischen 

Bürgerschaft über die Verlegung des «Landfahrer-

lagers» am Riespott (in dem 1949 alle «Zigeuner», 

wie es hiess, «lagermässig» zusammengefasst wor-

den waren und das nun die Klöckner-Werke für sich 

beanspruchten) nach Wartum.65 Ungeachtet der 

Tatsache, dass die wenigen überlebenden Sinti und 

Roma erst zehn Jahre zuvor der nationalsozialisti-

schen Vernichtungsmaschinerie entronnen waren, 

war die Debatte geprägt von einem unverhüllten 

Antiziganismus, laut Protokoll durchsetzt mit zyni-

schen Zurufen und Gelächter. Der Abgeordnete Ah-

lers von der Deutschen Partei (DP) äusserte sich wie 

folgt: «Wenn auch Herr Regierungsdirektor Löbert 

davon sprach, dass es sich dabei um Bremer han-

dele, so glaube ich, er hat es nicht in dem Sinne auf-

gefasst, als betrachte er ihre Geburt in Bremen als 

mildernde Umstände für das fahrende Volk. Es han-

delt sich nun einmal um Nomaden, die nicht im ech-

ten Sinne sesshaft werden: sie können ihrer Eigenart 

entsprechend nicht sesshafte Bremer Bürger wer-

den.» Und der FDP-Abgeordnete Dr. Knauer sah 

sich zu folgender Stellungnahme veranlasst: «Ich 

erlaube mir, noch einen kleinen Unterschied zu ma-

chen zwischen diesen Staatsbürgern und den ande-

ren Staatsbürgern. Es sind nun einmal keine erst-

klassigen Staatsbürger. Verstehen Sie mich bitte 

recht! Ich rede durchaus nicht einer Behandlung das 

Wort, wie sie diese Gruppe im Dritten Reich erfah-

ren hat, wo sie unter Ausnahmerecht gestanden hat. 

Ich bin aber auch nicht gewillt, ihnen das Prädikat 

zu erteilen, dass sie besonders gute Staatsbürger 

seien.»66 Hingegen zeigte sich der SPD-Abgeord-

nete Engel «bestürzt» über die «zum Ausdruck ge-

brachten Werturteile», und seine Kollegin Krüger 

von der KPD kritisierte ihre Vorredner unmissver-

ständlich: «Man muss doch auch die Menschen, die 

sich von solch abscheulichen Worten getroffen füh- 
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len müssen, behandeln wie andere Menschen. Man 

muss doch sagen, sie haben dieselben Rechte, hier 

zu wohnen, wie andere auch.»67 Es scheint dem Ab-

geordneten Knauer nicht in den Sinn gekommen zu 

sein, dass das Sprechen von «diesen und den ande-

ren Staatsbürgern» schwerlich mit dem Geist des 

Grundgesetzes vereinbar war. Faktisch wurde den 

Bremer Sinti, obgleich in Bremen geboren, der Sta-

tus als Bremer Bürger abgesprochen: Sie wurden zu 

Fremden und ewigen «Nomaden» erklärt. 

In der Debatte um das «Landfahrerlager» in 

Bremen treten – unabhängig von den menschenver-

achtenden und geschichtsblinden Äusserungen der 

zitierten Abgeordneten – grundlegende Muster des 

kommunalen Umgangs mit den überlebenden Sinti 

und Roma zutage, die Peter Widmann in seiner 

wegweisenden Studie aus dem Jahr 2001 analysiert 

hat.68 Widmann kommt zu dem Schluss: «Die Kom-

munen konnten die ‚Bekämpfung der Zigeuner-

plage» in den ersten eineinhalb Nachkriegsjahr-

zehnten so bruchlos aus der Weimarer Zeit überneh-

men, weil die Stereotypen nach dem Muster sich 

selbst erfüllender Prophezeiungen ständig ihre eige-

nen scheinbaren Belege hervorbrachten. Die Stadt-

verwaltungen hielten ‚Zigeuner’ und ‚Landfahrer’ 

für nicht integrierbare Nomaden und zwangen Sinti 

und Jenische deshalb, in verrotteten Wohnwagen 

und selbst gebauten Baracken auf unbefestigten 

Plätzen zu wohnen. Der so entstehende Anblick 

schien zu bestätigen, dass ‚Zigeuner’ und ‚Landfah-

rer’ bürgerliche Wohnformen verachteten und sich 

selbst aus der Stadtgesellschaft ausgrenzten. Solche 

und weitere kognitive Zirkel schufen eine Atmo-

sphäre, in der traditionellen Vorurteilen scheinbar 

zwingende Evidenz zuwuchs.»69 Auch im Fall Bre-

mens wird diese Abschreckungs- und Vertreibungs-

strategie erkennbar. Die Behörden glaubten, die 

Sinti durch Verschlechterung ihrer Lebensbedin-

gungen zum «freiwilligen» Abzug veranlassen zu 

können. Bereits in der Sitzung der Deputation für 

Innere Verwaltung vom 21. Juli 1948 findet sich be-

zeichnenderweise folgende Bemerkung: «Vor al- 

lem aber muss sie [die Polizei; F.R.] verhindern, 

dass sich die Zigeuner hier länger aufhalten und hei-

misch werden. Es wird erwartet, dass die Zigeuner 

dann von selbst weiterziehen werden.»70 

Hinzu kam, dass das «Landfahrerlager» am 

Riespott im «Dritten Reich» als Aussenlager des KZ 

Neuengamme füngiert hatte. Noch Jahrzehnte spä-

ter empört sich der Auschwitz-Überlebende Ewald 

Hanstein, der sich nach dem Krieg für die Bremer 

Sinti politisch engagierte und viele Jahre Vorsitzen-

der des Bremer Sinti-Vereins war, in seinen Erinne-

rungen über die dort herrschenden menschenunwür-

digen Lebensbedingungen: «Für fast 100 Menschen 

gab es nur einen einzigen Wasserhahn. Das Lager 

wurde von der Polizei permanent überwacht und 

täglich kontrolliert. [...] Wie krank müssen die 

Köpfe der Verantwortlichen im demokratischen 

Bremen gewesen sein, dutzende Auschwitz-Überle-

bende auf dem Grund eines ehemaligen Konzentra-

tionslagers zusammenzupferchen, nur um sie aus 

den Augen ihrer Bevölkerung zu haben.»71 

Gescheiterte justizielle Aufarbeitung: 

Das Beispiel Wilhelm Mündtrath 

Bremen bietet zudem ein Exempel für die geschei-

terte justizielle Aufarbeitung des Völkermords an 

den Sinti und Roma und des ebenso gescheiterten 

Versuches, die Täter aus den Reihen der Kriminal-

polizei zur Rechenschaft zu ziehen. Im Mittelpunkt 

mehrerer Verfahren stand Wilhelm Mündtrath. Er 

war von 1941 bis 1944 Sachbearbeiter des «Zigeu-

nerdezernats» bei der Bremer Kriminalpolizei und 

in dieser Eigenschaft mitverantwortlich für die Or-

ganisation der Deportation der Sinti und Roma aus 

dem Bereich der Bremer Kriminalpolizeileitstelle 

nach Auschwitz-Birkenau – einen Auschwitz-

Transport begleitete er sogar persönlich – und für 

die Zwangssterilisation der von den Deportationen 

ausgenommenen «Zigeunermischlinge».72 

Am 17. Oktober 1945 wurde Mündtrath auf An-

ordnung der US-amerikanischen Militärregierung 
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aus dem Polizeidienst entlassen. Ein «Berufungs-

ausschuss» kam im Februar 1947 zu dem Schluss, 

er sei als «eifriger Nazi-Unterstützer» zu betrach-

ten, und empfahl seine Entlassung. Er habe, wie es 

in der Begründung heisst, bei der «Überwachung 

der Andersrassigen (Juden und Zigeuner) eine Tä-

tigkeit entfaltet, die mit den Gesetzen der Mensch-

lichkeit nicht in Einklang zu bringen ist».73 Münd-

trath wurde im Oktober desselben Jahres wegen 

Verdachts der Beteiligung an der Festnahme und 

Deportation von «Zigeunern» sogar in Haft genom-

men.74 Im anschliessenden Schwurkammerverfah-

ren im Januar 1949 wurde er jedoch lediglich als 

«Minderbelasteter» eingeordnet: Die entlastenden 

Aussagen seiner ehemaligen Kripokollegen, die 

ihm bescheinigten, lediglich Befehle aus Berlin 

ausgeführt und sich stets korrekt verhalten zu ha-

ben, wogen schwerer als die belastenden Aussagen 

der überlebenden Opfer (immerhin stellten sie 19 

von 30 Zeuginnen und Zeugen). Allein sechs Zeu-

gen sagten übereinstimmend aus, dass Mündtrath 

ihnen im Falle einer Verweigerung ihrer «freiwilli-

gen» Zwangssterilisation die Einweisung in ein 

Konzentrationslager angedroht habe, was dieser be-

stritt. Auch behauptete Mündtrath, nicht gewusst zu 

haben, dass Auschwitz ein Konzentrationslager ge-

wesen sei, vielmehr habe er der Tambehauptung aus 

Berlin geglaubt, die deportierten Sinti und Roma 

würden dort «angesiedelt». Wiederum bezeugten 

die Deportierten das Gegenteil: Aus Mündtraths 

Äusserungen während des Transports sei offenkun-

dig gewesen, dass er um den Charakter von 

Auschwitz als Vernichtungslager wusste.75 Im 

nachfolgenden Berufringsverfahren scheute sich 

der Verteidiger nicht, die Zeugen mit offen rassisti-

schen Bemerkungen zu diskreditieren, etwa indem 

er darlegte, «dass es hervorstechendes Merkmal des 

Zigeunerstammes ist, selbst vor Gericht zu lügen 

bzw. die Tatsachen zu verdrehen».76 Am 5. Mai 

1949 entschied die Berufungskammer, dass Münd-

trath zu amnestieren sei. In der Begründung heisst  

es unter anderem: «Der Betroffene war durch die 

ganze Art der Behandlung der Sache seitens des Öf-

fentlichen Klägers schutzlos einer Traktierung aus-

gesetzt, wie sie wohl unter der Nazi-Diktatur an der 

Tagesordnung gewesen ist.»77 Hier findet eine nach-

gerade absurde Umkehrung der Opfer-Täter-Rela-

tion statt. Mit Blick auf den von Mündtrath beglei-

teten Transport nach Auschwitz kam die Berufungs-

kammer zu folgender Bewertung: «So wie der Be-

troffene einmal eine Prostituierte aus Polen nach 

Deutschland gebracht hat, so brachte er auch Zigeu-

ner nach Auschwitz in Ausübung eines dienstlichen 

Befehls, ohne wissen oder nur glauben zu können, 

dass diesem Befehl eine unmenschliche Absicht zu 

Grunde lag.»78 Im Oktober 1958 wurde Mündtrath 

zum Oberkriminalsekretär ernannt, fünf Jahre spä-

ter trat er in den Ruhestand. Ein 1961 eingeleitetes 

Ermittlungsverfahren – ausgelöst durch eine Anzei-

ge eines Sinto und Auschwitz-Überlebenden – 

wurde im Folgejahr ebenfalls ergebnislos einge-

stellt.79 Mündtrath starb 74-jährig am 8. Januar 1973 

in Bremen. 

Mündtraths letztendlich erfolgreiche Verteidi-

gungsstrategie ist exemplarisch für das Exkulpati-

onsmuster der am Völkermord an den Sinti und 

Roma beteiligten Kripobeamten nach 1945: Sie ge-

rierten sich als blosse Befehlsempfänger, die sich 

des verbrecherischen Charakters der ihnen aufgetra-

genen Aufgaben in keiner Weise bewusst gewesen 

seien. Folglich stritten sie jede persönliche Verant-

wortung oder gar eigene Handlungsspielräume kon-

sequent ab. Vor allem jedoch stellten sich die «Ehe-

maligen» gegenseitig entlastende Zeugnisse aus, die 

in den Augen der meisten Gerichte glaubwürdiger 

waren als die Zeugenaussagen der Opfer.80 Indem 

die Justiz diese Entschuldungsmuster zur Grund-

lage ihrer Urteile machten, wurde sie selbst Teil je-

ner Schweigegemeinschaft, die die frühe Bundesre-

publik kennzeichnete. 

Die Mechanismen, die in den Verfahren gegen 

Wilhelm Mündtrath zutage treten – das hermetische 

Schweige- und Entlastungskartell der Täter, die De- 
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nunziation der Opfer als generell unglaubwürdig –, 

hat Ulrich Opfermann auch für den Berleburger 

«Zigeunerprozess» (1948/49) aufgezeigt.81 Unter 

den Angeklagten befanden sich Kripobeamte, die 

an der Deportation der Berleburger Sinti beteiligt 

gewesen waren. Allerdings gibt es einen bemer-

kenswerten Unterschied: Im Gegensatz zum Fall 

Mündtrath verneinte das Landgericht Siegen einen 

Befehlsnotstand ebenso wie es ein Unwissen der 

Täter über den tatsächlichen Charakter der Depor-

tation als blosse Schutzbehauptungen bewertete. 

Dennoch fielen die Urteile äusserst milde aus, die 

Verurteilten wurden ausserdem grösstenteils amne-

stiert. Ein wesentlicher Grund für das Bedürfnis 

nach einem raschen Abschluss der justiziellen Be-

schäftigung mit den Verbrechen des NS-Staats 

dürfte, so Opfermann, «in der erheblichen biografi-

schen Schnittmenge liegen, die die Juristen mit den 

Tätern teilten und die sie von den Opfern trennte. 

Die Annahme liegt nah, dass es sich bei den Urtei-

len auch um eine Form juristischer Selbstverteidi-

gung handelte.»82 

Resümee: Bedingungen des Wandels 

Um die Schlüsselrolle der Kriminalpolizei und ihrer 

über Jahrzehnte erfolgreichen Exkulpationsstrate-

gie für die Nachkriegsgeschichte der deutschen 

Sinti und Roma adäquat zu erfassen, ist es notwen-

dig, sich die historisch gewachsene «Alleinzustän-

digkeit»83 der Polizei und damit des repressiven 

Staatsapparats für «Zigeuner» zu vergegenwärti-

gen. Auch in der neu gegründeten Bundesrepublik 

beanspruchte der Polizeiapparat die unangefoch-

tene Federführung und Deutungshoheit im staatli-

chen Umgang mit «Zigeunern», die es weiterhin zu 

«bekämpfen» galt. Selbst wenn der neue demokra-

tische Rahmen die Möglichkeiten hierzu erheblich 

einschränkte, wurden Sinti und Roma einem diskri-

minierenden Sonderrecht in Form von «Land-

fahrerordnungen» unterworfen und – unter Verwen-

dung der NS-Akten – weiterhin gesondert erfasst. 

Wie am Beispiel der vier nordwestlichen Bundes-

länder gezeigt, umfasste dieses faktische polizeili- 

che Monopol keineswegs nur die traditionellen Fel-

der ordnungspolizeilichen Handelns, sondern beein-

flusste, ja prägte weite Teile des staatlichgesell-

schaftlichen Diskurses über «Zigeuner»: von der 

polizeilichen und juristischen Fachliteratur84 über 

Wissenschaft und Medien85 bis zum Einfluss auf 

Legislative und Exekutive. All diese Akteure auf 

unterschiedlichen Feldern verband ein tief einge-

wurzelter Antiziganismus, der – im Gegensatz zum 

Antisemitismus – trotz demokratischen Neubeginns 

keine gesellschaftliche Ächtung erfuhr, sondern den 

Umgang mit der Minderheit auch nach 1945 

massgeblich bestimmte. 

Der Deutungsmacht der Täter an den Schaltstel-

len des Staates und ihrem organisierten Schweige-

kartell hatten die Überlebenden, zutiefst traumati-

siert von jahrelanger KZ-Haft,86 nichts entgegenzu-

setzen, zumal die zahlenmässig kleine und gesell-

schaftlich einflusslose Minderheit der Sinti und 

Roma keinerlei Unterstützung durch eine kritische 

Öffentlichkeit oder – wie im Falle der Jüdinnen und 

Juden – aus dem Ausland erfuhr. Bestand für die 

meisten der Überlebenden die zentrale Verhaltens-

strategie nach der erlittenen Verfolgung und Ent-

menschlichung darin, unsichtbar zu bleiben, ent-

schieden sich Angehörige die Nachkriegsgeneration 

wie Romani Rose und seine Mitstreiter für die of-

fensive politische Auseinandersetzung: Es war ihr 

erklärtes Ziel, die ideologischen und personellen 

Kontinuitäten aus der NS-Zeit durch gezielte öffent-

liche Provokation zum Gegenstand einer gesell-

schaftlichen Debatte zu machen. Erst die politische 

Selbstorganisation der deutschen Sinti und Roma 

leitete gegen viele Widerstände einen Umdenkpro-

zess ein, der es der Minderheit schliesslich ermög-

lichte, aus dem langen Schatten der Täter herauszu-

treten und deren Deutungsmonopol zu brechen. 

Dass dies gelang, war allerdings auch den gesamt-

gesellschaftlichen Umständen geschuldet: «Der Ge-

nerationenwechsel nicht nur in der Minderheit, son-

dern auch in der Mehrheit war Voraussetzung für 

den Erfolg des politischen Engagements. Die neu- 
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en sozialen Bewegungen hatten im Gefolge der Stu-

dentenbewegung mit der Thematisierung gesell-

schaftlicher Ausgrenzung und der Gleichberechti-

gung von Minderheiten neue politische Interpretati-

onsrahmen aufgespannt, in denen die Organisatio-

nen der Sinti einen Ort finden konnten.»87 

Auch in Norddeutschland hat dieser Bewusst-

seinswandel seit den 1980er-Jahren, wie eingangs 

schon am Beispiel öffentlicher Erinnerungsorte 

deutlich wurde, sichtbare Spuren hinterlassen. Im 

Jahr 1985 publizierte Günter Heuzeroth eine erste 

übergreifende Darstellung der Verfolgung der Sinti 

in Nordwestdeutschland, in die auch Erinnerungen 

von Überlebenden einflossen.88 Seit 2003 wird eine 

vom Niedersächsischen Verband Deutscher Sinti 

realisierte Ausstellung mit dem Titel «Aus Nieder-

sachsen nach Auschwitz» in zahlreichen Städten ge-

zeigt.89 Ebenso hat der NS-Völkermord an den Sinti 

und Roma längst Eingang in die Arbeit der Gedenk-

stätten und deren Ausstellungen gefunden. Darüber 

hinaus gibt es inzwischen eine ganze Reihe von wis-

senschaftlichen Untersuchungen, die die NS-Ver-

folgung der Sinti und Roma im Norden auch auf re-

gionaler und lokaler Ebene erforscht und das Wis-

sen über jene Strukturen und Mechanismen, die den 

Völkermord erst ermöglicht haben, entscheidend er-

weitert haben. Dies betrifft insbesondere den kom-

plexen Zusammenhang zwischen zentral gelenkter 

Vernichtungspolitik und der Umsetzung der Depor-

tationsbefehle durch die Funktionsträger vor Ort, 

einschliesslich der Frage nach spezifischen Hand-

lungsfeldem und -spielräumen.90 Für Norddeutsch-

land sind neben den Studien zur NS-Verfolgung der 

Sinti und Roma in Braunschweig, Bremen (ein-

schliesslich Bremerhaven, Oldenburg sowie Ost-

friesland) und Hamburg auch Aufsätze oder weni-

ger beachtete Arbeiten zu Flensburg, Hannover, 

Hildesheim, Lübeck, Lüneburg, Neustadt am Reh-

berge und Osnabrück zu nennen, auf die zum Teil 

Bezug genommen wurde.91 Nicht zuletzt ist auf die 

Erinnerungsliteratur überlebender Sinti aus Nord-

deutschland zu verweisen, an erster Stelle die ein- 

dringlichen Erinnerungen von Walter Winter, die 

Karin Guth 2009 publiziert hat.92 

Indem die Bürgerrechtsbewegung die entschei-

denden politischen Impulse zur historischen Aufar-

beitung des Völkermords an den Sinti und Roma 

gab – und dabei auch auf die Wissenschaft und an-

dere Bereiche ausstrahlte –, leistete sie zugleich ei-

nen wichtigen allgemeinen Beitrag zur inneren Be-

freiung der Bundesrepublik von den Erblasten des 

Nationalsozialismus und zur Stärkung ihres zivilge-

sellschaftlichen Fundaments.93 Diese Entwicklung 

führte schliesslich zu einer kritischen Auseinander-

setzung der Kriminalpolizei mit ihrer eigenen Ge-

schichte, ermöglicht durch einen Generationen-

wechsel innerhalb der Polizeibehörden und durch 

die Anstösse einer kritischen Geschichtswissen-

schaft, die das Monopol einer von Legendenbildung 

und Apologetik geprägten polizeiinternen Ge-

schichtsschreibung durchbrach.94 

Die neuere Historiografie kommt zu dem Be-

fund, dass der Transformationsprozess der Polizei 

nach 1945 trotz ausbleibender Entnazifizierung 

dank der neuen demokratischen Strukturen, die das 

zerstörerische Potenzial gleichsam einhegten, vor 

allem aber dank der Ablösung der Tätergeneration 

durch unbelastete Beamte letzten Endes gelang. Auf 

diesem langen Weg zur «geglückten Demokratie» 

(Edgar Wolfrum) zahlten die Opfer der Sinti und 

Roma, die jahrzehntelang im Schatten der Täter le-

ben mussten, jedoch einen furchtbaren, in seiner Di-

mension kaum zu ermessenden Preis, und die Min-

derheit trägt an diesem historischen Erbe bis heute. 
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89  Aus Niedersachsen nach Auschwitz. Die Verfolgung der 
Sinti und Roma in der NS-Zeit. Katalog zur Ausstellung 
des Niedersächsischen Landesverbands Deutscher Sinti e. 
V, Bielefeld 2004. 

90  Als wegweisend für eine differenzierte Analyse dieses 
Fragenkomplexes darf die 2005 publizierte Studie über die 
NS-Verfolgung der Sinti und Roma in Köln gelten: Karola 
Fings/Frank Sparing: Rassismus, Lager, Völkermord. Die 
nationalsozialistische Zigeunerverfolgung in Köln, Köln 
2005. 

91  Zu Braunschweig siehe Reiter (Anm. 82); zu Bremen siehe 
Hesse/Schreiber (Anm. 43); zu Hamburg siehe Apel 
(Anm. 60); zu Flensburg siehe Mamau/Linck (Anm. 62); 
zu Hannover siehe Fleiter (Anm. 38); zu Hildesheim siehe 
Hans-Dieter Schmid: Die Deportation der Sinti aus Hil-
desheim im März 1943, in: ders. (Hg.): Hildesheim im Na-
tionalsozialismus. Aspekte der Stadtgeschichte, Hildes-
heim 2002, S. 83-88; zu Lübeck siehe Bruder Sinti, 
Schwester Roma (Anm. 71); zu Lüneburg siehe Verfol-
gung der Lüneburger Sinti (Anm. 82); zu Neustadt am 
Rehberge siehe Hubert Brieden/ Heidi Dettinger/Marion 
Hirschfeld: Die Vergessenen. Gegner und Opfer des Fa-
schismus in Neustadt a/Rbge, Neustadt 1994, S. 177-215; 
zu Osnabrück siehe Klemens-August Recker: «Wem wollt 
ihr glauben?» Bischof Berning im Dritten Reich, Pader-
born 1998, S. 353-356. 

92  Karin Guth: Z 3105: Der Sinto Walter Winter überlebt den 
Holocaust. Hamburg 2009. Aus den Erinnerungen von 
Ewald Hanstein, der nach dem Krieg nach Bremen kam, 
wurde bereits zitiert (Anm. 71). Hingewiesen sei auch auf 
den Sammelband «Es war unmenschenmöglich»: Sinti aus 
Niedersachsen erzählen – Verfolgung und Vernichtung im 
Nationalsozialismus und Diskriminierung bis heute, hg. v. 
Niedersächsischen Verband Deutscher Sinti e. V, Text und 
Redaktion: Cornelia Maria Hein/Heike Krokowski, Han-
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93  Nichts zeigt den Wandel im öffentlichen Bewusstsein und 
im politischen Diskurs deutlicher als die Tatsache, dass in 
der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag am 27. Januar 
2011 mit dem niederländischen Sinto Zoni Weisz erstmals 
ein Überlebender aus den Reihen der Sinti und Roma die 
Gedenkansprache hielt; vgl.  
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/33128906_kw04_ zoni_weisz/rede.html, 
Zugriff: 22.7.2011. 

94 Als vorbildlich ist in diesem Zusammenhang das Projekt 
«BKA-Historie» zu werten, vgl. 
http://www. bka.de/DE/Publikationen/BKA-Historie/bkaHistorie_node.html?_nnn=true, 
 

Zugriff: 19.4.2012. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Landeskriminalämter dem Vorbild des BKA fol-
gen. Siehe hierzu auch Bundeskriminalamt 
(Hg.): Das Bundeskriminalamt stellt sich seiner 
Geschichte. Dokumentation einer Kolloquien-
reihe, Köln 2008; Imanuel Baumann / Herbert 
Reinke / Andrej Stephan/Patrick Wagner: Schat-
ten der Vergangenheit. Das BKA und seine 
Gründungsgeneration in der frühen Bundesrepu-
blik, Köln 2011; Dieter Schenk: Die braunen 
Wurzeln des BKA, Frankfurt am Main 2003. 

http://www.bundestag/
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Kathrin Herold und Yvonne Robel 

Zwischen Boxring und Stolperstein – 

Johann Trollmann in der gegenwärtigen Erinnerung 

«Wer bist du Johann Rukeli? Bist du bekannt? Bist 

du Opfer? Bist du der Held? Bist du ein Licht? Bist 

du ein Superstar? Bist du der Stolperstein?»1 

Die Lebensgeschichte des Profiboxers Johann 

Trollmann dürfte innerhalb der biografischen Er-

zählungen über Opfer des nationalsozialistischen 

Genozids an Sinti und Roma als eine recht populäre 

gelten. Durch drei Stolpersteine gedacht, in mehre-

ren Filmen und Theaterstücken inszeniert und in pä-

dagogischen Handreichungen zum historischbio-

grafischen Modul verarbeitet, materialisiert sich 

«die Trollmann-Erinnerung» inzwischen in vielfäl-

tiger Weise. 

Im Folgenden sollen daher die Narrative, Re-

zeptionsformen und Motivationen untersucht wer-

den, die die Erinnerung an Johann Trollmann prä-

gen. Was an dieser Lebensgeschichte veranlasst so 

unterschiedliche Akteure wie den Boxklub «BC 

Hanseat» in Hamburg oder die Caritas in Hildes-

heim, auf sie zurückzugreifen? «Wer bist du?», fra-

gen die Schauspieler/-innen des Theaterstücks 

«Trollmanns Kampf – mer zikrales» des Schau-

spielhauses Hannover und betreiben ihre eigene 

Identitätssuche und Verortung. Daran anknüpfend 

fragen wir, wer sich mit welchen Facetten der Troll-

mann’schen Lebensgeschichte identifiziert, welche 

Geschichte(n) die Erinnerung hervorbringt und was 

dies für die Erinnerung an den Genozid an Sinti und 

Roma in der Bundesrepublik Deutschland bedeutet. 

Fragmente einer Lebensgeschichte 

Johann Wilhelm Trollmann wurde am 27. Dezem-

ber 1907 in Wilsche/Kreis Gifhorn, Niedersachsen, 

geboren. Sein sportlicher Werdegang begann in den 

1920er-Jahren in Hannover. Mit dem Eintritt in den 

Profiboxsport verlegte er seinen Wohnsitz nach 

Berlin. Noch während seiner Amateurboxerkarriere 

erkämpfte er sich 1928 den Titel des Norddeutschen 

Meisters; trotz dieser Leistung wurde ihm eine Teil-

nahme an der olympischen Auswahl im selben Jahr 

verwehrt. Inzwischen zum Profiboxsport gewech-

selt, trat Trollmann auf dem Höhepunkt seiner Kar-

riere im Juni 1933 schliesslich zum Kampf um den 

deutschen Meistertitel im Halbschwergewicht an. 

Zwar besiegte er seinen Gegner Adolf Witt in der 

Berliner Bockbierbrauerei, jedoch wurde ihm einige 

Tage später unter fadenscheinigen Begründungen 

der Titel aberkannt. Der deutsche Boxsport war 

längst dabei, sich der nationalsozialistischen Ras-

senideologie anzupassen. 1934 bekam Trollmann 

endgültig keine Angebote mehr, seine Profiboxer-

karriere war damit beendet. 

In den Folgejahren erlebten Johann Trollmann 

und seine Familie zunehmende Ausgrenzung und 

damit verbundene Mittellosigkeit. Mitte der 1930er-

Jahre wurde er mit seinem Bruder in Hannover ar-

beitsverpflichtet. Seine Frau und das gemeinsame 

Kind lebten in Berlin. 1938 liess er sich scheiden, 

vermutlich um beide zu schützen. Ende 1939 wurde 

er zum Kriegsdienst in die Wehrmacht eingezogen. 

Das letzte Datum, das auf seinen Einsatz an der Ost-

front verweist, ist der Mai 1941.2 Kriminalbeamte 

der sogenannten «Zigeunerzentrale» in der Harden-

bergstrasse in Hannover verhafteten ihn 1942, miss-

handelten ihn schwer und überstellten ihn schliess-

lich 1942 ins KZ Neuengamme.3 Vermutlich 19444 

starb Johann Trollmann als KZ-Häftling in Witten-

berge, einem Aussenlager des KZ Neuengamme bei 

der Phrix-Werke AG. 
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Es sollten Jahrzehnte vergehen, bis sein Leben 

und Sterben öffentliche Aufmerksamkeit auf sich 

zog und er als Sportler rehabilitiert wurde. 

Die erinnerungskulturelle Aneignung 

der Biografie 

Die Suche nach ersten schriftlichen Verweisen auf 

Johann Trollmanns Lebensgeschichte führt zu-

nächst in seine langjährige Heimatstadt Hannover 

und zu dem ebenfalls dort lebenden Hans Firzlaff. 

Der Karikaturist und Herausgeber einer Satirezei-

tung war in seinen langjährigen Recherchen zur Ge-

schichte des Boxens in Hannover und zu jüdischen 

Sportlern im Nationalsozialismus schliesslich auch 

auf den Namen Johann Trollmann gestossen. Im 

Zuge seiner Nachforschungen trug er zunächst Ma-

terial zur Lebensgeschichte des Boxers zusammen. 

Seit 1975 veröffentlichten einige kleine Stadtmaga-

zine in Hannover einzelne Ergebnisse seiner Re-

cherchen,51997 wurde das Manuskript schliesslich 

von Firzlaff im eigenen «Satire-Verlag» in Hanno-

ver veröffentlicht. «knock-out», so der Titel, stellte 

über lange Zeit die einzige publizierte Quellen-

sammlung zur Geschichte des Profiboxers Johann 

Trollmann dar. Sie beruhte wesentlich auf der Aus-

wertung der zeitgenössischen Berichterstattung der 

Zeitung «Box-Sport» und zahlreichen weiteren Do-

kumenten sowie auf Gesprächen mit dem Bruder 

Albert Trollmann und anderen Zeitzeugen, «knock-

out» ist die zentrale Quellensammlung, auf die an-

dere Autoren und Autorinnen bis heute immer wie-

der zurückgreifen. Auf diesem Weg hat das Leben 

und sportliche Wirken Johann Trollmanns inzwi-

schen auch in Publikationen zur Geschichte des 

deutschen Berufsboxens Eingang gehalten.6 

Somit blieb die «Entdeckung» des Themas auch 

nicht ohne Wirkung auf Akteure des Boxsports 

selbst: Nachdem Johann Trollmann im November 

2003 durch den Bund Deutscher Berufsboxer 

(BDB) posthum wieder in die Titelliste der Deut- 

schen Meister aufgenommen wurde,7 fand am 18. 

Dezember desselben Jahres am Rande einer Profi-

boxveranstaltung in Berlin-Köpenick ein Gedenk-

akt zur Rehabilitierung des im KZ ermordeten Deut-

schen Meisters statt.8 Teil der symbolischen Aner-

kennung war die Übergabe eines inoffiziellen Mei-

stergürtels an Johann Trollmanns Grossneffen Ma-

nuel Trollmann. Die Initiative hierfür war von der 

Berliner Profiboxmanagerin Eva Rolle von der In-

ternational Fight Club Organisation (IFCO) Berlin 

e.V. ausgegangen.9 Während Vertreter des Zentral-

rats Deutscher Sinti und Roma sowie 40 Überle-

bende des nationalsozialistischen Genozids zu die-

ser Veranstaltung anreisten, waren weder Mitglie-

der des BDB-Vorstands noch politische Repräsen-

tanten und Repräsentantinnen der Stadt Berlin an-

wesend. Zwar hatte das Thema aufgrund entspre-

chender Berichte u.a. im «Spiegel»10 und in der 

ZDF-Sendung «Aspekte»11 auch in verbreitete Me-

dien Eingang gefunden, dennoch war es offensicht-

lich nach wie vor von einigen wenigen abhängig, 

dass es in die Öffentlichkeit getragen wurde. Dies 

hat sich spätestens mit dem Jahr 2008 geändert. 

Während der «Künstler, Boxmaniak und Anti-

faveteran»12 Hans Firzlaff noch in den 1990er-Jah-

ren keinen Verleger für seine Materialsammlung 

«knock-out» finden konnte, veröffentlichte der So-

ziologe und Sportjournalist Roger Repplinger ei-

nige Jahre später eine Verarbeitung des Trollmann-

Stoffes, die viel Aufmerksamkeit erlangte. Sein Ro-

man «Leg dich, Zigeuner. Die Geschichte von Jo-

hann Trollmann und Tull Harder», als Doppelsport-

lerbiografie mit fiktionalen Anteilen angelegt, ist 

2008 im Piper-Verlag erschienen13 und mehrfach in 

der Presse besprochen worden. Anhand der Prota-

gonisten Trollmann und Harder kontrastiert der Au-

tor die Geschichte des NS-Opfers mit einer Täter-

biografie. Otto Fritz (Tull) Harder, Fussballidol des 

Hamburger SV und Nationalmannschaftspieler der 

1920er-Jahre, trat 1932 der NSDAP und 1933 der 

SS bei. Ab 1939 war er als Wachmann im KZ Sach-

senhausen, Verwaltungsmitarbeiter im KZ Neuen-

gamme, Kommandoleiter im Aussenlager Hann- 
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over-Stöcken und Leiter des Aussenlagers Hann-

over-Ahlem eingesetzt.14 Die einschneidende Be-

deutung des Romans ist nicht nur darin zu sehen, 

dass er der Geschichte Johann Trollmanns mehr 

«Popularität» bescherte. Vielmehr lassen sich seit-

her auffallend viele Akteure ausmachen, die auf ver-

schiedenste Weise Erinnerung schreiben, verbreiten 

oder inszenieren. 

Als Roger Repplinger mit seinen mehrjährigen 

Nachforschungen begann, konnte er auf die Unter-

stützung eines anderen sehr kontinuierlichen Erin-

nerungsakteurs zählen: Manuel Trollmann wusste 

zwar bereits als Kind, dass er einen (nicht anerkann-

ten) Deutschen Meister in der Familie hatte, und 

war Anfang der 1990er-Jahre mit Hans Firzlaff in 

Kontakt getreten, doch erst während der Zusam-

menarbeit mit Repplinger gelang es ihm, seine ei-

gene Auseinandersetzung mit der schmerzhaften 

Familiengeschichte zu intensivieren. Seit 2004 

pflegt er eine Website über seinen Grossonkel Jo-

hann Trollmann.15 Nicht nur virtuell vernetzt parti-

zipiert Manuel Trollmann an den meisten Initiati-

ven, er spricht auch bei Gedenkveranstaltungen und 

steht im Dokudrama «Gipsy»16 selbst als Komparse 

am Boxring. Das interaktive Gästebuch auf der 

Website ist ein Abbild des positiven Zuspruchs und 

der Anerkennung, die er für seine Arbeit aus der 

Sinti-Community bekommt. 

Diese Website kann gleichsam als der Start-

schuss für die nicht mehr überschaubare Verbrei-

tung des Wissens über Johann Trollmann seit dem 

Web 2.0 gelten: Längst gibt es einen Wikipedia-

Eintrag für Johann Wilhelm Trollmann und Profile 

auf Facebook.17 Eine popkulturelle Annäherung an 

seine Lebensgeschichte schlägt sich mittlerweile 

auch in Adaptionen für Film und Theater nieder. 

Davon zeugen ein Kurzfilm mit dem Titel «Ruke-

lie»18, ein Dokudrama, das derzeit gedreht wird19, 

und das am 30. April 2010 am Schauspielhaus Han-

nover uraufgeführte Theaterstück «Trollmanns 

Kampf – mer zikrales»20. Werden mit den Darstel-

ler/-innen des Stücks hier junge Sinti aus Hildes- 

heim zu Akteuren der Erinnerung, animiert der 

Stoff zugleich auch Künstler/-innen, Pädagogen 

und Pädagoginnen und Sportler/-innen. Ein Projekt, 

das dies illustriert, ist ein «Temporäres Denkmal», 

das die Künstlergruppe «NURR» erstmals im Som-

mer 2010 im Viktoriapark in Berlin-Kreuzberg in-

stallierte.21 Im Mai und Juni 2011 war das Denkmal, 

das einen Boxring in Originalgrösse darstellt, für 

mehrere Wochen in Hannover auf dem Ballhofplatz 

zu sehen.22 Begleitet wurde seine Errichtung in Ber-

lin und Hannover jeweils von einem umfangreichen 

Veranstaltungsprogramm und von Workshops für 

Jugendliche.23 

Sehr viel praktischer ging es der Boxklub «BC 

Hanseat» im Dezember 2010 in Hamburg an, der 

einen «Rukeli Trollmann Boxcup» für internatio-

nale Nachwuchsboxer organisierte, bei dem in 

Würdigung des einstigen Deutschen Meisters 

schlicht geboxt wurde. «Wir denken, dass wir da-

durch auch gezeigt haben, dass Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit heute keinen Platz mehr im 

Hamburger Boxsport haben», so die Organisatorin 

Sonja Dürr.24 

Auf Initiative des in Hamburg-St. Pauli ansäs-

sigen Boxklubs wurde zudem vor dem ehemaligen 

Flora-Theater (heute «Rote Flora») im Hamburger 

Schanzenviertel bereits im Mai 2009 ein Stolper-

stein gesetzt. Damit wird über die Erinnerung eine 

Verbindung zu jenem Ort hergestellt, an dem Jo-

hann Trollmann 1933 mehrere Kämpfe absolviert 

hat. Der Stolperstein ist einer von drei Stolperstei-

nen, die an verschiedenen Orten auf Johann Troll-

mann und seinen Tod hinweisen: Bereits 2008 war 

an seinem ehemaligen Wohnort in Hannover ein 

Stein verlegt worden25 und seit 2010 markiert ein 

Stein den einstigen Eingang zum Sommergarten der 

Berliner Bockbierbrauerei.26 

Die Verortung der Erinnerung an Johann Troll-

mann hat lokalgeschichtlich mit einer Strassenum-

benennung in der Heimatstadt Hannover begonnen. 

2004 wurde die Strasse Tiefental, in der das Haus 

der Familie Trollmann stand, in Johann-Trollmann-

Weg umbenannt. Seit 2005 findet sich in der Dau-

erausstellung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme  
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eine Biografiemappe über das Leben von Johann 

Trollmann, der stellvertretend für die Verfolgung 

der Häftlingsgruppe der Sinti und Roma steht. 

Nicht nur dadurch wird die Erinnerung über 

Hannover hinausgetragen, vielmehr wird zu- 

nächst am Ort seiner Sportkarriere in Hamburg 

an Johann Trollmann erinnert und schliesslich 

in Berlin-Kreuzberg, wo der Bezirk Friedrichs- 

hain-Kreuzberg – ohne biografisch begründete 

Verortung – 2011 eine Sporthalle in «Johann 

Trollmann Boxcamp» umbenannte und eine 

Gedenktafel anbringen liess, die den Boxer in 

Kämpferpose abbildet und seine Lebensge- 

schichte beschreibt. 

Erinnerung als 

Identiflkationsangebot 

An diesem Überblick wird nicht nur deutlich, 

dass an Johann Trollmann an einer immer grö- 

sseren Zahl von Orten erinnert wird, sondern 

auch, dass unterschiedlichste Akteure am Wei- 

tertragen bzw. Fortschreiben seiner Geschichte 

beteiligt sind. Die aufgeführten Initiativen eint, 

dass sie Johann Trollmanns Lebensgeschichte 

einen exponierten Platz zuweisen. In den Aus- 

stellungskatalogen des Dokumentationszen- 

trums Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg 

hingegen wird Johann Trollmanns Geschichte 

als eine biografische Annä- 

herung an die Geschichte 

des Völkermords unter vie- 

len präsentiert.27 

 

An diese Feststellung 

anschliessend fragen wir im 

Folgenden nicht nur nach 

den Erinnerungsakteuren, 

sondern richten unseren 

Blick auf Narrative, die 

die Erinnerung an Johann 

Trollmann zentral prägen. 

Unsere Annahme ist, dass 

sich die Erinnerung an ihn 

zum einen in einem hohen 

Mass aus reproduzierten 

Versatzstücken zusammen- 

setzt und dass die Betonung 

spezifischer Aspekte zum anderen eine Deutung er-

laubt, die Identifikationen auf verschiedenen Ebe-

nen ermöglichen. 

Eine starke Reproduktion einzelner biografi-

scher Versatzstücke lässt sich in Buchpublikatio-

nen, wissenschaftlichen Aufsätzen, Radiobeiträ-

gen28, Film- und Theaterverarbeitungen und Zei-

tungsartikeln über Johann Trollmann beobachten. 

Eines der eindrücklichsten Beispiele für ein solches 

in verschiedenen Rezeptionsformen erscheinendes 

Versatzstück ist die Geschichte des letzten grossen 

Kampfes von Johann Trollmann. Am 21. Juli 1933 

– nur anderthalb Monate nach dem siegreichen 

Kampf um die Deutsche Meisterschaft, die ihm je-

doch aberkannt wurde – fand in Berlin ein Kampf 

gegen Gustav Eder statt. Johann Trollmann, so wird 

berichtet,29 sei mit blond gefärbtem Haar und weiss 

gepuderter Haut erschienen und seinem Gegner 

kaum ausgewichen, sondern habe sich mit Eder ei-

nen direkten Schlagabtausch geliefert. Letztlich ha-

be er den Kampf schwer angeschlagen verloren. 

Obwohl sich weder in der Quellensammlung Firz-

laffs noch an anderer Stelle hierfür ein Beleg finden 

lässt,30 ist es insbesondere der Akt des «Weis-

spudems», der in den gegenwärtigen Erzählungen 

hervorgehoben wird. Nicht zuletzt mit Repplingers 

Roman erfuhr die bereits zuvor tradierte Deutung  

 

Abb. 1: Szenenbild aus «Rukelie», Regie: Sabine Neumann, 2006/07, 

11 Min.; Trailer: http://inonemedia.de/de/projekte/kurzfilm/rukelie, 

Zugriff: 22.6.2011 

http://inonemedia.de/de/projekte/kurzfilm/rukelie
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eine neuerliche Bekräftigung. Zu vermuten ist, dass 

sie von einigen Autoren und Autorinnen wissen-

schaftlicher und publizistischer Beiträge zum 

Thema aus einem Gedicht abgeleitet wurde, das 

1933 in der Zeitschrift «Box-Sport» erschienen 

war. Unter dem Titel «Der ‚helle’ Gipsy» finden 

sich in der dritten Strophe folgende Zeilen: «War 

einstmal ein Zigeuner / Jetzt ist er nämlich – koiner! 

/ Denn Wasserstoff und Sonnenbrand / In beiden er 

zu lange stand!»31 

In dem elfminütigen Film «Rukelie» begegnet 

das Bild des weiss gepuderten Johann Trollmann 

ebenso wie im Theaterstück «Trollmanns Kampf – 

mer zikrales» (siehe Abb. 1 und 2). Die Szene fun-

giert hier wie dort als narrativer Höhepunkt. Die 

Verfolgung, die Johann Trollmann und seiner Fa-

milie danach widerfährt, wird dann jeweils eher als 

Folge dieses Auftretens interpretiert und nur sehr 

gerafft erzählt. 

Insbesondere diese Geschichte des theatrali-

schen Auftritts im Boxring transportiert eine Deu-

tung, die sich als Konstruktion des widerständigen 

Opfers bezeichnen lässt. Sie zeichnet das Bild eines 

rassistisch Verfolgten, der sich fantasievoll und he-

roisch zur Wehr setzt und seinen Verfolgern an Gei-

stes- und Kampfstärke überlegen ist. In Zeitungen 

und wissenschaftlichen Publikationen wird entspre-

chend aus der heutigen Perspektive von Johann  

 

Abb. 2: Szenenbild aus «Trollmanns Kampf – mer zikrales».  

Quelle: Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH 

Trollmanns Entscheidung berichtet, den Zuschau-

ern die «Parodie eines arischen Herrenmen-

schen»32 zu präsentieren. So schrieb Martin Jung-

mann in einem Beitrag für den «Vorwärts»: «Sei-

ner sportlichen Waffen beraubt griff Trollmann zu 

Spott und Hohn: [...] Als Karikatur des nordi- 

schen Herrenmenschen liess er sich von dem 

leichteren Gegner in fünf Runden K. O. schla- 

gen.»33 Und in der Ankündigung des Kurzfilms 

«Rukelie» heisst es: «Trollmann – ein Boxer, 

der nicht nur einen begnadeten Kampfstil, son- 

dern auch beeindruckenden Mut hatte. [...] 

Er setzte sich mit Intelligenz, Theatralik und 

beispielloser Tapferkeit zur Wehr».34 Sein Ver- 

halten gerät hierbei zum bewusst politischen 

Akt des Widerstands. In dieser Deutung bie- 

tet Johann Trollmann den Nationalsozialisten 

(personifiziert durch die Boxfunktionäre) die 

Stirn, während die Fans (d.h. die Masse) zu 

ihm halten. Mit Sarkasmus als Waffe scheint 

er den gegen ihn gerichteten Rassismus anzu- 

prangern. In einer Pressemitteilung des Haupt- 

stadtportals Berlin.de heisst es entsprechend, 

Trollmann habe sich als «Zeichen des Wider- 

standes» einer Mimikry unterzogen.35 

Dass diese Erzählung vom widerständigen 

Opfer zu verschiedenen Arten von Identifika- 

tionen aufruft, lässt sich an der Verwendung 

zweier Bilder verdeutlichen, die Johann Troll- 

mann beide in Kampfhal- 

tung zeigen. Auf einer Auf- 

nahme von 1928 ist er mit 

Boxerhose, dem Gürtel ei- 

nes Norddeutschen Meisters 

und Trainingshandschuhen 

zu sehen; frontal blickt er 

die Betrachtenden an. Diese 

Fotografie nutzte die Hanno- 

veraner Band «Spätlese» als 

Aufmacher für das Booklet 

ihrer 2007 produzierten CD 

«Trollmann».36 Auch wenn 

12 der 13 Songs keinen Be- 

zug zu Johann Trollmanns 

Geschichte haben, wird die 

CD gleichsam zum musika- 

lischen Denkmal. 
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Ein ähnliches Porträt aus dem Jahr 1931 (Abb. 

3) wird in einer völlig anderen Weise vom «An-

tiziganismus Watchblog» eingesetzt (Abb. 4). Der 

Watchblog, der als Zielsetzung angibt, «antizigani-

stische Vorkommnisse in In- und Ausland zu sam-

meln, [...] die Ideologie des Antiziganismus [zu] 

analysieren und den Widerstand dagegen [zu] doku-

mentieren»37, verwendet das Bild Johann Troll-

manns ohne Erklärung, ohne Kontext, ohne Na-

mensnennung als Sinnbild für den antifaschistisch 

motivierten Kampf gegen Antiziganismus. 

An anderer Stelle gilt Johann Trollmann dann – 

gleichsam nach dem Pars-pro-toto-Prinzip – als 

Symbol des antirassistischen Kampfes schlechthin. 

So lautet der Eintrag zur Kurzcharakterisierung von 

«Johann ‚Rukelie’ Trollmann» auf Facebook «un 

olimpico pugno sulla faccia di ogni razzismo!» (ein 

göttlicher/ himmlischer Faustschlag in das Ge-

sicht/Antlitz jedes Rassismus!). 

Ein weiteres Beispiel ist das zum «Temporären 

Denkmal» in Berlin durchgeführte begleitende 

Kunstvermittlungsprojekt, das darauf abzielte, mit 

eigenen Ausgrenzungserfahrungen heutiger Ju-

gendlicher zu arbeiten. «Finten», so der Name des 

Projekts, meine, Rassismus zu entlarven und Aus-

grenzungen «aüszuweichen».38 Die Jugendlichen 

sollten sich mit dem Boxer Johann Trollmann iden-

tifizieren, sodass Empathie entstehen könne. Neben 

Elementen des unsichtbaren Theaters, Begegnun-

gen und Strasseninterviews beinhaltete das Projekt 

auch ein Boxtraining, bei dem erfahren werden 

sollte, wie es ist, zu schlagen und geschlagen zu 

werden bzw. – wie es in der «tageszeitung» heisst – 

«gleichzeitig Opfer und Täter zu sein»39. 

Dass Johann Trollmann von Pädagogen und 

Pädagoginnen und Sozialarbeiter/-innen als geeig-

nete Identifikationsfigur für ausgegrenzte Jugendli-

che angesehen wird, zeigt auch das Theaterprojekt 

«Trollmanns Kampf – mer zi- krales» am Schau-

spielhaus Hannover. Zwar agieren die darin auftre-

tenden jungen Sinti aus Hildesheim im Sinne eines 

Self-Empowerment-Prozesses, wollen mit der Ge- 

schichte Johann Trollmanns und seiner Familie zu-

gleich ein Stück «eigene» Geschichte erzählen und 

thematisieren auf der Bühne in beeindruckender 

Weise eigene Rassismuserfahrungen und ihr Ver-

ständnis einer modernen Sinti-Identität. Angestos-

sen wurde dieses Theaterprojekt allerdings durch 

den Regisseur Marc Prätsch, der Verbindung zur 

Befähigungsinitiative «mer zikrales» der Caritas in 

Hildesheim aufgenommen hatte, die seit 2007 in 

Kooperation mit dem Jobcenter der Agentur für Ar-

beit Hildesheim in der Siedlung «Münchewiese» 

Kontakt zu jungen Sinti sucht. Die Intention der In-

itiative wird mit den folgenden Worten beschrie-

ben: «Sich ausprobieren, Potentiale entdecken und 

zeigen, was möglich ist, ist das Ziel von mer zikra-

les. Das Erkennen und die Förderung individueller 

Talente und Fähigkeiten stehen dabei im Vorder-

grund, um dadurch langfristig Vermittlungshemm-

nisse abzubauen.»40 Die Geschichte Johann Troll- 

 

Abb. 3: Johann Trollmann, 1931. Quelle: Ullstein Verlag 
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manns scheint sich hierfür deshalb zu eignen, weil 

sich in ihr das Moment der Widerständigkeit mit 

dem Aspekt des eigenen Erfolges durch hartes Box-

training (sprich: durch harte Arbeit) verbindet. Zu-

dem gilt Boxen heute als Integrationssport und kann 

damit als ein «vorzeigbares» Identifikationsangebot 

eingesetzt werden. 

Ulrike Jureit und Christian Schneider haben in 

ihrer Studie «Gefühlte Opfer» eindrucksvoll ge-

zeigt, dass sich die Identifikation mit den Opfern als 

das zentrale Interpretationsdispositiv der gegenwär-

tigen Erinnerungskultur erweist. Die Identifikation 

mit den Opfern der nationalsozialistischen Massen-

verbrechen – und hierbei rekurrieren sie vor allem 

auf die jüdischen Opfer – sei bereits in den 1960er- 

und 1970er-Jahren zur «erinnerungspolitischen 

Norm»41 geronnen. Offen bleibt dabei jedoch zu-

nächst, mit welchen Deutungen solche Identifika-

tionen verbunden sind. Bettina Greiner vermutet, 

dass eine Anerkennung als «Opfer» grundsätzlich 

daran gebunden sei, dass Rezipienten und Rezipien-

tinnen von Leid sich ihrer eigenen Moralität und 

Menschlichkeit versichern wollten.42 Bei den hier 

angeführten Beispielen der Johann-Trollmann-Er-

innerung, so auch in der CD der Band «Spätlese» 

und im «Watchblog Antiziganismus», versuchen 

sich die Rezipienten und Rezipientinnen seiner Ge-

schichte offensichtlich insbesondere der eigenen Zi-

vilcourage und Widerständigkeit zu versichern. 

 

Abb. 4: Website des «Antiziganismus Watchblog», Screenshot v. 12.3.2011 

Unabhängig davon, ob es sich um das Bild 

des widerständigen oderum das des schwachen, 

passiven Opfers handelt – hier wie dort wird 

kaum über die Täter/-innen gesprochen. Nach 

Jureit habe sich «Mitfuhlen und Mitleiden zu 

einem Identifizierungswunsch mit den Opfern 

entwickelt, und nicht nur individuell, auch ge- 

sellschaftlich ist daraus eine Art geliehene Iden- 

tität erwachsen – ein Identitätswunsch, der die 

Opfer zwar umarmt, während die Täter und 

ihre Taten anonymisiert und pauschal verurteilt 

werden. [...] Diese deutsche Erinnerungskultur 

tendiert dazu, eine Vergessenskultur zu werden, 

die sich paradoxerweise gerade dadurch aus- 

zeichnet, dass sie zwanghaft erinnert.»43 

Bestätigen die Beispiele der Johann-Troll- 

mann-Erinnerung diesen Befund? Zumindest 

wird Johann Trollmann als Opfer «umarmbar», 

was nichts anderes bedeutet, als dass die Nar- 

ration seiner Lebensgeschichte bestehendem 

Wissen und erinnerungskulturellen Bedürfnis- 

sen angepasst scheint. Dies gilt nicht nur für 

die Widerstandserzählung, die Identifikations- 

potenzial und Projektionsfläche bietet, sondern 

auch für die Anknüpfung an gängige Stereoty- 

pe: Nahezu durchweg wird Johann Trollmann 

als gut aussehend und leichtfüssig-tänzelnd ge- 

zeichnet. Der «Spiegel» etwa schreibt: «Wäh- 

rend der Kämpfe spasste er mit dem Publikum, 

manch einer der vielen Frauen warf er eine 

Kusshand zu – und den dazwischen grölenden 

Männern eine passende Antwort an den Kopf. 

[...] Mit seiner schwarzen Lockenmähne und 

den schönen braunen Au- 

gen avancierte der gross ge- 

wachsene Athlet zum Sex- 

symbol.»44 Und auch die 

Ankündigung für den in- 

zwischen auf Eis gelegten 

Kinofilm «Trollmann» liess 

erwarten, dass publikums- 

wirksam stereotype Bil- 

der bedient würden: «Sein 

Boxstil ist sein Lebenseli- 

xier: Mit Zigeunermusik im 

Kopf will er sowohl seine 

Gegner im Ring, als auch 
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die Nazis elegant austanzen, ohne selbst getroffen 

zu werden.»45 Wohlmeinend zwar, werden hier 

dennoch antiziganistische Bilder und Vorurteile re-

produziert. Johann Trollmann bleibt «der Zigeuner» 

(wenn auch der «Metropolen-Zigeuner»). Die bio-

grafische Erinnerung an den nationalsozialistischen 

Genozid bleibt dabei in der Konstruktion des «An-

deren» gefangen. 

(Re-) Konstruktionen 

Dass der Lebens- und Verfolgungsgeschichte Jo-

hann Trollmanns für die Erinnerung an den Genozid 

an Sinti und Roma auch über den deutschen Kon-

text hinaus eine exemplarische Bedeutung zuge-

schrieben wird, zeigt sich etwa daran, dass das Uni-

ted States Holocaust Memorial Museum in 

Washington ebenso mit einem Foto und einem bio-

grafischen Vermerk an ihn erinnert46 wie das 1998 

im Auftrag der Regierungskanzlei des schwedi-

schen Ministerpräsidenten publizierte Buch «Er-

zählt es euren Kindern».47 Über seinen Leidensweg 

– insbesondere ab 1934 – liegen indes nur wenige 

Quellen vor, sodass die Umstände seiner Verfol-

gung in der Rückschau entweder aus dem allgemei-

nen Kontext oder aber aus den äusserst lückenhaft 

vorliegenden Belegen «rekonstruiert» werden. 

Dies lässt sich etwa daran verdeutlichen, dass 

immer wieder berichtet wird, Johann Trollmann 

habe sich nach 1934 zum eigenen Schutz48 bzw. 

«[w]eil er Sinto war»49 sterilisieren lassen, obwohl 

über die genauen Umstände weitgehend Unklarheit 

herrscht. Zwar liegt es nahe, aus dem historischen 

Kontext – die Nationalsozialisten hatten bereits un-

mittelbar nach Verabschiedung des «Gesetzes zur 

Verhütung erbkranken Nachwuchses» 1933 begon-

nen, Sinti und Roma unter Verweis auf einen angeb-

lichen erblich angelegten «Schwachsinn» zwangs-

weise zu sterilisieren50 – auf das individuelle Ver-

folgtenschicksal zu schliessen. Zudem liegt mit der 

Meldekarteikarte der Stadt Hannover auf den Na-

men Johann Trollmann ein Dokument vor, das ei- 

nen handschriftlichen Vermerk «sterilisiert IIZ» 

enthält.51 Doch diese Quelle wirft nur mehr weitere 

Fragen auf: Wer hat dies vermerkt und auf welcher 

Basis erfolgte der Eintrag? Angesichts dessen ent-

schieden sich einige Autoren und Autorinnen offen-

sichtlich für vorsichtigere Formulierungen52 oder, 

wie Repplinger, für eindeutig gegenteilige Aussa-

gen.53 

Dass trotz uneindeutiger Quellenlage einzelne 

Narrationen dennoch sehr manifest und wirkmäch-

tig sein können, lässt sich insbesondere an der Er-

zählung über Johann Trollmanns Todesumstände il-

lustrieren: Lange Zeit lehnten sich alle diesbezügli-

chen Berichte an das Ergebnis der Recherchen Hans 

Firzlaffs an, Johann Trollmann sei am 9. Februar 

1943 im Konzentrationslager Neuengamme er-

schossen worden. Das Todesdatum hatte Firzlaff ei-

nem Eintrag im Totenbuch des KZ Neuengamme 

entnommen. Danach ist Johann Trollmann am 9. Fe-

bruar 1943 an «Kreislaufversagen» gestorben; eine 

am 31. März 1943 im Standesamt Neuengamme 

ausgestellte Sterbeurkunde auf den Namen «Johann 

Trollmann» enthält dieselbe Angabe.54 Details über 

die Todesumstände schloss Firzlaff aus Zeugenaus-

sagen. So schreibt er: «Nach Augenzeugen, einer 

Frau und einem Mann – die jetzt schon verstorben 

sind –, soll Rukelie morgens um 6 Uhr erschossen 

worden sein. Diese Aussage haben die beiden Per-

sonen immer wieder gemacht und es ist mir vielfach 

gleichlautend berichtet worden.»55 Auf diese (nir-

gends dokumentierten) Zeugenaussagen berufen 

sich in der Folge sowohl Autoren wie Krausnick, 

Grote oder Kohr und Krauss56 als auch Verfasser 

von Zeitungsartikeln.57 Welche Bilder mit dieser 

Narration assoziiert werden, zeigt ihre künstlerische 

Verarbeitung durch die Band «Spätlese». In ihrem 

Song «Der zu späte Sieg» finden sich die folgenden 

Zeilen: «Die Nacht warf ihre Schatten, als er zum 

letzten Kampf antrat. Ein Wärter hält den Knüppel, 

als ob er ein Zepter wär’. Es fallen drei Schüsse, der 

Boxer lebt nicht mehr.»58 

Die Bilder in den Köpfen derjenigen, die sich 

mit dem Leidensweg Johann Trollmanns befassen, 
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haben sich mit dem Roman «Leg dich, Zigeuner» 

von Roger Repplinger grundlegend verändert. 

Repplingers Beschreibung der Todesumstände, die 

wesentlich von der bis dahin transportierten Firz-

laff’sehen Darstellung abweicht,59 ist in einem Arti-

kel in der «tageszeitung» zusammengefasst, der zu-

gleich illustriert, wie sich Deutungen festschreiben, 

auch wenn sie in einem Roman präsentiert werden: 

«Als ihn in Neuengamme ein SS-Mann erkennt, der 

früher Ringrichter war, muss der zum ‚Muselmann’ 

abgemagerte Rukeli die SS-Leute trainieren und 

sich regelmässig von ihnen verprügeln lassen. Be-

vor er ganz totgeschlagen wird, schafft ihn das ille-

gale Lagerkomitee mit einem Trick ins Nebenlager 

Wittenberge. Dort sind die Bedingungen etwas bes-

ser, dafür trifft er den Kapo Cornelius wieder. Zum 

Gaudi der Häftlinge wird ein Kampf zwischen den 

beiden arrangiert, Cornelius verliert und erschlägt 

Rukeli mit dem Knüppel. Die wahre Todesursache 

ist eine der vielen neuen Fakten, die Repplinger zu-

tage fördert.»60 

Ausschlaggebend für Repplingers Neubewer-

tung der Ereignisse war eine Aussage Rudolf 

Landsbergers,61 der als Sinto in verschiedene Kon-

zentrationslager verschleppt wurde. 1969 gab er im 

Rahmen einer Zeugenvernehmung zu Straftaten im 

Konzentrationslager Neuengamme zu Protokoll: 

«Jetzt fällt mir ein, dass der Häftlingskapo Cor-

nelius Emil Boxer war. Eines Tages, etwa im Jahre 

1944, kam der Häftling Drollmann Rockeli [sic!] in 

das Lager Wittenberge. Er war auch Boxer und 

wurde von Cornelius zu einem Boxkampf herausge-

fordert. Olle hat den Kampf arrangiert. Bei diesem 

Kampf war Cornelius unterlegen. Darauf hat Cor-

nelius den Drollmann in seinem Arbeitskommando 

beim Aufschichten von Strohballen so schikaniert, 

dass er verstarb. Ich war selbst bei diesem Kom-

mando und habe dies mit angesehen. Ca. 1 km 

ausserhalb des Lagers wurden auf freiem Felde 

Strohhaufen aufgeschichtet. Als Drollmann dabei 

erschöpft umfiel, wurde er von Cornelius auf dem 

Strohhaufen mit einem Knüppel erschlagen. Ich  

habe selbst mitgeholfen, den toten Drollmann weg-

zutransportieren. Cornelius soll später die Angele-

genheit als Unfall hingestellt haben, ich weiss aber 

es stimmt, dass er den Drollmann buchstäblich tot-

geschlagen hat.»62 

Mit diesem Dokument liegt – abgesehen von 

den von der SS selbst veranlassten Eintragungen – 

erstmals eine schriftlich fixierte Quelle vor, die Aus-

kunft über die Todesumstände Johann Trollmanns 

gibt. Zugleich jedoch werfen die Angaben Rudolf 

Landsbergers zahlreiche weitere Fragen auf. Wann 

war Johann Trollmann aus Neuengamme in das 

Aussenlager Wittenberge überstellt worden? Wa-

rum verzeichnet das Totenbuch des KZ Neuen-

gamme, er sei am 9. Februar 1943 im Hauptlager ge-

storben? Auf welches Jahr ist der Tod Johann Troll-

manns zu datieren? Repplinger – dies verdeutlicht 

bereits das Zitat aus der «tageszeitung» – entschei-

det sich für zwei Wege, um die Widersprüche und 

Fragen aufzulösen: Zum einen beschreibt er einen 

Identitätstausch, den «das illegale Häftlingskomi-

tee» im KZ Neuengamme in der Nacht vom 8. zum 

9. Februar 1943 initiiert habe. Johann Trollmann 

habe den Namen, den Winkel und die Häftlingsnum-

mer eines Verstorbenen erhalten, sei dann einige 

Tage im Lager versteckt worden und kurz darauf un-

ter Mitwisserschaft lediglich einiger weniger Funk-

tionshäftlinge ins Aussenlager Wittenberge über-

stellt worden.63 Zum anderen datiert Repplinger Jo-

hann Trollmanns Tod auf das Jahr 1944, indem er 

schreibt, Trollmann habe nicht gegen Cornelius 

kämpfen wollen, da er angesichts der alliierten 

Bomber über Wittenberge im Sommer 1944 eine 

Chance gesehen habe, das KZ zu überleben.64 Erste-

res ist nicht unwahrscheinlich. Es ist verschiedent-

lich überliefert, dass Funktionshäftlinge im Kran-

kenrevier des KZ Neuengamme in Zusammenarbeit 

mit der Schreibstube zur Rettung einzelner, beson-

ders bedrohter Häftlinge Angaben in den Lagerakten 

fälschten und damit einen solchen Namens- bzw. 

Identitätstausch vomahmen.65 Inwieweit dies tat-

sächlich für Johann Trollmann zutrifft, der als ehe- 
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maliger Profiboxer bei den Bewachern möglicher-

weise nicht unbekannt war, muss jedoch offenblei-

ben. Als noch weniger gesichert erweist sich der von 

Repplinger gewählte Todeszeitpunkt im Sommer 

1944. Nach Rudolf Landsbergers vager Angabe 

(«etwa im Jahr 1944»)66 lässt sich nicht ausschlies-

sen, dass Johann Trollmann zwar in Wittenberge, 

aber doch bereits 1943 verstorben ist. Ungeachtet 

dieser Unklarheiten hat sich die Erzählung, dass Jo-

hann Trollmann 1944 im Aussenlager Wittenberge 

erschlagen worden sei, in der erinnerungskulturel-

len Rezeption inzwischen durchgesetzt. Die drei 

Stolpersteine in Erinnerung an ihn verweisen eben-

so auf das Jahr 1944 und den Ort Wittenberge wie 

z.B. das Programmheft und der Text des Theater-

stücks «Trollmanns Kampf - mer zikrales» oder die 

Gedenktafel, die 2011 an der Kreuzberger Sport-

halle «Johann Trollmann Boxcamp» angebracht 

wurde. 

Mit Rudolf Landsbergers Aussage liegt erst-

mals auch ein Dokument vor, das einen Hinweis auf 

einen von einem Funktionshäftling arrangierten 

Kampf zwischen Johann Trollmann und einem wei-

teren Funktionshäftling enthält. In den verschiede-

nen Narrationen der Lebensgeschichte kursieren 

hingegen Versionen von Kämpfen gegen SS-Ange-

hörige.67 In Repplingers Roman musste Johann 

Trollmann abends SS-Angehörige trainieren und 

gegen sie im Sparring antreten.68 Das vorliegende 

Material lässt zwar darauf schliessen, dass es gele-

gentlich, in der Regel von Funktionshäftlingen ar-

rangiert, Boxkämpfe zwischen Häftlingen im Häft-

lingslager des KZ Neuengamme gab und dass dabei 

mitunter auch Block- oder Kommandoführer der SS 

zusahen,69 diesbezügliche Quellenbelege im Zu-

sammenhang mit Johann Trollmann liegen hierfür 

aber – abgesehen von Rudolf Landsbergers Aussage 

– nicht vor. 

Die Deutungen, für die sich Repplinger sowohl 

hinsichtlich des Boxens im Konzentrationslager als 

auch in Bezug auf die genauen Umstände des Todes  

in seiner Romandarstellung entschieden hat, werden 

seither vielfach als gesicherte Fakten angesehen und 

als solche reproduziert. Zu erwarten ist, dass diese 

Narrationen auch in weiteren künstlerischen und 

pädagogischen Projekten aufgegriffen und fortge-

schrieben werden. 

«Wieder im Rampenlicht»70 

Dass zunehmend mehr an die Lebens- und Verfol-

gungsgeschichte Johann Trollmanns erinnert wird, 

ist für das erst in den 1980er-Jahren einsetzende Er-

innern an den Genozid an Sinti und Roma ohne 

Frage bedeutend. Firzlaffs Schwierigkeiten, für 

seine frühe Quellensammlung einen Verlag zu fin-

den, oder die erst 2003 erfolgte Rehabilitierung des 

Boxers spiegeln zugleich die Hürden und die Fort-

schritte dieses Erinnerns wider. 

Wohin jedoch bewegt sich die Erinnerung an 

den Genozid, wenn sie gleichsam auf eine Person 

fokussiert wird, wenn diese eine Lebensgeschichte 

als exemplarisch angesehen wird? Zumal wenn das 

Wissen über diese Person auf einer dünnen Quellen-

lage beruht und teils an stereotype Bilder vom «Zi-

geuner» anknüpft? 

Indem Johann Trollmann zur Identifikationsflä-

che stilisiert wird, wird die Erinnerung an die natio-

nalsozialistischen Massenverbrechen allzu schnell 

mit gegenwärtigem Antirassismus verknüpft. Ein 

solcher Schluss ist angesichts aktueller Diskriminie-

rungen und Verfolgungen von Roma in Europa si-

cher berechtigt. Auch ist es eine Binsenweisheit, 

dass Erinnerung bzw. der Bezug zur Vergangenheit 

immer von der Gegenwartsperspektive geprägt 

wird. Doch sollte zumindest der dargestellte päda-

gogische Impetus kritisch hinterfragt und analysiert 

werden, wie die Brücke zwischen Vergangenheit 

und Gegenwart geschlagen wird. Andernfalls be-

steht die Gefahr, nur mehr das widerständige Opfer 

als erinnemswert zu erachten. Und damit nur das 

Opfer, das für die Gegenwart – in teils fragwürdiger 

Weise – nützlich erscheint. 



 

154 Herold/Robel: Zwischen Boxring und Stolperstein 

Anmerkungen 

1  Frei nach: Niedersächsische Staatstheater Hannover 
GmbH, Schauspiel Hannover, Spielzeit 2009/10: Troll-
manns Kampf – mer zikrales, S. 34 f. Für den Untertitel 
wurde mit «mer zikrales» ein Ausdruck in Romanes ge-
wählt, der «Wir zeigen es!» bedeutet. 

2  Auskunft der Wehrmachtauskunftsstelle, 20.8.1986, abge-
druckt in Hans Firzlaff: knock-out. Die Tragödie eines 
Sinti-Boxers, Hannover 1997, S. 46. 

3 Nach Angaben des Bruders Ferdinand Trollmann; vgl. An-
hang am Protokoll der Aussagen von Ema Trollmann im 
Rahmen eines Entschädigungsantrags, 17.3.1986, Archiv 
des Niedersächsischen Verbands Deutscher Sinti, o. Sig. 

4 Zur Uneindeutigkeit der Quellenlage nicht nur hinsichtlich 
dieses Befundes siehe den Abschnitt «(Re-) Konstruktio-
nen». 

5 Als erster Beitrag erschien Hans Firzlaff: Trollmann 
siegte, in: Hannover Extra (1975), Nr. 42; vgl. Firzlaff: 
knock-out (Anm. 2), S. 138, 143. 

6 Claus Grote: Johann Trollmann, gen. Rukelie, gen. Gipsy. 
Eine Aussenseiterbiographie im deutschen Boxsport, in: 
Arnd Krüger/Bemd Wedemeyer (Hg.): Aus Biographien 
Sportgeschichte lernen. Festschrift zum 90. Geburtstag 
von Prof. Dr. Wilhelm Henze, Göttingen 2000, S. 177-
199; Knud Kohr/Martin Krauss: Kampftage. Die Ge-
schichte des deutschen Berufsboxens, Göttingen 2000. 

7 Schreiben des BDB v. 21.11.2003, Privatbesitz Manuel 
Trollmann. 

8 Vgl. M. Kurt Saygin: Manchmal kommen sie eben doch 
wieder ...,  

9 http://boxingpress.de/bp-inside-trollmann-spezial.htm, 
Zugriff: 25.6.2011; Bertram Job: Später Lorbeer. 60 Jahre 
nach seiner Ermordung wird ein deutscher Boxchampion 
zögerlich rehabilitiert, in: Neue Zürcher Zeitung, 
24.12.2003,  

10 http://www.nzz.ch/2003/12/24/sp/page-article9B5MC.html,  

11 Zugriff: 22.6.2011. 
12 Vgl. Interview mit IFCO-Geschäftsführer Mike Cloth, 

http://boxingpress.de/interview-mike-cloth.htm, Zugriff: 
22.6.2011. 

13 Detlef Hacke/Gerhard Pfeil: Leg dich, Zigeuner, in: Spie-
gel (2003), Nr. 49, S. 158-161. 

14 Sendung v. 21.11.2003, 22.30 Uhr. 
15 Michael Quasthoff: Gipsy Trollmann. Eine deutsche 

Boxgeschichte, in: Hattrick (1996), Nr. 1, S. 198-207, hier  
S. 203. 

16 Roger Repplinger: Leg dich, Zigeuner. Die Geschichte 
von Johann Trollmann und Tull Harder, Hamburg 2008. 

17 Arthur Heinrich: Tull Harder – Eine Karriere in Deutsch-
land, in: Gewerkschaftliche Monatshefte (1996), Nr. 7,  
S. 467^68. 

18 http://johann-trollmann.de, Zugriff: 25.6.2011. 
19 Produktion: Pinguin Studios, Regie: Eike Besuden; vgl. 

http://www.radiobremen.de/mediathek/index. 
html?id=049805, Zugriff: 24.6.2011. 

20 http://www.facebook.com/pages/Johann-Rukelie-Troll-
mann/267034826059, Zugriff: 25.6.2011, eingerichtet von 
dem italienischen User «paolo-andreozzi». Als «Johann 
Trollmann» existiert inzwischen auch ein deutsches Face-
book-Profil. 

21 Regie: Sabine Neumann, 2006/07,11 Min.; Trailer: 
http://inonemedia.de/de/projekte/kurzfilm/rukelie,  
Zugriff: 22.6.2011. 

19  Siehe Anm. 16. Ein Spielfilm-Projekt von Regisseur Car-
sten Fiebeler mit dem Titel «Trollmann» hingegen ist mo- 

mentan auf Eis gelegt; siehe  
http://www.spielfilm.de/kino/2987188/trollmann.html, 
Zugriff: 22.6.2011. 

20 «Trollmanns Kampf – mer zikrales» wurde im Ballhof I, 
der letzte Akt in der Kreuzkirche aufgeführt. Beide Auf-
führungsorte befinden sich in unmittelbarer Nähe des Jo-
hann-Trollmann-Weges. Ein früheres Theaterstück mit 
biografischer Bezugnahme auf Johann Trollmann ist «Z 
2001 – die Tinte unter meiner Haut» des in Mazedonien 
gegründeten Roma-Theaters «Pralipe». 

21  http://nurr.net, Zugriff: 25.6.2011. 
22  Ebd. 
23  Ebd. Siehe auch http://www.finten.org, Zugriff: 25.6. 

2011; 9841. Temporäres Denkmal für Johann Trollmann, 
in: die tageszeitung, Sonderbeilage, 9.6.2010; Projektprä-
sentation «Rukeli oder die Regeln des Respekts. Ge-
schichte(n) der Sinti in Hannover erzählen»,  
http://erinnerungundzukunft. de, Zugriff: 27.6.2011. 

24  http://bchanseat.de/archiv.html, Zugriff: 25.6.2011. 
25  Ehemals Tiefental, heute Johann-Trollmann-Weg. 
26  Fidicinstrasse 3. 
27  Romani Rose (Hg.): Der nationalsozialistische Völker-

mord an den Sinti und Roma, Heidelberg 1995; Romani 
Rose (Hg.): Der nationalsozialistische Völkermord an den 
Sinti und Roma. Katalog zur ständigen Ausstellung im 
Staatlichen Museum Auschwitz, Heidelberg 2003. 

28 Deutschlandradio Kultur: Rukeli Trollmanns zu später 
Sieg, 1.5.2011; Manuskript: http://www.dradio. de/down-
load/137577, Zugriff: 26.6.2011. 

29  Siehe die im Folgenden aufgeführten Quellenangaben. 
30  Hans Firzlafif distanziert sich später eindeutig von dieser 

Erzählung: «Die Benennung einer Strasse [sic!] oder eines 
Platzes nach Johann Trollmann wird zur Farce. Genauso 
wie die Bestäubung seines Körpers mit Mehl oder Puder.» 
(Hans Firzlaff: Zeitgemäss!, in: Guckloch [2004], Nr. 
234). Autoren, die sich ausdrücklich auf Firzlaff beziehen, 
schreiben die Narration des Weisspudems entsprechend 
nicht fort. 

31  Vollständig abgedruckt in Repplinger (Anm. 13), S. 166 f. 
32  Christian Eichler: Der Meisterboxer, den die Nazis zum 

Freiwild machten, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
27.12.2007, S. 25. Von einer «Karikatur eines arischen 
Faustkämpfers» schreiben Kohr/ Krauss (Anm. 6), S. 87. 

33 Martin Jungmann: Der Boxer, der nicht siegen durfte, in: 
Vorwärts, 2.2.2011. 

34 http://www.inonemedia.de/de/projekte/kurzfilm/rukelie, 
Zugriff: 22.6.2011. 

35  Pressemitteilung Nr. 3/2011 v. 6.1.2011; http://www.ber-
lin.de/ba-friedrichshainkreuzberg/aktuelles/pressemittei-
lungen/archiv/20110106.1015.325493.html, Zugriff: 22.6. 
2011. 

36 http://www.spätlese-rotundtrocken.de/PDF/Booklet_Trollmann.pdf, 
Zugriff: 20.6.2011. 

37  http://antizig.blogsport.de, Zugriff: 20.6.2011. 
37 Siehe die Projektbeschreibung unter  

http://www. fmten.org, Zugriff: 25.6.2011. 
39 9841 (Anm. 23). 
40 Dokumentation. Trollmanns Kampf – mer zikrales. Ein 

aussergewöhnliches Theaterprojekt, hg. v.d. Befähigungs-
initiative mer zikrales, Hildesheim 2010, S. 5. 

41  Ulrike Jureit: Opferidentifikation und Erlösungshoffnung, 
in: dies./Christian Schneider: Gefühlte Opfer. Illusionen 

http://boxingpress.de/bp-inside-trollmann-spezial.htm
http://www.nzz.ch/2003/12/24/sp/page-article9B5MC.html
http://boxingpress.de/interview-mike-cloth
http://johann-trollmann.de/
http://www.radiobremen.de/mediathek/index
http://www.facebook.com/pages/Johann-Rukelie-Trollmann/267034826059
http://www.facebook.com/pages/Johann-Rukelie-Trollmann/267034826059
http://inonemedia.de/de/projekte/kurzfilm/rukelie
http://nurr.net/
http://www.finten.org/
http://erinnerungundzukunft/
http://bchanseat.de/archiv.html
http://www.dradio/
http://www.inonemedia.de/de/projekte/kurzfilm/
http://antizig.blogsport.de/


 

Die Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus – «Beiträge», Heft 14 155 

der Vergangenheitsbewältigung, S. 7-103, hier S. 24f. 
42 Bettina Greiner: Verdrängter Terror. Geschichte und 

Wahrnehmung sowjetischer Speziallager in Deutschland, 
Hamburg 2010, S. 411-413. 

43  Jureit (Anm. 41), S. 36. 
44  Hacke/Pfeil (Anm. 10). Auf eindrückliche Weise ähnlich 

auch im Song «Trollmann» der Band «Spätlese»; siehe 
Booklet zur CD «Trollmann» (Anm. 36). 

45 http://www.spielfilm.de/kino/2987188/trollmann. html, 
Zugriff: 22.6.2011. 

46 Vgl. http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/olympics/de-

tail.php?content=persecution_athletes&lang=en, Zugriff: 6.6. 
2011. 

47 Stephane Bruchfeld/Paul A. Levine: Erzählt es euren 
Kindern. Der Holocaust in Europa, München 2000 (Origi-
nal: ... om detta mâ ni berätta, Stockholm 1998). 

48  So fand sich vor ihrer Überarbeitung, die 2011 erfolgte, in 
der Biografiemappe der Dauerausstellung der KZ-Ge-
denkstätte Neuengamme (S. 7) der Hinweis: «Johann Wil-
helm Trollmann liess sich sterilisieren, vermutlich weil er 
hoffte, dadurch der Inhaftierung und weiteren Verfolgung 
entgehen zu können.» 

49  Jungmann (Anm. 33). 
50  Vgl. Hansjörg Riechert: Im Schatten von Auschwitz. Die 

NS-Sterilisationspolitik gegenüber Sinti und Roma, Mün-
ster 1995, v. a. S. 23-93. 

51 Alte Meldekartei/MK II, Johann Trollmann, Stadtarchiv 
Hannover. 

52 Auffallend ist, dass in Aufsätzen über Johann Trollmann 
eher vorsichtig auf den Kontext der Sterilisationen zahl-
reicher Sinti und Roma verwiesen wird. Vgl. Michail 
Krausnick: «Gipsy» Trollmann und «Johnny» Bamberger. 
Zwei Meisterboxer, in: ders.: Wo sind sie hingekommen? 
Der unterschlagene Völkermord an den Sinti und Roma, 
Gerlingen 1995, S. 73-81, hier S. 79; Grote (Anm. 6); 
Kohr/ Krauss (Anm. 6); Quasthoff (Anm. 12). Äusserst 
vage äussert sich auch Firzlaff: knock-out (Anm. 2), S. 56. 

53  Repplinger (Anm. 13), S. 174. 
54  Vgl. Firzlaff: knock-out (Anm. 2), S. 53. Ebenso Biogra-

fiemappe Neuengamme (Anm. 48), S. 17-19. 
55  Firzlaff: knock-out (Anm. 2), S. 52. 
56 Krausnick (Anm. 52), S. 79; Grote (Anm. 6), S. 196; 

Kohr/Krauss (Anm. 6), S. 78. 
57  Hacke/Pfeil (Ànm. 10); Eichler (Anm. 32). 
58  Booklet zur CD «Trollmann» (Anm. 36). 
59  Repplinger (Anm. 13), S. 280-288. 
60  Ralf Lorenzen: Der Tänzer und das Frontschwein, in: die 

tageszeitung, 22./23./24.3.2008, S. 43. 

61  Entdeckt hatte das Dokument der Archivar der KZ-Ge-
denkstätte Neuengamme, Dr. Reimer Möller, 2006 bei der 
Durchsicht von Prozessakten. Zur quellenkritischen Inter-
pretation der Aussage Rudolf Landsbergers siehe Kathrin 
Herold/Yvonne Robel: Roma und Sinti im Konzentrati-
onslager Neuengamme. Eine Spurensuche, in: Die natio-
nalsozialistische Verfolgung Hamburger Roma und Sinti, 
hg. v. d. Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, 
Hamburg 2006, S. 103-114, hierS. 108f. 

62 Vernehmung des Zeugen Rudolf Landsberger durch die 
Landespolizeiinspektion Ingolstadt v. 6.10.1969, Bundes-
archiv, ZSTLIV 404 AR-Z 43/77. 

63  Repplinger (Änm. 13), S. 280-284. 
64  Ebd., S. 287f. 
65 Zur Widerstandspraxis des Namenstausches siehe Detlef 

Garbe: Selbstbehauptung und Widerstand, in: Wolfgang 
Benz/Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Ge-
schichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, 
Bd. 1: Die Organisation des Terrors, München 2005, S. 
242-257, hier S. 251. Speziell zu Aktionen des Na-
menstausches im KZ Neuengamme: Detlef Garbe: Edito-
rial, in: Beiträge zur Geschichte der nationalsozialisti-
schen Verfolgung in Norddeutschland 4 (1998), S. 7-17, 
hier S. 12f. 

66 Einige Aspekte im Bericht Rudolf Landsbergers deuten 
daraufhin, dass er sich mit der Jahresangabe 1944 in Be-
zug auf die Ereignisse in Wittenberge getäuscht haben 
könnte. Er wurde zwischen 1939 und 1945 in sechs ver-
schiedene Konzentrationslager verschleppt; zudem 
machte er seine Aussage erst ca. 25 Jahre nach den Ge-
schehnissen. 

67 «Einige Aussagen decken sich», weshalb dies «angehen 
mag», so formuliert es Hans Firzlaff eher vorsichtig; vgl. 
Firzlaff: knock-out (Anm. 2), S. 143. Johann Trollmann 
habe, mit Schnäpsen «gefuttert», gegen die stärksten sei-
ner Bewacher boxen und verlieren müssen, heisst es bei 
Krausnick; vgl. Krausnick (Anm. 52), S. 79. 

68  Repplinger (Anm. 13), S. 277 f. 
69  Vgl. die personengeschichtliche Sammlung Herbert 

Schemmel (von 1940 bis 1945 als «Lagerschreiber» Funk-
tionshäftling in der Schreibstube des KZ Neuengamme), 
Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Nachweise 
über Kämpfe zwischen Häftlingen und SS-Angehörigen 
im KZ Neuengamme sind nach den vorliegenden Quellen 
nicht bekannt. 

70  Albert Mehl: Wieder im Rampenlicht: Sinto-Boxer Rukeli 
Trollmann – Von den Nazis im KZ ermordet, in: Giessener 
Anzeiger, 24.3.2011,  
http://www.giessener-anzeiger.de/lokales/stadt-gies-
sen/nachrichten/10361225.htm, Zugriff: 24.6.2011. 

http://www.spielfilm.de/kino/2987188/trollmann
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/


 

156 Seybold/Staats: «In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt» 

Dokumentation 

Katja Seybold und Martina Staats 

«In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt» – Gedenkfeier und Kund-

gebung in der Gedenkstätte Bergen-Belsen am 27. Oktober 1979 zur 

Erinnerung an den Völkermord an den Sinti und Roma 

Am 27. Januar 2011 sprach mit dem niederländi-

schen Zoni Weisz erstmals ein Vertreter der Sinti 

und Roma vor dem deutschen Bundestag. Anlass 

war der Gedenktag für die Opfer der nationalsozia-

listischen Verfolgung. Dieser Auftritt eines Sinto 

im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung staat-

licher Erinnerungskultur bildet den vorläufigen Hö-

hepunkt eines langen Kampfes der Sinti und Roma 

in Deutschland um ihre Wahrnehmung und Aner-

kennung als Opfer eines rassenideologisch moti-

vierten Völkermords im Nationalsozialismus. 

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung und zu-

gleich eine wichtige Etappe im Prozess der 

Selbstorganisation der deutschen Sinti und Roma 

war die Kundgebung auf dem Gelände der Gedenk-

stätte Bergen-Belsen am 27. Oktober 1979. Mit die-

ser Veranstaltung erinnerten insgesamt rund 2’000 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter 500 

Sinti und Roma, organisatorisch unterstützt von der 

Gesellschaft für bedrohte Völker, an ihre Verfol-

gung im Nationalsozialismus und forderten zu-

gleich die Beendigung ihrer Diskriminierung und 

der Einschränkung ihrer Bürgerrechte ein. Es war 

die erste Kundgebung dieser Art und Grösse von 

Sinti und Roma in der Bundesrepublik Deutschland. 

Bergen-Belsen war nicht zufällig als Ort dieser 

Gedenkveranstaltung gewählt worden. Für viele 

Sinti und Roma war das Konzentrationslager Ber-

gen-Belsen die letzte Station eines langen Wegs 

durch nationalsozialistische Konzentrationslager 

gewesen.1 

Im Folgenden sollen Intentionen, Organisato-

ren und Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die 

Resonanz dieser Kundgebung in der Bundesrepu-

blik Deutschland dargestellt werden. 

Für die Dokumentation standen die Materialien 

aus dem Archiv der Gesellschaft für bedrohte Völ-

ker, Göttingen, und aus dem Archiv der Gedenk-

stätte Bergen-Belsen zur Verfügung.2 

Die Gedenkfeier und die Kundgebung  

in der Gedenkstätte Bergen-Belsen am  

27. Oktober 1979 

Das Anliegen der Sinti und Roma fand erst mit der 

professionelleren Unterstützung und Bürgerrechts-

arbeit der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) 

Gehör.3 «Das schnelle Anwachsen der GfbV seit 

1977 und die grösseren finanziellen und personellen 

Möglichkeiten, die Erfahrungen der Kampagnen für 

Indianer, der wachsende Medienwiderhall haben 

uns ermutigt, das Problem endlich in Angriff zu 

nehmen. [...] Es war unsere Strategie, diese Miss-

stände systematisch an die Öffentlichkeit zu brin-

gen, dabei aber getreu unserem Prinzip die Betrof-

fenen zu Wort kommen zu lassen. [...] Seit März 

1979 begannen die Initiativen der GfbV für Sinti 

und Roma (durch die amerikanische Serie ‚Holo-

caust’ war für uns überraschend über Nacht ein ganz 

anderes Bewusstsein in Deutschland entstanden).»4 

Diese erste Kundgebung sollte «zum Gedenken 

an die Vernichtung von mindestens 500’000 deut-

schen und europäischen Zigeunern im Dritten 

Reich»5 stattfinden. Vorangegangen war eine im 

März 1979 mit einer gemeinsamen Konferenz der 
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Roma-Welt-Union,6 des Verbandes Deutscher Sinti 

und der Gesellschaft für bedrohte Völker gestartete 

«Kampagne für Bürgerrechte und moralische und 

materielle Rehabilitierung deutscher und europäi-

scher Sinti und Roma»7. Sie umfasste öffentliche 

Informationsveranstaltungen in Göttingen und beim 

Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg, 

aber auch symbolische Aktionen wie Kranznieder-

legungen am Mahnmal für die Opfer der national-

sozialistischen Gewaltherrschaft an der Frankfurter 

Paulskirche.8 

Ende September 1979 fand in Göttingen ein 

letztes Vorbereitungstreffen der drei veranstalten-

den Organisationen statt. Zu diesem Zeitpunkt wur-

den als Redner Vertreter deutscher und europäi-

scher Roma, der Bundesregierung, «der politischen 

Parteien, der beiden grossen Kirchen, der jüdischen 

Gemeinschaft der Bundesrepublik, der Gewerk-

schaften, des Deutschen Städtetages, des Bauern-

verbandes und von ‚amnesty international» erwar-

tet.9 

Innerhalb von Bürgerrechtsbewegungen und 

politisch links orientierten Organisationen fand die 

Veranstaltung eine breite Unterstützung. Zur Teil-

nahme an der Kundgebung riefen auf: die Aktions-

gemeinschaft Unabhängiger Deutscher (AUD), die 

Aktion Sühnezeichen, die Arbeitsgruppe Sozialisti-

sches Büro, die Bunte Liste Hamburg, die Deut-

schen Jungdemokraten, der Deutsche Koordinie-

rungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische 

Zusammenarbeit (DKR), die Freie Jüdische Stim-

me, die Grüne Aktion Zukunft (GAZ), die Humani-

stische Union, die Jungsozialisten, die Liga für 

Menschenrechte, terre des hommes, der Versöh-

nungsbund sowie «Die Grünen» aus Bremen.10 

Im Einladungstext zur Gedenkfeier und Kund-

gebung wurden die Anerkennung der «Zigeuner»  

als Verfolgte des Nationalsozialismus sowie ihre 

anhaltende Diskriminierung in den Mittelpunkt ge-

stellt: «Der Holocaust an den Zigeunern ist 34 Jahre 

lang unterschlagen worden. Auschwitz bleibt unbe-

wältigt, solange wir uns der Tatsache des Völker-

mordes an mehr als einer halben Million Zigeunern 

nicht stellen. Wiedergutmachung und Vergangen-

heitsbewältigung bleiben unglaubwürdig, solange 

sie nicht auch der Vernichtung der deutschen und 

europäischen Zigeuner im Dritten Reich Rechnung 

tragen. Solange dauern auch Diskriminierung und 

Rassismus an. Nach wie vor werden deutsche Zi-

geuner aus unserer Gemeinschaft ausgeschlossen, 

werden sie von unseren Campingplätzen verjagt, 

wird vielen von ihnen die deutsche Staatsbürger-

schaft vorenthalten, setzen Behörden das Recht der 

Zigeuner auf Freizügigkeit ausser Kraft, werden Zi-

geuner kriminalisiert, werden Sonderbestimmungen 

gegen sie erlassen.»11 

Sinti und Roma waren nicht Teil der bundesre-

publikanischen Erinnerungskultur. Ihre Verfolgung 

und Ermordung in der NS-Zeit wurde von deutschen 

Behörden nicht als «rassisch» begründet anerkannt 

und daher erhielten sie kaum Entschädigungslei-

stungen. In der deutschen Nachkriegsgesellschaft 

wurde wenig Anteil an ihrem Schicksal genommen. 

«Wir hatten keine Lobby. Weder national noch in-

ternational. Deswegen hatte die Bundesrepublik 

auch keine Notwendigkeit gesehen, sich mit diesem 

Teil der Geschichte auseinander zu setzen.»12 In der 

Bundesrepublik Deutschland wurde bis in das Jahr 

1963 nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs aus 

dem Jahr 1956 die Verfolgung der Sinti und Roma 

als kriminalpräventive Massnahme legitimiert. 

Auch in der Deutschen Demokratischen Republik 

wurde das Schicksal der Sinti und Roma verschwie- 



158 Seybold/Staats: «In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt» 

 

5 6 7 8 

gen, sie wurden ebenfalls nicht als Opfer aner-

kannt.13 

Die Veranstaltung in der Gedenkstätte Bergen-

Belsen stand unter dem Motto «In Auschwitz ver-

gast, bis heute verfolgt». Mit diesem Titel war zu-

vor am 1. September 1979 in einer Auflage von 

13’000 Exemplaren eine von der Gesellschaft für 

bedrohte Völker herausgegebene Publikation er-

schienen, die die Diskriminierung und Verfolgung 

der Sinti und Roma thematisierte.14 Unter den Au-

torinnen und Autoren der mehr als 20 Beiträge fin-

den sich auch sechs Sinti und Roma. 

An der Kundgebung in Bergen-Belsen am 27. 

Oktober 1979 nahmen ca. 2‘000 Menschen teil, dar-

unter etwa 500 Sinti und Roma aus zwölf europäi-

schen Staaten.15 Die Veranstaltung begann um 

14.30 Uhr mit einem kurzen Gedenkmarsch zum 

Obelisken, an dem Kranzniederlegungen erfolgten 

und Ansprachen gehalten wurden. Auch Vertrete-

rinnen und Vertreter anderer Opfergruppen waren 

nach Bergen-Belsen gekommen, darunter Homose-

xuelle, deren Verfolgungsschicksal im Nationalso-

zialismus ebenfalls lange Zeit keine Beachtung ge-

funden hatte. 

Ansprachen hielten der Präsident der internatio-

nalen Romani-Union, Dr. Jan Cibula, Tilman Zülch 

für die Gesellschaft für bedrohte Völker, die Präsi-

dentin des Europäischen Parlaments, Simone Veil, 

der Präsident des Verbandes Deutscher Sinti, Vin-

zenz Rose, der Parlamentarische Staatssekretär im 

Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, 

Björn Engholm, der Bergen-Belsen-Überlebende 

Alfred Steinbach, als Synodenmitglied der Evange-

lischen Kirche in Deutschland (EKD) Bischof Dr. 

Friedrich Hübner, der Vorsitzende der Jüdischen 

Gemeinde zu Berlin, Heinz Galinski (seine Anspra- 

che wurde verlesen), der niedersächsische Innenmi-

nister Wilfried Hasselmann, der Vorsitzende der 

deutschen Sektion von amnesty international, Prof. 

Dr. Walter Hirsch, Delphine Brox, Abgeordnete der 

«Grünen» in der Bremischen Bürgerschaft, Pater 

Jean-Bertrand Bary, «Mouvement contre le racisme 

et pour l’amitié entre les peuples»16, der Kieler 

Oberbürgermeister und Präsident des Deutschen 

Städtetages, Günther Bantzer, sowie Vertreterinnen 

und Vertreter der Roma aus dem In- und Ausland. 

Klaus Norbert Herzog vom Verband Deutscher 

Sinti moderierte die Kundgebung. Ankündigungs-

plakate zur Veranstaltung waren bundesweit verteilt 

worden. Während der Kundgebung wurden u.a. fol-

gende Plakate gezeigt. «Stop Diskriminierung und 

Rassismus», «ROM = Mensch. Alle Menschen sind 

gleich viel Wert», «Schluss mit Polizeirazzien. Un-

gehindertes Reisen für alle Roma», «Vernichtung 

der Akten der Landfahrerzentrale?», «Endlich Wie-

dergutmachung. Angemessene Renten für die Op-

fer». 

Die Ansprachen 

Als erster Redner sprach der Präsident der 1978 in 

Genf gegründeten internationalen Romani-Union, 

Dr. Jan Cibula.17 Er forderte «konkrete Taten: mo-

ralische und materielle Entschädigung». Er sprach 

sich dafür aus, die Entschädigungsgelder erstens für 

die Opfer, zweitens für die Vermittlung der Roma-

Kultur in Bildungseinrichtungen, Museen und Kul-

turzentren und drittens für Organisationen der Sinti 

und Roma zu verwenden. Er bemängelte die feh-

lende Gedenkkultur zur Erinnerung an die Sinti und 

Roma an Orten ihrer Verfolgung und im Vergleich 

zum Gedenken an die Verfolgung der Juden. «Wenn 
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man die Konzentrationslager besichtigt, fällt auf, 

dass Zigeuner als Opfer nicht entsprechend erwähnt 

oder geehrt wurden. [...] Wir sahen die Verfolgung 

der Juden im bekannten Film ‚Holocaust’. [...] Wer 

schreibt über den Holocaust an den Roma?»18 

Cibula forderte die Sinti und Roma dazu auf, aktiv 

zu werden, sich Gehör zu verschaffen und ihr 

Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.19 

Tilman Zülch (GfbV) rief die Deutschen auf, 

nach 34 Jahren den Holocaust an den Sinti und 

Roma endlich zur Kenntnis zu nehmen.20 Darüber 

hinaus verlangte er, dass «die ständigen Polizeiak-

tionen und Razzien gegen Zigeuner und die Vertrei-

bungen von Platz zu Platz und Stadt zu Stadt aufhö-

ren.»21 Des Weiteren sprach er über die Verantwor-

tung gegenüber den nachfolgenden Generationen 

der Sinti und Roma; ihnen solle es ermöglicht wer-

den, «sich gleichberechtigt und nach ihren Wün-

schen mit allen Völkern Europas zu entwickeln.»22 

Simone Veil, die im April 1945 im Alter von 17 

Jahren als jüdische Deportierte in Bergen-Belsen 

befreit worden war,23 kehrte 1979 anlässlich der 

Kundgebung zum ersten Mal nach Bergen-Belsen 

zurück. Noch vor ihrem offiziellen Antrittsbesuch 

in Deutschland nahm sie in ihrer Funktion als Prä-

sidentin des Europäischen Parlaments – ein Amt, 

das sie von 1979 bis 1982 bekleidete – an der Kund-

gebung teil.24 In ihrer viel beachteten Rede schil-

derte die Juristin zunächst ihre Erfahrungen als KZ- 

Häftling in Bergen-Belsen. Sie sprach über die Er-

fahrungen und Erinnerungen, die sie mit den Sinti 

und Roma teilt und über die daraus resultierende 

Solidarität. «Wir waren zusammen unter den Ster-

benden, wir sind heute hier zusammen als Überle-

bende. Man hat mich gefragt, warum ich heute nach 

Bergen-Belsen gekommen sei. Wie kann man sich  

vorstellen, dass ich nicht kommen würde, dass ich 

nicht hier unter Ihnen sein würde, wenn Sie mich 

darum gebeten haben, hier meine Stimme der Ihri-

gen hinzuzufügen, wenn man weiss, dass wir zu-

sammen gelitten haben, dass wir zusammen unsere 

Toten beweint haben, die in den Krematorien ver-

brannt wurden.»25 

Mit ihrer Anwesenheit bei der Gedenkfeier 

wolle sie ihre uneingeschränkte Solidarität gegen-

über den Sinti und Roma und allen NS-Opfern zei-

gen.26 Simone Veil bezeichnete den Kampf der Sinti 

und Roma um Anerkennung als NS-Opfer als 

Kampf für die Menschenrechte. Sie rief zu mehr To-

leranz in der Gesellschaft und zum Kampf für die 

Anerkennung der Menschenrechte und für die Ver-

teidigung von Minderheiten auf und bezog sich da-

mit auf eines der Ziele der Arbeit des Europäischen 

Parlaments.27 

31 Jahre nach dieser Rede erhielt Simone Veil 

im Jahr 2010 den Europäischen Bürgerrechtspreis 

der Sinti und Roma mit der Begründung, dass sie 

«sich als Erste gesellschaftlich und politisch für die 

Anerkennung der Opfer des nationalsozialistischen 

Völkermordes an Sinti und Roma einsetzte.»28 Des 

Weiteren betonte Romani Rose in seiner Laudatio, 

dass mit «dieser ersten europäischen Gedenkkund-

gebung und Simone Veils eindrucksvoller Rede [...] 

das öffentliche Bewusstsein für das Verfolgungs-

schicksal und das Leiden der Minderheit in der Zeit 

des Nationalsozialismus geschaffen» worden sei. 

«Ohne die durch ihren Einsatz und ihre Funktion er-

zielte, grosse öffentliche Wirkung hätte sich der 

Verlauf der weiteren politischen Arbeit für die Sinti 

und Roma kaum derart erfolgreich gestalten kön-

nen.»29 

Als vierter Redner sprach Vinzenz Rose, Vor-

sitzender des Verbandes Deutscher Sinti. Er ver- 
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glich die Praxis der Wiedergutmachung an den «Zi-

geunern» mit einer zweiten Verfolgung. Er forderte 

die Bundesregierung auf, den Tatbestand des Völ-

kermords analog zu dem an den Juden endlich an-

zuerkennen. Rose unterstrich die Bedeutung der 

Gedenkveranstaltung an einer historischen Stätte 

auf deutschem Boden.30 

Als Vertreter der Bundesregierung versprach 

der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesmi-

nisterium für Bildung und Wissenschaft, Björn 

Engholm, sich dafür einzusetzen, an Sinti und 

Roma als NS-Opfer zu erinnern, Anstösse «zum 

Abbau der täglichen [...] Diskriminierung» und zur 

Anerkennung ihrer eigenständigen Kultur sowie 

praktische Hilfen für Bildungsarbeit für die Kinder 

zu geben, die Fragen der individuellen Entschädi-

gung neu zu überdenken und Lösungen bei der An-

erkennung der deutschen Staatsangehörigkeit zu 

finden.31 

Der Bergen-Belsen-Überlebende Alfred Stein-

bach stellte anschliessend fest, dass «zum ersten 

Mal nach der Befreiung, zum ersten Mal nach 34 

Jahren von der politischen Seite durch Erscheinen 

von Politikern und Frau Simone Veil, der Präsiden-

tin des Europaparlamentes, das Unrecht, das die 

Nazis an uns Sinti begangen haben, anerkannt 

wird.»32 

Als Vertreter der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) sprach der Bischof für den 

Sprengel Holstein-Lübeck, Dr. Friedrich Hübner. 

Er betonte die Mitschuld der Christen an der Ver-

folgung der Sinti und Roma und die nun bestehende 

Chance, allen Menschen zu ermöglichen, die Men-

schenrechte in Anspruch zu nehmen und in Würde 

zu leben.33 

Die Rede des Vorsitzenden der Jüdischen Ge-

meinde zu Berlin, Heinz Galinski, der wie Simone 

Veil im KZ Bergen-Belsen befreit worden war, 

wurde wegen seiner durch die Schabbat-Ruhe be- 

gründeten Abwesenheit verlesen. Heinz Galinski 

erinnerte an «die Tatsache, dass Juden wie Zigeuner 

Minderheiten sind. Dies macht sie zu Zielgruppen 

des Fremdenhasses und der auf ihm beruhenden 

Vorurteile [,..].»34 Des Weiteren betonte er, dass die 

jüdische Gemeinschaft in das öffentliche Leben der 

Bundesrepublik Deutschland integriert sei und ihre 

Identität von der Umwelt respektiert werde – dies 

sei ein «erheblicher Unterschied gegenüber der Si-

tuation der Zigeuner».35 

Wilfried Hasselmann, für die Gedenkstätte Ber-

gen-Belsen zuständiger niedersächsischer Innenmi-

nister und stellvertretender Ministerpräsident des 

Landes Niedersachsen, hatte erst nach der Zusage 

Simone Veils eingewilligt, als Redner teilzuneh-

men.36 In seiner Ansprache versprach er, Hilfe sei-

tens des niedersächsischen Ministeriums zu leisten, 

wenn es um die Vermittlung des Verfolgungs-

schicksals der Sinti und Roma in Schulen gehe.37 Er 

bekundete zudem, Massnahmen gegen die Woh-

nungsnot der Sinti und Roma ergreifen zu wollen.38 

Weitere Reden hielten Prof. Dr. Walter Hirsch, 

Vorsitzender von amnesty international, Delphine 

Brox, Abgeordnete der «Grünen» in der Bremi-

schen Bürgerschaft, Pater Jean-Bertrand Bary, 

«Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 

entre les peuples», und Günther Bantzer, Oberbür-

germeister der Stadt Kiel und Präsident des Deut-

schen Städtetages.39 

Grussbotschaften gingen u.a. vom Vorsitzen-

den der SPD, Willy Brandt, dem Bundesvorsitzen-

den der Freien Demokratischen Partei, Hans Diet-

rich Genscher, dem Vorsitzenden des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes, Heinz-Oskar Vetter, der 

Bundestagsabgeordneten Helga Schuchardt, Pastor 

Martin Stöhr vom Deutschen Koordinierungsrat der 

Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammen- 
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arbeit (DKR) und den Homosexuellen Aktions- und 

Arbeitsgruppen aus Hannover, Hamburg, Bremen, 

Göttingen und Berlin ein. 

Die Resonanz auf die Gedenkfeier und 

die Kundgebung in Bergen-Belsen 

Die Veranstaltung in Bergen-Belsen fand nationale 

und internationale Aufmerksamkeit. Rundfunk, 

Fernsehen und Presse berichteten umfangreich.40 

Der «General-Anzeiger» (Bonn) titelte «Zigeuner 

kämpfen um ihr Recht» und sprach von «einer gros-

sen Versammlung von Zigeunern aus Europa».41 

Andere Zeitungen betonten die Bedeutung der An-

wesenheit von Simone Veil als «Zeugnis der Soli-

darität mit Zigeunern».42 In der Wochenzeitung 

«DIE ZEIT»43 merkte Viola Roggenkamp in ihrem 

Artikel «Sie warten noch immer auf ihr Recht» an, 

dass Sinti und Roma keine Wiedergutmachung be-

kommen hätten, da bei ihnen im Gegensatz zu den 

jüdischen Häftlingen «der Druck aus dem Ausland 

fehlte». Eindringlich schilderte sie den anhaltenden 

Rassismus, den die Sinti und Roma in der Bundes-

republik auch 1979 noch erlebten. Zudem konsta-

tierte Roggenkamp: «Es gab viel Grussworte. Mehr 

schriftliche als mündliche. Nur wenige der Eingela-

denen waren gekommen.» Sie listete die Namen auf 

und endete mit der Bemerkung, dass kein offizieller 

Vertreter der Stadt Bergen gekommen sei. Die Prä-

senz von Simone Veil hingegen, so Roggenkamps 

Beobachtung, «war für die anwesenden Sinti und 

Roma [...] mehr als nur eine eindrucksvolle Geste.» 

Die Veranstalter der Gedenkveranstaltung zo-

gen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz unter 

dem Titel «Wiedergutmachung für Zigeuner» am 2. 

November 1979 ein positives Resümee. Durch die 

Teilnahme der Präsidentin des Europäischen Parla-

ments, Simone Veil, habe die Gedenkfeier eine eu-

ropäische Dimension erhalten. «Die veranstalten-

den Verbände begrüssen 

• dass durch Berichterstattung über die Gedenk-

feier in Bergen-Belsen der Tatbestand des Geno-

cids und der fortdauernden Diskriminierung an 

den deutschen und europäischen Zigeunern end-

lich einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde 

• dass weiter einige der zentralen Forderungen des 

von den drei Verbänden gemeinsam vorgelegten 

Memorandums zur Verbesserung der Situation 

der Sinti und Roma in Presse, Funk und Fernse-

hen Erwähnung fanden 

• dass der offiziell beauftragte Vertreter der Bun-

desregierung eine grosszügige Lösung der Staats-

bürgerschaftsfrage deutscher Zigeuner sowie eine 

Wiederaufnahme der Wiedergutmachung in Aus-

sicht stellte […].»44 

Am selben Tag übergab eine sechsköpfige De-

legation der internationalen Romani-Union im Bun-

deskanzleramt in Bonn ein von den beteiligten Ver-

bänden (Gesellschaft für bedrohte Völker, Roma-

Welt-Union und Verband Deutscher Sinti) formu-

liertes Memorandum.45 Darin wurde von der Bun-

desregierung die Anerkennung des Tatbestands des 

nationalsozialistischen Völkermords an den Sinti 

und Roma mit der daraus resultierenden Verpflich-

tung gefordert, eine besondere Verantwortung für 

die Überlebenden zu übernehmen und neben der Er-

füllung individueller Wiedergutmachungsansprü-

che auch eine pauschale Entschädigungsleistung in  
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Form eines Stiftungsfonds für die nachfolgenden 

Generationen zur Verfügung zu stellen.46 Ferner 

wurde die Bundesregierung aufgefordert, unrecht-

mässig entzogene deutsche Staatsbürgerschaften 

zurückzugeben und diskriminierende behördliche 

Vorschriften (z.B. Verbote der Benutzung öffentli-

cher Campingplätze) sofort aufzuheben.47 

Dieses Memorandum, von dem 40‘000 Exem-

plare versandt und 15‘000 als Plakate verbreitet 

wurden, hatten u.a. auch 48 Bundestagsabgeordnete 

und Personen des öffentlichen Lebens, insbeson-

dere Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler, sowie 

weitere Organisationen unterzeichnet.48 

Eine weitere viel beachtete und unter dem Ein-

druck der Veranstaltung in Bergen-Belsen im Okto-

ber 1979 stehende Aktion war der von zwölf Sinti 

zu Ostern 1980 in der KZ-Gedenkstätte Dachau 

durchgeführte Hungerstreik, dessen Ziel es war, den 

Völkermord an den Sinti weiter in das Bewusstsein 

der deutschen Bevölkerung zu bringen und vom 

bayerischen Innenministerium Informationen über 

den Verbleib der Akten des Reichssicherheitshaupt-

amtes zu erhalten.49 Laut Romani Rose hatte die Ge-

denkveranstaltung in Bergen-Belsen «den Erfolg 

des demonstrativen Hungerns von uns 13 [sic!] Sinti 

in Dachau mitbestimmt.»50 

Wenige Monate nach dem Hungerstreik er-

schien die von der Gesellschaft für bedrohte Völker 

und dem Verband Deutscher Sinti veröffentlichte 

Dokumentation «Sinti und Roma im ehemaligen 

KZ Bergen-Belsen am 27. Oktober 1979».51 Ro-

mani Rose appellierte im Vorwort dieser Dokumen-

tation, über das persönliche Schicksal hinaus die 

Sinti und Roma als ein gemeinsames Volk mit der 

gemeinsamen NS-Verfolgung in den Vordergrund 

zu stellen: «Das heisst, dass nicht wie in der Ver-

gangenheit jeder einzelne nur sich und seine Familie  

zu verteidigen bereit ist, sondern, dass wir endlich 

begreifen, dass wir ein Volk sind, und dass erst das 

Unrecht gegen uns ein Ende haben wird, wenn wir 

alle zusammen dagegen vorgehen.»52 

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung empfing 

der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt am 

17. März 1982 eine Delegation des kurz zuvor ge-

gründeten Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. 

Die von ihm geführte Bundesregierung erkannte 

erstmals an, dass es sich bei den nationalsozialisti-

schen Verbrechen an den Sinti und Roma um Völ-

kermord handelte. 

Auch auf die Gestaltung des Erinnerungsortes 

Bergen-Belsen hatte die Kundgebung von 1979 

Auswirkungen: Im Jahr 1981 wurde die Inschriften-

wand des internationalen Mahnmals um eine zu-

sätzliche Tafel zur Erinnerung an die Opfer der Sinti 

und Roma ergänzt.53 Romani Rose hatte Wilfried 

Hasselmann als den zuständigen Innenminister des 

Landes Niedersachsen um die Anbringung der Ta-

fel gebeten.54 Die Inschrift lautet: «IN TIEFER 

TRAUER UND TIEFER EHRFURCHT / GEDEN-

KEN WIR SINTI (ZIGEUNER) / DER OPFER 

UNSERES VOLKES. / DURCH IHREN GE-

WALTSAMEN TOD / SIND SIE DEN LEBEN-

DEN MAHNUNG / ZUM WIDERSTAND GE-

GEN DAS UNRECHT.»55 

An der Weihe der Gedenktafel durch den Hil-

desheimer Bischof Heinrich Maria Janssen am 12. 

September 1982 nahmen ca. 2’000 Personen teil. 

Redner war Romani Rose als Vorsitzender des Zen-

tralrats der Sinti und Roma. Im Bericht der «Han-

noverschen Allgemeinen Zeitung» vom 14. Sep-

tember 1982 heisst es: «Die Inschrift, die im ver-

gangenen Jahr von der niedersächsischen Landesre-

gierung angebracht wurde, gilt 37 Jahre nach  
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Kriegsende als der erste offizielle Schritt, sich der 

Opfer zu erinnern.»56 

Die Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte 

Bergen-Belsen am 27. Oktober 1979 ist hinsichtlich 

des Verfolgungsschicksals der Sinti und Roma Teil 

der Erinnerungskultur und -politik in der Bundesre-

publik Deutschland und durch die Internationalität 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der 

breiten Berichterstattung auch in Europa. Aktuelle 

Anliegen und Forderungen der Sinti und Roma 

wurden an einem historischen Ort mit ihrem Ver-

folgungsschicksal in der NS-Zeit verknüpft und le-

gitimiert. In Bergen-Belsen entwickelte sich die 

Gedenk- und Erinnerungskultur der Sinti und Roma 

 

weiter. Die Veranstaltung an einem der Orte ihrer 

Verfolgung und Ermordung in der NS-Zeit konnte 

von der Öffentlichkeit – insbesondere aufgrund der 

Anwesenheit von Simone Veil – nicht ignoriert wer-

den und schuf so bessere Voraussetzungen zur 

Durchsetzung der Bürgerrechte von Sinti und Roma. 

«Unsere gemeinsame Gedenkveranstaltung im 

ehemaligen KZ Bergen-Belsen im Jahr 1979 war 

eine wichtige Station unserer Bürgerrechtsbewe-

gung. Erstmals wurde im Beisein politischer Reprä-

sentanten wie Simone Veil unserer Opfer gedacht 

und eine öffentliche Diskussion über die nationalso-

zialistischen Verbrechen an den Sinti und Roma in 

Gang gesetzt, die mit dazu beigetragen hat, dass der 

Völkermord 1982 durch Bundeskanzler Helmut 

Schmidt erstmals politisch anerkannt wurde», be-

wertete Romani Rose die Bedeutung der Veranstal-

tung.57 

Zur Bildserie 

Die hier präsentierten Aufnahmen stammen aus ei-

ner 126 Schwarz-Weiss-Fotos umfassenden Serie 

von Uschi Dresing aus Detmold.58 Die Veröffentli-

chung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Fo-

tografin. Die Angaben zu den abgebildeten Personen 

wurden aus der Publikation «In Auschwitz vergast, 

bis heute verfolgt»59 übernommen. 

1 Plakat zur Ankündigung der Gedenkveranstal-

tung. Ausschnitt. 

2 Die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer tref-

fen an der Inschriftenwand ein. 

3 Simone Veil bei ihrer Ankunft in der Gedenkstätte 

Bergen-Belsen. 

4 Vinzenz Rose, Vorsitzender des Verbandes Deut-

scher Sinti, begrüsst Simone Veil. 
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18 Simone Veil, Präsidentin des Europäischen Par-

laments, Überlebende des Konzentrationslagers 

Bergen-Belsen. 

19 Simone Veil während ihrer Ansprache (links der 

Übersetzer Dr. Klaus Geiger aus Göttingen). 

20 Presse-, Rundfunk- und Fernsehreporter. 

21 Simone Veil am Rednerpult. Links Klaus Nor-

bert Herzog, in der vorderen Reihe sitzend von 

links Vinzenz Rose und Wilfried Hasselmann. 

22 Schwedische Roma mit Simone Veil (rechts). 

23 Plakate mit Forderungen der Sinti und Roma. 

24 Klaus Norbert Herzog (links), Wilfried Hassel-

mann (Mitte) und der Sinto Josef Schopper, 

Fürth (rechts). 

25 Plakate mit Forderungen der Sinti und Roma an 

der Inschriftenwand. Ausschnitt. 

26 Wilfried Hasselmann, niedersächsischer Innen-

minister und stellvertretender Ministerpräsident 

des Landes Niedersachsen, während seiner An-

sprache. 

27 Plakate mit Forderungen der Sinti und Roma an 

der Inschriftenwand. Ausschnitt. 

28 Delphine Brox, Abgeordnete der «Grünen» in 

der Bremischen Bürgerschaft. 

29 Gedenkkranz der Bremer Sinti. 

Anmerkungen 

1 In das Konzentrationslager Bergen-Belsen kamen ab 1944 
Sinti und Roma, mindestens 600 von ihnen sind namentlich 
bekannt. Die meisten von ihnen, darunter viele Kinder, hat-
ten bereits mehrere Jahre der Verfolgung und andere Kon-
zentrationslager, insbesondere Auschwitz-Birkenau, Mittel-
bau-Dora, Ravensbrück und Mauthausen, überlebt. Zu den 
grössten Gruppen zählten die deutschen und österreichi-
schen Sinti und die ungarischen Roma. Vgl. dazu den Flyer 
«Sinti und Roma», hg. v. d. Stiftung niedersächsische Ge-
denkstätten, Text/Redaktion: Christian Römmer, Hannover 
2011; Bergen-Belsen. Kriegsgefangenenlager 1940-1945, 
Konzentrationslager 1943-1945, Displaced Persons Camp 
1945-1950. Katalog der Dauerausstellung, hg. v. d. Stiftung 
niedersächsische Gedenkstätten, Göttingen 2009, hier ins-
besondere S. 274-275. 

2 Im Archiv des Dokumentations- und Kulturzentrums Deut-
scher Sinti und Roma in Heidelberg ist kein Aktenbestand 
zu der Gedenkfeier vorhanden. 

3 Die Gesellschaft für bedrohte Völker definiert sich selbst als 
«Menschenrechtsorganisation für verfolgte ethnische, rassi- 
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sche und religiöse Minderheiten.» Vgl. Einladung zur Ge-
denkfeier und Kundgebung am 27.10.1979, Archiv der 
Gesellschaft für bedrohte Völker (AGfbV). «Ohne die Un-
terstützung der Gesellschaft für bedrohte Völker wäre es 
nicht möglich gewesen, den in der deutschen Nachkriegs-
gesellschaft jahrzehntelang verdrängten und verleugneten 
Holocaust an den Sinti und Roma öffentlich zu machen.» 
Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher 
Sinti und Roma, an die Gesellschaft für bedrohte Völker, 
zit. nach Pressemitteilung der Gesellschaft für bedrohte 
Völker, 19.12.2008, 
http://www.gfbv.de/pressemits.php7monat=12&jahr= 
2008&backlink=pressemits_archiv.php,  
Zugriff: 6.8. 2011. 

4 Gesellschaft für bedrohte Völker, Arbeitsbericht 1978/79, 
Februar 1978 bis November 1979, Arbeit für Roma und 
Sinti (Zigeuner), S. 11, AGfbV. 

5 Gesellschaft für bedrohte Völker, Einladung zur Presse-
konferenz am 2.11.1979, Göttingen, Restaurant «Am Tul-
penfeld», AGfbV. 

6 Auf dem 2. Weltkongress der Roma 1978 in Genf wurde 
die internationale Romani-Union als Dachorganisation 
mit einem Präsidium gegründet. «Im März 1979 wurde sie 
bei der UNO als Nation mit konsultativem Status einer 
‚nicht regierungsgebundenen Organisation anerkannt.» 
Michael Klein: Wieder gelesen: Dokumentation der Ge-
denkkundgebung in Bergen-Belsen 1979, in: Antiziganis-
muskritik (2010), Nr. 2, S. 6-8, hier S. 7. 

7 Gesellschaft für bedrohte Völker, Einladung zur Presse-
konferenz am 2.11.1979 (Anm. 5). 

8 Vgl. Gesellschaft für bedrohte Völker, Arbeitsbericht 
1978/79 (Anm. 4), S. 11. 

9 Gesellschaft für bedrohte Völker, Presseerklärung v. 
1.10.1979 zur Gedenkfeier und Grosskundgebung in Ber-
gen-Belsen am 27.10.1979, AGfbV. 

10 Ebd. 
11 Aufruf «zu einer Gedenkfeier und Grosskundgebung am 

Samstag, den 27. Oktober 1979, 14 Uhr 30 im ehemaligen 
KZ Bergen-Belsen bei Celle», AGfbV. Ähnlich wurde in 
der Presseerklärung v. 1.10.1979 (Anm. 9) formuliert. 

12 Romani Rose: Wir hatten keine Lobby, in: antifa, hg. v. d. 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der 
Antifaschistinnen und Antifaschisten e. V, Sondernummer 
Frühjahr 2011, S. 3. 

13 Vgl. Ute Hoffmann: Sinti und Roma als Thema in der po-
litischen Bildung, in: Erinnern! Aufgabe, Chance, Heraus-
forderung. Rundbrief der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-
Anhalt (2010), Nr. 2, S. 25. 

14 In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt. Zur Situation der 
Roma (Zigeuner) in Deutschland und Europa, hg. v. Til-
man Zülch für die Gesellschaft für bedrohte Völker, Rein-
bek bei Hamburg 1979. Die erste Auflage des Buches war 
bereits Ende November 1979 vergriffen. 

15 Vgl. die Schätzungen der Veranstalter in der Einladung 
zur Pressekonferenz am 2.11.1979 (Anm. 5); vgl. ferner: 
Die Gedenkkundgebung in Bergen-Belsen, in: Sinti und 
Roma im ehemaligen KZ Bergen-Belsen am 27. Oktober 
1979. Erste deutsche und europäische Gedenkkundgebung 
«In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt». Eine Doku-
mentation der Gesellschaft für bedrohte Völker und des 
Verbands deutscher Sinti, 2., korr. Aufl., Göttingen 1981, 
S. 21. 

16 Die Übersetzung lautet: «Bewegung gegen den Rassismus 
und für die Freundschaft zwischen den Völkern». 

17 Vgl. Jan Cibula: Wir wollen unser Schicksal in die eigene 
Hand nehmen!, in: Sinti und Roma im ehemaligen KZ 
Bergen-Belsen (Anm. 15), S. 35-41, hier S. 41. 

18 Ebd., S. 35 f. 
19 Vgl. ebd., S. 37. 
20  Vgl. Tilman Zülch: Wir haben die fortdauernde Verfol-

gung zugelassen, in: Sinti und Roma im ehemaligen KZ 
Bergen-Belsen (Anm. 15), S. 43-46, hier S. 43. 
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Frank Reuter 

Die Deportation von Sinti-Kindern aus dem katholischen 

Kinderheim St. Elisabeth in Neustrelitz: 

Fotografische Überlieferung und historischer Kontext 

Im September 2011 erhielt ich einen Hinweis auf 

eine Fotoserie, die vier Sinti-Kinder im katholischen 

Kinderheim St. Elisabeth in Neustrelitz im heutigen 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in den Jah-

ren 1942 und 1943 zeigt. Aufgenommen hat die Bil-

der Heinrich Kottmann (1915-1998), der von 1940 

bis 1949 Kaplan in Neustrelitz war.1 Er überliess der 

katholischen Gemeinde Anfang 1990 ein Album mit 

dem Titel «Gelegenheitsfotos aus den Jahren 1940-

1945 in der Diasporapfarrei Neustrelitz/Meckl.», 

das seither im Pfarrarchiv aufbewahrt wird; die Ne-

gative sind zwischenzeitlich leider verloren gegan-

gen.2 Auf drei Albumseiten (Abb. 1, 2 und 3) sind 

insgesamt zehn Fotos eingeklebt, auf denen die 

Sinti-Kinder zu sehen sind, darunter drei Aufnah-

men vom Abtransport der Kinder nach Auschwitz-

Birkenau am 8. März 1943? 

Der historiografische Stellenwert der drei letzt-

genannten Fotografien ergibt sich schon daraus, 

dass bislang nur eine einzige Fotoserie bekannt war, 

die eine Deportation von Sinti und Roma nach 

Auschwitz-Birkenau dokumentiert, aufgenommen 

am 3. März 1943 in Remscheid. Es sind Fotos der 

Täter, die festhalten, wie die Menschen unter Bewa-

chung zum Bahnhof geführt und anschliessend in 

die Deportationszüge verladen werden.4 Die Auf-

nahmen Heinrich Kottmanns, nur fünf Tage später 

entstanden, sind daher in ihrer Art ohne Beispiel. 

Nach intensiven Recherchen und der Erschlies-

sung zusätzlicher Quellen kann das Verfolgungs-

schicksal der abgebildeten Kinder zumindest in der 

Perspektive der Täterakten weitgehend rekonstru-

iert werden. 

Die Fotos 

Zwei Albumseiten mit insgesamt sieben Fotos (Abb. 

1 und 2) zeigen vier Sinti-Jungen (zum Teil zusam-

men mit anderen Kindern), die laut den überlieferten 

Akten im Juni 1941 in das Kinderheim St. Elisabeth 

gekommen waren, während ihres dortigen Aufent-

halts. Ein weiteres zu diesem Zeitpunkt eingewiese-

nes Sinti-Kind namens Max Gross war bereits nach 

vier Wochen aus unbekannten Gründen verlegt wor-

den; von ihm gibt es kein fotografisches Zeugnis. 

Die Kinder sind zwischen 1930 und 1938 geboren, 

waren bei ihrer Ankunft im Heim also zwischen drei 

und elf Jahren alt. Nach der Chronologie des Al-

bums sind die Fotos wahrscheinlich im Sommer 

1942 entstanden, wofür auch die Kleidung und die 

Vegetation sprechen. Auf zwei Aufnahmen sind nur 

die Sinti-Jungen zu sehen: ein Einzelporträt von 

Fritz Wagner (dem jüngsten der Kinder) mit Trom-

mel (Abb. 1, oben links) und die vier Jungen aufge-

stellt als Gruppe (Abb. 1, oben rechts, Abb. 4). Es 

handelt sich um die Geschwister Fritz und Paul 

Wagner sowie Franz und Alex Rose. Den Kindern 

lassen sich aufgrund ihres Alters folgende Namen 

zuordnen: Franz Rose (mit der Reichsflagge), Fritz 

Wagner (mit derselben Trommel und derselben 

Schürze wie auf dem Einzelporträt), Paul Wagner 

(mit Gürtel und Schwert), Alex Rose (mit umge-

hängtem Blasinstrument). Offenbar wurden die bei-

den Fotos unmittelbar nacheinander aufgenommen. 

Auf den fünf weiteren Fotos in Abb. 1 und 2 

sind einzelne Sinti-Kinder gemeinsam mit anderen 

Heimkindern zu sehen: beim Spielen, Essen, Vorle-

sen oder beim Einüben eines Gebets. Auf diesen Bil- 
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dern ist auch die Schwesterdes Kaplans zu sehen, 

die laut Beschriftung des Albums zu dieser Zeit ein 

Praktikum im Kinderheim absolvierte. Dies ist 

wohl mit ein Grund, warum Heinrich Kottmann die 

Aufnahmen machte. Auf einem Foto ist ausserdem 

eine Ordensschwester in Tracht zu erkennen. 

Das eigentlich Besondere des Albums stellen 

jedoch die letzten drei Fotos dar, die den Abtrans-

port der Kinder dokumentieren.5 Sie wurden von 

Heinrich Kottmann – offenbar heimlich – vom  

Obergeschoss des Kinderheims aufgenommen. Da-

für spricht, dass zu keiner der fotografierten Perso-

nen, vor allem nicht zu den beiden Polizisten, Blick-

kontakt besteht. Aufgrund der milchigen Flecken 

auf den Bildern, die in der Vergrösserung deutlich 

auszumachen sind, kann vermutet werden, dass 

Kottmann durch eine Fensterscheibe fotografierte. 

Die Schleier bzw. verschwommenen Areale wären 

demnach eine Folge von Verschmutzungen oder 

Unregelmässigkeiten des Fensterglases. 

 

Abb. 1: Die erste von zwei aufeinanderfolgenden Seiten mit Bildern der Sinti-Kinder im katholischen Kinderheim  

St. Elisabeth in Neustrelitz aus dem Fotoalbum von Heinrich Kottmann.  

Quelle: Katholisches Pfarrarchiv Neustrelitz 
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Bei zwei Fotos (Abb. 3, oben und Mitte) ist zu-

dem am unteren Bildrand ein unscharfer Vorder-

grund zu erkennen, bei dem es sich wohl um den 

angeschnittenen Fensterrahmen handelt. Es hat den 

Anschein, als habe sich der Fotograf hinter dem 

Fenster verbergen wollen, um von der Strasse aus 

nicht gesehen zu werden. Dafür nahm er Unschär-

fen und andere ästhetische Einbussen in Kauf. Dies 

würde erklären, warum die drei Bilder des Abtrans-

ports hinsichtlich Schärfe und Belichtung eine deut- 

lich schlechtere Qualität als die anderen Aufnah-

men haben, bei denen sich Heinrich Kottmann als 

versierter Amateurfotograf erweist. Perspektive, 

Ausschnitt und technische Qualität sprechen dem-

nach dafür, dass die Bilder hastig und heimlich 

durch ein geschlossenes Fenster aufgenommen 

wurden, um den Abtransport der Kinder fotogra-

fisch festzuhalten. Wenn Heinrich Kottmann auch 

das tatsächliche Ziel der Kinder, das Vernichtungs-

lager Auschwitz-Birkenau, nicht kennen konnte, so 

 

Abb. 2: Die zweite von zwei aufeinanderfolgenden Seiten mit Bildern von Sinti-Kindern aus dem Fotoalbum von 

Heinrich Kottmann. Quelle: Katholisches Pfarrarchiv Neustrelitz 
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dürfte er doch geahnt haben, dass den Kindern 

nichts Gutes bevorsteht.6 Und er war sich offen-

sichtlich des Risikos bewusst, das es bedeutete, eine 

solche Aktion zu fotografieren. 

Wenn bedacht wird, dass alle katholischen 

Funktionsträger, zumal in dieser Phase des Krieges, 

als potenzielle weltanschauliche Gegner der Natio-

nalsozialisten gelten mussten, war dies zweifellos 

eine mutige Tat. Um sie angemessen zu würdigen, 

muss sich die damalige Situation vor Augen gehal-

ten werden. Heinrich Kottmann selbst spricht im Ti-

tel, den er seinem Album gab, von einer «Diaspo-

ragemeinde», die gleichsam eine Insel in einem 

konfessionell fremden, nach 1933 zudem politisch 

feindlich gesinnten Umfeld bildete. Wie sehr sich 

die Heimschwestern unter der NS-Diktatur unter 

Beobachtung fühlten, zeigt der Umstand, dass sie 

nach dem Krieg angaben, nach der Unterstellung  

 

 

 

Abb. 3: Die weitere Seite aus dem Fotoalbum von Heinrich Kottmann mit den Bildern vom Abtransport der Sinti- 

Kinder am 8. März 1943. Quelle: Katholisches Pfarrarchiv Neustrelitz 
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Abb. 4: Franz Rose, Fritz Wagner, Paul Wagner und Alex Rose (von links). 

Quelle: Katholisches Pfarrarchiv Neustrelitz 

 

Des Heims unter die National- 

sozialistische Volkswohl- 

fahrt im Juli 1939 sei eine 

«braune Schwester» im 

Heim einquartiert worden, 

um die anderen zu kontrol- 

lieren (allerdings soll diese 

Schwester das Heim bald 

nach Kriegsbeginn wieder 

verlassen haben).7 Aus die- 

sem Gefühl der Bedrohung 

heraus wurden ab 1941 

auch keine schriftlichen 

Aufzeichnungen über in- 

terne Heimvorgänge mehr 

angefertigt. Die prekäre 

Situation der katholischen 

Gemeinde in Neustrelitz wird durch einen 

späteren Vorgang auf tragische Weise unter- 

strichen. Am 22. Oktober 1943 wurde der ka- 

tholische Pfarrer, Dr. Bernhard Schwentner, 

der auch für das Kinderheim verantwortlich 

war, nach der Denunziation eines Gemeinde- 

mitglieds von der Gestapo verhaftet und am 

30. Oktober 1944 hingerichtet.8 Diesen Hin- 

tergrund und die allgemeine Situation des Kin- 

derheims gilt es bei der Analyse und histori- 

schen Einordnung der Fotos mit zu bedenken. 

Auf den drei Aufnah- 

men vom Abtransport der 

Kinder lässt sich erkennen, 

dass die Menschen auf ei- 

nem Lastwagen mit An- 

hänger, deren offene Lade- 

flächen mit Stroh bedeckt 

waren, abtransportiert 

wurden. Schon aufgrund 

des Zeitpunkts (laut Akten 

der 8. März 1943) ist klar, 

dass die Abholung der Sin- 

ti-Kinder im Kontext der 

systematischen Deportatio- 

nen der deutschen Sinti und 

Roma nach Auschwitz-Bir- 

kenau – auf der Grundlage 

des Himmler-Erlasses vom 

16. Dezember 1942 – gesehen werden muss. Die er-

sten Transporte aus dem Reich trafen am 26. Fe-

bruar 1943 in Auschwitz-Birkenau ein.9 

Insgesamt befinden sich auf den beiden Lade-

flächen etwa 35 Personen, ein grosser Teil von ih-

nen Kinder.10 Wie auf der mittleren und der unteren 

Aufnahme in Abb. 3 zu erkennen, werden sie von 

einem uniformierten Angehörigen der Ordnungspo-

lizei, der auf dem vorderen Wagen steht, bewacht. 

Auf dem Bild oben ist eine der Schwestern des 

Heims, die mit ausgestrecktem Arm auf den hinte- 

 

Abb. 5: Eine der Aufnahmen vom Abtransport der Sinti-Kinder am 8. März 

1943. Quelle: Katholisches Pfarrarchiv Neustrelitz 
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ren Wagen zeigt, mit einem weiteren uniformierten 

Polizisten, der die Verhaftungsaktion offenbar lei-

tet, zu sehen. Das neben ihnen stehende Kind soll 

wohl ebenfalls noch auf den Wagen aufsteigen. Aus 

der Position der abgebildeten Menschen auf den 

einzelnen Aufnahmen lässt sich schliessen, dass 

diese kurz nacheinander entstanden sein müssen. 

Die Kleidung der Deportationsopfer spiegelt die 

kühle Witterung wider. Auch die wenigen Habse-

ligkeiten, die die Menschen mitnehmen durften, 

sind deutlich zu erkennen. 

Identifikation der Kinder und ihre 

weitere Verfolgungsgeschichte 

Das Kinderheim St. Elisabeth gehörte zur katholi-

schen Gemeinde Neustrelitz und befindet sich bis 

heute in der Tiergartenstrasse in Neustrelitz; die 

frühere Hausnummer war 12 b. Es beherbergte Jun-

gen und Mädchen und hatte eine Kapazität von 45 

Betten. Geleitet wurde das Heim von Franziskane-

rinnen.11 Wie schon erwähnt, wurde die Einrichtung 

im Juli 1939 trotz Protests von Pfarrer Bernhard 
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Schwentner der Nationalsozialistischen Volks-

wohlfahrt unterstellt, lief jedoch als Kinderheim un-

ter Führung der Schwestern weiter.12 

In der «Chronik des Kinderheimes St. Elisabeth 

Neustrelitz» gibt es einen kurzen handschriftlichen 

Bericht der Leiterin des Schwesternkonvents über 

das Eintreffen von fünf «Zigeunerkindem» am 24. 

Juni 1941 und die von Anpassungsschwierigkeiten 

geprägte erste Zeit dort.13 Über den Abtransport der 

Kinder zwei Jahre später findet sich hingegen kein 

Eintrag, da die Schwestern aus Angst vor Repressa-

lien keine ausführlicheren schriftlichen Informatio-

nen mehr festhielten (der Jahresbericht 1941 war 

der letzte dieser Art). 

Die Namen der Kinder wurden von den Schwe-

stern im «Verzeichnis der Kinder von 1918 an bis 

Nov. 1962/1964,1. Buch» notiert.14 Dort finden sich 

die in Tabelle 1 zusammengestellten Angaben. Die 

Namen sind auch im Einwohnermeldeamt Neustre-

litz vermerkt,15 und zwar wie in Tabelle 2 zusam-

mengestellt. Die Daten in den beiden Verzeichnis-

sen stimmen bis auf die Schreibweise des Nachna-

mens von Max Gross und die abweichenden Ge-

burtsorte der Geschwister Wagner bzw. von Franz 

Rose (Finkenwalde/Freienwalde) weitgehend über-

ein. 

Wie aus den sogenannten Hauptbüchern des 

«Zigeunerlagers» Auschwitz-Birkenau ersichtlich 

ist, trafen die Sinti-Kinder am 15. März 1943 im La-

ger ein.16 Sie waren Teil eines grösseren Transports 

von Sinti und Roma aus dem Reichsgebiet, der 215 

Männer und Jungen (sie erhielten die Häftlingsnum-

mem Z-3301 bis Z-3515) und 244 Frauen und Mäd-

chen (sie erhielten die Häftlingsnummem Z-3698 

bis Z-3941) umfasste.17 

In den Hauptbüchern lassen sich vier der Kin-

der leicht identifizieren, auch wenn einzelne Anga-

ben, insbesondere die Geburtsorte und -daten, zum 

Teil abweichen. Solche Abweichungen sind in den 

Einträgen der Hauptbücher, die beim Eintreffen der 

Häftlingstransporte handschriftlich vorgenommen 

wurden, allerdings keine Seltenheit.18 Die Angaben 

in den Hauptbüchern sind in Tabelle 3 aufgeführt. 

Die vier Kinder sind im Lagerbuch auf dersel-

ben Seite verzeichnet; ihre Häftlingsnummem fol-

gen entweder direkt aufeinander oder liegen sehr 

nahe beieinander. Dies zeigt, dass sie als Gruppe 

gleichzeitig in Auschwitz-Birkenau eintrafen und 

gemeinsam erfasst wurden. Es handelt sich mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die 

Sinti-Kinder des Neustrelitzer Kinderheims.19 

Schwieriger gestaltet sich der Nachweis im Fall 

von Franz Rose. In den Hauptbüchern ist zwar ein 

Häftling dieses Namens verzeichnet,20 doch dieser 

kam laut Häftlingsnummer (Z-2948) mit einem an-

deren Transport; alle Daten weichen von denen aus 

dem Kinderheim bzw. dem Einwohnermeldeamt 

Neustrelitz ab. Aus den sogenannten Sterbebü-

chern, in denen auch der letzte Wohnort vermerkt 

Tabelle 4: Eintrag mit dem Namen Ferdinand Rose in den Sterbebüchern von Auschwitz 

Name Geburtsort Geburtstag Konfession 

Rose, Ferdinand Freienwalde 31.12.29 katholisch 

Letzter Wohnort 

Satow 

Todesdatum 

26.11.43 
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ist,21 geht zudem hervor, dass jener Franz Rose mit 

der Nummer Z-2948 aus Stettin deportiert wurde,22 

er kann also mit dem gesuchten Franz Rose nicht 

identisch sein. 

Hingegen gibt es in den Sterbebüchern einen 

Häftling namens Ferdinand Rose, dessen biografi-

sche Daten jenen des gesuchten Franz Rose weitge-

hend entsprechen.23 Die Angaben sind in Tabelle 4 

aufgeführt. 

Auch wenn das Geburtsdatum abweicht, muss 

dies der Junge sein, der als Franz Rose im Kinder-

heim registriert war. Nicht nur der Geburtsort 

stimmt überein (siehe die Daten des Einwohnermel-

deamts Neustrelitz), sondern Satow – ein Gut im 

Kreis Waren/Mecklenburg – war der letzte Wohnort 

der Geschwister Alex und Franz Rose vor ihrer Ein-

weisung ins Kinderheim (siehe unten). Und es gibt 

einen weiteren Beleg. Im Landeshauptarchiv 

Schwerin konnte eine Aufstellung der Sinti-Kinder 

im katholischen Kinderheim Neustrelitz vom 29. 

Juli 1941 gefunden werden.24 Auch in diesem Do-

kument finden sich die Namen der fünf Sinti-Kin-

der, ihre Daten entsprechen jenen aus dem Kinder-

heim bzw. dem Einwohnermeldeamt. Allerdings ist 

in der Vergrösserung zu erkennen, dass es statt 

«Franz Rose» ursprünglich «Ferdinand Rose» hiess, 

«Ferdinand» wurde mit «x» übertippt und «Franz» 

in die Zeile darüber geschrieben. Höchstwahr-

scheinlich handelt es sich also bei dem Kind, das in 

Auschwitz als Ferdinand Rose erfasst wurde und am 

26. November 1943 starb, um den gesuchten Franz 

Rose aus Neustrelitz. 

Ungeachtet einiger Differenzen im Detail ist 

festzuhalten: Bei vier der fünf Sinti-Kinder aus dem 

katholischen Kinderheim Neustrelitz kann als sicher 

gelten, dass sie in Auschwitz-Birkenau den Tod fan-

den – wie nahezu 90 % der im «Zigeunerlager» in-

haftierten Menschen. Auch im Fall von Alex Rose 

ist es wahrscheinlich, dass er dem Völkermord zum 

Opfer fiel, denn bei einem Teil der Opfer (insbeson-

dere jenen, die im Gas erstickt wurden) ist in den 

Hauptbüchern des «Zigeunerlagers» Auschwitz-

Birkenau oder in den anderen überlieferten Lager-

akten kein Todesdatum vermerkt.25 

Zur Vorgeschichte 

Eine Schlüsselquelle zur Rekonstruktion der Ge-

schichte der Sinti-Kinder vor ihrer Einweisung ins 

katholische Kinderheim Neustrelitz ist eine 38 Blatt 

umfassende Akte aus dem Landeshauptarchiv 

Schwerin.26 Von besonderer Bedeutung ist der darin 

enthaltene Bericht der Kriminalpolizeistelle Schwe-

rin vom 6. Mai 1941, der von einem Kriminalober-

sekretär namens Kulow verfasst wurde.27 Der Be-

richt protokolliert eine Dienstfahrt Kulows in Be-

gleitung von Kriminalsekretär Grambow nach Wa-

ren am 4. Mai 1941. In drei Ortschaften dieses Krei-

ses – Satow, Neu-Gaarz und Alt-Schloen – lebten 

seit dem Frühjahr bzw. Herbst 1940 Sinti-Familien; 

sie arbeiteten auf den landwirtschaftlichen Gütern. 

Auch wenn der Bericht dies nicht ausdrücklich er-

wähnt, so ist zu vermuten, dass die etwa 60 Männer, 

Frauen und Kinder dort auf der Grundlage des 

Himmler-Erlasses vom 17. Oktober 1939 festge-

schrieben worden waren.28 Wie aus dem Bericht 

hervorgeht, waren sie unter teilweise menschenun-

würdigen Bedingungen untergebracht.29 

Bei der Dienstfahrt am 4. Mai 1941 wurden in 

den genannten drei Orten insgesamt 22 Personen 

verhaftet und, wie es dreimal gleichlautend heisst, 

der «Landesanstalt Neustrelitz-Strelitz zugeführt» 

(Bl. 5, 6, 7). Unter den Verhafteten befanden sich 

die Eltern sowie Geschwister der Sinti-Kinder aus 

dem Neustrelitzer Kinderheim. Obgleich Kriminal-

obersekretär Kulow am Beginn seines Berichts vor-

gibt, die Dienstfahrt diene dem Zweck, «über die 

Arbeitsverhältnisse pp. und das Verhalten der im 

Kreise Waren untergebrachten Zigeuner» Ermitt-

lungen anzustellen (Bl. 1), wird klar, dass die Ver-

haftung der Menschen von vornherein beschlossene 

Sache war. Wie Kulow explizit protokolliert, seien 

die Festnahmen «auftragsgemäss» (Bl. 4) bzw. «an-

ordnungsgemäss» (Bl. 6, 7) erfolgt. 

Auslöser der Aktion war die Denunziation eines 

13-jährigen Sinti-Jungen in Satow und eine entspre-

chende Meldung des Ortsgruppenleiters der NS- 
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DAP am 24. April 1941 (Bl. 2).30 Nach ihren Unter-

suchungen vor Ort lautet das Urteil der beiden Be-

amten, kaum überraschend: «Nach allem, was in Sa-

tow festgestellt werden konnte, bilden die dort un-

tergebrachten Zigeuner tatsächlich eine ausseror-

dentliche, auf die Dauer untragbare Belastung für 

die Dorfgemeinschaft und für die zuständigen Poli-

zeiorgane. [...] Der allgemeine Wunsch, sie deshalb 

aus der Gemeinschaft zu entfernen, ist begründet» 

(Bl. 4). Dass es sich um die durchsichtige Legitima-

tion einer bereits vorab beschlossenen Massnahme 

handelt, zeigt schon der Umstand, dass die Verhaf-

teten nicht nur aus Satow (14 Personen) stammten, 

sondern ebenfalls aus den beiden benachbarten Or-

ten (zusammen 8 Personen). Bis auf den Betroffe-

nen selbst hatten die Opfer nicht das Geringste mit 

den gegen den Jungen gerichteten Anschuldigungen 

zu tun.31 Die Haltlosigkeit der Vorwürfe ist zwar of-

fensichtlich, sie dienten jedoch als willkommener 

Vorwand für die Festnahmen. Das tatsächliche, 

nämlich rassenideologische Motiv lässt sich aus 

dem Bericht dennoch erschliessen, auch zwischen 

den Zeilen. 

Zunächst ist unverkennbar, dass sich die Aus-

wahl der Festgenommenen allein am Kriterium der 

Arbeitsfähigkeit orientierte. Verhaftet wurden alle 

Männer und fast alle Frauen im arbeitsfähigen Alter, 

sofern sie keine kleinen Kinder zu versorgen hatten, 

ausserdem – bis auf zwei Ausnahmen wegen Krank-

heit – alle nach 1928 geborenen Jugendlichen. Aus-

genommen blieben hingegen in allen drei Ortschaf-

ten Mütter mit kleinen Kindern, eine Schwangere 

sowie zwei Frauen im Alter von 64 und 75 Jahren. 

Im Fall von AlbSchloen vermerkt der Bericht aus-

drücklich, die 17 Jahre alte Ella Böhmer sei zurück-

geblieben, «weil sie z. Zt. arbeitsunfähig krank ist» 

(Bl. 7) und laut Arzt Scharlachverdacht vorliege. 

Der Schluss liegt nahe, dass die Verhafteten in der 

«Landesanstalt Neustrelitz-Strelitz»32 Zwangsarbeit 

leisten sollten. Nur wer nicht arbeiten konnte, blieb 

verschont. 

Dass das Verhalten der Betroffenen hingegen 

kein Kriterium für die Selektion der Verhaftungsop-

fer war, ist evident. ZuAlt-Schloen, wo der 41-jähri- 

ge Emil Paul Böhmer, seine 17-jährige Tochter Ella 

und der 38-jährige Gustav Wagner in einer Dampf-

mühle arbeiteten, heisst es: «Über ihren Arbeitsein-

satz hat der Betriebsführer der Fa. Thiele & Bug-

gisch angegeben, dass er mit den Leistungen des 

Emil Paul Böhmer und Gustav Wagner zufrieden 

sei. Auch kämen sie regelmässig zur Arbeit. Auch 

über Klara [Ella] Böhmer33 könne er im Allgemei-

nen nicht klagen» (Bl. 7). Dessen ungeachtet wur-

den beide Männer «in Haft genommen» (ebd.); sie 

entging nur durch ihre Erkrankung der Festnahme. 

An einer späteren Stelle räumt Kulow ein, dass die 

«plötzliche Wegnahme» der 14 Sinti im Gut Satow 

«in der jetzigen Saatzeit doch ein nicht unerhebli-

cher Ausfall [sic!]» bedeutet habe, weshalb sich die 

zuständigen Stellen «sofort um Zuweisung neuer 

Arbeitskräfte bemüht haben» (Bl. 8). 

Wie am Ende des Berichts erkennbar wird, war 

die treibende Kraft hinter der Aktion der Kreisleiter 

der NSDAP in Waren, Dr. Hinkel. Mit dem 

Kreisleiter, dem Landrat Mulert, der Kreispolizeibe-

hörde und dem Jugend- und Wohlfahrtsamt (wegen 

der Betreuung der zurückgebliebenen Kinder) sei 

«in dieser Angelegenheit [...] noch Rücksprache ge-

nommen» worden (ebd.). Und weiter: «Alle diese 

Stellen äussern sich dahingehend, dass es zweckmä-

ssig wäre, alle Zigeuner aus dem Kreisgebiet zu ent-

fernen und die arbeitsfähigen Personen möglichst 

bei ihren Familien zu belassen. Nach Angabe des 

Kreisleiters Dr. Hinkel hat er dies auch mit seinem 

Antrag vom 26.4.41 erreichen wollen.» (ebd.) Der 

Antrag des Kreisleiters, acht Tage vor der Verhaf-

tung der 22 Sinti gestellt,34 bildete offenkundig den 

eigentlichen Grund für die Verhaftungen: Der Kreis 

sollte «zigeunerfrei» werden. 

Unter den zurückgebliebenen Familienangehö-

rigen befanden sich auch die späteren Insassen des 

katholischen Kinderheims Neustrelitz. Wie aus der 

Namensaufstellung vom 29. Juli 1941 hervorgeht,35 

kamen die Geschwister Rose aus Satow, die anderen 

drei Jungen aus Alt-Schloen. Im Polizeibericht vom 

6. Mai 1941 werden die Kinder zwar nicht nament- 



 

176 Reuter: Die Deportation von Sinti-Kindern 

lich genannt, können jedoch aufgrund der vorhan-

denen Personenangaben identifiziert werden. Dem-

nach muss es sich bei Franz (Ferdinand) Rose und 

Alex Rose um die Kinder von Friedrich-Wilhelm 

Rose, geboren am 27. April 1896 in Barzdorf, und 

Anna-Elisabeth Rose (geb. Wagner), geboren am 

12. November 1894 in Schmölln, handeln. Sie wa-

ren standesamtlich verheiratet und hatten neun Kin-

der. Während der Vater mit den sechs älteren Kin-

dern (geboren zwischen 1919 und 1928) verhaftet 

wurde, blieb die Mutter laut Bericht «mit 3 unmün-

digen Kindern» (Bl. 5) zurück. 

Die anderen drei Sinti-Jungen aus dem Neustre-

litzer Kinderheim lebten vor ihrer Einweisung in 

Alt-Schloen. Hier wurden am 4. Mai 1941 nur zwei 

Männer in Haft genommen. Unter den Zurückge-

bliebenen, insgesamt 14 Personen, befand sich laut 

Bericht Anna Gross (geb. Weinlich), deren Ehe-

mann Karl Gross (geboren am 8. September 1915 

in Prenzlau) zu diesem Zeitpunkt schon in einem 

Konzentrationslager inhaftiert war (Bl. 7 f.). Sie 

hatte vier Kinder im Alter zwischen einem und sie-

ben Jahren: Beim Ältesten kann es sich nur um Max 

Gross, der am 10. Februar 1934 geboren ist, han-

deln.36 Fritz und Paul Wagner, laut Kinderheimak-

ten und Einwohnermeldeamt 1938 bzw. 1935 gebo-

ren, müssen die Kinder der im Bericht erwähnten 

Muze [Muza] Wagner (der Ehefrau des verhafteten 

Gustav Wagner) sein, von der es heisst, sie habe 

vier Kinder im Alter zwischen sechs Jahren und 

neun Monaten (Bl. 7). 

Kriminalobersekretär Kulow weist in allen drei 

Orten, an denen die Verhaftungen durchgeführt 

wurden, daraufhin, dass die Betreuung der zurück-

gebliebenen «Zigeuner» durch den zuständigen Be-

zirksfürsorgeverband veranlasst worden sei (Bl. 5, 

6, 8). Da den Familien die Ernährer genommen 

worden waren, blieben deren Angehörige mittellos 

zurück und waren künftig auf öffentliche Unterstüt-

zung angewiesen, die die Behörden vor Ort zu tra-

gen hatten. Dies wiederum erhöhte den Druck von 

unten auf die höheren Instanzen, die ohnehin als 

«rassisch minderwertig» stigmatisierten Menschen, 

die dauernde Kosten verursachten, schnellstmög-

lichst loszuwerden.37 Auch die Frage der Heimun-

terbringung der unmündigen Kinder wird im Be-

richt angesprochen: «Das Jugendamt des Kreises 

Waren ist zwar bereit, in den in Frage kommenden 

Fällen Fürsorgeerziehung zu beantragen, brachte je-

doch zum Ausdruck, dass eine Heimerziehung bei 

diesen Zigeunerkindem keinen Erfolg verspräche 

und dass sie für den Fall anderweitiger Unterbrin-

gung bald weglaufen würden» (Bl. 8). Das hier zum 

Ausdruck kommende Stereotyp von der prinzipiel-

len, mithin «rassisch» begründeten Unerziehbarkeit 

der «Zigeuner» gehört zum Kembestand des gegen 

Sinti gerichteten Rassismus im Nationalsozialis-

mus. 

Am Ende seines Berichts hebt Kulow ausdrück-

lich hervor, dass die am 4. Mai 1941 «durchgeführte 

polizeiliche Massnahme» keine «Lösung dieser im 

Kreise Waren so brennend gewordenen Zigeuner-

frage bedeutet» (Bl. 9). Er macht keinen Hehl dar-

aus, dass die «Lösung» aus seiner Sicht nur in einer 

dauerhaften Internierung oder Deportation der Men-

schen bestehen kann: «Am besten könnte diese Fra-

ge noch dadurch gelöst werden, dass alle diese ge-

meinschaftsfeindlichen Zigeuner innerhalb des 

Landes konzentriert und in einer Baracke unterge-

bracht würden, wo sie unter Bewachung ständen 

und arbeiten müssten. Evtl, wäre auch die Frage ih-

rer Abschiebung zu erwägen» (ebd.).38 

Was in der Folge mit den zurückgebliebenen 

Menschen geschah, lässt sich aus weiteren Quellen, 

die in der Akte überliefert sind, zumindest in Grund-

zügen erschliessen. Wie aus dem schon angeführten 

Dokument vom 29. Juli 1941 (Bl. 15) abzulesen ist, 

wurden am 23. Juni 1941, also sieben Wochen nach 

der Verhaftungsaktion, insgesamt zehn Kinder aus 

dem Kreis Waren abgeholt. Vier Mädchen und ein 

Junge, zwischen vier Monaten und zwei Jahren alt, 

kamen in das katholische Säuglingsheim Neubran-

denburg.39 Die fünf älteren Kinder – Franz und Alex 

Rose, Max Gross sowie Paul und Fritz Wagner –  
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wurden von einer «Volkspflegerin» namens Schwe-

ster Annie Hinckeldeyn, die sie zuvor neu einge-

kleidet hatte, im Auftrag des Wohlfahrtsamts Wa-

ren in das katholische Kinderheim Neustrelitz ge-

bracht.40 Die dortige Registrierung der Kinder er-

folgte am nächsten Tag. Laut einer Rechnung des 

Neustrelitzer Heims vom 6. August 1941 (Bl. 17) 

wurde Max Gross schon vier Wochen später, am 22. 

Juli 1941, wieder verlegt. Statt seiner wurde die am 

1. Juli 1939 geborene Lucie Böhmer, die zuvor im 

Säuglingsheim Neubrandenburg untergebracht war, 

übernommen,41 denn die Unterbringung dort war 

nur für Kinder bis zu zwei Jahren vorgesehen. Dies 

geht aus einem Schreiben des Neubrandenburger 

Kinderheims an den Landrat des Kreises Waren 

vom 27. Februar 1942 hervor, in dem es um die 

künftige Unterbringung eines anderen «Zigeuner-

kindes» namens Hans Bobbe geht, der die Alters-

grenze ebenfalls überschritten hatte (Bl. 19). Weiter 

heisst es dort, dass eine Verlegung von Hans Bobbe 

nach Neustrelitz (wie im Falle von Lucie Böhmer) 

nicht möglich sei, da das Heim überfüllt sei. Aus 

einer weiteren Rechnung vom 17. Dezember 1941 

wird ersichtlich, dass Lucie Böhmer das Neustrelit-

zer Heim bereits am 8. Dezember 1941 wieder ver-

liess (Bl. 19).42 Auf den Rechnungen des Kinder-

heims Neubrandenburg an den Landrat in Waren 

von August bis Dezember 1942 sind nur noch zwei 

Kinder, Christine Wagner und Hans Bobbe, aufge-

führt (Bl. 23-25). Sie wurden Mitte Februar 1943 in 

das katholische Waisenhaus in Paderborn abgege-

ben.43 

Zu diesem Zeitpunkt war die Entscheidung zur 

Deportation der Neustrelitzer Sinti-Kinder und ih-

rer Angehörigen nach Auschwitz-Birkenau vermut-

lich schon auf einer höheren Ebene getroffen wor-

den. Die entscheidende Konferenz nach Himmlers 

«Auschwitz-Erlass» vom 16. Dezember 1942 fand 

im Berliner Reichskriminalpolizeiamt am 15. Ja-

nuar 1943 statt;44 die Ausführungsbestimmungen 

des Reichskriminalpolizeiamtes datieren vom 29. 

Januar 1943.45 In einem Aktenvermerk des Kreises 

Waren vom 26. Februar 1943 heisst es: «Nach Aus- 

kunft der Staatl. Kriminalpolizeistelle Schwerin sol-

len demnächst die hier befindlichen Zigeuner einem 

Sammellager in Schlesien [gemeint ist Auschwitz-

Birkenau; F.R.] zugeführt werden. Es ist daher 

zweckmässig, dass die am 14.2.43 in das katholi-

sche Waisenhaus in Paderborn von Neubranden-

burg verlegten Zigeunerkinder Hans Bobbe und 

Christine Wagner zurückgeholt und den Angehöri-

gen zugeführt werden, damit sie gemeinsam mit 

diesen in das Sammellager kommen. Die Zigeuner 

werden zunächst in die Landesanstalt Strelitz über-

geführt werden. Es muss alsdann veranlasst werden, 

dass die im Kinderheim Neustrelitz aufhältlichen 

Zigeunerkinder Franz und Alex Rose, Fritz und 

Paul Wagner vom Kinderheim Neustrelitz direkt 

der Landesanstalt zugeführt werden» (Bl. 26).46 Wie 

es weiter heisst, solle Schwester Annie Hinckeldeyn 

die beiden Kinder aus Paderborn Anfang März ab-

holen und den Angehörigen übergeben, was auch 

geschah (Bl. 26,28-30). 

Vom letzten Akt des Dramas im Kreis Waren 

zeugt eine Reisekostenrechnung des Gendarmerie-

meisters Möller vom 8. März 1943 zwecks «Fest-

nahme der Zigeuner in Schloen und Überführung 

derselben nach Neustrelitz (Strelitz)» (Bl. 31). Es ist 

möglicherweise der Polizist auf dem Lastwagen, 

der auf den zwei Fotos in Abb. 3, Mitte und unten, 

zu sehen ist. Um 9 Uhr verliess der Gendarmerie-

meister Waren, um zunächst die in Alt-Schloen zu-

rückgebliebenen Sinti zu verhaften.47 Auf der Rück-

fahrt hat er die vier Sinti-Kinder aus dem katholi-

schen Kinderheim Neustrelitz abgeholt. Die Zahl 

der Verhaftungsopfer auf den Ladeflächen, soweit 

sie anhand der Fotos zu bestimmen ist, entspricht 

ziemlich genau der Zahl der Menschen, die am 4. 

Mai 1941 zurückgeblieben waren (jeweils etwa 

35).48 

Nachdem Gendarmeriemeister Möller die Kin-

der in der Tiergartenstrasse 12 b unter Beobachtung 

von Kaplan Heinrich Kottmann aufgeladen hatte, 

lieferte er sie auftragsgemäss in der «Landesanstalt» 

ab. Sein Dienst endete laut Reisekostenrechnung 

um 15.15 Uhr. Demnach sind die Aufnahmen wahr- 
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scheinlich am frühen Nachmittag entstanden. Im 

Namensbuch des Kinderheims trug eine der Schwe-

stern für alle Kinder als Bestimmungsort «Sammel-

lager Strelitz-Alt» ein (siehe oben in Tabelle 1 die 

Eintragungen im «Verzeichnis der Kinder von 1918 

an bis Nov. 1962/1964,1. Buch»). Dort waren die 

Familien, die am 4. Mai 1941 auseinandergerissen 

worden waren, nun etwa zwei Jahre später wieder 

vereint – um gemeinsam nach Auschwitz-Birkenau 

deportiert zu werden. Wenige Tage darauf wurden 

sie in einen Deportationszug gepfercht, der am 15. 

März 1943 in Auschwitz-Birkenau eintraf. 

Die Auswertung der Dokumente stützt die ein-

gangs gemachte Annahme, dass die Aufnahmen 

vom Abtransport der Kinder aus Neustrelitz kaum 

zufällig erfolgt sein können. Heinrich Kottmann 

hielt sich eher selten im Kinderheim auf, da seine 

dienstlichen Aufgaben vor allem die Aussenstellen 

der Gemeinde betrafen. Es kann davon ausgegan-

gen werden, dass er über die bevorstehende Abho-

lung der Kinder informiert war und sich im Ober-

geschoss des Kinderheims gezielt positionierte, um 

diesen Moment festzuhalten. In ähnlicher Weise, 

durch die Fensterscheibe vom Obergeschoss eines 

Hauses, hat Heinrich Kottmann 1945 einen Zug 

vorbeimarschierender weiblicher KZ-Häftlinge auf 

dem Weg zum Arbeitseinsatz fotografiert.49 

Die meisten Familienangehörigen der aus Neu-

strelitz deportierten Sinti-Kinder lassen sich in den 

überlieferten Lagerakten von Auschwitz-Birkenau 

nachweisen. Im Fall von Alex und Franz (Ferdi-

nand) Rose ist der Tod der Eltern und zweier Ge-

schwister mit Datum belegt.50 Drei weitere Ge-

schwister sind wahrscheinlich ebenfalls umgekom-

men, da sich von ihnen in anderen Konzentrations-

lagern keinerlei Spuren finden. Lediglich die 1925 

geborene Emma Rose, die am 15. April 1944 von 

Auschwitz-Birkenau nach Ravensbrück verlegt 

wurde, hat möglicherweise überlebt.51 Die Mutter 

und die beiden Geschwister von Fritz und Paul 

Wagner wurden ebenfalls in Auschwitz-Birkenau 

ermordet.52 Die Mutter, Muza Wagner, starb am 13. 

Januar 1944, fünf Tage nach dem Tod ihres Sohns 

Fritz und einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter 

Emma. Wahrscheinlich wurde die gesamte Familie 

in Auschwitz ausgelöscht. Für Max Gross, der be-

reits am 8. April 1943 – also weniger als vier Wo-

chen nach seinem Eintreffen in Auschwitz – um-

kam, ist eine Anfrage der Eltern, die beide überleb-

ten, beim Internationalen Suchdienst in Arolsen aus 

dem Jahr 1957 überliefert.53 Seine beiden Schwe-

stern Emma und Frieda, 1938 und 1940 geboren, er-

lagen ebenfalls den unmenschlichen Lebensbedin-

gungen im «Zigeunerlager» Auschwitz-Birkenau.54 

Die furchtbare Bilanz lautet, dass die Familien 

der Sinti-Kinder aus dem katholischen Kinderheim 

Neustrelitz bis auf wenige Ausnahmen dem Völker-

mord zum Opfer fielen. 

Historischer Kontext und Bewertung 

Im Kreis Waren lassen sich wie in einem Mikrokos-

mos Strukturen und Muster ausmachen, die für die 

Verfolgung der Sinti und Roma im NS-Staat grund-

legend waren und die auch in anderen Regionen 

nachweisbar sind. So gingen die entscheidenden 

Initiativen von den lokalen Parteiorganen aus: dem 

NSDAP-Ortsgruppenleiter und vor allem dem 

Kreisleiter. Sie arbeiteten mit dem Polizeiapparat 

(der Kriminalpolizeistelle Schwerin) Hand in Hand, 

wenn es darum ging, den Kreis «zigeunerfrei» zu 

machen. Auch wenn Kriminalobersekretär Kulow in 

seinem Bericht auf tief verwurzelte, traditionelle an-

tiziganistische Stereotypen zurückgreift, um die von 

ihm geleitete Aktion zu legitimieren, so sind doch 

spezifische Versatzstücke der NS-Ideologie erkenn-

bar: etwa die prinzipielle Vergeblichkeit der Hei-

merziehung von «Zigeunerkindern» und die ausnah-

melose Denunzierung der Sinti als «gemeinschafts-

feindlich» (ungeachtet der Tatsache, dass es sich 

grösstenteils um Kinder handelte). Darin spiegelt 

sich die inzwischen gut erforschte Wandlung des 
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Polizeiapparats, namentlich der Kriminalpolizei, zu 

einem Instrument der nationalsozialistischen Ras-

sen- und Vernichtungspolitik – auf der Grundlage 

gesellschaftsbiologischer Paradigmen – wider.55 

Die von Kulow zur «Lösung der Zigeunerfrage» 

vorgeschlagenen Massnahmen, nämlich Lagerhaft 

und Deportation, entsprechen jenen Konzepten, die 

die SS- und Polizeiführung im Reichssicherheits-

hauptamt – einschliesslich ihrer wissenschaftlichen 

Berater wie Robert Ritter, des Leiters der «Rassen-

hygienischen und bevölkerungsbiologischen For-

schungsstelle» – entwickelt hatte und immer weiter 

vorantrieb. Am Ende stand der staatlich organisierte 

Völkermord. Die Verschleppung der Sinti-Familien 

von Neustrelitz nach Auschwitz-Birkenau war das 

Ergebnis eines arbeitsteiligen Prozesses, der, ausge-

hend von der Berliner Zentrale, von der Kriminal-

polizeistelle Schwerin ins Werk gesetzt wurde. 

Doch wie die Akten zeigen, waren auch lokale Be-

hörden wie das Landratsamt und – wider Willen – 

kirchliche Einrichtungen involviert. 

Neustrelitz war kein Einzelfall. Inzwischen las-

sen sich etwa 30 Heime nachweisen, in denen Sinti-

Kinder vor ihrer Deportation untergebracht waren; 

viele befanden sich in katholischer Trägerschaft. 

Das wohl bekannteste Beispiel ist das katholische 

Kinderheim St. Josefspflege in Mulfingen, in dem 

Sinti-Kinder aus Württemberg zentral zusammen-

gefasst wurden. Die meisten dieser Kinder erlitten 

in den Gaskammern von Auschwitz einen qualvol-

len Tod. Zuvor hatten sie im Kinderheim als Unter-

suchungsobjekte für «Rassenforschung» herhalten 

müssen.56 Dabei bildete die Vorstellung von der ge-

nerellen «Erziehungsunfähigkeit» der als «fremd-

blütig» eingestuften «Zigeunerkinder» – als Folge 

ihrer «schlechten Erbmasse» – ein zentrales Dogma 

nationalsozialistischer Jugendfürsorge.57 Am 19. 

Dezember 1942, drei Tage nach Himmlers «Ausch-

witz-Erlass», verfügte der Reichsminister des Inne-

ren in einem Schnellbrief an die Gau- und Landes-

jugendämter, «mir bis 15. Januar eine Aufstellung 

über die in Heimerziehung befindlichen minderjäh-

rigen Zigeuner einzureichen».58 Die Erfassung der 

Kinder diente als vorbereitende Massnahme für die 

beschlossene Deportation. 

Die Anfang März 1943 einsetzende Verschlep-

pung von Sinti- und Roma-Kindem aus katholi-

schen Fürsorgeeinrichtungen in das Vernichtungsla-

ger Auschwitz-Birkenau war der höchsten Kirchen-

leitung bekannt. Am 6. März 1943 wandte sich der 

Hildesheimer Bischof Machens in einem eindringli-

chen schriftlichen Appell an den Vorsitzenden der 

Deutschen Bischofskonferenz, den Breslauer Kardi-

nal Bertram: «In den letzten Tagen sind an vier Stel-

len meiner Diözese – es können mehr sein – katho-

lische Zigeunerkinder aus Heimen und Pflegestellen 

abgeholt worden durch die Polizei. Man befürchtet, 

dass ihr Leben in Gefahr ist. [...] Ich frage mich seit 

Tagen beklommenen Herzens, was kann geschehen, 

um unsere Glaubensbrüder zu schützen und zu-

gleich vor unseren Gläubigen deutlich genug her-

auszustellen, dass wir von solchen Massnahmen ab-

rücken, die nicht nur Gottes- und Menschenrechte 

missachten, sondern das moralische Bewusstsein im 

Volke untergraben und Deutschlands Namen schän-

den.» Die Regierung, so Bischof Machens, müsse 

wissen, «dass die Bischöfe genötigt sind, laut zu ih-

ren Gläubigen zu sprechen, wenn die Massnahmen 

fortgesetzt werden, weil sie diese Belehrung ihrer 

Herde schuldig sind und von Gott zu Schützern der 

Bedrängten bestellt sind.»59 

Am gleichen Tag schrieb der Dominikanerpater 

Odilo Braun, der später wegen seiner Verbindungen 

zum Widerstand von der Gestapo verhaftet wurde, 

an den Fuldaer Bischof Johannes Dietz, «dass die 

Zigeunerkinder, auch die katholisch getauften, be-

reits in den Städten erledigt werden».60 Auch Braun 

forderte von den Bischöfen umgehende und kon-

krete Schritte zum Schutz der von der Deportation 

nach Auschwitz bedrohten Sinti und Roma. 

Anfang Mai 1943 schliesslich richteten betrof-

fene Sinti anonyme Bittgesuche an Kardinal Ber-

tram und an den Freiburger Erzbischof Gröber, in  
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denen sie die Kirchenoberen um Schutz und Hilfe 

anflehen. Aus diesen Schreiben geht der systemati-

sche und mörderische Charakter der Deportationen 

ebenfalls unmissverständlich hervor. So heisst es in 

der Bittschrift, die am 6. Mai 1943 bei Kardinal 

Bertram einging: «Man geht systematisch dazu 

über unseren Stamm auszurotten [...]. Es kann nicht 

der Wille des Gesetzgebers sein, dass Frauen und 

Kinder in Konzentrationslager gesteckt werden. 

Ganze Familien nur wegen ihrer Zugehörigkeit zu 

einem Stamm dort sterben, ohne auch nur die leise-

ste Begründung irgendeines kriminellen oder 

staatsfeindlichen Verbrechens in Händen zu haben. 

Aus all den angeführten Gründen erachten wir es 

als ein Gebot der Menschlichkeit, diese Vorgänge 

zur Kenntnis zu bringen und um Fürsprache und 

Prüfung zu bitten.»61 

Im Frühjahr 1943 konnte innerhalb der Deut-

schen Bischofskonferenz – deren Mitglieder auch 

über die Vernichtung der Juden genauestens infor-

miert waren62 – kaum mehr ein Zweifel am genozi-

dalen Charakter der gegen Sinti und Roma gerich-

teten staatlichen Massnahmen bestehen. Dies unter-

streicht ein von Bischof Wienken (der innerhalb der 

Bischofskonferenz als Unterhändler zu den staatli-

chen Stellen fungierte) in Auftrag gegebener Be-

richt des «Katholischen Hilfswerks» beim Bischöf-

lichen Ordinariat Berlin, den Wienken am 27. Mai 

1943 Kardinal Bertram und Erzbischof Gröber 

übersandte. Der mehrseitige Text, der im April oder 

Mai 1943 verfasst wurde, trägt den Titel «Zur Lage 

der Zigeuner». Unter Punkt III «Sondermassnah-

men ohne gesetzliche Regelung» wird festgestellt: 

«In der Praxis konnte beobachtet werden, dass Zi-

geuner aus ihren Wohnbezirken und Arbeitsstätten 

entfernt und gruppenweise abtransportiert wurden; 

[...] neuerdings verlautet, dass sie nach Auschwitz 

kämen. Zigeunerkinder wurden planmässig aus 

Heimen und Familien, wo sie untergebracht waren, 

entfernt und ebenfalls abtransportiert. Auch die als 

Hausangestellte und Pflegekinder in katholischen 

Heimen untergebrachten Kinder wurden behördli-

cherseits herausgeholt.»63 

Bei der Mehrheit des Episkopats unter Leitung 

von Kardinal Bertram stiess der Aufruf von Ma-

chens, «unsere Glaubensbrüder zu schützen» und 

«laut zu den Gläubigen zu sprechen», auf Ableh-

nung. Nach einem langwierigen internen Diskussi-

onsprozess liessen die Bischöfe im September und 

Oktober 1943, also ein halbes Jahr nach dem Brief 

Machens’, den sogenannten Dekalog-Hirtenbrief 

von den katholischen Kanzeln verlesen. «Tötung ist 

in sich schlecht», so heisst es dort, wenn sie «an un-

schuldigen Geiseln und entwaffneten Kriegs- oder 

Strafgefangenen, an Menschen fremder Rassen und 

Abstammung» verübt werde.64 

Mit dieser sehr allgemein gehaltenen Form des 

Hirtenbriefs wurde der ursprünglich von Bischof 

Machens und anderen geforderte entschiedene öf-

fentliche Protest angesichts der Deportation von 

Sinti und Roma in die Vernichtungslager bis zur 

Unkenntlichkeit abgeschwächt. Ein konkreter Be-

zug zum ursprünglichen Anlass des Hirtenbriefs – 

die Verschleppung von Sinti- und Roma-Kindern 

aus katholischen Kinderheimen nach Auschwitz – 

war überhaupt nicht mehr erkennbar. Der in den 

Bittgesuchen zum Ausdruck kommende verzwei-

felte Ruf der betroffenen Menschen nach Schutz 

und Beistand ihrer Kirche blieb unerhört. 

Die acht Franziskanerinnen des Kinderheims 

Neustrelitz, die selbst in einer prekären Lage waren, 

konnten sich dem staatlichen Verfolgungsapparat 

gewiss nicht entgegenstellen. Ob sich das Schicksal 

von Fritz und Paul Wagner, Alex und Franz Rose 

(und vieler anderer aus Heimen verschleppter Kin-

der) hätte abwenden lassen, hätten die deutschen 

Bischöfe ihre Stimme – ungeachtet der damit ver-

bundenen Gefahr für sich selbst und für die Kirche 

als Ganzes – laut vernehmlich erhoben, bleibt offen. 

So sind die Aufnahmen vom Abtransport der Kin-

der, fotografiert von einem mutigen Kaplan, auch 

ein Symbol des moralischen Versagens der katholi-

schen Kirche angesichts einer-wenngleich zweifel-

los existenziellen – Herausforderung. 
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Im Schuldbekenntnis der katholischen Bischöfe 

vom 23. August 1945 wie auch in der Stuttgarter 

Schulderklärung des Rates der Evangelischen Kir-

che vom 18./19. Oktober 1945 sind die Opfer der 

Sinti und Roma übrigens mit keinem Wort er-

wähnt.65 

Epilog 

Am Anfang standen Fotografien, die Jahrzehnte 

nach ihrer Aufnahme aus dem Dunkel der Ge-

schichte auftauchten. Die Blicke der Kinder, die uns 

aus der Vergangenheit anzuschauen scheinen, sind 

wie eine Aufforderung, ihrer Geschichte auf den 

Grund zu gehen, so weit wie irgend möglich. 

Wie sich gezeigt hat, kann aus den Fotografien 

selbst, bei genauem Hinsehen, manches abgelesen, 

anderes auf Plausibilität hin abgewogen werden. 

Doch bei Beschränkung auf den Anschein der Bil-

der muss vieles im Spekulativen verbleiben. Erst 

das Hinzuziehen von zusätzlichen (Schrift-)Quellen 

hat mehr Gewissheit erbracht und fundierte 

Schlussfolgerungen ermöglicht. Verallgemeinernd 

liesse sich sagen: Ihren tieferen Gehalt offenbaren 

Bilder erst im Zusammenhang mit den Kontexten 

ihrer Entstehung, dem Davor und Danach. Diese 

Kontexte konnten im vorliegenden Fall nur durch 

das Einbeziehen der Täterakten erschlossen werden. 

Um Bilder zu entschlüsseln, bedarf es der akri-

bischen Analyse der spezifischen Entstehungssitua-

tion (soweit sie eben dokumentiert ist) ebenso wie 

der Berücksichtigung der Umstände, die ihre Ent-

stehung erst ermöglichen oder gar bedingen, mit an-

deren Worten: ihrer politischen, strukturellen oder 

ideologischen Voraussetzungen. Erst aus dem Zu-

sammenführen dieser unterschiedlichen Faktoren 

resultiert historische Erkenntnis, wird die Wahrheit 

hinter den Bildern offenbar. 

Die Kinder, die auf den Bildern zu sehen sind, 

wurden nur ein oder zwei Jahre nach den Aufnah-

men um ihr Leben gebracht. Dieses Wissen macht 

die Fotografien zu Dokumenten des Völkermords 

an den Sinti und Roma. Das Verfolgungsschicksal 

der Kinder hätte letzten Endes auch ohne die Foto-

grafien, anhand der Täterquellen, aufgeklärt werden 

können – auch wenn die Fotografien Ausgangs-

punkt der Spurensuche waren. Doch um wie viel ab-

strakter und leerer wäre die Erinnerung, wenn es 

diese Bilder nicht gäbe. Das Antlitz dieser Kinder 

macht die Dimension des Verbrechens, die Dimen-

sion auch des menschlichen Verlusts, im eigentli-

chen Wortsinn anschaulich. 

 

Abb. 6: Heinrich Kottmann, 1940. 

Quelle: Katholisches Pfarrarchiv Neustrelitz 

Die Fotos vom Abtransport der Kinder, deren 

Weg in Auschwitz endete, lassen sich in zweifach-

erWeise lesen: als verstörendes Zeugnis des Zivili-

sationsbruchs und als Zeugnis der Entschlossenheit 

eines Einzelnen, diese Tat für die Nachwelt festzu-

halten. Unser ehrendes Gedenken gilt den Kindern, 

denen unermessliches Leid widerfahren ist, und 

dem mutigen Heinrich Kottmann. 
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Anmerkungen 

1  Am 1. März 1949 trat Heinrich Kottmann seinen                    14 
Dienst als Kaplan der katholischen Gemeinde in 
Rostock an, 1955 wurde er Pastor in Laage. 1959 
verliess er die DDR und ging nach Osnabrück, wo 
er 20 Jahre zuvor zum Priester geweiht worden                      15 
war. Erst 1990 konnte er seine alte Wirkungsstätte 
in Neustrelitz erstmals wieder besuchen. Heinrich 
Kottmann starb am 7. November 1998 in Osna- 
brück. 16 

2 Diese Informationen verdanke ich Josef Wagner, 
der seit 1946 in Neustrelitz wohnt und der Heinrich 
Kottmann persönlich gekannt hat. Josef Wagner 
kümmert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich um 
das katholische Pfarrarchiv Neustrelitz. Ihm gilt 
mein besonderer Dank. Es war ihm ein Herzensan- 
liegen, das Schicksal der Sinti-Kinder aufzuklären.                17 
Er hat nicht nur wichtige Quellen vor Ort erschlos-                18 
sen, sondern sich beim Entstehungsprozess dieses 
Beitrags auch als ein überaus sachkundiger Diskus- 
sionspartner erwiesen. Es ist gelungen, im Archiv 
des Kinderheims und im Stadtarchiv Neustrelitz 
Dokumente zu den Sinti-Kindern zutage zu fördern, 
aus denen ihre Namen und weitere biografische 
Daten hervorgehen. Erstmals aufmerksam auf die 
Fotos wurde ich durch Ernst Dörffel aus Neustrelitz; 
auch ihm sei an dieser Stelle gedankt. 

3 Sechs der Fotos – darunter die drei, die die Abholung 
der Kinder zeigen – sind mit einer kurzen Bildun- 
terschrift (allerdings ohne die damals noch unbe-                   19 
kannten Namen der Kinder) abgedruckt in Georg M. 
Diederich: Chronik der katholischen Gemeinden in 
Mecklenburg 1709-1961, Schwerin 2006, S. 336 f. 
Im Text finden sich keine weiteren Hinweise zu den                    20 
Fotos. Von der Forschung wurden die Aufnahmen                 21 
bislang nicht zur Kenntnis genommen. 

4 Siehe Silvio Peritore/Frank Reuter: Inszenierung des 
Fremden. Fotografische Darstellung von Sinti und 
Roma im Kontext der historischen Bildforschung, 
Heidelberg 2011, S. 109-112. 

5 Während die beiden ersten Albumseiten aufeinan- 
derfolgen, befindet sich die dritte Seite – entspre- 
chend der Chronologie – an einer späteren Stelle 
des Fotoalbums. 

6 Wie aus der Beschriftung der Fotos im Album (die 
wahrscheinlich bis 1949 erfolgte) hervorgeht, ver- 
mutete Heinrich Kottmann, die Kinder seien nach 
Auschwitz oder Theresienstadt deportiert worden.                 22 

7 Vgl. Diederich (Anm. 3), S. 302. 
8 Vgl. ebd., S. 339-343. 
9 Danuta Czech: Kalendarium der Ereignisse im Kon- 23 

zentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, 
Frankfurt am Main 1989, S. 423. Zum historischen 
Kontext siehe Romani Rose (Hg.): «Den Rauch                     24 
hatten wir täglich vor Augen». Der nationalsozia- 
listische Völkermord an den Sinti und Roma, Hei-                 25 
delberg 1999, S. 202-217. 

10 In der Vergrösserung ist zu erkennen kann, dass sich 
auf dem Anhänger elf Personen befinden (Abb. 3, 
oben), während ein Kind mit einer Schwester und 
einem Polizisten noch auf der Strasse steht. Auf der 
Pritsche des Lastwagens sind 25 (Abb. 3, Mitte) 
bzw. 22 (Abb. 3, unten) Personen zu erkennen. 

11 Diederich (Anm. 3), S. 303. 
12 Ebd., S. 302. 26 
13 Josef Wagner hat dem Dokumentations- und Kul- 

turzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidel- 

berg dankenswerterweise eine Reproduktion des 
Berichts, dessen Original sich im katholischen Pfarr- 
archiv Neustrelitz befindet, zur Verfügung gestellt. 
Auch die Reproduktion dieses Dokuments aus dem 
katholischen Pfarrarchiv Neustrelitz befindet sich 
im Archiv des Dokumentations- und Kulturzentrums 
Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. 
Siehe Stadtarchiv Neustrelitz, Rep. II/X. B/l (Ein- 
tragungen für das Einwohnermeldeamt 1941). Ich 
danke Christiane Witzke vom Stadtarchiv für die 
kollegiale Unterstützung. 
Gedenkbuch. Die Sinti und Roma im Konzen- 
trationslager Auschwitz-Birkenau, Bd. 1 u. 2, hg. 
v. Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau in 
Zusammenarbeit mit dem Dokumentations- und 
Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidel- 
berg, München/London/New York/Paris 1993, Bd. 
2, S. 930. 
Czech (Anm. 9), S. 441. 
Die Erfassung der Menschen beim Eintreffen in 
Auschwitz-Birkenau beinhaltete auch das Eintäto- 
wieren der Häftlingsnummer auf dem linken Un- 
terarm, eine besonders entwürdigende Prozedur. 
Da oftmals Hunderte von Menschen gleichzeitig 
eintrafen, blieben Fehler bei den Einträgen nicht aus. 
Häufig sind abweichende Schreibweisen der Namen 
oder falsche Geburtsdaten (z.B. Zahlendreher). Die 
Geburtsorte, zumal jene ausserhalb des Deutschen 
Reichs, wurden oft nach Gehör, also in lautschrift- 
licher Form verzeichnet, sodass es oft schwierig ist, 
die tatsächlichen Ortsnamen zu bestimmen. 
Zu diesem Schluss kommt auch der Internationale 
Suchdienst in Bad Arolsen (Schreiben an das Do- 
kumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti 
und Roma v. 20.10.2011). 
  Gedenkbuch (Anm. 16), Bd. 2, S. 902. 
In den Hauptbüchern des «Zigeunerlagers» wurde 
nur der Geburtsort erfasst. Der letzte Wohnort der 
Deportierten lässt sich aber in einzelnen Fällen über 
die sogenannten Sterbebücher erschliessen; vgl. Ster- 
bebücher von Auschwitz, hg. v. Staatlichen Museum 
Auschwitz-Birkenau. Bd. 1-3, München 1995. Die 
online zugängliche Häftlingsdatenbank des Staat- 
lichen Museums Auschwitz-Birkenau basiert auf 
der Auswertung aller erhaltenen Lagerakten und 
ermöglicht eine effiziente Recherche anhand bio- 
grafischer Daten; vgl.: http://en.auschwitz.org/rn/ 
index.php?option=com_wrapper&Itemid=31,  
Zugriff: 31.12.2011. 
Sterbebücher (Anm. 21), Bd. 3, S. 1016, sowie 
Häftlingsdatenbank (Anm. 21), Eingabe: «Franz 
Rose». 
Sterbebücher (Anm. 21), Bd. 3, S. 1016, sowie Häft- 
lingsdatenbank (Anm. 21), Eingabe: «Ferdinand 
Rose». 
Landeshauptarchiv Schwerin, Akte 5.12-9/9 Land- 
ratsamt Waren (vorläufige) Nr. 1321, Bl. 15. 
Dafür, dass Alex Rose ebenfalls in Auschwitz-Bir- 
kenau ermordet wurde, spricht auch, dass dieser 
Name in den Datenbanken anderer infrage kom- 
mender KZ-Gedenkstätten nicht erscheint. Dies gilt 
insbesondere für Buchenwald und Mittelbau-Dora, 
wohin einige Hundert noch arbeitsfähige männliche 
Sinti und Roma im Vorfeld der «Liquidierung» des 
«Zigeunerlagers» (in der Nacht vom 2. auf den 
3. August 1944) verlegt wurden. 
Es handelt sich um die schon zitierte Akte 5.12-9/9 
Landratsamt Waren (vorläufige) Nr. 1321. Falls 
nicht anders angeben, stammen die nachfolgenden 

http://en.auschwitz.org/rn/
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Zitate aus dieser Akte (angegeben ist jeweils die Blattzäh-
lung, Hervorh. i. Orig.). Mein Dank geht an Matthias 
Manke und Dorit Schneider vom Landeshauptarchiv 
Schwerin für die Unterstützung bei den Recherchen. 

27  Ebd., Bl. 1 bis 9. 
28  Siehe hierzu Rose (Anm. 9), S. 148-159. 
29 So heisst es zu Alt-Schloen, die Menschen seien «in einem 

abseits gelegenen Katen untergebracht». Es handle «sich 
um ein sehr baufälliges Haus, fast ohne Dach, ohne Türen 
und ohne Fenster» (Bl. 7). Selbst Kriminalobersekretär 
Kulow räumt ein, dass die Unterkunft «für die Unterbrin-
gung von Menschen ungeeignet» sei (ebd.). 

30 Es handelte sich dabei um den absurden Vorwurf eines 
«Notzuchtversuchs» an einem 8-jährigen Mädchen, der 
Enkelin des «Vorschnitters» im Gut Satow (Bl. 1-4). Der 
«Vorfall» soll sich laut Bericht beim unbeaufsichtigten 
Spielen der Kinder in einem Zimmer ereignet haben. Die 
von Kulow und Grabow vor Ort durchgeführten Verneh-
mungen der insgesamt sieben beteiligten Kinder führten 
aufgrund der völlig widersprüchlichen Aussagen zu kei-
nem greifbaren Ergebnis und alles deutet darauf hin, dass 
es sich um blosse Fantasien handelte. Zwischen den Zeilen 
wird deutlich, dass dies auch den beiden Beamten klar 
war. 

31 Dass «Zigeunerkinder» eine «sittliche Gefahr» (Bl. 6) für 
die «deutschblütigen» Kinder bilden würden, ist ein ver-
breitetes Stereotyp der NS-Propaganda, das sich auch im 
Runderlass des Reichsministers für Wissenschaft, Erzie-
hung und Volksbildung vom 22. März 1941 wiederfindet; 
vgl. Benjamin Ortmeyer: Schulzeit unterm Hitlerbild. 
Analysen, Berichte, Dokumente, Frankfurt am Main 1996, 
S. 134. Dieses Stereotyp diente insbesondere als Legitima-
tion für den Ausschluss von Sinti- und Roma-Kindern 
vom Schulunterricht. Kulow weist in seinem Bericht aus-
drücklich daraufhin, dass die «Zigeunerkinder» auch in 
Satow vom Unterricht ausgeschlossen worden waren (Bl. 
2). 

32 Bei der «Landesanstalt Neustrelitz-Strelitz» handelte es 
sich um die Strafanstalt in Strelitz-Alt, die als Landespoli-
zeigefängnis diente. Sie war eine Zweiganstalt des Lan-
desfürsorgehauses und Landesarbeitshauses Güstrow. Die 
Insassen mussten sowohl innerhalb als auch ausserhalb – 
z.B. in einem nahegelegenen Rüstungsbetrieb – arbeiten. 
Vgl. hierzu Christiane Witzke: Domjüch. Eine Landesir-
ren-, Heil- und Pflegeanstalt in Mecklenburg, Friedland 
2012. 

33 Hier liegt ersichtlich ein Fehler Kulows vor: Wie aus dem 
Kontext hervorgeht, kann es sich nur um die von ihm zu-
vor als «Ella Böhmer» bezeichnete Person handeln. 

34 Leider konnte dieser Antrag im Landeshauptarchiv 
Schwerin nicht aufgefunden werden und ist daher wohl 
nicht überliefert. 

35 Siehe Anm. 24. 
36 Wie eingangs erwähnt, wurde Max Gross schon nach vier 

Wochen aus Neustrelitz verlegt. Das Verzeichnis des 
Heims und das Einwohnermeldeamt datieren dies auf den 
22. Juli 1941. Aus den Eintragungen für das Einwohner-
meldeamt 1941 (vgl. Anm. 15) geht zudem hervor, dass 
Max Gross in einen Ort (der Eintrag ist unleserlich) bei 
Lauenburg kam; über die näheren Umstände ist nichts be-
kannt. 

37  Für die burgenländischen Roma haben Gerhard Baumgart-
ner und Florian Freund gezeigt, dass dieser (hier nur ange- 

deutete) Mechanismus nicht unwesentlich zur Dynamisie-
rung des Verfolgungsprozesses beigetragen hat; siehe 
Gerhard Baumgartner/Florian Freund: Der Holocaust an 
den österreichischen Roma und Sinti, in: Michael Zimmer-
mann (Hg.): Zwischen Erziehung und Vernichtung. Zi-
geunerpolitik und Zigeunerforschung im Europa des 20. 
Jahrhunderts, Stuttgart 2007, S. 203-225; dies: Die Bur-
genland Roma 1945-2000. Eine Darstellung der Volks-
gruppe auf der Basis archivalischer und statistischer Quel-
len, Eisenstadt 2004. Zu den Initiativen zur Deportation 
der «Zigeuner», die von der Peripherie ausgingen, und 
dem hieraus resultierenden Druck von unten siehe auch 
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Meldungen 

Gedenkstätten 

«Ein nie endender Kampf» – Nachruf auf 

Jean Le Bris (1924-2012) 

Wir haben einen Freund verloren. Der französische 

Überlebende des KZ Neuengamme, Jean Le Bris, ist 

nach jahrelanger Krankheit, vier Monate nach dem 

Tod seiner Frau Elizabeth, am 17. April 2012 in 

Dijon verstorben. Bis zuletzt hat er den Ausbau und 

die Entwicklung der Gedenkstätten an Orten seiner 

Haft in Neuengamme, Husum-Schwesing und Sand-

bostel verfolgt. Es waren für ihn Orte, an denen die 

Menschenrechte mit Füssen getreten wurden. Sie 

sollten als Lemorte für die Zukunft gestaltet werden. 

Leider kann er die Erweiterung der Gedenkstätte 

Husum-Schwesing zu einem solchen Lemort nicht 

mehr erleben. 

 

Abb. 1: Rede von Jean Le Bris anlässlich einer Pèlerinage von 

französischen KZ-Überlebenden und ihren Angehörigen in Sandbostel 

am Gräberfeld der KZ-Häftlinge auf dem ehemaligen Lagerfriedhof, 

5. September 2003.  

Foto: Christl Wickert, Quelle: KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

Bis ins hohe Alter arbeitete Jean Le Bris 

als Architekt. Von 1992 bis 2005 war er in 

den Planungen und politischen Auseinander- 

setzungen um den Ausbau der Gedenkstätte 

in Neuengamme ein engagierter Partner und 

kompetenter Ratgeber. Anlässlich der Ein- 

weihung der neu gestalteten KZ-Gedenkstät- 

te Neuengamme im Mai 2005 besuchte er mit 

seiner Familie das letzte Mal Hamburg. Am 

3. Mai 2005 hielt er eine Ansprache, in der 

er auf die Jahre der intensiven Mitarbeit am 

Umgestaltungsprozess der KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme zurückblickte: «Der zurückge- 

legte Weg war lang und beschwerlich, voller 

Hindernisse, voller Zeiten der Hoffnung sowie 

schwer zu ertragender Ausflüchte, reich an 

Erfolgen und Rückschlägen, verbunden mit 

vehementem Protest und freundschaftlichen 

Diskussionen.» Seine Beteiligung bezeichnete 

er damals als «das leidenschaftliche Abenteuer 

meiner alten Tage». Für Jean Le Bris war das 

Engagement für eine würdige Gedenkstätte 

in Neuengamme die «natürliche Fortsetzung» 

seines Engagements im «Widerstand gegen 

den Totalitarismus und das von ihm verbrei- 

tete Elend», ein «nie endender Kampf [...] 

um Freiheit und Achtung 

für alle Menschen» ge- 

meinsam «mit allen Men- 

schen guten Willens, ins- 

besondere für die Jugend 

Europas». Gleichzeitig er- 

innerte er an die Alpträume, 

die jeden Überlebenden 

sein Leben lang verfolgen, 

und daran, dass oftmals die 

Worte fehlen, um Gefüh- 

le und Erlebtes wiederzu- 

geben. So konnte Jean Le 

Bris nie ohne Tränen über 

den Tod seines ebenfalls im 

KZ Neuengamme inhaftier- 

ten Bruders sprechen, der 

kurz vor Kriegsende beim 

Bombardement eines Häft- 

lingstransports in Lüneburg 

umgekommen war. 
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Jean Le Bris, geboren am 11. Mai 1924 in Plou-

aret in der Bretagne, stammte aus einer humani-

stisch-republikanischen Familie. Sein älterer Bruder 

Antoine gehörte der sozialistischen Jugend an. Die 

Familie lebte vom Einkommen eines Eisenbahners 

in bescheidenen Verhältnissen. Nach der deutschen 

Okkupation Nordfrankreichs schlug Jeans Le Bris’ 

Plan fehl, mit falschen Papieren nach Grossbritan-

nien zu gelangen, um von dort aus gegen die Natio-

nalsozialisten zu kämpfen. 

Sein Bruder Antoine war ab 1941 im Büro des 

Service du Travail Obligatoire (STO) in Quimper 

eingesetzt. Dort wurden Zwangsarbeiter für die 

deutsche Rüstungsindustrie registriert. Die Brüder 

Le Bris halfen mit falschen Papieren und Verste-

cken, dem Zwangsdienst in Deutschland zu entge-

hen. Aus Frankreich wurden nach der Sowjetunion 

und Polen die meisten Menschen für den Einsatz in 

der deutschen Rüstungsindustrie zwangsrekrutiert. 

Die Arbeit der Widerstandsgruppe um die Brü-

der Le Bris war so wirksam, dass den Besatzungs-

behörden die geringe Anzahl von Zwangsarbeiten! 

aus der Region auffiel. Um drohende Verhaftungen 

zu verhindern, holte die Gruppe im Februar 1944 

heimlich einen Grossteil der Akten aus dem STO-

Büro, um sie zu vernichten. Jean Le Bris’ hoch-

schwangere Frau stand während der Aktion Wache. 

Wenige Tage später wurden fünf Mitglieder der 

Gruppe, unter ihnen Antoine und Jean Le Bris, ver-

haftet. Bis zum 4. Juni wurden sie im Gefängnis St. 

Charles in Quimper verhört. Elizabeth Le Bris er-

hielt einmal eine Besuchserlaubnis, um ihrem Mann 

den neugeborenen Sohn zu zeigen. Über Rennes ka-

men die Brüder nach Compiègne. Am 1. August 

1944 trafen sie mit einem Transport in Neuengam-

me ein. Jean Le Bris wurde zum Bau von Platten-

häusern für ausgebombte Hamburgerinnen und 

Hamburger eingesetzt. Nach Misshandlungen durch 

die SS lag er im September im Krankenrevier, wo er 

das letzte Mal mit seinem Bruder sprach, der kurz 

darauf in das Aussenlager Wilhelmshaven (Alter 

Banter Weg) kam. Jean Le Bris wurde am 25. Sep-

tember 1944 mit 1‘500 Häftlingen nach Husum- 

Schwesing transportiert. Dort erkrankte er im Okto-

ber 1944 an einer Lungenentzündung, von deren 

Folgen er sich Zeit seines Lebens nie ganz erholen 

sollte. Ende Oktober wurde er zurück nach Neu-

engamme verlegt. Von dort wurde er am Dessauer 

Ufer zur Zwangsarbeit eingesetzt und nach einem 

Bombenangriff vorübergehend im Aussenlager 

Fuhlsbüttel untergebracht, bevor er wieder in einem 

Bombenräumkommando im Hafen arbeiten musste. 

Anfang April 1945 kam Jean Le Bris, bereits ein 

«Muselmann», in das «Auffanglager» Sandbostel, 

wo er, inzwischen an Typhus erkrankt, am 29. April 

befreit wurde. Ein Lazarettflugzeug brachte ihn am 

8. Juni 1945 nach Paris. Erst nach Wochen der Ge-

nesung erfuhr er, dass sein Bruder in Lüneburg um-

gekommen war. 

 

Abb. 2: Jean Le Bris bei seiner letzten Rede in der KZ-

Gedenkstätte Neuengamme, beim Senatsempfang im 

Klinkerwerk anlässlich der Eröffnung der Gedenkstätte 

in erweiterter Form am Ort des ehemaligen Häftlingsla-

gers, 3. Mai 2005. Quelle und Foto: Michael Kottmeier/ 

agenda 
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Jean Le Bris beendete seine unterbrochene Aus-

bildung zum Architekten und arbeitete beim Stadt-

planungsamt in Rennes. Jean und Elizabeth Le Bris 

bekamen noch eine Tochter und zwei weitere Söh-

ne. Seit den 1970er-Jahren führte Jean Le Bris zu-

sammen mit seinem ältesten, 1944 geborenen Sohn 

ein Architekturbüro in Dijon. 

Jean Le Bris engagierte sich seit den 1970er-

Jahren in der französischen Amicale, deren Präsi-

dent er 1983 bis 1989 war. Seit 1992 Präsident der 

von der Amicale Internationale de Neuengamme 

1988 ins Leben gerufenen «Commission des Sites à 

Neuengamme», begleitete er bis 2005 als Vertreter 

der Amicale neben seinen Freunden Robert Pinçon 

und Fritz Bringmann zunächst in einer vom Ham-

burger Senat berufenen und vom Ersten Bürgermei-

ster Henning Voscherau selbst geleiteten Experten-

kommission zur Erarbeitung eines Gesamtkonzepts 

und später als Mitglied der Fachkommission die Er-

weiterung der KZ-Gedenkstätte Neuengam-me zu 

einem Ausstellungs-, Begegnungs- und Studienzen-

trum. Der Architekt Jean Le Bris diskutierte dabei 

nicht nur mit den Politiker/-innen und Historiker/-

innen, sondern auch mit den Architekten und gab 

wertvolle Hinweise für die Bauausführungen. 

Seit Februar 2005 lebte Jean Le Bris, der unter 

Asthma als einer Langzeitfolge seiner KZ-Zeit litt, 

mit einer Sauerstoff-Langzeittherapie. Dank der 

Mithilfe seiner Kinder und Enkel konnte er jeden 

Somfner mehrere Wochen in der Bretagne verbrin-

gen, wo in der rauen Seeluft seine Beschwerden 

deutlich erträglicher waren. Er nahm auch noch an 

den Tagungen und Versammlungen der Amicale 

teil, wenn es sein Gesundheitszustand zuliess. Be-

drückend war für ihn insbesondere die Verschlech-

terung des Gesundheitszustands seiner Frau, die im 

Dezember 2011 starb. 

In einem lebensgeschichtlichen Interview fasste 

Jean Le Bris am 29. August 2002 zusammen, wie er 

das KZ überlebt hat: «Der Widerstand war für die 

Deportierten nicht zu Ende, als wir im KZ ankamen. 

[...] Wir empfanden Hass auf die SS-Leute. Ich  

empfand Hass, ich war meine ganze Deportations-

zeit über hasserfüllt, das gab mir eine besondere 

Energie. Das war Selbstverteidigung.» 

Christl Wickert 

«Wir haben Angst, dass es verloren geht, 

nach unserem Tod.»  

Nachruf auf Ernst Nielsen & Jean Le Bris 

Viele KZ-Überlebende fürchten, dass sie die Erin-

nerungen an das, was ihnen angetan wurde, mit ins 

Grab nehmen werden und nach ihrem Tod niemand 

mehr davon sprechen wird. Viele treffen aus diesem 

Grund bis ins hohe Alter jüngere Menschen, spre-

chen immer und immer wieder von ihren Erfahrun-

gen im Lager, vom Verlust ihrer Würde, ihrer Fami-

lien, von Demütigungen, Schlägen, Hunger und 

Tod. Sie wollen ihre Erinnerungen weitergeben. 

Auch wir hatten lange das Glück, mit ehemali-

gen Häftlingen des KZ Neuengamme zusammenar-

beiten und sie noch im hohen Alter begleiten zu dür-

fen. Enge Kontakte, ja Freundschaften, entstanden. 

Jetzt verlieren wir sie. 

Emil Lakatos aus Ungarn starb im Oktober 

2010 im Alter von 90 Jahren, unser Freund Fritz 

Bringmann im März 2011 mit 93 Jahren. Und jetzt 

mussten wir von Ernst Nielsen aus Dänemark und 

Jean Le Bris aus Frankreich Abschied nehmen, die 

kurz nacheinander im Frühjahr 2012 starben. Ernst 

Nielsen wurde 88, Jean Le Bris 87 Jahre alt. Beide 

hatten zuvor ihre Ehefrauen verloren – und mit ih-

nen vielleicht auch den Lebensmut. 

Vieles hatten Ernst Nielsen und Jean Le Bris ge-

meinsam: Sie wurden als junge Männer aus politi-

schen Gründen ins KZ Neuengamme deportiert, 

weil sie der Besetzung ihrer Länder durch deutsche 

Truppen nicht tatenlos zusehen wollten und sich in 

Widerstandsgruppen organisierten. Sie überlebten 

das KZ Neuengamme und engagierten sich später in 

ihren Heimatländern gegen das Vergessen. Sie leite- 
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ten für einige Zeit den jeweiligen nationalen Ver-

band der Amicale Internationale KZ Neuengamme 

(AIN)2 in ihrem Land. Und beide waren starke und 

warmherzige Menschen. Sie fehlen uns! 

Ernst Nielsen, im Februar 1924 in Haderslev/ 

Dänemark geboren, wurde 1944 wegen Wider-

standstätigkeit gegen die deutschen Besatzer ver-

haftet und 1945 in das KZ Neuengamme deportiert, 

wo er in den Hamburger Aussenlagern Finkenwer-

der und Bullenhuser Damm schwere Zwangsarbeit 

leisten musste. Im Rahmen der Rettungsaktion der 

«Weissen Busse» gelang es dem Schwedischen und 

Dänischen Roten Kreuz, die skandinavischen KZ-

Häftlinge zunächst ins «Skandinavierlager» des KZ 

Neuengamme zu bringen – eine völlige Verände-

rung ihrer Lebensbedingungen: «Es war warm hier 

im Block, kleine Öfen waren an den Wänden aufge-

stellt, und das waren wir ja nicht gewohnt. [...] Es 

war ganz ... ganz einfach ein Wunder, alles aufge-

baut aus Wundem!»3 Noch vor Kriegsende wurden 

die skandinavischen Häftlinge sowie später eben-

falls nicht skandinavische Häftlinge über Dänemark 

zur Rekonvaleszenz nach Schweden gebracht. 

 

Abb. 1: Treffen des Exekutivbüros der AIN in der KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme, 4. Mai 2003. Von links: Victor Malbecq (Belgien), Janusz 

Kahl (Polen), Fritz Bringmann (Deutschland), Ernst und Birgitta 

Nielsen (Dänemark), Robert Pinçon (Frankreich, verdeckt), Jean Le Bris 

(Frankreich), Frank Holle (Deutschland). Foto: Detlef Garbe, 

Quelle: Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

Auf einem kurzen Zwischenstopp in Dänemark 

erhielten sie kurz Gelegenheit, ihre Verwand- 

ten und Freunde, die die Busse bereits erwartet 

hatten, zu sehen: «Unter anderem meine Mutter 

war hier, und sie steckte ihren Kopf in den Bus 

und fragte meinen Kameraden, der neben mir 

sass, ob ich nicht mit dabei wäre, denn sie konn- 

te mich nicht wiedererkennen. Das war ein 

sehr merkwürdiges Erlebnis für mich.»4 Der 

ehemals stattliche junge Mann wog nur noch 

34 Kilogramm. Einen knappen Monat später, 

am 9. Mai 1945 kehrte Ernst Nielsen schliess- 

lich aus Schweden in sein Elternhaus zurück. 

Jean Le Bris wurde im Mai 1924 in Ploua- 

ret/Frankreich geboren. Gemeinsam mit sei- 

nem älteren Bruder Antoine leistete er in 

Quimper in der Bretagne ebenfalls Widerstand 

gegen die deutschen Besatzer. Einige Mitglie- 

der ihrer Widerstandsgruppe – so auch die Brü- 

der Le Bris – arbeiteten in der Prüfkommission 

des Service du Travail Obligatoire (STO) und 

halfen jungen Franzosen dabei, sich durch fal- 

sche Papiere und medizinische Atteste diesem 

Zwangsarbeitsdienst zu entziehen. Doch die 

Gruppe wurde verraten, ihre Mitglieder ver- 

haftet, im Gefängnis von 

Quimper monatelang ge- 

foltert und verhört und im 

Juli 1944 in das KZ Neu- 

engamme deportiert. Spä- 

ter beschrieb Jean Le Bris 

ihre Ankunft dort mit den 

Worten «Es war eine Be- 

gegnung mit dem Wahn- 

sinn».5 Einige Wochen lang 

blieben sie gemeinsam im 

Hauptlager Neuengamme, 

dann wurden Antoine und 

drei weitere Freunde in 

das Aussenlager Wilhelms- 

haven überstellt. Jean Le 

Bris dagegen kam allein 

nach Husum-Schwesing, 

von dort nach Hamburg 

zum Dessauer Ufer und 

anschliessend nach Fuhls- 

büttel. Die Lebens- und Ar- 
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beitsbedingungen in diesen Aussenlagern des 

KZ Neuengamme waren mörderisch und Jean 

Le Bris kämpfte zudem mit der Einsamkeit: 

«Das ist etwas, was im Lager wirklich entsetz- 

lich ist: Du bist mit deinem Bruder, ihr seid ein 

Team, ihr macht alles zusammen – und zack, 

du wirst von ihm getrennt. Du findest einen 

anderen – und dann ist auch er weg.»6 Über das 

Hauptlager Neuengamme kurz vor Kriegsen- 

de in das Auffang- und Todeslager Sandbostel 

überstellt und bereits am Ende seiner Kräfte, 

wurde Jean Le Bris dort am 29. April 1945 

von britischen Truppen befreit und in einem 

Lazarettflugzeug nach Frankreich gebracht. 

Seine Mutter und seine Frau erkannten den 

völlig abgemagerten und erschöpften Mann 

nicht wieder. Nun erfuhr er auch, dass Antoine 

und die anderen aus der Gruppe ihre Haft in 

Deutschland nicht überlebt hatten. 

Sowohl Jean Le Bris als auch Ernst Nielsen 

kämpften nach dem Krieg mit ihren Erinne- 

rungen und mit der Frage, warum gerade sie 

das Glück hatten, überlebt zu haben, während 

andere sterben mussten. 

Jean Le Bris beschrieb die erste Begegnung 

mit den Angehörigen seiner toten Freunde nach 

seiner Rückkehr nach Frankreich: «Ich war da 

– und die anderen waren nicht da. Man dach- 

te, als man aus dem Lager kam, dass man all 

das Elend der Welt kennen- 

gelemt habe, da war man 

sich sicher. Aber dieses 

Wiedersehen mit meiner 

Mutter und den Ehefrauen 

der anderen [...], ihnen ge- 

genüberzutreten, das waren 

die schlimmsten Momente, 

die ich in meinem Leben 

erlebt habe. Ich fühlte mich 

nicht schuldig, da zu sein, 

ich konnte nichts dafür, ich 

trug keine Schuld, aber es 

war nicht gerecht. [... ] Und 

mein Bruder war nicht da.»7 

Ernst Nielsen woll- 

te von seiner Haft erzäh- 

len, doch niemand wollte 

ihm wirklich zuhören. Das belastete ihn sehr: 

«Wenn man versuchte, anderen zu erzählen, was 

vorgefallen war: ‚Vergiss es, beeile dich weiterzu-

kommen. Sieh zu, dass du mit deinen Studien fertig 

wirst, und vergiss es!’ [...] In Wirklichkeit haben 

wir alle darunter gelitten, weil wir das ja nicht abre-

agieren konnten. [...] Bei mir war all das dann gut 

überstanden, aber ich war mindestens ein ganzes 

Jahr mit den Nerven unten.»8 

Beide Männer haben Familien gegründet. Jean 

Le Bris, der Architekt geworden war, unternahm be-

reits sehr früh mit der Amicale française, dem fran-

zösischen Überlebendenverband, Pèlerinagen nach 

Neuengamme. Er war von 1983 bis 1989 Präsident 

des Verbandes und arbeitete in der Denkmalskom-

mission der AIN, die er auch als einer der Vizeprä-

sidenten vertrat. Ernst Nielsen dagegen, mittler-

weile Ingenieur, trat erst nach seiner Pensionierung 

dem dänischen Überlebendenverband «Landsfo-

reningen af kz-fanger fra Neuengamme» bei, dessen 

Präsident er später lange sein sollte. Anlass war eine 

Gedenkfahrt der ehemals an der schwedisch-däni-

schen Rettungsaktion Beteiligten im Jahr 1995. 

Über seine Gründe für den Beitritt sagte er später: 

«Zuallererst, um der Toten zu gedenken, und zum 

Zweiten, um den Neofaschismus verhindern zu hel- 

 

Abb. 2: Jean Le Bris in der neuen Dauerausstellung der KZ-Gedenk- 

stätte Neuengamme, 4. Mai 2005. Foto und Quelle: Michael Kottmeier 
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fen. Aber auch, um einfach nur zusammenzusein 

und damit unsere Probleme etwas einzudämmen. 

Denn wir hatten ja alle unsere Probleme mit der KZ-

Zeit. Viele von uns sind heute aufgrund der Lang-

zeitfolgeschäden nach dem Konzentrationslager-

aufenthalt invalide geworden.»9 Später erläuterte er: 

«Alle in der dänischen Neuengamme-Vereinigung 

fühlen eine Verpflichtung und lebenslange Aufga-

be, die man in vier Hauptpunkten zusammenfassen 

kann: a) Unserer toten Kameraden aus dem Wider-

stand zu gedenken, b) Als Augenzeugen das Wissen 

darüber, was damals passierte, weiterzugeben.  

c) Den Revisionismus und die historische Verfäl-

schung heute und in Zukunft zu bekämpfen, d) Die 

Entwicklung und Auferstehung des neuen National-

sozialismus zu bekämpfen!»10 

Ernst Nielsen und Jean Le Bris sowie viele an-

dere Überlebende, die sich im internationalen Über-

lebendenverband AIN sowie innerhalb der einzel-

nen nationalen Verbände engagierten, ist es zu ver-

danken, dass die KZ-Gedenkstätte Neuengamme – 

spät, aber zumindest nicht zu spät – doch noch zu 

einem würdigen Gedenk- und Lemort wurde. Uner-

müdlich haben sie sich jahrzehntelang schriftlich 

oder persönlich vor Ort, in Beratungen mit dem je- 

 

Abb. 3: Ernst Nielsen (sitzend) im Gespräch mit einem anderen dänischen 

Überlebenden in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 29. Oktober 2011. 

Foto und Quelle: Ulrike Jensen 

weiligen Hamburger Senat und mit anderen Ver-

bänden sowie einige von ihnen auch in der Kom-

mission zur Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme dafür eingesetzt, die auf dem Gelände 

seit 1948 bzw. 1970 eingerichteten Strafanstalten zu 

verlegen und den Ort neu zu gestalten. 

Als – nach vorheriger einstimmiger Entschei-

dung der Hamburgischen Bürgerschaft, den Straf-

vollzug in Neuengamme zu beenden – die desi-

gnierte neue Regierungskoalition aus CDU und 

Schillpartei (die offiziell als «Partei Rechtsstaatli-

cher Offensive» firmierte) nach den Bürgerschafts 

wählen im Jahre 2001 damit drohte, diesen Be-

schluss zu kippen, reagierte die der AIN sofort und 

sandte Jean Le Bris und Robert Pinçon aus Frank-

reich sowie Fritz Bringmann aus Aukrug nach Ham-

burg. Nach einer schnell einberufenen Pressekonfe-

renz der AIN begaben sie sich zum Rathaus, kon-

frontierten dort den designierten Ersten Bürgermei-

ster Ole von Beust unangemeldet mit ihrem Protest 

gegen seinen Plan und rangen ihm noch vor Ort das 

Versprechen ab, dass in Neuengamme künftig 

nichts mehr ohne ihre Zustimmung geschehen 

werde. 

2003 wurde dann tatsächlich die Justizvollzugs-

anstalt XII und drei Jahre später die Justizvollzugs- 

anstalt IX auf dem ehemali-

gen KZ- Gelände geschlos-

sen, das Gelände umgestaltet 

und mehrere neue Ausstellun- 

gen sowie ein Studienzent- 

rum eröffnet. Ohne unsere 

Freunde von der AIN wäre 

dies nicht möglich gewe- 

sen. Auch dafür schulden 

wir ihnen Dank. 

Unseren Freund Jean 

Le Bris sahen wir zum letz- 

ten Mal im Mai 2005 zum 

60. Jahrestages der Befrei- 

ung bei der Eröffnung der 

neu gestalteten KZ-Ge- 

denkstätte Neuengamme. 

Sein letzter grosser Auftritt 
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– bereits im Rollstuhl sitzend und auf Sauerstoff an-

gewiesen – wird uns allen in Erinnerung bleiben. 

Als er zu den Hunderten Gästen der Gedenkfeier, 

unter ihnen viele Überlebende, sprach, war er ganz 

der Alte: stark, überzeugend und beeindruckend. 

Wir waren zu Tränen gerührt von seiner Kraft. So 

wollen wir ihn in Erinnerung behalten. Am Ende der 

Rede rief er die Worte «Je vous salue!» – Salut, 

Jean! 

Unser Freund Ernst Nielsen besuchte in den 

letzten Jahren noch häufiger die Gedenkstätte, Ende 

Oktober 2011 reiste er noch einmal gemeinsam mit 

ehemaligen Kameraden und Mitgliedern des däni-

schen Überlebendenverbandes an. Bereits sehr 

krank, strahlte er dennoch eine ungeheure Würde 

und Kraft aus – und war nach wie vor der humor-

volle Mensch, den wir alle so mochten. Nur ein biss-

chen wackeliger. Es sollte sein letzter Besuch in 

Neuengamme sein. Farvel, Ernst! 

    Christine Eckel 

Arbeitsgemeinschaft Neuengamme e. V. 

Ulrike Jensen 

Amicale Internationale KZ Neuengamme 

Anmerkungen 

1 Toni Dreilinger, Überlebende des KZ Bergen-Belsen, in: 
«Gegen das Vergessen», Dokumentation, NDR Fernsehen, 
18.4.2010. 

2  Die Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN) ist der 
1958 als «Amicale Internationale de Neuengamme» ge-
gründete internationale Dachverband der Neuengammer 
Überlebendenverbände. 

3  Interview mit Ernst Nielsen, 16.11.1999. Interviewer: Mi-
chael Grill, Übersetzer: Frank Lehmann; Archiv der KZ-
Gedenkstätte Neuengamme (ANg). 

4 Ebd. 
5 Interview mit Jean Le Bris, 29./30.8.2003. Interviewerin: 

Christl Wickert, Übersetzerin: Janine Sudeck; ANg. 
6 Ebd. 
7 Ebd. 
8 Interview mit Ernst Nielsen, 1999 (Anm. 3). 
9 Ebd. 
10 Sonntagsgespräch mit Ernst Nielsen in der KZ-Gedenk-

stätte Neuengamme, 8.11.1998; ANg. 

Nachruf auf Herbert Hötte 

Mitten aus dem Leben heraus verstarb am 13. Mai 

2012 infolge eines tragischen Verkehrsunfalls zwei 

Tage vor Vollendung seines 58. Lebensjahres der 

Leiter des Museumsdienstes Hamburg, Dr. Herbert 

Hötte. 

Bevor er Ende 1995 die Leitung des Museums-

dienstes übernahm, der die Betreuung von Besu-

chergruppen in den staatlichen und einigen privaten 

Museen koordiniert und auch gemeinsame Muse-

umsprojekte wie «Die Lange Nacht der Museen» 

oder die «Tage der Industriekultur» durchführte und 

im Verbund der Stiftung Historische Museen Ham-

burg zahlreiche eigene Ausstellungen organisierte, 

war Herbert Hötte 13 Jahre in der KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme tätig. Als mit der Eröffnung des Do-

kumentenhauses in Neuengamme im Oktober 1981 

erstmals in Hamburg die Möglichkeit bestand, sich 

über die Geschichte des in den Jahrzehnten zuvor 

nahezu aus dem öffentlichen Gedächtnis verdräng-

ten KZ Neuengamme und die Verbrechen der SS zu 

informieren und zur Überraschung vieler sich schon 

im ersten Jahr fast 50’000 Besucherinnen und Be-

sucher die Ausstellung «Arbeit und Vernichtung» 

ansahen, wurde Herbert Hötte zusammen mit Wil-

fried Müller von der Kulturbehörde beauftragt, ein 

Konzept für die pädagogische Arbeit zu entwickeln 

und einen Grossteil der Gruppen und Schulklassen 

bei ihrem Besuch zu begleiten. 

Schon bald erschienen die ersten Veröffentli-

chungen von Herbert Hötte, so in der von ihm initi-

ierten Reihe «Argumente zur museumspädagogi-

schen Praxis» die Hefte «Aktualisierte Geschichte. 

Über die Arbeit mit Jugendlichen im Dokumenten-

haus KZ Neuengamme» (Heft 1, 1982) und «Ver-

gangenheitsbewältigung und Ausländerfeindlich-

keit. Eine Befragung von Jugendlichen im Doku-

mentenhaus KZ Neuengamme» (Heft 4,1984). Un-

ter dem Titel «Konzentrationslager Neuengamme – 

Vorschläge zur Behandlung im Unterricht» legte er 

(gemeinsam mit Detlef Garbe und Wilfried Müller) 

eine geschichtsdidaktische Handreichung für die  
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Schulpraxis vor, die mehrfach überarbeitet wurde 

und sich grosser Beliebtheit erfreute. 

Besonders engagierte sich Herbert Hötte, der 

im Anschluss an seine Tätigkeit im Rahmen einer 

«Arbeitsbeschaffungsmassnahme» (ABM) ab 1984 

mit einer halben Stelle unbefristet weiterbeschäftigt 

wurde, in den seit 1982 durch den Landesju-

gendring in Neuengamme durchgeführten Interna-

tionalen Jugendworkcamps. Der Museumsdienst 

trat in den Folgejahren in die Trägerschaft ein, eine 

erste Bilanz mit einer viel beachteten Wanderaus-

stellung und einer Fotodokumentation legte Herbert 

Hötte 1988 vor.1 

Hinzu kamen weitere Sonderausstellungen, die 

Herbert Hötte für die KZ-Gedenkstätte Neu-

engamme kuratierte, so 1992 (gemeinsam mit Ul-

rike Jureit, Jens Michelsen und Karin Orth) die Aus-

stellung «Im Gleichschritt aus dem Tritt – Jugend 

im Nationalsozialismus». 

Als sich nach dem Senatsbeschluss zur Auf-

gabe des Strafvollzugs auf dem Gelände des ehema-

ligen KZ Neuengamme und im Vorwege des 50. 

Jahrestages der Befreiung die Möglichkeit einer 

 

Herbert Hötte am 14. April 2010 in Hamburg. 

Foto und Quelle: Jasmin Koch 

neuen Dauerausstellung auf wesentlich grösserer 

Fläche in einer Halle des KZ-Rüstungsbetriebs der 

«Walther-Werke» bot, übernahm Herbert Hötte die 

Koordination dieses Ausstellungsprojekts. Die im 

Mai 1995 eröffnete Ausstellung «ÜberLebens-

Kämpfe. Häftlinge unter der SS-Herrschaft. Das KZ 

Hamburg-Neuengamme 1938-1945» beschritt 

neue, zeitgemässe Wege der Vermittlung. Ihr Kon-

zept mit der starken Konzentration auf den Ort, den 

biografischen Zugängen, der Einbeziehung der Tä-

ter- und der Nachgeschichte sowie der Integration 

der damals neuen audiovisuellen Medien und von 

interaktiven Computerstationen galt als wegwei-

send.2 Noch im selben Jahr verliess Herbert Hötte 

dann die Gedenkstätte, wo er sich so profiliert hatte, 

dass ihm die Leitung des Museumsdienstes Ham-

burg übertragen wurde. Einige Jahre später promo-

vierte er mit einer Arbeit zur Hamburger Museums-

geschichte, die 2001 unter dem Titel «Das histori-

sche Museum in Bewegung. Das Museum für Ham-

burgische Geschichte. Eine Fallstudie» bei Dölling 

und Galitz veröffentlicht wurde. 

Auch wenn die KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

seit 1995 eine damals ungeahnte Entwicklung zu ei-

nem Ausstellungs-, Begegnungs- und Studienzen-

trum genommen hat und sich heute über nahezu die 

gesamte Fläche des ehemaligen KZ Neuengamme 

erstreckt, so sind viele Grundlagen für diesen Pro-

zess in der Zeit der Mitarbeit von Herbert Hötte ge-

legt worden. Seine vielfältigen Aktivitäten sind 

ebenso unvergessen wie seine stets kollegiale und 

ausgleichende Art, gerade auch wenn Konflikte und 

Emotionen im Kollegenkreis übermächtig zu wer-

den drohten. 

Als ich im Oktober 1989 die Leitung der KZ-

Gedenkstätte Neuengamme übernahm, hatte Her-

bert Hötte diese Aufgabe in den Monaten zuvor 

kommissarisch wahrgenommen. Die folgenden 

sechs Jahre gemeinsamer Verantwortung für die 

Gedenkstättenarbeit habe ich in ausgesprochen gu-

ter Erinnerung. Herbert Hötte war mir in diesen 

schwierigen Jahren eine ganz wichtige Stütze. Auch  
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nachdem er Ende 1995 die Leitung des Museums-

dienstes übernommen hatte und wir uns nicht mehr 

täglich, sondern nur noch hin und wieder begegne-

ten, blieb die Verbundenheit und gegenseitige 

Wertschätzung. Auch von anderen Kolleginnen und 

Kollegen der Gedenkstätte ist mir immer wieder be-

richtet worden, wie gut und gerne sie mit ihm zu-

sammengearbeitet haben. 

Vier Tage vor dem schrecklichen Unfalltod 

hatte ich noch gemeinsam mit meinen Kollegen 

Herbert Diercks und Wolfgang Stiller im Museums-

dienst bei Herbert Hötte im Büro gesessen, um über 

die Anhebung der Honorare für die freien Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter zu verhandeln (nach wie 

vor ist der Museumsdienst als Dienstleister der KZ-

Gedenkstätte Neuengamme in der Buchungsan-

nahme und Organisation der Führungen tätig). Wie 

immer in guter und humoriger Gesprächsatmo-

sphäre haben wir – weil der Honorarsatz immer für 

einen längeren Zeitraum festgelegt wird – noch ge-

meinsam festgestellt, dass wir viele solcher Ver-

handlungen über Honorarerhöhungen wohl nicht 

mehr führen werden. Und dann haben wir uns dar-

über ausgetauscht, wie lange wir denn jeweils noch 

im Dienst sind und was wir bis dahin noch erreichen 

möchten. Und nun das Ende für Herbert so schnell, 

so jäh, so grausam. Es ist wirklich ein Jammer! 

Seiner Frau Erika, der Tochter Jil und dem 

Sohn Till gilt unser Mitgefühl und der grosse 

Wunsch, dass die vielen guten Erinnerungen an das 

gemeinsame Leben sie stärken mögen, mit diesem 

unfassbaren Verlust umzugehen. 

Detlef Garbe 

Anmerkungen 

1 Spurensicherung. Internationale Jugendcamps Neuengam-
me 1984-87. Katalog zur Ausstellung des Museumspäda-
gogischen Dienstes und des Museums für Hamburgische 
Geschichte, Redaktion: Herbert Hötte, Hamburg 1988. 

2 Vgl. dazu Heft 6 der «Beiträge» zum Thema «Museale und 
mediale Präsentationen in Gedenkstätten», S. 51-71. 
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Didaktik der Erinnerungsarbeit 

Neue Bildungsmaterialien zur Verfol-

gungsgeschichte der Sinti und Roma auf 

dem Gebiet des heutigen Landes Nieder-

sachsen – ein Projekt der Stiftung  

niedersächsische Gedenkstätten 

Vorliegende Bildungsmaterialien 

Ende der 1990er-Jahre wurden von den Landeszen-

tralen für politische Bildung in Baden-Württemberg 

und Rheinland-Pfalz sowie vom Hessischen Lan-

desinstitut für Pädagogik jeweils material- und in-

haltsreiche Handreichungen zur Geschichte der 

Sinti und Roma in Deutschland erstellt, die zum 

Teil auch Unterrichtseinheiten für die Verwendung 

in Schulen beinhalten.1 Seit 2009 wird in Hessen ein 

vom Verband Deutscher Sinti und Roma – Landes-

verband Hessen erarbeiteter «Medienkoffer» mit 

Bildungsmaterialien zur Geschichte der Sinti und 

Roma an Schulen verteilt.2 Im Jahr 2010 erschien 

eine von Petra Rosenberg (Landesverband Deut-

scher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg) und 

Mëto Nowak erarbeitete und vom Zentrum für 

Lehrerbildung an der Universität Potsdam heraus-

gegebene Studie unter dem Titel «Deutsche Sinti 

und Roma. Eine Brandenburger Minderheit und 

ihre Thematisierung im Unterricht», in der neben 

der Vorstellung einiger Materialien auch paradig-

matisch für andere Bundesländer untersucht wird, 

in welchen Unterrichtsfächern in welchen Schul-

jahrgängen eine Auseinandersetzung mit der Ge-

schichte und dem Leben von Sinti und Roma statt-

finden könnte.3 

Zur Frage, inwieweit das Thema der Verfol-

gung der Sinti und Roma in Schulbüchern für das 

Unterrichtsfach Geschichte thematisiert ist, veröf-

fentlichte Reinhard Stachwitz 2006 die Ergebnisse 

einer für das Georg-Eckert-Institut für internatio-

nale Schulbuchforschung durchgeführten Untersu- 

chung von 32 Geschichtslehrbüchern. Sie ergab, 

dass nur in einem der Bücher im Rahmen der Be-

handlung des Themas «Verfolgung im Nationalso-

zialismus» dem Thema «Verfolgung der Sinti und 

Roma» ein eigenes Kapitel gewidmet war. Ein wei-

teres Unterrichtswerk erwähnte Sinti und Roma als 

Verfolgtengruppe überhaupt nicht, die übrigen er-

wähnten Sinti und Roma mehr oder weniger kurso-

risch als eine von mehreren Verfolgtengruppen. Un-

einheitlich ist in den Schulbüchern auch die Be-

zeichnung der Verfolgtengruppe als «Sinti», «Sinti 

(Zigeuner)», «Sinti und Roma», «Zigeuner», «so 

genannte Zigeuner» oder gar «die die Nationalso-

zialisten Zigeuner nannten».4 

Die aus Reinhard Stachwitz’ Schulbuchunter-

suchung gewonnenen Erkenntnisse legen nahe, dass 

die in den Lehrwerken gewählte Darstellung der 

Verfolgung von Sinti und Roma im Nationalsozia-

lismus nicht geeignet ist, den Unterrichtsgegen-

stand nachhaltig zu erschliessen und zu vermitteln. 

Themenseiten, die lediglich ein allgemeines Über-

blickswissen vermitteln, können keinen hinreichen-

den Zugang zur Geschichte der Sinti und Roma 

schaffen, wenn nicht anschliessend Raum zur ver-

tiefenden Bearbeitung gegeben wird. Es werden da-

her andere Bildungsmaterialien benötigt. Diese 

Notwendigkeit wurde auch schon in der Vergan-

genheit erkannt, als Sinti und Roma teils überhaupt 

keine Erwähnung in Schulbüchern fanden, und ihr 

wurde mit den eingangs genannten Materialsamm-

lungen begegnet. Diese Bildungsmaterialien mit re-

gionalen und biografischen Schwerpunkten wählen 

einen für den schulischen Kontext zugegebener-

massen schwerer umzusetzenden Ansatz: Die Ver-

folgung der Sinti und Roma wird nicht nur unter hi-

storischen Gesichtspunkten, sondern interdiszipli-

när auch unter kulturellen, kulturhistorischen, bio-

grafischen, literarischen und soziologischen Aspek-

ten thematisiert. Die Bildungsmaterialien bemühen 

sich so in je eigener Weise, das Thema über den 

schulischen Unterrichtskontext hinaus nachhaltig 

zu behandeln. 
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Das von unserer niedersächsischen Arbeits-

gruppe5 bereits erstellte und noch zu erstellende Bil-

dungsmaterial zur nationalsozialistischen Verfol-

gung der Sinti und Roma nimmt Ideen dieser Mate-

rialsammlungen auf, konkretisiert und erweitert sie. 

Nach der Fertigstellung werden wir den weiteren 

Weg der Materialien verfolgen, u.a. werden wir sie 

Interessierten vorstellen und bei Einsatz um Rück-

meldungen bitten. Auch sind die Materialien als dy-

namisch erweiterbar konzipiert, sodass die Nutze-

rinnen und Nutzer sie durch inhaltliche und thema-

tische Weiterentwicklungen ergänzen können und 

auch auf diesem Wege eine «Rückmeldung» geben. 

Didaktische und methodische Vorüberlegungen für 

die Entwicklung neuer Bildungsmaterialien 

Für die von uns erarbeiteten Bildungsmaterialien 

sind die folgenden didaktischen und methodischen 

Überlegungen grundlegend: – Themenvielfalt: 

Die Bildungsmaterialien werden aus unterschied-

lichen Themenmodulen bestehen, die jedes für 

sich einen Einstieg in die Thematik ermöglichen 

und die mit den anderen Modulen in vielfältiger 

Weise verknüpft werden können. Die Verfol-

gungsgeschichte der Sinti und Roma im Natio-

nalsozialismus wird dabei durch die Geschichte 

des Umgangs mit den Sinti und Roma in der Bun-

desrepublik (z.B. in Entschädigungsverfahren) 

ergänzt. 

• Niedrigschwellige adressatenspezifische Ange-

bote für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler 

mit hohem Aufforderungscharakter: 

Das erarbeitete Material soll sowohl für Lehrerin-

nen und Lehrer als auch für Schülerinnen und 

Schüler attraktiv sein, Handlungsanreize geben 

und zum eigenständigen Forschen und Lernen 

anregen. Lehrerinnen und Lehrer, die sich selbst 

noch nicht mit der Behandlung des Themas im 

Unterricht beschäftigt haben, erhalten zukünftig 

durch entsprechende Handreichungen und Emp-

fehlungen Unterstützung. 

• Schulformübergreifende Zugänge: 

Die Materialien sollen so konzipiert sein, dass sie 

in allen Schulformen verwendet werden können. 

• Materialsorten: 

Die Materialien verwenden in den einzelnen The-

menmodulen wiederkehrend Erinnerungsberich-

te, Fotos, Dokumente und Sachtexte in zumeist 

gleicher Reihenfolge und farbiger Kennzeich-

nung. Zu jedem Modul gibt es Bearbeitungsanre-

gungen, die unterschiedlich eng oder weit gefasst 

sind und in jedem Fall der Kreativität der Lehren-

den und Lernenden Raum lassen. 

• Biografische Zugänge: 

Jedes Themenmodul bietet einen biografischen 

Zugang, der, wenn möglich, aus einem Foto, ei-

ner Kurzbiografie und einem Erinnerungsbericht 

von der benannten Person oder über die benannte 

Person besteht. Erfahrungsgemäss erleichtern 

Biografien Lernenden den Zugang zu einem 

Thema, da durch das Kennenlernen des Lebens 

und Schicksals von Personen Empathie geweckt 

wird. 

• Regionalspezifische Zugänge: 

Die in den Themenmodulen vorgestellten Perso-

nen kommen aus dem Gebiet des heutigen Nie-

dersachsen, ebenso haben die behandelten histo-

rischen Ereignisse und Sachverhalte Bezug zu 

diesem Gebiet. Dabei sind unterschiedliche Re-

gionen berücksichtigt, sodass auch in diesem Flä-

chenland regionalspezifische Zugänge ermög-

licht werden. 

• Leichte Zugänglichkeit der Materialien: Die Bil-

dungsmaterialien werden im PDF-Format zum 

Download auf der Website der Stiftung nieder-

sächsische Gedenkstätten veröffentlicht. Dieses 

Verfahren ermöglicht den Lehrenden, gezielt 

jene Materialien herunterzuladen, die sie für den 

Unterricht einsetzen wollen. Die Materialien sind 

zudem kopierfreundlich gestaltet. 
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• Dynamische Weiterentwicklung: 

Die Entscheidung, die Materialien nicht als Buch 

oder Heft in Papierform zu veröffentlichen, bietet 

neben der leichten Zugänglichkeit und geringen 

Kosten noch einen weiteren, aus unserer Sicht 

entscheidenden Vorteil: Das Material kann mit 

geringem Aufwand und schnell verändert wer-

den. So können Erfahrungen aus dem Unter-

richtseinsatz der Materialien, die Veränderungen 

wünschenswert machen, schnell umgesetzt wer-

den. 

Wir verfolgen jedoch auch einen aktivierenden 

Ansatz, den wir dynamische Weiterentwicklung 

nennen. Darunter verstehen wir die Weiter- und 

Neuentwicklung von Themenmodulen. Daran kön-

nen Nutzerinnen und Nutzer und auch andere In-

teressierte teilnehmen, indem sie Wünsche, Vor-

schläge und Ratschläge einbringen. Insbesondere 

sollen Schülerinnen und Schüler aufgefordert wer-

den, regional- oder ortsspezifische Ergänzungen der 

Module vorzunehmen. Sie sollen die Möglichkeit 

erhalten, über die Geschichte der Sinti und Roma 

vor Ort ein ortsspezifisches «Schülermodul» zu er-

stellen, das wie die anderen Module auf der Website 

der der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten 

verfügbar ist und von anderen Nutzerinnen und  

Nutzern eingesehen und bei Bedarf heruntergeladen 

werden kann. 

Christian Wolpers 

Anmerkungen 

1 Landeszentrale für politische Bildung Baden- Württem-
berg (Hg.): «Zwischen Romantisierung und Rassismus – 
Sinti und Roma in Deutschland», Stuttgart 1998; Landes-
zentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.): 
«Sinti und Roma – eine deutsche Minderheit», Bad Kreuz-
nach 1998; Hessisches Landesinstitut für Pädagogik (Hg.): 
«Anti- ziganismus – Geschichte und Gegenwart deutscher 
Sinti und Roma», Wiesbaden 1998. 

2 Siehe weiterführend  
http://www.sinti-roma-hessen.de/8.html,  
Zugriff: 11.1.2012. 

3 Petra Rosenberg/Mëto Nowak: Deutsche Sinti und Roma. 
Eine Brandenburger Minderheit und ihre Thematisierung 
im Unterricht. Potsdam: Zentrum für Lehrerbildung an der 
Universität Potsdam, September 2010, 

 http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2010/4923/pdf7zfl_sinti_und_roma.pdf,  
Zugriff: 8.8.2010. 

4 Reinhard Stachwitz: Der nationalsozialistische Völker-
mord an den Sinti und Roma in aktuellen deutschen Ge-
schichtsbüchern, in: Internationale Schulbuchforschung. 
Zeitschrift des Georg- Eckert-Instituts für internationale 
Schulbuchforschung 28 (2006), Nr. 2, S. 163-175. 

5 Unter Federführung der Stiftung niedersächsische Gedenk-
stätten bringen die Mitglieder der Arbeitsgruppe – Rein-
hold Baaske, Arne Droldner, Maren Göpfert, Dr. Hans-
Dieter Schmid und Christian Wolpers – Fachkenntnisse aus 
den Bereichen Geschichtsdidaktik, Geschichtswissenschaft 
und Pädagogik ein. 

http://www.sinti-roma-hessen/
http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2010/4923/
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Projekte und Forschungen 

«Wie wollt ihr euch erinnern?» –  

Jugendliche aus Norddeutschland  

gestalten den neuen Gedenkort «Infor-

mations- und Dokumentationszentrum 

Hannoverscher Bahnhof» in der  

Hamburger Hafen City mit 

Warum sollen wir uns erinnern? Welche Erinne-

rungsorte gibt es? Wie sollte ein Gedenkort ausse-

hen, der Jugendliche anspricht? Welche Vermitt-

lungsangebote sollten für diesen Ort entwickelt wer-

den? Diese Fragen begleiteten 42 Jugendliche aus 

Hamburg und Umgebung während der Arbeit in den 

Workshops zum Projekt «Wie wollt ihr euch erin-

nern? Beteiligung Jugendlicher an der Gestaltung 

und Ausstattung des Gedenk- und Informationsorts 

Hannoverscher Bahnhof und dessen Bildungsange-

boten». 

Heute stehen lediglich Gedenktafeln am frühe-

ren Standort des Hannoverschen Bahnhofs und erin-

nern an die von dort Deportierten. Der Hannover-

sche Bahnhof am Lohseplatz in Hamburg war 1872 

als Personen- und Güterbahnhof eröffnet worden. 

1906 hatte der Hamburger Hauptbahnhof ihn als  

 

Das Gelände des ehemaligen Hannoverschen Bahnhofs in Hamburg: 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Workshops erkunden den 

historischen Ort, 22. Oktober 2011. Foto: Henning Semat 

Personenbahnhof abgelöst, doch es fanden weiter-

hin Gütertransporte statt. Vom 20. Mai 1940 bis 

zum 14. Februar 1945 wurden vom Hannover-

schen Bahnhof mindestens 7‘692 Jüdinnen und Ju-

den und Sinti und Roma aus Hamburg und Nord- 

deutschland in Gettos, Konzentrations- und 

Vernichtungslager in Osteuropa verschleppt. 

Die meisten von ihnen wurden ermordet. 

Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des nationalsozialistischen Terrorapparats so- 

wie weiterer Behörden und Unternehmen aus 

Hamburg waren an der Abwicklung der De- 

portationen beteiligt. Die grosse Mehrheit der 

Hamburger Bevölkerung sah tatenlos zu, wie 

ihre Nachbarinnen und Nachbarn plötzlich ver- 

schwanden. 

Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges wurde 

der Hannoversche Bahnhof durch Bombenan- 

griffe teilweise zerstört. Die erhaltenen Gebäu- 

de dienten weiterhin als Güterbahnhof, bis sie 

1955 gesprengt und 1981 endgültig beseitigt 

wurden.1 Der Bereich des früheren Standorts 

des Bahnhofs wird heute zum Teil von einer 

Speditionsfirma genutzt. 

An dem historischen Ort plant die Stadt 

Hamburg einen neuen Gedenkort, der 2014 

der Öffentlichkeit übergeben werden soll. 

Nachdem der Ort lange vergessen war, hat sich 

die Stadt auch auf Anregung der ehemaligen 

Opfer bereit erklärt, ein In- 

formations- und Dokumen- 

tationszentrum zu errichten. 

Auf Initiative des Landes- 

jugendrings Hamburg und 

der KZ-Gedenkstätte Neu- 

engamme wurde ab Herbst 

2010 das Partizipationspro- 

jekt «Wie wollt ihr euch er- 

innern?» vorbereitet, um 

Jugendliche aus Hamburg 

und Umgebung an der Kon- 

zeption und Gestaltung des 

neuen Gedenkortes am Loh- 

seplatz zu beteiligen. In der 

Ausschreibungszeit von Mai 

bis August 2011 bewarben 

sich mehr als 70 Jugendliche 
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im Alter von 15 bis 18 Jahren von 19 Schulen; 42 

von ihnen wurden ausgewählt. Ende Oktober 2011 

startete das von der Hamburger Kulturbehörde we-

sentlich mitgetragene Projekt, dem wichtige finan-

zielle und ideelle Förderer zur Seite standen, darun-

ter die Alfred Toepfer Stiftung F. V. S., die For-

schungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, das 

Amt für Wiedergutmachung der Sozialbehörde, die 

Moses Mendelssohn Stiftung, die Körber-Stiftung, 

der Freundeskreis KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 

die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die 

NORDMETALL-Stiftung, die HafenCity Hamburg 

GmbH, die Landeszentrale für politische Bildung 

Hamburg, die Jüdische Gemeinde in Hamburg und 

die Rom und Cinti Union e.V. Hamburg. Ein 20-

köpfiger Beirat aus Politik, Wissenschaft und Kul-

tur begleitete zudem die konzeptionelle Arbeit. 

«Es bietet die Chance, Jugendliche – als wich-

tige künftige Zielgruppe dieses Ortes – bereits früh-

zeitig in die Entwicklung von Inhalten und Veran-

staltungsformen mit einzubeziehen. Damit sollen 

Jugendliche sowohl im Prozess der konzeptionellen 

Entwicklung als auch beim späteren Besuch des Or-

tes eine höhere Identifikation erfahren und sich gut 

angesprochen fühlen», erklärte Dr. Annette Busse 

von der Kulturbehörde auf der Landespressekonfe-

renz am 17. Mai 2011 bei der Präsentation des Par-

tizipationsprojekts. 

Herzstück des neuen Informations- und Doku-

mentationszentrums wird die Ausstellung «In den 

Tod geschickt» sein. Sie wurde erstmals 2009 in 

Hamburg gezeigt und hat die Geschichte des Han-

noverschen Bahnhofs ins Bewusstsein der Öffent-

lichkeit gerückt. Die Ausstellung widmet sich der 

Deportation von Jüdinnen und Juden sowie Sinti 

und Roma im Nationalsozialismus und wird an dem 

neuen Gedenkort eine ständige Bleibe finden. Als 

zentraler Aspekt werden dabei auch die an diesen 

Verschleppungen beteiligten Täter und Profiteure 

in Hamburg thematisiert. Bereits in ihrer ästheti-

schen Gestaltung weist die Ausstellung auf die Rol-

le der Deutschen Reichsbahn bei den Deportationen 

hin. Neben der Dauerausstellung sind ein Seminar-

raum sowie weitere Möglichkeiten für pädagogi-

sche Angebote vorgesehen. Das Partizipationspro-

jekt bot Jugendlichen die Möglichkeit, sich nicht 

nur an der Konzeption des Gedenkortes, sondern 

auch der pädagogischen Angebote zu beteiligen, 

um so anderen Jugendlichen den Zugang zu diesem 

Ort zu erleichtern. Ein weiteres Ziel des Projekts 

war, Schülerinnen und Schüler über die Workshops 

hinaus langfristig in die Arbeit des Informations- 

und Dokumentationszentrums einzubeziehen. 

Das Projekt 

Im Rahmen des Projekts setzten sich die Jugendli-

chen in insgesamt acht zweitägigen Workshops in 

einem Zusammenspiel von historischer Wissens-

vermittlung und kreativer Arbeit jeweils mit be-

stimmten Fragen auseinander. Ein wesentlicher As-

pekt war dabei die Geschichte des Hannoverschen 

Bahnhofs. Der erste Workshop war dem histori-

schen Ort gewidmet. Im Mittelpunkt der zweiten 

Workshops stand eine mögliche Vernetzung der ge-

planten Gedenkstätte mit der Stadt und die Herstel-

lung von Bezügen zur Gegenwart. In den weiteren 

Veranstaltungen entwickelten die Jugendlichen ei-

gene Ideen und Konzepte zur Gestaltung des Ge-

denkortes. Ein Highlight für die Schülerinnen und 

Schüler war ein zweitägiger Aufenthalt in Berlin. 

Dort hatten sie die Möglichkeit, mehrere Gedenk-

stätten zu besuchen und für die Gestaltung des 

Hamburger Gedenkortes Ideen zu sammeln. 

Im Juni 2012 präsentierten die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer ihre Ideen und Konzepte für die 

Gestaltung des neuen Gedenkortes. Die Abschluss-

präsentation war zugleich das vorläufige Ende der 

Projektarbeit mit den Schülerinnen und Schülern. In 

der Zeit bis zur Eröffnung des Informations- und 

Dokumentationszentrums haben die Jugendlichen 

aber weiter die Möglichkeit, ihre Ideen einzubrin-

gen. Die Beiratsmitglieder stehen als «Ideenpaten» 

bereit, damit sich die Anregungen der Jugendlichen 
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auch langfristig in den Aktivitäten der Kulturbehor-

de niederschlagen. 

Die Workshops 

Der erste Workshop in der HafenCity im Oktober 

2011 stand unter dem Thema «Auseinandersetzung 

mit dem Ort». Dr. Stefan Brauckmann vom Institut 

für Geographie der Universität Hamburg führte die 

Jugendlichen in die Geländebegehung mit GPS-Ge-

räten ein. Anschliessend hatten die Schülerinnen 

und Schüler die Möglichkeit, das Gelände des ehe-

maligen Hannoverschen Bahnhofs selbst zu bege-

hen und die gegangenen Wege mithilfe der GPS-

Geräte mit historischen Karten abzugleichen. 

Bei der Geländeerkundung haben die Jugendli-

chen auch einige historische Objekte in dem seit 

Kurzem unter Denkmalschutz stehenden Abschnitt 

des ehemaligen Hannoverschen Bahnhofs gefun-

den. Gespräche mit Expertinnen und Experten ga-

ben den Jugendlichen zusätzlich einen Einblick in 

die bisherigen Planungen für das Informations- und 

Dokumentationszentrum. 

Der zweite Workshop fand im November 2011 

im Hamburger Grindelviertel unter dem Thema 

«Vernetzung mit der Stadt» statt. Hier hatten die Ju-

gendlichen die Möglichkeit, eigene Ideen und Kon-

zepte für Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen 

Gedenkstätten zu erarbeiten. Gespräche mit Else 

Baker und Esther Bauer, die beide vom Hannover-

schen Bahnhof deportiert worden waren, vermittel-

ten den Jugendlichen die Erlebnisse unmittelbar Be-

troffener. 

In der Projektarbeit setzten sich die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer des Workshops neben der 

Geschichte des Ortes auch mit den Inhalten der 

Ausstellung «In den Tod geschickt» auseinander. 

Thema waren auch mögliche Ergänzungen der Aus-

stellung. Im Zusammenhang mit der Vernetzung 

des Gedenkortes beschäftigen sich die Schülerinnen 

und Schüler darüber hinaus mit verschiedenen Er-

innerungsformen. In einem Gespräch mit dem  

Künstler Gunter Demnig, der die Idee der Stolper-

steine entwickelte, erhielten sie viele Tipps und An-

regungen für eigene Konzepte. 

Der dritte Workshop im Dezember 2011 stand 

unter der Leitfrage: «Warum erinnern wir heute?» 

Die Jugendlichen beschäftigten sich mit den Ein-

satzmöglichkeiten von Film und Audio, z.B. Hip-

Hop, als ergänzenden Medien innerhalb der Aus-

stellung. Dabei wurde über den Bezug des damali-

gen Geschehens zu heute diskutiert. Die Jugendli-

chen konnten Teile der Ausstellung «In den Tod ge-

schickt», die eigens hierfür in der KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme aufgebaut wurden, anschauen und 

das Konzept der Ausstellung mit dem grafischen 

Gestalter, Peter Wentzler, und der Kuratorin der 

Ausstellung, Dr. Linde Apel, diskutieren. Auch 

wenn die Inhalte und Form der Ausstellung für den 

neuen Gedenkort bereits feststehen, so besteht doch 

die Möglichkeit, sie zu erweitern und das pädagogi-

sche Angebot rund um die Ausstellung mitzugestal-

ten. Ziele sind also vor allem die Entwicklung von 

Vernetzungspunkten mit anderen Gedenkorten und 

die Schaffung eines zeitgemässen Zugangs für Ju-

gendliche und die Mitgestaltung entsprechender Be-

reiche und Angebote. 

Im Rahmen des vierten Workshops haben sich 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ende Januar 

2012 während einer zweitägigen Exkursion nach 

Berlin verschiedene Beispiele von Formen der Er-

innerung angeschaut und sich mit didaktischen 

Konzepten anderer Einrichtungen vertraut gemacht. 

Im Fokus standen das Haus der Wannsee-Konfe-

renz, das Anne Frank Zentrum, das Jüdische Mu-

seum, das Dokumentationszentrum Topographie 

des Terrors, das Denkmal für die ermordeten Juden 

Europas und die Deportationsgedenkstätte in Ber-

lin-Grunewald. Während des Aufenthalts in Berlin 

haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erste 

eigene Ideen mit den Konzepten der Berliner Ge-

denkstätten vergleichen und ihr Wissen über die Ge-

denkstättenarbeit erweitern können. 

Im fünften Workshop im März 2012 stand die 

Arbeit in der Gruppe unter der Frage: 
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«Welche Veranstaltungen sollten im Dokumentati-

onszentrum Hannoverscher Bahnhof angeboten 

werden?» Dabei haben sich die Jugendlichen auch 

über pädagogische Angebote Gedanken gemacht 

und sich mit dem Ablauf eines Schulklassenbesuchs 

beschäftigt. 

Der sechste Workshop im April 2012 in 

Schwerin und der siebte Workshop im Mai 2012 bot 

jeweils zwei Tage Zeit, die vergangenen Work-

shops zu rekapitulieren und an entwickelten Ideen 

weiterzuarbeiten. 

Auf dem achten Workshop am 18. Juni 2012 

wurden die Ergebnisse der vorangegangenen Work-

shops präsentiert: Eine Gruppe von Teilnehmern 

entwickelte das Konzept eines mobilen Standes, der 

an verschiedenen Orten in Hamburg aufgebaut wer-

den kann und über den neuen Gedenkort informie-

ren soll. Wegweiser sollen die Stadt mit dem Infor-

mations- und Dokumentationszentrum Hannover-

scher Bahnhof vernetzen. Eine andere Gruppe 

stellte ein Konzept vor, in dem Besucherinnen und 

Besucher am Eingang der Ausstellung zunächst 

durch einen dunklen Raum geleitet werden, in dem 

Biografien von Opfern der Deportationen vorgele-

sen werden. Eine weitere Gruppe hat erste Au-

diobeiträge erarbeitet und aufgenommen. Mit dem 

Musiker Max Timm wurde ein Rap geschrieben und 

aufgenommen, der sich mit der Geschichte des Han-

noverschen Bahnhof auseinandersetzt. Auch Ideen 

zum Marketing und Sponsoring wurden vorgestellt. 

Welche Ergebnisse der Arbeit der Schülerinnen und 

Schüler im Informations- und Dokumentationszen-

trum umgesetzt werden, steht noch nicht fest. Aller-

dings haben die Hamburger Kulturbehörde und die 

mit der Planung des Gedenkorts Beauftragten zuge-

sichert, möglichst viele Ideen der Jugendlichen auf-

zunehmen und das Projekt auf diese Weise zu einem 

Vorbild für zukünftige Konzeptionen von Gedenk-

stätten und anderen kulturellen Einrichtungen wer-

den zu lassen. 

Dass bisher nur unscheinbare Gedenktafeln an 

die Opfer der Deportationen erinnern, ist auch den 

Jugendlichen bei ihrem Besuch des Ortes negativ 

aufgefallen. «Die nachfolgenden Generationen 

müssen sich an die Opfer der Nazi-Herrschaft erin-

nern», erklärte eine Teilnehmerin des Partizipati-

onsprojekts. «Warum wird erst jetzt ein Gedenkort 

am Hannoverschen Bahnhof errichtet?», fragte eine 

andere Schülerin. Auch wenn die Aufarbeitung der 

Geschichte mehr als 65 Jahre nach Kriegsende erst 

spät erfolgt – für eine Änderung des Bewusstseins 

ist es nicht zu spät. 

Es ist zu hoffen, dass durch das ehrenamtliche 

Engagement der historisch interessierten Jugendli-

chen aus Hamburg und Umgebung auch die nach-

folgenden Generationen für die Aufarbeitung der ei-

genen Geschichte gewonnen werden können. 

Carmen Ludwig 

Anmerkung 

1  Vgl. Linde Apel (Hg.): In den Tod geschickt. Die Deporta-
tionen von Juden, Sinti und Roma aus Hamburg 1940 bis 
1945, o.O. [Berlin] 2009, S. 13. 

Zum Sammlungsbestand von Ruth  

Kellermann im Museum der Arbeit in 

Hamburg – «Menschen und ihre  

Lebensgeschichten» 

Als Ende April 2012 die neue Dauerausstellung 

«ABC der Arbeit. Vielfalt – Leben – Innovation» im 

Museum der Arbeit in Hamburg eröffnet wurde,1 

hatten sich die Wogen einer kritischen Diskussion 

um die in ihr biografisch vorgestellte Ruth Keller-

mann bereits wieder geglättet. Was war geschehen? 

Im Infobrief des «Freunde des Museums der 

Arbeit e.V.» wurden Anfang des Jahres die Planun-

gen für die Ausstellung «ABC der Arbeit» vorge-

stellt.2 Die Kustodin, Christina Bargholz, berichtete 

darin, dass die Schau in vier Bereiche unterteilt sei: 

Technische und soziale Innovationen im 20. Jahr-

hundert, Menschen und ihre Lebensgeschichten, die  
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Vielfalt der Gewerbe und Berufe und ein Setzkasten 

mit Museumsobjekten, die die Geschichte der Ar-

beit repräsentieren sollen. In dem Bereich, in dem 

es um Menschen und ihre Lebensgeschichten gehe, 

seien die Besucherinnen und Besucher eingeladen, 

im Sitzforum Platz zu nehmen, Objekte zu betrach-

ten und über Telefonhörer Interviews auf sich wir-

ken zu lassen, in denen Menschen mit unterschied-

lichen Berufen aus ihrem Leben erzählen. Dort kä-

men sowohl junge als auch alte Menschen zu Wort, 

die über sich und ihre Arbeit berichteten, und auch 

Söhne oder Töchter, die über ihre Eltern sprechen. 

Beispielhaft wurde die Tochter «der Hausfrau und 

gelernten Vorgeschichtlerin Ruth Kellermann» her-

vorgehoben, die dem Museum ein Konvolut von 

Broschüren aus dem Besitz der Mutter überlassen 

habe, darunter befinde sich ein Musterbuch für Spit-

zenhäkelei (um 1900) und ein Heft mit dem Titel 

«Gut nähen für den Hausgebrauch» (1943). Es 

wurde in Aussicht gestellt, dass die Besucher in der 

Ausstellung mehr über den Alltag der Hausfrau 

Ruth Kellermann erfahren würden. 

Ruth Kellermann war aber eben nicht nur Haus-

frau und Mutter von fünf Kindern, sondern – wie in 

einigen Aufsätzen dieses Heftes der «Beiträge» an-

gesprochen – ab Dezember 1938 auch Mitarbeiterin 

der «Rassenhygienischen und bevölkerungsbiologi-

schen Forschungsstelle» (RHF) von Robert Ritter.3 

Hinweise aus dem Freundeskreis des Museums 

führten nach der genannten Veröffentlichung inner-

halb des Museums zu einer kontroversen Diskus-

sion darüber, ob und, falls ja, wie diese Biografie in 

die Ausstellung aufgenommen werden soll. Die Ku-

ratorin der Ausstellung, Christina Bargholz, und die 

Direktorin des Museums der Arbeit, Prof. Dr. Kir-

sten Baumann, entschieden sich für eine Aufnahme. 

Die primäre Darstellung als «Täterbiografie» be-

gründeten sie in einem offenen Brief folgendermas-

sen: 

«Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht 

gemacht und sie ausführlich mit Fachkolleginnen 

diskutiert, u.a. mit Dr. Detlef Garbe, dem Leiter der 

KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Unser Bildungs-

auftrag verlangt es, Besucherinnen auch mit solch 

einem Lebens- und Arbeitsweg des 20. Jahrhun-

derts zu konfrontieren, der gerade in seiner Drastik 

(bis 1945) wie in seiner Normalität (ab 1945) ein 

schwieriges Kapitel der deutschen Geschichte wi-

derspiegelt. 

Vor 27 Jahren war eine solche Auseinanderset-

zung offenbar noch nicht möglich, obwohl oder ge-

rade weil Ruth Kellermann dem Museum der Arbeit 

sehr verbunden war – als Mitglied des Freundes-

kreises und aktiv im Frauenarbeitskreis. Ihre beruf-

liche Vergangenheit als ‚Rasseforscherin’ kam erst 

ans Licht, als Aktivisten der Roma [sic!] und Cinti 

Union (RCU) 1985 einen Vortrag Kellermanns im 

Museum für Hamburgische Geschichte sprengten 

und ihre Lebensgeschichte publik machten. Aus 

dem Frauenarbeitskreis wurde sie daraufhin ausge-

schlossen, Mitglied des Freundeskreises blieb sie 

bis zu ihrem Tod 1999. Ein Mantel des Schweigens 

wurde über die Sache gebreitet, sodass sich bis Ende 

2011 auch keine Informationen hierüber in unserer 

Datenbank fanden. 

Das hat sich nun geändert, auch Dank der 

Freundinnen und Freunde. Was damals noch nicht 

möglich war – sich kritisch, aber transparent mit der 

Vergangenheit auseinanderzusetzen – sollte uns 

heute gemeinsam gelingen. Erst mit der Kontextua-

lisierung, der gesellschaftspolitischen Einordnung 

und dem Erzählen der dazu gehörigen Geschichte 

kann in diesem Fall eine Täterbiografie rekonstru-

iert werden. Banale, harmlose Objekte – wie Haus-

frauenprospekte – werden zum Ausgangspunkt ei-

ner komplexen historischen Erzählung, die nicht 

verschweigt, sondern aufdeckt – so sehen wir die 

Aufgabe unseres Museums. 

Wir sind sicher, dass unsere Besucherinnen die-

sen offenen und kritischen Umgang mit einer si-

cherlich nicht typischen, aber in ihrer Tendenz be-

drückend häufig anzutreffenden deutschen Biogra-

fie dieser Generation verstehen und schätzen wer-

den.»4 

Die Biografie Ruth Kellermanns zeigt exempla-

risch – und bisher ist sie nur fragmentarisch bekannt 

–, wie Frauen aktiv bei der Durchsetzung von rassi-

stischen Ideologien in der NS-Zeit mitarbeiteten  
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und ihre Ansichten in die Nachkriegszeit weitertru-

gen.5 Die Kontroverse innerhalb des Museums der 

Arbeit zeigt aber auch, dass ein Verschweigen heute 

nicht mehr möglich ist, sobald Hinweise auf die 

Einbindung einzelner Personen in die nationalsozia-

listische Gewaltherrschaft offenbar werden – auch 

wenn die biografische Selbstwahrnehmung nach 

1945 einen anderen Lebensschwerpunkt setzte. 

 

Detlef Garbe und Jutta Mühlenberg 

Anmerkungen 

1 Weiterführende Informationen finden sich auf der Website 
des Museums der Arbeit,  
http://www.museum-der-arbeit.de//Ausstellungen/abc.php, 
Zugriff: 22.5.2012. 

2 Siehe dazu und zum Folgenden: ABC der Arbeit – eine 
neue Dauerausstellung für unser Museum, in: Infobrief. 
Mitteilungen für die Freunde des Museums der Arbeit [Hg.: 
Der Vorstand der Freunde des Museums der Arbeit e. V] 
(2012), Nr. 1, S. 4f.,  
http://www.museum-der-arbeit.de/Freunde/Infob-rief72012-01.pdf, 
Zugriff: 22.5.2012. 

3 Siehe zu ihrer Person und ihrer Beteiligung beim Aufbau 
einer «Zigeunerkartei» insbesondere den Beitrag von Ul-
rich Prehn in diesem Heft. 

4 Infobrief. Mitteilungen für die Freunde des Museums der 
Arbeit (2012), Nr. 2, S. 3, http://www. museum-der-ar-
beit.de/Freunde/Infobrief/2012-02. pdf, Zugriff: 22.5.2012. 

5 Siehe dazu insbesondere den Beitrag von Frank Reuter 
«Die Deutungsmacht der Täter» in diesem Heft. 

Ausstellungen der KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme im Hamburger Rathaus 

anlässlich des Gedenktages für die Opfer 

des Nationalsozialismus 

In Hamburg werden seit 2001 zum 27. Januar, dem 

Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, 

zahlreiche Veranstaltungen sowohl am zentralen 

Ort im Rathaus als auch in den verschiedenen Stadt-

teilen durchgeführt. Veranstalter sind die Hambur-

gische Bürgerschaft, die Bezirksversammlungen so-

wie zahlreiche Organisationen wie z.B. die Ge-

schichtswerkstätten. 

Auf Einladung und in Zusammenarbeit mit der 

Hamburgischen Bürgerschaft erstellt die KZ-Ge-

denkstätte Neuengamme aus diesem Anlass jährlich 

eine Ausstellung, die in einem Zeitraum von etwa 

drei Wochen jeweils im Januar/Februar in der Rat-

hausdiele gezeigt wird. Diese Ausstellungen doku-

mentieren Teilaspekte der Geschichte des National-

sozialismus in Hamburg wie Verfolgung, Wider-

stand oder Zwangsarbeit. 

Die Erstellung dieser Ausstellungen, die – dem 

Raumangebot in der Rathausdiele angepasst – stets 

48 Tafeln umfassen, bedeutet für die Gedenkstätte 

jedes Jahr erneut eine grosse Kraftanstrengung. 

Meist ist es ein einzelner Mitarbeiter oder eine ein-

zelne Mitarbeiterin, der oder die die jeweilige Aus-

stellung kuratiert, das Konzept erstellt, über Monate 

die notwendigen Archivrecherchen durchführt, die 

Foto- und Dokumentenvorlagen bestellt, die Texte 

verfasst und das aufwendige Korrekturverfahren der 

Text- und Gestaltungsentwürfe koordiniert. Für 

überwiegend organisatorische Hilfen werden zu-

sätzlich Werkverträge abgeschlossen. Mehrere Kol-

leginnen und Kollegen lesen die Texte gegen. Zu-

sätzlich wird ein freiberuflich tätiger Lektor mit dem 

Lektorat aller Texte beauftragt. Gestaltung und Pro-

duktion der Ausstellungen übernimmt nach vorheri-

ger Ausschreibung jeweils ein Grafikbüro. Die Ho-

norar- und Sachkosten der Ausstellungen betragen 

jedes Jahr etwa 30’000 Euro. 

Ertrag dieser Anstrengungen sind neue For-

schungsergebnisse, die trotz der inhaltlichen Fokus- 

http://www.museum-der-arbeit.de/Ausstellungen/abc.php
http://www.museum-der-arbeit.de/Freunde/Infob-rief72012-01.pdf
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sierung auf Hamburger Zeitgeschichte überregio-

nale Bedeutung haben und entsprechend Beachtung 

finden. Dies wurde z.B. deutlich bei der Ausstellung 

2012 über die Hamburger Polizei im Nationalsozia-

lismus, einen in dem 2005 erschienenen Standard-

werk «Hamburg im Dritten Reich» nicht themati-

sierten Teil der Polizeigeschichte. Nahezu jede der 

48 Tafeln dieser Ausstellung bietet neue Erkennt-

nisse und in grossem Umfang wurden Fotos und 

Dokumente erstmals veröffentlicht. Da das Thema 

nach dem Beschluss der Bundesinnenministerkon-

ferenz vom 17. April 2008, Forschungen zur Poli-

zeigeschichte im NS-Staat zu initiieren und zu för-

dern, der vielbeachteten Ausstellung «Ordnung und 

Vernichtung – Die Polizei im NS-Staat» im Deut-

schen Historischen Museum 2011 und mehreren 

Polizeiausstellungsprojekten in den Ländern bun-

desweit in der Diskussion ist, war das Interesse an 

dieser Ausstellung und den Begleitveranstaltungen 

entsprechend hoch. 

Die Ausstellungen werden traditionell von der 

amtierenden Präsidentin oder dem amtierenden Prä-

sidenten der Hamburgischen Bürgerschaft in feier-

lichem Rahmen eröffnet; zu den Gästen gehören so-

wohl Verfolgte des Nazi-Regimes und deren Ange- 

 

Abb. 1: Eröffnungsfeier der Ausstellung «Das Stadthaus. Die Hamburger 

Polizei im Nationalsozialismus» am 19. Januar 2012 im Hamburger 

Rathaus; am Rednerpult Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit. Foto und 

Quelle: Daniel Posselt/Hamburgische Bürgerschaft 

hörige als auch Mitglieder des Senats, der Bürger-

schaft, des diplomatischen Korps, Repräsentanten 

der Kirchen, der Universität, der Museen und der 

Geschichtswerkstätten. Zur Eröffnungsfeier sprach 

jeweils auch ein Zeitzeuge oder eine Zeitzeugin, 

2012 war es Ralph Giordano. Ihre persönlichen Er-

innerungen hinterliessen bei allen Gästen einen 

nachhaltigen tiefen Eindruck. 

Die bisherigen Ausstellungen 

2001 bis 2012 

Die Kinder vom Bullenhus er Damm, 2001; Ku- 

rator: Dr. Detlef Garbe. Thema der Ausstellung 

sind die medizinischen Versuche an Häftlingen 

im Krankenrevier des KZ Neuengamme, dar- 

unter an 20 Kindern, und die Ermordung dieser 

Kinder am 20. April 1945 in der Schule Bul- 

lenhuser Damm in Hamburg-Rothenburgsort. 

Ein KZ wird geräumt. Häftlinge zwischen Ver- 

nichtung und Befreiung, 2002; Kurator/Kura- 

torin: Dr. Detlef Garbe und Katharina Hertz- 

Eichenrode. Die Ausstellung thematisiert die 

letzten Kriegsmonate in Norddeutschland, die 

schrittweise Räumung der Aussenlager des KZ 

Neuengamme, die «Todes- 

märsche» und die Massaker 

an Häftlingen, die Rettung 

der skandinavischen Häft- 

linge sowie die Schiffska- 

tastrophe am 3. Mai 1945 

(«Cap Arcona»). 

KolaFu – ein Ort der Willkür 

und Gewalt. Zur Geschich- 

te des Konzentrations- 

lagers und der Strafanstal- 

ten Fuhlsbüttel 1933-1945, 

2003; Kurator: Herbert 

Diercks. Die seit dem Ende 

des 19. Jahrhunderts in 

Hamburg-Fuhlsbüttel be- 

stehenden Strafvollzugsan- 

stalten waren 1933 bis 1945 

als Konzentrationslager, 
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Polizeigefängnis, Aussenlager des KZ Neuengam-

me, Zuchthaus und Gefängnis Hauptort nationalso-

zialistischer Verfolgung. 

«... dass wir es verstanden haben, in dem fürchterli-

chen Kampf Frauen zu bleiben.» Zur Geschichte der 

Hamburger Frauenaussenlager des KZ Neuengam-

me, 2004; Kuratorinnen: Karin Heddinga und Ulrike 

Jensen. Die in Hamburg nahezu unbekannte Ge-

schichte der Frauenaussenlager des KZ Neuengam-

me wird an zahlreichen Einzelschicksalen inhaftier-

ter Frauen aus ganz Europa, ihrer Verfolgungsge-

schichte und der Verfolgungsgeschichte ihrer Fami-

lien und Landsleute veranschaulicht. 

«In Hamburg ist meine Jugend geblieben.» Zwangs-

arbeit in Hamburg 1940-1945, 2005; Kuratoren/Ku-

ratorin: Dr. Jürgen Bönig, Katharina Hertz-Eichen-

rode und Dr. Reimer Möller. In Hamburg gab es im 

Zweiten Weltkrieg über 400’000 Zwangsarbeiterin-

nen und Zwangsarbeiter, die in über 1200 Lagern 

untergebracht waren. Der KZ-Gedenkstätte Neu-

engamme ist es seit vielen Jahren ein besonderes 

Anliegen, auf ihre Verfolgung hinzuweisen und  

 

Abb. 2: Blick in die Rathausdiele, in der traditionell die Ausstellungen 

der KZ-Gedenkstätte Neuengamme zum Gedenktag für die Opfer des 

Nationalsozialismus gezeigt werden, 19. Januar 2012.  

Foto und Quelle: Daniel Posselt/Hamburgische Bürgerschaft 

Gruppen ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und 

Zwangsarbeiter nach Hamburg einzuladen. 

«Die unsichtbaren Helfer». Die Hamburgerin Hilt-

gunt Zassenhaus und die Norwegische Seemanns-

mission im Einsatz für die in Fuhlsbüttel 1940-1945 

inhaftierten Norweger, 2006; Kurator: Herbert 

Diercks. Die fern ihrer Heimat im Zuchthaus Fuhls-

büttel und anderen Haftstätten Norddeutschlands in-

haftierten Norweger hatten über die Norwegische 

Seemannsmission Kontakt zu ihren Familien und 

erhielten vielfältige Hilfen, insbesondere Lebens-

mittel. Die als Dolmetscherin und zur Kontrolle der 

Inhaftierten eingesetzte Hamburgerin Hiltgunt Zas-

senhaus unterstützte die Hilfstätigkeit der See-

mannsmission und erwarb sich den Ruf eines «En-

gels der Gefangenen». 

 

«Die Zeichnung überlebt ...» Bildzeugnisse 

von Häftlingen des KZ Neuengamme, 2007; 

Kuratorin: Dr. Maike Bruhns. Wichtige Quel- 

len zur Geschichte des KZ Neuengamme sind 

Zeichnungen, die Häftlinge während der Haft 

oder nach ihrer Befreiung anfertigten. Das 

Zeichnen war im Konzentrationslager ein Mit- 

tel der Selbstbehauptung. Die Zeichnungen 

ergänzen die überlieferten 

Fotografien der SS um die 

Perspektive der Opfer. 

Der Hamburger Hafen im 

Nationalsozialismus. Wirt- 

schaft, Zwangsarbeit und 

Widerstand, 2008; Kurator: 

Herbert Diercks. Seit 1989 

führt die KZ-Gedenkstät- 

te Neuengamme mehrfach 

im Jahr «Alternative Ha- 

fenrundfahrten» zu Stätten 

von Widerstand und Verfol- 

gung im Hamburger Hafen 

durch. Auch die im Natio- 

nalsozialismus geplanten 

«Führerbauten» werden 

thematisiert. Die Ausstel- 

lung veranschaulicht mit 
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zahlreichen historischen Fotos und Dokumenten 

diese «andere» Hafengeschichte. 

«Die Orte bleiben» – Gedenkstätten für die Opfer 

des NS-Regimes in Hamburg, 2009; Kurator/Kura-

torin: Dr. Detlef Garbe und Kerstin Klingel. Zahl-

reiche grosse und kleine Gedenkstätten erinnern in 

Hamburg an die Verbrechen des Nationalsozialis-

mus; am bekanntesten ist die KZ-Gedenkstätte Neu-

engamme mit ihren Aussenstellen Schule Bullen-

huser Damm, Plattenhaus Poppenbüttel und Straf-

anstalten Fuhlsbüttel. Die Ausstellung gibt einen 

Überblick über die vielfältigen Gedenkorte in allen 

Stadtteilen und ihre Entstehungsgeschichte. 

«Die Freiheit lebt!» Widerstand und Verfolgung in 

Hamburg 1933-1945, 2010; Kurator: Herbert 

Diercks. Die Ausstellung vermittelt einen Überblick 

über die gesamte Breite und Intensität des Wider-

stands in Hamburg 1933 bis 1945, der aufgrund sei-

ner Isolation, der Nachstellungen durch die Ge-

stapo, aber auch seiner Zerstrittenheit seine wesent-

lichen Ziele nicht erreichte. Im Vordergrund stehen 

jene Frauen und Männer, die dem Widerstand ange-

hörten und deshalb verfolgt wurden. 

Im Fokus: Das KZ-Neuengamme und der Ort da-

nach. Bilddokumente des Lagers und der Gedenk-

stätte, 2011; Kuratorin: Ute Wrocklage. Fotografien 

der Lager-SS werden in der KZ-Gedenkstätte Neu-

engamme genutzt, um die Geschichte des Konzen-

trationslagers zu vermitteln. Die Ausstellung ver-

mittelt an zahlreichen Beispielen Informationen 

über die Entstehungsgeschichte der Fotos, die In-

szenierungen der SS, die Fotografen und die Ge-

schichte der Überlieferung, ohne die diese Zeug-

nisse nicht korrekt bewertet werden können. 

Dokumentation Stadthaus. Die Hamburger Polizei 

im Nationalsozialismus, 2012; Kurator: Herbert 

Diercks. Im Stadthaus, bis 1943 Sitz des Hamburger 

Polizeipräsidiums, der Kriminalpolizeileitstelle und 

der Staatspolizeileitstelle, soll 2014/15 ein Erinne- 

rungsort zur Hamburger Polizei im Nationalsozia-

lismus geschaffen werden. Die Ausstellung stellt 

hierzu Forschungsergebnisse der KZ-Gedenkstätte 

Neuen-gamme zur Hamburger Polizeigeschichte 

1933 bis 1945 vor. 

Ausstellungen in Vorbereitung (2013 und 2014) 

Hamburger Kriegsgerichte und die Deserteure des 

Zweiten Weltkrieges (Arbeitstitel), 2013; Kurato-

ren: Dr. Magnus Koch, Lars Skowronski und Dr. 

Detlef Garbe. Im Kontext der in Hamburg geführten 

Diskussion um ein angemessenes Gedenken der von 

der Wehrmachtsjustiz zum Tode verurteilten und 

hingerichteten Deserteure im Zweiten Weltkrieg 

wird diese Ausstellung im Januar/Februar 2013 erst-

mals umfassende Informationen über die in Ham-

burg tätigen Militärgerichte bieten – im Vorder-

grund stehen dabei die Opfer der Wehrmachtsjustiz. 

Euthanasie in Hamburg (Arbeitstitel), 2014; Kura-

tor: Herbert Diercks. In dieser Ausstellung sollen 

jene Männer, Frauen und Kinder vorgestellt werden, 

die im Zuge der «Euthanasie» ermordet wurden. 

Auch die Beteiligung Hamburger Behörden, der 

Krankenhäuser sowie von Ärzten und Pflegern an 

den Aussonderungen und Morden wird thematisiert 

werden. 

Alle Ausstellungen entstanden (bzw. entstehen) mit 

Unterstützung sowohl der Hamburgischen Bürger-

schaft als auch des Freundeskreises KZ-Gedenk-

stätte Neuengamme e. V; an einigen waren weitere 

Partner beteiligt, so z.B. 2005 das Museum der Ar-

beit. Zahlreiche, meist gut besuchte Begleitveran-

staltungen und mehrere Workshops boten in den 

Wochen der Ausstellungspräsentation einer interes-

sierten Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Themen 

der Ausstellungen zu vertiefen und zu diskutieren. 
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Die folgenden Ausstellungen werden von der KZ-

Gedenkstätte Neuengamme als Wanderausstellun-

gen ausgeliehen 

KolaFu – ein Ort der Willkür und Gewalt. Zur Ge-

schichte des Konzentrationslagers und der Strafan-

stalten Fuhlsbüttel 1933-1945 

«... dass wir es verstanden haben, in dem fürchterli-

chen Kampf Frauen zu bleiben.» Zur Geschichte der 

Hamburger Frauenaussenlager des KZ Neuengam-

me 

«Die unsichtbaren Helfer». Die Hamburgerin Hilt-

gunt Zassenhaus und die Norwegische Seemanns-

mission im Einsatz für die in Fuhlsbüttel 1940-1945 

inhaftierten Norweger 

«Die Zeichnung überlebt ...» Bildzeugnisse von 

Häftlingen des KZ Neuengamme 

Der Hamburger Hafen im Nationalsozialismus. 

Wirtschaft, Zwangsarbeit und Widerstand 

«Die Orte bleiben» – Gedenkstätten für die Opfer 

des NS-Regimes in Hamburg 

«Die Freiheit lebt!» Widerstand und Verfolgung in 

Hamburg 1933-1945 

Im Fokus: Das KZ-Neuengamme und der Ort da-

nach. Bilddokumente des Lagers und der Gedenk-

stätte 

Dokumentation Stadthaus. Die Hamburger Polizei 

im Nationalsozialismus 

Zu den bisher gezeigten Ausstellungen sind beglei-

tend die folgenden Veröffentlichungen erschienen. 

Sie können über die KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

(www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/index.php?id=485)  

bezogen werden. 

Herbert Diercks 

Ein KZ . 
Häftlinge wird geräumt. 
zwischen Vernichtung 

und Befreiung 

Ein KZ wird geräumt. Häftlinge zwischen Vernich-

tung und Befreiung. Die Auflösung des KZ Neu-

engamme und seiner Aussenlager durch die SS im 

Frühjahr 1945. Katalog zur Wanderausstellung. Bd. 

1: Texte und Dokumente, Bd. 2: Karten. Hg.: Ka-

tharina Hertz-Eichenrode im Auftrag des Freundes-

kreises KZ-Gedenkstätte Neuengamme e. V, Bre-

men: Edition Temmen, 2000, 2 Bde. im Schuber, 

382 u. 118 S., 5,00 Euro 

 

Maike Bruhns: «Die Zeichnung überlebt...» Bild-

zeugnisse von Häftlingen des KZ Neuengamme. 

Bremen: Edition Temmen, 2007, 373 S., 9,90 Euro 

http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/index.php?id=485
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KZ-Gedenk-

stitte 
Neuengamme 

Herbert Diercks 

Der Hamburger Hafen im National-
sozialismus 

Wirtschaft, Zwangsarbeit und Wider-
stand 

Texte, Fotos und Dokumente 

Herbert Diercks: Der Hamburger Hafen im Natio-

nalsozialismus. Wirtschaft, Zwangsarbeit und Wi-

derstand. Texte, Fotos und Dokumente zur Hafen-

geschichte. Hg.: KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

und Freundeskreis KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

e. V, Hamburg 2008, 64 S., 4,80 Euro 

Herbert Diercks: Dokumentation Stadthaus. Die 

Hamburger Polizei im Nationalsozialismus. Texte, 

Fotos und Dokumente. Hg.: KZ-Gedenkstätte Neu-

engamme, Hamburg 2012, 72 S., 4,80 Euro 

               
           

HERBERT DIERCKS 

«Die Freiheit lebt!» 
Widerstand und Verfolgung in Ham-

burg 1933-1945 

Texte, Fotos und Dokumente 

Herbert Diercks: «Die Freiheit lebt!» Widerstand 

und Verfolgung in Hamburg 1933-1945. Texte, Fo-

tos und Dokumente. Hg.: KZ-Gedenkstätte Neuen-

gamme, Hamburg 2010, 72 S., 4,80 Euro 
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Besprechungen und  

Annotationen 

Rezensionen 

Markus End / Kathrin Herold / Yvonne  

Robel (Hg.): Antiziganistische Zustände. 

Zur Kritik eines allgegenwärtigen Res-

sentiments, Münster: Unrast-Verlag, 

2009, 284 S., 18,00 EUR 

Seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert leiden Sinti, 

Roma und andere als «Zigeuner» diffamierte Grup-

pen unter Ausgrenzung, Diskriminierung und Ver-

folgung; im Nationalsozialismus steigerte sich der 

Antiziganismus zum Massenmord. Doch im Unter-

schied zum Antisemitismus, der nach 1945 Gegen-

stand breiter wissenschaftlicher Beschäftigung 

wurde, fristet die Auseinandersetzung mit dem An-

tiziganismus nach wie vor ein Nischendasein – nicht 

nur im etablierten akademischen Diskurs, sondern 

auch unter linken Theoretikern und Antirassismus-

Aktiven. Deren moralische Empörung durch eine 

fundierte und differenzierte Kritik am Antiziganis-

mus zu erweitern bzw. zu ersetzen, ist das Ziel des 

vorliegenden Bandes, der einen interdisziplinären 

Ansatz verfolgt und Beiträge zumeist junger Wis-

senschaftler/ -innen enthält. 

Herausgeber/-innen wie auch die meisten Auto-

rinnen und Autoren verfolgen konsequent einen de-

konstruktivistischen Ansatz, indem sie das Kli-

scheebild des «Zigeuners» als umfassende gesell-

schaftliche (und wissenschaftliche) Konstruktions-

leistung zu entlarven versuchen. Dass dabei die Ge-

fahr besteht, in der Gemengelage aus Fremd- und 

Selbstbezeichnungen in einem Begriffswirrwarr zu 

enden, ist den Herausgeber/-innen durchaus be-

wusst. Sie entscheiden sich für eine dezidiert sozio-

logische Definition, indem sie unter dem Sammel- 

begriff der «Roma» alle Menschen fassen, die von der 

Stigmatisierung als «Zigeuner» und von diskriminie-

renden Praxen des Antiziganismus betroffen sind. 

Den Begriff des «Zigeuners» verwenden sie dabei 

ausschliesslich für die diskriminierende Bezeichnung 

(S. 19). Diese Definition schliesst eine Kategorisie-

rung nach ethnischen Kriterien aus, die allerdings, 

etwa wenn vom Völkermord an den Sinti und Roma 

die Rede ist, dann doch mitschwingen. 

Der Band setzt sich inhaltlich aus vier Teilen zu-

sammen, die sich dem Phänomen des Antiziganismus 

sehr unterschiedlich nähern. Zwei Teile («Zur Theo-

rie und Kritik des Antiziganismus» und «Mediale Re-

präsentationen») beschreiben – wohltuend theorie- 

und empiriegesättigt – die Entstehung sowie die ge-

sellschaftliche und ökonomische Funktion projektiver 

«Zigeuner»-Bilder. Damit bilden diese beiden Ab-

schnitte den eigentlichen Kern des Buches. Die bei-

den anderen Abschnitte beschäftigen sich mit aktuel-

len Formen des Antiziganismus in einigen europäi-

schen Ländern und der Bürgerrechtsarbeit («An-

tiziganismus in Europa») sowie mit dem Stellenwert 

der Auseinandersetzung mit dem nationalsozialisti-

schen Massenmord an Sinti und Roma in der deut-

schen Gedenkpolitik («Bundesdeutscher Erinne-

rungsdiskurs»). 

Den Auftakt macht im ersten Teil des Buches 

Roswitha Scholz mit einem Parforceritt durch die 

Entstehungsgeschichte des Antiziganismus seit dem 

Ende des 15. Jahrhunderts. Überzeugend arbeitet sie 

heraus, dass die exkludierenden Zerrbilder des «Zi-

geuners» sowohl in romantisierenden (frei und wild) 

als auch in abwertenden (arbeitsscheu und asozial) 

Varianten eng an die Entwicklung der modernen Ar-

beitsgesellschaft gekoppelte Projektionsvorstellun-

gen waren, die seit der Aufklärung u.a. durch Heinrich 

Moritz Grellmann zusätzlich rassistisch aufgeladen 

wurden. Der «Zigeuner» ist ein Konstrukt, ein Zerr-

bild, das die Arbeitsgesellschaft disziplinieren soll, in 

der jeder selbst zum «Zigeuner» und damit C zum 

«Vogelfreien» werden kann. Antiziganismus wird da-

mit als struktureller Bestandteil kapitalistischer Herr- 
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schaftssicherung erkennbar. Um dies herzuleiten, 

nimmt die Autorin einen längeren Umweg über Gior-

gio Agamben, der in seinem Buch «Homo sacer» den 

Status des Vogelfreien als notwendigen Ausnahme-

zustand innerhalb der kapitalistischen Gesellschafts-

ordnung bezeichnet. Ob der Umweg über Agamben 

für die Argumentationsbildung der Autorin nötig ist, 

bleibt dahingestellt. Durch Wiederholungen wird er 

jedenfalls nicht überzeugender, und es wird beim Re-

zensenten doch ein wenig Unmut spürbar, wenn er 

auf sieben Seiten sechsmal wortgleich lesen kann, 

der «Zigeuner» sei der «homo sacer par excellence» 

(S. 32-38). 

Rafaela Eulberg betrachtet in einem ideologie-

kritischen Beitrag die Wechselwirkungen und Paral-

lelitäten zwischen «Zigeuner-Bildern und Genderste-

reotypen in der Literatur und in der Filmgeschichte. 

Dabei stellt sie die «Zigeunerin» als Potenzierung der 

Konstrukte des «zigeunerischen» und des «weibli-

chen Wesens» vor. Die Topoi reichen von der edlen, 

wilden, sexuell freizügigen Verführerin über die 

Wahrsagerin bis zur Hexe, wobei die Grenzen flies-

send sind. Die Bilder spiegeln Wunsch- und Angst-

vorstellungen disziplinierter Arbeitsmenschen und 

lösen dominanzgesellschaftliche Abwehr aus. Ein-

mal mehr wird j die Funktion des Antiziganismus als 

auf die patriarchale Gesamtgesellschaft gerichtete 

Disziplinierungsideologie deutlich.  

Am Schluss ihres Aufsatzes fordert Rafaela Eul-

berg eine systematische Auseinandersetzung mit der 

Tsiganologie, die von der Geschichte des Antiziga-

nismus nicht getrennt werden könne (S. 64). Wie 

richtig das ist, beweist Jan Severin in seinem lesens-

werten Beitrag über Antiziganismus in der deutsch-

sprachigen Ethnologie und ihren Vorgängerdiszipli-

nen. Der rote Faden der tsiganologischen Forschung 

ist demnach – bei allen Unterschieden in Methodik, 

Inhalten und im Einfluss auf die Politik – der rassi-

stische Blick auf die «Zigeuner» – angefangen mit 

dem bereits erwähnten Heinrich Moritz Grellmann, 

dessen «Historischer Versuch über die Zigeuner»  

von 1784 die Forschung bis Mitte des 19. Jahrhun-

derts prägte, über Richard Liebig, Heinrich von 

Wlislocki, Martin Block, die nationalsozialistischen 

«Rassenhygieniker» um Robert Ritter bis hin zu 

Hermann Arnold und Bernhard Streck, dessen Gies-

sener «Projekt Tsiganologie» mittlerweile im «Fo-

rum Tsiganologische Forschung» an der Universität 

Leipzig aufgegangen ist. 

Einem vermeintlichen Randthema widmet sich 

Markus End mit seinem Beitrag über «Adorno und 

die ‚Zigeuner’«. Angesichts des Umstands, dass 

Theodor W. Adorno und Max Horkheimer mit der 

«pathischen Projektion» einen eigenen Begriff ge-

prägt haben, der die gesellschaftliche Konstruktion 

von «Zigeuner»-Bildem präzise zu beschreiben ge-

eignet wäre, verwundert es, dass der Antiziganis-

mus in Forschung und Schriften Adornos allenfalls 

am Rande und recht ambivalent vorkommt. Für 

Adorno repräsentieren «Zigeuner» eine vorzivilisa-

torische Lebensweise, die eine Gefahr für die bür-

gerliche Gesellschaft darstellt. Die Funktion des 

Antiziganismus ist damit benannt, die Kritik daran 

bleibt aber ambivalent, weil Adornos Annahme 

selbst Projektion ist und damit hinter die eigenen 

Erkenntnisse zurückfällt. 

Yvonne Robel leitet mit ihrem Beitrag zur ge-

denkpolitischen Stereotypisierung der Roma in 

Deutschland den Abschnitt zu deutschen Erinne-

rungsdiskursen ein. Im Mittelpunkt des etwas lang-

atmigen Beitrags steht die 1999 begonnene Diskus-

sion um das 2012 noch immer nicht fertiggestellte 

Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma in 

Berlin. Mit kritischem Blick auf Deckdiskurse wie 

den um die vermeintliche «Opferkonkurrenz» weist 

Robel darauf hin, dass trotz des mit der angekündig-

ten Mahnmalsetzung verbundenen Bekenntnisses 

zur «Gedenkrelevanz» (S. 127) antiziganistische 

Stereotype die politische und publizistische Debatte 

um das Mahnmal begleitet haben. 

In welchem gesellschaftlichen Klima Sinti und 

Roma vor 20 Jahren um ihre Rechte und um ihre 

Anerkennung als NS-Verfolgte stritten, verdeutlicht  
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Kathrin Herold mit ihrem Beitrag um die Besetzung 

der KZ-Gedenkstätte Neuengamme durch Hambur-

ger Roma, die 1989 gegen die Abschiebung aus der 

Bundesrepublik kämpften. Die Gedenkstätte wurde 

schliesslich von der Polizei geräumt; auch hier 

zeigte sich in der begleitenden publizistischen De-

batte die Wirkungsmacht antiziganistischer Stereo-

type, etwa des Vorwurfs der «Heimatlosigkeit» und 

des Bildes vom «Anderen». 

Im ersten Beitrag des Abschnitts «Mediale Re-

präsentationen» setzt sich Ines Busch u.a. am Bei-

spiel einer Fotoreportage der Zeitschrift «National 

Geographie» mit fortwirkenden und mittels Foto-

grafien (re)konstruierten rassistischen Vorurteilen 

gegen Roma auseinander. Ihr Text zeigt beeindruk-

kend, welchen Erkenntnisgewinn der mit dem 

Iconic Tum einhergehende kritische Blick auf die 

Quellengattung Fotografie bringen kann. 

Petra Maurer verdeutlicht am Beispiel dreier 

zwischen 1962 und 2007 erschienener Kinder- und 

Jugendbücher die fortwährende Reproduktion an-

tiziganistischer Stereotype, in deren Mittelpunkt 

einmal mehr der «Fremde» steht. Die Beiträge von 

Ines Busch und Petra Maurer schliessen empirisch 

an die Befunde im ersten Teil des Bandes an und 

stellen die Konstruktionsleistung angesichts der an-

tiziganistischen Bilder in den Mittelpunkt. 

Den letzten Abschnitt zu aktuellen Formen des 

Antiziganismus in Europa leiten Anda Nicolae 

Vladu und Malte Kleinschmidt mit einem Text zu 

den Wechselwirkungen zwischen Nationalismus 

und Antiziganismus in Rumänien ein, jenem Land, 

in dem mit etwa zwei Millionen Menschen die mei-

sten Roma in Europa leben. Am Beispiel der beiden 

in Rumänien sehr populären literarischen Werke 

«Tiganiada» (1800) und «Şatra» (1947) zeigen sie, 

dass der Ausschluss der «Anderen» im eigenen 

Land konstitutiv für die Entstehung des rumäni-

schen Nationalismus und die Etablierung des mo-

dernen Nationalstaats war. 

Dass antiziganistische Ausschreitungen heute 

keinesfalls auf Osteuropa beschränkt sind, macht 

Katrin Lange mit einem Beitrag über die Stim-

mungsmache gegen die «Nomaden» im heutigen 

Italien deutlich. Mit der Segregation der Roma in 

«campi nomadi» verdichtet sich der gesellschaftli-

che Ausschluss materiell. Zugleich reproduziert er 

antiziganistische Vorurteile, die sich immer wieder 

in rassistischen Ausschreitungen entladen. 

Wie gewalttätig solche Ausschreitungen sein 

können, zeigt Dirk Auber am Beispiel der skanda-

lösen Vertreibung von über 100’000 Roma durch 

albanische Nationalisten nach der Besetzung des 

Kosovo durch die NATO im Sommer 1999 – ein 

Verbrechen unter Duldung der internationalen 

Schutztruppen, das von der europäischen Öffent-

lichkeit bis heute kaum wahrgenommen wird. 

Etwa 50’000 aus dem Kosovo vertriebene und 

geflüchtete Roma leben heute in Deutschland. Wie 

es ihnen gelingen kann, aus der Opferrolle heraus-

zukommen und aktiv für die eigenen Reche einzu-

treten, zeigen Djevded Berisa und Klaus Strempel 

am Beispiel der Organisation «Romane Aglonipe». 

Zugleich betten sie ihre Ausführungen in eine kriti-

sche Analyse der aktuellen deutschen Asyl- und 

Ausländerpolitik ein. 

Auch wenn sie jeweils gute Überblicke zur an-

tiziganistischen Praxis in europäischen Ländern lie-

fern, wirken die Beiträge im letzten Abschnitt des 

Sammelbands doch ein wenig disparat. Insgesamt 

kann das den positiven Gesamteindruck des Bandes 

aber ebenso wenig schmälern wie manche Redun-

danzen im ersten Abschnitt. Der Sammelband bietet 

einen guten Einstieg in Geschichte und Gegenwart 

des Antiziganismus – einer rassistischen Ideologie, 

die wirkungsmächtig bleibt, weil ihre Bauteile stän-

dig neu konstruiert werden. Der sorgfältig lekto-

rierte Anmerkungsapparat und eine Gesamtbiblio-

grafie regen zum vertiefenden Weiterlesen an. 

 

Jens-Christian Wagner 
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Emmanuel Guiber / Alain Keler / 

Frédéric Lemercier: Reisen zu den 

Roma. Übers, aus d. Französischen: 

Wolfgang Bortlik, Zürich: Edition  

Moderne, 2012, 88 S., 25,00 EUR 

Zehn Jahre lang reiste der Fotoreporter Alain Keler 

quer durch Europa und besuchte im Kosovo, in Ser-

bien, in Tschechien und der Slowakei, aber auch in 

Italien und – zuletzt – in Frankreich Orte, in denen 

Roma leben. Mit seiner Kamera dokumentierte er 

die Lager, Dörfer und Plätze am Rand der Städte 

und er erzählt von seinen Begegnungen und Gesprä-

chen mit den Menschen. Und doch ist die vorlie-

gende Graphic Novel mehr als eine Dokumentation, 

sie erzählt die Geschichten auch aus dem persönli-

chen Blickwinkel Kelers: von der Verfolgung seiner 

Familie während des Nationalsozialismus und der 

Ermordung seiner Grosseltern und der jüngeren 

Schwester seiner Mutter. Waren die Juden vor dem 

Zweiten Weltkrieg die grösste Minderheit in Eu-

ropa, so sind es heute die Roma, von denen 12 bis 

15 Millionen in Europa leben, 7 bis 9 Millionen von 

ihnen in der Europäischen Union. Keler stellt keinen 

Vergleich zwischen den Minderheiten an, er hebt 

hervor, dass beide ein ähnliches Verfolgungsschick-

sal während des Nationalsozialismus erlitten, dass 

der rassenideologische Völkermord an den Roma in 

Europa aber weniger erinnert wird. Durch die Re-

flexionen des Autors über seine eigene Rolle als Fo-

tograf und privilegierter Angehöriger der Mehr-

heitsgesellschaft, seine Achtung für die Menschen 

vor Ort und die, die daran arbeiten, die meist elen-

den Lebenssituationen zum Positiven zu verändern, 

wird seine zunehmende Wut über die Situation der 

Roma in Europa nachvollziehbar. Den Momentauf-

nahmen der Schwarz-Weiss-Fotos stehen farbige 

Zeichnungen zur Seite, die auf ihre eigene Art Ge-

schichten erzählen. Die Diskriminierung und Ver-

folgung der grössten Minderheit in Europa wird 

sichtbar, obwohl die Mehrheitsgesellschaften häu-

fig Mauern ziehen, um die filigranen Armutsbehau-

sungen nicht sehen zu müssen, oder, wie Keler am 

Beispiel von Ostrovany in Slowenien zeigt, um ihr 

Gemüse gegen vermeintlich drohenden Diebstahl 

zu schützen. 

Die Erzählungen und Fotos Kelers ergänzte 

Emmanuel Guibert um Text und Zeichnungen. Der 

Gestalter Frédéric Lemercier fügte Abbildungen 

und Texte zusammen. So ist keine stringent erzählte 

Geschichte entstanden, sondern es verbinden sich 

mehrere Darstellungen der Lebenssituation der 

Roma in verschiedenen europäischen Ländern. Ke-

ler erzählt zum Beispiel von Lagern in Belgrad, in 

denen seit zehn Jahren Roma leben, die 1999 aus 

dem Kosovo geflüchtet sind. Eines dieser Lager, 

«der Wald», existierte jahrelang ohne jegliche Hilfe 

von aussen – weder wirtschaftlich noch medizi-

nisch. Er stellt die Arbeit zweier Frauen vor, die als 

«Vermittlerinnen» für Nichtregierungsorganisatio-

nen arbeiten und die sich darum bemühen, für die 

Menschen, die dort leben, Aufenthaltsdokumente 

ausstellen zu lassen, Schulbesuche zu organisieren 

und die Nutzung von Krankenhäusern durchzuset-

zen. 

Keler verhehlt nicht, dass er einen Blick von 

aussen auf diese Gesellschaften wirft, dass er Hilfe 

benötigt, damit er die Orte betreten und dort foto-

grafieren darf, und dass er häufig fremd bleibt. Er 

beschönigt nicht und berichtet von Alkoholismus, 

Bildungsferne und Gewalt vor Ort. Diesen Darstel-

lungen stellt er die Erzählungen über Diskriminie-

rungen, Verfolgungen und regelmässige Vertrei-

bungen zur Seite. Aber er berichtet auch von Pro-

jekten, die Hoffnung bringen, von Menschen, die an 

Veränderungen glauben und sie leben. So sind auch 

farbenfrohe Bilder voller Lebenslust und Hoffnung 

zu sehen, die aufgrund des Kontextes, in dem sie 

stehen, nichts Klischeehaftes besitzen, sondern zei-

gen, dass Möglichkeiten der Veränderung existie-

ren. 

Kelers Reportage ist ein anklagendes und auch 

sehr menschenfreundliches Buch, das durch eine 

ausserordentlich gelungene Kombination von 

Zeichnungen und Fotos besticht, die eine vibrie-

rende Spannung erzeugt. Nicht zum ersten Mal 

zeigt der Schweizer Verlag Edition Moderne, wie 

gut sich das Genre der Graphic Novel auch zur Ver- 
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mittlung politischhistorischer Themen eignet. Die 

Fotos und Zeichnungen werden durch einen Epilog 

ergänzt, in dem Alain Keler beispielhaft für seine 

heutige Arbeit und sein persönliches Engagement 

ausführlich von der Räumung und Zerstörung eines 

Roma-Lagers in Fleury-Mérogis in der südlichen 

Banlieue von Paris berichtet. Eindrücklich bilden 

die Fotos die Verlorenheit der Menschen ab, wäh-

rend ihr Wohnort von Bulldozern planiert wird. 

Ausserdem gibt es zu jedem Kapitel – und damit zu 

jedem Land – Hinweise auf weiterführende Litera-

tur und Websites. Für die vorliegende Ausgabe 

wurden die Angaben auch um deutschsprachige 

Empfehlungen ergänzt – als Einladung zu weiteren 

«Reisen zu den Roma». 

 

Jutta Mühlenberg 

Karin Guth: Z3105. Der Sinto Walter 

Winter überlebt den Holocaust,  

Hamburg: VSA-Verlag, 2009, 228 S, 

18,80 EUR 

Walter Winter, geboren 1919, Schausteller in Ham-

burg, überlebte das KZ Auschwitz, das Männerla-

ger Ravensbrück und das KZ Sachsenhausen. Er 

war – wie sein Bruder Erich – ein stolzer Marine-

soldat gewesen und aus rassistischen Gründen 1942 

aus der Marine ausgeschlossen worden. Im selben 

Jahr wurde er nach Auschwitz deportiert. 

Anfang der 1990er-Jahre hatte sich Walter 

Winter – noch voll im Berufsleben stehend – bereits 

einmal den leidvollen Mühen eines lebensge-

schichtlichen Interviews unterzogen und den Histo-

rikern Thomas Neumann und Michael Zimmer-

mann seine Lebens- und Leidensgeschichte erzählt. 

Die daraus 1999 entstandene Publikation «Winter-

Zeit»1 wurde auch ins Englische übersetzt und ist in 

den USA und Grossbritannien erschienen. Viele 

Fragen stellte sich Walter Winter damals noch 

selbst und konnte nicht erwarten, jemals darauf eine 

Antwort zu finden, weil die Quellen verloren schie-

nen. 

Walter Winter pflegte in den folgenden Jahren 

Kontakt zu Historiker/-innen, die seine Lebensge-

schichte ins Internet stellten und ihm bei weiteren 

Recherchen halfen. So fuhr er in Begleitung seiner 

Ehefrau Marion nach Auschwitz und in die Gedenk-

stätte Ravensbrück und suchte nach seinen Spuren 

und Spuren seiner Brüder und seiner Frau Bluna, 

die damals schwanger war. Mit ihnen zusammen 

war er am 3. August 1944 – vor der endgültigen Li-

quidierung des «Zigeunerfamilienlagers» – aus 

Auschwitz nach Ravensbrück transportiert worden. 

Von seiner Frau Bluna hatte er nie mehr etwas ge-

hört. Im Dezember 1944 – so wusste er – musste die 

Zeit der Niederkunft gewesen sein. Anhand des Ge-

burtenbuches des KZ Ravensbrück erfuhr er, dass 

sie am 20. Dezember 1944 die gemeinsame Tochter 

entbunden hatte, die nur einen Tag alt wurde und 

am 22. Dezember 1944 selbst den Tod fand. 

Seit 2002 hat die Germanistin Karin Guth Wal-

ter Winter und seine Familie über mehrere Jahre be-

gleitet. Sie hat ihm in langen Gesprächen zugehört 

und seine Geschichte neu aufgeschrieben und 2009 

als Biografie, mit einem Kommentar zur Politik ge-

genüber den Wiedergutmachungsforderungen der 

durch den Nationalsozialismus verfolgten Sinti und 

Roma, publiziert. Hier fliessen auch die Informatio-

nen ein, die er nach 1990 zusammengetragen hat. 

Da Walter Winters Eltern die Zeit des Nationalso-

zialismus wie durch ein Wunder ohne Verhaftung 

überlebt hatten, besitzt er Fotos und Unterlagen, die 

die Familiengeschichte illustrieren und entspre-

chend im Text platziert sind. 

Seine acht Geschwister hatten den Nationalso-

zialismus ebenfalls überlebt. Er arbeitete mit ihnen 

und dem Vater zunächst in Norddeutschland als Zir-

kus Winter & Söhne zusammen. Seit Ende der 

1950er-Jahre bis 1992 war Walter Winter Schau-

steller auf dem Hamburger DOM. Eine seiner Töch-

ter und manchmal auch seine Ehefrau Marion ver-

kaufen auf dem Hamburger DOM an einem kleinen 
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Stand Crêpes. Eine Dekorationsmalerei auf der 

Rückwand des Standes, den die Tochter betreibt, 

zeigt noch heute ein Auto mit dem Kennzeichen 

«3105 KZ» – die Häftlingsnummer, die Walter 

Winter in Auschwitz auf den linken Unterarm ge-

stochen wurde. 

Erst gegenüber Karin Guth konnte er ausführli-

cher über seine KZ-Zeit sprechen: «Ich hatte in den 

Lagern so viele Tote gesehen, so viel Schreckliches 

erlebt und mit ansehen müssen [...]. Vielleicht 

stumpft man ab, wenn man dem Grauen täglich aus-

gesetzt ist. Die Gefühle verblassen im ständigen 

Kampf ums Überleben.» (S. 181) 

Im Gespräch mit Thomas Neumann und Mi-

chael Zimmermann hatte Walter Winter Anfang der 

1990er-Jahre reflektiert, warum er so lange über 

seine KZ-Erfahrungen geschwiegen hatte: «Gleich 

nach dem Krieg hat man noch gar nicht gross über 

die Nazizeit und das Lager nachgedacht. Man war 

froh, dass man überlebt hatte. Man hat seine Exi-

stenz aufgebaut. Dann sind die Jahre dahingegan-

gen.»2 

Walter Winter erhielt 2008 aus der Hand des 

Hamburger Sozialsenators Dietrich Wersich (CDU) 

das Bundesverdienstkreuz für seinen Einsatz gegen 

das Vergessen. Er spricht noch heute in Schulen und 

auf Gedenkveranstaltungen über die Verfolgung der 

Sinti und Roma. 

Karin Guths Veröffentlichung ist ein wichtiger 

Beitrag zur Erinnerung an die Verfolgung der Sinti 

und Roma durch die Nationalsozialisten, in dem die 

Geschichte einer Familie beschrieben wird, die sich 

im Verlauf des 20. Jahrhunderts in die Mehrheitsge-

sellschaft integriert hatte, ohne ihre Kultur und Ge-

schichte zu vergessen. Die zahlreichen Fotos und 

insbesondere sein einziger erhaltener Brief aus dem 

Männerlager Ravensbrück an die Eltern sind eine 

eindrucksvolle Ergänzung der Aussagen im sensibel 

formulierten Text. In einem Nachwort thematisiert 

Karin Guth den neuesten Stand der Forschung zur 

Geschichte der Sinti und Roma in Deutschland. 

 

Christl Wickert 

Anmerkungen 

1 Walter Stanoski Winter: WinterZeit. Erinnerungen eines 
deutschen Sinto, der Auschwitz überlebt hat, hg. v. Thomas 
W. Neumann/Michael Zimmermann, Hamburg 1999. 

2 Ebd., S. 89. 

Die Verfolgung der Lüneburger Sinti. 

Das Leiden der Lüneburger Sinti in der 

Nazi Zeit, hg. v. d. Vereinigung der  

Verfolgten des Naziregimes – Bund der 

Antifaschistinnen und Antifaschisten 

(VVN-BdA), Kreisvereinigung Lüneburg,  

Lüneburg 2008, 55 S., 5,00 EUR 

Regionalgeschichtliche Untersuchungen vermögen 

häufig, ein Thema öffentlich zu machen, über das 

lange Jahre geschwiegen wurde und geschwiegen 

werden sollte. Auch über die etwa 90 Sinti aus Lüne-

burg, die während des Zweiten Weltkrieges depor-

tiert und grösstenteils ermordet wurden, war bis zum 

Jahr 2008 wenig bekannt. Dem Engagement der 

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – 

Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Lü-

neburg ist es zu verdanken, dass nun Informationen 

über einige der deportierten Personen und Familien 

vorliegen. 

Die Recherchen der VVN-BdA zeigen, dass es 

möglich ist, das Leben der Sinti im Landkreis Lüne-

burg in den 1930- und 1940er-Jahren zu rekonstru-

ieren. Auch wenn die Überlieferung teilweise stark 

fragmentarisch ist, ist es den Autorinnen gelungen, 

die Daten aus dem Melderegister der Stadt Lüne-

burg, das Datum der Deportation «nach dem Osten» 

und das Sterbedatum aus dem vom Staatlichen Mu-

seum Auschwitz-Birkenau herausgegebenen «Ge-

denkbuch. Die Sinti und Roma im Konzentrations-

lager Auschwitz-Birkenau» um emphatisch erzählte 

Lebens- bzw. Familiengeschichten zu ergänzen. 
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So wird z.B. die Familie von Eduard und Hen-

riette Weiss mit ihren zwölf Kindern vorgestellt, 

die bereits ab 1918 für knapp zwei Jahre in Lüne-

burg gelebt hatte, bevor sie 1938 erneut dorthin zog. 

Erinnerungen des Sohnes Julius Weiss und weiterer 

Zeitzeuginnen ergänzen Berichte über die berufli-

chen und schulischen Werdegänge einzelner Fami-

lienmitglieder, sodass vom Jahr 1938 bis zur De-

portation der Familie über die zunehmenden Re-

striktionsmassnahmen, aber auch über das Alltags-

leben der Familie erzählt werden kann. Am 12. 

März 1943 erfolgte die Deportation der Mutter 

Henriette und aller zu diesem Zeitpunkt in Lüne-

burg lebenden neun Kinder nach Auschwitz. Dort 

starben die Mutter und die drei jüngsten Kinder. 

Die älteren Kinder wurden in verschiedene andere 

Konzentrationslager zur Zwangsarbeit überwiesen. 

Den überlebenden Kindern Karl, Julius, Weide-

mann und Christine Weiss blieben in der unmittel-

baren Nachkriegszeit ihre Entschädigungsansprü-

che in Lüneburg versagt. Das Interview, in dem der 

Sohn Julius Weiss den Autorinnen 2006 seine Erin-

nerungen an Lüneburg und die Konzentrationslager 

Auschwitz, Buchenwald, Mittelbau-Dora und Ber-

gen-Belsen schilderte, wird in der Broschüre in 

Auszügen wiedergegeben. 

Die abschliessende, beispielhafte Darstellung 

einer weiteren Verweigerung von Wiedergutma-

chungs- und Entschädigungsleistungen an die Sin-

tiza Gertrud Stabaginski, geb. Rose, zeigt zudem, 

dass die an der Verfolgung und Deportation betei-

ligten Täter in der Nachkriegszeit nicht nur ihre be-

ruflichen Karrieren fortsetzen konnten, sondern 

dass ihre feindliche Haltung gegenüber Sinti und 

Roma auch in ihren neuen bürokratischen Funktio-

nen handlungsleitend blieb. Der unverhüllte Antizi-

ganismus innerhalb der Mehrheitsgesellschaft 

setzte sich auch in Lüneburg in der Nachkriegszeit 

weiter fort. 

Mit dieser im Eigenverlag der VVN-BdA her-

ausgegebenen Publikation erhalten zumindest ei-

nige der im Nationalsozialismus in Lüneburg ver-

folgten Sinti Namen, Gesichter und Lebensge-

schichten. Auch wird den historischen Orten und 

Räumen ihre zeitgenössische Nutzung gegenüber-

stellt. 

Die Broschüre «Die Verfolgung der Lüneburger 

Sinti. Das Leiden der Lüneburger Sinti in der Nazi 

Zeit» ist bei der VVN-BdA Lüneburg, Gewerk-

schaftshaus, Heiligengeiststrasse 28, 21335 Lüne-

burg, erhältlich. 

Jutta Mühlenberg 
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Summarys 

Hans-Dieter Schmid 

Verfolgung der Sinti und Roma in der 

Zeit des Nationalsozialismus 

Der Beitrag gibt einen Überblick über die Verfol-

gung der Sinti und Roma in der Zeit des National-

sozialismus im Kontext der allgemeinen Entwick-

lung zum zweifachen Genozid an Juden und «Zi-

geunern». Die Darstellung verfolgt eine verglei-

chende Perspektive, wobei der Vergleich mit der 

Verfolgung der Juden als heuristisches Mittel dient, 

um das Wesentliche und Charakteristische der Ver-

folgung der Sinti und Roma herauszuarbeiten. 

Aus der demografischen und sozialen Aus-

gangslage der beiden Minderheiten sowie aus dem 

unterschiedlichen Gewicht von Antisemitismus und 

«Antiziganismus» für die Ideologie der Nationalso-

zialisten wird zunächst abgeleitet, dass die Verfol-

gung der Juden auf der politischen Agenda des NS-

Regimes deutlichen Vorrang vor der Verfolgung 

der Sinti und Roma hatte. Deutlich wird dies daran, 

dass bis zum Frühjahr 1938 über 1‘000 Sonderbe-

stimmungen gegen Juden, aber nur etwa 10 gegen 

Sinti und Roma erlassen worden waren. So markiert 

das Jahr 1938, in dem Juden und «Zigeuner» im 

Rahmen derselben Aktion zum ersten Mal in 

grösserer Zahl in die Konzentrationslager eingewie-

sen wurden, den Beginn der systematischen Verfol-

gung der Sinti und Roma auf der Grundlage der 

pseudowissenschaftlichen Forschungsergebnisse 

der «Rassenhygienischen und bevölkerungsbiologi-

schen Forschungsstelle». In der Phase der «territo-

rialen Endlösung» 1939/40 wurden dann bereits 

Sinti und Roma in die Deportationen einbezogen – 

in Nordwestdeutschland war die Deportation von 

910 Sinti und Roma nach Belzec im Mai 1940 sogar 

die erste Deportation überhaupt. Danach dekretierte 

Himmler allerdings die Aussetzung der Deportation 

der Sinti und Roma, um in den Jahren 1941/42 zu-

nächst die Juden aus dem Reich zu deportieren. Mit 

dem Überfall auf die Sowjetunion setzte dann für 

Juden und «Zigeuner» gleichzeitig der Genozid in 

Form von Massenerschiessungen durch die Einsatz-

gruppen und andere Einheiten ein. Mit der grossen 

Auschwitz-Deportation vom März 1943 setzte 

schliesslich auch die Deportation der Sinti und 

Roma aus dem Reich wieder ein. Ihr Eigentum 

wurde durch die Finanzverwaltung penibel zugun-

sten des Reiches eingezogen. Besonders einschnei-

dend an dem Genozid an den Sinti und Roma ist die 

hohe Zahl von etwa 50% Kindern unter den Opfern. 

Der Aufsatz schliesst mit kurzen Ausführungen zum 

Forschungsstand und zu Forschungsdesideraten. 

Persecution of Sinti and Roma during the 

Nazi Period 

The article aims to give an overview of the persecu-

tion of the Sinti and Roma people during the Nazi 

era in the context of the general development to-

wards the double genocide of Jews and “Gypsies”. 

The paper pursues a comparative perspective – that 

is: reference to and comparison with the persecution 

of the Jews is used only as a heuristic instrument to 

show essential and characteristic features of the per-

secution of the Sinti and Roma. 

Based on the initial demographic and social po-

sition and the different emphasis on anti-Semitism 

and anti-Ziganism within Nazi ideology, it can be 

inferred that the persecution of Jews took priority 

over the persecution of the Sinti and Roma within 

the Nazi regime’s political agenda. Until the spring 

of 1938, over 1,000 special decrees against Jews 

were issued, but only 10 against Sinti and Roma. 

The year 1938, when large numbers of Jews and 

“Gypsies” were sent to concentration camps in the 

course of the same operation, marks the beginning 

of the systematic persecution of the Sinti and Roma 

based on the pseudo-scientific research findings of 

the Rassenhygienische Forschungsstelle (Research 
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Institute for Racial Hygiene). The first deportations 

of Sinti and Roma occurred during the phase known 

as “territoriale Endlösung” (territorial final solu-

tion) in 1939/40, with the deportation of 910 Sinti 

and Roma from north-western Germany to Belzec 

in May 1940 as the starting point. Thereafter, 

Himmler ordered the deportations of Sinti and 

Roma to be suspended in order to be able to first 

deport the Jews from the territory of the German 

Reich in 1941/42. With the attack on the Soviet Un-

ion, the genocide of both Jews and “Gypsies” 

through mass executions by Einsatzgruppen and 

other units began. The deportations of Sinti and 

Roma people from the Reich were resumed with the 

large-scale deportation to Auschwitz in March 

1943. Their property was scrupulously seized by the 

Reich’s fiscal authorities. A particularly dramatic 

aspect of the Sinti and Roma genocide is the high 

number of children among the victims, which 

amounts to up to 50%. The article concludes with a 

short review of the findings available to date and 

some suggestions for future research. 

Karola Fings 

Dünnes Eis. Sinti, Roma und  

Deutschland 

Fast alle haben eine fest gefügte Vorstellung davon, 

«wie Zigeuner sind». Doch sie bewegen sich dabei, 

wie der Beitrag zeigt, auf «dünnem Eis», denn bei 

dem Versuch, die damit gemeinte Gruppe zu be-

schreiben, wird die Heterogenität der heute etwa 

100’000 in der Bundesrepublik lebenden deutschen 

Sinti und Roma sowie der geschätzten acht bis zehn 

Millionen Roma in Europa deutlich. Auch die für 

die Minderheit zu nennenden spezifischen Kultu-

relemente – etwa die Sprache Romanes – sind wie 

alle gesellschaftlichen Gebräuche einem kulturellen  

Wandel unterlegen, der eine grosse Bandbreite an 

Identitätsmerkmalen hervorbringt. 

Dennoch existiert bis heute ein «Zigeunerbild», 

das sich vor dem Hintergrund der Nationalstaatsbil-

dung und der Identitätskrisen der Moderne seit dem 

Ende des 18. Jahrhunderts in der Mehrheitsgesell-

schaft herausgebildet hat. Sogenannte «Zigeuner-

forscher» und zahllose Publizisten formten einen 

zwischen Romantisierung und Verteufelung chan-

gierenden Wissenskanon, der auch nach 1945 unge-

brochen Bestand hatte. An dieses «Zigeunerbild» 

knüpften ordnungsbehördliche Massnahmen und 

schliesslich die rassenbiologischen und rassenhy-

gienischen Konzepte während des Nationalsozialis-

mus an. Die Kontinuität und Wirkungsmächtigkeit 

der Vorurteilsstruktur gegenüber «Zigeunern» wird 

in der Wissenschaft inzwischen unter dem Begriff 

«Antiziganismus» analysiert. 

«Dünnes Eis» ist zugleich ein Bild dafür, dass 

die Lebensrealität der Betroffenen vor 1933 anhand 

der überwiegend behördlichen, meist polizeilichen 

Überlieferung kaum zu rekonstruieren ist. Deutlich 

wird, dass der seit der Reichsgründung verschärfte 

Kreislauf aus Vertreibung, Kriminalisierung und 

Verelendung sowie das für die «Zigeunerbekämp-

fung» entwickelte Instrumentarium eine Grundlage 

für die nationalsozialistisch geprägte «Lösung der 

Zigeunerfrage» waren. 

On Thin Ice. The Sinti and Roma people 

and Germany 

Almost everybody has a more or less fixed idea of 

“what Gypsies are like”. But these constructs are 

based on very fragile foundations, as the essay tries 

to show. Any attempt at describing the around 

100,000 German Sinti and Roma living in the Fed-

eral Republic of Germany today, or the estimated 

eight to ten million Romani people in Europe will 

show the enormous heterogeneity of this group.  



 

220 Summarys 

Like all social practices, even the specific cultural 

elements supposedly shared by this minority – such 

as the Romani language, for example – are subject 

to cultural change, which results in a large spectrum 

of elements constituting Romani identity. 

However, despite this, there is still a dominant 

image of “the Gypsy” that was formed in German 

society from the late 18th century against the back-

ground of the rise of the national state and the iden-

tity crises provoked by the modem age. So-called 

“gypsyologists” and a large number of writers form-

ed a canon of knowledge that continuously oscil-

lated between a romanticised image and vilification 

of the Sinti and Roma people. Even after 1945, this 

social knowledge has remained largely unchanged. 

This image of “the Gypsy” was linked first with po-

licing measures and later with National Socialism’s 

concepts of “racial biology” and “racial hygiene”. 

Academic research today examines the continuity 

and influence exerted by this cluster of prejudices 

through an analysis of what has been identified as 

anti-Ziganism. 

The “thin ice” from the essay’s title refers both 

to the fragile foundations on which the image of 

“the Gypsy” is based, and serves to illustrate that 

the everyday reality of Sinti and Roma in Germany 

before 1933 is almost impossible to reconstruct, not 

least because the large majority of written material 

available comes from the authorities, usually from 

police records. What these records do show very 

clearly, however, is that the increasingly vicious cir-

cle of eviction, criminalisation and pauperisation 

along with the policies that were developed for 

“fighting the Gypsy problem” laid the groundwork 

for the Nazis’ “solution to the Gypsy question”. 

Ulrich Prehn 

«... dass Hamburg mit als erste Stadt  

an den Abtransport herangeht». 

Die nationalsozialistische Verfolgung 

der Sinti und Roma in Hamburg 

In dem Aufsatz wird der Frage nachgegangen, wie 

sich in der Stadt Hamburg nach der Machtüber-

nahme durch die Nationalsozialisten die Politik ge-

genüber den dort wohnenden Sinti und Roma än-

derte. Mehr und mehr wurden die in Hamburg le-

benden als «Zigeuner» diffamierten Menschen 

durch den Zugriff von Fürsorgebehörde, Kriminal-

polizei und «rassenhygienisch»-kriminalbiologi-

scher Forschung zu Objekten staatlicher Kontrolle 

und Drangsalierung. Nachgezeichnet wird insbe-

sondere, wie im Laufe der 1930er-Jahre das Dop-

pelkonzept der «Sesshaftmachung» und «Diszipli-

nierung zur Arbeit» durch Massnahmen abgelöst 

wurde, die auf die «Erfassung» und «Abschiebung» 

der Sinti und Roma aus dem Stadtgebiet abzielten. 

In der Hansestadt waren sich die beteiligten Be-

hörden der Tatsache bewusst, dass Hamburg im 

Vergleich zu anderen Städten im Deutschen Reich, 

wo längst begonnen worden war, Sinti und Roma in 

zentralen «Sammellagern» zu internieren, damit im 

Rückstand war, der angeblichen «Zigeunerplage» 

auf lokaler Ebene «Herr» zu werden. Vor diesem 

Hintergrund werden die ab 1939 intensivierten Be-

mühungen mit dem Ziel, «dass Hamburg mit als er-

ste Stadt an den Abtransport» der Sinti und Roma 

«herangeht», analysiert. Im Hinblick auf die Depor-

tationen vom Mai 1940 (nach Belzec), März 1943 

und April 1944 (nach Auschwitz) wird zwei Fragen 

nachgegangen: Wer waren die Verantwortlichen für 

die Vorbereitung, Organisation und Durchführung 

der Verhaftungen und der Transporte «in den 

Osten»? Welche Auskunft geben die unterschiedli-

chen Perspektiven der Erinnerungen der Täterinnen 

und Täter einerseits und der überlebenden Opfer an-

dererseits – beide zumeist im Rahmen von Aussa- 
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gen in Ermittlungsverfahren gegen Kriminalpolizi-

sten und Kriminalbiologen/»Rasseforscher» über-

liefert – im Hinblick auf Verantwortung, Täterschaft 

und Tatbeteiligung, auf Unrechtsbewusstsein und 

Traumatisierung? Ausserdem wird anhand eines 

Hamburger Beispiels ein Schlaglicht auf Kontinu-

itäten geworfen, die in der «Mehrheitsgesellschaft» 

im städtischen Raum auch Jahrzehnte nach dem 

Übergang von der nationalsozialistischen Diktatur 

in ein republikanisch-demokratisches Gemeinwesen 

weiterhin anzutreffen waren: Auch in den 1960er-

Jahren waren nicht selten ähnliche Einstellungen ge-

genüber den unter der stereotypen, ungebrochenen 

Gleichsetzung von «Zigeuner» und «asozial» stig-

matisierten Menschen virulent wie in der NS-Zeit. 

«... that Hamburg should be among the 

first cities to start the removals The Nazi 

persecution of Sinti and Roma in  

Hamburg» 

The essay looks at how policies directed towards 

Sinti and Roma living in Hamburg changed after the 

Nazis came to power. Defamed as “Gypsies”, these 

Hamburg residents were increasingly subject to gov-

ernment control and harassment at the hands of wel-

fare authorities, the Kriminalpolizei (criminal inves-

tigation department) and scientists specializing in 

“racial hygiene” or “criminal biology”. Particular at-

tention is given to developments in the 1930s, when 

the twofold concepts of “sedentarization” and “dis-

cipline through labour” were replaced by measures 

geared towards the “documentation” of Sinti and 

Roma and their “deportation” beyond city limits. 

In Hamburg, the relevant authorities were aware 

that they had fallen behind in “mastering” what was 

called the “gypsy nuisance” at the local level, com-

pared to other cities in the German Reich that had 

started interning Sinti and Roma in centralized 

“collection camps” much earlier. Against this back-

drop, the article aims to analyse the increased efforts 

undertaken from 1939 to ensure “that Hamburg 

should be among the first cities to start the remov-

als” of Sinti and Roma. With regard to the deporta-

tions of May 1940 (to Belzec), March 1943 and 

April 1944 (both to Auschwitz), two questions are 

discussed: Who were the parties responsible for the 

preparation, organisation and implementation of the 

arrests and transports to “the east”? And what can 

be learned from the contrasting memories of perpe-

trators and surviving victims (largely recorded in 

statements collected during judicial inquiries 

launched against police officers and “criminal biol-

ogists” or “race researchers”) with regards to ques-

tions of responsibility, perpetration, complicity, 

awareness of wrongdoing, and traumatisation? In 

addition, a Hamburg example is used to highlight 

the continuities that could still be found in urban 

“majority society” decades after the transition from 

the Nazi dictatorship to republican democracy: 

Even in the 1960s, it was not uncommon to find sim-

ilar attitudes – just as virulent as in the Nazi era – 

towards people still stigmatized by the perpetual ste-

reotype that equates “Gypsies” with “antisocial ele-

ments”. 

Patricia Pientka 

Leben und Verfolgung im Zwangslager 

Berlin-Marzahn 1936-1945 

Im Sommer 1936 wurde in Berlin-Marzahn das 

grösste Zwangslager für Sinti und Roma im «Alt-

reich» eingerichtet. Es bestand bis 1945 und bot den 

nationalsozialistischen Verfolgern einen Exklusi-

onsraum, in dem sie mehr als 1200 als «Zigeuner» 

verfolgte Personen internierten. Diese ausserhalb 

des KZ-Systems etablierten Exklusionslager für als  
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«Zigeuner» verfolgte Männer, Frauen und Kinder 

existierten in vielen Städten des Deutschen Reiches. 

Der Grad ihrer wissenschaftlichen Erforschung 

hängt ganz wesentlich davon ab, ob für die jeweili-

gen Städte bzw. Regionen Lokalstudien zur NS-Zi-

geunerverfolgung vorliegen. Die lokale Verfolgung 

in Berlin – als Heimatort mehrerer Tausend Sinti 

und Roma, die während des Nationalsozialismus 

verfolgt wurden, und als Standort der reichsweit 

wirkenden zentralen Verfolgungsinstanzen – wurde 

bisher nicht umfangreich untersucht. 

Der Beitrag arbeitet den mehrschichtigen Pro-

zess heraus, der zur Gründung des Lagers führte. 

Dies erscheint vor allem deshalb sinnvoll, weil 

diese Gründung bisher überwiegend einseitig im 

Kontext der Olympischen Spiele 1936 gedeutet 

wurde und die antiziganistische Initiative des 

Hauptwohlfahrtsamtes Berlin, das massgeblich für 

die Einrichtung und den Erhalt des Lagers verant-

wortlich war, zu wenig beachtet wurde. Im Zentrum 

des Aufsatzes stehen die konkreten Lebensum-

stände der im Zwangslager Festgehaltenen, die auf 

einer breiten Quellengrundlage rekonstruiert wer-

den. Des Weiteren werden die Aktivitäten der loka-

len Verfolgungsinstanzen – hier insbesondere der 

«Dienststelle für Zigeunerfragen» – sowie ihre In-

teraktion mit reichsweit wirkenden Akteuren im 

Zusammenhang des Lagers untersucht. Ein beson-

deres Augenmerk liegt dabei auf den Deportationen 

in das Konzentrations- und Vernichtungslager 

Auschwitz-Birkenau im März 1943, über die bisher 

nur wenig bekannt war. 

sion zone for the internment of more than 1,200 

people persecuted as “Gypsies”. Such camps ex-

isted in many cities of the German Reich. The de-

gree to which their history has been researched de-

pends to a great extent on the existence of local his-

tory studies on the Nazi persecution of Sinti and 

Roma people. So far, the persecution of “Gypsies” 

in Berlin – home to several thousand Sinti and 

Roma people persecuted under the Nazis as well the 

base of the central institutions that carried out this 

persecution all over the Reich – has not been re-

searched in any detail. 

The essay aims to reconstruct the multilevelled 

process which led to the camp being set up. This 

will be especially useful as the establishment of the 

camp has mostly been exclusively linked with the 

1936 Olympics. This perspective, however, consist-

ently overlooks the anti-Ziganist initiatives under-

taken by Berlin’s Hauptwohlfahrtsamt (Central 

Welfare Office), the body mostly responsible for 

setting up and maintaining the camp. The article’s 

main interest lies in the actual conditions under 

which the prisoners lived in the Marzahn camp. 

These are reconstructed using a wide array of docu-

ments and other sources. In addition, the article ex-

amines the activities of the local institutions which 

carried out the persecution of Sinti and Roma – par-

ticularly the Dienststelle für Zigeunerfragen (Office 

for Gypsy Questions) – and their interaction with 

other institutions throughout the Reich in connec-

tion with the camp. The essay pays particular atten-

tion to the deportations to the Auschwitz-Birkenau 

concentration and extermination camp in March 

1943, which has so far been markedly underre-

searched. 

Life and persecution in the Berlin- 

Marzahn internment camp between 

1936 and 1945 

In the summer of 1936, the largest internment camp 

for Sinti and Roma people in the German Reich was 

set up in the Berlin district of Marzahn. The camp 

existed until 1945 and served the Nazis as an exclu- 
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Dietmar Sedlaczek 

Nur eine Zwischenstation. Sinti und 

Roma im Jugend-KZ Moringen 

Nach bisherigem Kenntnisstand waren im Jugend-

KZ Moringen zwischen 1940 und 1945 27 Sinti und 

Roma inhaftiert. Wie die anderen Häftlinge waren 

sie dort völlig entrechtet dem Terror der SS ausge-

setzt. Bei unzureichender Ernährung und mangeln-

der Hygiene mussten sie einen mehr als zehnstündi-

gen täglichen Arbeitseinsatz in einer Vielzahl unter-

schiedlicher Kommandos leisten. Bereits vor ihrer 

Haft in Moringen waren die Sinti und Roma in un-

terschiedlichem Ausmass Repression und Verfol-

gung ausgesetzt und auch von Inhaftierungen be-

troffen. 

Auch wenn die Sinti und Roma im Gefangenen-

buch des Jugend-KZ Moringen in der Regel mit 

dem Zusatz «Zigeunermischling» geführt wurden, 

gibt es in den vorliegenden Quellen keinen Hinweis 

darauf, dass sie in Moringen eine eigene Häftlings-

gruppe gebildet hätten. Ausschlaggebend für die 

Einweisung in das Jugend-KZ war vermutlich nicht 

per se die Zugehörigkeit zu den Sinti und Roma, 

vielmehr wurden sie wie die meisten Häftlinge des 

Jugend-KZ aufgrund ihres sozialen Verhaltens kri-

minalisiert und zu «Gemeinschaftsfremden» er-

klärt. 

Eine rassistische Aufladung erhielt die Haft in 

Moringen aufgrund der Glaubenssätze der soge-

nannten Kriminalbiologie, wonach das den jugend-

lichen Häftlingen attestierte Verhalten erblich be-

dingt sei. In dem von dem «Leitenden Kriminalbio-

logen» Robert Ritter entwickelten und in Moringen 

angewandten Blocksystem wurden die Häftlinge 

nach sozialdarwinistischen und rassenbiologischen 

Kriterien eingeteilt. Dies konnte erhebliche Konse-

quenzen wie z.B. die Überstellung in andere Kon-

zentrationslager oder die Einweisung in geschlos-

sene Heil- und Pflegeeinrichtungen haben. Hieran 

wird deutlich, wie sehr rassistische und soziale Ver-

folgung im Nationalsozialismus miteinander ver- 

woben waren. Die am weitesten reichende Auswir-

kung auf das Leben der Sinti und Roma im Jugend-

KZ hatte allerdings der sogenannte «Auschwitz-Er-

lass» Himmlers im Dezember 1942, in dem die De-

portation der Sinti und Roma nach Auschwitz ange-

ordnet wurde. Er bedeutete eine dramatische Diffe-

renzierung der Häftlingsbiografien im Jugend-KZ – 

er konnte den Tod bedeuten, bestenfalls eine etwa 

einjährige Odyssee durch weitere Lager im An-

schluss an die Haft in Auschwitz. 

Only Passing Through. Sinti and Roma 

in the Moringen Youth Concentration 

Camp 

Based on current information, 27 Sinti and Roma 

were interned in the Moringen youth concentration 

camp (1940-1945). Like the other prisoners, depriv-

ed of all rights, they were at the mercy of the SS. 

They worked more than ten hours a day in a number 

of different work details – with inadequate food and 

a lack of sanitary provisions. Even before their im-

prisonment in Moringen, the Sinti and Roma had 

suffered different degrees of repression and perse-

cution and were also subject to arrest. 

Although Sinti and Roma prisoners were mostly 

recorded in the camp’s prisoner register with the ad-

dendum “Gypsy half-caste”, there is no evidence 

that they formed a separate prisoner group. The rea-

sons for their imprisonment were similar to those of 

the other prisoners. Thus, the fact that they were 

Sinti and Roma was not decisive for their internment 

in the Moringen Youth Concentration Camp. Most 

of the prisoners of the camp were criminalized on 

the basis of their social behaviour and were declared 

“social outcasts”. This probably also holds true for 

the young Sinti and Roma. 

Internment in Moringen took on racial aspects 

through the application of the doctrines of “criminal 

biology”, according to which the behaviour ascribed 
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to the young prisoners was hereditary. This shows 

how much racist and social grounds for persecution 

were interwoven under the Nazis. The block system, 

developed and applied by Ritter in Moringen, could 

have considerable consequences for the prisoners. 

However it was the so-called Auschwitz decree, is-

sued by Himmler in December 1942, which had the 

greatest impact on the lives of the Sinti and Roma 

in the Moringen camp. The decree led to dramatic 

differences between the individual prisoners’ biog-

raphies in the camp. It could mean death for some, 

or, at best, a yearlong odyssey through other con-

centration camps following their imprisonment in 

Auschwitz for others. 

Barbara Danckwortt 

Deutlich wird, dass die Sinti und Roma von anderen 

Häftlingen als anonyme Sondergruppe wahrgenom-

men wurden: Interniert in besonderen Baracken, mit 

einer unverständlichen Sprache, als Ausnahmefall 

mit Kindern, fremd im Aussehen und Verhalten. In 

den Lebenserinnerungen von Sinti und Roma spielt 

dagegen Solidarität, gegründet auf Zusammengehö-

rigkeitsgefühl und gegenseitige Hilfeleistung inner-

halb der eigenen Gruppe – besonders der eigenen 

Familie –, eine entscheidende Rolle, während ge-

genüber deutschen Mithäftlingen Misstrauen 

herrschte. Die politischen Gefangenen wurden wie 

eine andere Klasse empfunden, unerreichbar für ei-

nen Häftling mit schwarzem Winkel. Positive Wer-

tungen finden sich dagegen über sowjetische und jü-

dische Gefangene und Zeugen Jehovas sowie an-

dere Häftlinge mit schwarzem oder grünem Winkel. 

Sinti und Roma als Häftlinge im KZ  

Ravensbrück 

Im ersten Teil des Aufsatzes wird ein Überblick 

über die bislang bekannten Fakten zu Sinti und 

Roma als Häftlingen im KZ Ravensbrück gegeben. 

In Schilderungen von Gefangenen kommen Sinti 

und Roma dabei selbst zu Wort. Für einige Phasen 

ist die Überlieferung dicht, andere sind nur rar be-

legt. Ausländische Transporte sind kaum erforscht, 

obwohl vor allem in der letzten Phase des Lagers 

1944/45 zahlreiche Sinti und Roma aus Ungarn ins 

KZ Ravensbrück und die Aussenlager kamen. Zu 

den nach wie vor bestehenden Forschungsdesidera-

ten gehören eine Bestandsaufnahme der Transport-

listen und der Meldungen über Häftlingsstärken so-

wie eine Auswertung der Einzelüberstellungen. 

Im zweiten Teil werden Lebenserinnerungen 

ehemaliger Gefangener analysiert und zum einen 

die Sichtweise der Mithäftlinge auf die Sinti und 

Roma hinterfragt, zum anderen die Einstellung der 

Sinti und Roma diesen gegenüber herausgearbeitet.  

Sinti und Roma in the Ravensbrück  

Concentration Camp 

The first section of the article will provide an over-

view of the established facts about Sinti and Roma 

imprisoned in the Ravensbrück concentration camp. 

This will include accounts of life in the camp in the 

words of Sinti and Roma prisoners. For some phases 

of the camp’s history, research can draw on a wealth 

of material, while the records and accounts for other 

phases are scant. Transports from outside of Ger-

many have so far received little scholarly attention, 

despite the fact that large numbers of Roma people 

from Hungary were taken to Ravensbrück and its 

satellite camps, especially during the camp’s final 

phase in 1944/45. An evaluation of the transport 

lists, the records of prisoner numbers and the docu-

ments on transferrals of individual prisoners re-

mains an important task for ftiture research. 

The second part of the article will give an anal-

ysis of testimonies from former prisoners with parti- 
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cular attention to the way the Sinti and Roma were 

viewed by their fellow prisoners and, conversely, 

their own view of other prisoners. The analysis 

shows that the other prisoners saw the Sinti and 

Roma as an anonymous separate prisoner group: 

They were housed in separate huts, spoke an unin-

telligible language, their appearance and behaviour 

seemed alien, and they were exceptional insofar as 

they had children with them. In their own testimo-

nies, by contrast, Sinti and Roma prisoners empha-

sise the solidarity they experienced within their own 

group and particularly within their own family, due, 

to a large extent, to a mutual feeling of belonging, 

and expressed in mutual aid. Their feeling towards 

their German fellow prisoners seem to have mostly 

been one of mistrust. The political prisoners were 

seen as a different class, out of reach for prisoners 

classified as “anti-social elements” and marked by a 

black triangle. By contrast, Soviet and Jewish pris-

oners, Jehovah’s Witnesses and other prisoners with 

black or green triangles are often viewed in a more 

positive light. 

Jens-Christian Wagner 

Sinti und Roma als Häftlinge im KZ  

Mittelbau-Dora 

Für die wenigen Überlebenden des Auschwitzer 

«Zigeuner-Familienlagers», die zur Zwangsarbeit 

für die Rüstungsindustrie herangezogen wurden, 

entwickelte sich das KZ Mittelbau-Dora zum wich-

tigsten Ziellager: Etwa die Hälfte von ihnen, rund 

1‘500 Jungen und Männer, brachte die SS 1944 aus 

Auschwitz über das KZ Buchenwald nach Mittel-

bau-Dora. 

Im Vergleich zu anderen Häftlingsgruppen war 

die Todesrate unter den Sinti und Roma in den La-

gern des KZ Mittelbau auffallend niedrig – ange-

sichts der Vernichtungsabsicht der SS gegenüber  

den als «Zigeunern» eingewiesenen Häftlingen ein 

überraschender Befund, der erst beim Blick auf das 

aktive Handeln dieser Häftlinge erklärbar wird: Es 

waren vor allem die in einer feindlich gesinnten 

Mehrheitsgesellschaft eingeübten individuellen und 

kollektiven Selbstbehauptungsstrategien, die die 

Überlebenschancen der Sinti und Roma in den La-

gern des KZ Mittelbau-Dora verbesserten. 

Sinti and Roma in the Mittelbau-Dora 

Concentration Camp 

The Mittelbau-Dora concentration camp became the 

most important destination for the few surviving 

prisoners of the “Gypsy family camp” at Auschwitz 

recruited for slave labour in the German armaments 

industry. Roughly half of them, around 1,500 boys 

and men, were taken to Mittelbau-Dora from Ausch-

witz via the Buchenwald concentration camp in 

1944. 

Compared to other prisoner groups, the death 

rate among the Sinti and Roma in the Dora-Mittel-

bau camps was notably low. This is particularly sur-

prising considering that the SS had the intention of 

exterminating the Sinti and Roma prisoners. How-

ever, a look at their behaviour might help to explain 

the low death rate: The individual and collective 

strategies for coping with a hostile majority popula-

tion, developed by the Sinti and Roma over genera-

tions, significantly contributed to increasing their 

chances of survival in the Dora-Mittelbau camps. 
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Thomas Rahe 

Sinti und Roma im Konzentrationslager 

Bergen-Belsen. Eine Zwischenbilanz der 

historischen Forschung 

Sinti und Roma waren die drittgrösste Häftlings-

gruppe im Konzentrationslager Bergen-Belsen. 

Mindestens 1‘800 von ihnen wurden dort am 15. 

April 1945 befreit. Sie waren erst spät nach Bergen-

Belsen gebracht worden: Die Frauen und Kinder 

überwiegend im Februar und März 1945, die mei-

sten der männlichen Sinti und Roma sogar erst in 

den letzten fünf Tagen vor der Befreiung. Gleich-

wohl waren sie die Gruppe mit dem höchsten Anteil 

an Kindern im Konzentrationslager Bergen-Belsen. 

Die Mehrheit von ihnen stammte aus Deutschland, 

aber auch grössere Gruppen von Roma aus Ungarn 

und Polen wurden nach Bergen-Belsen deportiert. 

Die seit den späten 1980er-Jahren geführten In-

terviews mit Sinti und Roma, die in Bergen-Belsen 

befreit worden sind, besitzen eine besondere Bedeu-

tung für die Rekonstruktion ihrer Verfolgungsge-

schichte. Der Beitrag analysiert die Qualität dieser 

Zeugenberichte als einer spezifischen historischen 

Quelle und versucht, angemessene Interpretations-

methoden für sie zu finden. 

Sinti und Roma in the Bergen-Belsen 

Concentration Camp. A survey of  

historical research to date 

Sinti and Roma were the third largest group of in-

mates in the Bergen-Belsen concentration camp. At 

least 1,800 of them were liberated there on 15 April 

1945. They were taken to Bergen-Belsen relatively 

late: Most of the women and children arrived in 

February and March 1945, while most of the male 

Sinti and Roma did not arrive until the last five days  

before the camp’s liberation. However, they were 

the group with the highest percentage of children in 

the Bergen-Belsen camp. The majority of them 

came from Germany, but larger groups of Roma 

from Hungary and Poland were also taken to Ber-

gen-Belsen. 

The interviews conducted with Sinti and Roma 

liberated at Bergen-Belsen since the late 1980s are 

of special importance for reconstructing the history 

of this group’s persecution. The article analyses the 

quality of these testimonies as a specific historical 

source and tries to find appropriate tools for their 

interpretation. 

Frank Reuter 

Die Deutungsmacht der Täter. 

Zur Rezeption des NS-Völkermords  

an den Sinti und Roma in 

Norddeutschland 

Der Beitrag analysiert die Ursachen für die jahr-

zehntelange Verdrängung des Völkermords an den 

Sinti und Roma vor dem Hintergrund der ideologi-

schen wie personellen Kontinuitäten aus der NS-

Zeit. Insbesondere die Renazifizierung der Krimi-

nalpolizei, die an der systematischen Vernichtung 

der Sinti und Roma massgeblich beteiligt gewesen 

war, und das Fortwirken ihrer rassistischen Kon-

zepte schufen die Grundlage für die fortgesetzte 

Stigmatisierung der Überlebenden. Die Exkulpation 

der Täter setzte die Kriminalisierung der Opfer 

zwingend voraus. Die Weichen für diese Entwick-

lung wurden bereits durch die britische Besatzungs-

politik gestellt. Anhand der vier nordwestlichen 

Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 

Hamburg und Bremen arbeitet der Autor die Para-

digmen polizeilichen Denkens und Handelns her-

aus, die den gesellschaftlichen Umgang mit Sinti 

und Roma nach 1945 auf unterschiedlichen Feldern 
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geprägt haben (diskriminierendes Sonderrecht und 

Sondererfassung, verweigerte Entschädigung, kom-

munalpolitische Ausgrenzung, gescheiterte juristi-

sche Aufarbeitung). 

Erst die seit Ende der 1970er-Jahre in die politi-

sche Öffentlichkeit tretende Bürgerrechtsbewegung 

der deutschen Sinti und Roma vermochte das Deu-

tungsmonopol der Täter zu brechen. Dies ging ein-

her mit einem tief greifenden Paradigmenwechsel in 

der deutschen Erinnerungskultur, durch den die vor-

mals «vergessenen Opfer» der Sinti und Roma auf 

nationaler wie regionaler Ebene Schritt für Schritt 

in das öffentliche Gedenken einbezogen wurden. 

The Authority of the Perpetrators. On 

the reception of the Nazi genocide of 

Sinti and Roma in northern Germany 

Against the background of ideological and personal 

continuities between the Nazi period and post-war 

German society, the article examines why the gen-

ocide of the Sinti and Roma was ignored for dec-

ades. Particularly the re-Nazification of the Krimi-

nalpolizei (CID), a body which had played a key 

role in the systematic murder of the Sinti and Roma, 

and the continued influence of racist concepts laid 

the groundwork for the continued social exclusion 

of the survivors. The criminalisation of the victims 

was a necessary precondition for the exoneration of 

the perpetrators, and the policies of the British oc-

cupying forces also helped to pave the way for this 

development. Based on records from the four north-

western federal states of Schleswig-Holstein, Lower 

Saxony, Hamburg and Bremen, the article recon-

structs police ideology and policies which helped to 

shape social attitudes towards Sinti and Roma in 

different sectors of society after the end of the war 

(e.g. discriminating special legal provisions and 

separate registration for Sinti and Roma, refusal of 

compensation payments, excluding policies on a lo-

cal level and the failure to prosecute perpetrators). 

It was not until the late 1970s when the German 

Sinti and Roma civil rights movement penetrated 

the public and political sphere that the perpetrators 

began to lose their hold over the interpretation of 

these particular Nazi crimes. This coincided with a 

fundamental paradigm shift in German memorial 

culture, which led to the “forgotten victims”, includ-

ing the Sinti and Roma, to be gradually included into 

public commemoration on both a national and re-

gional level. 

Kathrin Herold und Yvonne Robel 

Zwischen Boxring und Stolperstein –  

Johann Trollmann in der gegenwärtigen 

Erinnerung 

Der 36-jährige Sinto Johann Trollmann aus Hann-

over war Profiboxer und Deutscher Meister im 

Halbschwergewicht. Nach dem Machtantritt der Na-

tionalsozialisten wurde er aus dem Profiboxsport 

verdrängt und mit seiner Familie zunehmend ausge-

grenzt. 1942 verhaftete ihn die Kriminalpolizei und 

wies ihn in das Konzentrationslager Neuengamme 

ein. Er wurde vermutlich 1944 in einem Aussenla-

ger des KZ Neuengamme getötet; auch mehrere An-

gehörige seiner Familie fielen dem nationalsoziali-

stischen Genozid zum Opfer. Erst seit den 1990er-

Jahren wird öffentlich an Johann Trollmann erin-

nert. Dies geschieht teils auch auf unkonventionelle 

Weise, z.B. durch Boxtumiere oder einen als Kunst-

werk aufgestellten Boxring. Der Beitrag zeichnet 

nach, wo und durch wen das Sprechen über Johann 

Trollmann als NS-Opfer begann und welche Narra-

tionen hierbei zentral bedient werden. Die rekon-

struierte Rezeptions- und Erinnerungsgeschichte er-

möglicht es, exemplarisch die Motivationen und 

Identitätsangebote aufzuspüren, die die Erinnerung 

und deren Akteure prägen. 



 

228 Summarys 

Between Boxing Ring and Stumbling Stone – Johann Trollmann in current 

public memory 

The 36-year old Sinto Johann Trollmann from Hanover was a professional boxer and German 

cruiserweight champion. After the Nazis came to power, he was gradually pushed out of profes-

sional boxing, and he and his family were increasingly ostracised. In 1942, he was arrested by the 

Kriminalpolizei and imprisoned in the Neuengamme concentration camp. Trollmann was most 

likely murdered in a Neuengamme satellite camp in 1944. Several members of his family also died 

in the Nazi genocide of Sinti and Roma people. It was not until the late 1990s that Johann Troll-

mann’s fate was first publicly commemorated. Since then, this commemoration has occasionally 

also taken unconventional forms such as boxing tournaments or an art installation in the shape of 

a boxing ring. The article aims to show where the public discourse on Trollmann as a victim of 

the Nazi genocide began, who the social actors were that triggered this discourse and what narra-

tives it feeds into. Based on the reconstruction of how Trollmann’s fate was received and remem-

bered, the essay aims to show what motivations lay behind this commemoration and what oppor-

tunities for identification it offered to its proponents. 
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